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Vorwort 

Auf der Grundlage von Vorträgen, welche Gfrörer 

im letzten Jahre ſeiner akademiſchen Wirkſamkeit an der 

Univerſität Freiburg hielt, iſt das vorliegende Buch ent— 

ſtanden, welches die Geſchichte Venedigs von ſeinen erſten 

Anfängen bis zu der Zeit behandelt, da die Lagunenſtadt 

in der Seeſchlacht bei Durazzo das Reich rettete und 

damit auch dem letzten Reſt der Abhängigkeit von Byzanz 

abjchüttelte. 

Das Buch jucht dunkle Fragen der altwenetianischen 

Gejchichte zu löſen. Ber Vielen ift der Name Venedig 

mit romantischen VBorftellungen verfmüpft, wie Platen jingt: 

Benedig liegt nur no im Land der Träume, 

Und wirft nur Schatten ber aus alten Tagen. 

Es liegt der Leu der Nepublif erfchlagen 

Und öde feiern feines Kerfers Räume. — 

Es jcheint ein langes, ewiges Ach zu wohnen 

In diefen Lüften, die fich leiſe regen, 

Aus jenen Hallen weht es mir entgegen, 

Wo Scherz und Jubel jonft gepflegt zu thronen. 

Wer romantische Gejchichten liebt, Erzählungen von 

der Seufzerbrüde, geheimen Hinrichtungen und dergleichen, 
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der wird fich durch dieſes Buch wenig angefprochen finden 

und lege e8 lieber gleich weg. 

Der aber nehme das Buch zur Hand, welcher 

Freude empfindet, wenn er jieht, wie durch die Arbeitfanfeit, 

Klugheit, Standhaftigfeit und Kühnheit ihrev Bürger 

eine Heine Stadt unter den ſchwierigſten Verhältniſſen 

ſich zu einer Weltmacht emporarbeitet; der greife zu dem 

Buche, dejfen Herz fich gerne erwärmt an der Yiebe der 

Angehörigen für ihre Heimath, am Stolz auf ihre Groß— 

thaten, an der Bereitwilligfeit, Gut und Blut für die 

Vaterſtadt zu opfern. 

Welch’ merfwirdige Erſcheinung ift diejes Venedig! 

Der Boden, auf dem es jteht, ift dem Meere mühjam 

abgermgen! Und wie gegen das Meer, jo behauptet es 

jich) gegen die Stürme der Völferwanderung, jo wahrt es 

jeine Selbtändigfeit gegen die Yilt „und Waffen von 

Byzanz, gegen die Eroberungspläne der Kaiſer des Wejtens. 

Eingefeilt zwijchen zwei SKaijerreiche fommt es unter dem 

Schuße des einen empor und bemütst beide gegen einander, 

biegfam nnd fejt zugleich, ſtets mit Römerſinn das gleiche 

Ziel verfolgend. Salzfiever, Rheder und Kaufleute jind 

die Ahnen des Adels, der einige Zeit hindurch der jtolzefte 

der Welt war. Wenige Jahrhunderte und ihre Schiffe 

jind in allen Häfen des Mittelmeeres, von ihren Wimpeln 

weht Schreden in das Herz ihrer Feinde; die VBenetianer 

ſtürzen ein Kaiferreich und bejiten Künigreiche; die Lagu— 

nenjtadt ift der große Weltmarkt, auf dem die Waaren 
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des Oſtens und Weſtens ausgetauſcht werden. Venedig 

wird ein Schild des Abendlandes gegen den Islam '). 

Aber nicht blos Handels- und ſtaatsmänniſcher Geift war 

bier vege, jondern auch der Sinn für Kunſt. Ihre Samm- 

lungen, ihre Paläfte bezeugen e8 heute noch. Wenn alle 

gejchichtlichen Urkunden — und überragen fie nicht andere 

Voölker an der Fülle, am klaren Geifte derjelben! — ver: 

loren wären, die Steine würden hier veden! Wie alles 

Menjchliche ift auch diefer Staat verfallen, aber lange 

war er von hohem Sinn und edlen Gefühlen geleitet. 

Das vorliegende Werk will eine Yüce in unſerer 

Citeratur ausfüllen, denn fie ift mit Werfen über Vene— 

dig ſchlecht beſtellt. Lebrets- Quartanten enthalten eine 

Fülle von Stoff, aber entſprechen nicht mehr den Anfor— 

derungen der Gegenwart. Verdienſtvoll und hier oft be— 

nutzt iſt unter den Urkundenſammlungen beſonders die von 

Dr. Tafel und. Thomas ). Viel wird bei ung. die Ueber— 

1) In einer feiner gelungenften Stanzert (Childe Harold IV, 14) 

ſpricht Ford Byron feine Bewunderung vor der Größe Benedigs aus! 

Allglorreih war fein Blühen. Tyrus erftand! 

„Die Kömwenpflanzerin!“ dies Wort gibt Yehre, 

Daß fieggefrönt es fehritt aus Blut und Brand, 

Durch unterjochte Yänder, pflichtige Meere. 

Es ſchlug in Ketten, trug fie nie! Schutzwehre 

Europa’s ftand e8 gegen Türkenmacht. 

Sprid, Candia, du Nival von Troja’s Ehre, 

Zeugt, Wogen, die gejehen Lepantos Schlacht, 

Ihr Namen, die nicht Zeit, nicht Zwang erbleihen macht! 

2) Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgejchichte Der 

Republif Venedig mit bejonderer Beziehung auf Byzanz und die 
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jetung des Werkes von Dau gebraucht. Ueber die Ge— 

brechen diejes wie anderer franzöfifcher Werfe hat fich der 

geniale Bretone Kio-!) vor Kurzem fchneidig umd richtig 

ausgefprochen. Reicher ijt die italienifche Yiteratur ?), das 

neueſte Werk von Romanin (Storia di Venezia in 10 Bän— 

den) enthält des Guten Vieles. Daß aber noch Manches 

zu leilten bleibt, zeigt die jchwanfende Art, wie Romanin 

— nur um ein Beifpiel anzuführen — das merkwürdige 

Verhältniß Venedigs zu Byzanz jchildert. Wie jtellt fich 

aber jeine Behauptung, daß das Verhältniß Venedigs zu 

Conſtantinopel era soltanto la relatione di protezione, di 

riverenza et non di soggezione, zum Ausdrud der Gold» 

bulle von 1082, worin Kaijer Alexius von den Venetern 

jpricht rectis dulis (— servis) Imperii mei Veneticis — oder 

zu der Erſcheinung, daß die Dogenwahlen vom Kaiſer 

Ditroms bejtätigt wurden, die Söhne der Dogen als 

Geißeln der Treue in Conjtantinopel lebten, wie einjt Die 

Fürſtenſöhne Aiens, am Hofe des Auguftus erzogen wur— 

Levante. Vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahr— 

bunderts. In den Fontes rerum Austriacarum. Wien 1856. 

!) Epilogue a l’Art chretien par A. F. Rio. Tome I, 

p. 349. Fribourg, Herder, 1570. Qu’eut done ete si javais su 

des lors tout ce qu’il-y-avait de charme, d’edification et de 

grandeur dans l’'histoire de cette republique heroiquement chre- 
tienne, histoire depouillee, surtout en France, de son veritable 

caractere et par consequent inaccessible a tous ceux, qui, 

comme moi, avaient puise leurs notions sur les republiques 

italiennes a des sources suspectes. 

2) Berdienftwoll zeigt fih namentlich” das Archivio Veneto. 
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den, um fie zu Werkzeugen vömijcher Politik heranzubilden, 

und in ihnen zugleich Pfänder für die Treue ihrer Väter 

zu haben ). NRomanin ift mit den Byzantinern zu wenig 

vertraut und die Gejchichte Venedigs ift mit der des oſt— 

römifchen Reiches jo innig verbunden, daß eine im der 

anderen ihre Erklärung findet. 

Der zweite Band dieſes Werkes, der jich ſchon im 

Drucke befindet und noch dieſes Spätjahr erjcheinen wird, 

behandelt zunächit die Gejchichte der Völker ſüdlich der 

Donau, welhe Beziehungen zum byzantiniſchen Reiche 

hatten, ver Kroaten, Serben, Magyaren u. a., und geht 

dann nach Byzanz ſelber über, um den Geiſt der Regie— 

rung zu ſchildern. Byzantinismus iſt ein Vorwurf, den 

die politiſchen Parteien unſerer Tage einander zuzuſchleu— 

dern lieben. Der vorliegende Band und noch mehr der 

1) Romanin ſagt won den oſtrömiſchen Kaiſern vol. J. p. 85: 

Rappresentayano questi la maesta del Romano Impero, tene- 

vano le vicine terre d’Italia, e ai Venezianı doveva star a cuore 

di conservarsene la buona grazia pei loro commerei terrestri, 

comme quella degli imperatori orientali pei marittimi. Quindi 

anche verso di quelli certe esteriori dimostrazioni, certo tributo 

altresi, ma come chiaramente rilevasi dai documenti, soltanto 

per la tutela dei traffichi et per la sicurezza delle terre che 

assai per tempo acquistarono sul continente. — Aleune espres- 

sioni, che pajono accennare ad un dominio o che suonano orgo- 

gliose, sono dello stile diplomatico del tempo e derivate dall 

idea que quegli imperatori avevano della propria suprema 

autorita su tutto il mondo cattolico. Als ob man im Mittelalter 

in Urkunden nicht genau in Abgrenzung der Nechtsbeftimmungen 

gewejen wäre! 
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jetzt im Druck befindliche zeigen, welche Folgen trotz aller 

Feinheit und geiſtigen Arbeit der Byzantinismus für das 

Leben der Völker hat. 

Noch habe ich einige Bemerkungen zu machen. Zu 

den Seite 232—293 angeführten Stellen über Bleimar— 

fen gibt die Sammlung von Bleibullen, welche Dr. Mordt— 

mann jun., der gelehrte Sohn eines gelehrten Baters, in Cſt. 

zu Stande brachte, einen intereffanten Beleg. Dieje Blei— 

marken würden jeder großen Sammlung von Alterthiü- 

mern zur Zierde geveichen, und es it jehr zu fürch— 

ten, daß jie bald von einem Engländer aufgefauft und 

damit der Benutzung für deutjche Gelehrten entzogen wer— 

den. Die Bemerkung Seite 227 über das Alter veneti- 

jher Münzen, auf Grundlage Yebrets I, 215, muß be- 

richtigt werden. ES exijtiven im Venedig geprägte Mün— 

zen aus viel älterer Zeit ). — Hinfichtlich der Tribunen 

Venetiens fiel mir jeitdem eine Stelle im Chronijten Jo— 

hann auf, der ausprüclich bemerkt, daß fie jährlich wech- 

jelten, was fajt unfehlbar ein Kennzeichen von Wahlen iſt 2). 

Zum Danfe fühle ich mich verpflichtet dem Dr. 

Antonio Yubin, dem gründlichen Kenner italieniſcher 

1) Erſt als der betreffende Bogen jhon gebdrudt war, Fam 

mir das Werf des Dottore Menizzi, delle Monete dei Vene- 

ziani, Venezia 182S, zu Geſicht. Vergl. darüber Esame ragionato 

del Conte Leonardo Manin. 

2) Uno quoque anno ad (tribunorum) officii fastigium 

sublimabant. Pertz VII, 11. 
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Literatur und finnigen Erflärer Dantes, dafür, daß er 

mich auf einige jeltenere Werfe über die Gejchichte Bene: 

digs aufmerffam machte; dann dem Profeſſor Dethier 

in Conftantinopel, von dem die Reihe biyzantinifcher Ge— 

jchichtjchreiber um einen werthwollen Beitrag jo eben ver- 

mehrt wird. Der Verkehr mit ihm in Conjtantinopel ift 

für mich eben jo angenehm als belehrend gewejen. 

Graz, 17. Suli 1872. 

Dr. Weiß. 
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Erſtes Kapitel. 

Die Anfange Venedigs. 

Die Brüde aus dem Abendland in's Morgenland 

bildet der Freiftaat Venedig, einzig in feiner Art, jo fern 

die unumfchränfte und herzloſe Despotie der Byzantiner, 

getrieben durch die Nothwendigfeit der Dinge, unermeßliche 

Anftrengungen gemacht hat, um in den Yagımen des Adria 

ein Gemeinwejen zu gründen, dejjen Freiheit verhältniß- 

mäßig jehr lange dauerte, und das durch Seemacht, Hans 

del, Reichthum und durchdringenden Verſtand alle andern 

mittelalterlichen Staaten übertraf. 

Bei den alten Römern hieß das Yand, das einer- 

ſeits zwiſchen den Flüffen Etſch und Timavo (dev öftlich 

von Aquileja nach kurzem Yaufe in's Meer einjtrömt), 

andererjeits zwifchen der Nordküſte des adriatiichen Meer— 

bujens und dem heutigen Tiroler und Kärnthner Hoch- 

gebivge liegt — dieſes Yand, jage ich, hieß ') Venetien. 
Berühmte und große Städte darin waren Padug, Ge- 

burtsort res römiſchen Geſchichtſchreibers Titus Living, 
dann am Wege von Padua nad) Aquileja Altinum, ein 

wichtiger Handelsplag, auf deſſen Trümmern heute 

ein Dorf Altino ſteht; endlich Aquileja, in jpäteren 

) Korbiger, Handbuh der alten Geographie III., lie 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. l 



180) Erftes Kapitel. 

Zeiten öfter Kaifer- und Königs-Sitz. Von fleineren 

Drten werden in der Richtung aus Süden gegen Norden 

erwähnt Atejte, Ejte, jpäter Stammburg des berühmten 

gleichnamigen Gejchlechts, Mons Silicis, Monſelice, in 

den Schenfungsurfunden an die römiſche Kirche häufig 

genannt, Concordia, Treviſo, Vicenza, Oderzo, Belluno, 

Ceneda, Acilium, jegt Sacile. Die Inſeln Venetiens waren 

den Alten wohl befannt. Plinius fpricht ') in der Natur- 

geichichte von Septem..maria, jieben Meeren, womit er die 

Laqunen meint, auch wird der auf einer Inſel — dem heu- 

tigen Chioggia — gelegene Hafenort Edron erwähnt >). 

Venetien ift und war reichlich bewäffert durch eine 

Reihe Flüffe, die von den Alpen im Norden herabjtrömend, 

meiſt nach kurzem Lauf in den Adria fich ergießen. Ich 

nenne, im Nordoſten anfangend, den jchon oben aufgeführ- 

ten Timavus, Timavo, den Tagliamento, die Yivenza, dem 

Pigve, den Silis, heute zu Tage Sille, der unweit Altinum 

mündete; die Brenta mit ihren Seitenarmen, im Alter— 

thume Medoacus major et minor geheißen; endlich die 

Etſch. Alle dieſe Flüffe bilden gegen das Ende ihres 

Laufes Delta, welche eine lange Reihe Injeln im Norden 

son Grade an bie nah Chioggia im Südweſten jchufen. 

Die ehemaligen vömijchen Benennungen behielten 

auch im früheren Mittelalter bis zu einem gewiljen Grade 

ihre Bedeutung. Paul, der Yongobarde, zählt °) ale Orte 

Denetiens Bicenza, Padua, Monſelice, Verona, das die 

Römer zu Gallia transpadana vechneten *), auf und fügt 

1) Forbiger, Handbud der alten Geographie IIL, ©. 581. 

2) Ibid. ©. 532. 

3) Gesta Langobard I., 14. Muratori Script. I. a. ©. 431. 

4) Forbiger, a. a. D. II. 563 fi. 
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bei, Aguileja jei die Hauptjtadt des Landes geweſen. Doch 

gibt eben derſelbe zu verjtehen, daß zu jeiner Zeit, d. h. 

gegen Ende des 8. Jahrhunderts, vorzugsweiſe jene 

durch die Delta der oben genannten Flüffe entjtandenen 

Injeln Venetien hießen. Daß und warum dieß der Fall 

war, wird aus dem Folgenden Klar werden. In den Zeiten 

des alten römischen Reichs haben dieſe Eilande feine poli- 

tiiche Rolle gefpielt, man fannte fie eben als Dafenorte 

der größeren Städte Land-Venetiens, wie Padıra, Altinum, 

Aquileja, aber mit dem 6. Jahrhundert umferer Zeitrech- 

nung, vielleicht ſchon zwei Menfchenalter früher, wurde 

dieß anders. 

Um 250 erging der Wiürgengel in Geftalt Attila’ 

und feiner Hunnen über Yand-Venetien. Die fogenannte 

Miſchchronik (historia miscella, ein Werf aus der Zeit Carls 
des Großen) erzählt '), wie Attila bei feinem Einfalle in Ita- 

ten Aquileja nach langer Belagerung erjtürmte und ver- 

brannte, wie er weiter andere Städte Venetiens, Concordia, 

Altinum, Padua, Bicenza zerjtörte und dem Erdboden gleich— 

machte. Nun behaupten namhafte Schriftitelfer vom 14. Jahr— 

hundert an, und zwar, meines Wiſſens, als der erite, Dan- 

dolo ?), der glorreiche Chronift feiner Vaterſtadt, beim Nahen 

des Hunnenſturmes feien viele Einwohner der venetiſchen 

Pandorte nach den benachbarten Infeln (die Attila, weil er 
feine Schiffe beſaß, vorausfichtlich nicht einnehmen konnte) hin- 

übergeflohen und hätten dort den Grund zu dem fpäteren 

See-Benetien gelegt. Ein altes Zeugniß fir dieſe De- 

hauptung ift mir nicht befannt. Ich will gerne glauben, 

dar allerdings viele Bauern aus dem Küjtengebiete um 

!) Muratori Seript. ital. J. a. 97, b. unter ff. 

2) Ibid. XII: 69, 76. 
ne Pr 



4 Erſtes Kapitel. 

jene Zeit ihr Heil auf den Inſeln juchten und das dort 

ſchon vorhandene Matroſen- und Fiſcher-Volk verjtärften; 

aber ich zweifle jehr, ob die reichen Yeute des Feitlandes, 

Adelige, Gutsbejiter, Handelsherren jolches in irgend grö— 

ßerem Maße unternahmen, denn hiegegen zeugt evitlich das 

Stilfihweigen der älteren Quellen, und zweitens, meines 

Erachtens, der jpätere Thatbeſtand. Denn mit dem Augen— 

blicke, da See-VBenetien zum eriten Male auftaucht, fommt 

dort ein derbes, naturwüchſiges, abgehärtetes Gejchlecht 

von Seeleuten zum VBorjchein, und vorn Ueberbleibjeln einer 

verrotteten, abjterbenden Civilifation zeigt fich feine Spur. 

Bon 493 bis 526 herrſchte über Italien der Oſt— 

gothenkünig Theoderich, den die deutjche Volksſage Diete- 

rich von Bern (Verona) nennt. Sein Kanzler war der 

große Römer Caſſiodorus, deſſen noch vorhandene Brief- 

ſammlung uns einen wahren Schat für die Gefchichte der 

Anfänge des Mittelalters erhielt. Das 24. Schreiben !) 
des 12. Buchs iſt an die Tribunen des venetiichen See- 

lands gerichtet und lautet feinem wejentlichen Inhalte nach 

jo: „Wir haben Befehl gegeben, Wein und Del aus Iſtrien, 

wo beides das letzte Jahr jehr gut gerieth, nach Ravenna 

zu führen. Da Ihr Schiffe genug bejitet, ſo erjuchen 

wir Euch, diefe Borräthe mit gewohnter Ergebenheit?) hier- 

ber zu liefern, denn die Anschaffung gemügt nicht, jondern 

ichnelle Verſchiffung ift möthig. Es wird Euch wenig Mühe 

foften, folches bei der mäßigen Entfernung zu bewerfitelli- 

gen, da Ihr oft unermefliche Räume durchjegelt, denn Ihr 

1) Cassiodori opera ed. Garetius (Rouen 1679 Fol.) 1., 198, b. 

unten ff. 

2) Pari deyotionis gratia. 
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ſeid geborne Schiffer, ſintemalen Ihr, um von Haus zu 

Haus in Eurer Heimath zu gehen, den Weg des Waſſers 

wählen müſſet. Und wenn Euch auch je zuweilen Stürme 

hindern, die hohe See zu halten, ſo öffnet ſich Euch noch 

eine andere Bahn, die vollkommen ſicher iſt; ich meine die 

Straße der Flüſſe, auf welcher Eure Barken, geſchützt 

gegen Wind und Wetter, das Feſtland durchſchneiden, daß 

man, es von ferne ſehend, glauben möchte, es ſei Wieſen— 

grund, auf dem Ihr einherfahret. Eure Nachen brauchen 

ſich daun vor Winden nicht zu fürchten, ſicher erreichen ſie 

das Land und nie gehen ſie unter, weil das Ufer nahe iſt. 

Bei dieſer Art der Fahrt dient Euch das Zugſeil, welches 

Euer Schiffsvolk handhabt, als Segel, und zu Fuß vor— 

wärtsſchreitend bewegt der Matroſe die ſchweren im Boote 

befindlichen Laſten“. 

„Es macht mir wahres Vergnügen“, fährt Caſſiodor 

fort, „bier zu wiederholen, was ich mit eigenen Augen 

betreffend Eure Heimath ſah. Die berühmte Provinz Ve— 

netien, einjt angefüllt mit Adel, erſtreckt jich gegen 

Süden an den Po und an das Gebiet von Navenna, 

gegen Oſten hat e8 die entzückende Ausficht auf den Meeres— 

jpiegel des Adria. Dort fommt dur den Wechjel von 

Ebbe und Fluth bald Yand zum Vorjchein, bald ſcheint es 

wieder in die Meere zu verjinfen, jo daß man Inſeln 

fieht, wo faum zuvor wüſter Boden fich gezeigt hatte. Da 

in diefem Gebiete, um welches Meer und Erde fich ſtrei— 

ten, habt ihr Euch Häufer aufgerichtet, wie die Neſter von 

Waſſervögeln, durch Fafchinen und Fünftliche Dämme wuß— 

tet Ihr Eure Wohnungen mit einander zu verbinden; den 

Meeresjand häufet Ihr au, um die Wuth der Wellen zu 

brechen, und der jcheinbar fchwache Wall trogt der Stärfe 



6 Erjtes Kapitel. 

des Waffers. Fiſche find die Nahrung von Euch allen, 

das Haus des Einen jieht dem des Andern gleih, darum 

jeid Ihr befreit von eimem Uebel, das anderswo die Bande 

der Geſellſchaft lodert, vom Neide, von der Eiferjucht, die 

aus Verſchiedenheit des Standes erwachſen“. 

„Sure Gewerbsthätigfeit iſt einzig Darauf gerichtet, 

Salz zu gewinnen, die Räume, wo e8 abgedünftet wird, die 

nen Euch als Ader und als Pflug. Salz vertritt bei Euch 

die Stelle, wie anderswo das gemiünzte Geld. Und wohl 

Euch! Gold kann man entbehren, ‘aber nicht das Salz, das 

die nothwendige Würze aller Speifen ift. Noch einmal er- 

juche ih Euch: rüftet im möglicher Schnelle die Schiffe 

aus, die in Euren Scheunen liegen, wie an andern Orten 

das Hausvieh im Stulle des Bauern‘ u. |. w. 
Welch’ lebendiges Bild der Wiege See-Venetiens rollt 

das Schreiben des Staatsmanng auf: der glänzende Adel, 

der einft die großen Städte Land-Venetiens, Padua, Altinum, 

Aquileja anfüllte, it dahin, der Hunnenſturm hat ihn weg- 

gemäht, aber im Seeland, da und dort auf weiten Streden 

-verjtrent, lebt ein neues Gemeinwejen von abgehärteten, 

fleißigen, jparfamen Matroſen auf. Caſſiodor richtet feinen 

Brief an Tribunen; es jind ihrer mehrere, nämlich ohne 

Zweifel gerade jo viele, als es damals größere Eilande 

in See-Benetien gab. Ste müfjen durch irgend ein ge- 

meinjames Band mit einander verfmüpft gewejen fein, denn 

jonjt hätte Caſſiodor nicht an alle zufammen gejchrieben ; 

etwas wie ein oberiter Kath, eine Bundesbehörde wird 

bejtanden haben. Cine weitere Frage aber, die jich auf- 

drängt, kann aus den Worten Cafjiodors nicht gelöſt wer- 

den: waren die See-Veneter Unterthanen des ojtgothiichen 

Königs TIheoderich, oder waren fie es nicht? Der Kanzler 
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vedet vom devotio (Ergebenheit) der Tribunen und ihrer 
Gemeinden, das ſcheint auf Herrichaft hinzudeuten, jowie 

auch der Dienjt, welchen er von ebemdenfelben begehrt; 

aber andererſeits führt er eine jo verbindliche, einſchmei— 

chelnde Sprache, wie fie vegierende Miniſter, gegen folche, 

welche gehorchen müjjen, nicht zu führen pflegen. Diefer 

Punkt ſcheint mir entfcheidend: es muß ivgend ein befon- 

deres Verhältniß zwifchen dem Hof zu Navenna und dem 

Seevolk auf den Inſeln jtattgefunden haben. 

Auch andere Schreiben aus der Sammlung des Kanz- 

lers geben feinen gemügenden Aufſchluß. Beamte werden 

erwähnt, welche gewiffe Abgaben in Natuverzeugnifien, 

Wein, Weizen, Del, Schlachtvieh, Fiſche erhoben, und Ca- 
nonjcarii biegen. Auch Benetien hatte einen eigenen Ca- 

nonicarius. Caſſiodor gebot ') vemjelben, fogenannten Stroh- 

wein, den man um Weihnachten bereitet, aufzufaufen, und 

an. die fönigliche Tafel nach Ravenna abzuliefern. Aber 

diefer Beamte war nicht über das Seeland gefest, ſondern 

amtete auf altvenetiichem Boden, er erhielt nämlich den 

Auftrag, jenen Wein aus der Gegend von Verona anzu— 

ichaffen. Land-Venetien jtand ohne Frage unter gothifcher 

Gewalt; denn in einem dritten Schreiben befiehlt?) Caffio- 

dor dem dortigen Oberrentmeijter, gewiffe Lieferungen an 

Wein und Weizen, die zum Bedarf des gothifchen Heeres 

in den Bezirken Concordia, Aguileja und Friaul ausge- 

ſchrieben waren, wegen jchlechten Ausfalls der legten Ernte 

nachzulaffen. 

!) Epist. XII, 4. Opp. I.. 190. 

2) XII, 26 ibid. ©. 200. 
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Die Herrfchaft der Oſtgothen erſtreckte ſich — wie 
man deutlich aus der Brieffjammlung. des Kanzlers erfieht, 

anf Sieilien, Dalmatien, Iſtrien, Noricum und Südgallien. 

Umgeben von Lauter unterworfenen Nachbarn Tonnte 

das am Sich noch umbevdeutende Gemeinwejen der See— 

Veneter dem mächtigen Gothenreiche nicht offen troßen. 

Aber andererfeits begmügte ich, meines Erachtens, Caſſiodor 

und fein Gebieter mit dem, was die Tribunen der Inſeln 

gutwillig leisteten, und forderten feine genaue Auseinander- 

ſetzung der Herricherrechte und der Unterthanenpflichten 

heraus, denn da Caſſiodor von weitentfernten Näumen 

jpricht, welche das Volk des Seelandes auf feinen Schiffen 

durchfurchte, darf man zuverfichtlich annehmen, daß ſie 

den Weg nach Afrifa und Spanien, ſowie füdsftlich oder 

öftlich nach Alerandria in Aegypten, nach Antiochten in 

Syrien und vor Allem nach der Raiferftadt am Bosporus, 

wo der Herricher des Morgenlandes thronte, ſehr wohl 

fannten. Hätte nun Theoderih das Volk der Veneter- 

Eilande nach gleichem Maßſtabe behandelt, wie man mit 

ven Italianern des Feitlandes verfuhr, jo konnte das 

leicht zu Zerwürfniffen mit Neu-Rom führen, welchen der 

Ditgothe weislich auswich. 

Das Schreiben Caſſiodor's an die Tribunen von 

See-VBenetien mag ungefähr um 520 abgefaßt fein. Und 

nun liegt mir ob, zu zeigen, wie es dort ein halbes 

bis ganzes Menſchenalter jpäter ausſah. Der Plan, welchen 

der Kaiſer des Dftens, Juſtinianus, entworfen, das alte 

römische Reich wieder zu vereinigen, die auf Lateinijchem 

Grunde entjtandenen germanischen Staaten umzuftürzen, 

war in voller Ausführung begriffen, Afrifa erobert, das 

Bandalen-Keich vernichtet, der Krieg auf der Südküſte 
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Spaniens gegen die dortigen Wejtgothen begonnen und 

wider die Oftgothen Italiens und ihre Könige, Theoderichs 

Nachfolger, hatte Belifarius, Yuftinians Feldherr, jchwere 

Schläge geführt, namentlich aber, laut dem Berichte ') des 

Byzantiners Profop, um 539 Ravenna, Treviſo umd viele 

andere Fejtungen Yand-Benetiens in feine Gewalt gebracht: 

Auch mit See-Venetien muß dasſelbe der Fall geweſen 

ſein, denn als bald darauf ein fränkiſches Heer in Italien 

einbrach, um die Verlegenheiten der von den Byzantinern 

hart bedräugten Oſtgothen auszubeuten, gelang ?) es dieſen 

Fremdlingen, einen guten Theil Land-Venetiens zu beſetzen, 

aber die Küſte ſammt ven Inſeln blieb *) den Griechen, bis 

der Nachfolger Beliſars anrüdte. 

weites Kapitel. 

Langobarden und Byzantiner. Die Patriarchate Aguileja 

und Grade. 

Gegen das Fahr 550 brachte Narjes, ein Verſchnit— 

tener und Kammerherr des Kaifers Yuftinianus und Feld— 

hauptmann der Streitkräfte des Oſtens, ein großes Heer 

in Dalmatien zujammen, um nachzuholen, was jein Vor— 

gänger Belifarius zu thun übrig gelaffen hatte. Der 

Uebergang nah Italien bot merfliche Schwierigkeiten, 

1) Proeopii opp. ed. Bonnensis II, 271 ff. 

2) Weber die Zeit vergleiche man Muratori, Annali d’Ital. ad, 

a. 540. 

3) Procopius a. a. ©. II. 417 unten ff. 

. %) Ibid. ©. 586. 
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denn die griechiiche Regierung bejaß nicht Schiffe genug, 

um die ganze Streitmacht auf einmal hinüberzuführen, 

folglich mußte der Yandweg eingejchlagen werden: allein 

die Etſchlinie hielt der Gothe Teja mit eimer ftarfen 

Zahl der beiten Soldaten feines Volkes bejegt, und jtand 

theils durch die Werfe von Verona, theils durch Verhaue 

und aufgeworfene Landgräben wohl gedect, öjtlich von ihm 

aber lagerte jenes fränfiiche Heer, das den Griechen gleich- 

falls den Paß verweigerte. Verlegenheit herrjchte eine 

Zeit lang im Yager des Narjes, da gab einer feiner Ver— 

trauten, der die Yage der Orte gut fannte, den Rath '), 

das griechiiche Heer jolle hart an der Meeresküſte, die 

ja ganz; in der Gewalt Iujtinians jei, Hin 

ziehen, und wenn man an die Mündungen der venetischen 

Flüſſe füme, auf beveitgehaltenen Schiffen über dieſelben 

jeßen. 

Der Rath wurde befolgt; glücklich gelangte Narjes 

nach Ravenna, und machte in Kurzem der gothijchen Herr— 

ihaft ein Ende. Gleich See-Venetien unterwarf ſich ganz 

Italien dem byzantiniſchen Hofe. Sicherlich haben 

die Bewohner des Seelands diefen Ausgang der Sache 

gerne gejehen. Denn das Gewerbe, von dem fie lebten, 

Handel und Schifffahrt, trieb jie zu den Griechen — der 

grögten Handelsmacht des Mittelmeeres hin. 

Winden nun die Dinge in diejer Yage geblieben fein, 
jo hätte See-Venetien nie eine politifche Rolle gejpielt, 

jondern zu den griechifchen Oberjtatthaltern Italiens eine 

ähnliche Stellung eingenommen, etwa wie jpäter Corfu 

oder die Halbinfel Morea zu der Signoria von Venedig. 

1) Procopius a. a. ©. IL., 601 fi. 
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Aber ein Ereigniß, welches dem übrigen Italien 

Thränen und Blut genug fojtete, brachte dem Schiffer: 

volfe des Seelandes unfäglichen Gewinn. Im Jahre der 

Gnade 568 brach der Yangobardentönig Alboin mit feiner 

ganzen Nation aus dem heutigen Ungarn, wo lettere jeit 

einiger Zeit ſaß, nach Italien auf. Hinreißend ijt die 

Reife, in welcher der Clerifer Paul, der jelbjt nach einer 

Seite hin von den Yangobarden abjtammte, und ein geijt- 

voller, poetifcher, dabei aber ferngejcheiter Kopf war, Die 

damalige Bewegung jehildert ): wie die Yangobarden mit 

Weib und Kind und allerlei fremden Genofjen, die fie 

aus andern Stämmen herbeigerufen hatten, und die gleich: 

falls Weib und Kind bei ich führten, gegen die Nordoſt— 

grenze Italiens heramrüdten, wie dann König Alboin, ans 

gefommen auf italienifchem Boden, einen hohen Berg ber . 

jtieg, von wo aus er gleich Moſes einen Theil jeines 

fünftigen Erbes jah, wie er weiter Land-Venetien ohne 

Schwertjtreich bejegte, jeinen Vetter Gifulf, der ihm bis— 

ber als Marſchalk oder in langobardifher Mundart als 

Marpahis gedient, zum erſten Markgrafen von Friaul er 

bob, wie er ferner Mailand und Pavia eroberte, und 

wie endlich Yigurien, das trans und cispadanifche Gallien, 

YAemilia, Umbrien, Tuscien und die Yande bis nach Ber 

nevent hinunter erobert wurten, wo bald die beiden Groß: 

leben oder Herzogthümer Spoleto und Benevent erjtanden. 

Das jiegreiche Anſtürmen der Yangobarden drängte 

im oberen Italien die griechifche Herrjchaft auf den engen 

Winfel um Ravenna, jeitdem Exarchat genannt, zujfanmen. 

Bon nun an machten nicht nur die Yangobarden jelber, 

!) Muratori Script. ital. I., a. 428 ff. 
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jondern auch die Nachfolger derſelben, die Franfen, und 

hinmwiederum die Nachfolger diefer, Ottonen und Salier, 

unausgejegte Anjtrengungen, um evjtlich das Exarchat zu 

erobern, was den letzten Yangobardenfönigen, dann dem 

Franken Pipin und jeinem Sohne Carl dem Großen ge- 

lang, und zweitens, um auch die anfänglichen Unterthanen 

der Exarchen, die See-Beneter zur bewältigen, was jedoch 

weder die Yangobarden, noch die Franken, noch die deutjchen 

Kaiſer zu bewerfitelligen vermochten. 
Ich komme zunächſt auf den oben ausgejprochenen 

Sat zurück: hätten die Yangobarden Italien nicht erobert, 

und wäre folglich die Halbinfel unter byzantinifcher Herr- 

ichaft verblieben, jo würden die öftlichen Kaiſer, oder deren 

Werkzeuge, die Oberjtatthalter zu Ravenna, unter dem 

Borwande des Negierens und nöthiger Steuern See- 

Venetien ebenſo ausgejogen haben, wie jie alle andern 

Bölfer — fo weit ihre Fauft reichte — ausbenteten und 

erniedrigten, und die Folge hievon müßte unfehlbar die 

gewejen fein, daß auf den Injeln der Yagumen fein Ge— 

meinwejen aufblühen konnte. Nun aber nöthigte Furcht 

vor langobardifcher Uebermacht die Byzantiner, Sorge zu 

tragen, daß die See-Veneter, die unter damaligen Um— 

ftänden als tüchtiges Schiffer- und Handelswolf doppelt 

in's Gewicht fielen, gerne und willig den Herrſchern des 

Ditens gehorchten, und nicht etwa durch Einflüfterungen 

der Langobarden fich zum Abfalle verleiten ließen. | 

Auf ſolche Weife hat das Schwert der Yangobarden 

die Bhzantiner zu etwas gezwungen, was fie jonjt nirgends 

übten, nämlich Su einer milden und gerechten Regierung 

See-Venetiens, was zur Folge hatte, daß der Inſelſtaat 

allmälig erſtarkte und dadurch fpäter, nachdem die Griechen 
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aus dem Erarchat vertrieben waren, in den Stand gejett 

wurde, jeinen ehemaligen Gebietern mütliche Dienjte erſt 

als Verbündete, und bald auch als Bejchüger zu leiten. 

In einer andern jehr wichtigen Beziehung hängen 

die Anfänge See-Benetiens noch enger mit dem Einbruch 

der Yangobarden zufammen. Kaiſer Juſtinian hatte durch— 

gejetst, daß fein im Jahre 544 erlafjenes Edict '), betref- 

fend die drei Capitel, von der 553 in Conjtantinopel ver- 

jammelten Neichsiynode gebilligt ward, und daß auch Die 

Päpſte Vigilius und deſſen Nachfolger Pelagius I. — obgleich 

eriterer muthigen Wideritand leiftete — das Edict gutheißen 

mußten). Allein viele Biſchöfe Italiens, insbejondere 

diejenigen, welche unter langobardiſcher Herrichaft jtanden, 

die liguriſchen, transpadanifchen, venetiſchen, iſtriſchen ver— 

weigerten die Anerkennung und es koſtete den Nachfolgern 

des erſten Pelagius unſägliche Weihe, den hiedurch entſtan— 

denen Riß zu heilen. 

Während nun der Streit über die drei Capitel in 

vollem Gange war, verlieh Paulinus, Patriarch von 

Aquileja, müde des Drudes durch die Yangobarden, plöß: 

ih um 580 jeinen bisherigen Sit und fiedelte ’) mit 

allen Kirchenichäten nach dem benachbarten Grade, wie 

ich unten zeigen werde, der nördlichjten unter den Inſeln 

See-VBenetiens, über. Von Stunde an bejaß das Seeland 

ein eigenes geiftliches Oberhaupt. Paulinus aber hatte 

förmlich mit den Königen Yangobardiens gebrochen und fich 

unter byzantinischen Schuß begeben. Denn Grado jtand, 

1) Man vergleiche Gfrörer, 8. ©. IL, 882. 

2) Ibid. 888 ff. 
3) Muratori Script. ital. L, a. ©. 429. 
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gleich den übrigen Inſeln, unter griechifcher Hoheit. So 

ſah auch Papſt Pelagius II. die Sache an, der als dritter. 

Nachfolger des eriten oben erwähnten Pelagius und ale 

unmittelbarer Vorgänger Gregors des Großen von 578 

bis 590 den Stuhl Petri einnahm. Ermwägend, daß Paulinus 

und die andern Patriarchen von Grado nunmehr als 

griechtiiche Unterthanen es nicht mehr wagen würden, jenes 

Edict zu verwerfen, das vom Beherrjcher des Oſtens Juſti— 

nianus jelbjt ausgegangen war, forderte er den Patriarchen 
Elias, der indeß nach dem Tode des Paulinus den Stuhl 
von Grado beitiegen hatte, auf, die Conftantinopolitanijche 

Synode von 553 und ihre Beichlüffe anzuerfennen. Aber 

der Gradenjer und feine Suffragane beharrten unbeugjam 

auf der ſeit Jahren von Iſtriens und DVenetiens Bifchöfen 

vertheidigten Meinung. 

In mehreren noch vorhandenen Bullen fpricht ") Papſt 

Pelagius II. feinen Schmerz über die Halsjtarrigfeit des 

Beneters aus, ließ es jedoch nicht bei Worten bewenden, 

fondern ſchritt zur That. Pelagius II. forderte nämlich 

den griechifchen Erarchen von Ravenna, Smaragdus auf, 

die widerſpänſtigen Veneter mit Waffengewalt zum Ge- 

horſam zu nöthigen. Wirklich erließ Smaragdus drohende 

Schreiben an den Patriarchen Elias und die anderen Bi— 

ihöfe (d. h. feine Suffragane), die gleich ihm unter by— 

zantinifcher Hoheit ftanden. Allein dieß fruchtete nichts, 

denn die Veneter ſchickten eine Gejandtfchaft nach Con- 

jtantinopel, welche von dem damaligen Kaiſer des Dijtens 

Mauritius (582—602) die Zuficherung erlangte, daß feine 

') Jaffe, Regest. pag.. 686—6SS. 
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Gewalt wider fie gebraucht werden dürfe '). Die fragliche 

Maßregel des byzantinischen Herrjchers läßt an fich eine 

doppelte Deutung zu: entweder fcheute ſich Mauritius 

durch Strenge feine neue Unterthanen, die Patriarchen von 

Grado, auf's Aeußerſte zu treiben, und dadurch möglicher 

Weiſe einer Ausſöhnung mit den Yangobarden geneigt zu 

machen, oder ging die wahre Abjicht dahin, jelbit auf 

Koften der Geſetze jeines Vorgängers Juſtinianus zu ver— 

hindern, daR das geiltliche Anjehen des heil. Stuhles, 

dejfen Wachsthum nicht mir der conftantinopolitanijche 

Patriarh, jondern auch der dortige Hof mit vegem Arg- 

wohn belauerte, durch einen Sieg über die Iſtrier in's 

Ungemefjene jteige. Spätere Ereigniſſe, von denen ſo— 

gleich die Rede fein wird, bejtimmen mich, vie lettere 

Deutung vorzuziehen. 

Bald nach jenen Zerwürfniffen mit Papft Belagius II. 

ftarb Patriach Elias von Grade ?). Zu feinem Nach- 

- folger wurde Severus gewählt, ein ebenſo entſchloſſener 

Bekämpfer des Drei-Capitel-Edictes. Aber gegen ihn 309 

die byzantiniſche Negierung andere Saiten auf, als gegen 

Elias. Auf Befehl des Kaifers Mauritius lief der Exarch 

Smaragdus dem neuen Patriarchen mitten in der Haupt- 

firche von Grado verhaften und nach Ravenna als Ge- 

fangenen abführen. Dort feste man ihm jo lange mit 

Drohungen, ja zulett mit Schlägen zu, bis Severus in 

Gegenwart des Erzbifchofs Johannes von Ravenna das 

Drei-Capitel-Edict und die Beſchlüſſe der Reichs-Synode 

') Die Belege bei Pagi, Breviarium pontif. roman. I., 333. 

2) Dieß und das Folgende nad) Urfunden, die bei Mansi X., 
ba 4 

463 fi. abgedrudt find. Man vergl. auch Gfrörer 8. G. IL, 1060 ff. 
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von 553 gut hieß ). Man jieht, die griechiiche Negierung 

muß fich der Herrichaft über Grado und die andern vene— 

tiichen Inſeln vollfommen jicher gefühlt haben, ſonſt hätte 

fie es nicht gewagt, in jolcher Weije gegen den Patriarchen 

des Seelands zu verfahren. 
Der Exarch mißtraute der Aufrichtigfeit des Severus 

und behielt ihn deßhalb auch nach erfolgtem Widerrufe noch 

längere Zeit zu Ravenna: erſt nach Verfluß eines Jahres 

befam er Erlaubniß, nach Haufe zurüczufehren. Allein jiehe, 

die auf dem langobardijch gewordenen Feſtlande wohnenden 

Biichöfe feiner Provinz wollten ihn nicht mehr anerfennen, 

und Severus mußte vor einer in Friaul gehaltenen Synode 

beſchwören, daß er jett wie ſonſt das Edict veriwerfe, ehe 

man ibm gejtattete, jein Amt wieder anzutreten. Al’ dieß 

geſchah in den letten Zeiten des Pelagius IL, der Mitte 

Januar 590 jtarb ') und fofort den großen Gregorius 

zum Nachfolger erhielt. Da der griechiihe Hof im Punkte 

des Glaubens gegen Severus entſchieden hatte, jchöpfte 

der neue Papft Hoffnung, die widerjpenftigen Veneter mit 

der römischen Kirche auszufühnen. Bald nach feiner Er— 

hebung jchrieb er ein Concil nach Nom aus, vor welches 

Severus mit feinen Anhängern geladen ward. Weil er 

jedoch an dem guten Willen der Veneter — und zwar 

nicht ohne Grund — zweifelte, brauchte er die Vorſicht, 

von Kaifer Mauritius einen Befehl auszumwirfen, dev dem— 

jelben in Kom ſich einzufinden gebot. Auch dieß ſchien 

dem Papſte nicht genügend; er jchiefte außerdem eine Ab- 

theilung Soldaten aus, um Severus im Nothfalle mit 

Gewalt nah Rom abzuführen. 

i) Jaffe, Regest. ©: 91. 
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Sobald der Patriarch den Befehl erhielt, feste er 

jeine Geiftlichfeit davon in Kenntniß. Sogleich verfam- 

melten ſich die Bijchöfe Venetiens und zwar am zwei ver- 

jhiedenen Orten: die, welche unter langobardifcher Herr- 

ichaft jtanden, traten auf dem Feſtlande zujammen, die 

andern, welche den Byzantinern gehorchten, tagten auf der 

Inſel Grade. Beide Synoden richteten Schreiben an 
den griechifchen Kaifer, in welchen fie Klage über Papit 

Gregorius führten, doch iſt nur die Bejchwerdefchrift der 
fejtländifchen Berfammlung auf uns gekommen. Diefe den 

Yombarden unterworfenen Bischöfe erklärten, daß fie den 

Befehl an Severus, in Nom zu erfcheinen, als einen er- 

jchlichenen betrachten; alle Mitglieder ihrer Gemeinden 

jeien entjchloffen Tieber in den Tod zu gehen, als auf die 

Gemeinschaft der altfatholiichen Kirche zu verzichten, oder 

Tyrannei des Papſtes zu dulden. Wenn ver Kaiſer je 

darauf bejtehe, das ihr Metropolit Sewerus zu der ver- 

haßten Vereinigung gezwungen werde, drohten fie, in Zu— 

funft ihre Bilchöfe lieber von galliſchen Kirchenhäuptern 

als von Severus weihen zu laffen, d. h. mit Byzanz und 

dem Stuhl von Grado-Aquileja gänzlich zu brechen. 

_Dieje fühne Sprache machte in Gonftantinopel Ein- 

druck: der Kaiſer erließ an Papſt Gregorius I. ein noch 

vorhandenes Schreiben, in welchen es unter Anderem heißt: 

„Da Deiner Heiligkeit die gegenwärtige VBerwirrung in 

Stalien wohl befannt iſt, und da Du folglich ermeffen 
fannjt, daß Wir uns in die Zeit jchiefen müfjen: ſo be— 

fehlen Bir Dein ey) Heiligkeit, den iſtriſchen (wenetifchen) 

Biſchöfen ferner feine Ungelegenheit zu verurſachen, fondern 

jie in Ruhe zu laſſen, bis der Friede im Yande wieder her- 
Sfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 9 
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gejtellt fein wird“ ). Nothgedrungen mußte Gregorius 

der Große fir den Augenblid von Fortfegung des Planes 

abjtehen, die widerfpänjtigen Iſtrier zum — gegen 

Petri Stuhl anzuhalten. 

Es iſt der Mühe werth, das, was wir eben nach der 

vorſichtigen Darſtellungsweiſe der Urkunden erzählten, Punkt 

für Punkt ins Auge zu faſſen. Als Severus aus Ravenna 

zurückkehrte, drohten die unter lombardiſcher Hoheit ſtehen— 

den Biſchöfe des Feſtlandes, mit ihm zu brechen, und er— 

kannten ihm erſt wieder an, nachdem ev eine Erklärung— 

ausgeftelft hatte, welche ihn in Widerſpruch brachte mit 

den von ihm felber neulich zu Ravenna abgelegten Zufagen, 

und welche ihm weiter zugleich mit der byzantinischen Re— 

gierung und dem Papſt verfeindete. Die Synode, wo jol- 

ches gejchah, wurde zu Marano, einem Orte, der weitlich 

von Aquileja hart an der Meeresküſte liegt, gehalten, und 

zwar waren dufelbjt folgende Biſchöfe verfammelt: Petrus 

von Altinum, Clariffimus von Concordia, Ingenuinus von 

Seben, Agnellus von Trient, Horvontius von Vicenza, Ju— 

nior von Verona, Ruſticus ‚von Treviſo, Fontejus von 

Feltre, Agnellus von Sacile, Yaurentius von Bello. 

Ihre Stühle liegen genau über das Gebiet zerjtrent, das 

ehemals Yand-Venetien hieß, und feit alter Zeit unter firch- 

licher Hoheit der Metropole Aquileja jtand. Ueber die- 

jenigen andern Suffragane Des Patriarchen Severus, welche 

dem byzantinischen Kaiſer gehorchten, geben dieſe Texte 

feinen Aufſchluß, wir werden fie aber unten fennen lernen. 

1) Man vergl. die von Cardinal Norifius berichtigten An— 

gaben Pauls des Yangobarden bei Muratori, Script. ital. I, a. ©. 

445 ff. 
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Auch nachdem die Borladung des neuen Papftes an 

Severus und der in gleichem Sinne abgefahte Befehl des 

Kaifers Mauritius erjchienen war, halten die den Yombar- 

den unterworfenen Bifchöfe des Fejtlands daffelbe Verfah- 

ven ein, wie früher: fie drohen dem Kaiſer, der byzanti— 

nijchen Kirche die Gemeinschaft aufzufünden, wenn Severus 

nicht thue, was fie begehren; das aber, was fie verlangen, 

üt nicht weniger, als daß der Patriarch fich durch gewiſſe 

Süte gebunden erachte, welche doch nicht nur der byzanti— 

niſche Hof, welcher im DOften das Wächteramt der Necht- 

glänbigfeit verwaltete, jendern auch der heilige Stuhl ver: 

worfen hatte. Mauritius aber findet e8 gerathen, nachzu— 

geben und ſogar den Papit zu zwingen, daß er fernere 

Verſuche der Einigung unterlaffe. 

Dieje Thatjachen berechtigen zu folgenden Schluffol- 

gerungen über die damalige Yage der Dinge in Venetien: 

jeit der erzbijchöfliche Sit von dem feſtländiſchen Aquileja 

nach der Inſel Grado verlegt worden war, haben Lom— 

bardiens Könige eine Fortdauer des alten Verhältniffes 

zwijchen den dieſſeits angefiedelten Bijchöfen und dem nach 

der Inſel übergefiedelten PBatriarchat nur unter der einen 

Bedingung geduldet, daß nicht nur der Patriarch jelbft, 

jondern auch feine der Hoheit des byzantinischen Reichs 

unterworfenen Suffragane, deren Bisthümer wir noch nicht 

fennen, gleichen Schritt mit den Lombarden hielten, d. h. 

bezüglich des Drei-Capitel-Streits den Geboten der byzan- 

tiniſchen Kirche und des Papftes zu Nom trogten. So 

wie Severus Miene machte, anders zu handeln, drohten 

jene mit Auffündigung oder fprachen fie gar aus. Unver— 

fennbar ift e8, Yombardiens Könige benütten die urſprüng— 

lich zu ihrem Nachtheile berechnete Berlegung des Patriar- 

2* 
* 
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hats als Hebel, um unter den einjt mit Land-Venetien 
vereinigten, aber jeit Ginwanderung der Yombarden ge— 

trennten Stühlen des Seelandes Partei gegen griechifche 

Rechtgläubigkeit und die Hoheit des Papites zu machen. 

Warum Alboin und feine Nachfolger fo handelten, ift 

far, jie waren Arianer ımd fanden es ihrem Vortheil 

gemäß, daß ihre neuen Unterthanen, die fatholifchen Bi- 

ichöfe des Feitlandes, mit Nom und Byzanz brachen. _ Denn 

das jchien der geeignete Weg, um den lateinischen Clerus 

des lombardifchen Dberitaliens ohne Yarm und allmählig 

für den Arianismus zu gewinnen. Wenn Könige in Kir- 

chenfachen ihren natürlichen Neigungen folgen, werden fie 

ſtets und unfehlbar auf etwas wie Protejtantismus hin- 

jteuern. Auch kann man nicht läugnen: die Mittel, welche 

fie für den bewußten Zwed in Anwendung brachten, find 

wohl ausgedacht gewejen. 

Als der MWiderjtand gegen die von Papſt Gregor au- 

geordnete Vorladung des Severus und gegen den gleich- 

lautenden Befehl des Kaifers Mauritius begann, verjam- 

melten ſich die diejjettigen und jenfeitigen Suffragane nicht 

an einem, jondern au zweien Orten, nämlich Severus mit 

denjenigen, welche unter griechifcher Staatshoheit jtanden, 

auf der Inſel Grado, die fejtländifchen dagegen auf lom— 

bardiichem Boden. Werden nun letztere nicht etwas wie 

ein geiftliches Haupt gehabt haben, das ihre Verhandlun— 

gen leitete, denen der Patriarch Severus ſelbſt, wie wir 

wiffen, nicht angewohnt hat? Im Hinblicke auf die her— 

fümmliche Ordnung, die bei allen Synoden herrfchte, muß 

man allerdings die Anweſenheit eines ſolchen, wenn auch 

nur für den Augenblid ernannten Hauptes vorausjegen. 

Folglich war die nachmalige Trennung der beiden Patriar- 
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chenſtühle Aquileja und Grado bereits damals wenigſtens 

im Keime vorhanden. Lombardiens Könige hatten dafür 

geſorgt, daß ein Biſchof daſtand, der, im Falle der Patriarch 

von Grado nicht ſo vorſchritt, wie Alboins Nachfolger es 

wünſchten, die Rolle deſſelben für das Feſtland übernahm, 

und auf dieſen Doppelgänger hinweiſend, konnten die Ge— 

bieter Oberitaliens zu den Gradenſern ſprechen: Thut auch 

fürder, was wir verlangen, oder eure kirchliche Hoheit über 

die Stühle unſeres Friauls, unferes Iſtriens iſt zu Ende. 

Ohne Zweifel folgten auch die griechiichen Kaiſer ühn- 

lichen Berechnungen, wie die lombardifchen Könige, nur in 

entgegengejetterv Richtung. Weil fie mittelft der Patriar- 

ben von Aquileja Partei unter den von Alboin bezwun— 

genen Katholiken Yand-Venetiens machen wollten, haben fte 

jenen Paulinus zur Ueberſiedlung nach Grade veranlaft. 

Aus dem nämlichen Grunde duldeten fie ferner, daß Elias 

und Severus in Sachen des Drei-Capitel-Streits griecht- 

jeher und vömifcher Nechtgläubigfeit trogen durften, da dieß 

bei dem Widerftand der lombardifchen Könige und ihrer 

Werkzeuge, der Bijchöfe des Feitlandes, das einzige mög— 

liche Mittel war, um den alten Zufammenhang des ver- 

(egten Erzſtuhles mit den Bisthimern Yand-Venetiens auf- 

recht zu halten. Doch will es mich bedünfen, als jei der 

Plan, nach dem die Herricher von Byzanz verfuhren, ein 

furzfichtiger gewejfen — Arglift und Verſtand liegen oft 

fehr weit von einander ab. In der That wurden fie bald, 

wie ſich unten ergeben wird, durch die Wacht der Um— 

jtände genöthigt, auf jene HDintergedanfen zur verzichten. 

Noch in Gregors I. Tagen machte die römische Kirche, 

troß jenem von Kaifer Mauritius ausgegangenen Verbote, 

weitere Fortjehritte in See-VBenetien. Kardinal Noriſius 
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weiſt aus den Briefen des Papites nach '), daß einer von 

den Bifchöfen, welche der Metropole von Aquileja-Grado 
einverleibt waren umd zugleich dem griechiichen Scepter ge- 

borchten, nämlich der von Caprulae, in Kivchengemeinjchaft 

mit dem heiligen Stuhle trat und das Drei-Capitel-Edikt 

anerkannte. Sch werde unten zeigen, wo dieſes Caprulae 

lag und wie es heutzutage heißt. Auch die Metropole 

von Grado felbjt verſöhnte fih mit Rom. Nach dem Tode 

des Severus — ſo berichten Paul der Yangobarde?) und 
der venetiſche Chronift Dandolo ?) — bejtieg ein mit dem 

Papſt geeinter Clerifer Candidianus den Erzſtuhl von 

Grade. Sofort aber geſchah, was nach dem, was oben 

erzählt worden, nicht ausbleiben konnte: die Lombarden 

brachen die Verbindung mit Grado ab, ſtellten auf dem 

Feſtlande drüben die Metropole Aquileja her und erhoben 

auf den erneuerten Patriarchenſitz den Abt Johann. — 

Paul der Langobarde und Dandolo jagen *), jolches ſei auf 

Befehl des Langobardenkönigs Agilulf durch den Marfgra- 

fen von Friaul Giſulf bewerfitelligt worden. 

Ich muß jedoch bemerken, daß Paul ven Patriarchen 

Candidianus unmittelbar auf Severus folgen läßt, während 

Dandolo, dem auch Johann, Berfaffer der ältejten Vene— 

tianer Chronik zuftimmt ), behauptet, daß unmittelbar nach 

Severus ein Erzbiſchof Marciauns, und erſt als Diefer 

nach dreijähriger Verwaltung geftorben war, und zwar im 

1) Norisi Bassani opp. 1769 Fol. II. 95 unten ff. 
2) Muratori Seript. ital. I., a. 463, b. unten ff. 

3) Idem. XII. 109. 

#) Muratori I. a. 463 u. XII, 109. 

SH Ber) V.T.,I8. 
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Jahre Chrifti 610, Candidianus das Patriarchat Grado 
erlaugt habe. Fünfzehn Jahre regierte Candidianus ſeinen 

Erzſprengel, er ſtarb alfo_625. Und nun machten die 

Langobarden des Feftlands einen neuen Verfuch, zu ihrem 

eigenen Vortheil die Vereinigung dev Stühle Grado und 

Aquileja zu erneuern. „Durch die Kühnheit der Yango- 

barden“, jagt) Dandolo, „ward Fortunatus J., ein Steger, 

der die fünfte Conftantinopolitanifche Reichsſynode (nom 

Sahre 553) verwarf, zum Nachfolger des Candidianus auf 
geworfen. Aber da Fortunatus bald merkte, daß er feine 

Stellung nicht behaupten könne, vaffte er alle Schäße der 

Kirchen von Grado zufammen und floh mit ihnen hinüber 

zu den Yangobarden, denn der Markgraf von Friaul ge- 

währte ihm feinen Schuß und bewirkte, daß Fortunatus 

auch das Bisthum Landvenetiens, d. h. das Patriarchat 

Aquileja behielt". Die Griechen waren mit gleicher Münze 

bezahlt, ebenfjo wie vor 50 Jahren Paulinus aus Aquileja 

fih nach Grado geflüchtet hatte, fehrte jetzt dieſer Fortu— 

natus aus der griechifchen Inſel nach dem langobardiſchen 

Feſtland zurüd. 
Dandolo, ſelbſt Herzog feiner Vaterſtadt (ſeit 1343), 

zeichnet ſich durch ſeltene Genauigkeit aus, denn er hat 

aus den Archiven Venedigs geſchöpft, die ihm alle bis zu 

den geheimſten Papieren zu Gebote ſtanden. In der That 

wird ſeine obige Ausſage durch eine Bulle?) beſtätigt, 

welche Papſt Honorius I. (dev Petri Stuhl von 625—638 

einnahm) unter dem 18. Februar 628 an die Bifchöfe 

See-Benetiens erlief. Er jpricht darin von Künften des 

) Muratori XII, 113 oben. 

2) Jafte, regest. Nro. 1562. 
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Betrugs, die Fortunatus längere Zeit trieb, und die end» 

ih zum ewigen Heile des venetischen Volks aufgededt 

worden feien; er bezeichnet ihn als einen Abtrünnigen, wel- 

cher das römische Neich — rem publicam !) — verrathen umd 

mit halben Heiden — gentes, die arianiſchen Langobarden 

find gemeint, — gemeine Sache gemacht habe; er ermahnt 

fie endlich zum Gehorſam gegen den Clerifer Primogenius, 

der vom römischen Stuhle, dem Mittelpunkt katholiſcher 

Einheit, mit dem PBallium geſchmückt, zum Erzbiichofe (Pa- 

triarchen) See-Venetiens bejtimmt fei. 

Da Papſt Honorius zu verſtehen gibt, daß der Stuhl 

von Grado, den Fortunatus böslich verlief, — in gleicher 

Weiſe, wie durch das jiebente Fahrhundert Nom jelber — 

unter byzantiniſcher Staatshoheit jtand, jo folgt fadenge- 

vade, daß auch das Yand, wo bejagter Stuhl aufgerichtet 

war, nämlich See-Benetien, dem byzantinijchen Neiche an- 

gehörte. Ebenſo zeugt, was weiter geſchah, für den näm— 

lihen Sachverhalt. Der vom Papſte eingejetste Primoge- 

nius fand völligen Gehorfam in See-Venetien, worauf er 

beim Könige Yombardiens Klage gegen den flüchtigen For— 

tumatus führte, Genugthuung und Auslieferung des Schul- 

digen, oder wenigitens des von ihm fortgejchleppten Raubes 

verlangte. Aber vergeblih, der damalige Herr Yombar- 

diens wies den Gradenſer höhnuiſch zurück und hielt den 

Flüchtling als Gegen-Patriarhen von Aquileja aufrecht. 

Nun wandte fich Primogenius an den damaligen Kaifer 

des Oſtens Herachius (610—641) und ftellte vor, wie durch 

die Unthat des Fortunatus fein Stuhl nicht bloß großes 

!) Ueber die Bedeutung diefes Wortes vergl. man Muratori, 
Annali d’Italia ad a. 690. 
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Gut, jondern auch eine beträchtliche Anzahl ehemaliger 

Suffragane — nämlich alle Bisthümer von Yand-Benetien 

verloren habe. Heraclius begriff, was Ehre und Pflicht 

ihm vorjchrieben: er jandte ') dem Patriarchen von Grado 

zur Entjehädigung bedeutende Geldſummen. Man fieht, 

der byzantiniſche Herrjcher hat den Patriarchen als einen 

Unterthanen behandelt, der im öffentlichen Dienfte des by— 

zantinischen Gemeinwejens Bejchädigung erlitt und darum 

billigen Erſatz verdiente. 

Weiteres Licht verbreiteten über die Flucht Fortunats 

gewifje Dinge, die damals in Yombardien vorgiugen. 

König Agilulf, Gemahl der bairifchen Fürftentochter Theo- 

delinde, welche von Haus aus Katholifin, zuerſt römiſchen 

Einflüffen Yombardien öffnete, war 616 geſtorben?), die 

Regierung übernahm fofort Agilulfs noch unmündiger Sohn 

Adelwald mit feiner Mutter Theodelinde. Aber ums Jahr 

625 zettelte der eigene Schwager Adelwalds, Ariwald, eine 

artanifche Verſchwörung gegen die der Fatholifchen 

Kirche günftigen Verwandten an, und ftieß den jungen 

Fürjten unter dem PVorgeben, daß er wegen Wahnfinns 

zum Herrſchen untauglich fei, vom Throne. Der Unglüc- 

liche entfloh ins griechiſche Exarchat. Als nun der eben 

auf Petri Stuhl erhobene Papſt Honorius I. Nachricht von 

diejen Ereigniſſen erhielt, richtete ev an den Erarchen Iſaak 

ein noch vorhandenes Schreiben), in welchem er den 

griechifchen Statthalter aufforderte, den vertriebenen Adel- 

wald mit Waffengewalt wieder einzufeten, gewiſſe lombar- 

) Muratori Seript. ital. XII, 113 unten ff. 

2) Ibid. I., a. ©. 469 ff. 
3) Jaffe, Nr. 1559. 
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diſche Bifchöfe aber, welche gemeine Sache mit dem An- 

maßer Artowulf gemacht, zu gebührender Bejtrafung nach 

Kom abführen zu laffen. Doc kam es nicht zum Kriege, 

weil Adelwald bald darauf jtarb. Gejtütt auf eine aria— 

nische Partei, behauptete Ariwald die Herrichaft; drohen— 
der als je erhob umter ihm der Arianismus das Haupt 

in Oberitalien, dies war eine natürliche Frucht diefer Um— 

triebe, daR jener Fortunat, der fich nicht entblödete, für 

Sudasjold die fatholifche Sache zu verrathen, zur Flucht 
nah Aquileja jich entſchloß. 

Der Stuhl von Inſelgrado blieb jeit den Tagen des 

Primogenius und des Papjtes Honorius I. der römifchen 

Kirche umerjchütterlih treu; aber die Gegenpatriarchen zu 

Aquileja drüben, Gejchöpfe des langebardifchen Hofes, ver: 

harrten noch weitere 70 Jahre in ihrem Trotze wider den 

Apoftelfürjten. Erſt gegen Ende des 7. Sahrhunderts, im 

den Tagen des Papſtes Sergius III., der von 687— 701 

Petri Stuhl einnahm und nachdem Yombardiens Könige 

durch die Umstände genöthigt worden waren, das fatholiiche 

Bekenntniß anzuerfennen, ließ der damalige Patriarch von 

Aguileja, Paulinus IT., den unfinnigen Streit über das 

Drei-Capitel-Edict fallen und fehrte zur Einheit der Kirche 

zurüd '). 

Damit war ein mehr als hundertjühriges Schisma 

geheilt, deſſen Schwerpunft der Gegenſatz zwijchen dem 

lombardiſchen Land-Venetien und dem byzantinischen Seeland 

bildete. Allein die Feindſchaft der Patriarchate Aquileja 

und Grado dauerte, verewigt durch ftrittige Anfprüche auf 

1) Die Beweiſe aus Urkunden bei Rubeis, Monum eccles. 

aquilejensis cap. 34 u. 36. 
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Mein und Dein, troß Beilegung des Schismas, unge 

ſchwächt fort. 

Drittes Kapitel. 

Land- und See-Venetien. WPolitifche Entwicklung des 
Seelandes. 

Und, nun nachdem. durch die Gefchichte der PBatriarchate 

von Aquileja und Grado eine fichere. Grundlage für ans 

dere wichtige Fragen gewonnen ift, wende ich mich zur 

politiichen Entwidelung des Seelandes zurüd. 

Seit dem Augenblide, da der Stuhl von Aquileja 

nach der Inſel Grado übergefiedelt worden, nannten ſich 

die firchlichen Häupter dieſer Inſel Erzbifchöfe, Metropolis 

ten oder Patriarchen. Ein Erzbifchof aber ift, was er ilt, 

nur dadurch, daß ihm andere niederer gejtellte Biſchöfe — 

jogenannte Suffragane — Gehorſam leiften, Daraus folgt, 

daß der Patriarch zu Grado jtets über Suffragan-Bis- 

thümer gebot, und zwar nicht etwa blos über jolche, welche 

im langobardifchen Gebiete drüben lagen, jondern auch 

über jolche, welche dem Seeland angehörten, und den gries 

chiichen Kaifern gehorchten. Denn ausprüdlih wird ja 

gemeldet, dar, als in den Tagen des Patriarchen Severus 

jene Doppeliynode jtattfand, der Patriarch mit feinen dem 

griechiichen Kaiſer huldigenden Biſchöfen dieſſeits Bejchlüfje 

faßten, während die den Lombarden unterworfenen Suffra— 

gane jenſeits im Land-Venetien tagten. 

Wo ſind nun die dem Kaiſer gehorſamen Suffragane 

des Seelands zu ſuchen? Auf dieſe Frage ertheilt jener 

Johann, Verfaſſer der älteſten Venetianer-Chronik, der 
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unter Otto II. und Kaifer Heinrich II. blühte, eine bün— 

dige Antwort. „Es gibt”, mit diefen Worten beginnt er 

jein Werk"), „zwei werfchiedene Benetien, evitlich das alte 

Land-Venetien, das ſich von der Gränze Pannoniens bis 

zur Etſch eritredte”), und deſſen Hauptſtadt Aquileja war; 

zweitens See-Venetien, bejtehend aus den Inſeln des adria- 

tiihen Meerbufens, die in Folge des Einbruch der Lango— 

barden ſtarke Bevölferung erhielten“. Dann weiter unten: 

„Folgendes find die Inſeln Sce-Venetiens in der Richtung 

bon Nord nah Süden: erſtlich Grado mit einer fejten 

Stadt gleichen Namens, welche durch ihren erzbifchöflichen 

Stuhl im gleicher Weife Haupt und Metropole des neuen 

Venetiens wurde, wie es einſt Aquileja für das alte Ve— 

netien geweſen iſt; zweitens das Eiland Bibiones, drittens 

Caprulae, wohin der Bifchof von Concordia aus Furcht 

vor den Yangobarden flüchtete und daſelbſt zu den Zeiten 

des Papjtes Deusdedit, 615—618, feinen Stuhl aufrichtete ; 

“die vierte erhielt ihren Namen nach der alten Stadt Hera- 

clea, welche die Veneter, da fie vor Alter verfallen war, 

wieder aufbauten. Auch Heraclen hatte einen eigenen Bi— 

jchof, der aus dem von den Yangobarden erſtürmten Oderzo 

dahin zog. Die fünfte heißt Equilus, auf welcher gleich- 

fall ein Bisthum bejtand; die fechste, Torcellus genannt, 

bat wenig ftädtifche Gebäude. Die fiebente heißt Moriana. 

Die achte ift Rivoaltus, welche, obgleich fie zulett angebaut 

ward, durch Handel großen Neichthbum erwarb, auch Die 

Ehre des herzogiichen Sites und eines eigenen Bisthums 

1) Bert VII, 4 ff. 

2) Auch Johann fagt dem Yangobarden Paul irrthümlich nad 

usque ad Addam, ftatt usque ad Athesim. 
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erlangte. Die neunte heißt Metamaucus, und umschließt 

gleichfalls ein Bisthum; die zehnte ijt Pupilia; die eilfte 

und zwölfte heißen Klein» und Groß-Clugies. Auf der 

äußerſten Gränze des Veneter-Gebiets (gegen Süden den 

Pomündungen zu) jteht ein Schloß, Caput Argilis genannt. 

Außer den aufgeführten größeren Infeln find noch viele 

kleinere vorhanden, die gleichfalls ihre Bewohner haben“. 

Warum zählt der Chronift die Fleineren nicht auf? 

Dffenbar deßhalb nicht, weil fie feine eigene Obrigkeit be- 

jaßen, jondern im politischer Beziehung den 12 größeren 

zugetheilt waren. Die 12, von ihm genannten, dehnen fich 

auf einer Strede won 30—40 Wegftunden hin, längs der 

adriatiichen Küfte, anfangend auf der Wejtjeite des heutigen 

Trieſter Golfs bis zu den Mindungen der Etſch; auch 

jpringt in die Augen, daß Johann fie in der Richtung von 

Norden nach Süden auf einander folgen läßt. 

Die erjte von ihm genannte trägt heute noch ihren 

alter Namen, fie heißt Grade. Schwerer fällt es, Die 

jeßige Yage einiger andern zu bejtimmen, denn feit andert- 

halb tauſend Jahren bat jich die Geftalt der Küfte ge- 

waltig geändert: was zu den Zeiten der alten Nömer, ja 

auch im Alten Jahrhundert noch, Yand war, ift gegen- 

wärtig mit Sümpfen bedeckt, und nur Cichenjtämme, 

Stüde von Straßenpflafter, von Moſaikböden, Münzen, 

Urmen, Lampen, die man zufällig unter dem Wafferjpiegel 

fand, zeugen, daß dafelbft einſt Menſchen wohnten '). 

Solches gilt gleich von der zweiten Inſel Johanns: 

Dibiones muß eines der nächſten Eilande ſüdweſtlich von 

Grado gewefen fein. Die dritte Caprulae iſt befannt, fie 

) Lebret, Gefhichte von Venedig J., 51 ff. 
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heißt heute Caorle umd den dortigen Stuhl hatte jener 

Biſchof inne, der noch in den Tagen Gregors I., dem 

Patriarchen Severus von Grade zu Trotz, Gemeinschaft 

mit Rom jchloß. 

Stadt und Name der vierten Inſel, Heraclea, ift 

längjt verſchwunden; Doch erhellt, meines Erachtens, aus 

Johannes Bejchreibung, daß fie die Stelle einnahm, welche 

jest Cortellazzo beißt. Die fünfte, Equilus, trägt heut 

zu Tage den Namen Jeſolo. Der Hauptort der jechiten, 

Zorcellus, jteht heute noch — Torcello genannt, und muß 

im 10. Jahrhundert bedeutenden Handel getrieben haben, 

denn Conſtantin, dev Purpurgeborne, pricht ) von einem 

großen Hafenplatze Torcellus. Moriana beißt heut zu 

Tage Murano, nördlih von Stadt-VBenedig, und war big 

in's vorige Jahrhundert durch Spiegelfabrifen berühmt. 

Die achte, Nivoaltus, ift diefelbe, auf welcher im 9. Jahr— 

hundert der Herzogfis und die Weltjtadt Venedig zu er- 

jteben begann. Noch heute zeugt die berühmte Brücke 

ponte di Rialto von dem alten Namen des Eilands. Die 

neunte, Metamaucus, beißt jest Malamocco, aber nur ein 

Stück des ehemaligen Eilands it übrig, demm im ‚Jahre 

1110 verjchlang >) eine wiüthende Sturmfluth, von der 

auch Urkunden zeugen *), den größten Theil der Inſel 

jammt der Altſtadt Metamancus. Die zehnte, PBupilia, 

wird jet Poveglia genannt. Die eilfte und zwölfte, 

Klein- und Grof-Elugies, durch Arme der Lagunen von 

einander getreunt, beißen jest Chiozza 

!) Constäntini Porphyrogeniti opp. ed. Bonnensis III., 122, 

aurz —. ov era Toprlerov. 
— Muratori XII.. 260. 

3) Lehret, a. a. DO, L, 29. 
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Haupt des ganzen Seelands war einjt, d. h. gegen 

Ende des 6. und T. Sahrhumderts, Grado, welcher Ort 

damals diefelbe Rolle jpielte, die fpäter nach Entſtehung 

der Stadt Venedig, jedoch in glänzenderer Weije, lettere 

übernahm. Ich muß zumächit auf die oben mitgetheilte 

Schilderung Caſſiodors zurückkommen. Sehr jtarf hebt er 

die Wirkungen der Ebbe und Fluth auf See-VBenetien her- 

vor; der große Staatsmann beweist hiedurch feinen Scharf- 

blick; denn das Seeland verdankt hauptfächlich dieſer Natur- 

kraft Bewohnbarfeit oder Gefundheit. Schon der alte 

Vitruv ftellt ) eine Vergleichung der pontinifchen Sümpfe 

mit den Niederungen Venetiens au, und bemerkt, Tettere 

jeien darum gejund, weil das mit der Fluth einſtrömende 

Meer alle Keime der Fäulniß und Yuftvergiftung, welche 

in den jtehenden Süßwäſſern der Küſte, den Ablagerungen der 

ausmiündenden Flüſſe enthalten jeien, zerſtöre. Sp iſt ee. 

Die tusciiche See hat feinen, oder wenigitens einen faum 

merklichen Wechjel von Ebbe und Fluth, darum find Die 

Maremmen des heutigen Toscana, bejfonders aber die 

pontinischen Sümpfe verpejtet. Dagegen ebbt und fluthet 

der Adria um die Inſeln des Seelands mit Macht, und 

erzeugt dadurch reine Luft, während die jenfeits der Ya- 

gunen an den Sümpfen der Küjte, in welche die Salzfluth 

nicht aufjteigt, gelegenen Orte durch Fieber gepeinigt 

werden. Das deutjche Heer von Ytalien, das ruhmge- 

frönte, hat dieß erfahren, als es 1849 Venedig von der 

Landſeite her belagerte. 

Dbgleih die Wohlthat der Ebbe und Fluth allen 

Inſeln VBenetiens zu gute kam, litten einige an einem 

!) De architectura L. 4. ed. Schneider I., 19 unten ff. 
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Uebel, das nicht zu ändern war, nämlich an allzugroßer 

Nähe des Feſtlandes und au Seichtigfeit der Meeresarme, 

durch die fie vom Bereiche langobardifcher Yandmacht ge= 

ſchieden wurden. Namentlich traf dieſes Uebel Grado, das 

urjprüngliche Haupt des Geelandes. Paul, der Lango— 

barde, erzählt '): „Herzog Lupus von Friaul, der dieſes 

Lehen von 663—665 inne hatte, z0g auf den Trümmern 

einer Heerjtraße, welche einjt die alten Römer zwijchen 

Aquileja und Grado durch das Meer hindurch aufgeführt 

hatten, mit einem Haufen Neiter hinüber nach Grade, 

plünderte die Stadt ſammt ihren Kirchen aus, und brachte 

den Raub glüclich nach Hauſe.“ Ich denke, dieſe gefähr- 

dete Lage wird nicht am wenigſten dazu beigetragen haben, 

daß das Herz des Seelandes ſpäter nach Rialto, als die 

geſichertſte der Inſeln, verlegt ward, denn dort iſt Das 

Meer wegen verborgener Untiefen, welche nur eingeborne 

Lootſen kennen, am ſchwerſten zu beſchiffen. 

Chroniſt Johann zählt neben dem Erzſtuhle Grado 

fünf Suffraganbisthümer der Juſeln auf, nämlich Caorle, 

Heraclea, Jeſolo, Rialto, Malamocco. Zugleich behauptet 

er, der Stuhl von Caorle fei unter Papſt Deusdedit er- 

richtet worden, bezüglich der übrigen bejtimmt er die Zeit 

der Gründung nicht, deutet jedoch an, daß er fie für alt 

hält. Allein feine Angaben find theils irrig, theils uns 

vollſtäudig. Aus den oben angeführten Briefen des Papſtes 

Gregor I. erhellt, daß der Stuhl von Caorle ſchon in feinen 

Tagen errichtet war, alſo wenigjtens um 20 Jahre über 

das Wontificat des Papſtes Deusdedit hinaufreicht. 

Rivalto dagegen, oder vielmehr Olivolo, iſt, wie ich unten 

1) Muratori I., a. ©. 482. a. oben. 
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zeigen werde, erjt gegen Ende des 8. Jahrhunderts von 

Malamocco gelöst, und zu einem eigenen Disthum erhoben 

werden. Andererfeits hat Johann einen alten Inſelſtuhl, 

nämlich den von ZTorcello, übergangen. 

Eine Chronif von Grade, die an Alter der von 

Johann verfaßten venetianiſchen nicht nachjteht, erwähnt ') 

neben dem Batriarchenftuhl die Suffraganfige Torcello, 

Malamocco, Olivolo, Jeſolo, Heracliana, Caorle, und fügt 
bei, die Grimdung aller jechs falle in die Zeiten des Erz- 

biichofs Elias, von dem oben die Nede war. Auch dieſes 

Zeugniß enthält bezüglich Dlivolos einen Irrthum, fonft 

aber fcheint es mir wahr: ich bin überzeugt, daß mit Aus- 

nahme Dlivolos oder Kialtos die übrigen fünf ſchon in 

den Zeiten Gregors I. bejtanden. Auf dieſen fünf Stühlen 

faßen ohne Zweifel die griechifch-römifchen, gehorfamen 

Suffragane, welche laut den oben angeführten Urkunden 

mit dem Patriarchen Severus zu Grado tagten. 

Gleich dem Hauptorte des Fleinen Staates ftanden 

auch die Glieder, d. h. jümmtlihe und von Johaun 

namentlich aufgeführte, füdlich von Grado gelegene Infeln, 

unter griechiicher Hoheit. Bezeugt nicht Profop, daß Be— 

liſar jchon vor der Mitte des 6. Jahrhunderts die ganze 

Meeresküſte, d.h. ganz See-VBenetien, in feine Gewalt ge- 

bracht hatte; wendet ſich Papſt Gregor L., fobald er etwas 

in dortiger Gegend durchjeten will, nicht an ven byzanti— 

nischen Hof, als den eigentlichen Herrn des Seelandes ; 

läßt der griechifche Oberjtatthalter zu Ravenna nicht den 

Patriarchen Severus in feiner Domkfirche verhaften und 

zieht ihn, als einen Unterthan, der gehorchen muR, zur 

') Bert VII-, 48. 

Gfrörer, Byzantinifhe Gefhichten. 3 
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Berantwortung, ohne daß die Veneter wider folches Ver— 

fahren Einfprache zu erheben wagen. 

Ganz fo, wie Johann, bejchreibt Dandolo die ältejte 

Ausdehnung See-Venetieus. „Es reicht," jagt!) ev, „von der 

Infel Grado bis zum Schloffe Capo d’Argine (d. h. bie 
Dammfchanze), das, wie wir wifjen, am Südende von 

Chiozza lag. Auch Conftantin, dev Purpurgeborne, der 

mehr als ein Menfchenalter vor Johann jchrieb, Fennt ?) 

die von letterem erwähnten Injeln und Injelnamen nur 

zum Theil unter verfegerten Formen: insbefondere Grado, 

Bibiones — er jchreibt Biviorx jtatt Beira— Caprula 

— Körz: — Aquilus, Torcelle, Murano, Malamocco, 

Ribalto, Clugies oder Chiozza. Freilih nennt er noch 

andere; aber auch Johann jagt, daß es aufer den zwölf, 

mehrere gab, und Dandolo führt wirklich etliche Fleineve, 

den größeren politifch eimwerleibte, namentlich auf, wie 

Olivolo, Nupe, Caftellana, Dorſoduro ?). 

Nun derfelbe Grieche Conjtantin legt den See-Vene— 

tevn aus Gelegenheit der Fehde gegen Pippin, Carls des 

Großen Sohn, von welcher unten die Rede fein wird, die 
Worte in den Mund: „Wir wollen Unterthanen des grie- 

hichen Kaifers fein, aber du (und die Franken) jollen ung 

nichts zu befehlen haben”. Nicht blos Griechen jagen 

die aus, fondern auch Urkunden, die von Carolingern jel- 

ber ausgejtellt jind, gejtehen — wie unten gezeigt werden 

ſoll — das feit dem 11. Jahrhundert forsfältig verhüllte 

Geheimniß unverhohlen ein. Byzantiniſche Oberherrlichkeit 

!) Muratori XII., 161 Mitte. 

?) De administrando Imperio cap. 27. ed. Bonnensis III., 122. 

3) Muratori XII., 145 u. 161. 
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über See-Venetien hat bis zum Ausgang der Carolinger 

obgleich in milder Weiſe fortgedauert. 

viertes Kapitel. 

Tribuni und Duces. Der erſte Doge und ſeine politiſchen 
Befugniſſe. 

Ihre Herrſchaft über das Seeland aber übten die 

Byzantiner durch Tribunen aus, die jedoch meines Er— 

achtens vom Volke gewählt und hernach vom Hofe beſtä— 

tigt worden find). Daſſelbe Amt der Tribunen, welches 

das Schreiben Caſſiodors als Obrigfeit der Infeln erwähnt, 

bejtand mämlich bis gegen Ende des fiebenten Jahrhunderts 

fort, und ich möchte die Vermuthung wagen, daß ihrer 

jbon in Theoderihs von Bern Tagen, nach der Zahl der 

Hauptinfeln, zwölfe waren. Aber nunmehr trat eine wich- 

tige Aenderung ein. 

Wie man aus den Briefen Gregors des Großen er- 

jieht, bejorgten ſeit Wiederherjtellung der griechifchen Herr- 

Ihaft über Italien Tribunen die Verwaltung Fleinever 

Drte. Der eben genannte Papſt erwähnt?) jolhe Tribus 

nen zu Hydrontum in Calabrien, zu Sipontum in Apulien, 

und auf der Inſel Corjifa. Große Städte dagegen, auch 

ganze Provinzen, jtanden unter der Yeitung won Herzogen 

oder duces, jo 3. B. Nom ſelbſt, Rimini mit der fogenann- 

ten Bentapolis, dann Neapel, jpäter auch Gaeta mit jeinem 

) U a. ©. IL, 124. 
2) Epist. VII 2., IX., 99. u. XI, 24. 

3* 
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Gebiet '). Ferner hatte Yuftinian, als ev nach vollendetem 

Siege über die Djtgothen die Verfafjung Italiens neu 

ordnete, durch das Gefeß, das er unter dem Titel prag- 

matica sanctio im Jahre 554 erließ), unter Anderem 

folgende Beſtimmungen getroffen: Die Richter der Provinzen 

(d. h. Tribunen, Präfides, duces u. ſ. w.) ſollen durch 

die Bijchöfe und die angeſehenſten Perfonen der betveffen- 

den Bezirke gewählt werden; zweitens, die zu Wählenden 

müffen durch Geburt oder Heimathsrecht den Yandfchaften 

jelbit angehören, zu deren DBerwaltung man fie bevufen 

will; drittens, die Wahl hat ohne ein Suffragium, d. h. 

ohne ein Geldgeſchenk an die Wähler zu gejchehen, oder 

um in kirchlicher Weife zu reden, feine Simonie darf ge— 

übt werden; viertens, dem höchiten Beamten Italiens, d. h. 

dem praefectus praetorio ?) fommt es zu, den Dejtallbrief 

(eodieilli) der Gewählten auszufertigen, und folglich diejel- 

ben in ihr Amt einzuweihen. 

Angenommen, See-Venetien habe zwifchen dem 6. und 

dem Ende des 7. Yahrhunderts fich allınählig zu einem 

Grade innerer Entwicklung und Macht aufgearbeitet, dem 

die urſprünglich für Kleine Orte beſtimmte Verwaltung durch 

bloße Tribunen nicht mehr entiprach, läßt fich erwarten, 

daß der griechifche Kaiſer jelbft, oder fein oberfter Statt- 

halter der Erarch von Ravenna die Nothiwendigfeit erfannte, 

ftatt mehrerer fleiner Iribunen einen Herzog im Seeland 

1) Belege nachgewiejen won Hegel, Geſchichte der Städtever— 

faffung in Italien. I., 225 ff. 

2) Corpus juris ed. V. Leeuwen. Amsterd. 1663 P. III, 

236 fi. cap. 12. 

3) Den Beweis, daß diefer gemeint fei, führt auf überzeugende 

Weife Hegel a. a. O. I., 143 ff. 
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einzufegen. Und wenn weiter diefe Maßregel wirklich be- 

ſchloſſen ward, bejtand der gejetliche Weg, fie zu verwirk- 

fichen darin, daß der Exarch die Biſchöfe und alle ange- 

jehenen Yaten der Eilande aufforderte, einen Herzog zu 

wählen. Genau jo it es, wie wir unten jehen werden, 

gejchehen. 

Doch wirkten wahrjcheinlich noch bejondere politifche 

Ereigniſſe auf den Wechjel ein, der in der Verwaltung des 

griechiichen Venetiens vorging. Unruhen herrſchten zu 

Ende des 7. und zu Anfang des 8. Jahrhunderts im be- 

nachbarten Yombardien, Könige wurden gewaltfam ein= und 

abgeſetzt, ımd es iſt wahricheinlich, daß durch die Partei: 

fümpfe, die hieraus entitanden, auch venetianifches Eigen- 

thum da und dort Schaden erlitt. 

Zunächit möge Chronift Johann veden '): „Bet mehr 

und mehr jteigender Bevölkerung. verblieben die Veneter 

lange Zeit unter der Verwaltung von Tribunen, die jühr- 

lich gewählt zu werden pflegten. Allein da die benachbar- 

ten Barbaren Angriffe auf das Eigenthum der Veneter 

machten, und da dieß Anlaß zu häufigen Fehden und Raub— 

zügen gab, hielt das Volk des Seelands ſammt dem Pa- 

triarchen von Grado und den Bilchöfen eine VBerfammlung, 

auf welcher fie den Beſchluß fahten, jtatt der bisherigen 

Zribunen einen Herzog zum Haupt des Gemeinmwejens zu 

erheben. Nach forgfältiger Bevathung wurde Pauluzzo, ein 

vornehmer und vechtjchaffener Mann, zum erjten Herzog er- 

foren und ihm die Stadt Eracliana zum Site ange- 

wiefen. Solches geihah in den Zeiten, da König Lintprand 
Lombardien beherrſchte und da Anaſtaſius II. auf dem 

Ber VII. IT. 
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Throne von Gonftantinopel ſaß. Der neue Herzog Pau— 

luzzo ſchloß mit König Yintprand einen Staatsvertrag, der 

heute noch im Kraft ift. Auch die Gränzen der Neujtadt 

vegelte er durch denjelben Vertrag, aljo daß eine Yinte 

vom fleinen zum großen Piave gezogen ward, die heute 

noch bejteht.“ 

Johann drückt fich in diefer wichtigen Stelle dunfler 
und in fchlechterem Style aus, als es fonft der Fall, und 
zwar meines Erachtens darum, weil er nach alten Urkun— 

den arbeitete, deren Sinn ihm zweifelhaft jchien und deren 

Wortlaut er doch nicht zu nahe treten wollte. Immerhin 

iſt unverfennbar, daß feine Meinung dahin geht: erjtlich, 

Streitigkeiten mit barbarifchen Nachbarn über Gränzen 

oder Güter gaben den nächiten Anla zur Erwählung eines 

Herzogs. Unter diefen Nachbarn müſſen jedenfall® Lango- 

barden verjtanden werden. Dabei braucht jedoch der Chro— 

nit folche Ausdrüde, dag auch noch Andere gemeint fein 

können. Zweitens, die Wahl gefhah durch den Glerus 

und das Volk. Drittens, fie fiel auf einen Vornehmen oder 

Adeligen. Viertens, die Einſetzung Pauluzzo's hatte die 

Bevorzugung einer bejondern Stadt zur Folge, die dem 

neuen Herzog zum Wohnfig angewiejen ward; dieſer Ort 

war Heraclen oder Heracliana, 
Fünftens, da Johann früher fagte, Heraclen fei ur: 

fprünglich eine alte verfallene Römerſtadt gewejen, welche 

die Veneter fpäter wiederheritellten, ferner da der zweite 

Aufbau kaum anders als aus Anlaß der Wahl Pauluzzo's 

erfolgen konnte, endlich da Dandolo ausdrücklich bezeugt '), 

Heracliana und eivitas nova ſeien verjchtedene Namen einer 

!) Muratori XII., 163 
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und derſelben Stadt, und zwar jemer der ältere, dieſer der 

neuere, erſcheint es unzweifelhaft, daß auch die Neuſtadt, 

eivitas nova, welche Johann erwähnt, mit dem vorgenann- 

ten Heracliana zufammenfalle. Sechstens, was der Chro- 

nit von Pauluzzo's Thätigfeit zu erzählen weiß, bejchränft 

fich darauf, daß der neue Herzog mit dem Yangobarben- 

fönig einen Bertrag über Regelung der Gränzen abjchloß. 

Das deutet offenbar darauf hin, dag bei den vorangegan— 

genen Streitigfeiten mit Barbaren, wegen deren, jtatt der 

bisherigen Tribunen, ein Herzog gewählt ward, vorzugs— 

weije Yangobarden betheiligt gewejen find. 

Die Grünzregelung fam, wie e8 fcheint, insbeſondere 

Heracliana, oder mit dem neuen Namen, der civitas nova 

zu Gute, die, auch nach dem Verzeichnig der 12 Inſeln zu 

Ichliegen, gegenüber den Miündungen dev beiden Hauptarme 

des Piave gelegen jein muß. Heracliana erhielt durch den 

Vertrag ein Fleines Gebiet auf dem Feitlande drüben. Zus 

gleich wird jest far, warum Gonjtantin der Purpurgebo- 

vene, der doch ſonſt faſt alle in dem Verzeichniß erwähn— 

ten Injelnamen fennt, won Deracliana fchweigt. Er führt 

fie nämlich nicht unter dem alten, jondern unter dem neuen 

Namen auf, indem er berichtet '): „Einjt ſei eivitas nova, 

was auf griechiſch ſoviel als vecrasıeoy heiße, Sit des 

Herzogs von See-Benetien gewejen“. 

In der Zeitbeftimmung endlich hat Chronit Johann 

die Wahrheit nicht getroffen, fofern er behauptet, die Ein— 

jegung Pauluzzo's fei erfolgt während der Regierung des 

1) Opp. ed. Bonnensis III., 125. Tv töre tb Öonndrov eis 
[4 [ * * x ‚m IE (d ‚ [4 

tonov Azyönsvov rüıßırd voßn Onep Epmvaberar veoraothov. 
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Langobardenfönigs Yintprand und des griechiichen Kaifers 

Anaſtaſius. Lintprand beherrjchte Yombardien vom Sommer 

712 bis zu Anfang des Jahres 744, Anajtafius II. aber 

nahm den buzantinifchen Thron won 713 bis 716 ein. 

Demnach müßte Pauluzzo's Wahl in den Zeitraum won 

713 bis 716 verjett werden. Allein diefe Annahme wird 

durch den Chroniften felber umgeftoßen; denn weiter unten ") 

jagt ev, Pauluzzo fei im Jahre Chriſti 727 nach 20 jähri- 

ger Verwaltung gejtorben. Nach letzterer Rechnung würde 

alfo die Erhebung Pauluzzo's ins Jahr 707 fallen. Allein 

auch diek it aus andern Gründen unmöglich. 

Hören wir nunmehr Dandolo: „Im Jahre Chrifti 

BL ward Pauluzzo zum Herzoge über See-VBenetien be- 

jtätigt. Denn da, während in den einzelnen Orten des 

lan: die Bevölferung mehr und mehr wuchs, die 

Tribunen über den Vorrang ftritten und einander feine 

Hilfe Leifteten, geſchah es, daß die Yangobarden diefe Un— 

ordnung benügend, in DBenetien einbrachen uud da und 

dort Güter gewaltjum ſich ameigneten. Um jolchem Un- 

fuge zu jteuern, traten die Tribumen, alle Bornehme und 

auch die Bolksgemeinde, desgleichen der Patriarch von Grade, 

die Biſchöfe und der gejammte Clerus in Heracliana zu— 

fammen, und wählten Pauluzzo, einen vornehmen Mann, 

welcher in Heracliana anſäßig war, zum Herzoge des Gee- 

landes. Folgende Befugniffe wurden dem neuen Herzoge 

eingeräumt: ev jolle ermächtigt jein um öffentlicher Angele— 

genheiten willen allgemeine Verſammlungen zu berufen, 

Tribunen und Richter zu ernennen, welche dem Volke und 

dem Clerus — jedoch mit Ausnahme rein geijtlicher Streit- 

') Bert VIL, 11. 
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fragen — (die der Gerichtsbarkeit des Patriarchen und der 

Bijchöfe vorbehalten blieben) — Recht zu fprechen hätten. 

Weiter wurde bejtimmt, daß die Parteien, wenn fie ich 

durch Urtheiliprüche der niederen Nichter bejchwert glaub- 

ten, Berufung auf den Herzog einlegen dürften, auch daß 

Synoden nur mit Einwilligung des Herzogs abgehalten, 

defgleichen daß nur mit feiner Erlaubuiß Wahlen zur Be— 

ſetzung erledigter Stühle vom Volke und dem Clerus vor- 

genommen, und daß die Erwählten nur von ihm belehnt 

und in den Beſitz eingeſetzt werden fünnen”. 

Deutlich verräth die genaue Schilderung der dem 

Herzoge eingeräumten Nechte, daß es ein Staatsmann 

war, der bier die Feder führte. Alfo Laien-Richter er- 

fannten in allen Streitigfeiten zwiſchen Geiitlichen und 

Nichtgeiftlihen, und nur über rein clerifale Fragen übte 

der Patriarch Gerichtsbarkeit; ferner derjelbe Patriarch 

durfte ohne Einwilligung des Herzogs feine Synode be- 

rufen, feine Wahl auf einen erledigten Stuhl ausjchreiben, 

und die Gewählten empfingen ihre Bisthümer nur aus 

den Händen des Dogen und Kraft feines Befehls. Sollte 

man nicht meinen, Dandolo habe hier die Begriffe feiner 

Zeit, Begriffe, die erjt nach mehr als hundertjährigen Kämpfen 

zwifchen Petri Stuhl und der deutjchen Katjerfrone zu 

Havem Bewußtjein dev Menſchen gefommen, auf die Ver- 

gangenheit übergetragen? O nein! In der Schule von By— 

zanz haben die See-Veneter das Staatsfirchenrecht gelernt, 

das der erjte Doge Pauluzzo geltend machte. Eben die— 

ſes Necht aber ift von jeher, d. h. feit der Zeit, da die 

Kaijerjtadt am Bosporus erjtand, durch Conjtantin den 

Großen und feine Nachfolger ausgeiibt worden. Noch mehr, 

nicht der Doge Pauluzzo, fondern der Bafıleus von Con- 
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ftantinopel felber war es, der bie oben erwähnten Bedin— 

gungen bei Einfegung des erjten Dogen vorjchrieb. 

Dandolo deutet in obiger Stelle ein Geheimnig an, 

das er aus Scheu vor gewilfen VBorurtheilen feines Volkes 

nicht offen ansfprechen wollte. Sowohl aus Gelegenheit 

der Erhebung Pauluzzo's, als auch jpäter, wenn er be- 

ichreibt, wie feine Nachfolger zur Gewalt gelangten, braucht 

er ſtets Ausdrücke, welche auf Bejtätigung oder Anerfen- 

nung duch einen Höheren hinweifen. Wer anders aber 

fann derjenige gewejen fein, welcher die Bejtätigung er: 

theilte, als der Baſileus zu Conjtantinopel, eigentlicher 

Gebieter des Erarchats, wie See-Venetiens. Unten werde 
ich zeigen, daß Dandolo, jobald er auf die magistri mili- 

tum zu fprechen fommt, die an die Stelle der drei erjten 

Dogen, jedoh nur auf kurze Zeit, traten, die Wahrheit faft 

ganz durchblicen läßt. 

Aber warım diefes Verſteckſpiel. Der Volksgeiſt hat 

e8 erzwungen. Seit Entjtehung der germanifchen Neiche 

auf Lateinischen Boden, hauptfüchlich ſeit durch die glor— 

reiche Wirkfamfeit des Papſtes Gregorius VII. die lateinifche 

Kirche ihren höchſten Aufſchwung nahm, noch mehr, ſeit 

vollends im Jahre 1204 der neunzigjährige Doge Heinrich 

Dandolo, des Gejchichtsjchreibers Ahn, entjchlojfen, dem 

elenden politiihen Gewächs, das man byzantinifches Weich 

nannte, ein wohlverdientes Ende zu machen, am goldenen 

Horn von Konjtantinopel den Yöwen von S. Marcus auf 

pflanzte: ſahen die Abendländer in den Griechen ein ver— 

worfenes Gejchlecht, ja — um die Wahrheit zu jagen — 

ein Yumpenvolf. Darum gejchah es, daß das Selbitgefühl 

der Benetianer, welches in dem Bewußtjein großer Thaten 

wurzelte und folglich wohlberechtigt war, fich jträubte, ein- 
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zugejtehen, daß ihre Ahnen lange Zeit Unterthanen diejer 

Griechen gewefen feien, und daß ihre Heimath eben den— 

jelben jehr viel verdanke. 

Der einzelne Menſch bedarf, um bejtehen zu können, 

in Rinderjahren einer Wiege, im Greifenalter etwas wie 

eine Krücde. Für den Menfchen im großen Maßſtabe ge- 

dacht, d. h. für den Staat, gilt das gleiche Gejeg. Wiege 

venetifcher Größe und Freiheit war durch merfwürdige Fü— 

gungen griechifche Despotie — die ſinn- und ehrlofejte des 

Mittelalters. Immerhin gereicht es feinem Gemeinweſen 

zur Schande, die günftige Stellung zu andern Reichen — 

und wäre e8 auch eines wie das byzantiniſche — in Fluger 

Weiſe benütt zu haben. Als geborener Venetianer fchonte 

Dandolo die Borurtheile feines Volks, aber in dem Augen- 

blie, da er Clio's Griffel führte, fand er e8 unter jeiner 

Würde — er ein Dandolo, Sproße des edeliten Gejchlech- 

tes jeiner Baterftadt — ich fage, er fand es unter jeiner 

Würde, zu lügen. Durch jene bingeworfenen Worte deutet 

er Wiffenden die Wahrheit au, ohne daß der große Hau— 

fen e8 merkte. Die ächten Hiſtoriker verſtehen einander 

mitteljt gewifjer Zeichen. Dandolo ift gleich den Deutjchen 

Hermann von Neichenau, Yambert von Hersfeld, gleich 

dem Isländer Snorro Sturlefon und gleich dem Sarace- 

nen Ibu-Chaldun einer von den Geweihten gewejen, welche 

> innerliche Befähigung zum Gejchichtichreiben trieb *). 

Zu den Befugniffen, welche dem erjten Dogen Pau— 

luzzo ertheilt wurden, zählt Dandolo auch die Ermächtigung, 

*) Bei Erhebung Pauluzzo's (Muratori XII., 127) Paulutius 

dux laudatus est; dann wird die Wahl mit den Worten gefchildert: 

“hunc civem Heracleensem ducem constituerunt. Bei Einjegung 
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Tribune und Einzelvichter einzufegen. Folglich dauerte das 

Tribunat fort, aber als eine dem Herzoge untergeoronete Be- 

börde. Sie blieben Beamte der zwölf Iufeln, wiewohl 

unter Aufjicht des Herzogs. Sehr gut ſtimmt hiezu, daß 

auch Chroniſt Johann nach Einſetzung der Dogen häufig 

Zribimen erwähnt '). In Bechreibung der Wahl Pau- 

luzzo's iſt Dandolo genauer als Johann. Während diefer 

alle Venetianer, insbeſondere aber den Patriarchen und die 

Biſchöfe, als Theilnehmer an dem Akte aufführt, ſagt jener, 

Pauluzzo ſei durch die Tribunen, alle Vornehme, das ge— 

meine Volk, den Patriarchen und den geſammten Clerus 

— worden. —— ae er bier Stänbe, bie 

Im der —— — Iuftinians takt fein Wort 

davon, daß die Menge ein Wahlrecht haben jollte, jondern 

das fragliche Geſetz befehränft die Befugniß auf Geiftlich- 

feit und Adel; natürlich! Yuftinian, der Zunge nach ein 

?ateiner, doch an Gefinnung Öyzantiner, jah in dem, was 

man Volk nennt, nichts weiter als eine Steuer einbrin- 

gende Mafchine und feine politiiche Macht. 

Allein die byzantinifche Geſetzgebung mußte jich auf 

dem Boden See-Benetiens der Natur des Yandes anbe- 

quemen: das tapfere und rührige Matroſenvolk Tief fich 

nicht gutwillig von den Wahlen ausjchliegen. Im Uebrigen 

blieben die Aemter troß der jcheinbaren Theilnahme des 

des Aareellus, der auf Banluzo folgte, beißt eg: Marcellus dux 

approbatus est, und dann wieder: hunc ducem constituerunt 

(ibid. 130. 134). Ber Einjegung des dritten Dogen: Ursus dux 

eonfirmatus est. Dann auf den Antheil der Benetianer übergebend: 

hie nobilis Heraclianus incola dux concorditer factus est. 

) Berg VII, 13 unten. 
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großen Hanfens in den Händen der eigenthümlichen Arifto: 

fratie des Seelands. Der dortige Adel, auf den Dandolo 

und Johann fchon in der Gejchichte des fiebenten und achten 

Sahrhunderts hinweiſen, bejtand nicht, wie im Franken: 

laude oder in Yombardien drüben, aus großen Gutsbeſitzern, 

jondern, wie jpäter gezeigt werden foll, aus Schiffsrhedern 

und Kaufherren, deren Ader und Pflug der Handel war. 

Das Volf aber, d. h. die Matrojen und Gewerbsleute, 

jtimmten bei den Wahlen, wie die Arbeitgeber es haben 

wollten, bei denen jene Brod und Sped verdienten. 

Wohl beachtet muß werden, daß Johann, wo von 

der Wahl des Dogen die Rede ift, vie Geiftlichfeit und 

den Erzbifchof nach dem Volke, und daß Dandolo eben» 

diejelbe erjt nach den drei andern Ständen nennt '). Hier 

verräth ſich der eigenthümliche Geift des wenetifchen Staats— 

wejens. Meift hat die herrjchende Ariftofratie den Clerus 

jerne von den Gejchäften zu halten gejucht. Das aber 

lernten Venedigs Staatsmänner in der Schule von By: 

zanz und der Sat des alten Dichters bewährte fich: 

quo semel est imbuta recens, retinebit odorem 

testa diu. 

Auch Die weitere Bemerkung Dandolo’s: nur mit 

Einwilligung des Herzogs dürfen in Fällen der Erledigung 

von Clerus und Bolf Bischöfe erforen werden, bivgt einen 

Hintergedanfen. Der venetiiche Adel bejtand abfichtlich 

i) Bert VII, 11. omnes Venetici una cum patriarcha et 

episcopis convenientes; und Muratori XII., 127. a. tribuni et BISEoR v 
omnes proceres, et plebeji cum patriarcha et episcopis et cuncto 

eler 
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darauf, daß die Menge bei Erhebung neuer Bifchöfe mit- 

wirfe, denn dadurch gelangten die geiftlihen Wahlen in 

die Hände der Weichen, der großen Gejchlechter. 

In einer Hinficht verdient, meines Erachtens, der 

Bericht Johanns den Vorzug vor dem Dandolo’s. Letzterer 

Tpricht fo, als feien mit den Barbaren, deren Eingriffe in 

venetifches Eigenthum den erjten Anlaß zu Einjegung eines 

Dogen gaben, nur die Yangobarden gemeint, Johann dagegen 

braucht, wie früher gezeigt worden, Ausdrücke, welche nicht 

blos erlauben, fondern geradezu berechtigen, noch an andere 

zu denfen. Die Ueberlieferung bat ſich in Venedig er- 

halten '), daß der erfte Doge hauptjüchlich wegen Andrangs 

der Südſlaven, der jogenannten Chrobaten oder Croaten, 

welche als Seeräuber den Haudel nach dem Adria beein- 
trächtigten, erhoben worden fei. Diefer VBorausjegung jind 

die Worte Johanus günstig. Aber auch Dandolo jelbjt 

und noch mehr Paul, der Yangobarde, ftimmen zu. Jener 

erwähnt 2) die Süpflaven das erjtemal um's Jahr 726 
als ein am Adria mächtiges Volk, indem er erzählt, der 

longobardifche Herzog von Friaul, Pemmo, habe den Slaven 

eine Niederlage bei Yauria ") beigebracht. 

) Lebret, Gefhichte von Venedig J., Sl. 

2) Muratori XII., 134. 

3) Die Beftimmung der Lage dieſes Ortes ift nicht ohne 

Schwierigkeit. Conftantin, der Purpurgeborene, nennt unter den 

Befigungen, welche die Venetianer im 10. Jahrhundert inne hatten, 

ein Schloß Laurita (opp. ed. Bonnens. IM., 122). Dasjelbe Schloß 
fommt auch im einer wenetianifchen Urkunde vom Jahre 1017 vor 

(Muratori antig. Ital. I., 241), welche zugleich beweist, daß es bei 

Adria, unweit der Etijhmündung, lag: noch heute fteht es dort, und 

beißt jett Loreo. Dieſes Yoreo aber kann unter dem Lauria der 
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Paul, der Yangobarde, dagegen fpricht von Waffen- 

thaten, welche die Süpdflaven um mehr als ein Menjchen- 

alter früher in denjelben Gegenden verrichteten. Yaut 

feiner Ausjage ') trieb der Herzog Wektaris von Friaul 

die Sklaven — jo fehreiben die Italianer ftatt der Form 
Slavi, welche deutſche Chroniften gewöhnlich brauchen — 

nachdem dieſelben einen Einfall in fein Herzogthum ge— 

macht hatten, im ihre Grenzen zurück, indem ev fie in 

einem Treffen am Fluſſe Natiſone oder Natiſa befiegte, 

der ſüdlich von Aquileja in die Lagumen von Grado 

mindet ?) Weftaris aber verwaltete ’) Friaul zwiſchen 
666 und 678. Zu einem zweiten Zufammenjtoß zwijchen 

Langobarden und Sklaven fam e8, laut Pauls Bericht ’), 

in den Tagen des Herzogs Ferdiflf, dev von 695 bis gegen 

706 Friaul beherrſchte ). Ferdulf ſelbſt ward von ihnen 

erichlagen. Letztere Kämpfe fallen genau in die Zeit, da 

in Benedig der erjte Doge eingejfegt ward. Harmoniſch 

ergänzen fich die Berichte. Demm wenn die Südſlaven es 

wagten, das Reich des mächtigen Yangobardenfönigs anzır- 

fallen, werden fie ficherlich die Benetianer nicht geſchont haben. 

Bezüglich der Zeitrechnung widerfpricht fich, wie 

jhon oben gezeigt worden, Chroniſt Johann jelber, die 

Stelle bei Dandolo nicht gemeint fein, fondern Yauria muß auf der 

Ditfeite des Adriatiſchen Meeres gefucht werden. Sch halte es für 

den am fiumaniſchen Buſen auf der Oftfüfte der Halbinfel Sftrien 

gelegenen noch heute beftehenden Ort Yaurana. 

\!) Muratori I., a. ©. 483, a. 

2) Sorbiger, alte Geographie IIL, 513. 

3) Art. de verifier les dates I., 419. 

4) Muratori a. a. 2. IL, a. 498, B. fi. 

5) Art. de verifier les dates I, 420. 
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Angaben Dandolo’8 dagegen greifen trefflih in einander, 

und werden überdieß durch Urkunden betätigt. Unzweifel- 

haft fällt Pauluzzo's Erhebung in's Yahr_697... 

Zwanzig Jahre lang hat derjelbe, laut der einjtim- 

migen Ausfage ') Johaun's und Dandolo’s, Venetien ver- 

waltet. Aber den Befehl über die bewaffnete Macht be- 

ſaß Pauluzzo nicht. Denn Dandoio fagt: jener Grenz— 

vertrag zwifchen Venetien und dem Lombardenkönig Yint- 

prand, deffen auch Chronift Johann gedenkt, jet von dem 

Herzoge Pauluzzo in Gemeinfchaft mit Marcellus, welcher 

damals magister militum gewejen, abgejchlofjen worden. 

Magister militum iſt befanntlich ein byzantinifcher Titel, 

der den Anführer des Heeres bezeichnet und überall in 

Italien vorkommt, wo die griechifchen Kaiſer herrichten. 

Afo während Pauluzzo als Doge der bürgerlichen Ver— 

waltung vorſtand, hatte ein Anderer den Heerbefehl, und 

man fieht nun, wie wohl bevächtlih Dandolo oben bei 

Aufzählung der Befuguiffe des Dogen, won dev bewaffneten 

Macht fehweigt. Diefe Trennung der bürgerlichen und der 

militärifchen Gewalt, iſt für ſich allein ein gemügender 

Beweis, daß Paulızzo fein unabhängiger Herzog, jondern 

der Statthalter eines Ruhe nämlich des griechifchen 

Kaiſers war. 

ı) Berg VII, 11. und Muratori XII, 130. b. 
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Fünftes Kapitel. 

Die Dogen Marcellus und Urfus. Der Langobardenkönig 
Lintprand. Abjchaffung des Ducats. Magistri Militum. 

Pauluzzo ftarb mach 2Ojähriger Amtsführung. Da 

er 697 erhoben worden ift, fällt fein Tod in’s Jahr 
717. Genau diefes Jahr nennt Dandolo. In die Würde 

des Berftorbenen trat nunmehr Marcellus, der bisherige 

Magister militum, als zweiter Doge See-VBenetiens ein. 

Seinen Wohnfig nahm Marcellus gleih Pauluzzo in 

Heracliana. Während der herzoglichen Verwaltung Mar— 

cello's, welche 9 Jahre dauerte, entwarf der Lango— 

bardenkönig Liutprand den Plan, die Griechen gänzlich 

aus Italien zu vertreiben. Als Vorſpiel gingen dem 

Waffenfampfe geiftliche Streitigfeiten voran. Dandolo er- 

zählt ): „Liutprand bejtätigte der römischen Kirche vie 

(einjt von König Aribert gemachte) Schenfung der cot= 

tiichen Alpen, welche unter Anderem — fügt der Vene- 

tianer bei — die Städte Genua, Tortona, Savona und 

das Kloſter Bobbio begriff.” Aber nicht ohne Hintergedanfen 

übte der Yangobarde ſolche Großmuth. Dandolo fährt 

fort): „auf Bitten desſelben Königs verlieh Bapjt Gregor. 

dem damaligen Patriarchen von Aquileja Serenus das 

Pallium, das bis dahin allen feinen Borgängern feit er— 

folgter Trennung der Stühle Aquileja und Grado beharr- 

lich verweigert worden war.” Alſo erit auf Betreiben Yiut- 

prands hat Papſt Gregor II. Aquileja als Patriarchat au: 

1) Muratori XII., 132. 

2) Ibid. B. u. C. 

rörer, Byzantiniſche Geſchichten. 4 
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erkannt. Der König aber begehrte diefen Dienjt in eigen- 

nütziger Abſicht; Die von Rom gebilligte geistliche Gewalt 

des Serenus follte als Werkzeug dienen, um ‚den griechi- 

icher Staatshoheit gehorchenden Stuhl von Grado zu 

brechen und See-VBenetien der lombardifchen Krone zu 

unterwerfen. Dandolo berichtet weiter: „auf den Schuß 

des Königs Yintprand pochend, hub Serenus au, gewiffe 

Güter, die dem PBatrtarchat Grado angehörten, an fich zu 

reißen.” Aber die Beneter jchwiegen biezu nicht, jondern 

wandten ſich um Hilfe an den Bapjt, der jich ihrer warm 

ammahın. Zwei Bullen Gregors IT., der von 715— 731 

auf Petri Stuhle ſaß, liegen vor. Die eine, ausgejtellt ') 

unter dem I. December 723, ift gerichtet an den Biſchof 

von Friaul, Serenus, und warnt denfelbeu, der Bedin— 

gungen eingedenf zu fein, unter denen ihm menlich das 

Pallium verwilligt worden, abzuftehen von Eingriffen in 

die Rechte des Stuhls von Grado, und fich mit der firch- 

lichen Hoheit über lombardijche Bisthümer zu begnügen. 

Der Papft hatte demnach, als er das Pallium an Serenus 

vergabte, die Abfichten Yintprands durchfchaut, und um Un— 

vecht zu verhindern, dem Aquilejenjer zu Gemüthe geführt, 

daß er fich nicht unterſtehen folle, die Rechte von Grado 

anzutajten. Die zweite Bulle ?), erlaffen im nämlichen 

Jahre, ift überfchrieben an den Patriarchen von Grado 

Domatus, an den Herzog Marcellus, ſowie an die übrigen 

Biihöfe und die BVBolfsgemeinde von See-Benetien, umd 

zeigt denjelben an, daß von Nom aus Schritte gejchehen 

jeien, um Serenus zu zwingen, daß er Gerechtigfeit übe. 

1) Jaffe, Regest. Nro. 1659. 

2) Ibid. Nro. 1660. 
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Beide Bullen beglaubigen nicht nur im Allgemeinen die 

Erzählung Dandolo’s, jondern fie bejtätigen insbejondere 

jeine Zeitrechnung. 

Herzog Marcello ſtarb nach neumjähriger Verwaltung. 

Da er 717 erhoben worden, füllt folglich fein Tod in's 

Jahr 726, welches Dandolo nennt ). „Sofort", erzählt der- 

jelbe weiter, „ward Orſo als Herzog beftätigt, und nahm 

feinen Wohnfiß zu Heracliana oder Civitanova." Wäh— 

rend Orſo's Ducat brach der Bilderſturm aus, der in 

Kurzem ganz Italien erjchüitterte. Kaifer Yeo, der Iſau— 

vier, hatte Befehl gegeben, daß alle Bilder aus den 

Kirchen Noms binausgeworfen werden follten, Papſt Gre- 

gor II. jedoch leiſtete muthigen Widerjtand ; nun verſuchte 

es der Kaiſer, den heil. Vater ermorden zu laſſen, allein 

als dieß kund ward, ſiehe, da empörte ſich — ſo berich— 

tet ?) Paul, der Langobarde — „nicht nur das griechiſche 

Heer von Ravenna, jondern auch Das von Scee-Benetien 

wider Yen, und unfehlbar wäre eim Anderer zum Kaifer 

ausgerufen worden, hätte nicht der Papſt folches verbin- 

dert.” Dandolo wieperhoft ?) einfach dieſe gewichtigen 

Worte Pauls, welche für fich allein beweifen, daß Vene— 

tien Damals noch, aber nicht mehr für lange, eine byzan- 

tiniiche Colonie war. 

Ein Anderer, der Yangobarde Yintprand, beutete ftaats- 

fung den Haß aus, welchen Yeo der Iſaurier durch jenes 

unfinnige Verfahren in ganz Italien wider Die griechifche 

Herrichaft heraufbeſchworen hatte; er rückte mit Heeres— 

!) Muratorı XIL, 134. 

2) Ibid: I., a. ©. 506 6. 

SL DIR 185. 
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macht vor Ravenna, nahm die Stadt und eroberte das 

gefammte Erarchat. Der Erarh Eutychius, ein griechifcher 

Hämmling, floh nach Venetien hinüber, um dort Hülfe zu 

fuchen. Ein Glüd für ihn war es, daß Papſt Gregorius II., 
der weit größeres Anjehen genoß, als der griechiiche Kaifer, 

ihm in die Hände arbeitete. Cine um 729 ausgeſtellte 

Bulle ') ijt vorhanden, Fraft welcher Gregor II. den Her- 
zog Orſo von DBenetien auffordert, die Yangobarden aus 

Ravenna zu vertreiben, und die geſetzmäßige Herrichaft des 

Srarchen, der dem Bernehmen nach in Venetien weile, jo 

wie des griechiichen Kaiſers Leo wiederherzuftellen. 

Orſo entiprach dem Wunſche des Papites, rüftete eine 

Flotte aus, fuhr hinüber nah Ravenna, verjagte die Lom— 

barden und jegte Eutychius wieder ein?). Zum erjtenmale 

geſchah es hier, daß die DVeneter als italiihe Seemacht 

auftraten. Nach diefen Ereigniſſen jollte man erwarten, 

dar jofort ein Krieg einer Seits zwijchen dem Crarchen 

und jeinem Bejchüger dem Herzoge Orſo, anderer Seits 

zwijchen dem Yombardenfönig ausbrach. Allein die Sachen 

nahmen eine ganz andere Wendung. Leider jagt fein ein- 

ziger vorhandener Zeuge bezüglich defjen, was worging, Die 

volle Wahrheit, jondern alle färben; dennoch kann man 

den wahren Zufummenhang aus den Bruchitüden von Be- 

richten ermitteln. 

Das Papſtbuch meldet ?), der Longobarde Lintprand 

jei in Gemeinjchaft mit dem (wiederhergeitellten) Erarchen 

Eutychius, den überdieß Papſt Gregor I. faum zuvor ge- 

1) Jaffe, Nro. 1670. 

2) Muratori XII., 135. 

3) Ibid. Script. ital. III., a. 157. 
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bannt hatte, weil ihm Eutychius gemäß einem erneuerten 

Befehle des Kaifers Yeo aus der Welt jehaffen wollte, — 

ich jage Yintprand fei mit diefem Exarchen und der ver- 

einigten Heeresmacht beider vor Rom gezogen, angeblich um 

die Metropole Italiens dem griechifchen Kaiſer zu unter- 

werfen. Auf den Wieſen Nero’s, d. h. auf den Gefilden 

nördlich von der nachmaligen Yeoftadt, lagerten die Feinde; 

da fam der Bapft heraus, bielt mit dem Yombardenkönig 

eine geheime Unterredung, in Folge welcher Yintprand völ— 

lig umgeftimmt ward, allen „böſen“ Plänen entjagte, dem 

heiligen Vater die größte Ehrfurcht bewies. Seiner Seite 

nahm Gregor II. auf Bitten des Königs den Bann wider 

Eutychius zurüd. Bald daranf fehrten erit Yiutprand umd 

dann auch Eutychius in Frieden nach Haufe. 

Man fann die eben aufgeführten Thatſachen nicht im 

Zweifel ziehen: Yintprand ift alfo wirflih mit Eutychius 

vor Nom gerückt, wirklich unverrichteter Dinge in die Hei- 

math zurücdgegangen, und Gregor II. hat wirklich den 

gegen Eutychius verhängten Bann widerrufen. Allein die 

Beweggründe, welche der Berfaffer des Papſtbuchs ven 

handelnden Perſonen unterlegt, find offenbar Spiegelfech- 

terei und erjonnen, um, nachdem der Schlag mißglüdt war, 

den wahren Zwed zu verhülfen, denn wer wird glauben, 

daß der Yangobarde Liutprand das Schwert gezogen habe, 

um Rom und am Ende Italien dem griechiichen Kaiſer in 

die Hände zu fpielen. Meine Meinung von der Sache ift 

diefe: umverfennbar jtrebte der Yongobarde dahin, der grie— 

chiſchen Herrichaft über Italien ein Ende zu machen, Zeuge 

dafür, die Schenkung, die er an ven heiligen Stuhl unter 

der Bedingung machte, daß der Papit das Batriarchat 

Aquileja anerfenne, ſodann der firchliche Kampf, welchen 
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Serenus alsbald gegen Grado begann, endlich das Unter— 

nehmen Yintprands gegen das Crarchat. 

Allein aus der jchnellen und wirkſamen Hilfe, welche 

die Seemacht Benetiens dem vertriebenen Crarchen Eu— 

tychius leiſtete, zog der Yombarde, offenbar ein fühiges 

Haupt, den Schluß, daß er fir fich allein nicht jtarf genug 

ſei, um die Griechen zu erdrücken. Alſo änderte er feinen 

Plan ab: er bot dem Exarchen Wiedereinjegung in Ra— 

venna, jedoch gegen die Zujicherung an, dar Eutychins mit 

Byzanz breche und gemeine Sache mit den Lombarden 

gegen die Griechen mache. Auch mit dem Veneter-Herzog 

Orſo knüpfte Yintprand zu gleichen Zwede Unterhandlun- 

gen an; er jtellte demjelben vor, daR, wenn Orfo ein 

Bündniß mit Yombardien jchliege, feine Macht ihn hindern 

fönne die unabhängige Herrichaft über See-Benetien, frei 

von jeder griechiichen Hoheit, zu erlangen. Beide Eutychius 

md Oro, müfjen gewonnen worden ſein und die Befreiung 

Ravenna's, von welcher Dandolo jpricht, war meines Er- 

achtens, viel weniger ein Werk der Waffengewalt, als ge- 

heimer Einverſtändniſſe. 

Yintprand bat in feiner Weiſe richtig gerechnet: mit 

dem Augenblide, da die Beiden in den vorgehaltenen Köder 

biffen, wurden fie tödtlich dem griechifchen Hofe verfeindet, 

und von Stund am blieb ihnen dann nichts anders übrig, 

als jich der lombardifchen Krone in die Arme zu werfen, 

was jedenfalls zu einer Vaſallenſchaft, vielleicht gar zu 

völliger Bereinigung des Erarchats und Benetiens mit Lom— 

bardien zu führen verhief. Was wenigjtens Eutychius 

betrifft, jo habe ich oben berichtet, daß er ein Hämmling 

war; jein Erbe konnte daher dem Yombardenfönig kaum 

entgehen. 
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Allein Lintprand erwog weiter, daß fein Vorhaben 

nur damı gelingen werde, wenn ein Dritter, wenn dev 

damalige Papſt Gregor II. beitrete. Meines Erachtens 

wünſchte dev Yombarde, daß Gregor II., der von Leo dem 

Saurier tödtlich beleidigt worden war, durch irgend einen 

unmiderruflichen Akt mit den Griechen breche, etwa eine 

Aufforderung, in Mafje wider die Byzantiner ſich zu er 

heben, au das Volk Italiens erlaffe. Immerhin ſah Yint- 

prand voraus, daß der Papjt ‚nicht Leicht hiezu vermocht 

werden dürfte. Darum bewog er den Erarchen, vereint 

mit ihm vor Rom zu vüden und zu verjuchen, was 

Schreden vermöge. Allein furchtlos fam der Bapjt in's 

lombardiſche Lager heraus, und entwicelte unter 4 Augen 

eine folche Ueberlegenheit des Geiftes, daß Liutprand ſich 

bewogen fand, auf feinen Plan zu verzichten. 

Ohne Frage ift der zweite Gregorius einer der aus— 

gezeichnetjten Firchlichen Staatsmänner gewefen, welche je 

Petri Stuhl einnahmen, und hat damals mit hoher Weis- 

heit gehandelt; denn wäre er auf Yintprande Anträge ein- 

gegangen, jo würde die römijche Kirche eine Sklavin des 

Lombardiſchen Hofes geworden jein. Wie aber, und durch 

welche Gründe der Papſt den König umjtimmte, fann bei 

dem Schweigen der Quellen nicht ermittelt werden. In— 

dejjen glaube ich bemerfen zu müffen, daß laut dem Zeug- 

niffe ') des Papitbuches ſchon Gregor II. mit dem Fran— 

fenherzoge Carl Martel angefmüpft hatte. Der Papit be- 

fand fich demnach in. ver Yage, dem Yombarden im Noth- 

falle worzuftellen, daß Petri Stuhl, wenn etwa diefjeits 

') Muratori, Script. ital. III, a. ©. 167 A. 
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Gewalt gegen ihn gebraucht werden würde, jemjeitd der 

Alpen auf mächtige Helfer zählen dürfe. 

Das Exarchat war auch, nachdem Liutprand den Rück— 

zug von Rom angetreten und auf die Einheit Italiens ver- 

zichtet Hatte, ummwiederbringlich für die Byzantiner verloren. 

Eutychius lebte feitdem von lombardiſchem Gnadenſolde, und 

wenn die Zeitquellen ihn noch Erarchen nennen, fo ijt dieß 

ein mißbräuchlicher Chrentitel, im der That hing er wie 

ein Vaſall von der Krone Yombardiens ab. Das Papit- 

buch erzählt ') Folgendes: „Kurz vor feinem Tode — 743 — 

faßte König Yiutprand den Entſchluß, auch die Stadt Ra- 

venna vollends dem Erarchen Eutychius wegzunehmen. In 

der Berzweiflung vief Yesterer die Hilfe des damaligen 

Papites Zacharias an. Der Papſt ſcheute die Reiſe nach 

Ravenna und von da weiter nach Pavia ans Hoflager 

Lintprands nicht, brachte aber nur mit unfäglicher Anftren- 

gung zu Wege, daß der König einen Theil der eingezogenen 

Städte an Eutychius zurücgab." Nichts mehr vermochte 

das byzantinifche Neich gegen die überlegene Yandmacht der 

Lombarden, welche über das Erarchat nach Belieben jchal- 

teten, ja der Baſileus zur Conftantinopel war nicht einmal 

im Stande, an dem Hämmling Cutychtus, der ihn ver- 

rathen hatte, Rache zu nehmen. 

Dagegen boten die Byzantiner Alles- auf, um Orſo 

zu züchtigen und See-Venetien in der Treue zu erhalten, 

und hier drangen fie durch, theils weil fie ſelbſt eine See- 

macht bejaßen, theils umd noch mehr, weil die Veneter, 

als ein Volk, das vom Handel lebte, nicht gerathen fanden, 

1) Muratori, Script. ital. IIL, ©. 162, B. ff. Vergl. Jafte, 

Regest. ©. 135. 
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fich mit dem morgenländifchen Neiche, aus dem fie große 

Bortheile zogen, zu verfeinden. 

Und nun ift e8 Zeit, wieder Dandolo fprechen !) zu 

laffen: „Nachdem Orſo das Herzogthum 11 Jahre ver- 

waltet hatte, ward er 737 in Folge eines Bürgerkriegs, 

der unter den DVenetern ausbrach, ruchlofer. Weije erjchla- 

gen. Da die VBeneter fih über die Wahl eines neuen 

Herzogs nicht einigen konnten, beſchloſſen fie ein jährlich 

wechjelndes Oberhaupt einzufegen. Daſſelbe erhielt den 

Namen Maeister militum. Dieje Würde ift nämlich nach 

griehifhem Herfommen höher als das Tribunat, 

und der neue Magister militum beherrjchte das ganze Volk“. 
Alſo nach griechischer Weife übernahm ein Magister militum 

die Regierung Benetiens. Auch wenn wir nicht aus ans 

dern Quellen wüßten, daß das fragliche Amt ein byzanti- 

nifches Gewähs war, würden die Worte Dandolo’8 zum 

Beweife genügen. Abermal hat er, der Wahrheit zu 

Ehren, die übliche Verhüllung — nämlich fir Wiljende — 

durchbrochen. Feſt fteht: Herzog Orfo ift als Opfer by- 

zantinifcher Rache gefallen. Um unter den jchwierigen Zeit 

läuften jeine Hoheit über Benetien ficher zu jtellen, jchaffte 

der Bafilens am Bosporus, nachdem Orſo durch anges 

zettelte Parteiung befeitigt worden, die bürgerliche Verwal— 

tung der Herzoge ab, und führte eine rein militärifche Re— 

gierung ein. Zugleich wird durch die Vorgänge in Vene: 

tien die oben entwidelte Darjtellung des Zuſammenhangs 

lombardiſcher, ravennatiſcher und römijcher Begebenheiten 

bejtätigt und außer Zweifel gefett. Diejelbe beruht nicht 

mehr auf Vermuthungen, fie ift handgreifliche Wahrheit. 

!) Muratori XII., 136. 
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Auch noch von anderer Seite her empfängt fie Be— 

glaubigung. Mit dem Tode Orſo's waren feineswegs die 

Beitrebungen, fir die er gewirkt hatte, niedergeichlagen. 

Von nun tritt in Venetien eine Partei hervor, welche un— 

abläjjig dahin arbeitete, nach dem vom letten Dogen ge— 

gebenen Beiſpiel das Zoch griechifcher Oberherrfchaft ab— 

zujchütteln. Dean könnte jie eine nationale nennen, wären 

ihre Abfichten nicht mehr auf Erhebung einer einheimifchen 

Diymaftie, als auf die Unabhängigleit des Yandes gerichtet 

gewejen. Im Uebrigen begnügten jich die fiegreichen By— 

zantiner nicht mit dem Morde Orſo's, auch feine Familie 

traf Derfolgung. Deusdedit, Orſo's Sohn, mußte in Die 

Verbannung wandern. 

Fünf Jahre — von 737 bis 742 — dauerte die Gewalt 

dev Magistri militum, oder der vom faiferlichen Hofe zu 

Conjtantinopel eingefetten Kriegsoberiten. Der erſte hieß 

Dominicus Yeo und regierte bis 198. Auf ihn folgte Felix 

Cornicula. „Der war”, jagt .Dandolo, „ein friedlich ge- 

finnter Mann und fuchte die zwieträchtigen Veneter auszu— 

jöhnen, auch rief er den Sohn Orſo's, Deusdedit, welchen 

die Mörder feines Vaters verbannt hatten, in die Heimat 

zurück”. Mean fieht, die Partei Orſo's erhob Schon wieder 

ihr Haupt und ſchnell kam fie empor. Dandolo fährt fort: 

„Nach Felix Cornicula im Jahre 739 wurde Deusdedit 

Magister militum; denn die Veneter beeiferten ſich, das 

an dem DBater vwerübte Unrecht durch Begünftigung des 

Sohnes gut zu machen. Im einigen Hanpdfchriften finde 

ich, daß Deusdedit nicht ein Jahr, fondern zwei die Würde 

des Kriegsoberjten befleidete, feine Gewalt jcheint ihm ver- 

läugert worden zu fein '). Deutlich tritt hier hervor, daß Dans 

!) Muratori XII, 137—138. 
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dolo aus alten Berzeichniffen der Obrigfeiten Venetiens 

ſchöpfte. 
Nun erfolgte ') ein Gegenſtoß der byzantinischen Partei: 

„Nach Deusdedit ward im Jahre 740 Jovianus zum Ma- 

gister militum ausgerufen. Da derjelbe in großer Gunft 

beim Kaiſer ftand, erhielt er den Titel „faiferlicher Hy— 

patus“. Wer war der Kaifer, der den neuen Kriegsober: 

ſten mit dem prächtigen Flitter ausjtattete. Niemand ans 

ders, als ver Baſileus zu Conſtantinopel, denn es gab 

damals in der ganzen Welt feitien andern Kaiſer. Auch 

weiß jeder des Hellenifchen Kundige, daß Hypatus die grie: 

chifche Ueberſetzung des lateinischen Wortes Consul iſt. 

Ueberall wo Byzantiner in Italien herrichten, kommen 

Magistri militum, Hypati, Sebaſti, Protoſebaſti und der— 

gleichen Zeugs zum Vorſchein. 

Weiter berichtet Dandolo: „Jovianus ſaß ein Jahr 

lang auf dem Herzogſtuhle, dann folgte 741 Johaun, mit 

dem Beinamen Febrieiacus — der am Fieber Leidende. 

Aber noch war Johanns Yahr nicht abgelaufen, als die 

Beneter ihn abjesten und ihm die Augen ausrifien. et 

wurde im Jahre 742 Deusdedit erhoben, aber nicht mehr 

zum. Magister militum, fondern zum Herzog; denn die Ve— 

neter hatten fich überzeugt, daß jährlich. wechjelnde Dbrig- 

feiten dem Wohle des Yandes nicht förderlich feien. Auch 

ichlug Deusdedit feinen Wohnfits nicht Sehr in Heracliana, 

jondern zu Malamocco auf“. 

Fünf Magistri militum, Dominicus Yeo, Felix Cornis 

cula, Deusdedit, Jovianus und Johann haben einander in 

den Jahren 737 bis 742 abgelöft. Da ver lette derſel— 

!) Muratori XII., ©. 138. 
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ben fein ganzes Jahr, jondern wahrjcheinlich bloß einige 

Monate regierte, muß wohl Deusdedit mehr als ein, aber 

doch nicht zwei wolle Jahre Magister militum gewejen fein. 

Allem Anjcheine nach übernahm er an des geblendeten Jo— 

hanns Stelle die Verwaltung, bis das Jahr ablief; dann 

brachte er zu Wege, daß man zu feinen Gunften das Her- 

zogthum heritellte. Die oben mitgetheilte Bemerfung Dan— 

dolo's hat aljo einen guten Sinn. 

„Dreizehn Jahre”, führt ') Dandolo fort, „d. h. von 

742— 55, befleivete Deusdedit, Orſo's Sohn, die herzog- 

lihe Würde. Mllein da er ein jtarfes Schloß an der 

Brentamindung erbaute, — Chronift Johann nennt?) das- 

jelbe Brondolo — ſtieß ihm ein Feind, Namens alla, die 

Augen aus, und riß jelbit 755 das Herzogthum am jich, 

doch vermochte er das angemafte Amt nur ein Jahr und 

zwei Monate zu behaupten, denn nach DVerfluß dieſer Zeit 

erhoben jich die Beneter wider ihn und bereiteten ihn das— 

jelbe Schidjal, das er feinem Vorgänger zugefügt hatte: 

Galla ward geblendet und abgejegt. Nun bejtieg den Her- 

zogituhl im Jahre 756 Dominiens Monegarius, gebürtig 

aus Malamocco, der auch gleich feinem zweinächiten Vor— 

gängern auf der genannten Inſel feinen Wohnfis nahm.“ 

Jedoch nicht allein durfte er die Regierung führen, jondern 

man fette ihm zwei Tribunen an die Seite. Acht Yahre 

lang bis 764 war Dominicus Monegarius Herzog, dann 

brac) eine Verſchwörung aus, in Folge welcher er geblen- 

det und abgejett ward. 

!) Muratori XII., 141. 

2) Bert VII, 13, oben. Brundulus. 
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Wiederherftellung des Ducates. Deusdedit. Verlegung des 
Negierungsfises von Heracliana nad) Malamocco, 

Werden die Byzantiner e8 gerne gejehen haben, dar 

Deusdedit, ver Sohn dejjelben Orſo, den fie gejtürzt hat- 

ten, zur höchſten Gewalt Benetiens gelangte? Zweitens ijt 

nicht im hohem Grade wahrjcheinlich, daß diefer Deuspdedit 

byzantiniſcher Abneigung gegemüber jich auf denjelben Lom— 

bardenfönig Liutprand ftüßte, der mit feinem Vater im 

Bunde gejtanden? Die Zeitgefchichte gibt bezüglich dieſer 

Fragen überrafchenden Auffchluß. Des Dogen Deusdedit 

Erhebung fällt in daffelbe Jahr 742, da Yiutprand jich 

rüjtete, das Exarchat, das bis dahin theilweife in den Hän— 

den feines Schüßlings Eutychius geblieben war, vollends 

an fich zu ziehen, ein Plan, am deffen Ausführung ihn, 

wie oben gezeigt worden, nur die Vorftellungen des Pap- 

ſtes Zacharias Hinderten. Folglih muß damals der Ein- 

fluß der Byzantiner in Italien tief geſunken gewejen fein, 

während die lombardifche Macht die höchite Stufe erreicht 

hatte. Man begreift daher, daß Deusdedit im Bunde mit 

Yiutprand die Herjtellung des Herzogthums, den Byzanti— 

nern zu Trotz, durchzufegen vermochte. Um nicht ganz fei- 

nen Einfluß in Venetien zu verlieren, machte der griechijche 

Bafileus gute Miene zu böjfem Spiel und fuchte Deus- 
dedit zu gewinnen. Denn Dandolo berichtet '), daß der 
auf den Stuhl feines Vaters Orfo erhobene Herzog den 

Titel faiferlicher Hypatus führte. 

!) Muratori XII., 158, unten. 
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Auch Die Verlegung des Herricherfites von Heracliana 

oder Civita nova nach Malamocco hat einen verborgenen 

Sim. Die Byzantiner müſſen Alles aufgeboten haben, 

um die Einwohner diefer Inſel — mwahrjcheinlich durch 

Bewilligung von Handelsvortheilen — an fich zu feſſeln, 

aljo dar Heracliana Meittelpunft der griechiichen Partei 

wurde. Denn laut dem Zeugniffe ) des Chroniften Johann 

endete 40 Jahre jpäter der Kampf zwijchen den beiden 

Faftionen, im welche fih das Seeland gefpalten hatte, 

zämlich zwifchen der griechischen umd der nationalen Damit, 

daß die Veneter jelber, d. h. die nationalgefinnten, Hera- 

cliana zerſtörten. Deusdedit handelte daher mwohlweislich, 

als er feinen Wohnfis aus der dem Baſileus ergebenen 

Inſel auf einen feinen Abfichten günſtigeren Boden ver- 

pflanzte. 

Zweitens, der Sturz des mit den Lombarden verbünde— 

ten Dogen erfolgte in demfelben Jahre 755, da Pipin, Der 

Sranfenherzog, Carls des Großen Vater, zum ziweitenmale 

über die Alpen zog, umd durch eine firchterliche Nieder- 

lage, die er den Lombarden beibrachte ?), Aiſtulf, den König 

derſelben nöthigte, das Exarchat an den Stuhl Betri abzu- 

treten. Tief gedemüthigt war damals der Lombarden 

Macht, und die Zeitgenoffen zweifelten, ob fie je wieder 

aufkommen werde. Natürlich konnten fie jet den Dogen 

auf der Inſel drüben nicht mehr ſchützen. Darum geichah 

e8, daß Deuspedit geftirzt ward, und daR der Empörer 

Galla, verſteht ſich mit griechifcher Hilfe, fich des herzog- 

) Berg VII, 14. 

2) Muratori, Annali d'Italia ad a. 755. 
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lichen Stuhles bemächtigte. Der Zuſammenhang ift hand- 

greiflich. 

Dennoch vermochte Gala die angemaßte Gewalt 

nur 14 Monate zu behaupten. Ach diefe Thatjache er- 

hält durch die Geſchichte Lombardiens ihre Erklärung. Im 

Jahre 756, da Galla weichen mußte, ſtarb König Aiſtulf 

finderlos, und nach kurzem Bürgerkrieg. ward Deſiderius, 

der lette König feines Bolfes, anf den Thron zu Pavia 

erhoben '). Diefer Defiverius war aber, laut der Aus— 

jage Dandolo’s ?), vorher Herzog in Yombardifch-Sitrien 

gewejen. Wenn je ein lombardifcher Großer, wird, ja 

muß er Berbindungen mit dem benachbarten Venetien 

unterhalten haben, und allem Anfcheine nach, geichah es 

nicht ohne fein Zuthun, daß Dominicus Monegarius, welcher 

ſichtlich derſelben Partei, der Orſo wie der geblendete 

Deusdedit angehörte, ven Mörder Galla vom berzoglichen 

Stuhl hinabſtieß und fich der Herrichaft bemächtigte. 

Abermal hatte die griechifche Partei im Seelande 

eine Niederlage erlitten, aber fie war nicht jo vollitändig, 

wie vor 14 Jahren, da Deusdedit das Herzogthun wieder 

heritellte. Denn Monegaro mußte es fich gefallen laſſen, 

dap man ihm zwei Tribunen an die Seite feste. Wer 

hat dieß erzwungen? offenbar der Baſileus von Conjtan- 

tinopel und fein Werkzeug, die griechiichgejinnte Bartet. 

Die Tribimen follten den Dogen hindern, ganz mit deu 

Griechen zu brechen, und gemeine Sache mit den Lom— 

barden zu machen. Sie haben ihm auch gehindert, aber 

im Herzen war Monegaro Todfeind des Bafilens. Im 

1) Muratori, Annali d’Italia. ad a. 756. 

2) Ibid. Script. XH., 142. 



64 Sechſtes Kapitel. 

Jahre 761, alfo dem 5. der herzoglichen Gewalt Mone- 
garo's, fchreibt ') Papſt Paul I. an den Franfenkönig 

Pipin: „wir theilen Euch beiliegend einen geheimen Be— 

richt mit, den gewiffe getreue VBenetianer an unfern Mit- 

bruder, den Erzbifchof Sergius von Ravenna, erjtattet 

haben." Aus dem weiteren Inhalt des päpftlichen Schrei- 

bens erhellt, daß der Bericht den Zweck hatte, vor großen 

Anjchlägen der Griechen auf das römiſch gewordene 

Exarchat und auf Ravenna zu warnen. Wer wird glauben, 

daß der Doge diefen Warnungen fremd gewejen fei! 

Allen Anzeigen nach blieb dieſe abgeneigte Gefin- 

nung den Griechen nicht verborgen. Man weiß 2), daß 

Kaifer Conftantin, der Bilderjtürmer, Unterhandlungen mit 

dem Frankenkönige Pipin anfnüpfte, eine Gejandtjchaft 

nach Gallien jchiete, und fogar für feinen Sohn Leo IV. 

um die Hand der Tochter Pipins, Gifela, warb. Wohlan, 

laut der grimdlichen Berechnung Pagi's, fallen ?) dieſe 

Unterhandlungen in dasjelbe Jahr 764, da der Doge 

Dominico Monegaro durch innerliche Parteiung, d. h. 

in Folge byzantiniſcher Umtriebe, gejtürzt ward. Der 

Baſileus glaubte fich ſchon eines fränkiſchen Bündniſſes 
verſichert, ließ deßhalb die bisher in Venetien beobachteten 

Rückſichten fahren, handelte als Despot und ſtieß den 

Dogen Monegaro vom Throne. 

Auch auf andere Verhältniſſe des Seelandes wirft 

die päpſtliche Kanzlei Licht, dieſe Quelle erſten Rangs, die 

faſt nie ihren Dienſt verſagt, wenn alle anderen Hilfsmittel 

!) Cenni monum dominat. pontif. I., 178. 

2) Gfrörer, 8. ©. III, 574. 

3) Muratori, Annali d’Italia. ad a. 764. 
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mangeln. Wie früher gezeigt worden, hatte Papſt Gre— 

gor I. dem Patriarchen Serenus von Aquileja einen 

jtvengen Verweis, wegen gehäfjiger Eingriffe in das Gut 

des Erzitifts Grado, ertheilt. Die Vorftellungen des 

Papſtes fruchteten jedoch nichts, weßhalb die Beneter gleich- 

falls zugriffen und ſich auf ihre Weiſe entjchädigten. Unter 

dem 1. März 725 zeigt Gregor II. den Benetern an '), 

daß er ihrer Bitte gemäß den Biſchof Peter von Pola in 

Strien, der wegen Abfalls zum Stuhl von Grado mit 

Bann und Abjesung bejtraft worden, wieder hergeitelft 

habe. Seit alter Zeit gehörte Pola dem ‚Metropolitan- 

verband von Aquileja an?). Plötlich fiel aber der dortige 

Biichof Petrus von dem lombardifchen Patriarchat zu dem 

venetiichen ab. Wer fieht nicht, daß ein Biſchof nicht nach 

Gutdünfen feine Vorgeſetzten ändern kann, das ift mur 

dann möglich, wenn die politifchen Gebieter den Wechſel 

erlauben, oder ihn gar herausfordern. 

Was Peter that, muß folglich als ein Vergeltungs- 

vecht betrachtet werden, das der griechifche Kaifer an den 

Yombarden ausübte. Um ſich fir Antajftung des Cigen- 

thums der ihm unterwürfigen Kirche zu erholen, hatte 

der Bhzantiner, eigentlich Herr Yitriens °), das Bisthum 

Pola dem Metropolitan-Berband des lombardifchen Aqui⸗ 

leja entzogen und dem Erzſtift Grado zugeordnet. Der 

Papſt aber billigte nachher das Geſchehene; denn ſonſt 

würde Gregor ſicherlich den abgeſetzten Peter nicht wieder 

hergeſtellt haben. Doch hierüber geben etliche Bullen 

) Jaffe, Regest. Nro. 1665. 
2) Rubeis, monument. eccl. Aquil. Anhang ©. 66. 

3) Den Beweis werde ih unten führen. 

Gfrörer, Byzantinifhe Gedichten. 5 
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genauen Aufſchluß, welche Gregors II. gleichnamiger Nach— 
folger, Papſt Gregor III. erließ. 

Durch eine im Herbjt 731 ansgeftellte ') verlieh er 
dem nengewählten Patriarchen von Grado Antoninus das 

Palltum; durch eine zweite 2) lud er eben denfelben ein, 

mit feinen Suffraganen einer Synode anzuwohnen, welche 

auf den 1. November desjelben Yahres in Nom zufam- 

mentreten werde. Die VBeneter erjchienen und unterfchrieben 

die wider den bilverftürmenden Bafileus von Byzanz ge- 
faßten Beichlüffe. Der Papſt bewies jich dankbar. Kraft 

apoſtoliſcher Machtvollkommenheit verordnete ) er, daß hin- 

fort Antoninus und deffen Nachfolger Metropoliten von 

ganz Venetien und Iſtrien fein follten, und daß dagegen 

der Erzjtuhl von Aquileja ſich mit Friaul zu begmügen 

babe. 

Die eben erwähnte vömische Synode und ihre Be— 

jchlüffe fallen in die Zeit, da Orſo als Doge in Vene- 

tien waltete. Eben diefelben Tiefern einen handareiflichen 

Beweis, daß diefer Doge auf dem Punkte ftand, völlig 

mit Conjtantinopel zu brechen. Denn wäre dieß nicht der 

Fall gewejen, jo würden die Bijchöfe des Seelands nie 

gewagt haben, bei Mafregeln mitzumwirten, welche in 

GSonftantinopel wie eine Kriegserklärung aufgenommen 

werden mußten. Im Uebrigen begreift man, daß die kirch— 

liche Hoheit Grado’s über Iſtrien den Keim einer künftigen 

venetischen Dberherrichaft enthielt. Um ihr Anfehen im 

der Halbinjel gegen möglichen Troß Widerjpenjtiger auf- 

1) Jaffe, Regest. Nro. 1719. 

2) Ibid. Nro. 1720. 
3) Ibid. Nro. 1722. 
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vecht zu halten, waren die Patriarchen von Grado ge- 

nöthigt, den auf Vergrößerung gerichteten Planen ihrer 

politifchen Gebieter, der Dogen von Venetien, in Die 

Hände zu arbeiten. 
Sehr belehrend ijt ferner eine vierte Bulle ), welche 

der nämliche Papjt gegen das Ende feines Lebens — um 

740 — an denjelben Erzbiſchof oder Patriarchen Anto- 

ninus richtete. Sie beweist nämlich, dag damals ein ganz 

anderer Wind im Seelande wehte, als 9 Jahre früher. 

Leider trägt fie feine Zeitbeitimmung, aber aus dem In— 

balt erhellt mit genügenvder Sicherheit, daß ſie jedenfalls 

nach dem Sturze des Dogen Orſo ausgejtellt ijt. Gregor II. 

jpricht nämlich jein tiefes Bedauern aus, daß der Patriarch 

Antoninus und deſſen Suffragane, obgleich wiederholt zu 

römischen Synoden eingeladen (welche damals unfehlbar 

den Bilderſturm betrafen und wider den griechifchen Bafi- 

leus zielten), jtets durch allerlei Schwierigfeiten gehindert 

worden jeten, jich einzufinden. Das ijt alles jehr begreiflich. 

In Denetien geboten damals die vom byzantinifchen Hofe 

eingejeßten Kriegsoberiten, und diefe erlaubten ihren Unter- 

gebenen, den Biſchöfen des Seelandes, nicht, mit dem Papite 

gegen den durchlauchtigiten Herrn und Kaiſer der römischen 

Welt zu tagen. 

Zum rate dafür, daß er die Patriarchen von 

Grado abhielt, ihre Pflichten als Katholiken zu erfüllen, 

vergrößerte der Bafileus die Macht derjelben in Iſtrien. 

Während der 14 Monate, da der Mörder Galla über 

Benetien herrſchte, ward auf der Halbinfel ein neuer Stuhl 

zu Suftinopolis (heut zu Tage Capo »’Iftria genannt) er— 

!) Jaffe, Regest. Nro. 1738. 
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richtet. Dandolo vergißt ') nicht, zu bemerfen, daß der 

erite Bifchof der Stadt, Johann, dem damaligen Patriarchen 

Vitalianıs von Grado kanoniſchen Gehorfam angeloben 

mußte. Die Sache fieht fo aus, als fei die Gründung 

des Bisthums ein Köder geweſen, der den Patriarchen 

bejtimmen jollte, gemeine Sache mit dem beim Volke ver- 

haßten Dogen zu machen. 

Bollfommen werden, wie man jieht, die Schlüffe, 

welche ich oben aus den von Dandolo bezeugten That- 

ſachen zog, durch Firchliche Urkunden bejtätigt. 

Siebentes Kapitel. 

Der Langobardenfönig Defiderius. Der Doge Manritius 
fucht jeine Würde erblich zu machen. Die Eilande Olivolo 
und Rivoalto, der Keim von Stadt-VBenedig, werden zu 

einem Bisthunt vereinigt. 

\ 

Nach dem Sturze des Dogen Domenico Monegaro 

trat im Seeland das ein, was man heute Wechjel des 

politiſchen Syſtems nennt. Sch bejchreibe zunächſt die äu— 

Bern Umviffe der wichtigern Begebenheiten, meiſt mit den 

Worten?) Dandolo’s: „Im Jahre des Herrn 764 ward 

in Venetien Mauritius zum Herzoge ausgerufen, »ein vor— 

nehmer Herr und durch große Thaten berühmt, die er 

verrichtet hatte. Obgleich aus Heraclen gebürtig, ſchlug 

er feinen Sit in Malamocco auf. Derſelbe regierte ge- 

recht, juchte die zwieträchtigen Bürger auszuföhnen und be- 

) Muratori XII., 141. 

2) Ibid. ©. 143. 
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wahrte das Land vor Verwicklung in die politischen Wirren, 

welche damaliger Zeit Italien erjchütterten“. Ich habe 

oben gezeigt, daß die Infel Heraclia Mittelpunft dev by- 

zantinifch - gefinnten Veneter war. Weil Mamitins von 

Haus aus eben diefer Partei angehörte, iſt ev auf den 

berzoglichen Stuhl erhoben worden. Aber auch auf die 

Andersgefinnten nahm er billige Nückficht; um denen Ge— 

müge zu thun, welche bisher für Anjchluß an Yombardien 

gewirkt hatten, wählte er Malamoceo, den politischen Herd. 

der eben gejchilderten Meinung, zum Wohnfit; denn die 

neue Regierung fuchte, weil fie ſchwach war, Gegenjäte 

auszugleichen und das zu verwirklichen, was man wor 20 

Sahren unter uns mit dem Worte „richtige Mitte” aus- 

drüdte. Darum fennzeichnet Dandolo die Verwaltung des 

Mauritius als eine jolche, welche Gerechtigkeit gegen Alle 

zu üben, die Parteien auszujöhnen gejtrebt habe. 

Allein Andere, welche die Dinge nicht durch die Brille 

pflichtichuldiger Ergebenheit oder der Schmeichelei, ſondern 

mit dem Falkenauge des Eigennutzes betrachteten, ſahen 

in Mauritius ein Werkzeug byzantiniſcher Herrjchaft, und 

zwar "vor allen der Yangobardenfönig Defiverius. Ich 

habe oben dargethan, wie der auf den Thron gelangte. 

Gewiſſe Ereignifje, die im benachbarten Franfenreiche vor- 

gingen !), ermuthigten Defiderius, die fühnften Plane Liut— 

prands wieder aufzunehmen. König Pipin war ven 24. 

Sept. 768 zu Saint-Denis gejtorben, zwei Söhne Carl 

und Carlomann hinterlafjend, unter welche das eich ge- 

theilt ward. Bei dem energifchen und ehrfüchtigen Charak- 

ter der Brüder zweifelte Niemand, daß es zum Bürger- 

1) Gfrörer, 8. ©. IIL, 577 ff. 
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kriege zwifchen Beiden wegen der Alleinherrfchaft fommen 

werde. Das bemüßte num der Yangobarde Defiderius mit 

merfwürdiger Gewanptheit. 

Dean konnte vorausfehen, daß derjenige von den Brü- 

dern, welcher ein enges Familienband mit dem mächtigen 

lombardifhen Hauſe Schloß, Das Uebergewicht erlangen 

werde. Dbgleich jowohl Carl als Carlomann bereits ver- 

ehelicht waren, bot Defiderius dem Einen wie dem Andern 

jeine Zochter Defiderata zum Weibe an. Carl, der ältere, 

griff zu, und traf Anftalt, feine bisherige Gemahlin, die 

Frankin Himiltrud zu verjtoßen und die Yangobardin zu 

nehmen. Die Nachricht von diefem Entjchluffe wirfte zu Rom 

wie ein Donnerftreich. Noch ift der Brief ") vorhanden, wel- 

chen der damalige Papſt Stephan IV. (768—-772) an beide 
Brüder erlich, und in dem er fie mit allen Gründen, welche 

Berzweiflung und Noth eingeben mochte, bejchwor, ihre 

Dhren den Yocdungen des „ſchmutzigen“ Yongobardenfönigs 

zu verjchließen. Alles war vergeblich: Carl jchiete Die 

Himiltrud nach Haufe und vermählte fich mit der Yangobarpin. 

Kaum glaubte Defiderius durch diefe Verbindung mit 

dem Franken Carl, welcher vorausfichtlich zum Kampfe 

gegen den Bruder langobardifcher Hülfe bedurfte, den eige- 

nen Nücen gedeckt zu haben, als er, auf die Gedanken 

Liutprands zurückkommend, den Entſchluß fahte, die politi- 

iche Einheit Italiens unter feinem Scepter herzuftellen, den 

Papjt zu demüthigen, der griechifchen Herrichaft in Vene— 

tien ein Ende zu machen. Mit firchlichen Umtrieben be- 

gann er das Werf, und zwar nach zwei Seiten hin. Zu 

Navenma, das ſammt dem Crarchate durch Pipins Waffen 

1) Jaffe, Regest. Nro. 1826. 
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und Schenkung römiſch geworden war, warf!) nach dem 

Tode des Erzbifchofs Sergius der langobardiſche Herzog 

von Rimini, im Auftrage des Defiverius, gegen den Früh— 

ling 769 ven Laien Michael zum Nachfolger auf, der, wie 

leicht zu erachten, nur durch blinde Hingebung an die Lom— 

barden feine angemaßte Gewalt gegen den vechtmäßigen 

Beſitzer — Petri Stuhl — zu behaupten vermochte. 

Hehnliches geſchah in dem fernen Iſtrien. Defiderius 

hatte unter den Bijchöfen diefer Provinz eine Verſchwörung 

angezettelt, in Folge welcher lettere dem Patriarchen von 

Grade, ihrem Borgejegten, den Gehorſam aufkündigten und 

zur langobardifchen Metropole Aquileja abfielen. Papſt 

Stephan IV. tänfchte fich, feinen Augenblie darüber, daß 

die Borgänge in Ravenna und Iſtrien enge zuſammenhän— 

gen, er richtete ein drohendes Schreiben ?) an die Iſtrier, 

worin er ihnen Vorwürfe darüber macht, daß fie fich in 

politiiche Umtriebe eingelaffen hätten’), und ihnen ſammt 

und jonders Abſetzung ankündigt. Zu gleicher Zeit tröſtete 

er im einem zweiten Schreiben’) den Patriarchen Johann 

von Grado wegen des erlittenen Unrechts. „Wenn auch 

die Iſtrier Dich verrathen haben“, jagt er, „jo fei guten 

Muths; der zwifchen den Römern, den Franken und den 

Langobarden abgefchloffene Staatsvertrag, welcher deinem 

Patriarchate außer Venetien auch Iſtrien zugetheilt hat, 

wird und muß mit Hilfe des Stuhles Petri aufrecht er- 

halten werden.” 

) Muratori Script. ital. III, a. ©. 177, B. unten. 

2) Jaffe, a. a. D. Nro. 1831. 

3) Quod secularibus convolantes auxiliis a Gradensis 

archiepiscopatus sede recedere inter seque consecrare ausi sint. 

*) Ibid. Nro. 1832. 



— — Siebentes Kapitel. 

Alſo ein Vertrag war zwiſchen Römern, Franken und 

Yungobarden zu Stande gekommen, welcher Iſtrien der 

firchlichen Hoheit Grado's unteroronete und die im Jahre 
731 ergangene Berfügung ') des Papftes Gregorius IH. 

förmlich billigte. Und zwar muß verjelbe während der 

Zeiten Stephans III. (753— 757) abgefchloffen worden 

jein, denn Stephan IV. weist in dent zweiten Schrei— 

ben jelbft auf diefen feinen Vorgänger bin. Wer tjt 

aber unter den „Römern“ des Vertrags zu verjtehen? 

‚Jedenfalls außer dem Papfte der byzantiniſche Herrjcher, 

der im der Gefchäftsiprache gewöhnlich Kaifer der Römer, 

und deſſen Neich ein vömisches genannt wurde; denn ohne 

Zuthun des Bafileus konnten weder die Franken, noch die 

Langobarden, noch auch der heilige Bater über die Provinz 

Iſtrien verfügen, welche thatfächliches und vechtliches Eigen- 

thum der Griechen war. Und allerdings hatte der Baſi— 

leus guten Grund, Iſtrien dev Metropole Grado einzuver— 

feiben, da dieſe Mafregel dazu führen mußte, See-Venetien 

durch ein neues Band an Konftantinopel zu feſſeln. Allein 

eine andere Frage ift, warum die Franken biezu die Hand 

boten? Die Sache erjcheint meines Grachtens nur dann 

begreiflich, wenn man vorausfegt, daß ſchon Pippin die 

Plane hegte, welche nachher fein Sohn Carl der Große 
auszuführen ſuchte. Iſtrien, durch fränfifche Vermittlung 

mit Grado vereinigt, bildete gewiffer Art eine Zange, mit 

welcher man vom feſten Yande aus See-Benetien je 

nah Umftänden zwiden oder fejt halten fonnte. Das 

Uebrige wird unten klar werden. 

1) Siehe oben ©. 66. 
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Noch auf andern Wegen als durch Anwendung kirch- 

licher Mittel, fehritt König Defiverius gegen Mauritius, 

den Schützling der Griechen, ein. Der Verfaſſer des Papit- 

buches meldet '), daß es dem Yombardenfönige gelang, den 

Sohn des Dogen in feine Gewalt zu bringen: dieſer 

Gefangene diente ihm als Geißel der Nachgiebigfeit des 
Baters. Dandolo und auch Chronist Johann ſchweigen 

von letzterer Gewaltthat. Wohl aber berichtet 2) Danvolo, 

daß die iftrifchen Bifchöfe vom Erzftuhle zu Grade abftelen, 

und fügt weiter bei, Mauritius, Doge und zugleich kaiſer— 

lich byzantinifcher Conful von Venetien, habe Geſandte 

nach Nom an den Papſt Stephan IV. gejchiet, um dort 

Hilfe zu begehren; allein Stephan IV. fei durch ſchnellen 

Tod gehindert worden, mehr in der Sache zu thun. 

Mauritius bedurfte in Kurzem feiner päpftlichen 

Hilfe gegen Defiverius mehr, weil Veränderungen, die im 

Vranfenveiche eintraten, den Sturz des langobardiſchen 

Thrones herbeiführten. Im Yaufe des Jahres 771 ver 

ftieß ?) der Franke Carl die Yangobardin Defiderata und, 

freite in dritter Che die Schwäbin Hildegard, die ihm 

Kinder genug gebar, wozu die Yangebardin unfähig ge- 

weſen jein fol. Im December desjelben Yahres jtarb der 

Theilfönig Carlomann, worauf der Ältere Bruder Carl, 

obgleich der Verftorbene zwei unmündige Kinder hinterlieh, 

das Reich desfelben an fich zog und nun alleiniger König 

der Franken wurde. 

!) Muratori, Seript. ital. III, a. 182, a. Mitte. 

2) Ibid. XII. 144 und 145. 

3) Dom. Bouquet V., 96, vergl. mit ibid. 131 und 363. 
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Defiverius war als Vater fchwer beleidigt, und an 

einem günftigen Anlaß, Rache zu nehmen, fehlte es nicht: 

die Witwe Carlomanıs, Gerberga, floh mit ihren beiden 

Kindern zu ihm. Vorausſehend, daß ein Kampf auf Yeben 

und Tod zwijchen ihm und dem jungen Frankenkönig uns 

vermeidlich jei, jchlug der Yangobarde den Weg fühnen 

Handelns ein, warf ſich zum Berfechter des Nechts der 

beiden Waifen auf und ftellte an Papſt Hadrian I., der 

indeß Nachfolger des im Februar 772  verjtorbenen 

Stephans IV. geworden war, die Forderung, daß er den 

älteren unter den Söhnen Carlomanns zum König von 

Auſtraſien oder Dftfranfen — dem ehemaligen Theilveiche 

des Deritorbenen — kröne. Defiderius vechnete, daß 

wenn dieß gejchehe, ein Bürgerkrieg in Francien aus— 

brechen müffe. Allein Hadrian I. wies das Anfinmen zurück. 

Bergeblich verjuchte der Yangobarde der Reihe nach Ver— 

jprechungen, Drohungen, Gewaltthaten, verheerte Die Güter 

der Kirche, entriß dem heil. Stuhl eine Stadt um die 

andere, rückte zulett mit Heeresmacht vor Rom: der Papit 

blieb — dieſen Ausdruck braucht ') fein Yebensbejchreiber 

— feſt wie ein Demantitein. 

Hadrian hat reiche Früchte feiner Standhaftigfeit 

geerntet ?). Im Herbite 773 überjchritt der Franke Carl 

an der Spite überlegener Streitkräfte die Alpen, jchlug 

die Yangobarden, eroberte Pavia, wohin ſich Defideriug 

geworfen, ließ ihn als Staatsgefangenen nach Gallien 

abführen, machte dem Reich der Yangobarden ein Ende 

und nahm ſeitdem den Titel König der Franken und Lanu— 

!) Muratori, Script. ital. III, a. ©. 1S1, a. 

2) Gfrörer, K. 6. III, 578 ff. 
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gobarden an. Der römijchen Kirche ') gab der Sieger die 

Schenkung Pipins in der Weife, die au einem andern 

Drte bejchrieben worden ift, zurüd. 

Wie man fieht, brauchte der Veneter-Doge Mauri— 

tius feitvem von Defiderius nichts mehr zu fürchten; aber 

dejto größere Gefahr drohte won einer andern Seite, denn 

mit wachjender Gewalt drüdte das eben entjtehende Welt: 

reich der Franken auf den feinen, aber reichen Staat der 

Yagunen. Spuren find vorhanden, daß der Doge auch 

mit einheimifchen Schwierigkeiten zu fümpfen hatte. Dans 

dolo berichtet ?): „bis zum Jahre 775 waren die Fleinen 

um Malamocco gelegenen Eilande dem Bisthum der lett- 

genannten größeren Inſeln einwerleibt gewejen. Aber nun— 

mehr wurden die Eilande Dlivolo, Rupe (Yuprio), Dorjo- 

duro und Nialto von Malamocco getrennt, und zu einem 

bejonderen Bisthum vereinigt, das jeinen Sit im Schloffe 

von Dlivolo erhielt.” Dieß ijt der erjte Anfang von Stadt 

Venedig, wo jeit dem 9. Yahrhundert die Dogen für 

immer ihre Wohnung nahmen. Schon zweimal haben, wir 

gefunden, daß die Entjtehung einer neuen und zwar einer 

herrſchenden Inſelgemeinde den Keim politifcher Bewegun— 

gen in fich barg. Eben dasjelbe war auch hier der Fall, 

wie noch ver dem Sturze der von Mauritius gegründeten 

berzoglichen Dynaſtie au den Tag fan. 

Dandolo führt ?) fort: „auf einer Synode verſam— 

melt, wählte Bolt und Clerus unter Mitwirkung des 

Dogen Mauritius, des Patriarchen von Grado, zum erjten 

ı) Gfrörer, Gregor VII. 8. V., 38—51. 

2) Muratori a. a. ©. XII., 145. 

3) Ibid. u. 140, man vergl. au Pertz VIL, 13. 
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Biihof von Dlivolo den Clerifer Obelerius, einen Sohn 

des Tribuns von Malamocco. Der Gewählte erhielt 

hierauf von Dogen die Belehnung, vom Patriarchen aber 

die Weihe, und ftand dem Bisthum 23 Jahre — alfo 

bis 798 — vor. Nach feinem Tode aber erhoben die 

Herzoge — unten wird klar werden, warum es Herzoge 

in Mehrzahl gab — den Griechen Chriftophorus, obgleich 

derjelbe erit 16 Jahre zählte, zum Bifchofe von Olivolo.“ 

Dieſe Mafregel hat dem herrichenden Haufe bittern Haß 

zugezogen und trug nicht wenig zum Sturze desjelben bei. 

Warum wagte fie dev Doge dennoch? offenbar deßhalb, 

weil er, von Conftantinopel aus gedrängt, durch Einjegung 

eines Griechen dem byzantinischen Hofe Bürgſchaft geben 

mußte, daß nichts Feindfeliges in der neu entjtehenden 

Stadtgemeinde Rialto-Dlivolo oder Venedig vorgehe. Die 

That zeugt alfo dafür, daß man zu Conftantinopel Ver— 

dacht gegen die in Nialto herrichende Stimmung gejchöpft 

hatte, ein Verdacht, der durch die fpäteren Creigniffe ge- 

rechtfertigt worden ift. 

Zunächit bewirkte das Anfchwellen fränfifcher Macht, 
daß fich der Doge Mamitins noch enger, als es wohl 

jonjt der Fall gewejen wäre, an die Griechen anſchloß. 

Denn mw ihre Hilfe konnte ihn und Venetien wor fränfi- 

ſcher Eroberung bewahren. Seinerjeits evzeigte der Baſi— 

leus dem Veueter Gnaden, die big dahin in der Gefchichte 

des Seelandes nicht vorfamen. Dandolo jchreibt ): „da 

die Veneter dem Herzoge Mauritius ihre Dankbarkeit fir 

dejjen rühmliche Amtsführung bezeugen wollten, gejellten 

fie ihm jeinen Sohn Johann als Mitregenten bei, und 

1) Muratori XII., 147. 
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erhoben eben denjelben zugleich zum Nachfolger. Seitdem 

gab es zwei Herzoge in Venetien, was ein jchlimmes 

Beifpiel für die Zukunft war." Auch Chronift Yohanı 

erwähnt !) die Mitregierung des Sohnes, verwirrt aber, 

wie gewöhnlich, die Zeiten. Yaut der Ausfage?) Dandolo’s, 

die durch das am Ende der Chronik Johann's beigefligte 

alte Verzeichniß beſtätigt wird ?), regierte Doge Johann 

im Ganzen 25 Jahre, und zwar neun gemeinfchaftlich mit 

jeinem Vater Mauritius, dann abermal neun allein, und 

endlich die weiteren fieben neben feinem Sohne Mauritius II., 

von dem unten die Rede fein wird. Da nun Doge 

Mauritius I. 787 ftarb +), jo folgt, dag die Anfänge der 

Mitregentichaft Johann's in's Jahr 775 fallen. 

Ich will gerne glauben, daß die Veneter durch eine 

Scheinwahl mitgewirkt haben, den Sohn Johann dem 

Vater Mauritius I. beizugejellen; gewiß aber ging der 

Nerv dieſer Maßregel von Conftantinopel und dem dor— 

tigen Hofe aus. War nicht der Baſileus damals Herr 

Benetiens, ohne feine Einwilligung aber durfte Mauritius 

nicht daran denfen, den erjten Schritt zur Gründung einer 

erblichen Dynaſtie zu thun. Ich füge erbliche Dynaſtie: 

denn umverfennbar ift dieß der Sinn defjen, was Dandolo 

bejchreibt. Wie aus vielen Beifpielen der Gefchichte des 

Abendlandes erhellt, begann vie Erblichfeit herrſchender 

Gejchlechter ſtets damit, daß jeweilige Häupter ihre Söhne 

zu Mitregenten annahmen. Der Bafıleus mußte gewähren, 

1) Berk VL, 13. 

2) Ma D&D. ©. 153. 

3) Berk VIL, 37. 

9 Muratori XII., 148. 
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was Mauritius begehrte, denn wäre ein abjchläglicher 

Befcheid aus Konjtantinopel eingelanfen, jo ftand zu be- 

fürchten, dag Mauritius die gewünschte Gnade bei dem 

Franken Carl machiuche, der fie jchwerlich verweigert 

haben wiirde. 

Im ‚Jahre 787 ftarb. Doge Mamritins nach 23jäh- 

rigem Ducat, alt und Lebensjatt. Nun übernahm der bis- 

herige Mitregent Johann die Herrichaft allein; gleich feinem 

Dater wohnte er in Malomocco. „Aber fonjt war er" — 

fo äußert ſich Dandolo — „dem Pater an Wort und 

Werf nicht ähnlich, jondern bejorgte die großen Gejchäfte 

des Yandes jchlecht, werhalb er auch ein böſes Ende fand." 

Dann nachdem er ziemlich umbedentende Dinge gemeldet, 

fährt Dandolo alfo ’) fort: „nach weiteren 9 Jahren — 

alſo 796 — ward, mit Einwilligung des Dogen Sohann, 
dejjen Sohn Mauritius II. als Meitregent und Nachfolger 

de8 Baters bejtätigt.“ Bon wen bejtätigt? gewiß won 

derjelben Macht, die auch Johann, dem alten Mauritius, 

zur Seite gejett hatte, nämlich vom Hofe zu Conftanti- 

nopel. Gleich im nächſten Sate fommt Dandole auf die 

bereit oben erwähnte Grhebung des Griechen Chriftoph 

zum Biſchofe von Dlivolo zu ſprechen. Das fieht ganz fo 

ans, als jet die Einſetzung diefes Menfchen eine der Be- 

dingungen gewejen, unter denen der Bafıleus die Mit- 

regentſchaft gebilligt bat. 

Alsbald muß böſe Parteiung in See-Venetien aus— 

gebrochen fein. Doch wird die Wahrheit jorgfältig in den 

Quellen verhält, und nur die augenfälligen Greigniffe, 

welche man gar nicht vor der Welt verbergen fonnte, 

1) Muratori XII, ©. 149. 
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fernen wir aus den Berichten der Chroniften fennen. Seit 

dem Jahre 766 ſaß ') auf dem Stuhle zu Grado Patriarch 

Johann. Mit diefem gerieth der Doge in tödtliche Feind— 

ſchaft, ohne daß wir irgend etwas über die Urfachen folchen 

Hafjes erführen. Dandolo fehreibt ?): „die Gelegenheit 

wahrnehmend, fehiete Doge Johann feinen Sohn, den - 

Mitregenten Mauritius, mit einer Abtheilung der Flotte 

nah Grade, um den Patriarchen zu ermorden. Der junge 

Doge erſtürmte die erzbifchöfliche Stadt, nahm den 

Patriarchen gefangen, und ließ denſelben von dem höchjten 

Thurme des erzbiſchöflichen Schloffes hinabſtürzen, jo daß 

das Blut des Gemordeten, das man heute noch ſieht, an 

den Steinen des Pflaſters klebte. Die Zeit beſtimmt 

Dandolo nicht, wohl aber Chroniſt Johann, welcher mel— 

det )), ſolches ſei im 23. Jahre des alten Dogen Johann 

— alſo gegen Ausgang 801 oder im Frühling 802 — > 
geſchehen. 

Nach einer ſolchen That mußte begreiflicher Weiſe 

den beiden Dogen Alles daran gelegen ſein, zu verhindern, 

daß kein Gleichgeſinnter, am wenigſten aber ein Verwandter 

des Ermordeten, den erledigten Stuhl beſteige. Dennoch 

geſchah eben das, was jene auf's Aeußerſte zu fürchten 

Urſache hatten. Dandolo fährt ) fort: Fortunatus, aus 

Trieſt gebürtig, ein Verwandter des erſchlagenen Patriar— 

chen Johann, ward zu ſeinem Nachfolger eingeſetzt. Da 

er tiefen Abſcheu gegen das an Johann verübte Verbrechen 

1) Muratori XII. 143, u. Pertz VII. 47. 

2) Ibid. 151, unten. 

3) Ber VII, 13. 

SI HERR: RU, 192087. 2. Berk 'VEL, 13 ff. 



80 Siebentes Kapitel. Der Langobardenfönig Defidertius. 

fühlte, vichtete ev eine Berjchwörung wider die beiden 

Dogen zu. Plöglich verließ Fortunatius Benetien, doch 

ging er nicht allein, jondern mehrere Vornehme des See— 

landes, die gleicher Anjicht mit ihm waren, folgten ihm, 

namentlich Obelerius, Tribun von Malamocco, Felix, eben- 

falls Tribun, ein Demetrius, ein Marinianus, ein %08- 

caro, mehrere Giorgio und viele Andere. Der Patriarch 

reiste nach Francien, die übrigen aber blieben zu Treviſo. 

Bon dort aus fetten fie fih in Verbindung mit ihren 

Parteigenofjen drüben im Seelande.” 

„Auf den Kath der letzteren“ erzählt der erlauchte 

Gejchichtichreiber weiter, „wählten die Verbannten zu 

Trevifo den Tribun Obelerius zum Herzoge von Venetien. 

Als die beiden Dogen Johann und Mauritius hievon Nach- 

richt erhielten, geriethen ste im jolchen Schreden, daß fie 

Amt und Heimath im Stiche liefen. Der ältere Doge, 

Johann, floh nach Mantua, der jüngere, Mauritius, begab 

fih nach Srancien. Da ihnen die Rüdfehr in die Heimath 

ſpäter nicht mehr gejtattet ward, bejchlofjen fie ihre Tage 

auf fremdem Boden. Obelerius aber, der in Trevifo von 

den Berbannten gewählte Doge, eilte auf die Kunde von 

der Flucht feiner Gegner nach Venetien hinüber, ward von 

dem Volk mit Jubel empfangen und zu Malamocco auf 

den Herzogsituhl erhoben. Solches gejchah im Jahre 

; Ehrijtt 804." 



sl 

Achtes Kapitel. 

Welthandel der Venetianer im 8. ISahrhundert. 

Sonnentlar it, daß Dandolo eine Umwälzung be— 

ichreibt, welche vom fränfifchen Hofe ihren Anſtoß empfing. 

Südlicher Weife find wir im Stande, das, was die venetifchen 

Quellen als ein Staatsgeheimmiß verhüllen, aus fränkischen 

und italienischen Berichten aufzuklären. In dem berührten 

Schreiben des oſtgothiſchen Kanzlers Caſſiodorus, von wel- 

chen ich oben ausging, erjcheinen die Bewohner‘ des See- 

lands als ein zwar thätiges und abgehärtetes, aber zugleich 

als ein armes Bolf, das mit Frachtfahrten fein Brod ver- 

diente. Natürlich damals jtanden die großen Handelsplätze 

an der Küjte, Padua, Altinum, und weiter oben Aquileja 

noch, deren überaus wichtiger Verkehr nach Norden, wie 

nach Süden, bis in die Zeit der römischen Republik hinauf 

verfolgt werden kann. Insbeſondere weiß man, daß der 

Bernitein, eine überall gefuchte Waare, durch ihre VBermitt- 

fung nah Süden, Oſten und Wejten gelangte ).“ Die 

Kanfherren der genannten Orte brauchten das Volk der 

venetiichen Inſeln als ihre Handlanger, als Matrojen und 

Schiffer. 

Dieß war jedoch gegen Ende des 8. Jahrhunderts 

anders geworden. Der gothiiche Krieg in Italien umd 

dann der Yangobardenjturm hatte jene Städte entweder 

ganz zerjtört oder doch tief herabgebracht. Damit hörte 

jedoch der Handel jelbjt wicht auf, jondern ev zog jich nach 

den Inſeln hinüber. Um die angegebene Zeit ſtanden die 

ı) Forbiger, Alte Geographie III., 579. 

Gfrörer, Byzantiniſche Gefhichten. 6 
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Enfel der ehemaligen Frachtfahrer, welche Caſſiodor 

jchildert, als die größten Kaufleute des latinijch-ger- 

manijchen Abendlandes fertig da. Der fjonjt nicht weiter 

befannte St. Galler Mönch, welcher gegen Ende des neun- 

ten Jahrhunderts allerlei oft mythiſche Züge aus der Ge- 

Ihichte Carls des Großen zujfammentrug, erzählt!) umter 

anderem: „Einft, da Carl in Oberitalien weilte, ging ev 

auf die Jagd. Es war ein Falter, regneriſcher Wintertag. 

Der Kaiſer jelbjt trug einen Schafpelz von nicht größerem 

Werthe, als der berühmte Rod, in den jich der heilige 

Martin von Toms büllte; die Hofleute dagegen, unter 

denen ‚die meilten erſt neulich zu Pavia, wohin die Veneter 

alle Koftbarfeiten des Morgenlandes auf den Markt brin- 

gen, Einkäufe gemacht hatten, prunkten mit Goldfaſanen-, 

Straufen- und Pfauenhüllen, mit Sammt und Seide, mit 

tyriſchen Purpurſtoffen, mit Zobel- und Hermelin-PBelzen 

und dergleichen". Der Mönch fügt bei: „Alle dieſe Herr- 

lichkeiten jeien ducch den Regen oder durch die Dornen 

des Buſchwaldes elend zugerichtet worden, und zum Scha- 

den bin habe fie der Kaiſer tüchtig abgefilzt, weil fie ihr 

Geld auf jo einfältige Weije verjchwendeten“. 

: Dieje Erzählung, die offenbar aus dem Yeben gegrif- 

fen ijt, beweijt, daß die fojtbaren Stoffe des Orients und 

auch manche des Nordens zu Schiffe nach Venetien gelang- 

ten, und von dort aus weiter in die latinijchen Länder 

vertrieben wurden. Ohne Zweifel famen fie aus den 

Häfen Aegyptens, Syriens, insbejondere aber aus Con- 

jtantinopel nach den Yagunen. Sch babe am einem andern 

1) Bert IL, 760. 



Meltbandel der Benetianer im 8. Jahrhundert. 83 

Orte!) gezeigt, wie Normannen und Ruſſen die feinen 

Pelze des hohen Nordens auf den Strömen Mosfowiens 

nach dem ſchwarzen Meere und weiter nach der griechijchen 

Metropole jchafften, die oben mitgetheilte Stelle bejchreibt 
nur Waaren, welche die Veneter aus fremden Ländern 
einführten; aber was führten fie aus? Sch finde in Schrift- 

jtellern des neunten Jahrhunderts nur einen Artifel leb- 

tever Art erwähnt, der allem Anjcheine nach gleichfalls 

vorzugsweife über Venedig ging. Derjelbe Mönch be- 

richtet ?) nämlich, Carl der Große habe als Gegengabe 
für prächtige Gejchenfe, die ihm der Kalife von Bagdad 

durch eime eigene Geſandtſchaft überreichen ließ, friefijche 

Wollenzenge (Mäntel) und zwar weiße, graue, dunfelvothe 

und blaue gejchiet, weil dem Kaifer zu Ohren gefommen 

jei, daß dieſe Zeuge im Morgenlande jehr gefucht würden, 

Sie werden wohl in der Negel über Venedig nach dem 

Diten gewandert jein. 

Dieß ift meines Erachtens das älteſte Zeugniß, daß 

Die Deutſchen ſchon in Carls des Großen Tagen Wollen— 

tuch in Maſſe für die Ausfuhr bereiteten. Bon dem Vor— 

handenſein zahlreicher Tuchmachereien für den innern Bedarf 

zeugen die Capitulavien. An einer andern Stelfe meldet ?) der- 

jelbe Mönch, Yudwig der Fromme, Carls Sohn, ſei gewohnt 

gewejen, an gewifien Fejttagen friejische Mäntel aller Farben 

unter fein Hofgefinde auszutheilen. Ob auch deutſche Leinwand 

bereits im 9. Jahrhundert über Venedig ausgeführt wurde, 

!) Bapft Gregor VII. 3. II. 436—449. 

2) Bert II., 752, gegen unten. 
3) Ibid. ©. 762, unten. 

6* 
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wage ich wegen Mangels an Zeugniffen nicht zu entjcheivden ; 

doch halte ich es fir wahrjcheinlich. 

Bisher war von Erzeugniffen des Kunjtfleißes die 

Kede, ich fomme an einen andern Artifel der Ausfuhr, 

und zwar eimen greulichen, mit welchem Benetiens Kauf- 

herren die fojtbarjten Waaren des Südens und Oftens zu 

decken vermochten, ich meine den Handel mit Meenjchenfleijch, 

der von den Inſeln der Lagunen aus im größten Maf- 

itabe betrieben worden fein muß. Das Papſtbuch erzählt 

Folgendes *): „Zu den Zeiten des Papjtes Zacharias 
(741— 752) famen mehrere venetiihe Großhändler nach 

ver Stadt Nom, jchrieben dort einen Markt aus, und 

fauften eine Maffe Sklaven, jowohl weiblichen als männ— 

lichen Gejchlechts, um fie an die Saracenen in Afrika ab- 

zuſetzen. Als Zacharias hievon Kunde erhielt, erwog er, 

daß es ein umerträglicher Greuel ſei, Gläubige, die auf 

Chriſti Namen getauft und erlöft worden, Heiden in die 

Sklaverei hinzugeben, wandte eine große Summe auf, löſte 

jene Menjchen ein und bejchenfte jie mit der "Freiheit". 

Die Sklaverei jelbjt konnten die Päpſte nicht verbieten, 

denn diejelbe bejtand gejetlich im ganzen Abendlande; wohl 

aber verhinderten fie, jo oft es im ihrer Macht jtand, ven 

Verkauf chriftlicher Sklaven an Ungläubige. UVeberhaupt 

ruhten fie im Bunde mit dem Bisthum der verjchiedenen 

Reiche nicht eher, bis die Sklaverei ganz abgejchafft war. 

Ein Menſchenalter jpäter — im Jahre 778 — jchrieb ') 

Papit Hadrian I. an Carl den Franfenfönig: „Ihr klagt 
in euver Testen Botſchaft an mich, daß Römer Skla— 

*) Muratori, Script. ital. III, a. ©. 164, a. unten. ff. 

') Cenni, Monument. dominat. pontific. I., 369 ff. 



Welthandel der Benetianer im 8. Jahrbumdert. 85 

ven an das verruchte Volk der Saracenen verkauft hätten; 

Gott iſt mein Zeuge, daß Solches nie mit meinem Wiſſen, 

oder auch überhaupt in dem meinem Stuhl unterworfenen 

Gebiete geſchah. Wohl aber treiben die Langobarden ſol— 

chen Handel auf ihrer (der tusciſchen) Küſte; auch habe 

ich an den Herzog Allo (von Tuscien) Befehl gegeben, meh— 

rere Schiffe auszurüſten, damit die Sklavenhändler am 

Kopfe genommen und ihre Fahrzeuge verbrannt werden 

können; allein Allo hat meinen Weiſungen keine Folge ge— 

leijtet”, u. j. w. 

Wäre Carl der Große zwifchen 773 und 795 ebenjo 

Herr über Venetien gewefen, wie er es zwijchen 803 umd 

807 war, jo wiirde er jene Beſchwerden nicht an den 

Papſt, jondern an den Dogen, feinen Untergebenen, gerich- 

tet haben; denn die Vorgänge an der ligurifchen Küſte 

ericheinen nur wie Heinliche Nachahmung eines adriatiſchen 

Borbilds. Der Kopf des Uebels ſaß im den Veneter-In— 

jeln. Drei Geſetze liegen) vor, welche tm nl eines 

Sahrhunderts, nämlich 876, 943 und 960 zu Venedig 

wider Fortjegung des Sklavenhandels erlaffen worden jind, 

und alle drei haben nichts gefruchtet. Wiſſen?) wir De 

daß den Palaft zu, Cordova eine zahlreiche ungarifche Yeib- GB ;cro 

wache hütete, die aus lauter erfauften Sklaven bejtand. El sc 

Wie anders jollten dieſe Ungarn nach dem fernen Spanien — RR 

gebracht worden jein, als durch venetifche und griechtiche 

Menſchenhändler. 

Man begreift nun, daß, um einen Handel von ſol— 

cher Ausdehnung zu betreiben, zahlreiche Faktoreien auf 

1) Fontes rerum austriac. XIL, a. ©. 5. 16. 17. 

2) Gregor VO. 8. IV., 277. 
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vielen Punkten der Küjten des Mittelmeeres, wie im In— 

nern der an demjelben gelegenen Yünder nöthig waren. 

Und in der That beſaßen die Veneter Hunderte von Nie- 

verlaffungen Ber bejchriebenen Art auf fremdem Boden, 

Niederlaſſungen, welche mit jeltenen Ausnahmen jtattliche 

Vorrechte genoffen. Zweimal jpricht Dandolo hievon mit 

Bezug auf die jpäteren Jahre Carl’s des Großen. Das 

eine mal jagt!) er: „Durch den Bertrag, den der grie- 

chiſche Baſileus Nicephorus mit dem Franfen Carl im 

Namen Benetiens jchloß, wurde bejtimmt, daß die Veneter 

im Bereiche des abendländifchen fränkischen Kaiferreichs un- 

gekränkt alle Beſitzungen inne haben, aller Freiheiten ſich er— 

freuen jollten, die fie früher da und dort erworben hätten“. 

Und dann wieder an einem andern?) Orte: „Durch den 

fraglichen Vertrag gewährleiftete unſerm Volk Kaiſer Carl 

den Beſitz derſelben Rechte und Freiheiten für das Abend— 

land, welche unſere Leute im Bereiche des morgenländiſchen 

Reichs genoſſen“. Unten werde ich aus karolingiſchen Ur— 

kunden nachweiſen, daß Dandolo allerdings die reine Wahr— 

heit meldet. 

Die zweite Grundlage venetiſchen Weltverkehrs war 

ausgedehnte Rhederei, eine große Zahl eigener Handels— 

und Kriegsſchiffe. Ich begnüge mich, einen einzigen Beleg, 

ver ſchlagend iſt, beizubringen. Unter dem 13. November 

813 ſchreibt?) Papſt Leo III. an den fränkiſchen Kaiſer 

Sal: „Meine Geſchäftsträger melden mir, daß Feindſchaft 

zwifchen den Saracenen Spaniens und Afrifa’s herricht. 

) Muratori XII. 151 oben. 

2) Ibid. ©. 163, oben. 

3) Jaffe, Regest. Nro. 1928. 
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Letztere (die Saracenen Afrika's) haben neulich mit dem 

griechiſchen Statthalter (Patricius) Siciliens, Gregor, einen 
10jährigen Waffenſtillſtand geſchloſſen, zu welchem Zwecke 

ſie eine Geſandtſchaft nach Sicilien ſchickten, die auf vene— 

tiſchen Schiffen dahin abfuhr“. Warum beſtiegen dieſe 

Geſandten, deren viele geweſen ſein müſſen, nicht Fahrzeuge 

ihrer eigenen Nation? Ohne Zweifel darum nicht, weil ſie, 

wenn ſie Solches gethan hätten, fürchten mußten, von ihren 

- Gegnern, den jpanifchen Suracenen, angefallen zu werden. 

Warum wählten jie gerade venetische Schiffe? Meines Er- 

achtens deßhalb, weil die venetifche Flagge im Meittelmeere 

io geachtet und gefürchtet war, daß fie Schiff und Yadung 

deefte, und daß fich ſelbſt die Seemacht des Kalifen von 

Cordova wohl hütete, mit ven Venetern anzubinden. 

Alfo überall! im Oſten und im Weſten 'venetifche 

Handelsniederlaffungen, oder jogenannte Factoreien, bejon- 

ders im griechifchen Morgenland. Dieſes nämliche Yand 

aber war befanntlich ein despotifch vegiertes. Der Baſi— 

leus fonnte thun und anordnen, was ihm beliebte, jofern 

er nämlich die nöthige Macht dazu befaßt. Wie nun? wenn 

er den Benetern drohte: eure Kaufhöfe jollen gejchloffen, 

euer Handel unterjagt, alle eure im Bereiche meines Reiche 

gelegenen Beſitzungen follen eingezogen werden, falls ihr 

nicht augenblicklich das und das zugeiteht, was ich von 

euch verlange? War dieß nicht eine furchtbare Schraube, 

welche die Kanfherren, d. h. den Adel des Seelandes, be- 

ftimmen mußte, einen Bruch mit dem Bafıleus, als der 

Uebel jchlimmites, zu meiden ? 

Man zweifle auch nicht, daß die Beherricher von 

Byzanz Diefen natürlichen Wortheil ihrer Yage benutzten; 

wir find hiemit auf den wahren Grund der Hingebung 
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geſtoßen, welche die Veneter, laut den früher erzählten That— 

ſachen, Jahrhunderte lang für Byzanz an den Tag legten. 

Hätte das Volk der Lagunen nicht einen ſo tüchtigen Kern 

der Selbſtſtändigkeit und der Thatkraft in ſich geborgen, ſo 

würde Deſpotie oder nichtswürdige Colonialherrſchaft die 

Frucht des fraglichen Verhältniſſes geweſen ſein; ſo aber 

hat letzteres mitgewirkt, daß venetiſche Freiheit langſam 

und naturgemäß reifte. Sie haben byzantiniſche Zumu— 

thungen jo lange mit Geduld ertragen und zugleich byzan— 

tiniſche Hülfe jo lange zur Abwehr anderer Feinde ansge- 

beutet, bis jie jich ftarf genug fühlten, ganz auf eigenen 

Füſſen zu jtehen, dann führten fie eine hohe Sprache gegen 

dieſe und jene. 

Neuntes Kapitel. 

Carl der Große und Venedig. 

Aber auch der andere Kaiſer, der des Abendlandes, 

Carl ver Franke, ſetzte dieſelben Hebel: gegen See-Venetien 

in Bewegung, und dieſes ſein Vorſchreiten war Hauptur— 

ſache der obengeſchilderten Umwälzung von 804. Im Jahre 

185 jehreibt ') Papſt Hadrian I. au Carl: „Dem von Euch 
an uns gelangten Befehle, var —— die im Exar— 

chat und der Pentapolis anſäſſigen Veneter Kaufleute aus 

dem Lande entfernt werden ſollten, haben Wir entſprochen, 

und dem Erzbiſchof von Ravenna die Weiſung ertheilt, die 

Veneter aus allen Beſitzungen und Burgen, die ſie im 

!) Cenni, Mon. dom. pontif. I. 459 ff. 
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Bereiche unſeres Gebiets inne hätten, zu vertreiben“. Das 

geſchah zwei Jahre vor dem Tode des alten Dogen Mau— 

ritius, und ſieben Jahre nachdem er ſeinen Sohn Johann 

zum Mitregenten angenommen hatte. Es gab hinfort mm 

ein Heilmittel für diejenigen Kaufleute VBenetiens, welche 

durch die eben gejchilderte Maßregel Carls betroffen wor- 

den waren: daffelbe bejtand darin, daß fie ihre Mitbürger 

bejtimmten, durch Gefügigfeit, durch Eingehen auf jeine 

Pläne, die Gnade des mächtigen Franken wieder zu erlan- 

gen. Man darf zuwerfichtlich annehmen, daß von Stund' an 

proben im Seeland eine Partei, die zu jolchen Dingen hin— 

trieb, zu feimen begann. 

In gleicher Richtung wirkte noch eine zweite Schlinge. 

Eginhard jchreibt ") im Yeben des erjten Kaiſers der Fran— 

fen: „Carl hat Iſtrien und Yiburnien erobert, ebenjo auch 

Dalmatien, jedoch mit Ausnahme der Seejtädte, welche er 

dem griechifchen Herrjcher aus Freundſchaft für denjelben 

und wegen des mit ihm gejchloffenen Bündniſſes überließ”. 

Die Angabe Eginhards ift im Allgemeinen vichtig, allein 

der Grumd, warum Carl auf die Seejtädte verzichtet haben 

foll, kann nicht vor der Wahrbeit beſtehen: Carl verjchonte die 

Seeſtädte nicht aus Nücficht auf den Bafileus des Oftens, 

fondern einfach darum, weil er wegen Mangels einer 

Flotte, welche der Grieche bejaß, diejelben weder zu erobern 

noch zu behaupten vermochte. Iſtrien iſt befanntlich eine 

weit in's adriatiiche Meer vorjpringende Halbinfel, welche 

nach altrömifcher Eintheilung ?), die auch im Mittelalter 

fortdanerte ?), dev Timavus von Yand-Benetien jehied, Dec 

.) Bert II, 451. x 
2) Forbiger, Handbuch der alten Geograpbie III, 557. 

3) Muratori X., Borftüd. S. 143. 
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umfaßte der Name nicht die ganze Halbinfel, jondern nur 

ven Theil, welchen der Yauf des Flußes Arſia (jet Arja), 

der gegen jeine Mimdung hin einen tiefeingeriffenen Meer- 

bufen bildet, von den übrigen drei Viertheilen abjchnitt. 

Die Yandjchaft jenſeits der Arſia am Meere hin hieß Li- 

burnia, in welcher 3. B. die Stadt Tarfatica (jetst Terfat 

bei Fiume) lag, von welcher unten die Rede jein wird. 

Weiter gegen Süden bis hinunter zum alten Griechenland 

bieß die Meeresküſte Dalmatien. 

Durch den Sieg über König Defiderius hatte Carl 

ganz Italien bis nach dem griechiichen Calabrien hinunter, 

Tuscien, Umbrien, die Oſtküſte am adriatifchen Meere hin, 

Yombardien ſammt dem alten Yand-Venetien in feine Ge- 

walt gebracht. Die Eroberungen, deren Eginhard in obiger 

Stelle gedenkt, machten ihn auch noch zum Herrn der 

gegenüberliegenden, bis dahin griechischen Küjte des Adria. 

Die Inſeln des Seelandes waren jeitdem auf drei Seiten 

gegen Weiten, Norden, Often und Südoſten von fränfischen 

Befitungen umflammert, und nur das dem Franken unzu— 

gängliche Meer hielt den Venetern noch eine Berbindung 

mit der übrigen Welt, namentlich mit ihrer Schutzmacht, 

dem griechiichen Neiche offen. 

Die Frage drängt fich auf: wann oder in welchen 

Jahren Carl ſich Yitriens und Dalmatiens (mit Ausnahme 
jener Seejtädte) bemächtigt habe. Die fränkischen Chro— 

nifen erzählen '), daß Carl im Jahre 776 zum zweitenmale 

nah Italien zog, den von ihm eingejesten Herzog Ret- 

gaud von Friaul, der ich zum Herrn des Yandes auf- 

werfen mollte, bejiegte und tödtete und num Italien dauernd 

1) Bert I., 16. 118. 154. ff. 220. 349. 
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beruhigte. Ein Chronift braucht ') den Ausorud: „Carl 

holte nach, was von dem erjten Römerzuge (des Jahres 

773 her) noch zu thun übrig war". Auch Iſtrien muß 

damals unter fränfiiche Botmäßigkeit gerathen fein, doch 

feineswegs gründlich, noch dauernd, denn im Jahre 778 

ichreibt ?2) Papſt Hadrian I. an den fränfiichen König: 

„Wir zeigen Euch hiemit au, daß in Iſtrien anſäßige 

Griechen mit Eingebornen im Bunde den dortigen Biſchof 

Mauritius, der von ung beauftragt war, die dem heiligen 

Stuhl von Euch in jenem Yande zugewiejenen Gefälle ein- 

suztehen, die Augen ansgejtochen haben unter dem Vor: 

wande, bejagter Mauritius gehe damit um, Iſtrien an vie 

Franken zu verrathen.‘ 

Aber nun traf Carl feine Mafregeln, daß jo etwas 

nicht mehr gejchehen konnte. Eginhard berichtet’): „Die 

Hunnen (Ungarn oder Avaren), welche einen Bund mit 

dem meuterifchen Herzoge Taffilo von Baiern geſchloſſen 

hatten, rüſteten im Jahre 788 zweit verjchtedene Heere aus; 
mit dem einen brachen jie in die Marf Friaul ein, mit 

dem andern boten fie dem Baier Taffilo die Hände; aber 
beide Abtheilungen vichteten nichts aus, jondern wurden 

geichlagen". Alfo Friaul war 788 in eine Marke ver: 

wandelt und folglich die Organifation dort eingeführt, durch 

veren Anwendung der Franfe Carl unruhige Grenzgebiete 

faft unfehlbar zum Gehorſam brachte. Ferner hatte dieje 

Einrichtung ſchon ſo ſtarke Wurzeln getrieben, daß Die 

Ungarn, welche nur durch Iſtrien nach Oberitalien vor- 

1) Bert I., ©. 30 unten. 

2) Cenni, Monum. I., 372 ff. 

3) Bert I., 173 unten. 



92 Neuntes Kapitel. 

brechen konnten, eine jchwere Niederlage erlitten. Schon 

hieraus folgt, daß Iſtrien in der neuen Mark begriffen 

war, aber auch noch aus andern Gründen. 

Der großen abenländijchen Kirchenverfammlung, vie 

im Jahre 794 zu Sranffınt am Main zufammentrat, 

wohnte Patriarch Paulinus von Aquileja mit den iſtri— 

ſchen Biſchöfen bei, als deren Haupt er- erjcheint ". 

Strien ſtand demnach, um die angegebene Zeit, unter 

fränfifcher Herrichaft. Zwei Sahre fpäter — jeit 796 — 

fommt ?) ein Friauler Herzog, Namens Erich, zum Vor— 

jchein, von Dem die Chronifen rühmen, daß er große Tha— 

ten verrichtete, aber SOO — die fränfifche Herrichaft nach 

Dalmatien ausbreitend — von den Einwohnern der zu 

Liburnien gehörigen Stadt Terjat verrätheriicher Weiſe 

erichlagen ward ?). Erich muß etwas wie ein Marfherzog 

gewejen jein, d. h. außer dem Herzogthum Friaul auch 

noch die benachbarte Mark Sitrien, vielleicht noch andere 

verwaltet haben. Im Uebrigen dauerte die Mlarfeinvich- 

tung bis in die Zeiten Ludwigs des Frommen fort. Denn 

verjelbe Eginhard berichtet *): im Jahre 828 ſei der Herzog 

Balderich — einer der Nachfolger des obengenannten 

Erich — wegen Nachläffigfeit abgejett, und zugleich vie 

Mark, ver er bis dahin allein als oberfter Beamter vor- 

jtand, in vier Grafjchaften zerichlagen worden. 

Iſtrien war, wie man jieht, mindejtens jeit 788 in 

feitem fränfifchen Beſitz; aber weitere Groberungen gegen 

!) Mansi XIII, 574, verglichen mit de Rubeis, Monum. 

eccles. Aquilej. ©. 364 ff. 

2) Bert I., 153. 

3) Ibid. 157 u. II. 450 oben. 

3) Ibid. L,.217. 
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Süden — auf der dalmatifchen Seite — jcheinen Carl 

oder jeine Hauptleute erjt nach der wenetijchen Umwälzung 

von 804 gemacht zu haben. So viel ich jehe, jpricht ') 

Eginhard, zum Jahre 806 — umd zwar er ald der erjte — 

von Einfesung fränfifcher Beamten auf dalmatinifchen 

Boden. Wann it e8 num gejchehen, daß Friaul und das 

benachbarte Iſtrien in eine Mark verwandelt ward? ich 

denfe, um diefelbe Zeit, da Papſt Hadrian I. auf Karls 

Befehl ſämmtliche venetijche Handelslente aus dem Exar— 

hat und der Bentapolis vertreiben mußte. Meines Er— 

achtens hängen beide Greigniffe enge zufammen. Nachdem 

Carl Iſtrien und mit diefer Provinz einen guten Theil 

des dem Watriarchenjtuhle Benetiens, Grado, gehörigen 

Kirchenguts in feine Gewalt gebracht hatte, führte ev einen 

zweiten Streich gegen die Bewohner des Seelands, indem 

er die venetifchen Kaufleute aus dem italienifchen Feſtlande 

auszumeijen gebot. 

Erinnern ?) wir uns, daß Papſt Stephan IV. in 

jener Bulle von 77O einen zwifchen Franken, Griechen und 

Yangobarden abgejchloffenen Staatsvertrag erwähnt, der 

die Bisthimer Iſtriens dem Erzſtuhle Grado unterordnete. 

Dieje Bejtimmung ward durch die fränfifche Eroberung 

Iſtriens nicht etwa blos in Frage geitellt, jondern geradezu 

— obwohl nur für gemeffene Zeit — umgeftoßen. Denn 

wie ich oben zeigte, jtanden im Jahre 794 die iftrifchen 

Biſchöfe nicht, wie e8 gemäh dem eben genannten Vertrag 

hätte der Fall fein follen, unter Aufficht jenes Patriarchen 

Johann von Grade, den nachher der Sohn und Mitregent 

Dj>Bers I. 193. 
) 2) Oben ©. 
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des Dogen von Venedig erſchlug, ſondern der Aquilejer 

Paulinus war es, der Metropolitanrechte über die Kirchen 

Striens übte. Folglich hatte Carl, der Franke, lettere 

dem Stuhle von Grado entzogen und dem alten Neben- 

buhler desjelben, dem von Aquileja zugeordnet. Aber nicht 

aus Rache oder aus Raubſucht that Carl Solches, jondern 

um gemwilje andere Zwecke zu erreichen. 

Dem Patriarchen Johann muß unter der Hand be- 

deutet worden fein: jobald er, der jo großes Anjehen im 

Gemeinwejen des Seelandes befite, fich gefällig. gegen 

Carl erweije, und die Zwecke des fränkischen Staats unter- 

jtüte, dürfe er verfichert jein, dag man ihm nicht nur Die 

Stühle Iſtriens zurücgeben, jondern auch jonft alles Liebe 

und Gute erzeigen werde. Eine ähnliche Sprache führte 

Carl, allem Anjcheine nach, auch gegen den Handelsjtand 

Benetiens: thut, was ich wünſche, jo wird eine Hand vie 

andere waschen, jo joll euer Handel in den meinem Scepter 

unteriworfenen Yändern blühen und gedeihen, wie noch nie. 

Verner kann fein Zweifel fein, daß der alte Patriarch 

Johann auf die fränkiſchen Anträge einging; denn zwar 

jagt dieß ausprücdlich Feine Quelle, aber eine That wird 

ung berichtet, welche klares Zeugniß ablegt. „Der junge 

Doge fuhr mit einer Flottenabtheilung nad Grade, 

erbrach den Palaft des Oberhirten und ließ ihn felbit vom 

höchiten Thurme hinabjtürzen.” Das war offenbar eine 

Strafe, welche der griechiihe Hof über den Patriarchen 

wegen einer Handlung verhängt hat, in welcher die By— 

zantiner Hochverrath jahen, mit andern Worten, der alte 

Patriarch Johann mußte fterben, weil ev Unterhandlungen 

mit den Franken, betreffend die Abänderung der Staats- 

form des Seelands, angefnüpft hatte. 
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Sp ſchlimm das Schidjal war, das Johann erfuhr, 

liegen gleihwohl Beweiſe vor, daß ev feineswegs allein 

ftand, ſondern daß eine große und müchtige Partei ebenjo 

dachte, wie er, d. h. gleichfalls auf Anſchluß an das Franken— 

reich hinarbeitete. Denn obwohl die perjünliche Sicher- 

heit der beiden Dogen, wie ſchon früher bemerkt worden, 

davon abhing, daß fie die Wahl eines gleichgefinnten Nach- 

folgers verhinderten, vermochten fie dieß doch nicht, ſon— 

dern Fortunatus, ein Verwandter des Gemordeten, wurde 

zum Patriarchen eingejett. Hieraus erhellt, daß durch 

fränfifche Umtriebe bereits der ganze Boden, auf dem die 

Dogen jtanden, unterwühlt war; auch ihr Verfahren gegen 

den alten Patriarchen zengt hiefür: nicht in der Stille 

jcehritten fie gegen ihn ein, jondern fie boten, um ihn zu 

jtüyzen, die bewaffnete Macht des Staates, eine Abthei- 

lung der Kriegsflotte auf, Das heißt, fie legten durch Die 

That das Bekenutniß ab, nichts gegen ihn zu vermögen, 

wenn jie die gewöhnlichen Mittel anwenden würden. 

Was weiter Fortumatus betrifft, jo ſteht vollkommen 

fejt, daß er genau die Yinie des Verfahrens einhielt, welche 

wir, gedrängt durch die jtärfiten Gründe innerer Wahr- 

ſcheinlichkeit, ſchon jeinem Vorgänger Johann zujchrieben. 

Eine Bulle ') vom 21. März 803 iſt vorhanden, kraft 

welcher Papſt Yeo III. dem Patriarchen Fortunatus von 

Grade das Pallium mit dem Beifügen verleiht: „alle 

Rechte, welche je unſere Vorgänger den deinigen gewährt 

haben, jollen in voller Kraft bejtehen." Das zielt unver- 

fennbar zumächit auf Wiederheritellung der firchlichen Hoheit 

Grado's über die Bisthümer Iſtriens. Konnte man der 

) Jaffe, Regest. Nro. 1916. 
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Papit jolche Dinge ohne Einverſtändniß mit dem abend- 

ländifchen Kaifer Carl bewilligen? Gewiß fonnte er es 

nicht, und weil die Sache fich jo verhält, hat Carl jelbjt 

nicht ermangelt, im nmämlichen Sahre 803 unter dem 

15. Auguſt eine Urkunde ') auszustellen, welche dasjelbe, 

nur unumwunden bejagt, was in Leo's III. Bulle jteht. 

Der wefentliche Inhalt lautet: „jintemalen der’ ehrwürdige 

Patriarch von Grado, Fortunatus, bittweife bei uns ein— 

gekommen ift, daß Wir alle Güter feines Stuhls, welche 

gelegen find in den Provinzen Yitrien, Nomanien und 

Yangobardien bejtütigen möchten, haben wir jeinem An— 

juchen entjprochen und verordnen wie folgt: das ges 

ſammte Eigenthum des genannten Stuhles, insbejondere 

Bisthümer oder bifchöfliche Wohnungen ), Spitäler, Tauf- 

firchen jollen gefreiter Gerichtsbarfeit genießen, und fein 

öffentlicher Beamter unterjtehe fich, daſelbſt Gericht zu 

halten oder Abgaben einzufordern” u. ſ. w. 

Die Bisthümer, in deren Bereiche Carl dem Stuhle 

von Grado befreite Gerichtsbarkeit verleiht, fünnen nur 

in Sftrien gefucht werden. Denn während der Patrincch 

von Grado jonft nirgends auf dem fejten Yande Italiens 

Metropolitanhoheit übte, waren ihm bis 771 allerdings 

die Bisthümer Iſtriens untergeordnet gewejen, aber durch 

den Yangobarden Defiderius entzogen worden. Eben dieje 

entzogenen Stühle gab ihm Carl durch obige Urkunde zu— 

rüd; die Romanien und Yombardien betreffenden Worte 

dagegen beziehen fich allem Anjchein nach auf Yandgüter 

und Nenten, welche der Gradenjer Stuhl früher dajelbit 

) Muratori XII, 154. 

2) Episcopia. 
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erworben hatte, und welche demſelben, wie e& jcheint, gleich- 

falls eine Zeit lang jtreitig gemacht worden waren, aber 

jett durch Carl zurüderjtattet wurden. 

Dandolo macht über obige Urkunde, die er im feine 

Shronif aufgenommen bat, folgende jcharfjinnige Bemer- 

fung '): „meines Crachtens erhellt aus ihrem Texte, daß 

Kaifer Carl das Seeland nicht als einen Theil feines 

Reiches betrachtete, denn während er dem Stuhle von 

Grade Immunität im Bereiche der Provinzen Romanien, 

Iſtrien, Yangobardien, welche dem Frankenreiche einverleibt 

waren, zufpricht, jchweigt er gänzlich von See-Venetien.“ 

Getroffen, jo it e8. Wäre Carl ebenjo Herr im Seeland, 

wie in Iſtrien, Yangobardien, Romanien gewejen, jo hätte 

er ficherlich auch die auf den Infeln gelegenen Befitungen 

des Erzitifts bejtätigt. 

Jetzt, nachdem Patriarch Fortunatus wegen folcher 

Dinge fih an den fränkischen Hof gewendet hatte, durfte 

er begreifliher Weiſe nicht länger tm Seeland drüben 

weilen, da er fonft Gefahr lief, ebenjo behandelt zu wer— 

den, wie jein Borgänger und Stammesfippe Johann. Nun 

wohl, Dandolo meldet ja, daß Fortunatus Benetien ver— 

ließ; aber er ging nicht allein, jondern zugleich mit ihm 

wanderten viele Laien aus, vornehme Herren, Tribune u. f. w., 

die zur nämlichen Partei hielten. Doch verblieben letztere 

in Trevifo, während der Patriarch fich nach Francien be- 

gab. Und zwar ift Dandolo nicht der einzige Gewährs— 

mann, dev jolches meldet, jondern ein fränfifcher Zeuge 

von jehr hohem Gewicht ſtimmt dem Gefchichtfchreiber 
Venedigs bei. Einer der Handjchriften der Chronif Egin- 

!)-Muratori XII., ©. 155 oben. 

Gfrörer, Buzantinifhe Geſchichten. 7 
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hards ift ver Sat beigefügt ): „im Jahre 803 erjchien 

am Fränkischen Hofe der Patriarch Fortunatus, kommend 

aus dem Yande der Griechen.“ Wie jchön ergänzen 

ſich dieſe Nachrichten! Venetien, woher Kortunat kam, ge 

hörte allerdings damals noch zu dem byzantinischen Neich, 

aber feine Reiſe an Karls des Großen Hoflager hatte den 

Zwed, ein Stück Franciens aus dem adriatifchen Seeland 

zu machen. Dandolo berichtet ?) weiter: „Fortunat be- 

flagte jich bei Carl über die Ermordung jeines Vorgängers, 

des Patriarchen Johann, und auch darüber, daß die Vene- 

ter ven Entſchluß gefaßt hatten, ganz und gar dem Neiche 

von Konftantinopel anzuhängen.“ 

Günſtige Aufnahme muß Fortunat beim abendlän- 

dischen Kaiſer gefimden haben, denn feine in Italien zurück— 

gebliebenen Parteigenoſſen thaten einen letzten entjcheiven- 

den Schritt, indem fie den bisherigen Tribunen von Ma— 

lamocco, Obelerius, zum Dogen erforen. Die Wahl er- 

folgte zu Treviſo. Bezüglich dieſer Stadt melden ) Die 

fränkiſchen Chroniken, daß jie Carl im Sabre 776 bei 

jenem Empörungsverfuche des Friauler Herzogs Rotgaud 

einnahm und unter einen fränkiſchen Grafen ftellte. Die 

ausgewanderten Veneter haben alſo unter dem Schub 

fränkiſcher Waffen ein neues Haupt ihres Volkes eingejeßt. 

Ferner, der Gewählte gehörte won Haus aus der Inſel 

Malamocco an; auch dieß ift bedeutſam. Wie ich früher 

zeigte, erjcheint Mialamoeco längſt als Mittelpunkt ver 

lombardifchen Partei, die durch die Macht der Umſtände 

1) Bert IL, 191, oben. 

2) Muratori XIl., 153 unten ff. 

3) Bert L, 154 u. 155. 
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ſich allmälig jeit dem Sturze des Königs Defiderius im 

eine fränfiiche verwandelte. \ 

Zehntes Kapitel. 

Carl der Große und Venedig. Obelerius. 

Sp gut war die ganze Bewegung vorbereitet, daR 

die Älteren Dogen, Johann und jein Sohn Mauritius II., 

gar feinen Widerjtand zu leiſten wagten, und dem glücklichen 

Nebenbuhler Obelerius ohne Kampf wichen. Beim erviten 

Anblick ſcheint es jchwer begreiflich, daß jene nicht nach dem 

Morgenlande, deſſen Baſileus ihnen bisher Schuß ver- 

lieben, jondern nach dem Feſtlande Italiens hinüber, alfo 

auf fränfifches Gebiet flüchteten. Allein Die Gefchichte des 

byzantinischen Neichs klärt das anſcheinende Räthſel auf. 

-Seit dem Jahre 802 unterhandelte Carl der Große, durch 

dei im Jahre 800 erfolgten Tod feiner legten Gemahlin, 

Yintgarde, Witwer geworden, mit der griechifchen Kaiferin 

Irene, einem grenlichen Weibe, das ven eigenen Sohn 

Sonjtantin geblendet und fonft unzählige Verbrechen be- 

gangen hatte, über eine Heirath, welche beive Kaiſerreiche, 

das alte orientalifche und Das neue abendländifche, zu einem 

Ganzen vereinigen folfte. Irene, damals in ſchwerem Ge- 

dränge, zeigte Luſt, auf ven Antrag einzugehen, und wenn 

die Sache zu Stande fam, wäre See-Benetien gleichjam 

Eritling der Ausjteuer geweſen, welche die griechiſche Braut 

dem fränkischen Bräutigam zubringen mußte. 

Doch die Großbeamten von Byzanz dachten in die: 

jem Punkte anders, als ihre Gebieterin; eben waren die 
7* 
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Gejandten Carls, welche das Gejchäft der Werbung be- 

jorgten, Bischof Ieffe von Amiens und Graf Helmgaud in 

Eonjtantinopel angefommen, als dort eine Palaſtumwälzung 

zur Reife gedieh, durch welche Irene geitürzt und der bis— 

herige NReichsfchattmeiiter Nicephorus auf den Thron er- 

hoben ward ). Keine geringe Gefahr drohte, daß dieſe 

Borgänge einen Bruch zwifchen Byzanz und Francien her- 

beiführten. Allein das morgenländifche Reich war durch 

die elende Regierung der Irene, fo wie durch fortwährende 

Angriffe der Saracenen und Bulgaren jo geihwächt, daR 

der neue Kaifer des Dftens für gut fand, gleich nach jeiner 

Ihronbejteigung den Franken Carl um Frieden zu bitten. 

Eginhard erzählt): „Geſandte des griechifchen Kaiſers Nice- 

phorus fanden fich 803 bei Carl in jeiner Pfalz Königs— 

bofen an der Saale ein, und empfingen aus jeinen Hänz- 

den den Entwurf’eines Friedensvertrags". Neuere Schrift- 

jteller machten aus dieſem Entwurf eine wirkliche Ueberein- 

funft, doch mit Unrecht, wie der Erfolg lehren wird. Carl 

inipbrauchte das Stück Pergament, das er den byzantiniſchen 

Botſchaftern mitgab, ala Maske, um Nicephorus einzujchlä- 

fern und den Schlag gegen See-Benetien, der eben im beiten 

Zuge war, zu verhüllen. 

Man begreift nun, daß unter jolchen Umſtänden die 

beiden aufgeopferten Dogen Venetiens, Johann und jein 

Sohn Mauritius IL, feine Luft verfpüren konnten, im Oſten 

Hülfe zu fuhen. Nur der Franfe Carl bejaht wahre Macht, 

nur er war im Stande, fobald etwa ein anderer Wind 

"aing, die Geftürzten wiederherzuftellen. Alſo flohen fie 

* 1) Die Belege bei Gfrörer, K. ©. TIL, 680 ff. 

2) Bert T., 191. 
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unter jenen Schuß; auch halte ich e8 für wahrjcheinlich, 

daß er jelbit ihnen auf fränfifchen Gebiet ficheren Auf- 

enthalt angeboten hat; denn er liebte e8 auch jonjt, gefal- 

lene Herrlichfeiien, die man vielleicht fpäter gegen augen- 

blicklich aufgekommene Nebenbuhler brauchen konnte, um 

jih zu ſammeln. 

Ohne Frage als Werkzeug und VBajalle der Franken 

sog Doge Obelerius 804 in Malamocco ein, dag jeit mehr 

als einem Menjchenalter Sit; der venetifchen Herzoge war, 

aber es nicht mehr lange bleiben ſollte. Das Erſte, was 

er vornahm, bejtand darin, daß er die Stadt Herucen, 

ven Feuerheerd und Mittelpunkt der byzantinischen Partei 

und zugleich Heimath der gejtürzten Dogen Johannes und 

Mauritius, verheerte). Doch wurde nur gegen einen 

Iheil der Mauern, nicht aber gegen die Einwohner ge- 

wüthet. Dandolo theilt ein langes Verzeichniß?) der pa- 

triciſchen Gejchlechter mit, welche vamald aus dem er- 

niedrigten Heraclea nach Rivoalto, Malamocco, Torcello 

und andern venetifchen Inſeln überjiedelten. Sch begnüge 

mich, einige der berühmteften zu nennen: Die Participazzi, 

jpäter Badoarii genannt, die Beligni, Orfeoli, Candiani, 

Barbolani, Maſtalici, Faledri, Flaviani, Mauroceni, Calo- 

prini und viele andere. Die zwei legterwähnten Häuſer 

haben zur Zeit der ſächſiſchen Ottonen eine laute Rolle 

gejpielt. Es gibt im Abendland kaum einen älteren Adel 

als den ſtädtiſchen, durch Gewerbe und Handel, aber auch 

durch politiiche Weisheit und Waffenthaten groß gewordenen 

von See-VBenetien. Mehrere jener Gejchlechtsnamen deuten 

1!) Muratori XI, 158, Ber VII., 14. 

2) Ibid. ©. 156. 
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auf byzantiniſche Abſtammung bin; was jehr begreiflich ift, 

da die Beherricher des Oſtens guten Grund hatten, fühige 

und ihnen ergebene Männer griechiicher Abkunft zur Au— 

ſiedlung in Heracliana zu bejtimmen. i 

Fürs zweite ſchiffte) der neue Doge und zwar, wie 

es jcheint, mit der ganzen Seemacht Venetien nach Dal- 

matien hinüber und griff die dem byzantinischen Baſileus 

ergebenen Städte drüben au. Unten wird fich ergeben, 

daß Obelerius diefen Schlag zum Vortheil und im Auf- 

trage des Frankenfaifers geführt hat. Das Unternehmen 

gegen Dalmatien muß eine der Bedingungen gewejen jein, 

unter denen er von Carl auf dem herzoglichen Stuhl be- 

fördert worden war. Dennoch würde man irren, wenn 

man glaubte, daß Obelerius, obgleich er unter dem mäch— 

tigen Schuße des fränkischen Kaifers jtund, nach Gutdünfen 

in Venetien jchalten und walten fonnte; im Gegentheile 

bürgen mehrere Thatjachen dafür, daß ihm von vornherein 

eine entſchloſſene und ſtarke Bartet, vielleicht Anfangs unter 

der Hand, entgegenarbeitete. Chronift Johann berichtet): 

„Ehe ver neue Doge Dbelerius in Venetien einzog, ent- 

floh der Biſchof Chriſtoph von Olivolo nach dem Fejtlande 

hinüber”. Das ift in der Ordnung, denn der Bilchof, wie 

wir wiſſen, ein Grieche von Geburt und feit einigen Jahren 

Haupt der Byzantiniſch-Geſinnten, mußte in dem Dogen, 

dem Schütlinge der Franken, einen Feind jehen. 

Aber derjelbe Chronift und auch Dandolo erzählen *) 

einjtimmig weiter: „Als Patriarch Fortunatus (dev doch 

') Bert VII, 14 gegen oben. 
2) Ibid. VII. 14. 
3) Ibid. und Muratori XII., 157. 
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die ganze Umwälzung zugerüftet hatte) vom fränfifchen 

Hofe zurückkam, brachte er den geflohenen Bifchof Chriftoph 

mit fich nach Italien; doch wagten beide nicht nach Ve— 

netien hinüberzugeben, ſondern blieben_in dem Dorfe Cy— 

priano (bei Meftre), denn der Eintritt in die Juſeln war 

ihnen verwehrt. Als nun um jene Zeit Fortunatus ver- 

nahm, daß ein Mönch Namens Johann widerrechtlich in 

den Beſitz des Bisthums Olivolo eingejegt worden jet, 

ſann er auf Mittel, diefen Eindringling zu entfernen und 

Shriftoph wiederherzuitellen. Wirklich brachte ev auch Jo— 

hann durch Lift in feine Gewalt, und obgleich der Gefan— 

gene entfloh, nach Venetien binübereilte und beim Dogen 

Obelerius über die erlittene Behandlung Beſchwerde führte, 

wußte doch Kortunatus Mittel zu finden, daß der Eindring- 

(ing Johann weichen mußte, und Chriftoph (dev Grieche) 

das Bisthum Olivolo wieder erhielt. Nun erſt fehrte auch 

Sortumatus in fein Patriarchat Grade zurück, vermochte 

aber dafjelbe nicht lange zu behaupten”. Unten wird fich 

ergeben, daß all’ dieß zwiſchen 804 und 806 gejchah. 

Wie? Fortumatus durfte, obgleich die politische Partei, 

an deren Spite er jeit mehreren Jahren ftand, hauptſäch— 

(ich durch feine Bemühungen gefiegt hatte, nicht wagen, im 

tie Heimath zurückzukehren, ſondern ev fand fogar einen 

Befehl vor, der ihm die Uebernahme feines Patriarchats 

unterjagte. Undenkbar ift es, daß dieſe Mafregel vom 

Dogen Obelerius ausging, denn wenn er jo etwas frei- 

willig that, hätte er ſich unfehlbar die Ungnade des frän— 

fiichen Kaifers, der ja der Gönner des Fortunatus war, 

zugezogen. Folglich muß ihm die Maßregel von Andern, 

deren Rath er nicht verfchmähen durfte, nämlich von den 

Griechiſch-Geſinnten, oder wenigstens von offenen oder ge- 



104 Zehntes Kapitel. 

beimen Gegnern fränfischer Herrichaft abgerungen worden 

jein. Sie werden dem Dogen vorgejtellt haben: ſehet 

wohl zu, wenn Ihr den Patriarchen Fortunatus zurückruft, 

den halb Venetien als einen Berräther verabjcheut, iſt zu 

fürdten, daß euer eigenes Walten hier im Seeland nur 

kurz dauere. Obelerius mußte vor der Nothwendigkeit fich 

beugen und den Patriarchen, jelbjt auf die Gefahr eines 

Bruches hin, ferne halten. 

Sodann erfcheint Fortunatus, früher politifcher Geg— 

ner des Griechen Chriftoph, mit eben diefem jeit der Rück— 

fehr vom fränkischen Hofe in engem Bunde; das läßt mei- 

nes Crachtens feine andere Erklärung zu, als die: zwiſchen 

Chrifteph und Fortunat war eine geheime Webereinfunft 

folgenden Inhalts abgejchloffen: wenn Chriftoph bei den 

griechifch-gefinnten Venetern die Sache des Patriarchen ver- 

trete und Bürgſchaft für ihn übernehme, werde ihm Fortunat 

bei der fränfiichen Partei denſelben Dienjt leiften. Und 

fiehe, das Mittel fruchtete: nachdem durch Fortunats Ver— 

wendung die Wiederheritellung Chrijtophs durchgeſetzt war, 

jteht auch der Rückkehr des erſteren Fein wejentliches Hin- 

derniß mehr im Wege. Fortumat wird wieder Patriarch 

von Grade. r 
Aus all’ dem folgt num, daß Obelerius, obgleich an— 

scheinen Beſieger jeiner Heimat) und durch fremde Gewalt 

derjelben aufgedrungen, doch feineswegs freie Hand hatte, 

fondern mehr als man glauben jollte, von andern längjt 

in Venetien beitehbenden Parteien abhing. ben daſſelbe 

ergibt fich noch deutlicher aus einer zweiten Thatſache, 

bezüglich welcher aberınal Chronift Johann und Dandole, 

ja außer ihnen, wie ich unten zeigen werde, auch fränfijche 

Quellen übereinjtimmen. Als alleiniger Doge tft Obelerius 
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im Jahre 804 zu Malamocco eingezogen, aber bald darauf 

mußte er die Gewalt mit einem andern theilen: jein 

Bruder Beatus wurde ihm nämlich als Mitdoge zur Seite 

geſetzt). Dandolo fügt bei, folches ſei auf Verlangen des 

Volkes gefchehen. Wohl kommen häufige Beifpiele vor, 

dag Väter, um die Erblichfeit des Königthums oder großer 

Vehen ihrer Nachkommenfchaft zu fihern, freiwillig 

Söhne zu. Mitregenten annehmen; aber Brüder beweijen 

gegenüber von Brüdern nie oder höchit felten jolche Selbit- 

verleugnung. Obige Ausfage Dandolo's hat daher hohe 

Wahrſcheinlichkeit. Mean fann noch die weitere Frage löfen, 

wer es gewejen jei, der das Volk trieb, jene Forderung 

an Obelerius zu jtellen. Die Erhebung des Mitdogen 

Beatus ſchlug, wie fich unten zeigeu wird, zum Vortheil 

der Byzantiner aus; das war in der That leicht voraus: 

sufehen. Die Meafregel wird daher durch die Griechijch- 

Gefinnten, jedenfalls durch Feinde fränfifher Oberherrihaft 

über Venetien, erzwungen worden jein. 

Dandolo fällt bezüglich der Verwaltung des Obelerius 
ein . allgemeines Urtheil, das volle Beachtung verdient. 

„Einige Schriftjteller", jagt er”), „haben überliefert, Obe— 

lerius ſei, weil man ihm mit einer vornehmen Frau frän- 

fiihen Bluts vermählt hatte, durch diefe verleitet worden, 

gegenüber von Kaifer Carl fich verbindlich zu machen, day 

er ihm die Herrichaft über Venetien in die Hände jpielen 

wolle”. Hier wie an der andern Stelle, wo Fortunatus 
am Hofe Carls über den feſten Entjchluß der Veneter, dem 

morgenländifhen Reihe anzuhangen, klagend eingeführt 

') Ber& VII, 14, und Muratori XII, 153, 

2) Ibid. 159 unten ff. 
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wird, durchbricht der Gejchichtichreiber Venetiens die Rück— 

jichten, welche ihm ſonſt das Vorurtheil jeines Volkes auf- 

erlegte,. und gibt der reinen Wahrheit die Ehre. 

Wir wollen jest jeine Ausjage mit dem Maßſtabe 

fränficher Berichte prüfen. Vorläufig aber muß bemerft 

werden, daß die venetifchen Chronijten jelber den Namen 

des 804 eingejegten Dogen verjchteden jchreiben. Johann 

braucht bald die Form Obelierius, bald Obilierius '), Dan— 

dolo nennt ihn regelmäßig Obelerius, die Franken dagegen, 

gewöhnt fremde Namen in ihrer Weiſe anszujprechen, 

scheinen geglaubt zu haben, daß Obelerius gleichbedeutend 

mit Oliver und dem deutjchen Worte Wilhelm jei, und 

nennen deßhalb den Dogen Wilharenius oder auch Willert. 

Kun zur Sache. Eginhard meldet?) zum Jahre 806: 

„Kurz nach Weihnachten 805 erſchieuen zu Diedenhofen, 

wo damals Kaifer Karl Hof hielt, Willeri und Beatus, 
Herzoge der Veneter, defgleichen auch Paul, Herzog von 

Zara (in Dalmatien), ſammt vem Bijchofe der genannten 

Stadt, Donatus, lettere als Gejandte der Dalmatiner, 

und überbrachten aroße (Huldigungs-) Gejchenfe; der Kai: 

jev aber, traf" Verfügungen ?) bezüglich der Herzoge und 

ver Völker, ſowohl Dalmatiens als Venetiens“. Man 

jieht, der Chronift will jagen, die Herzoge Willeri-Obele- 
rius und Deatus hätten ihr bisher freies Vaterland aus 

den Hinden Carls als fränfifches Yehen empfangen. Aber 

wie fam der Dalmatiner Paul dazu, am fränftichen Hofe 
aufzuwarten? Nun das ift jonnenklar, ev fand jich ein, weil 

1,9. B: Verb VII, 37: 

2) Ibid. 

3) Et facta est ibi ordinatio ab imperatore de dueibus 

et populis tam Venetiae quam Dalmatiae. 
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im Jahre 805 der Beneter-Doge Willeri zum  jchuldigen 

Danfe für feine Cinjegung mit Benetiens Seemacht Dal- 

matien für fränkiſche Rechnung erobert und in Zara eine 

neue Regierung eingejegt hatte, deven Borjtand Paul jetst 

die faiferliche Belehnung erhielt. 

Die Borgänge zu Diedenhofen zogen Folgen nach fich, 

die jedoch Eginhard nur zum Theile kennt oder wenigſtens 

der Nachwelt mitzutheilen für gut findet. Derſelbe führt 

fort: „Der byzantinifche Bafileus Nicephorus jandte unter 

dem Befehl des Patriciers.Nicetas eine Flotte aus, um 

Dalmatien wieder zu erobern". Daraus folgt handgreif- 

lich, daß dieje Landſchaft kurz zuvor den Griechen entriſſen 

worden war. Aber durch wen? Durch den Veneter Obe— 

lerius. Wie ſchön abermal ein Chroniſt den andern 

ergänzt! 

Der Patricius Nicetas verrichtete damals noch andere 

Dinge, über welche Chroniſt Johann und Dandolo ein— 

ſtimmig Bericht erſtatten. Sie melden): „ALS Nicetas 

mit ſeiner Flotte heranfuhr, um Dalmatien zu bezwingen, 

forderte er von den Venetern Kriegshilfe und erhielt ſie 

auch. Drauf, nachdem er Dalmatien eingenommen (und 

den fränkiſchen Herzog Paul geſtürzt) hatte, ſegelte er gen 

Venetien. Allein der Patriarch von Grado, Fortunat, war— 

tete ſeine Ankunft nicht ab, ſondern entfloh nach Francien; 

an ſeiner Statt aber ward derſelbe Johann, der neulich 

das Bisthum Olivolo ſich angemaßt hatte (aber wieder 

vertrieben worden war), zum Patriarchen von Grado ein— 

geſetzt. Wie nun Nicetas in Venetien anlangte, verlieh 

er dem Herzoge Obelerius im Auftrage ſeines Gebieters 

!) Berg VII., 14, und Muratori XII, 157. 
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Nicephorus den Titel „Eaijerliher Schwertträger“, ver 

andere Herzog dagegen, nämlich Beatus, begleitete den by- 

zantiniſchen Patricius auf deſſen Rückkehr nah Conftantt- 

nopel. Und zwar machte Beatus diefe Reife nicht allein, 

londern er nahm den abgefetten Bischof Chriftoph von Oli— 

volo und den Tribun Felix mit ſich, welche die Veneter 

des Landes vermwiejen hatten, weil beide dem Volke der 

Franken anzuhängen jchienen ). Beatus ward mit großen 

Ehren zu Conjtantinopel von dem Baſileus Nicephorus 

empfangen und durfte mit dem Titel Hypatus (Conjul) 

geſchmückt nach Venetien heimkehren.“ 

Chroniſt Johann fügt bei: erſtlich, daß der Baſileus 

Nicephorus die beiden venetiſchen Gefangenen Chriſtoph 

und Felix zur Verbannung verurtheilte, d. h. irgendwo 

auf dem Feſtland oder auf einer Inſel einthürmen ließ; 

zweitens, daß Doge Beatus außer Chriſtoph und Felix 

noch andere Veneter und zwar als Geißeln nach Conſtanti— 

nopel brachte. 

Man fieht, in demfelben Tone, in welchem heutige 

Hofzeitungsjchreiber Dinge melden, welche man wor ver 

übrigen Welt gar nicht verbergen kann, reden die beiden 

Chroniſten Iohann und Dandolo. Ihr leifes Auftreten 

beweilt zur Genüge, daß jehen im 10. und dann wieder 

im 14. Sahrhundert eine ftaatlihe Cenjur zu Venedig be- 

ftand. Zum Glüde ift es leicht, das, was fie jagen, in 

die Sprache des gefunden Menfchenverftandes und der Ge- 

ichichte zu überjegen. 

Erftlih fpringt in die Augen, daß, was ich oben be— 

hauptete — nämlich Doge Obelerius habe nicht frei in 

) Quia genti Francorum adhaerere videbantur. 
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Benetien jchalten und walten fönnen —, jeine vollfommene 

Richtigkeit hat. Würe er Herr im Seeland gewejen, jo 

hätte er num und nimmermehr die von dem Patrictus ge— 

forderte Kriegshülfe — deren Yeiftung Carl der Große von 

feinem Standpunkte aus ficherlich als Felonie oder Treu- 
bruch betrachtete — den Griechen gewährt. Die Abjen- 

dung der Schiffe muß durch jene griechijch-gejinnte Partei 

erzwungen worden fein, durch jene Partei jage ich, welche 

jeden Schritt des Obelerius argwöhnifch überwachte. Aber 

auch Baſileus Nicephorus oder fein Werkzeug Nicetas 

fonnte nicht nach ächter Byzantiner-Art in Benetien verfah- 

en, denn hätte er folches vermocht, jo wirde er den Do- 

gen Dbelerius am Kopfe genommen oder fonjt aus der 

Welt gejchafft haben. Hinter Obelerius jtand gleichfalls 

eine Partei, welche man nicht wegblajen fonnte; und weil 

dem jo war, durfte Nicephorus nicht wie ein Sultan han- 

deln, ſondern mußte auf die Stimme der Vernunft und 

der Mäßigung hören. 

Alto unterhandelte man mit ihm, und fiehe, Obelerius, 

der ein gar weites Gewiſſen hatte, ging bereitwillig auf 

Alles ein, er empfing unter dem Titel eines faiferlichen 

Schwertträgers oder Spadarius byzantiniſche Beitallung 

und ſchwor demnach — denn das eine folgte nothiwendig 

aus dem Andern — dem Bajileus einen Dienfteid, der 

ihnuritrads dem am Neujahr in die Hände des Franfen 

Carl abgelegten widerjprad. Dem andern Dogen, Beatus, 

der, wie ich oben zeigte, allem Anfcheine nach durch die 

byzantiniſche Partei in Benetien erhoben worden war, und 

deßhalb beitimmte Verpflichtungen eingegangen hatte, mu— 

thete Nicetas mehr zu: er erhielt Befehl, den Patricius 

nach Conitantinopel zu begleiten. Dort angefommen, wurde 
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er, denke ich, im die Hof- und Beamtenjchule genommen ; 

dann, nachdem der Teig gehörig durchknetet worden, jchiefte 

man ihn, ausgerüftet mit dem prächtigen Titel „kaiſerlicher 

Hypatus“, der Knechtichaft barg, in die Heimath zurüd. 

Die beiden Gefangenen Bijchof Chriftoph und Tribun 

Felix erfuhren ein härteres, aber nicht unverdientes Loos; 

denn jener, ein geborner Grieche, hatte, indem er die früher 

gejchilvderte Uebereinfunft mit dem Patriarchen Fortunatus 

ichloß, einen eigentlichen Verrath am griechiichen Neich und 

Kaijer begangen. Auch Felix jcheint in gleicher Yage de- 

wejen zu jein. Da man ihn in eine Yinie mit dem Ver— 

räther Chriftoph stellte, ijt anzunehmen, daß auch er, gleich 

dem Griechen, durch ältere Verbindlichkeiten dem Baſileus 

verpflichtet gewejen war. Endlich für ven Fall, daß Beatus, 

jtatt jeinen Bruder zu überwachen, gemeine Sache mit 

demjelben mache, jorgte die Stellung won Geißeln, welche 

meines Grachtens die lombardiiche Partei, deren Mittel- 

punkt Malamocco war, aus ihren Reihen liefern mußte. 

Der Argwohn, welchen lettere Maßregel verrieth, 

wurde durch die That gerechtfertigt. Die Brüder Beatus 

und Obelerius jpielten zufammen und brachen beide ihren 

dem griechiichen Baſileus gejhworenen Eid. Doch erjtatten 

hierüber nur die fränfifchen Quellen, nicht aber die vene- 

tiſchen Bericht. Eginhard erzählt ') weiter: „bis zum Jahre 

807 blieb der Patricier Nicetas mit der griechijchen Flotte 

in Venetien und erſt, nachdem er mit König Pipin (dem 

Sohne Garls des Großen und Oberjtatthalter Italiens) 

einen Waffenjtillftand ‚bis zum künftigen Auguft abgejchloffen 

hatte, fehrte er in die Heimath zurück.“ Mean fieht, dar 

) Bert I., 194. 
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der Patricter beiden Dogen mißtraute und ſie wicht aus 

den Augen ließ. Dennoch geſchah es erſt im Frühling 

807, daß Nicetas den Bruder und Mitregenten des Obe- 

lerins jammt den anderen Gefangenen nach Gonftantinopel 

abführte. ' 

Dann zum Jahre 809 fährt ) Eginhard aljo fort: 

„eine zweite griechiiche Flotte war unter dem Befehle des 

Paulus — der weiter unten griechiicher Statthalter der 

Inſel Gephalene genannt wird — in den venetijchen Ge- 

wäſſern erjchienen. Während fie dafelbjt überwinterte (von 

308 auf 809) griff Paul mit einem Theile feiner Schiffe 

die „Inſel“ Comacchio an, ward aber von dev Bejakung, 

die dort lag, zurückgetrieben und mußte unverrichteter 

Dinge nah Venetien zurüctehren. Darauf knüpfte ev mit 

König Pipin Unterhandlungen wegen des Friedens an, 

jedoch ohne etwas auszurichten; dem die beiden Herzoge, 

Wilharenus und Beatus, durchkreuzten alle feine Be— 

mühungen und trachteten ihm ſogar nach dem Leben. Als 

Paul hierüber Gewißheit erhielt, ſegelte er fort.“ Zunächſt 

fragt es ſich: wen griff der griechiſche Admiral in 

Comacchio an, oder unter weſſen Befehl ſtand die dortige 

Beſatzung? Ich denke: die Dogen hatten dieſelbe hinein— 

gelegt. Die Stadt ſelbſt aber muß ihnen als Preis des 

Widerſtandes gegen den Griechen von König Pipin einge— 

räumt worden fein. Denn Comacchio gehörte ?) früher 

und auch jpäter nicht ven Venetern, fondern als Theil des 

Erarchats Ravenna dem römiſchen Stuhle ?). 

1) Berb 1.196; 
2) Cenni, Monum. domin. pontifie. IL, 321. 

3) Bert VIL, 14. 
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Hätte nämlich der Angriff auf die Stadt unmittel- 

bar dem Könige Pipin gegolten, jo fonnte Paul nicht jofort 

wegen des Friedens mit den Franken anknüpfen. Sp wenig 

als heut zu Tage leitete man im Mittelalter Unterhand- 

lungen mit Fauſtſchlägen ein. Freilich war Pipin wejent- 

(ich bei dem Angriffe betheiligt, aber nur verdecdter Weiſe: 

der Grieche rettete den Schein, indem er die Miene an— 

nahm, als habe er es nur mit den Dogen zu thun. Zu— 

gleich jieht man, dag die Steine, welche die Brüder den 

Unterhandlungen des Admirals in den Weg warfen, leicht 

in's Gewicht fielen. Auch wenn die beiden Dogen den 

Frieden gewünfcht hätten, würde derſelbe Doch nicht zu 

Stande gefommen fein: denn Pipin fuchte Händel und be- 

durfte daher feineswegs äußeren Neizes. Allein nachdem 

jeine Anschläge auf Venetien das böfe Ende genommen 

hatten, das ich unten jchildern werde, fand der fränkiſche 

Hof für gut, alfe Schuld auf die beiden Dogen zu wälzen, 

welche man zum Sündenbock jtempelte.e Aus dieſen 

Klatjchereien aber ſchöpfte Eginhard feine Benetien betreffende 

Nachrichten. Noch bemerfe man, daß er Comacchio eine 

Inſel nennt, was die Stadt im 9. Jahrhundert allerdings 

gewejen jein muß. Heute liegt Comacchio zwar mitten 

in Sümpfen, iſt aber durch Dämme mit dem feften Yand 

verbunden. 

Nah Entfernung des Admirals fam es in Venetien 

zu greulichen Auftritten, die Parteien mwütheten gegen ein- 

ander. „Zum zweiternale”, jagt Chronift Johann, „ward 

die Stadt Heracliana zerftört und nun ganz niedergebrannt". 

Allein obgleich diefer Schlag unverkennbar dem griechiichen 

Anhange galt, haben die Gegner der fränkischen Herrichaft 

dennoh den Dogen ein großes Zugeſtändniß abgepreft. 
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Einitimmig berichten ') Chronijt Johann und Dandolo, daß 

Dbelerius und Beatus einen weitern Bruder, der PValen- 

tinus hieß, zum dritten Mitregenten annahmen, d. h. an— 

nehmen mußten. Man erwäge folgende Punkte: erſtlich, 

als noch im nämlichen Jahre 809 die Dogen Beatus und 

Dbelerius gejtürzt und verbannt wurden, durfte der dritte 

Bruder Valentinus — obwohl nicht als Negent, aber doch 

als Privatmann — in Benetien bleiben. Zweitens, wird 

aus eben diefem Anlafje gemeldet), daß Valentinus noch 

in jugendlichem Alter, oder Klar gefprochen, daß er ein 

Unmündiger war. Das will meines Crachtens bejagen: 

die Feinde der fränkiſchen Herrichaft und ihrer Werkzeuge, 

der beiden älteren Dogen, find es gewefen, welche Valentin 

voranschoben, um unter dem Schirme feines Namens die 

Anjchläge des Obelerius und Beatus zu vereiteln. 

Sp fonnten die Dinge nicht in die Länge bleiben; 

zwei Regenten find ſchon zu viel, eine Dreiheit aber muß 

jeden Staat umſtürzen. Selbſt die bisherigen Freunde der 

zwei Dogen, ſahen nachgerade Solches ein, und gaben die- 

jelben preis, doch kam die Entfcheidung ?) aus Conftanti- 

nopel: „sn Venetien erjchten der Faiferlich-griechifche Bot— 

ichafter Eberjapius und bejtimmte das verfammelte Bolf, 

daß die Brüder Obelerius und Beatus abgejeßt und des 

Yandes verwiejen wurden“. Dieß gejchah noch im Jahre 

809, nachdem die Brüder fünf Jahre lang — von 804 

bis 809 — ihr Baterland beherricht oder vielmehr ver- 

vathen hatten. Der fränfifche Chronift Eginhard fehreibt 

Y Vers VII., 14, und Muratori XII. 158. 

2) Muratori XII., 159. 

3) Ibid. und Bert VII, 15. 

Gfrörer, Byzantinifhe Gejgichten. S 



114 Eilftes Kapitel. 

den Nanten des griechiichen Botjchafters anders, und wie 

ich glaube richtiger, er nennt ') ihn Arſafius und fügt bei, 

daß ebenderjelbe nachher auch ven Friedensvertrag von 810, 

der Venetien nach fürchterlichen Stürmen Ruhe verjchaffte, 

abgejchlojien habe. Anſtatt dev Berwiejenen wurde Agnellus, 

aus dem Haufe der Participazzo, von Heracliana gebürtig 

und alfo von Haufe aus der byzantinischen Partei ange- 

hörig, zum Dogen erhoben ?). 

Eilftes Kapitel. 

König Pipin’s Zug gegen Venedig. Earl der Große über- 
läßt Venedig den Byzantinern, 

Aber nun führten die Kranken einen leisten verzwei— 

elten Schlag gegen die in Venetien feimende neue Ord— 

nung der Dinge, und zwar indem fie nicht mehr, wie bis— 

ber gejchehen, unter der Maske einheimifcher Parteien ven 

byzantinischen Einfluß befümpften, jondern. als offene Geg- 

ner der Griehen auftraten. Schon öfter war von Pipin, 

Carls Sohne, die Rede; jein Vater, der Kaiſer, hatte ihn 

mit dem Titel eines Königs zum Oberftatthalter Italiens 

eingejegt. ben dieſer zog jet das Schwert gegen den 

neuen Dogen und feine byzantinischen Beſchützer. Zwei 

verjchiedene Berichte über das, was nunmehr gejchah, lie- . 

gen vor. 

1!) Bert I., 198. 

2) Muratori XII, 161. 
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Der Franke Eginhard fchreibt ') zum Jahre 810: 

„Verführt durch die Treulofigfeit der (verwiefenen) Herzoge 

griff König Pipin zu gleicher Zeit mit einer Flotte und 

einem Yandheere Venetien an, unterjochte daſſelbe, zwang 

die Herzoge, fich zu ergeben, und jchiefte hierauf feine Flotte 

aus, die Küſten Dalmatiens zu werheeren. Aber da furz 

darauf der griechifche Statthalter von Cephalene, Paulus, 

mit der Seemacht des Oſtens erſchien, um den bedrohten 

Dalmatinern Hülfe zu leiten, kehrte die königliche Flotte 

Pipins nah Haufe zurück“. Damm weiter unten: „Kaiſer 

Carl erhielt Nachricht, daß fein Sohn Pipin, der König 

Italiens, den 8. Juli 809 ſchnell weggejtorben jet". Und 

abermal: „Im Dctober des nemlichen Jahres hielt Kaiſer 

Carl Hof zu Aachen, wo er mit dem Beherricher des 

Morgenlandes Nicephorus einen Friedensvertrag ſchloß, 

fraft deſſen er Venetien au das griechifche Neich zurückgab“. 

Wir lernen hieraus die amtliche Daritellung fennen, 

in welche der fränkische Hof die Ereigniffe von 810 einzu- 

hüllen beliebte. Daß fie gefärbt ſei und am wejentlichen 

Mängeln leide, kann man aus ihr jelber nachweijen. Crit- 

(ich bemerfe man, wie finftlich der Chronift eine Nieder- 

lage ver fränfifchen Flotte zu verbergen jucht: die grie— 

chiſche Seemacht erjchien, die fränfifche jegelte nach Hauſe 

zurüd, jo malt man die Suchen auf dem Papier, aber in 

der wirklichen Welt greifen überlegene Flotten minder jtarfe 

an umd fprengen fie auseinander, was auch den Schiffen 

Pipins widerfahren fein wird. Zweitens, indem Eginhard 

die Behauptung aufftellt, won den treulofen Herzogen ver- 

leitet, habe Pipin Venetien zu unterjochen gefucht, gibt er 

) Berg ıT., 197. 
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zu verftehen, daß die Sache in Wahrheit fchief ablief, und 

dar Folglich Pipin nicht ganz Venetien erobert haben Fann. 

Denn nur weil der Schlag nicht gelang, wurde nachher 

die Schuld anf die Dogen Beatus und Wilhari gewälst. 

Drittens, Eginhard macht fich ein faljches Bild vom Stande 

der Angelegenheiten drüben: die Herzoge verleiten den 

König von Italien zum Angriff, und nachher müſſen ich 

die Herzoge — das heißt handgreiflich nach feiner Mei- 

mung diejelben, die ihm verleitet hatten — an Pipin er- 

geben. Das ift Unſinn. Eginhard wußte gar nicht, daß 

die Herzoge — nämlich Wilhari und Beotus — vertrieben 

waren und daß feit 809 nur ein einziger Doge — Aanellus 

— drüben waltete. 

Vierten, jeit Jahren hatten die Franken — Carl 

der Große, wie fein Sohn Pipin — alles Mögliche ge- 

than, um Venetien in ihre Gewalt zu bringen, und dennoch 

will Eginhard uns glauben machen, daß Carl, nachdem er 

völliger Herr drüben geworden, die Eroberung jäuberlich 

an den Öyzantiner zurückgegeben habe. Mit Nichten! Das 

Umgefehrte war ver Fall: weil Pipin eine Niederlage vor 

N griafte erlitt, weil ferner der alte Kaifer wohl fühlte, daß 

er, beim Mangel einer gemügenden Seemacht, Venetien 

nicht in die Länge behaupten fünne, endlich, weil die öffent- 

liche Meinung im ganzen Neiche den Raubkrieg gegen 

Byzanz höchlich verdammte, hat Carl, damals faſt TOjährig, 

Frieden gejchloffen. 

* Die volle ungeſchmückte Wahrheit findet fich in ven 
venetifchen Berichten '), denen noch die Ausjage des By- 

zantiners Conjtantin, des Purpurgebornen, beigefügt wer- 

1) Ber VII. 14, unten ff. Muratori XII, 158 ff. 
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den mag N). Pipin brachte nur jo viel Schiffe zufammen, 
als gerade nöthig waren, um Truppenkörper über die 

Miündungen der Ströme und nach den. mächit gelegene 

Inſeln überzufegen; deßhalb betrieb er, nothgedrungen, 

den Kampf in der Weije eines Yandfriegs; außer den 

Franken, die bei ihm waren, bot er alle Streitkräfte Lom— 

bardiens, Fußvolk und geharnifchte Neiter, auf. Den An— 

griff begann er von Süden, von den Po-Mündungen ber, 

zuerſt wurde das an eimem Arme der Etjch gelegene 

Brondolo erſtürmt; dann drangen die Franfen nach der 

Inſel Chiozza über und nahmen fie. Gleiches Schickſal 

hatten der Reihe nach die nördlich von Chiozza in der 

Richtung des heutigen Venedig gelegenen Eilande Paleſtrina 

und zulegt auch Malamocco. Bergebiich leisteten die Vene- 

ter unter ihrem Dogen Agnellus, jo oft die Franken von 

einer Inſel zur andern jchifften, den tapferiten Widerjtand ; 

fie mußten ſelbſt Malamocco ſammt dem Dogenfige räumen. 

Nun zog ſich Agnellus mit feinen Seeleuten nach 

dem eben aufblühenden Rialto, ver legten Burg der Frei— 

beit Benetiens, und man darf wohl jagen, Italiens und 

der römischen Kirche, zurüd. Die Entfernung von Mala— 

mocco nach Nialto war ziemlich groß und darım fir Die 

Franken gefährlich, überdie ließ Agnellus das Fahrwaſſer 

durch eingerammte Schiffsmaften unzugänglich machen. 

Letzeren Grundes wegen gerieth Pipin auf den Gevdanfen, 

von der nächſten Stelle Malamoceo’s aus, einen Damm 

mit Weidengefleht und Steinſäcken nah Nialto hinüber 

aufzuführen. Angeſtrengte Arbeit fürderte das Werf bis 

in die Nähe Rialto's. Jetzt gab Pipin jeinen Geharnijchten 

) Constantini opp. ed. Bonnensis, III., 124. 
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Befehl, aufzufigen und auf den Damm hineinzuveiten, dev 

auch befolgt ward. Die Entjcheidung nahte, der Doge 

wartete eine jtarfe Fluth ab, und nun ftürmten die Vene— 

ter auf ihren Schiffen wie verzweifelt gegen den Damm 

(108; es gelang: die enge Straße ward eingejtoßen, die 

fränfifche und langobardiſche Nitterfchaft verjanf, gleich 

Pharao's Neitern, in die Salzfluth. „Der Allmächtige," 

jagt Chronist Johann, „hat damals den Unfrigen einen 

herrlichen Triumph verliehen." König Pipin mußte mit 

den Ueberbleibjeln feines Heeres den Rückzug antreten. 

Der kurz darauf zu Mailand erfolgte Tod des jun— 

gen Königs ift geheimnißvoll und hängt ficherlich in irgend 

welcher Weiſe mit dem unglücklichen Ausgang des Kampfes 

vor Nialto zuſammen. Aus Gründen, die ich unten ent- 

wiceln werde, jah fich Carl genöthigt, den Forderungen 

des griechiichen Kaifers zu genügen. Der Bertrag jelbit 

ift nicht auf uns gefommen, doch fennen wir feinen Inhalt 

theils aus etlichen Berichten von Chroniften, theils aus 

noch vorhandenen Urkunden '), kraft deren Kaifer Lothar, 

Yudwigs des Frommen Sohn, unter dem 23. Februar 

840, und dann wieder Kaiſer Ludwig II., Yothars Sohn, 

unter dem 23. März 855 die Uebereinfunft ihres Ahns 

ernenerten. Pertz hat letztere Urkunden aufgefunden ?), 

aber bis heute noch nicht veröffentlicht, indeß gibt ’) Dan- 

dolo in ſeiner Chronik einen Auszug. _ 

Eritlih wurde bejtimmt, daß Venetien für immer 

unter griechiichem Schute verbleibe, desgleichen, daß die 

') Böhmer, Regest. Carolor. ©. 55 u. 62. 

2) Archiv der Gef. für ältere deutſche Geſchichtkunde III., 578. 

3) Muratori XII., 176, 
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Seeplätze Dalmatiens, welche die Griechen in Händen 

haben, ihnen gehören ſollen. Dagegen erfannte der griechifche 

Kaiſer den fränkischen Beſitz Daciens, Iſtriens, Liburniens 

und ſogar der abwärts vom Meere — im inneren Land — 

gelegenen Strecken Dalmatiens an. Was Eginhard in 

der Lebensgeſchichte Carls des Großen, betreffend die eben 

genannten Länder, meldet '), bezieht ſich ohne Frage auf die 

Satzungen des Aachener Friedens nom Jahre 810. Daß 

Kicephorus das innere Dalmatien den Franfen dem Wort: 

laute nach überließ, war ein Scheinopfer, das er frän- 

fiicher Eitelfeit brachte: in der That hat Dalmatien ohne 

die Seepläge, welche die Pulsadern des Küftenlandes find, 

feinen Werth, auch vermochten Carls Nuchfolger die ferne 

Provinz nicht zu behaupten. 

Zweitens trat das fränkische Weich vermöge des 

Aachener Vertrags an See-Venetien ein Stüd des italie- 

nijchen Feitlandes, doch nur ein fleines, ab. Eine der 

vielen Urfunden, welche Kaifer Friedrich, der Rothbart, 

im Hochſommer 1177 zu Venedig ausjtellte, bemerkt ?), 

in Carls des Großen Tagen fei von einem Arme des 

Silefluffes zum andern ein Graben gezogen worden, wel- 

cher hinfort die Marke zwijchen Venetien und Yangobars 

dien gebildet habe. Auch aus einer Stelle der Chronik 

Johauns erhellt, daß Streden am Silefluffe im 10. Jahr— 

hundert unter venetiſchem Scepter jtanden; derjelbe bevich- 

tet") nämlich, Doge Orſo habe um 860 einen dev Mörder, 

durch welche ver Biſchof Deusdedit von Torcello erichlagen 

) Siehe oben ©. 114. 

?) Muratori, Antiq. Ital. I., 59 ff. 

) Perg VIL: 19 gegen oben. 
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worden war, am Silefluß — wie e8 jcheint an der vene- 

tiichen Landesgrenze — aufhängen laſſen. Der Blutbann 

war damals, wie heute noch, ein Hoheitsrecht, das die 

gejetlichen Gewalten ſtets nur auf eigenem Gebiet aus’ 

übten. Im Uebrigen muß der erwähnte Graben durch den 

Aachener Vertrag entweder fejtgejetst, oder wenigſtens be- 

jtätigt worden jein. 

Drittens bewilligte Carl der Große fraft desſelben 

Vertrags den Benetern im ganzen Umfange des abend— 

ländiſchen Reichs Freiheit des Handels, die Befugniß, 

überall Niederlaſſungen zu gründen, Grundeigentum zu 

erwerben und Schuß für den bereits errumgenen Bejit, 

in Summa die nämlichen Nechte, welche die Beneter längſt 

im griechifhen Morgenlande genoſſen). Das Bolf des 

Seelands hat auf diejen dritten Artifel bei Weitem das 

meijte Gewicht gelegt; Beweis dafir die Thatjache, daR 

die Dogen feine Mühe jparten, damit in fpäteren Zeiten, 

die goldenen von Carl ertheilten Vorrechte durch jeine 

Nachfolger, Yothar II., Ludwig I. und endlich auch durch 

den deutſchen Garolinger Carl den Dicken mitteljt Urkunde ?) 

vom 13. Mai 883, erneuert und bejtätigt wurden. Zu— 

gleich sieht man, daß der Aachener Vertrag ein unüber— 

treffliches Bindemittel ward, das See-Venetien noch lange 

Zeit an dem griechiichen Thron feſſelte. Nie hätten die 

Veneter mit eigener Macht jolche Zugeſtändniſſe vom abend— 

ländiſchen Kaifer auszuwirken vermocht, jondern ſie ver- 

!) Außer den oben erwähnten Urkunden vergl. man die Worte 

Dandolo’s, Muratori XII. 151 oben u. 163 oben. 

2) Böhmer, Regest. Carol. Nro. 957, jowie Muratori XIl., 

139 ff. 
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danften Alles byzantinifchem Schuge. Um aber den Er- 
werb zu behaupten, mußten fie den Beherricher Conſtan— 

tinopel8 bei guter Laune erhalten, alfo ihm gehorchen. In 

Fragen, welche den Handel betrafen, waren die Griechen 

des Mittelalters den Franken weit überlegen. 

>wölftes Kapitel. 

Bedeutung des Yriedens von Aachen für das fränkiſche 
Neich und für Venedig. Stellung VBenedigs zum byzanti— 

niſchen Reiche. 

Ich gehe zu den Vortheilen über, welche Carl ver 

Große im Aachner Bertrage für fih und fein Reich aus— 

bedingte. Erſtlich fette er durch, daß der morgenländiſche 

Baſileus die fränkische Kaiferfrone und das abendländiiche . 

Keich, zwei Neuerungen, wegen deren feit Weihnachten 

800 bitterer Streit zwifchen Often und Weften herrjchte, 

förmlich anerfannte. Doc geſchah Solches noch nicht in 

vollem Umfange zu Aachen, wo nur das, was man heut 

zu Tage Präliminarien nennt, zum Abjchluffe gedieh, jon- 

dern es dauerte noch zwei weitere Jahre, bis letterer 

Punkt, welcher dem Hochmuthe der Byzantiner nicht ge- 

ringe Ueberwindung fojtete, ganz in's Neine fam. Egin— 

hard berichtet ') zum Jahre 812: „nachdem Kaiſer Nice- 

phorus in einer Schlacht gegen die Bulgaren geblieben 

war, empfing jein Schwiegerfohn und Nachfolger, Michael 

(mit dem Beinamen Nhangabe), die Geſandten, welche 

Carl noh an Nicephorus abgeordnet hatte, umd legte die 

') Bert L, 199. 
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legte Hand an das Friedenswerf. Darauf jchiete er mit 

den rücfehrenden. fränkiſchen Bevollmächtigten eigene Bot— 

ichafter, nämlich den Biſchof Michael und die Oberjchwert- 

träger Arſafius und Theognoſtus nach Aachen. Dort an- 

gekommen, empfingen diefe aus Carl Händen den ausge: 

wechjelten Friedensvertrag, prieſen dann im griechijcher 

Weife ven fränfischen Gebieter, indem ſie ihm den Titel 

„Kaifer und Baſileus“ ertheilten. Weiter reisten die 

Griechen nah Nom, und erhielten dafelbit in der Peters— 

firhe aus den Händen des Papſtes, Yeo III., eine dritte 

Vertrags-Urkunde.“ 

Die Sache war, wie man ſieht, ſo eingeleitet, daß 

neben den beiden Kaiſern des Oſtens und des Weſtens 

als dritte Weltmacht der Papſt tagte, und daß die 

byzantiniſchen Botſchafter nicht nur in Aachen, ſondern 

ebenſogut zu Rom, als dem geiſtlichen Mittelpunkt des 

Erdkreiſes, die Anerkennung des abendländiſchen Kaiſer— 

thums verkünden mußten. Auch in dem Leben Carls 

ſpricht)) Eginhard von den langwierigen Häckeleien, welche 

zu überwinden. waren, ehe der Baſileus des Oſtens dem 

Franken Carl den Kaijertitel zugeitand! „Damals," jagt 

er, „jet das griechiihe Sprüchwort aufgefommen: zum 

Freunde wollen wir den Franken haben, aber nie und 

nimmermehr zum Nachbar ?)." 

Weiter erzwang Carl, daß die Griechen — und zwar 

unter Bedingungen, die für fie felbit, wie für die Veneter 

fränfend genug waren — die Wiedereinfegung des Patriar- 

chen Fortunatus in Grado gut hießen. Sch Habe oben 

) Bert IL, 451 unten ff. 

2) Vita Karoli,. cap. XV. Schluß. 
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gezeigt, daß diefer Prälat 806 bei Annäherung des Patri- 

cius Nicetas entfloh. Abermal ſtimmen hiev Urkunden der 

römischen Kanzlei aufs ſchönſte mit den fränfifchen und 

venetichen Berichten überein. Im Laufe des Jahres 806 

— wahrfcheinlich im Spätherbite — fchrieb ') Papſt Yeo II. 

an Carl den Großen: „die vom fränfifchen Hofe beantragte 

Berjegung des von den DVenetianern und den Griechen 

vertriebenen Patriarchen Fortunatus auf das iftriiche Bis— 

thum Pola wolle er biemit genehmigen, aber nur unter 

folgenden Bejchränfungen: evitlich, daß Fortumat, jobald 

er etwa durch Karls Siege in feinem Patriarchat Grado 

iwieder eingejett werde, das Bisthum Pola herausgebe, 

zweitens, daß Nichts Unheilbares gegen die Rechte des 

Erzftuhles Aquileja, welcher vermöge der von Carl jelbit 

bewilligten Zugejtändniffe aufrecht bleiben müſſe, vorge— 

nommen werde." Dffenbar fürchtete Yeo, Carl jinne, um 

den Clerus des Seelands in fein Net zu ziehen und mit 

der griechifchen Herrichaft zu entzweien, auf völlige Ver: 

nichtung des Erzitifts Aguileja, jo nämlich, daß dieſer 

Stuhl jelbjt und die ihm untergeordneten Suffragan-Bis— 

thümer Friauls zu Grado gefchlagen werden follten. 

Das wäre allerdings ein fräftiges Mittel gewejen, 

ven Clerus Venetiens in die Mitjchuld fränkiſcher Erobe— 

rungsplane zu verwideln. Denn damit ein vorausfichtlich 

Allen erwünfchtes Ziel erreicht, d. h. damit die vor der 

langobardifchen Eroberung bejtandene Einheit des Patriar- 

hats hergeitellt werde, mußten dann die Biſchöfe Vene— 

tiens Alles aufbieten, daß Carl die Herrichaft auf den 

Inſeln erlange, weil nur auf diefem Wege die Vereinigung 

!) Cenni, Monum. domin. pontif. II., 47 ff. 
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der fejtländifchen Stühle, die ſich unwiderruflich in frän- 

fiicher Gewalt befanden, mit denen der Inſeln zu einem 

geſchloſſenen Metropolitanförper ſich durchführen lief. 

Aus dem Tone des pältlichen Schreibens erhellt, 

daß Yeo III. nur mit äußerſtem Widerftreben dem Anfin- 

nen Carls auch unter obigen Klauſeln Raum gab. Er 

fühlte jeine Würde durch Zumuthungen verlett, welche ihn 

nöthigten, die Hand zu reichen, daß im Dienſte von Planen 

ruchloſer Ehrſucht, einmal geſteckte kirchliche Gränzen immer 

wieder verrückt würden. Eine Beilage iſt überdieß dem 

Briefe eingefügt, in welcher der Papſt dem Kaiſer zu be— 

denken gibt, daß laut einſtimmigen Berichten aus Francien 

und Italien, Fortunat ein ärgerliches Leben führe, und 

daß folglich die Lehen in Francien, mit welchen Carl den— 

ſelben begnadigt habe, an einen Unwürdigen verſchwen— 

det ſeien. 

Gewalt ſiegte über Recht. Fortunat erhielt wirklich 

das iſtriſche Bisthum Pola und, kaum dort warm gewor— 

den, begann er als Volksfreund zu wirken, und Partei im 

Lande zu machen. Dandolo berichtet ): „Die Vornehmen 

und das Volk von Iſtrien erhoben bei Carl Beſchwerde 

über Johann, den ihnen der Kaiſer zum Herzoge beſtellt 

hatte, daß er das Land bedrücke. Auf des Kaiſers Befehl erſchie— 

nen der Presbyter Hizo, ſowie die Grafen Cadalo und Aio, um 

die Sache zu unterſuchen. Die Bevollmächtigten beriefen nun 

den Patriarchen Fortunatus, die Biſchöfe Theodor, Leo, Ste— 

phan, Staurocius und Laurentius, ſammt 162 Abgeordneten 

der Städte Iſtriens zu einem Landtage. Und als ſich hier 

herausſtellte, daß die Klagen allerdings Grund hatten, 

1) Muratori XII., 155- 
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machten die faiferlichen Bevollmächtigten der Tyrannei des 

Herzogs ein Ende und verorpneten, daR die Abgaben auf 

ven Stand zurüdgeführt werden jollten, wie jie zur Zeit 

der griechifchen Herrjchaft gewejen waren. Seitdem ent— 

richtete Iſtrien jährlich an die Faiferlich fränkische Kammer 

394 Marken (Silber), die nach dem Vermögen der Städte 

und Burgen umgelegt wurden“. 

Weiter unten erzählt ) Ebenderſelbe: „Auf Bitten 

des Patriarchen Fortunat verlieh Kaifer Yudwig der Fromme, 

Carls Sohn, dem iftriichen Volke das Recht, Statthalter, 

Biihöfe, Aebte, Tribunen, dergleichen andere Obrigfeiten 

zu wählen und erneuerte die von Carl dem Großen zuge- 

jtandenen Freiheiten“. Sichtlich hat der venetifche Gefchicht- 

jchreiber obige Nachrichten aus Urkunden entnommen. Auch 

fränfiiche Zeugniffe jtehen in gutem Einklang. Eginhard 

erwähnt?) zu den Jahren 818 und 819 einen Cadalo, den 
er als Grafen und als Vorgejegten, oder wohl auch als 

Herzog der Mark Friaul bezeichnet und der offenbar eine 

Perfon mit dem obengenannten ift. Sodann meldet?) der 
fränfifche Chronift: „Nachdem im Jahre 821 Borna, Her- 

zog in Liburnien und im fränkischen. Dalmatien, geitorben, 

jei dejjen Enfel Yadislam auf Bitten des Volks und 

mit Genehmigung des Kaijers Yudwigs des Frommen zum 

Nachfolger eingejegt worden. Die den Iſtriern bewilligten 

sreiheiten waren, wie man fieht, bereits zu den jüdlichen 

Nachbarn derjelben, den Liburniern, gewandert. Auch hier 

ſprach das Volk ein Wort bei der Wahl des Herzogs mit. 

Wie fonnte es anders fein, da die Garolinger nur einen 

') Muratori X11., 165 oben. 

2) Berg I., 205 u. 206. 

3) Ibid. 208. 
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Schein von Herrihaft über die auf der Djtjeite des Adria 

gelegenen Länder bejaken, mußten fie, was dem Einen ge— 

währt worden, auch dem Andern zugejtehen. Im Uebrigen 

ijt von ſelbſt klar, daß Carl und Yudwig neben dem Wahl- 

vecht, das fie den Iſtriern und den Liburniern einräumten, 

ſich jelber die Bejtätigung vorbehielten, denn jonjt wäre 

ihre Gewalt über beide Provinzen ein lauteres Nichts 

gewejen. 

Die erwähnten Thatſachen berechtigen zu der Vor- 

ausjegung, daß Carl der Große hauptjächlih durch den 

Patriarchen Fortunat, der feine volle Gunft genoß, ver- 

mocht worden ift, den Iſtriern foviel Gutes und Yiebes zu 

erzeigen. Allerdings bejtimmt Dandolo die Zeit nicht, doch 

kann, was er erzählt, faum anders gejchehen jein, als nach- 

dem Fortunat 806 zum Erjat für die Vertreibung aus 

Grade auf den Stuhl von Pola erhoben worden war. 

Daß er bei jenen Vorgängen den Titel Patriarch empfängt, 

widerjpricht feineswegs; denn ficherlich hat er jelber, jo 

gut als dieß Papit Yeo I. that, die Rückkehr nach Grado 

ſich vorbehalten und deßhalb nicht aufgehört, den Patriarchen- 

namen zu führen. Warum aber Fortumat jo eifrig darauf 

binarbeitete, ver Gründer iftriicher Freiheit zu werden, 

ſpringt in die Augen: durch feine Bemühungen gewann er 

unfehlbar großen Anhang im Lande. Wollten daher die 

Veneter, daß je wieder die ſchöne Halbinſel der kirchlichen 

Hoheit ihres Erzjtiftes Grado unterworfen werde — und 

dieg wollten fie gewiß — jo bejtand der einzige mögliche 

Weg ſolches zu erreichen darin, daß fie Fortunat auf den 

Stuhl Grade beriefen; verftanden fie fich hiezu, jo brachte 

der rücffehrende Patriarch die iftrifchen Suffragan-Bisthiimer 

gleichjam in der Neijetajche mit. 
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Seine Berechnung traf zu: in Folge des Aachener Ber- 

trags von 810 wurde er wieder zum Patriarchen von Grado 

eingeſetzt. Oben erzählte ich, daß die Veneter im Jahre 

806, nach der Flucht Fortunats, den Priefter Johann, einen 

perjönlichen Feind des Flüchtlings, zum Patriarchen ernannt 

hatten. Nun berichtet ') die älteſte Beneter-Chronif: „vier 

Jahre (alſo bis 810) nahm Johann den Stuhl von Grado 

ein; dann wurde eine Synode berufen, welche das Urtheil 

der Abjegung über ihn verhängte und zwar auf den Grund 

bin, weil ev das Bisthum eines Andern bei Yebzeiten des 

rechtmäßigen Befiters fich angemaßt habe. In Folge diejes 

Synodalbeſchluſſes kehrte dann Fortunat auf den Erzituhl 

von Grade zurück“. Mean fieht, die einfache Wiederher- 

jtellung Fortunats genügte dem abendländiſchen Kaifer nicht, 

jondern die Veneter mußten, ihr Werf von 806 umſtoßend, 

jich jelbit als Anmaßer verdammen; der Triumph ward 

durch Hohn gewürzt. 

Dit dem Augenbliee der Wievereinjegung Fortunats 

fehrten auch die iftriichen Bisthümer unter die Hoheit von 

Grado zurüd. Im Sahre nach Abjchluß des Aachener 

Friedens — 811 — jette Carl der Große fein Tejtament auf, 

fraft dejfen er einen Theil der im Reichsſchatz vorhandenen 

Summen den 21 Metropolen des fränkischen Weltreichs 

vermachte. In der betreffenden Urkunde?) werden folgende 

fünf italienische Erzitifte aufgezählt: Nom, Ravenna, Mai— 

land, Friaul, Grade. Unter der 4. Metropole muß Aqui— 

leja veritanden werden, das jedoch jtatt des gewöhnlichen 

und durch die Gejchichte geheiligten Namens fich mit dem 

!) Bert VII, 15. 

2) Ibid. II, 461. 
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geringeren Friuli begnügen muß, weil e8 gezwungen wor— 

den war, mit Grado zu theilen. Der Ausdruck Aguileja 

hätte am die alten Rechte des Erzitiftes, und an die Zeiten 

ehemaliger Einheit erinnert, das Wort Friaul dagegen 

prüdte die nacte Wirklichleit aus, denn der einitige Pa- 

triarch von Aquileja ſaß damals zu Friuli. 

Noch auffallender ericheint es, daß Grade, das doch 

auf der venetifchen Inſel, alfo auf griechifchem Reichsboden 

lag, eine Stelle unter den fränkischen Erzbisthümern erhält. 

Allein das fan, wie auch ſchon Dandolo bemerkt "), daher, 

weil die Stühle Iſtrieus, die unter fränfiichem Scepter 

ftanden, dem venetijchen Erzjtuhl zugeordnet waren, was 

zur Solge hatte, dag Grado allerdings, obwohl nur bezüg- 

lich der iftrifchen, nicht aber der übrigen auf den Inſeln 

gelegenen Suffraganbisthümer, den Nang einer fränfijchen 

Metropole einnahm. Im diefem Stande blieben die Dinge 

bis zur Synode von Mantua, welche, wie ich jpäter zeigen 

werde, 827 Iſtrien von Grado trennte und wieder zum 

Metropolitan-Verband von Aquileja fchlug. 

Brachte nun Carl der Große nicht ein Opfer, indem 

er Iſtrien dem Gradenfer überließ, der dem Dogen Bene- 

tiens und folglich dem griechiichen Baſileus unterworfen 

war? D nein! Die fragliche Maßregel hatte einen ent- 

gegengejegten Zwed. Um Iſtrien behaupten zu fünnen, 

mußte Fortunat fortwährend die Gnade des fränfijchen 

Hofes zu bewahren juchen. Alfo gewann der fränfijche 

Herriher durch die Danaergabe einen mächtigen Verbün— 

deten auf der Infel drüben, mit deſſen Hilfe Carl jelbjt 

oder feine Nachfolger nach Belieben die alten gegen Vene— 

!) Muratori XII. 165 unten. 
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tiens Unabhängigkeit gerichteten Ränke erneuern konnten 

und wirklich, wie der Erfolg zeigen wird, ernenert haben. 

Sicherlih legte Carl auf den Grado’s Vereinigung mit 

Sitrien betreffenden Artifel eben jo großes Gewicht als 

ihrer Seits die Veneter auf die ihmen durch den Aachener 

Vertrag eingeräumte Freiheit des Handels und der Nieder- 
laffung im Bereiche des abendländischen Neichs. 

Obgleich, wie nachgewiejen worden, der Franke Carl 

zu Aachen feinen VBortheil nicht vergaß, bin ich Doch über- 

zeugt, daß er nur mit Widerſtreben den Frieden fchlof. 

Er bat zu Aachen im Angefichte der Welt vor den Grie- 
chen weichen, auf lange gehegte, mit merfwürdiger Beharr- 

(ichfeit verfolgte Pläne verzichten müſſen, was ficherlich 

jenem Stolze feine geringe Ueberwindung foftete. Was 

bat ihn gleichwohl zur Nachgiebigfeit vermocht? Meines 

Erachtens die mehr und mehr im fränfifchen Abendland 

herportretende Unzufriedenheit über die ewigen Feldzüge in 

die Ferne. Dieje Stimmung gab fich zuerft mit ganzer 

Stärfe im Jahre 801 fund, da Carl den Papſt eo IM. 

gezwungen !) hatte, ihm die Kaiſerkrone aufzujfegen, denn 

der Inſtinkt des Volfs ahnte, daß die neue Würde ihren 

Beſitzer verleiten werde, nach der Herrjchaft über die ihm 

noch nieht unterworfenen Provinzen des alten Nömerreichs 

zu jtreben, und deßhalb einen Krieg um den andern zu be- 

ginnen. Nachdem Karl von der Kaiferfrönung her in die 

Heimath zurücgefehrt war, hielt ev im März 802 zu 

Aachen einen Reichstag, auf welchem der Beſchluß gefaßt 

ward, daß alsbald jeder Franke den Huldigungseid, den er 

) Gfrörer, Gregor VI. 8. V. ©. 9%. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 9 
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bisher dem Könige geleitet, vem Kaiſer von Neuem 

ſchwören jolle. 

Das betreffende Capitular lautet): „Jeder Ein- 

wohner im ganzen. Neiche, jei ev Laie oder Glerifer, der 

pordem den Könige ſchwur, hat dem Kaiſer den Eid zu 

ernenern. Die aber, welche noch gar nicht gehuldigt haben, 

jollen vom 12jährigen Knaben aufwärts jchwören. Auch 

jollen. alle öffentlich belehrt werden, damit fie verjtehen 

lernen, wie Großes und Vieles in ſolchem Eide befaßt jet." 

Die Vorſchrift birgt ein doppeltes, obgleich verdecktes, Ein— 

geſtändniß: eritlich, die Maſſe des fränkischen Volks fühlte, 

dar die Kaiferfrone nichts als Kämpfe nach jich ziehen, 

Blut und Thränen fojten werde, zweitens, die öffentliche 

Meinung verdammte deßhalb die Ehrjucht Carls und, weil 

dem jo war, glaubte er nur durch einen gejchärften Hul- 

digungs-Eid fein Volk in der Treue erhalten zu müſſen. 

Seitdem entjtanden da und dort geheime Gejelljchaf- 

ten, welche auf den Untergang des Herrjchers hinarbeiteten. 

Das im Yahre 805 zu Diedenhofen erlafjene Capitular 

verordnet ?): „Sind Verſchwörungen entdeckt worden md 

haben diejelben zu Thätlichfeiten geführt, jo jollen vie 

Hauptichuldigen mit dem Tode bejtraft, die bloßen Theil- 

nehmer aber genöthigt werden, fich gegenfeitig zu geißeln 

und einer dem andern die Najen abzufchneiden”. Fürch— 

terlihe Strafen hielten den Grimm des Volkes nieder. 

Allein in Gejtalt der berühmten Fragen ?), welche Carl auf 

dem Keichstag von S11, aljo ein Jahr nach Abjchluß des 

1) Bert leg. I, 91, Nr. 2. 

2) Ibid. & 133, Nr. 10. 
3) Ibid. ©. 168 ff. 
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griechifchen Friedens den höchjten Beamten des Reichs, geijt- 

lichen wie weltlichen, vorlegte, hat er jelbjt eingejtanden, 

daß im Folge der unausgefetten Kriege der ehemals freie 

fränkiſche Bauernftand jo gut als vernichtet ſei; denn um 

den verhaßten Aushebungen zu entgehen, hatten die Fleine- 

ven amd mittleren Freien fich und ihr Hab und Gut den 

Biihöfen, Aebten und Grafen zu eigen gegeben. 

Selbit die fränkischen Chroniken enthalten, jo vor- 

fichtig fie abgefaßt find, deutliche Spuren, daß Carl haupt- 

fählih aus dem eben angegebenen Grunde mit Nice 

phorus im Guten ſich verjtändigte. Mehrfach weicht Egin- 

bare, wie oben gezeigt worden, und manchmal auf ziemlich 

plumpe Weife, von der bijtorifchen Wahrheit ab; dieß ge— 

ſchieht ſtets dann, wo er, wenn er als Gejchichtsjchreiber 

jprechen wollte, hätte zugeben müſſen, daß der venetiſche 

Krieg nicht etwa durch griechiiche Bosheit, auch nicht durch 

treuloje Rathichläge des Dogen Obelerius-Willhari, jondern 

durch die Ehrjucht Carla entzündet worden ſei. Der frän- 

fiihe Hof fürchtete aljo die Veröffentlichung der nacten 

Wahrheit und gejtand folglich werdedt ein, daß die Nation 

Unwillen über die gegen Benetien angezettelten Ränfe fühlte. 

Noch mehr, Chroniſt Johann und Dandolo jagen?) aus: 

die Dogen Dbelerius und Beatus hätten nach ihrer ge- 

waltfamen Vertreibung aus Venetien, der eine in Conjtan- 

tinopel, der Andere in Zara Zufluchtitätten gefucht. Aber 

dem war nicht jo, freilich gelangte Obelerius zuletzt nach 

Gonftantinopel, jedoch nur als Gefangener und auf langem 

Umwege. 

)SBerse Muratorı AU, 159: 
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Eginhard, der Zeitgenoffe, vielleicht Augenzeuge, be— 

richtet '): „im Jahre 811 (da eben die legte Hand an das 

Aachener Friedenswerf gelegt ward) ſchickte Carl ven 

Biſchof Haido von Bafel, den Grafen Hugo von Tours 

und den Yangobarden Aio von Friaul (denfelben, der oben 
nach fränfifchen Urkunden von Dandolo erwähnt wurde), 

als jeine Bevollmächtigten nah Conjtantinopel; mit diejen 

Geſandten mußte der ehemalige griechiiche Schwertträger 

“eo, von Geburt ein Sicilier, der zehn Jahre früher 

zu Raifer Carl übergetreten war, und Obelerius-Wilhart, 

Doge von DBenedig, der neulich durch jeine Treulofigfeit 
fich die Abjegung zugezogen hatte, als Staatsgefangene 

nach dem Oſten wandern". Alſo Leo, ein offenbarer Hoch- 

verräther, und der nach Francien entflohene Doge Obelerius 

find in Folge der Friedensverhandlungen vom fränftichen 

an den griechifchen Hof ausgeliefert worden. Warum that 

Carl Solches? Offenbar um die Unzufriedenheit des frän— 

fiihen Volks über den venetijchen Krieg zu beichwichtigen. 

Dbelerius wurde zum Sündenbock für die Schuld anderer 

Yeute auserjfehen. Der griechiiche Baſileus Nicephorus, 

der ſich begmügte, den Franken Carl zu einem Afte der 

Demüthigung genöthigt zu haben, nahm feine jonderliche 

Rache an dem gejtürzten Dogen, dejien Hauptverbrechen 

am Ende darin bejtand, daß er zu ficher auf das Wort 

und die Macht des Franken gebaut hatte. Die Nolle des 

Dbelerius war, wie wir unten jehen werden, noch nicht 

ausgeſpielt. 

Der Friedensvertrag von Aachen bezeichnet einen 

Wendepunkt der Weltgeſchichte. Die Inſeln Venetiens 

) Ber L, 198. 
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haben damals den Andrang fränfischer Welteroberung ge- 

brochen. Bis hierher und nicht weiter! — feiner der Nach- 

folger Carls vermochte diefe Linie zu überjchreiten. 

Man kann das Schidjal vorausbeitimmen, das Ve— 

netien betroffen hätte, wenn e8 durch Mitwirkung der 

Dogen Obelerius und Beatus danernd in die Gewalt 

der Franfen gerathen wäre ine Chronif von Grado, 

wie es feheint, gleich alt mit der oft angeführten venetia— 

nifchen von Johann verfaßten, erzählt ') Folgendes: „ein 

gewiffer Tribun aus Venetien, Namens Aurius, befetste 

mit vielen Stammfippen und mit feinem Geſind etliche 

fleine Injeln, errichtete Dörfer, erbaute dann eine jchöne 

Baſilika, und als die fertig war, gründete er ein eigenes 

Bisthum am derſelben. Nachdem die Sache fo weit ge- 

fommen, erlangte Aurius fowohl von Seiten der Einwoh— 

ner Malamocco’s und Rialto's die Einwilligung, als auch 

von den Dogen Obelerius und Beatus, welche damals das 

Herzogthbum Venetien verwalteten, bejondere Urkunden des 

Inhalts, daß binfort befagtes Bisthum ſammt den befetten 

fleinen Inſeln und ven daſelbſt errichteten DOrtjchaften 

fürmliches Eigenthum des Tribuns fein follte. Hierauf 

erfannten Auvius und die andern auf feinem Grunde An- 

gefiedelten die DOberherrihaft der beiden Dogen Obelerius 

und Beatus an und gelobten ihnen Unteriwürfigfeit." 

Die Chronif von Grado bringt unverkennbar ſehr 

viel verfehrtes Zeug zu Markte, aber was fie hier bevich- 

tet, ijt aus dem Leben gegriffen, und aus Urkunden ent» 

nommen. Sie bejchreibt die in fränfischer Weile vorge— 

nommene Belehnung eines fleineren Vaſallen, wie ſolche tır 

1) Berg VII, 39. 
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den Zeiten der beiden von Carl abhängigen Dogen Obe- 

lerius und Beatus jicherlih mehrfach vorfommen, und 

wenn die fränfifche Herrichaft zwei, drei Meenjchenalter 

fortgedauert hätte, allgemein geworden fein würden. So 

ging es damals auf tauſend Punkten im weiten Franken— 

reiche zu, ja man kann jagen, Carl der Große mußte, um 

die beiden Dogen im Gehorfam zu erhalten, ihnen möglich 

viele Barone zur Seite jegen, welche nur zum Schein die 

berzogliche Gewalt anerfannten, in der That diejelbe all- 

mälig bejehnitten, zerrieben und zuletzt einen Kriegsitand 

Aller gegen Alle hervorriefen. 

Und wenn die Dinge fortjchreitend in dieſer Rich- 

tung fich entwidelten, was wäre die Folge gewejen? Die, 

daß jtatt des großen Handelsjtaats, der unter byzantini— 

ihem Schu aufblühte, die Inſeln ſich in jo viele Baro- 

nien auflösten, als es Ortichaften oder Bezirfe gab; wei— 

tev die, daß die kleinen Herren bejagter Baronien ihre 

armjeligen Hinterfaffen zwangen, auf demſelben Boden, 

wo jeitdem Werften an Werften, Waarenjchöpfe an Waaren- 

ihöpfen entjtanden, Gras, Weljchforn, oder Weizen auszu— 

jüen; ferner die, daß bejagte Barone mit jolchen Erzeug- 

nijfen des Schweißes ihrer hörigen Bauern Ochjen ge— 

mäftet und nach Lombardien — etwa an die Metger von 

Mailand — verkauft hätten. Fränfische Vafallenwirthichaft 

und Welthandel gehen nun und nimmermehr zujammen, 

und nur mit feinem Acerbau und BViehzüchterei verträgt 

ih erjtere. In der That erzählt") auch die Gradenjer 

Chronif weiter: „Iribun Aurius und feine Stammesfippen 

jiedelten viele Bauern auf den Uferjtreden an, aber jtets 

) Bert VIL, ©. 41. 



Bedeutung d. Friedens v. Aachen f. d. fränf. Reich u. f. Venedig. 135 

mit dem Beding, daß beſagte Bauern nichts ohme Ein- 

willigung des von Aurius eingefetten Bischofs — ver, wie 

man sieht, zugleich fein Nentmeifter war — uanpflanzen 

dürften, und daß ebenderjelbe Bilchof das Borkfaufsrecht 

haben müſſe.“ Getroffen, jo iſt es, leibhaftig jteht ev da, 

der kleine Inſelbaron. 

Kurz! ſtatt venetiſchen Weltvertehrs wäre nichts auf 

den Inſeln gekeimt, als ein jämmerlicher Handel mit ſelbſt— 

erzeugten Schinken, Ochſen, Sämereien und überdieß mit 

Menſchenfleiſch, denn in letzterem Artikel machten kleine 

und große Vaſallen diesſeits und jenſeits des Canales von 

England mit Vorliebe Geſchäfte. 

Gewiß iſt es ein Glück für die Veneter geweſen, 
daß der Franke Carl den Aachener Frieden ſchließen mußte. 

Beim erſten Aublide ſollte man meinen, daß eigentlich der 

Baſileus des Oſtens den größten Vortheil aus dem Ver- 

trage gezogen habe, aber vem war nicht jo, fondern im 

Grunde fielen alle Früchte desjelben in den Schoof der 

Beneter. Wie ich oben zeigte, jtreut Eginhard in die 

Lebensgeſchichte Carls aus Gelegenheit des Aachener Frie- 

dens die Bemerkung ein: damals fei bei den Bhzantinern 

das Sprüchwert ') aufgefommen: „wir wollen den Fran- 

fen zum Freund, aber nicht zum Nachbar haben." Große 

politifche Weisheit ift im dieſem Satze niedergelegt. 

Hätten die Byzantiner den Triumph, den fie mittelft 

ihrer Seemacht über den Franken erjtritten, in gewohnter 

Weife ausgebeutet, das heißt, hätten fie Venetien in fürm- 

liches Unterthanenland verwandelt, jo wäre die Folge 

\ 5 . A 2 A EN 1) Bert II, 452 oben, TOv Pparrov plkov Eyms, Yerröva. 
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davon gewejen: erſtens, daß fie Nachbarıı der Franken wur- 

den, zmeitens, daß die Beneter felbjt in Kurzem die griechifche 

Herrichaft als eine Laſt empfinden mußten, drittens daß 

hiedurch die Franken Gelegenheit erhielten, Parteiung auf 

den Inſeln anzuzetteln, und Venetien den Griechen abjpenitig 

zu machen. Dieje Klippen vermieden Baſileus Nicephorus 

und dejjen Nachfolger dadurch, daß fie fich ftatt ummittel- 

barer Herrſchaft mit einem Schutzverhältniß begnügten, 

daß ſie Venetien als ein verbündetes Land behandelten, 

und demjelben wahre Wohlthaten eriviefen, was ihnen die 

danfbare Anhänglichfeit der Inſelbewohner verjchaffte. Zum 

erjten Male vielleicht hat griechische Politik fih aus wohl 

verjtandenem Eigennutz wmeigenmüßig gegen das Volk des 

Seelandes erwiejen. 

Ihatjachen mögen zeugen. Dandolo berichtet '): „der 

neue Doge Angelo Barticipazzo jchlug feinen Wohnfig auf 

dev Inſel Rivoalto auf, und begann daſelbſt den herzog- 

lichen Palaft zu bauen, der heute noch beiteht. Der Clerus 

nennt die neue Stadt dem Bisthum zu Chren Dlivolo 

oder Caſtellana, das Volk aber gewöhnte jich, diefelbe mit 

dem Worte Venedig zu bezeichnen, alfo, daß der Name 

des Yandes Venetien auf die neue Hauptjtadt überging.“ 

Wie ich früher nachwies, reichen die eriten Anfänge von — 

Rialto um ein Menjchenalter weiter zurück, aber evjt ſeit SH 

der Doge dort zu thronen begann, jtieg Stadt-Benedig 

aus den biauen Yagımen zu Macht und Herrlichkeit empor. 

Das war die dritte Verlegung des herzoglichen 

Sites, und zwar eine dauernde: der Inſelſtaat hatte feinen 

Schwerpunkt nach langem Herumtaften aufgefunden. Nun 

1) Muratori XII., 161. 
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wiffen wir, daß die älteren Verlegungen ſtets ein politi- 

ches Syſtem einhüllten. Hevacliana vertrat den Grundſatz 

griechiſcher Oberherrlichkeit, Malamocco wirkte fir Anſchluß 

an Francten. Was war aber der Wahlipruch Rialto's? 

der: wir wollen nicht Bhzantiner, nicht Franken, jondern 

wir wollen etwas Befjeres, wir wollen VBenetianer und 

unfere eigenen Herren fein, aber wir wollen es jein unter 

byzantiniſchem Schute, wenigjtens jo lange, bis unfere 

eigenen Flügel genug gewachjen find. Diefer Wahlfpruch 

it in der Folgezeit buchjtäblich ‚verwirklicht worden. 

Der Bafileus verlangte — und nicht mit Unrecht — 

als Erfaß für das, was er bereits zum Wohle Venetien 

geleijtet hatte umd noch ferner zu leiften gedachte, gewiſſe 

Bürgſchaften der Treue. Die im diefer Hinficht getroffenen 

Berabredungen find vielleicht nie jchriftlich abgefaßt worden, 

jedenfalls nicht auf ung gefommen. Aber aus dem, was 

jeitvem gejchah, kann man mit vollfommener Sicherheit 

den Schluß ziehen, daß die Gewalthaber in Venetien dem 

Baſileus folgende Punkte eingeräumt habem: Erjtlich, der 

jeweilige Doge fehieft nahe Anverwandte als Geißeln jeiner 

Treite nach Conftantinopel, doch ſoll hiebei die Form ge- 

ſchont, d. h. ein Vorwand, der mit Venetiens Ehre fich 

verträgt, gewählt werden. Zweitens, nur mit Einwilligung 

des Baſileus kann ein neuer Doge den herzoglichen Thron 

bejteigen. Drittens, der Bafileus verfpricht der Erblichkeit 

des Dufats fein Hinderniß in den Weg zu legen, fofern 
der Vater Anhänglichfeit am die Griechen bewährt hat und 

Grund vorhanden ift, von dem Sohne gleiche Geſinnung 
zu erwarten. Viertens, die öffentlichen Urkunden Venetiens 

werden im Namen des Bafilens umd mit Anführung feiner 

Jahre ausgeftellt. Fünftens, allgemeine, für das ganze 
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ojtrömische Neich erlaffene Verordnungen, bejonders jolche, 

welche fich auf den Handel beziehen, find auch für Vene— 

tien gültig; doch fteht dem jeweiligen Dogen die Befugniß 

zu, bei der Veröffentlichung beizufügen, daß er das verfün- 

digte Geſetz aus eigenem Antriebe billige. Sechstens, 

führt der Bafileus zum allgemeinen Beiten des Reichs 

einen Seefrieg in den italianischen Gewäffern, jo find die 

Beneter verbunden, eine Hilfsflotte zu jtellen. Thatſachen, 

die. ich im nächſten Capitel beizubringen mir vorbehalte, 

werden den Beweis liefern, daß allerdings ein Vertrag 

des angegebenen Inhalts zwijchen Benetien und Byzanz 

beitand. 

Aber nicht nur das griechiiche Kaijerthum, jondern 

auch der venetische Adel, oder die Gemeinde der Volffreien, 

begehrte gewiſſe Bürgfchaften von Seite der Dogen. In 
der Verderbniß menjchlicher Natur liegt es, daß Männer, 

die zur höchſten Gewalt aufgeftiegen find, einen Genuß 

darin finden, diejenigen, die ihnen einst gleich geitellt waren, 

mit Härte zu beherrſchen oder zu erniedrigen. Die Gefahr, 

Benetiens Herzoge möchten auf folche Abwege gerathen, 

drohte um jo dringender, da die Carolinger Italiens und 

deren Nachfolger wiederholt, wie der Erfolg zeigen wird, 

ihranfenloje Tyrannei gegen das Volk des Seelandes den 

Dogen der Inſeln um den Preis der Anerkennung fränki- 

icher Oberlehensherrlichfeit anboten, oder in Ausficht ftellten. 

Hiegegen forderte Venetiens Kaufherrenſtand Sicher- 

heit mittelft jchütender Normen und erhielt auch das Ver— 

langte. Dandolo berichtet *) weiter: „Angelo Participazzo, 

der jelbjt aus Heracliana gebürtig war, begann dieſe (mehr- 

1) Muratori XII., 169. 
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fach) zerftörte Stadt wieder aufzubauen. Doch blieb diejelbe 

flein und hieß nunmehr cività nuova”. Das fieht jo aus, 

als hätte ev, wäre es nach feinem Kopfe gegangen, gerne 

den Regierungsſitz nach Heracliana verlegt. Aber das 

wollte offenbar die feit dem Sturze des Obelerius im 

Seelande herrihende Partei nicht. Der Doge follte in 

neue, dem auffeimenden Shyiteme günftige Umgebungen were 

jet werden. Das war eine ber. Bürgfchaften — und 

zwar eine gewichtige, welche der Adel erzwang. Noch andere 

wurden beigefügt, die zwar nicht ftärfer, aber doch augens 

fälliger wirkten. 

Dandolo fährt) fort: „Nachdem die Veneter Angelo 

Participazzo zum Dogen gewählt hatten, jtellten fie ihm 

zwei jührlich wechjelnde Tribune, den einen für bürgerliche 

Kechtsfachen, den andern für peinliche Klagen an die Seite". 

Wie merfwirdig! Schon im 9. Jahrhundert wußten die 

venetiichen Kaufherren, was der große franzöfifche Schrift- 

ſteller Montesquieu im Geijte der Gefege predigt und was 

freilih auch den Staatsmännern des römischen und grie— 

hijchen Alterthums wohl befannt war, nämlich daß Tren- 

nung der vichterlichen und vollziehenden Gewalt einen der 

ſtärkſten Damme gegen Sultansgelüjte bildet. 

Obgleich die byzantinischen Kaifer die Verwirklichung 

jolcher Gedanfen in ihren unmittelbaren Yanden nie und 

nimmermehr geduldet haben würden, lag es ihnen ferne, 

obigen Forderungen der Veneter entgegenzutreten, denn aus 

den früher entwicelten Gründen ging ihr Bortheil mit 

dem der Einwohner des Seelands Hand in Hand; mag 
irgend Dazu diente, zu verhindern, daß die Macht der Dogen 

!) Muratori XII., ©. 161. 
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DBenetiens allzu hoch jteige, mußte ihnen ermwünfcht fein. 

Deßhalb hat griechiiche Politik nicht wenig dazu mitgewirkt, 

daß in Benetien eine höchit eigenthümliche und bewunderungs- 

wirdige Verfaſſung, die funftvollfte des Mittelalters, zur 

Reife gedieh. 

Wahrlih Venetien ift durch die Vorjehung mehr be- 
günftigt worden, als vielleicht irgend ein anderer Staat: 

die amjcheinend Berderben drohende Ehrſucht Carls Des 

Großen, der Verfall des fränkischen Reichs unter jenen 

Nachfolgern, die Gewaltherrichaft ver Ottonen über Italien, 

das Anjtürnen des Islam, die Kreuzzüge, die Bermoderung 

des griechifchen Dftens, insbefondere aber der hohe Auf: 

ihwung des Stuhles Petri: alles brachte den Venetern 

Gewinn. Erſt als die Verfolgung des 16. Jahrhunderts 

über Noms Kirche, die Mutter Aller, erging, ſank Venetiens 

Stern nieder. Und doch hat der venetijche Staat eine der 

Kirche feindliche Rechtslehre — die byzantiniſche — in das 

Abendland eingebürgert. Aber VBenetiens Verdienjte um 

den apojtolifchen Stuhl überwogen die Schwere Diejer 

Schuld. Nicht umſonſt jpricht Gregor VII., deſſen Scharf- 

blid das Wefen der Dinge durchdrang, im feierlichen Tone 

eines Propheten, wie am gehörigen Orte gezeigt werden 

joll, von Venetiens hohem Berufe. 
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Angelo Participazzo und jeine Söhne. Errichtung des 
Klojters zum heiligen Zacharias. Patriarch Fortunatus 

bon Grado, 

Tiefe Spuren hatte der Angriff Pipins vom Jahre 

810 zurüdgelaffen. Die Einwohner der von den Franken 

eroberten Injeln Chiozza, Paleſtrina, Malamoceo waren 

großen Theils entflohen; nach einiger Zeit fehrten fie zurück 

und bauten die zeritörten Orte wieder auf'). Dieß ge— 

ichah ungefähr zu gleicher Zeit, da Doge Angelo Partici- 

pazzo die von den Venetianern felbit vernichtete Stadt 

Herachana herzuftellen werjuchte. Weiter berichtet?) Dan: 

polo: „Der Doge hatte zwei Söhne, von denen der eine 

Juſtinian, der andere Johannes hieß. Angelo Participazzo 

jendete jenen nach Conjtantinopel, we Juſtinian jehr gut 

gehalten, auch vom griechiichen Katjer zum Hhpatus, d. t. 

zum faijerlichen Conjul, befördert ward. Den andern Sohn, 

Sohannes, nahm der Vater (fpäter) zum Mitregenten an. 

As aber Yujtinian hievon Kunde erhielt, gerieth er im 

Zoru, fehrte nach Venetien zurüd, betrat jedoch den Palajt 

jeines Baters nicht, fondern nahm mit feiner Gemahlin 

Felicitas im Kloſter zum heiligen Severus Herberge. 

Diefes Zerwürfniß im Schoofe feiner eigenen Familie 

beugte den alten Dogen Angelo Participazzo dergeſtalt, 

daß er den (jüngeren) Sohn Johann der hevzoglichen 

Würde entjegte und nah Zara in Dalmatien verbannte 

) Muratori XII., 163. 

2) Ibid. 164 und Berg VIL, 15. 
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dagegen nicht nur Juſtinian ſelbſt, jondern auch deſſen Sohn 

Angelo II. zu Mitvogen annahm. Nur kurze Zeit blieb 

der verbannte Johann zu Zara, denn er fand Gelegenheit 

in das Land der benachbarten Slaven zu entfliehen. Von 

da ging er weiter nach Italien hinüber zu dem fränfifchen 

Kaifer Ludwig (dem Frommen), der damals in Bergamo 

weilte, ımd den Flüchtling mit offenen Armen empfing. 

Allen als der alte Doge Solches erfuhr, forderte er die 

Austieferung des Sohnes, die ihm auch von Ludwig be- 

willigt ward. Hierauf ſchickte Angelo den wieder gefan- 

genen Flüchtling nach Conjtantinopel”. 

Ih muß eine früher gemachte Bemerkung wieder— 

holen. Wer fieht nicht, daß jowohl Chronift Johann als 

Dandolo in Erzählung der eben mitgetheilten allerdings 

fitslichen Dinge den Ton von Hofzeitungsjchreibern anſchla— 

gen, das heißt nur. das Äußere Gerüfte der Begebenheiten, 

das gar nicht verborgen werden fonnte, jcehildern, den in- 

nern Zufammenhang dagegen verhüllen. Glücklicher Weije 

ift e8 leicht, Teteren aufzudeden. Wir werden jpäter finden, 

daß jeit 810 faſt ftets ein Mitglied des herzoglichen Hau- 

ſes am Hofe zu Conjtantinopel fih aufhält. Das muß 

einen Grund haben: ich ſage nun, nicht freiwillig, jondern 

durch einen Vertrag gezwungen — und zwar Durch den— 

jelben Vertrag, auf den ich oben hingedeutet habe, verweil- 

ten diefe vornehmen Gäjte in der Hauptitadt des Oſtens, 

nämlich als Geifeln der Treue des regierenden Dogen. 

In folder Eigenschaft ift auch Juſtinian, wie es 

ſcheint, der ältere Sohn Angelo’s, nach Conjtantinopel ge- 

ſchict worden. Wann er die Reife antrat, melden bie 

Quellen nicht, aber mit gutem Grund darf man voraus- 

iegen, daß es kurz nach der Erhebung des Vaters gejchah, 
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da der griechiiche Hof nicht die Abjicht haben konnte, den 

Herzog von Venedig zu bejhimpfen, ſondern nur ihn in 

der Treue zu erhalten, wurde die Gefangenjchaft der über- 

lieferten Geißeln durch den Schein von Chren übervedt, 

deßhalb ſchmückte man dort Juſtinian mit dem Titel eines 

faiferlichen Conjuls. Nebenbei hat allem Anfcheine nach 

der Bafileus von Conftantinopel die erzwungene Anweſen— 

beit der hohen Fremdlinge aus Benetien dazu bemütt, um 

fie an griechiſche Hofluft zu gewöhnen oder ihnen byzanti- 

nifchen Beamtengeilt einzuträufeln. 

Allein troß des Unterpfandes der Folgjamfeit, das 

dev alte Doge Angelo Participazzo in Gejtalt feines 

Sohnes gegeben, wantelte ihn Yujt an, fein eigener Herr 
in Venetien zu werden, ev erhob nicht den für die einftige 

Nachfolge bejtimmten älteren Sohn, jondern den jüngeren, 

Johann, und zwar ohne erſt den Bajileus zu befragen, 

zu jich auf den berzoglichen Stuhl. Das muß dem gehei- 

men Staatsvertrag von 809 entgegen gewejen fein. Auch 

abgejehen hievon, duldete das’ Verhältniß der Abhängigkeit, 

in welchem Angelo PBarticipazzo handgreiflich zum byzanti- 

nischen Hofe jtand, nimmermehr, daß ein Mitglied des her— 

zoglihen Haufes ohne Erlaubniß des Bafıleus Theil an 

der Regierung nehme. Die Strafe folgte daher der That 

auf dem Fuße. Yuftinian ward aus Gonjtantinopel nach 

Benetien hinübergejchiekt, und nicht als Sohn gebahrte er 

jih, jondern wie eim Nächer, der bejtimmt ift, die Un- 

gnade des oberjten Gebieters zur verfündigen, weßhalb er 

auch das Haus feines Vaters nicht betrat: Angelo zitterte 

vor dem Sohne und bewilligte Alles, was Juſtinian ver- 

langte. Warum jo? offenbar, weil Suftinian die ganze 

Macht des morgenländischen Reichs zum Rückhalte hatte. 
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Der jüngere Bruder Johann mußte für den Unge- 

horjam des Vaters büßen, und wie ein Verbrecher nach 

der jeit 810 griechifcher Hoheit unterworfenen Hafenjtadt 

Zara wandern, andererjeit$S ward Angelo genöthigt, den 

älteren Sohn ſammt dem Enfel als Mitregenten anzu— 

erfennen. Venetien hatte aljo wieder, wie kurz vor dem 

Sahre 809, jtatt eines, drei Dogen. Das deutet meines 

Erachtens darauf hin, daß die Griechen auch Juſtinian 

mißtrauten, und falls er, auf den Dogenftuhl erhoben, nach 

Unabhängigfeit jtveben follte, den Enkel Angelo II., der 

faft nothwendig ein Ummündiger gewejen fein muß, bereit 

hielten, um unter dem Schild feines Namens ihren Vor— 

theil wahrzunehmen. 

Bezüglich der Gefangenjchaft des abgeſetzten Mit— 
dogen weichen Chronift Johann und Dandolo in zwei nicht 

unmejentlichen Punkten von einander ab. Jener jagt, der 

Berwiejene fei von Zara zumächit nach dem Yande der 

Südſlaven, und erjt von da weiter nach Bergamo in Lom— 

bardien entflohen, während Dandolo ihn unmittelbar aus 

Zara nach Italien entweichen läßt. Meines Erachtens ift 

in hohem Grade wahrjcheinlich, daß der Verbannte vorher 

mit dem fränkischen Hofe unterhandelt hat, ehe er fich 

demfelben in die Arme warf. Das konnte er aber als 

Gefangener in Zara nicht wohl bewerfitelligen, ungehindert 

dagegen von Croatien aus, das dem Namen nach frän- 

fische Herrſchaft anerfannte '). Ich gebe deßhalb der Aus- 
jage des älteren Chronijten den Vorzug. 

Ferner behauptet Dandolo, daß der Flüchtling in 

Bergamo den fränfifchen Kaifer Ludwig den Frommen 

1) Siehe oben ©. 119. 
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traf. Iſt dieß wahr, dann folgt, daß die Flucht des ver- 

bannten Dogen nach Italien in das Jahr 817 fällt, denn 

während des Zeitraums von 813—820, in welchen aus 

andern Gründen die Flucht verjett werden muß, hat Lud— 

wig, laut dem Zeugniffe fränfifcher Chronijten, nur 817 

Stalien bejucht '). Indeſſen jagt Chronift Johann blos, 

daß der Flüchtling in Bergamo Unterkunft fand, nicht aber, 

daß er dort mit dem Kaifer Ludwig zufammen fam, und 

weiter, daß die Dogen Angelo und Yuftinianus eine Ge— 

fandtfchaft nach Francien ſchickten, um die Auslieferung 

Sohanns zu begehren, ohme daß der Ort, wohin fich vie 

Geſandten wandten, beitimmt würde. Abermal jchenfe ich 

ihm mehr Glauben, al® dem um 300 Jahre jüngeren 

Dandolo, zumal da diefer ich auf feine Urkunde beruft, 

jondern offenbar das, was er erzählt, aus einer eigenthüm- 

lichen Deutung des von dem Andern eritatteten Berichts 

folgerte. 

Meines Erachtens hatte Kaifer Ludwig Anfangs die 

Abjicht, das im Schooße des venetijchen Dogenhaufes aus- 

gebrochene Zerwürfniß im Sinne jeines Vaters Carl aus— 

zubeuten, denn jonjt würde er dem Flüchtling feinen Auf- 

enthalt in Bergamo gewährt haben. Wirklich erreichen 

ließ fich aber nur dann etwas, wenn der alte Doge An- 

gelo, bauend auf fränkische Hilfe für den verbannten Sohn 

Johann, gegen den aufgedrungenen Juſtinian Bartei ergriff. 

Da Solches aber nicht geſchah, fondern da im Gegentheil 

Angelo im Verein mit Yuftinian Auslieferung des Flücht- 

lings begehrte, zog Kaifer Ludwig die Hand von der Sache 

zurück und überließ den gejtürzten Dogen feinem Schidfal. 

!) Bert I., 204. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 10 
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Johann wurde dem Vater übergeben, und von diejem nach 

Conſtantinopel gejendet, wo er binfort die Rolle feines 

Bruders übernehmen, d. b. als Geikel bleiben mußte. 

Gegen die eben entwickelte Anficht vom Zujammen- 

hang venetifcher Vorgänge kann man eimmwenden, daß fie 

auf bloßer, wenn auch an jich wahrjcheinlicher VBermuthung 

berube. Allein wenn ſich darthun ließe, daß feit der Rück— 

fehr Juſtinians aus Conftantinopel der alte Doge nur 

zum Scheine noch den herzoglichen Titel führte, und daß 

jeitvem wahrer Doge Suftinian war, jowie daß ebenderjelbe 

fich förmlich und vor aller Welt als Vaſall der oſt-römi— 

jchen Kaiſerkrone befannte, jo müſſen jene Zweifel ver- 

jtummen, und was als bloße Vermuthung verdächtigt wer- 

den mochte, jteigt zum Rang einer Thatjache auf. Wohlan! 

der fragliche Beweis kann geführt werden. 

Zwiſchen 813 und 820 hat Juſtinian, Angelo’s Sohn, 

eine Urkunde ') — die ältejte vorhandene venetiſche — aus— 

gejtellt, die ihrem wejentlichen Inhalte nach jo lautet: 

„kund umd zu wiſſen allen Getreuen Jeſu Chrijti und des 

heiligen römifchen (d. h. oſt-römiſchen) Reichs, jowohl denen, 

die jett leben, al8 auch den kommenden Gejchlechtern, den 

fünftigen Herzogen, Patriarchen, Bijhöfen und anderen 

Bornehmen, was Geftalt, ich, Yuftinianus, kaiſerlicher 

Hypatus und Herzog von Venetien, in Folge einer Dffen- 

barung des Allmächtigen Gottes und auf Befehl des durch- 

lauchtigſten Herrn Kaiſers Leo, der da die ganze Welt 

zufammenhält 2), nach vielen andern Wohlthaten, die ich 

von ihm empfing, gewürdigt ward, ein Frauenkloſter, ge- 

1) Fontes rerum austriac. XIL, a. ©. 2 ff. 

2) Conservator totius mundi. 
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nannt zum heil. Propheten Zacharias, allhier in Venetien 

zu erbauen, gemäß dem mir von der Faiferlichen Kammer 

zugejendeten Plane, und mit den Mitteln an Silber und 

Gold, die der durchlauchtigite Kaifer zu ſolchem Zwecke 

bergab. Auch bat Er befagtes Klojter mit den Reliquien 

des heil. Propheten Zacharias, mit Gewändern Chrifti und 

ver heil. Jungfrau Maria und andere Kleinodien ausge- 

jtattet. Desgleichen jchiefte er Baumeifter, damit das Werf 

fo jchnell als möglich gefördert werde. Die ganze Schen- 

fung ift verzeichnet in eimer mit goldenen Buchjtaben ge- 

Schriebenen Bulle, welche zu ewigen Angedenfen allhier ver- 

wahrt werden joll. Das Gleiche verordnen Wir bezüglich 

gegenwärtiger Urkunde, damit jett und in Zufunft Niemand 

zu jagen vermöge, das Zachariaskloſter jet von Jemand 

anders, als von dem heiligjten Kaiſer Yeo, unferm Herrn, 

gejtiftet worden." 

Kaiſer Leo, der Armenier, nahm den byzantinifchen 

Thron ein vom11. Juli 813 bis zum 24. December 820, an 

welchem Tage er ermordet wurde. Im dieje Zeit fällt 

daher die Urfunde Juſtinians, jowie deſſen Rückkehr, Er— 

hebung und die Vertreibung des jungen Dogen Johann. 

Dhne Zweifel gejchah es zur Strafe für den vom Water 

verjchuldeten Ungehorfam, daß Angelo's Name in der Ur- 

funde neben dem des Sohnes gar nicht erwähnt wird. 

Weil Angelo, verführt durch fündliche Gelüfte der Unab- 

hängigfeit, e8 gewagt hatte, den jüngeren Sohn Johannes 

ohne Erlaubniß des Bafileus zum Mitdogen einzuſetzen, 

fand der byzantiniſche Hof für gut, das herzogliche Haus 

durch einen unzweideutigen Aft daran zu erinnern, daß es 

nur durch faiferliche Gnade athme und bejtehe. Als An— 

laß und Vorwand mußte eine Klofterjtiftung dienen. Der 

10* 
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angedeutete Hintergedanfe tritt namentlich im letten Sate 

des Textes jchreiend hervor. Sodann lernt man aus der 

Urkunde Yuftinians den vollen Umfang des Mißbrauches 

fennen, der in Byzanz mit der chriftlichen Religion getrie- 

ben wurde. Der Titel „allerheiligiter Kaiſer“, den, wie 

wir wijjen, auch der Sachje Otto jeit I62 annahm, genügte 

byzantiniſcher Herrjchjucht und Kuechterei noch nicht, nein, 

wenn der durchlauchtigite Baſileus irgend eine Maßregel 

— wäre es auch Die zweideutigjte — ergriff, um jeine 

„göttliche Herrichaft zu befejtigen, jo forderte der Hofſtyl, 

das man jagte „der Allmächtige jelber habe jelches dem 

Baſileus eingegeben.” 

Dantolo fennt ') die Urkunde Yuftinians, aber er 

hütet jich, ihren ganzen Inhalt mitzutheilen, vermuthlich 

weil es jein Ehrgefühl verletste, einzugejtehen, wie abhän- 

gig damals der Doge Venetiens vom byzantinischen Hofe 

war. . Dagegen verdanft man ihm einen kurzen Auszug 

aus einer andern Urfunde, die nicht mehr vorhanden ilt. 

„Da die Saracenen,“ jchreibt ?) er, „um jene Zeit (d. h. 

zwiichen 813 und 820) die heiligen Orte in Paläftina be— 

raubt und entweiht hatten, ließ Kaiſer Yeo (der Armenier) 
ein Verbot ausgehen, daß fein Chriit jich unterjtchen jolle, 

Handel nach Syrien und Aegypten zu treiben. Auch die 

fatholiichen Derzoge von Venetien — Angelo und jein Sohn 

Juſtinian — erfannten diefe Berordnungen an, und verfiindig- 

ten fie ihren Unterthanen.“ Hier ein Beleg für die oben 

ausgeiprochene Behauptung, daß Gejete, welche die Kaijer 

des Oſtens für das ganze Neich, bejonders in Handels— 

!) Muratori XII., 165. 

2) Ibid. ©. 167. 
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fachen, gaben, auch für Venetien Giltigfeit hatten. Das 

kann nur durch jenen geheimen Staatsvertrag von 309, 

fraft deffen Angelo Participazzo den herzoglichen Stuhl be- 

jtieg, fetgefett worden ſein.“ 

„Nachdem ver griechifche Kaiſer Yeo," fährt Dan- 

dolo fort, „durch Mörderhände gefallen war und Michael 

(der Stammler) 821 die Krone erlangt hatte, jandten Die 

beiden Dogen (Angelo und Juſtinian) ihren jüngern Mit— 

rvegenten nach Conſtantinopel. Glüclich gelangte Angelo II. 

nach der Hauptitadt des Dftens, jtarb aber daſelbſt bald 

nach jeiner Ankunft.“ Warum haben die beiden Dogen 

ihren nächſten Anverwandten nach Conjtantinopel ‚gejandt ? 

offenbar um dem neuen Herrn der griechischen Welt zur 

buldigen. Abermal ſieht man: jolche Thatjachen, welche 

in einer Weife, die das Chrgefühl nicht grob verlett, Ve— 

netiens Abhängigkeit von Byzanz befunden, theilt Damdolo 

mit, und nur plumpe verjchweigt er. 

Während aber der Bafileus, den lange nachwirfen- 

den Eindruck des Sieges won 810 benütend, die Bande, 

welche Venetien an das oft-römifche Neich knüpften, ftraffer 

anzuziehen jtrebte, fam der fränfifche Kaiſer Ludwig auf die 

Plane feines Vaters, Carl, zurüd und verfuchte Berjchiedenes, 

um das Seeland dem byzantinischen Machtgebiet zu entziehen 

und zum Anſchluß an Francien zu verleiten: der Aufenthalt, 

welchen er dem flüchtigen Dogen Johann, Angelo's Sohn, 

zu Bergamo gewährte, war nicht das einzige, offen her- 

vortretende Zeichen ſolcher Geſinnung. Wie jchon fein 

Vater gethan, brauchte auch er den im Jahre 810 wieder- 

hergeftellten Patriarchen Fortunat von Grado als Werk: 

zeug. Chroniſt Johann berichtet ): „Da Fortumat nicht — 

Er, 6 
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wie die Kirchengejete vorſchrieben — ruhig in feinem Bis— 

thum blieb, jondern wider den Willen der Veneter häufige 

Keifen nach Francien machte, zog ihm dieß die Ungnade 

der beiden Dogen zu.” Der Chronift läßt nur unmittel- 

bar den Sturz des Patriarchen folgen, allein zwijchen der 

legten Austreibung Fortunats und dem feimenden Zorn 

der Veneter liegen etliche andere Begebenheiten, die wir 

aus fränkischen Quellen fennen lernen. 

Eginhard erzählt) zum Jahre 821: „Patriarch 

Fortunat don Grado ward durch Tiberius, einen jeiner 

Presbyter, bei Kaifer Ludwig dem Frommen angeklagt, 

daß er den fränkischen Herzog von Pannonia, Yindewit, der 

fih eben damals gegen das Neich empörte, zum Aufruhr 

angereist, auch demjelben Baumeifter und Maurer zur Be— 

feftigung von Schlöffern und Schanzen geliefert habe. 

Defhalb erhielt der Patriarch plötlich Befehl, am fränft- 

ihen Hofe zu erjcheinen, und fich zu verantworten. An— 

fangs nahm Fortunat die Miene au, als fei er bereit, der 

Ladung Folge zu leiften, und ging nach Sitrien hinüber 

(als wollte er von dort nach Francien reifen), allein uns 

vermuthet fehrte ev nach Grado zurüd, ohne daß außer 

wenigen ſeiner Vertranteiten irgend Jemand hievon etwas 

ahmete, und jchiffte von da nad Zara in Dalmatien, wo 

er dem griechiichen Statthalter Johann Bericht über den 

Stand feiner Angelegenheiten evjtattete und num von dem— 

jelben nach Conſtantinopel abgejchieft ward.” Weiter mel- 

det?) Eginhard zum Jahre 824: „im November langten 

griechiiche Gejandte zu Rouen am Hoflager Ludwigs des 

) Berk I., 20 

2) Ibid. I., wm iO ar wD cn 
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Frommen an, um Gejchenfe ihres Gebieters, des Bafileus 

Michael (des Stammlers), zu überbringen und wegen Er- 

nenerung der alten Friedensverträge zu unterhandeln. Mit 

diefen Geſandten erjchien auch Patriarch Fortunat, allein 

da die Griechen nichts zu feinen Gunften vorbrachten, 

fchikte ihm Ludwig nach Rom an den Papft, damit er 

dort wegen feiner Flucht Nechenjchaft ablege.“ 

Man erjieht hieraus, wie unnatürlich die Stellung 

Fortunats durch doppelten Herrendienjt geworden war. 

Weil er Metropolitanhoheit über die Stühle des fränkischen 

Iſtriens übte, ſprach Kaifer Ludwig das Necht an, ihn 

nach Gutdünken vor jein Hofgericht zu laden, und bezahlte 

bejondere Spione, welche die Amtsführung Fortunats über- 

wachten. Andererfeits zog er fich wegen der Gefälligfeiten 

für die fränkischen Machthaber und wegen der häufigen 

Reifen nach Francien — Zugeftändniffe, die der Patriarch 

doch mothgedrungen machen mußte — den Argwohn der 

venetifchen Dogen zu. Letztere begehrten, daß Fortunat, 

um das, was fie Untreue biegen, auszugleichen, zu Gunften 

byzantiniſcher Plane, den Statthalter Pannoniens zur Em- 

pörung veize, alſo die Franken verrathe. Der Patriarch 

im äußerſten Gedränge willigte ein, aber wie es fcheint, 

nur unter der Bedingung, daß der griechifche Hof, im Falle 

die Sache herausfime, bei Kaiſer Ludwig fich für ihn 

verwende. 

Ad nun das Geheimniß wirklich durch den unge- 

treuen Presbyter Tiberius, der im fränfifchen Sold ven 

Patriarchen beobachtete, verrathen worden war, zog For- 

tunat da und dort Erfumdigungen ein, und hielt es zuleßt 

fürs Beſte, den Schuß des Bafileus anzurufen. Wirklich 

ſchickte ihn Michael der Stammler mit der auch fonft be- 
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fannten ') Gejandtfchaft nach Francien. Aber die Botjchaf- 

ter erhielten geheimen Auftrag nichts für Fortunat zu thun, 

denn da Bafilens Michael, welcher den Bilderjturm erneuert 

hatte, eigenthiimlicher VBerhältniffe wegen, wider die Abnei- 

gung feiner Unterthanen fränkiſche Hilfe bedurfte, erachtete 

er es für ftaatsflug, das dem Patriarchen gegebene Wort 

nicht zu halten, jondern ihn fFränfifcher Ungnade aufzır- 

opfern; und nun erklärten auch die Dogen von Venetien, 

daß ſie Fortunat nicht mehr als Patriarchen anerkennen ; 

er war verloren. 

Dandolo ift im Ganzen über die Schiefale Fortu- 

nats befjer unterrichtet, als Chronift Johann. Er jchreibt ?): 

„Von neuem gegen den Patriarchen von Grado erbittert, 

verwiefen ihn die beiden Dogen (Angelo und Yuftinian) 

aus dem Lande". Daß Fortunat ſofort nach Griechenland 

entfloh, jagt Dandolo nicht ausprüdlich, aber es folgt aus 

jeinem weiteren Berichte: „Durch den Patriarchen Fortu— 

nat umd durch andere Gefandte überjchiete Baſileus Mi- 

hael der. Stammler die Bücher des feligen Dionyſius 

(des Areopagiten), ins Yateinijche überjett, an den fränfi- 

ihen Hof. Beſagte Gejandtjchaft hatte zwei verjchiedene 

Aufträge: erjtlich einen, welcher die Verehrung der Bilver, 

und dann einen zweiten, der die Ermenerung der alten 

Berträge betraf. Letzterer Zweck wurde ohne Schwierig- 

feit erreicht, aber wegen des zweiten veriwieg man jie an 

den Papft (Eugenius II.).“ Fortunat jtarb bald darauf in 
Francien, und vermachte kraft legten Willens feinem Stuhle 

viel firchlihen Schmuck, den er erworben hatte, daß die 

1) Gfrörer, 8&. ©. III, 189 fi. 741 ff. 

2) Muratori XII., 165 ff: 
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griechifche Gefandtichaft von 824 dem fränfifchen Kaiſer 
außer andern prächtigen Gejchenfen die Werfe des Areo- 

pagiten Dionyſius überbrachte, melden auch fränkiſche De- 

richte. Fortunat hat, laut Dandolo's Ausfage, nach 824 

jeine Heimath nicht mehr gejehen. Der Tod defjelben füllt 

allem Anschein nach in's Jahr 825. 

Als Nachfolger beitieg den erledigten Patriarchen- 

ſtuhl Venerius, „welcher“ jo fügt ') Dandolo wohlbedächt- 

lich bei, „der erjte Patriarch geweſen tft, der aus Neu- 

Benetien (d. h. aus Stadt Venedig) ſtammte“. Weil die 

Dogen die Nube des Seelandes durch ernenerte Umtriebe 

bedroht glaubten, welche der fränkische Hof in Grado an- 

zettelm werde, erforen fie zum Patriarchen einen aus Stadt 

Benedig gebornen, vielleicht einen Verwandten des herzog- 

lichen Haufes, dem fie wegen ſolcher Abjtammung ficherer 

vertrauen zu dürfen wähnten. Zunächſt fragte es fich, ob 

der fränkische Hof gejonnen war, dem neuen Patriarchen 

ebenjo wie dem abgejetten die iftrifchen Stühle unterzu— 

ordnen. Yudwig der Fromme machte feine Schwierigfeit. 

Dandolo fährt?) fort: „Die Dogen fendeten den Presbyter 

Juſtus in Gemeinschaft mit Peter, dem Diakon des Pa- 

triarchen Venerius, an Kaiſer Ludwig und deſſen Mitregenten 

Lothar, um für den Stuhl von Grado Beſtätigung der von 

Carl dem Großen bewilligten Vorrechte, bezüglich der im 

fränkiſchen Reich gelegenen Güter (der iſtriſchen Bisthümer), 

zu erlangen. Die Geſandtſchaft erreichte ihren Zweck, eine 

Beſtätigungs-Urkunde wurde ausgefertigt“. 

Allein nicht ohne böſe Hintergedanken hatten Ludwig 

und Lothar die erbetene Gnade gewährt. Gleich in den 

1) Muratori XII., ©. 169. 

2) Ibid. 169. 
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nächjten Sätzen erzählt Dandolo: „Inzwiſchen brach im 

Seeland eine Verſchwörung wider die Dogen aus (aber 

jie mißlang). Zwei der Rädelsführer, Talonicus und 

Bradaniffo, wurden verhaftet und an der Kirche zum hei- 

ligen Georg aufgehenft. in dritter, Johann der Münzer, 

entfam zwar durch ſchnelle Flucht zu Kaifer Lothar (dem 

Mitregenten Yudwigs), dafür erholten ich die Veneter an 
jeinem Hab und Gut, alles ward eingezogen oder zerjtört". 

Die Zufluchtjtätte, welche der entronnene Münzer juchte 

und fand, beweist handgreiflih, daß die Verſchworenen 

mit dem fränkischen Hofe in Verbindung jtanden. Die 

Münzer — monetarii — bildeten überall im Mittelalter 

eine bevorzugte Körperichaft; auch bei einer um etliche 

Jahre ſpäteren Verſchwörung ), von welcher unten die Rede 

fein wird, erfcheint ein Münzer als Theilhaber, der übri- 

gens mit dem Kopfe büßen mufte. Man erjieht daher, 

dag in Stadt Venedig bereits wor der Mitte des 9. Jahr— 

hunderts eine eigene Münzſtätte vorhanden war. 

Meines Crachtens hatte der carolingiiche Hof 
den Beſitz der iftriichen Bisthümer dem Erzſtuhle von 

Grado nur in der Erwartung bejtätigt, daß Venerius 

gleich jeinem Vorgänger Fortunat zur fränfiihen Partei 

halte. Außerdem wurde für den nämlichen, Zwed jene 

Verſchwörung in Stadt Venedig jelber angejtiftet. Die 

Schuld davon, daß fie mißlang, muß Yudiwig dev Fromme 

und jein Sohn großen Theils auf die verweigerte Theil- 

nahme des Patriarchen gejchoben haben, denn beide übten, 

wie jogleich gezeigt werden foll, an Venerius Rache. 

Während diefer Vorgänge ſtarb der alte Doge An- 

gelo, nach achtzehnjühriger Verwaltung, 827, worauf der 

!) Muratori XII., 174 oben. 
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bisherige Mitregent Yuftinian die Negierung allein über: 

nahm. Dieß geſchah jedoch nicht ohne vorläufige Einwilli- 

gung des Bajileus, denn unmittelbar, nachdem Dandolo 

die Nachfolge Juſtinians erzählt hat, führt ') er aljo fort: 

„Ein Botjchafter erjchien aus Conſtantinopel, welcher von 

dem neuen Dogen und faiferlichen Hypatus Juſtinian Kriege: 

hülfe gegen die Saracenen begehrte. Wirklich jandte Ju— 

ſtinian eine Flotte gen Sicilien, welche jedoch, obgleich ver— 

eint mit der griechiichen, nicht zum Schlagen fam, weil 

der Feind jich nicht zum Kampfe ftellte". Die Abjendung 

der Schiffe wird eine der Bedingungen gewejen fein, unter 

welchen der griechiiche Baſileus jeine Einwilligung gegeben 

hatte, daß Juſtinian ohne Mitvegenten den Staat allein 

beherriche. Im Uebrigen liefert die griechifche Forderung 

einen der vielen Belege, daß die Veneter vertragsmäßig 

verpflichtet waren, zu Seefriegen, die in den italienischen 

Gewäſſern ausgefochten wurden, dem byzantinischen Aeiche 

Schiffe zu liefern. 

Dierzehntes Kapitel. 

Neue franfische Anjchläge wider die Unabhängigkeit von 
Sce-Benetien. Die Reliquien des heil. Marcus, 

Im nämlichen Jahre, da Angelo ftarb, haben bie 

fränfiichen Carolinger den eben angeveuteten Schlag gegen 

den Patriarchen Venerius von Grado und zugleich, wie 

fich unten zeigen wird, gegen die Unabhängigfeit des See- 

lands ins Werf gejegt. Dandolo hatte Kunde von der 

!) Muratori XII., ©. 170. 
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Sache, denn an eimer Stelle jagt!) er: „SKaifer Ludwig 

der Fromme entzog die Metropolitauhoheit über die Bis— 

thümer Iſtriens dem PBatriarchat Grado und jprach fie 

dem Erzjtuhle von Aquileja zu”, und wiederum an einem 

andern Orte): „Maxentius, Patriarch von Aguileja, be- 

gann, gejtütt auf die Gunſt des Kaifers Yothar, Streit 

mit dem Erzſtuhle Grado, und zwang die Bifchöfe Iſtriens, 

daß fie fich ihm unterwerfen mußten“. Aber die Zeit be- 

ſtimmt der venetifche Gejchichtfchreiber nicht: dieſe erhellt 

jedoh aus Urkunden, welche Bernardo Noffi in jeinem 

Werfe über den Stuhl won Aquileja veröffentlicht hat’). 

Zwiſchen dem Frühling 824 und dein Herbite 827 

ſaß auf Petri Stuhl Papſt Eugenius II., der, durch die 

fränfische Partei in Nom erhoben, thun mußte, was der 

carolingifche Hof begehrte. Mit feiner Einwilligung trat 

im Juli 827 unter. dem Vorfige päpftlicher und kaiſerlicher 

Bevollmächtigter eine Synode zu Mantua zufammen, welche 

folgende Beſchlüſſe faßte: „Die zur Zeit des Einbruchs 

der Yangobarden aus Noth angeordnete Trennung der Erz- 

jtühle Aquileja und Grado foll nicht Länger fortdauern, Die 

Einheit wird wieder hergeſtellt; Aquileja erhält feine alten 

Hoheitsrechte über die ganze Kirchenprovinz zurüd, das 

Bisthum Grade tritt zum Erzjtuhle Aquileja in das Ver— 

hältniß eines Suffraganftifts, die Biſchöfe Iſtriens haben 

dem Patriarchen von Aquileja den fanonifchen Gehorſam 

zu leiſten.“ Die erſte von diefen Satungen, ſchloß auch die 

übrigen in fich, jo daß aljo die Synode nicht nöthig gehabt 

!) Muratori XII, ©. 163 unten. 

2) Ibid. ©. 173. 
>) Bernardus de Rubeis, Monum. eccles. Aquilej. ©. 413 ff. 
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hätte, die übrigen zu formuliven. Gleichwohl war letteres 

fein unnöthiges Gejchäft. Wohlweislich unterſchied Die 

Berfammlung zwifchen jolchen Punkten, die ohne Weiteres 

in's Werf gejett werden fonnten, und anderen, deren Aus— 

führung allerlei Schwierigkeiten unterlag. Ob e8 gelingen 

werde, die Metropole Grado thatjächlich zu vernichten und 

die Stühle des Seelandes dem lombardiichen Patriarchat 

Aguileja zu unterwerfen, darüber mußte evit der Erfolg 

entfcheiven, Hingegen fonnten die Carolinger ungehin- 

dert Yitriens Stühle, die unter ihrem Scepter ftanden, 

mit Aquileja vereinigen, was auch jofort geichah. 

Die Synode von Mantua hatte, die Art nicht nur 

an die Wurzeln der Metropole Grado, fondern auch au 

die politische Unabhängigkeit des Seelandes gelegt; wenn 

die Bejchlüffe volljtrecdt wurden, konnte Venetien nicht mehr 

als ſelbſtſtändiger Staat beitehen. Warum iſt nun der 

fränfifche Hof zu einer jolchen Maßregel gejchritten ? Offen- 

bar, um zu verſuchen, ob nicht mit firchlichen Mitteln er— 

veicht werden möge, was neulich durch die Verſchwörung 

in Stadt Venedig vergeblich eritvebt worden war, und zus 

gleich, um am dem Patriarchen Benerius Rache dafür zu 

nehmen, daß er jo wenig gethan hatte, um den jchuldigen 

Dank für die vor einigen Jahren bewilfigte Beftätigung 

der Vorrechte des Erzjtuhles von Grado abzuftatten. Be— 

greiflichev Weije verſäumte der Patriarch nichts, was dazu 

dienen fonnte, die Zukunft feiner Metropole zu wahren. 

Er wandte fih an den Nachfolger Eugens II., an Bapit 

Gregorius IV., und rief!) feine Hülfe au. Allein obgleich 
Gregor IV., der noch im Jahre 827 Petri Stuhl beitieg ?), 

) Bernardus de Rubeis, Monum. eccles. Aquilej. ©. 409. 

2) Jaffe, Regest. S. 226. 
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fühn und muthig für die Freiheit der Kirche wirkte, vermochte 

er doch nicht eine zugleich von feinem Vorgänger Eugen 

und dem fränkischen Hofe abgemachte Sache umzuftoßen ; 

das Einzige, was er fir Grado thun fonnte, bejtand darin, 

daß er dem Patriarchen Venerius das Pallium verlieh '), 

und ihn folglich als Metropoliten anerkannte. 

Doch nicht nur Benerius, jondern auch Doge Juſti— 

nian ergriff Maßegeln, um tm feiner Weiſe die durch das 

Concil von Mantua bedrohte Unabhängigkeit des Seelandes 

fiher zu ſtellen. Er muß gefürchtet haben, der Gradenjer 

werde zulegt, nachdem alle anderen Mittel der Rettung 

fehlgejchlagen, in das Net der Aranfen fallen, und um 

den Preis der Rückgabe Iſtriens mit den Garolingern 

gemeine Sache wider die Selbititändigfeit See - Benetiens 

machen. Aus diefer Befürchtung entiprangen eigenthim- 

lihe und wohlüberlegte Zurüſtungen, die jedoch im tiefes 

Dunfel gehüllt worden find. Ich laſſe zumächit den erlauch- 

ten Gejchichtjchreiber ?) von Venedig reden: 

„sm zweiten Jahre des Dogen Juſtinian — folglich 

im Jahre Chrifti 828 — wirde die Yeiche des heiligen 

Evangeliſten Marcus aus Alerandria (in Aegypten) nach 

Stadt-VBenedig gebracht. Das ging jo zu: vom Kalifen 

der Saracenen war die Erbauung eines prächtigen Palajtes 

im Alerandrien angeordnet worden. Da e8 an brauchbarem 

Bauſtoffe fehlte, erging Befehl, marmorne Säulen der 

hriftlihen Kirchen Aegyptens wegzunehmen und abzuliefern. 

Diejes Gebot erregte unter dem ägyptiſchen Clerus Schreden 

!) Laut dem Zeugnig Dandolo’s (XIL., 170), der ih offenbar 

auf eine Bulle Gregors IV. beziebt. Jaffé übergebt diefe Bulle. 

2) Muratori XII., 170 ff. 
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und Verzweiflung. Eben befanden jich in Alerandrien zwei 

vornehme venetianische Kaufherren, die Tribume Bonus von 

Malamocco und Ruſtikus von Torcelli, welche troß des 

vor einiger Zeit veröffentlichten Verbots mit zehn wohl- 

beladenen Schiffen in Mlerandrien eingelaufen waren, weil 

fie ein heftiger Wind in den dortigen Hafen trieb.“ 

Ich unterbreche den Faden der Erzählung, um einige 

Bemerkungen einzuflechten. Zwar hatten Venetiens Dogen, 

wie oben gezeigt worden, gemäß den Verträgen von 809, 

die vom Baſileus in Bezug auf den Handel erlafjenen 

allgemeinen Verordnungen verkündigt, alſo daß dieſelben 

ſcheinbar geſetzliche Kraft auch für das Seeland erhielten; 

allein die Kaufherren Venetiens bekümmerten ſich nichts 

oder wenig um die Verbote des Baſileus, ſondern horchten 

blos auf ihren Vortheil, und auch die Dogen müſſen bei 

ſolchem Ungehorſam durch die Finger geſehen haben. Denn 

was Dandolo von einem Windſtoße ſagt, der die zehn vene— 

tiſchen Kauffahrer in den Hafen Alexandriens trieb, iſt 

eine handgreifliche Ausflucht, welche vor venetiſchen Ge— 

richten gelten mochte, aber bei ernſtlichem Willen der Be— 

hörden zurückgewieſen worden ſein würde. Für's zweite 

erhellt aus den Worten Dandolo's, daß die angeſehenſten 

Einwohner der Inſel, das, was man in andern Ländern 

Adel nannte, Handelsgeſchäfte betrieben. Die zwei nament— 

lich angeführten Schiffsrheder waren ja Tribune, Bonus 

in Malamocco, Ruſtikus in Torcelli. 
Dandolo fährt fort: „Die in Aegypten anweſenden 

venetianiſchen Seeleute verrichteten ihre Andacht gewöhn— 

lich in der Kirche zum heil. Mareus, wo die Leiche des— 

ſelben aufbewahrt wurde. Als nun auch Bonus und Ruſti— 

kus dorthin kamen, und die anweſenden beiden Geiſtlichen, 
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den Mönch Stauracius und den Presbyter Theodor, 

zwei Griechen, in tiefer Bekümmerniß fanden, fragten fie 

um die Urjache und vernahmen den Befehl des Kalifen. 

Jetzt huben die Venetianer an: der koſtbare Schag, den 

Ihr in Eurer Kirche befitet, ift in dringender Gefahr, 

von den Saracenen entweiht und bejchimpft zu werben; 

gebt ihm uns, wir werden ihn jo, wie es fich gebührt, zu 

ehren willen; auch joll es Euch an wejentlichen Früchten 

der Erkenntlichkeit unſeres Dogen nicht mangeln. Ueber— 

zeugt durch die Gründe der Veneter, willigten zuletzt die 
beiden Glerifer ein; doch mußten erſt die Wachjamfeit der 

Chrijten Alerandriens, jowie der jaracenijchen Zöllner ge- 

täufcht werden. Jene führte die Yift der DVenetianer und 

ihrer beiden griechifchen Verbündeten dadurch hinters Yicht, 

daß man in den Schrein des Cvangelijten einen anderen 

heiligen Leib jchob, dieje dadurch, dag Bonus und Ruſtikus, 

den obern Theil der Kifte, in welche ſie die Neliquien ge- 

legt hatten, mit Schinfen und geräuchertem Schweinefleijch 

zudedten, was befanntlich für Suracenen wie für Juden 

ein Gegenjtand des Abjchenes it. Die Zöllner jchrieen 

deßhalb, als die Kiſte auf der Mauth geöffnet ward, 

Ganzir, Ganzir — was wohl Greuel bedeutet — und 

fertigten die Ladung ſchnell ab. Glücklich brachten Bonus 

und Ruſtikus den Schatz nach Venedig.“ 

Weiter erzählt) Dandolo: „Doge Juſtinian, wel— 

cher bald darauf ſtarb, hinterließ einen letzten Willen, 

kraft deſſen er verfügte, daß aus ſeinen Mitteln (in Stadt— 

Venedig) eine Kirche erbaut werden ſolle, dazu beſtimmt, 

die Gebeine des heil. Evangeliſten Marcus aufzunehmen, 

1) Muratori XII. 172. 
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zu deren Bejig ihm die göttliche Gnade verholfen habe.” 
Mehrmals," fügte der erlauchte Gefchichtfchreiber bei, 

„babe ich die Urjchrift dieſes Tejtaments in meinen Hän— 

den gehabt und mit eigenen Augen durchlejen.‘ 

Frage: hat fich, was Dandolo und auch der ältere 

Chroniſt Johann !) einſtimmig melden, von jelbit jo gemacht, 

oder lag Berechnung zu Grunde? Yeßteres war der Fall. 

Geraume Zeit, vor dem achten Jahrhundert, verehrten die 

Kirche von Aquileja und deren Nechtsnachfolgerin, die 

Cathedrale von Grade, den Evangeliſten Marcus, ſowie 

dejjen Schüler Hermagoras, welche beide, laut alter Ueber- 

(teferung, zuerit das Evangelium in Venetien gepredigt 

haben jellen, als ihre Stifter und Patrone’). Wollte man 

daher den erworbenen Reliquien eine paffende — ich möchte 

jagen — rechtmäßige Stelle, d. h. eine folche, die der be- 

jtehenden Kirchenverfaffung des Seelands entiprach, an- 

weijen, jo mußte nothwendig der aus Alerandrien überge- 

fiedelte Körper nach dem Dome von Grado, als dem 
geiitlichen Mettelpunft See-Benetiens, abgeliefert werden. 

Allein hieran dachten weder Juſtinian, noch die fpäteren 

Dogen, jeine Nachfolger, ſondern hartnädig beftanden fie 

daranf, daß der Körper des Evangeliſten, als höchites 

Heiligthum des Gejammtjtaates, in Stadt-Venedig, der 

politiichen Metropole des Landes, verbleibe.. Folglich 

ging — nur ſolche, welche die Gejchichte der mittleren 

Zeiten nicht fennen, werden diefen Schluß gewagt finden, 

Kumdige aber mit Nichten — die wahre Abficht derer, vie 

jene Reliquien erwarben und in Venedig fejthielten, dahin, 

') Ber VIL, 15. 

2) Die Bemweife gefammelt von Rubeis, Monum. ©. 8 u. ff. 

Sfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. — 
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zu bewirken, entweder daß der Doge — ohne Frage eigent- 

licher Gebieter der Stadt — als Wächter und Bewahrer 

des Stadtheiligen — zugleich geiftliches Haupt des Staates 

werde, oder wenigſtens, daß der Patriarch von Grado 

dem Körper des Evangeliſten, auf den er das Erbe feiner 

evzbiichöflichen Gewalt zurücführte, folgen und demmach 

jeinen Sitz nach Venedig verlegen müfjfe: eine Maßregel, 

welche wirklich gegen Ende des Mittelalters in's Werf ge- 

jet worden tft. 

Nehmen wir lettere Vorausjegung als die mildere 

und wahrjcheinlichere an — obgleich meines Erachtens auch 

erjtere jehr Vieles für jih bat —, jo war die unaus— 

bleibliche Folge der fraglichen Aenderung, daß der nach 

Venedig übergeſiedelte Patriarch zu dem dortigen Dogen 

in dasjelbe Verhältniß trat, wie in Conjtantinopel der 

Patriarh zum Bafileus. Im Umfreife einer einzigen 

Stadt — übertraf diejelbe auch hundertfach das damalige 

Venedig an Größe — iſt nicht Raum genug für einen 

gebietenden Herzog und für einen ſelbſtſtändigen PBatriar- 

chen. Das heißt nun jo viel: wenn Venerius und jeine 

Nachfolger nothgedrungen ihren Wohnfit in Venedig jtatt 

zu Grado aufjchlugen, fonnten fie nur noch jo weit athmen 

und wirfen, als der Doge e8 gejtattete, folglich waren jie 

auch nicht mehr im Stande, das zu thun, was Juſtinian 

damals fürchtete, nämlich um den Preis der Wiederher- 

ſtellung Iſtriens mit den Franken zuſammenzuſpielen. 

Unverkennbar hängt die Erwerbung der Leiche des 

Evangeliſten Marcus mit den Beſchlüſſen der Synode von 

Mantua zufammen, genauer gefprochen, fie war eine Ver— 

theidigungswaffe, darauf berechnet, vorausgejehene ſchlimme 

Nachwirfungen des eben genannten Concils zu vereiteln. 

Se De 
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Indeſſen jagt Dandolo nicht die volle Wahrheit, fofern er 
jeine Worte jo ftellt, als ſeien die beiden venetiſchen 

Schiffrheder zufällig im Merandrien erjchienen, zur Zeit, 

da der Befehl des Kalifen Schreden unter dem ägyptiſchen 

Clerus verbreitete. Vielmehr muß der Doge fchon vorher 

von dem, was am Nil vorging, Kunde gehabt, muß auf 

diefe Nachrichten die Hoffnung, den Körper des Evange— 

liſten zu erwerben, gebaut, muß endlich den Tribunen Auf- 

träge ertheilt haben, in Alexandrien das Nöthige zu thun. 

Daß dem jo war, erhellt aus dem eigenen Eingeftändniffe 

des venetianischen Geſchichtſchreibers. Wie fonnten denn 

Bonus und Nuftifus den Mönch Stauracius und den 

Presbhter Theodor mit handgreiflichen Beweifen der Er- 

fenntlichfeit des Dogen vertröften, wenn fie nicht zum 

Voraus wußten, daß Yuftinian geneigt war, fin einen fol- 

chen Gegenjtand eine bedeutende Summe, fei e8 aus dem 

eigenen Vermögen oder aus dem Staatsfchate, zu ver- 

wenden. 

Fünfzehutes Kapitel. 

Byzantinismus und Papſtthum. Obelerius wider Dogen 
Sohann. Die Slaven der Narentn. 

Doge Juſtinian hat bei jenem Anlafje gezeigt, daß 

er nicht ohne Erfolg im die byzantinifche Schule ging. 

Mit dem Namen „byzantiniſche“ bezeichne ich ein politi- 

jhes Verfahren der weltlichen Obrigfeit, das die Religion 

und Firchliche Einrichtungen für Zwecke, die ihrem Weſen 

fremd find, mißbraucht. Indeß muß bemerft werden, daf 

ſchon früher nicht nur Juſtinian jelber, fondern auch fein 

11% 
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Bater Angelo, ähnliche Proben ablegten. Dandolo theilt ') 

eine Urkunde mit, kraft welcher die beiden Dogen Angelo 

und Juſtinian im Jahre 819 eine Firchliche Stiftung machten. 

In derjelben heißt es: Johaun, der ehrwirdige Abt des 

Klofters zum heil. Servulus, jei mit einer Schaar feiner 

Mönche zu den Dogen gefommen, und habe auseinander- 

gejett, daß weder die Gebäude des Klofters für Unterbrin- 
gung, noch die Einfünfte zur Ernährung der Brüder genügen. 

„Derohalben," führt der Text fort, „haben wir, Angelus 

und Juſtinianus, durch göttliche Gnade Herzoge der Pro- 

vinz Venetien, im Cinflange mit dem ehrwürdigiten Herrn 

Fortunat, Patriarchen von Grado und Aquileja, auch mit 

dem ehrwiürdigen Bijchof Chriftoph von Olivolo, jowie mit 

dem gejammten Bolfe des Seelandes bejchloifen, bejagten 

Brüdern die Capelle zum heil. Hilarius jammt allen dazu 

gehörigen Gütern zu übergeben.” Folgt zumächit eine Be— 

ichreibung der Güter, die auf dem benachbarten Fejtlande 

lagen. Sodann wird den Mönchen eigene Gerichtsbarkeit 

und Befreiung von jeder Auflage gewährt: Fein Gaftalde, 

fein herzoglicher Beamter dürfe von dem Klofter, oder von 

deſſen Müllern, Fiſchern, Bauern Schooß fordern, oder die 

Gemeinde in irgend welcher andern Weije beläjtigen. 

Und num fommt die Hauptfache: „auch unterfagen Wir 

den Patriarchen unferes Stuhles Grade, jowie unjern 

Biihöfen von Rivvalto-Dlivolo, daß fie ſich je unterjtehen, 

einen der Mönche des genannten Klojters, wider ven 

Willen des Abts, vor ein Concil zu laden, oder überhaupt 

an diejelben jonjtige Zumuthungen zu machen. Desgleichen 

verbieten wir bejagten Patriarchen und Bijchöfen, folchen 

!) Muratori XII. 165 ff. 
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Mönchen, oder Clerifern, oder Dienftleuten des Klojters, 

die der Abt etwa fortichiet, Schu oder Aufenthalt zu 
gewähren. Gegenwärtige unjere Schenfung haben Wir 

durch Demetrius, den Tribun-Notar, auch Primicerius 

unjerer Capelle, ausfertigen und mit unſerem Siegel ver- 

ſehen laſſen.“ 

Alſo das im Palaſte zu Venedig giltige Staatsrecht 

betrachtete den Stuhl, auf welchem der Gradenſer Patriarch 

ſaß, als einen herzoglichen, und den Biſchof von Rialto 

als einen Biſchof oder Diener des Dogen. Ferner ſprachen 

Angelo und Juſtinian in einer öffentlichen Urkunde den 

Grundſatz aus, daß weder der Patriarch des Seelandes, 

noch der Biſchof der Hauptjtadt Gerichtsbarfeit oder über- 

haupt ein Recht der Aufficht über die Klöfter des herzog- 

lichen Haujes üben dürfen. Etwas ijt dabei mit Still- 
ſchweigen übergangen, freilich etwas, was ſich won jelber 

verjtand, nämlich daß die Mönche von S. Hilarius, jowie 

vermuthlich noch manche andere Klöfter Venetiens, einzig 

und allein von dem durchlauchtigften Dogen abhingen. 

Man jtieht: der Byzantinismus hatte ſchon im Jahre 

819 unter den beiden erjten Dogen aus dem Haufe Partici- 

pazzo erjtaunliche Fortfchritte gemacht. Wäre nun vollends 

jener Gedanke, der dem Anfaufe der Gebeine des Evange- 

liften Marcus zu Grunde lag, ausgeführt worden, jo würde 

man erlebt haben, daß der Schüler den Meifter übertraf. 

„ Mer die Idee gedieh nicht zur Vollſtreckung, umd 

zwar darum nicht, weil ein Wille over vielleicht weil zwei 

Willen, welche jtärfer waren, als der des Dogen Juſtinian, 

Einhalt thaten. Sch beweije zumächit das Mißlingen des 

Planes. Chroniſt Johann berichtet '): Doge Suftinian ließ 

9) Perg VIL, 16. 
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in einem Winfel feines Pallaſtes eine Capelle errichten, in 

welcher er die Reliquien des heiligen Marcus für jo lange 

unterbrachte, bis eine bejondere Kirche erbaut fein würde. 

‚Jedoch dieſe Kirche zu vollenden ward er durch jchnellen 

Tod verhindert; erſt Juſtinians Bruder und Nachfolger 

legte die fette Hand an das Werk.” Weiter unten erzählt ') 
dann der Chronift, daß Doge Johanı die neuerbaute Kirche 

um 836 eimmweihen ließ. Allein diefe Bejchreibung iſt un- 

flar, und ihre Mängel werden durch die eigenen Worte 

des Berichterjtatters aufgededt. Denn bei Schilderung des 

Aufruhrs von 976 meldet?) er, daß, nachdem die Empörer 

alle in dev, Nähe des herzoglichen Palajtes gelegenen Häu— 

jer angezündet hatten, Doge Peter Candiano IV. durch 

den wachjenden Brand aufs Aeußerſte getrieben, einen 

Ausgang durch das Thor der Halle des heiligen Marcus 

juchte. Die Mareusfirche war folglich fein Gebäude für 

jich, jondern ein Theil des Palajtes, aljo eine Kapelle. 

Ganz fo jtellt Dandolo die Sache dar: „Gemäß dem von 

Juſtinian hinterlaffenen Tejtament”, jagt?) er, „ward 829 un- 

tev Dogen Johann IL. im Winkel!) des herzoglichen Balaftes 

eine Kirche aufgeführt, in welche man den glorreichen Yeichnam 

niederlegte. Auch bejtellte Doge Johann Capellane, welche den- 

täglichen und nächtlichen Dienjt bei dem heiligen Yeibe ver- 

jahen, jowie einen eigenen Primicerius, welcher bejagte 

Kirche, welche beitimmt war, für immer die Capelle der, 

) Berg VIL, ©. 17. a 
2) Ibid. ©, 25. 
3) Muratori XII., 172. 

*) In angulo ducalis palatii. Diejelben Ausdrüde, welche 

Chronift Johann von der für einftweilige Aufnahme des heil. Leibes 

bejtimmten Capelle braudt. 
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Herzoge Venetiens zu fein !), beauffichtigen follte. Alſo die 

alte urfprüngliche Kirche des heiligen Marcus war ein und 

derjelbe Raum mit dem, welchen Chroniſt Johann als 

Capelle bezeichnet, aber mit. Umvecht von einer angeblich 

ipäter erbauten Kirche unterjcheiden will, und fie jtand in 

einem Winfel des herzoglichen Palaftes. 

Wie? fir den Yeib des heiligen Marcus, des Pa⸗ 

trons der Veneter, ſoll nur eine Capelle, und noch dazu 

in einem für andere Zwecke aufgeführten Gebäude errichtet 

worden ſein, während doch die Zurüſtungen, welche Doge 

Juſtinian traf, zu der Vorausſetzung nöthigen, daß ſeine 

Abſicht urſprünglich dahin ging, wenigſtens eine Cathedrale 

zu Ehre des Schutzheiligen aufzuthürmen! Ja wohl! allein 

noch ſeltſamere Erſcheinungen, die jedoch ſehr gut zuſammen— 

ſtimmen, treten ſpäter hervor. 

Dandolo berichtet?) weiter: „Zu den Zeiten des Dogen 

Peter Candiano IV. war die Leiche des glorreichen Evan- 

geliften Marcus in eine marmorne Säule alfo eingeſchloſſen, 

daß nur der Doge und wenige Andere den Ort kannten. 

Nachdem num befagter Doge in dem Aufruhr von 976 er- 

ichlagen worden war und auch die andern Mitwiſſer das 

Zeitliche gejegnet hatten, verlor fih jede Spur von Ber 

fauntjcehaft mit dem Orte, wo der Körper lag. Deßhalb 

herrichte lange Zeit Betrübniß im Seelande, bis unter 

Doge Vitalis Faledrus (1084—96) die Yeiche auf wunder- 
bare Weiſe wieder zum Borjchein kam. Allein am 8. Tage, 

nachdem Solches gejchehen, ward die Neliquie abermal 

') Qui dietam ecelesiam, quae Ducum capella(m) esse per- 

petuo instituta est, regat. 

?2) Muratori XII., 251, vergl. mit ibid. 212. 
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verborgen, aljo daß nur der Primicerius der herzoglichen 

Gapelle, der Procurator von St. Marcus und der Doge 

Kenntniß von ihrem Orte haben. Und jo ift es geblieben 

bis an den heutigen Tag; nur Wenige wifjfen, wo fie liegt. 

Damit aber der Glaube derer, welche ſie nicht gejehen 

haben, aufrecht bleibe und nicht erjchüttert werde, ſpreche 

ich Andreas Dandolo, der ich längere Zeit erjt das Amt 

der Procuratur verwaltete, und nunmehr durch Chrifti 

Grade Doge allhier in Venetien bin, wit dem Evangelijten 

Johannes alfo (XIX., 35.): der, welcher es gejehen hat, 

bezeugt es, umd jein Zeugniß ift wahr und er weiß, daß 

er die Wahrheit vedet, damit auch ihr glaubet“. 

Scheinbar gejteht Dandolo nur, daß die Yeiche jeit 

ven Zeiten Peters Candiano IV., d. h. feit der zweiten 

Hälfte des 10. Yahrhunderts, verborgen war; aber in der 

That folgt aus jeinen Worten, daß vom Jahre 828 an, 

da die herzogliche Capelle errichtet worden ift, Wenige den 

Drt der Reliquie fannten. Denn wäre je aller Welt frei- 

gejtanden, fie zu ſehen, jo hätte man fie ohne Lärm nie 

mehr den Blicken der Menge entziehen können. Die Jahre 

827 und 825 bergen noch andere Geheimnijfe, von denen 

unten die Rede jein wird. Klar jeheint mir: kurz nachdem 

Doge Yuftinian den Körper des heiligen Marcus aus 

Alerandria nach Stadt Venedig bringen lief, muß ihm von 

einer höheren Macht bedeutet worden jein: won ziveien 

Dingen eines — entweder liefert den heiligen Körper dahin 

ab, wohin er gehört, d. h. in den Dom von Grade; oder 

ſollt Ihr Bürgjchaft leiften, daß Ihr feinen politifchen Ge- 
brauch von der Reliquie machet, d. h. Ihr müſſet diejelbe 

verborgen halten. Juſtinian und jeine Nachfolger wählten 

das Yettere. 
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In den fpäteren Zeiten, da Juſtinianus allerdings 

mehr als zweidentige Abfichten vergejien waren, hegten 

meines Crachtens die, welche über das Wohl der Republik 

wachten, den Plan, die Reliquie als legten Nothanfer für 

große Gefahren des Gemeinmwejens aufzufparen. Wenn 

wieder ein Pipin käme, oder ein neuer Hunnenſturm, wie 

im Jahre 906, nahe, dann jolle der Doge die jterblichen 

Keite des Stadtpatrons aus ihrer Verborgenheit hervor- 

ziehen, fie öffentlich ausjtellen, das Volk zu den äußerten 

Anjtvengungen entflammen und dann e8 zum Sturm auf 

die Feinde führen, oder wenn Solches nicht gelänge, mit 

den Bertheidigern Benedigs ein ehrenwolles Grab unter 

den Trümmern der glorreichen Baterjtadt juchen. 

Mer war es num, der jenes Geſetz dem Dogen Ju— 

jtinian und feinen Nachfolgern auferlegte. Ich denfe, Papſt 

Gregor IV. hat jedenfalls bei der Sache mitgewirkt, denn 
indem er die oben erwähnte Bulle erließ, fraft welcher er, 

den Bejchlüffen des Mantuaner Concils zum Trotz, dem 

Gradenjer Venerius das Pallium verlieh, gab er mittel- 

bar zu veritehen, daß er eine Verlegung des Stuhles von 

Grado nah StadteVenedig nicht dulden werde. Aber vor 

dem Papit allein würde fih Doge Yuftinian jchwerlich ge- 

beugt haben: derjenige, welchen er als Herrn zu fürchten 

Urjache hatte, der griechiihe Baſileus, muß gegen die 

Neuerung eingefchritten fein. Und eben dieß deutet der 

venetische Gefchichtjchreiber meines Erachtens ziemlich un— 

verhohlen au. 

Unmittelbar, nachdem er die Ueberfienlung des hei- 

ligen Körpers nach Venedig gemeldet hat, führt Dandolo 

alſo fort: Doge Juſtinian vief feinen Bruder Johann, der 

feit vielen Jahren als Verbannter (Geißel) zu Conjtanti- 
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nopel weilte, in die Heimath zurück und ernannte ebenden- 

jelben, weil er felbjt bettlägerig war und feine Kinder hatte, 
zum Meitregenten und Nachfolger. Um diejelbe Zeit jchie- 

ten die Benetianer auf Verlangen des Baſileus Michael 

(des Stammlers) viele Kriegsichiffe nach Sicilien, die aber 

nichts (gegen die Saracenen) auszurichten vermöchten. Nach— 

dem Doge Juſtinian einen letzten Willen aufgejett hatte, 

in welchem er jeine Gemahlin Felicitas, und Romana, die 

Witwe feines verjtorbenen Sohnes Angelo II., zu Boll 

Itvedern bejtellte, den Klöftern zu den Heiligen Hilarius 

und Zacharias viel Gut vergabte, auch die Erbauung einer 

Kirche zur Aufnahme der Reliquien des Evangelijten Mars 

cus anordnete, jtarb er im Jahre 829. 

Die Vorurtheile feiner Yandsleute ſchonend fpricht 

zwar Dandolo jo, als habe Yujtinian aus eigenem Antriebe 

Johann heimberufen und zum Mitvegenten bejtellt , aber 

mitteljt des Nachſatzes, wo von der Flotte die Rede iſt, 

welche die Benetianer auf Berlangen des Baſileus ausrüfte- 

ten, d. %h. ausrüften mußten, deutet ev an, daß auch die 

Kücberufung Johanns eine erzwungene war. Wer wird 

auch glauben, daß Juſtinian den jüngeren Bruder, den er 

Jahre lang verfolgt hatte und im Tejtamente gar nicht 

nannte, gutwillig zum Weitvegenten und Nachfolger einjegte. 

Juſtinian war alfo beim griechifchen Hofe in Ungnade ge: 

fallen: warum? ohne Zweifel wegen Einfuhr jenes heiligen 

Gegenjtandes. Der Baſileus ſah in Juſtinians Gebahren 

— wie mir ſcheint nicht mit Unrecht — verſteckte Gelüſte 

nach politiſcher Selbſtändigkeit, er ging weiter von der An— 

ſicht aus, daß Byzantinismus in ſolchem Maßſtabe, wie 

Juſtinian vorhatte, zu treiben, — nicht einem winzigen 

Vaſallenherzoge von Venetien, ſondern als ausſchließliches 
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Vorrecht allein dem durchlauchtigiten Herrfcher und Welt: 

erhalter *) des Oftens zukomme. 

Auch die Bemerkung, welche Dandolo über das Teſta— 

ment Juſtinians einflicht: „Sch habe oftmals die Urichrift 

in meinen Händen gehabt, ich habe fie mit meinen eigenen 

Augen geleſen,“ ijt nicht ohne Bedeutung, er will damit 

jagen, e8 babe allerdings eine bejondere Bewandtniß mit 

jolchem Teſtament, das die Erbauung eines Domes verhieß 

und nur eine Kapelle im Winkel des herzoglichen Palaftes 

gebar, eine Kapelle überdieß, welche dazu dienen mußte, die 

Keliquie, welche jie aufbewahren jollte, vor den Augen der 

Welt zu verbergen. 

Man jieht, Dandolo hat die Aufgabe des Gejchicht- 
ichreibers jelbjt in einer Sache, die im 14. Jahrhundert 

wirkliches Staatsgeheimnig war, deren Enthüllung daher 

perjönliche Gefahr bringen konnte, auf würdige Weife ge- 

löſt. Die volle Wahrheit durfte er nicht fagen, aber er 

deutet jie an. Wer wirklichen Beruf hat, Clio's Griffel 

zu führen, ſchreibt nicht für Thoren, ſondern für Gefcheidte, 

für Solche, welche nöthigen Falls zwifchen den Zeilen zu 

leſen verjtehen. - 

Die Zeit, um welche Johann Participazzo als 

alleiniger. Doge die Negierung übernahm, war eine verhäng- 

nißvolle, in Francien Bürgerkrieg, welcher zu einer Reihe 

von Theilungen der Monarchie Carls des Großen führte 

und dadurch eine Schwächung fränfiiher Macht erzeugte, 

welche den wider Benetiens Unabhängigkeit gerichteten 

- *) Conservator totius mundi ift einer der Titel, welche Kaifer 

Leo, der Armenier, in den oben angeführten Urkunden Juſtinians 

empfängt. 
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Planen — fie dauerten allerdings noch lange fort — jeden 

Stachel der Gefährlichkeit benahm, im Orient letttes Auf- 

fladern des Bilderjturms, dann Weiberherrichaft, zulett 

eine über die Mafen elende Verwaltung durch Giünftlinge. 

Der-Bilderjturm, urjprünglich auf Abwehr jehr gefährlicher 

Angriffe des Islam berechnet, zeigte im legten Stadium 

jene wahre Natur und glich auf's Haar dem, was man 

im vorigen Jahrhundert bei uns Illuminatenweſen nannte. 

Menjchen, deren Weisheit darauf hinlief, dat Fünf um eine 

Ziffer die Zahl von Vier übertreffe, daß für gewiß und 

ficher nur das gelten Fünne, was das Auge jehe, das Ohr 

höre, die Zunge fchmede, die Naje rieche und die Hand 

betajte, daß es angenehmer jei, fünf oder zehn Weiber zu 

haben, als eine oder gar feine, daß Kluge die Religion, 

als ein blos für den dummen Haufen bejtimmtes Gebif, 

im Herzen verachten, daß nur DVerrücte ihr Fleiſch kreu— 

zigen — jolche Menſchen, ſage ich, ſteckten das Banner der 

Vernunft, des Lichtes auf, und verfolgten die, welche an 

Unſterblichkeit der Seele, an einen perſönlichen Gott und 

eine Offenbarung glaubten. Wahrlich unter allen Arten 

von Querköpfen ſind die — Lichterziehenden am Meiſten 

widerlich. 
Die Unmacht, in welche Orient und Occident auf 

ein volles Jahrhundert hinein verſank, hatte erſchütternde 

Folgen. Während von Norden her Skandinaven erſt Häfen 

und Geſtade, dann auch die innern Provinzen Franciens 

überſchwemmten, beveeten im Süden die Saracenen, und 

ihnen nachahmend, die Slaven der Ditjeite des Adria Das 

Meer mit Raubichiffen, fielen da und dort Italien, die In- 

ſeln, das jüdliche Gallien an: Carls des Großen gefürch- 

tetev Name jchreete fie nicht mehr. Im Venetien jelber 
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begannen, feit der Doppeldruf aus Ojften und Weiten, 

der zur Cinigfeit zwang, aufhörte, Parteien zu feimen. 

Ein thatkräftiges abendländifches Clement glühte im See- 

fand, ein Clement, dem die Größe des Staates entfloß, ein 

Element ferner, das offenbar wenig Behagen an den Ver— 

juchen fand, welche erjt die griechifchen Kaifer, dann für 

eigene Nechnung die Dogen aus dem Haufe Participazzo 

machten, den Byzantinismus auf lateiniſchem Boden anzu— 

pflanzen. Die Feinde Johanns Participazzo haben ihn, 

wie wir umten jehen werden, zum Mönche gejchoren. Das 

beweist, daß er in Verachtung gefallen war; denn Gegner, 

denen man Schneide zutraut, macht man in jolchen Fällen 

ſtumm — für immer. 

Ich gehe zum Einzelnen über. Dandolo erzählt ): 

„Die Slaven der Narenta ſchickten einen Gejandten an 

Dogen Johann, baten um Frieden, und erhielten auch den- 

ielben, doch bewahrten fie ihm nicht lang. Der Bote aber, 

den fie gejendet hatten, war ein Heide, ließ fich jedoch auf 

Wunsch des Dogen taufen. Jene Sklaven nämlich, die von 

den Gothen abjtammten, hingen heidnifchen Göttern an 

und trieben Seeraub“. Ich werde anderswo an pajjendem 
Drte von den Südſlaven des Adria im Zujammenhange 

handeln. Hier nur foviel: was Dandolo von der Gejandt- 

ichaft jagt, beweist, daß die Veneter feit längerer Zeit mit 

dem Räubervolf in Unfrieven lebten. Im Vebrigen ftammte 

dafjelbe nicht von den Gothen ab, wohl aber ſaß es auf 

dem Boden, den einft vor Theoderichs Zug nach Italien 

die Oſtgothen eingenommen hatten. ” 

1) Muratori XIL, 172. 
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Dandolo führt ') fort: „nachdem der Bafileus Michael 

(ver Stammler) 829 das Zeitliche gejegnet hatte, nahm 

der ehemalige Doge Obelerius, der längſt aus Venetien 

vertrieben war, die Gelegenheit wahr, erſchien in ven 

Gewäſſern des Seelandes und fette ſich in der Stadt 
Veglia feit (die auf der Inſel gleichen Namens füdlich 

von Fiume Liegt). Als dieß Doge Johann vernahm, bot 
er feine Streitkräfte auf, z0g nach Veglia und belagerte 

die Stadt; allein unvermuthet fielen die aus Malamocco 

gebürtigen Soldaten des herzoglichen Heeres zu Obelerius 

ab, der gleichfalls aus Malamocco ftammte. Nun eilte 

der Doge mit dem ihm treugebliebenen Streitern zurüd 

nach Venetien, überfiel den Ort Malamocco, verwüſtete 

den größten Theil, verjtärfte dann fein Heer, jegelte wieder 

nah Dalmatien hinüber, nahm Beglia im Sturm, Tief 

den gefangenen Obelerius enthaupten und nachher den 

Kopf des Getödteten in Malamocco aufſtecken.“ 

Früher habe ich gezeigt, daß die verfchiedenen Haupt- 

jtädte, welche eine nach der andern im Seeland empor- 

famen, bejondere politische Meinungen vertraten. Das 

war jeßt noch der Fall. Malamocco machte, ohne Zweifel 

aus Neid darüber, daß Rivoalto den Vorrang errungen, 

Partei gegen die glücliche Nebenbuhlerin und den daſelbſt 

angejefjenen Dogen, mußte aber gleich Heracliana mit 

halber Zerjtörung büßen. Obelerius wartete, laut Dans 

dolo's Darjtellung, ehe er losjchlug, den Tod des Baſileus 

Michael ab; daraus jcheint zu erhellen, daß er, ob er gleich 

aus dem Driente Fam, feineswegs auf griechiiche Hilfe ge- 

rechnet hat, jondern im Gegentheil die Schwierigkeiten, 

!) Muratori XII., 175, vergl. mit Bert VII, 16. 
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welche jede neue Regierung überwinden muß, benützend, 

fih den Byzantinern zu Troß Venetiens bemächtigen wollte. 

Kaum aber kann man bezweifeln, daß er, wenn der Schlag 

gelungen wäre, die alten Verbindungen mit den Franken 

ernenert haben würde. 

Vermuthlich weil er von diefer Seite hev Gefahr 
fürchtete, fand Doge Johann für gut, ſich den Franken zu 

nähern, vief aber dadurch den Haß der byzantiniſchen 

Partei hervor. Dandolo berichtet ') weiter: „unter der 

Leitung des Tribuns Caroſus empörten fich mehrere vene- 

tianifche Große wider den Dogen und vertrieben ihn aus 

dem Yande. Johann flüchtete nach Frankreich hinüber und 

fand gute Aufnahme bei Kaiſer Yudwig dem Frommen.“ 

Der Vertriebene hat, wie man fieht, Hilfe und Schuß von 

Seite der Franken erwartet, folglich jtand er im guten 

Einvernehmen mit ihnen, folglich waren die, welche ihn 

jtürzten, byzantiniſch geſinnt. Eben dieß erhellt auch aus 

den nächſten Ereigniſſen. Dinge gingen vor, wie vor drei— 

Big Jahren, da Obelerius zur Gewalt gelangte: „Caroſus 

hatte jich den berzoglichen Stuhl angemaft, allein 33 der 

angejehenjten DBeneter, denen das an Johann verübte Ver— 

brechen mißfiel, wanderten nach der Gegend von Meſtre 

(alſo auf fränfifches Gebiet) aus; allmälig folgten ihnen 

Diele andere, und als die VBerbannten fih ftarf genug 

fühlten, brachen fie in Benetien ein, nahmen Garofus in 

jeinem Palaſte gefangen, blendeten ihn und verwiejen ihn 

des Yandes; jeine Meitjchuldigen, namentlih ein Münzer 

Domenico, wurden getödtet. Bor der Hand fette die fieg- 

reiche Partei eine einjtweilige Regierung ein, welche aus 

!) Muratori XIE, ©. 173. 
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drei Perjonen, dem Biſchof Orſo von Dlivolo und zwei 

Laien bejtand. Als aber Johann aus Francien zurückkehrte, 
machten jie ihm wieder zum Dogen )).“ 

Mehrere Punkte bleiben hiebei dunfel, die bei dem 

Schweigen der Quellen nicht mehr aufgeklärt werden fün- 

nen. Nur jo viel fieht man, daß die Slaven der Narenta, 

unbekümmert um den neulich abgejchloffenen Vertrag, Vor: 

theil aus der Verwirrung Venetiens zogen: „die Naren- 

taner brachen den Frieden, überfielen venetiiche Kaufleute, 

welche aus dem Herzogthum Benevent nach Haufe fuhren 

und brachten beinahe alle um." Die Parteiung dauerte 

fort und führte den wirklichen Sturz Johanns Partici 

pazzo herbei ?): „im dritten Jahre des Dogen zettelte das 

Gejchleht der Majtalici eine Verſchwörung wider ihn an. 

Die Berjchworenen nahmen Johann, als er am Feſte des 

heil. Apoſtels Petrus aus der Kirche heraustrat, gefangen, 

ichoren ihm Bart und Haupthaare, und teten ihn in 

ein Klojter zu Grade, wo Johann nachher gejtorben it. 

Das geſchah im Jahre Chrifti 836." 

Sechzehntes Kapitel. 

Der Doge Peter Trandonieo. Kämpfe gegen Saracenen und 
Kroaten. Anfänge einer Seemadjt. Leibwache des Dogen, 

Nun wurde Peter Trandonico zum Dogen gewählt. 

Derjelbe jtammte von Eltern ab, welche urjprünglich zu 

Bola in Iſtrien anſäſſig gewefen, aber dann nach Jeſolo 

ı) Muratori XII., ©. 174. 

2) Ibid. 174. 
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übergejiedelt waren. Peter Trandonico felber wohnte feit 

längerer Zeit in Rivoalto und verdanfte jene Erhebung 

dem eigenen Verdienſt.“ Sp jchreibt Dandolo. Sichtlich 

haben verjchtedene Triebfedern bet der legten Umwälzung 

zufammengewirft: einmal die Eiferfucht der andern vor- 

nehmen Gejchlechter gegen die wachjende Macht des Haufes 

Participazzo, das gehindert werden jollte, den herzoglichen 

Stuhl in fürmliches Erbeigenthbum zu verwandeln, und 

dann das ehrgeizige Streben eben derjelben, für eines oder 

das andere ihrer Sippen die höchſte Würde zu erwerben. 

Nun waren e8 die Maſtalici gewejen, welche neulich Jo— 

hanu Partieipazzo abjetten und zum Mönche ſchoren; den- 

noch fam die Frucht diefer That nicht ihnen zu gut, ſon— 

dern ein aus Iſtrien ſtammender Neuling, der folglich dem 

alten venetiſchen Adel nicht angehörte, ftieg empor. 

Wie hing das zufammen? Hatte etwa Trandonico 

im Handel großes Vermögen gewonnen und von feinen 

Schäten Gebrauch bei der Wahl gemacht! Das mag fein, 

allein Sicherlich wirkte diefelbe auswärtige Macht, die vegel- 

mäßig in die innern Angelegenheiten Venetiens eingriff — 

der griechifche Hof — bei Trandonico's Erhebung ein. 

Zwar findet fich feine Nachricht, daß der neue Doge — 

ebenjo wie feine Vorgänger gethan — ein Mitglied feiner 

Familie als Geißel nah Konitantinopel ſchickte, wohl aber 

wird Folgendes !) gemeldet: „gegen das dritte Jahr der 

Regierung Trandonico's — alfo um 838 — erjchien im 

Namen des griechiichen Baſileus (Theophilus) ein Ge- 

andter in Venedig, überbrachte dem Dogen die Beftallung 

zum kaiſerlichen Schwertträger, und forderte die Veneter 

) Müratori XII., 175. 

Sfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 12 
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auf, zum Kampfe gegen die Saracenen eine Flotte zu 

ſtellen. Wirklich rüſteten die Veneter 60 Kriegsjchiffe 

aus, die nach Tarent geſchickt wurden, aber, ob ſie gleich 

tapfer ſtritten, in einer Seeſchlacht gegen die überlegene 

Macht der Saracenen unterlagen.“ Hätte Trandonico 

nicht früher die Anerkennung ſeiner Nachfolge durch den 

Baſileus erbeten und erhalten, ſo würde ihm Theophilus 

weder jenen hohen Titel ertheilt, noch die Stellung der 

Schiffe, welche auf dem mit den Participazzo abgeſchloſſenen 

Vertrage beruhte, durchgeſetzt haben. Ferner meldet Dan— 

dolo, daß Trandonico gleich Anfangs ſeinen Sohn Johann 

zum Mitregenten annahm. Auch dieß wird nicht ohne Zu— 

thun der Byzantiner gelungen ſein. 

Kriegeriſch war die Regierung Trandonico's, aber 

nur Anfangs lächelte ihm das Glück. Dandolo erzählt: 

„im dritten Jahre ſeiner Verwaltung — 8— lief der 

Doge mit einer Flotte gegen die Slaven Dalmatiens aus, 

um fie zu möthigen, daR fie dem Seeraub entjagen. Dito, 

einer der Häuptlinge auf dem Feitlande, mußte ſich unter- 

werfen; dann jette der Doge nach den narentanifchen In— 

jeln über und nöthigte einen andern, der Drofaif hieß und 

den Befehl über den Stamm der Marianer führte, zur 

Abſchließung eines Vertrags. Ruhmvoll kehrte Trandenico 

in die Heimath zurüd, aber jpäter focht ev unglücklich 

gegen den dalmatinischen Slaven Diucht, mit welchem 

Kampfe er über 100 Mann verlor.“ Die Slawen am 

Adria waren in viele von einander unabhängige Stämme 

getheilt. Einer verjelben wurde von den Yateinern Ma— 

rianer genannt. Noch im dem jpäteren Zeiten wenetianijcher 

Macht genoß das zahlreiche Froatifche Gejchlecht der Ma— 
vianovich, das meines Grachtens mit den von Dandolo 
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und auch von dem Chroniften Johann ') erwähnten Maria— 

nern zufammenhängt, wegen feiner Treue gegen die Nepublif 

großes Anjehen. 

Nah dem Kriegszug wider Dalmatien folgte der 

oben erwähnte Kampf gegen die Saracenen in den Ge— 

wäſſern des untern Italiens. Chronift Johann fehreibt ?): 

„als die Savacenen faft die ganze Flotte der Veneter ver- 

nichtet hatten, fuhren fie das adriatiiche Meer hinauf, lan— 

deten auf der im flanatiſchen Meerbufen gelegenen Jnſel 

Cherſo, verbrannten den Hauptort Oſſero, festen dann nach 

der Küfte Italiens über, bevannten die Stadt Ancona, 

verheerten fie mit Feuer und Schwert, fchleppten viele 

Gefangene fort, und liefen hierauf in den Hafen von Adria 

ein, der unweit des wenetiichen Gebiets (an der Po-Mün— 

dung) lag. Weil fie dort wenig Beute fanden, fehrten fie 

um, umd nahmen unterwegs viele venetijche Schiffe weg, 

die mit Waaren beladen aus Sicilien und andern Ländern 

nad) der Heimath ſegelten.“ 

Etliche Yahre fpäter Fam ?) es zwifchen Saracenen 

und Denetern bei dem fleinen dalmatinischen Eiland San— 

jego, wejtlich von der Inſel Luſſin, zu einem zweiten See— 

treffen, in welchem die Veneter abermal beſiegt wurden. 

Und num jchlugen auch die Süpdflaven, ermuthigt durch die 

wiederholten Niederlagen der Nachbarn von Neuem los. 

Sie fuhren mit ihren Naubjchiffen mitten in's Seeland 

hinein, griffen Caorle an und verheerten die Stadt; wei- 

teren Schaden aber vermochten fie wegen des Wieder- 

!) Farlati Illyricum sacrum IIE, 14 a. 

2) Beh VL, 17: 

3) Ibid. 18. 
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jtandes der Veneter nicht anzurichten ). Eine wohlthätige 

Folge diefer Schläge war, daß der Doge auf eine bejjere 

Einrichtung des Seewejens hinzuarbeiten begann. „Peter 

Trandonico und fein Sohn Johann," jagt”) Dandolo, 

„erbaute zum Schute des Gebiet8 nach griechiichem Vor— 

bild zwei Kriegsichiffe, welche man Chelandria nannte und 

welche bis dahin noch nie im Gebrauche bei den Venetern 

gewejen waren.” Eine Stelle aus der Chronif des Merſe— 

burger Ihietmar gibt Aufſchluß über die von den Dogen 

vorgenommene Aenderung. Derjelbe bemerkt ?) aus Ge— 

legenheit der Schlacht von Capo Stibe: „Salandria find 

griechiſche Schnellfegler von ungewöhnlicher Länge, mit 

zweit Reihen Nuderbänfen auf jeder. Seite und mit einer 

Bemannung von 150 Seeleuten.” | 

Das Wort lautete *) im Griechiichen Xzrayarov oder 

Keravrov und bezeichnete die größte Art der damals bei 

den Byzantinern üblichen Kriegsihiffe. Meines Erachtens 

hatten die Veneter bis dahin feine bejondere Kriegsflotte, 

jondern je nach Bedarf wurden gewöhnliche Handelsjchiffe 

für den Kampf ausgerüſtet. Noth zwang jegt von dem 

alten Herfommen abzugeben und für Errichtung einer eigent- 

lichen Marine Sorge zu tragen, deren Crftlinge jene bei- 

den Chelandien waren. Bijchof Yintprand berichtet °), die 

byzantinijchen Chelandien jeien in der Negel mit griecht- 

ſchem euer bewaffnet gewejen. Allem Anfcheine nach gilt 

dieß auch von den Ghelandien Peters Trandonico und 

!) Berg VIL, 18. und Muratori XII, 177. 
2) Muratori XII., 179. 

3) Bert III, 766. 

*) Ducange sub voce Chelandium. 

5) Bert III., 329 unten. 



Der Doge Peter Trandonico. 181 

liefert dann einen neuen Beleg für feine enge Verbindung 

mit dem griechifchen Often. Die Vermuthung drängt fich 

auf, daß jeit Erbauung der Chelandien ein Theil des 

Heeres für den Seedienjt abgerichtet worden fein dürfte. 

Unten werde ich zeigen, daß Doge Trandonico über eine 

bejondere, nur von ihm abhängige, jedoch wahrjcheinlich 

fleine Streitmacht verfügte. 

Auch bezüglich der inneren Entwiclung des Scelands 

unter dem Ducat Peters Trandonico ertheilt Dandolo 

einige Nachrichten: „nach dem Tode des Patriarchen Victor 

(ver auf den früher erwähnten Venerius folgte) ward 854 

Vitalis, aus dem Haufe Participazzo, auf den Stuhl 

von Grado erhoben." Ob der Doge wohl einen Partici- 

pazzo gerne als Patriarchen ſah? Schwerlich! jondern er 

wird, weil die Barticipazzo durch ihren Familieneinfluß den 

Wahlaft beherrichten, außer Stande gewejen jein, die Er— 

hebung des Bitalis zu verhindern. Man begreift jett, 

daß und warum die Participazzo bald wieder des Ducats 

fih bemächtigen konnten. . Seinerjeits traf Peter Trando- 

nico Anjtalt, andere Stühle des Seelandes mit Anhängern 

zu bejegen. Dandolo jagt ): „auf Betreiben des Dogen, 

erhielt Dominicus, gebürtig aus Stadt-Benedig, das Bis— 

thum Dlivolo; denn derjelbe war ein Verwandter des 

Dogen.“ 

In die erjten Jahre Trandonico's — 840 — fiel 

der Tod des abendländifchen Kaifers Ludwigs des From— 

men. Italien und die Kaiferfvone erbte befanntlich der 

Eritgeborne des Berjtorbenen, Lothar, der, weil er mit 

jeinen Brüdern, Ludwig dem Deutjchen, und Carl dem 

!) Muratori XII., 181. 
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Kahlen, in heftigjtem Streite lag, fich den Rüden dadurch 

zu fichern fuchte, daß er kurz vor dem Tode feines Vaters 

ein freundliches Uebereinfommen mit den Benetern jchloß. 
„Auf den Antrag des Dogen Peter Trandonico,“ fchreibt ') 

Dandolo, „beitätigte Kaiſer Lothar für die Dauer von 

fünf Jahren. die Verträge, welche ſeit längerer Zeit 

zwifchen den Venetern umd ihren der Hoheit des abend- 

ländiſchen Neichs unterworfenen Nachbarn bezüglich der 

Kechtspflege und der Entrichtung von Zöllen bejtanden, 

auch die Grenzen Venetiens gegen das italienische Reich 

vegelte er nen und bekräftigte zugleich die im ven Tagen 

des eriten Dogen Pauluzzo für das Gebiet von Citta nuova 

(Heracliana) fejtgejegten Marken." Dandolo theilt ſofort 
die an einem andern Orte ſchon erwähnte Urkunde vom 

23. Februar 840 mit, welche Kaiſer Lothar zu Gunſten 

Venetiens ausſtellte. 

Dieſelbe verfügt, daß der Doge, der Patriarch von 

Grado, die Biſchöfe, auch das Volk Venetiens ungeſtört 

alles auf dem Boden des italianiſchen Feſtlands (oder des 

fränkiſchen Reichs) erworbene Eigenthum in gleichem Um— 

fange beſitzen ſollten, wie ſie ihnen zur Zeit Carls des 

Großen durch den mit den Griechen geſchloſſenen Staats— 

vertrag (von 810) zugeſichert worden ſeien. Nothwendig 

folgt aus dieſen Worten, daß Lothar die Hoheit über die 

iſtriſchen Bisthümer, welche durch die Synode von Mantua 

827 dem Erzſtuhle Grado entzogen worden war, an das 

venetiſche Patriarchat zurückgegeben haben muß. Allein 

eine Urfunde ?) des Kaiſers Ludwig II., der 855 feinem 

!) Muratori XII, ©. 176. 

2) Bernardus de Rubeis, Monum. ecelesiae Aquilej. ©. 459. 



Der Doge Peter Trandonico. | 183 

Bater, Lothar, folgte, ift vorhanden, welche meldet, daß 

Lothar für immer Iſtrien dem Erzitift Aquileja zuge— 

ordnet habe. 

Scheint es nicht, daß beide Pergamente einander ges 

vadezır widerjprechen ? Nein, dem ijt nicht fo: man muß 
zwijchen den Zeiten unterſcheiden. Auspdrüdlich jagt Dans 

dolo, daß von Kaiſer Yothar jene älteren Verträge nur 

für die Dauer von fünf Jahren beftätigt worden jeien. Das 

Gleiche gilt auch von den Beſtimmungen der unter dem 

23. Februar ausgejtellten Urkunde. Nach Beendigung des 

fränfifchen Bürgerkriegs, und als die fünf Jahre abgelaufen 

waren, erneuerte Yothar die Bejtätigung nicht mehr, ſon— 

dern vergab Iſtrien an das Batriarchat Aquileja. Als- 

bald brachen zwijchen beiden Erzſtühlen die alten Streitig- 

feiten wieder aus, deren auch Dandolo gedenft. Er fagt 

nämlich, da die Patriarchen Andreas von Aquilefa und 

VBenerius von Grade in Zwift mit einander gerathen 

waren, lud Bapjt Sergius II. (844—847) beide nach Rom 
ein, um jie auszuföhnen, aber Sergius fonnte das Werf 

nicht wollbringen, weil er durch den Tod daran verhin- 

dert ward. 

Die Bulle ') ift auf uns gefommen, welche Sergius 

in diefer Sache an Andreas von Grado erließ! Man er- 

ſieht aus ihr, daß der Papſt beide auf den 11. November 

846 nach Nom bejchieden hatte. Der Streit, den der 

Papit. chlichten wollte, muß nicht lange vorher — 15 bis 

16 Monate — entbrannt fein, was genau mit der obigen 

Berechnung übereinjtimmt und ein neuer Beweis für Die 

Glaubwürdigkeit Dandolo’s iſt. Alles, was er in feiner 

) Jaffe, Nro. 1968. 
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Chronif über Dinge, welche Venedig betreffen, vorbringt, 

hat er aus Urkunden gefchöpft, dagegen find "allerdings 

jene Nachrichten bezüglich der Gejchichte anderer benach- 

barter Völker da und dort fabelhaft. 

Nachdem Yothar im September 855 zu Prüm ge 

jtorben war, folgte ihm im Italien der Erjtgeborne Lud— 

wig II., während Lothringen und Burgund an die beiden 

jüngeren Söhne Lothar II. und Carl fielen. Obgleich 

Ludwig den Kaifertitel fortführte, erhellt aus feinem Be— 

nehmen gegen Venetien, wie fehr die Macht der Carolinger 

janf: der Namenfaifer buhlte um die Gunft des Dogen. 

Dandolo führt ') fort: „Nachdem ein Gejandter Peter 

Trandonico's im Hoflager Ludwigs zu Mantua erfchienen 
war, erneuerte der Kaiſer die alten Verträge Carls des 

Großen, betreffend die Güter, welche Volk und Klerus 
Venetiens auf dem Boden des italifchen Reiches beſaß. 

jpäter erjtattete Ludwig mit feiner Gemahlin, der Kaijerin, 

den Dogen einen Befuch zu Brondolo ab, wo die hohen 

Säfte ein glänzender Empfang erwartete. Um die Freund- 

haft noch jtärfer zu befejtigen, hob der Kaifer den neu- 

gebornen Sohn des jüngeren Dogen Johann aus der 

Taufe“. Im ähnlicher Weife hat gegen Ende des 10. Yahr- 

hunderts der Sache Dtto III. die Dogen VBenedigs durch 

Gevatterfchaften zu gewinnen gefucht. Wer eine große 

Rolle in der Welt fpielen will, ohne wahre Macht ent- 
falten zu fünnen, muß jehmeicheln. Ludwig II. war nicht 

im Stande, die Kiüften Italiens gegen Naubflotten der 

Saracenen und Südſlaven zu ſchützen, nur der Doge Ve— 

netiens vermochte folches, mittelft ver aufblühenden See— 

!) Muratori XII., 180. 
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macht feines Yandes. Es ift daher in der Ordmmg, daß 

der Kaiſer dem Herzoge gute Worte gab. 

Die Byzantiner brauchten nicht mehr zu fürchten, daR 

ihnen Benetien durch die Franken abjpänjtig gemacht werde. 

Andererfeits traten im Seelande Gefinmmgen hervor, 

welche jicherlih zu Conftantinopel wenig gefielen. Im 

Jahre 863 bielt Papſt Nicolaus I. zu Rom eine Synode, 

auf welcher er den Bannfluch wider den byzantinischen 

Patriarchen Photius verhängte). Eben diefer Kirchenver- 

jammlung wohnte”), laut dem Zeugniffe Dandolo’s, auch 

der 854 eingejegte Patriarch von Grado, Vitalis I. Par- 

ticipazzo an, und unterjchrieb die Bejchlüffe. In der That 

liegt eine Bulle?) des erjten Nikolaus vom Jahre 863 

vor, kraft welcher er den Patriarchen Bitalis nach Rom 

zum Goncile berief. Mußte nun nicht Peter Trandonico 

fürdten, daß man am griechischen Hof die Mitſchuld der 

Ihat des Patriarchen auf ihn wälze. Allerdings mag der 

Doge die Sache fo angejehen haben, aber feine Macht 

reichte nicht aus, um das geiftliche Haupt Venetiens auf 

andere Wege zu bringen. 

Selbjt den Herzogjtuhl hat Peter Trandonico von 

nun au nur noch furze Zeit behauptet. Im Jahre 863 

jtarb fein Sohn Jahann, der jüngere Doge, eines natür- 

lihen Todes. Ein Jahr fpäter — 864 — ward Beter 

durch venetianifche Verichworene ermordet. Mitglieder der 

angejehenjten Gejchlechter Venetiens waren unter denfelben : 

ein Gradonico, ein Candiano, ein Calabrifino, ein Faledro 

u. j. w. 

ı) Jaffe, ©. 242. 
2) Muratori XII., 181, vergl. mit Berk VIL, 18. 
3) Jafe, Nro. 2074. 
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Keiner der Mörder zog Nuten aus der That, jon- 

dern alle büften mit Hinrichtung oder Verbannung; den 

erledigten Herzogsituhl aber beitieg Orſo HI. aus dem 

Haufe Participazzo. „Nachdem das Verbrechen an 

Irandonico verübt worden war”, jchreibt Dandolo, „kehr— 

ten die Sklaven ') (oder Diener), die ihn umgeben hatten, 
in den berzoglichen Palaft zurücd, und erließen an das Volf 

eine Botjchaft des Inhalts, wenn man nicht die Mörder 

des Dogen gebührend bejtrafe, ſeien fte entjchlojfen, den 

Palaft nicht zu räumen. Wirklich wurden drei Nichter 

ernannt, nämlich Peter, Biſchof von Jeſolo, Johann, Archt- 

diafon von Grado, dann (dev Yaie) Dominiens Maſono, 

und erſt auf eimen Urtheilfpruch bin, den dieje Richter fäll— 

ten, verließen jene Diener den Palajt und erhielten anders- 

two eine Verforgung, man fiedelte nämlich zwei Drittheile 

derjelben auf der Inſel Poweglia au, ein weiteres Drittheil, 

verlegte man an die Gränzen des venetijchen Gebiets. 

Seitdem ift der Gebrauch aufgefommen, daß als Zeichen 

der Berzeihung, welche den Dienern Trandonico's für die 

damals bewiejene Widerfeglichkeit bewilligt worden, alljähr- 

ih der Doge von Venedig dem Amtmann?) von Poweglia 

und den fieben Aelteften der dortigen Gemeinde am Diter- 

dienjtag den Friedenskuß gibt". 

as waren das fir Diener oder Sklaven, die den 

Herzog umgaben, die nach feiner Ermordung dem ganzen 

Bolfe erklärten, daß fie nur auf Bedingungen hin den 

Palaft übergeben werden, die man endlich theils auf einer 

Inſel anzufiedeln, theils nach den Gränzen zu verlegen für 

1) Die Worte des Textes lauten! servi qui cum eo erant. 

2) Castaldio Pupiliae. 
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gut fand? Das kann nur eine bewaffnete Leibwache, eine 

Schaar herzoglicher Haustruppen geweſen fein, welche allem 

Anschein nach aus gekauften Sclaven bejtand. Helleres 

Licht fällt auf die Sache durch eine zweite Stelle, aus 

welcher hervorgeht, daß auch Doge Orſo Participazzo eine 

jolhe Leibwache hielt. Dandolo jagt!) nämlich: „unter 

dem Dufate Orſo's wurde die Infel Dorſoduro gemiljen 

Heiden?) zum Wohnſitze angewiejen, welche zum Dienfte 

des Herzogs bejtimmt waren und welche man Gefreite des 

berzoglichen Haufes nannte. Noch heute find Alle, welche 

in jenem Biertel wohnen, Fischer und Bogelfänger, ver: 

bunden, alljährlich von ihrem Erwerb Tribut an den Her: 

zog zu entrichten." 

Venedig war eine chriftliche Stadt, Heiden ſtand 

daher Fein Wohnrecht zu. Gleichwohl machte man eine 

Ausnahme mit folchen, die dem Herzoge als Yeibwache 

dienten. Eben diefe Heiden aber fünnen nur als Sklaven 

und durch Kauf nach Venedig gelangt fein. Weil fie ein 

Necht genofjen, das feinem andern Nichtehrijten bewilligt 

ward, nannte man fie Gefreite des herzoglichen. Haufes ?). 

Sch habe oben *) die Gründe entwidelt, weßhalb jeit der 

Mitte des 9. Sahrhunderts der Parteigeift in Benetien 

freieren Spielraum erhielt als in früheren Zeiten. Ins— 

bejondere treten die Parteien unter Trandonico hervor. 

Alte Zufüte zur Chronif Dandolo’s, die unverfennbar aus 

Urkunden gejchöpft find, melden’): „In den Tagen des 

1) Muratori XII., ©. 188. 

?) Gentibus aliquibus. 

3) Excusati ducatus. 

Y SSR. 

5) Muratori XI.. 175, Note d. 
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Dogen Trandonico entjtand wüthendes Zerwürfniß unter 

ſechs der edelſten Gejchlechter, einer Seit8 den Pollani, den 

Suftintani und den Brapalii, anderer Seits den Barbulani, 

Silvii und Iſtoili. Der Doge aber, arglijtig, wie er war, 

ihürte das Feuer. Eines Tags fielen die Yuftiniani ver- 

- bunden mit ihren Genofjen über die Gegner her, erichlugen 

mehrere und vertrieben die Uebrigen aus dem Yande. Die 

Verbannten entflohen zu Kaifer Yudwig (dem Frommen), 
der durch jeinen Einfluß zu Wege brachte, daR fie mit 

Eimmwilligung der Yuftiniani, Pollani und Brapalit wieder 

in die Heimath zurücfehren durften. Sie haben fich jeit- 

dem auf dem Eiland Dorfjoduro (einem Quartier von 

Stadt Benedig) niedergelafjen.“ 

Unter ſolchen Umftänden fonnte der Doge jeine Stel- 

lung nur dadurch behaupten, daß er für ich ſelbſt eine 

Yeibwache errichtete, dagegen die Parteien, durch kluge Ver- 

hetzung der einen wider die andere, gegenfeitig zerrieb und 

im Gehorſam erhielt. 

Im Uebrigen erhellt jowohl aus den oben mitge- 

tbeilten Stellen als auch aus andern, daß von Anfang an 

eine tiefe Kluft zwiſchen verſchiedenen Klaffen venetijcher 

Bevölkerung, zwijchen Altbürgern oder Adeligen und zwi— 

ihen Unterthanen bejtand. Die Nachkommen der auf Po- 

weglia angejiedelten Yeibwächter aehorchten Gajtalden oder 

Amtlenten — einem aus dem lombardiichen Feſtlande nach 

den Inſeln verpflanzten Iuftitute. Die Altbürger dagegen 

erkannten nur jelbjtgewählte Tribune, die jo häufig erwähnt 

werden, als ihre Obrigkeit an. Ferner bezahlten Vene 

Zribut an die herzogliche Kammer und zwar von den niedri- 

gen Gewerben, die fie betrieben, d. h. von der Fiſcherei 

und dem Bogelfang; denn Grumdeigenthum bejaßen jte 



m 

Der Doge Peter Trandonico. 189 

feines. Noch an einem andern Orte jpricht Dandolo von 

Benetern gleicher Art. „Doge Peter, genannt der Tribun,“ 

jagt) er, „verlieh (um 900) den Einwohnern der beiden 

Inſeln Chiozza einen Gnadenbrief, kraft deffen er ihre Mar- 

fung neu vegelte, und zugleich die Abgaben oder Dienite 

bejtimmte, welche fie der herzoglichen Kammer leijten muß— 

ten". Dagegen findet ſich vor 970 feine Spur von eigent- 

lihen Steuern, welche die Altbürger oder die großen Kauf— 

herren bezahlt hätten. Im älteren Zeiten rüjteten fie wohl 

bei Ausbruch von Kriegen ihre Dandelsjchiffe zum Dienft 

des Gemeinwejens aus. Später nach Auffommen der Ma— 

rine werden fie, denfe ich, Zölle entrichtet haben. Denn 

eine Kaffe muß jeitdem errichtet worden jein, aus welcher 

man die Koſten der Seemacht beftritt. Mit Nichts baut 

und erhält man feine Chelandien. Erſt gegen Ende des 

10. Yahrhunderts und nah Einführung einer eigentlichen 

Landesvertretung taucht, wie ich jpäter darthun werde, eine 

Vermögensſteuer auf, welche die Vollfreien zahlen mußten 

und welche in dem, Zehntel des jährlichen Einkommens 

beſtand. 

Der Doge ſelbſt lebte nicht in der Weiſe neuerer 

Fürſten von den Einkünften des Thrones, auf dem er ſaß, 

ſondern er trieb, wie ich unten zeigen werde, gleich andern 

vornehmen Venetern Handel. Die Einkünfte der Kammer 

gingen für die Bedürfniſſe des Staates auf und nicht ſel— 

ten muß es geſchehen ſein, daß der Doge aus ſeinem eigenen 

Vermögen zuſetzen mußte; Fälle kamen vor, daß man Be— 

werber?) bloß wegen ihres Reichthums auf den Herzog: 

!) Muratori XI, ©. 19. 

2) Wie den Tribun Memmo im Jahre 979. Siebe unten. 
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ftuhl erhob. Zuverfichtlich aber darf man annehmen, daß 

das kleine, zu dem Dienjte des Gemeinwejens in Gejtalt 

einer herzoglihen Yeibwache errichtete Heer, das meines 

Erachtens hauptjächlih aus erfauften heidnifchen, Kroaten 

bejtand, vorzugsweiſe auf den Seefrieg eingeübt w 

Die großen Erfolge, welche Doge Orſo, zum Theil jhon | 

jein Vorgänger errang, ſetzen eine gute Drganijation voraus. 

Das wilde Feuer des Kroaten — wer kann läugnen, Daß 
dieſer Stamm vortvefflichen Zeug zum Soldaten befigt — 
bat, geleitet von venetianifcher Klugheit, das Meeifte für 
die ie Größe des Lagunenſtaats gethan. 

—— Der mit den Dienern des erinordeten Dogen Peter 
Trandonico abgeſchloſſene Vertrag iſt buchjtäblich gehalten 

worden. „Die aufgeſtellten beſonderen Richter“ jagt?) 

Dandolo, „verurtheilen den einen Theil der Mörder zur 

Verbannung nah Byzanz, den andern zur Verweiſung 

nach Francien. Nur ein Einziger durfte (— wahrjcheinlich 

durch Familien-Einfluß geſchützt) im Lande verbleiben; den 

aber padte der Teufel“. Das heißt wohl: er verfiel im 

Wahnſinn. Meines Erachtens find dieſe Worte nicht jo zu 

deuten, als hätten die Nichter ausdrüdlich bejtimmt, der 

und der müfje nach Francien, jener und diefer aber nach 

dem griechischen Often wandern; denn die Richter beſaßen 

über die Berurtheilten nur jo lange Gewalt, als leßtere 

auf dem Boden Venetiens weilten; über Francien dagegen 

und Griechenland übten fie feine Gerichtsbarfeit, und konn— 

ten daher die Berwiefenen auch nicht zwingen, im Auslande 

einen bejtimmten Ort zu wählen: — ſondern die Nichter 

iprachen einfach das Urtheil der Verbannung; und jeder 

') Muratori XII., 182. 
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der Berurtheilten ging. dann, wohin es ihm beliebte, vie 

einen nach Francien, die andern nach Griechenland. Faſt 

das ganze Parteiwejen Venetiens drehte jih um die ent- 

gegengejegten Pole diejer beiden Großmächte, die unaufhör— 

lih das Seeland in ihren Kreis zu ziehen ftrebten. Die— 

jenigen von den DVerbannten, welche in Francien leichter 

Glück und Befriedigung der Rache zu finden hofften, wand— 

ten ſich über die Alpen, die Andern fuhren nach Oſten. 

Siebzehntes Kapitel. 

Der Doge Orſo und jein Streit mit dem Patriarchen Peter 
von Grade. Verbot des Sclavenhandels. 

Die Regierung des neuen Dogen*Orjo Participazzo 

war eine friegerifche. Dandolo erzählt ): „Orſo lief mit 

der Seemacht gegen den Fürſten der Südjlaven, Domagoi, 

aus, der in vorigen Zeiten den Venetern Schaden zugefügt 

hatte. Der Slave wagte jedoh feinen Kampf, fondern 

unterwarf jich den Bedingungen, welche der Doge vorjchrieb, 

jtellte Geißeln, leijtete Schavdenerfag und triumphivend 

fehrte der Doge zurück". Dandolo bejtimmt die Zeit nicht, 

und man fann diefelbe nur aus der Reihenfolge errathen, 

in welcher er die Creignifje aufführt. Der erjte Zug 

gegen die Slawen jcheint no in das Jahr 864 oder 865 

zu fallen. Weiter berichtet?) derjelbe Zeuge: (um 870) 

„jegelte Orſo mit jeiner Flotte gen Tarent, in deſſen Nähe 

!) Muratori XII, 182. 

2) Tbid. S. 184. 
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die Seemacht dev Saracenen lag, griff den Feind an und 

errang einen herrlichen Sieg". 

Gleichwohl wagten die Saracenen etwa jechs Jahre 
jpäter eimen Schlag gegen Grade, doch nicht ungeftraft. 

Dandolo fährt) fort: „Die Saracenen überfielen die 

Stadt Grade, richteten jedoch trot zweitägiger Berennung 

nichts aus, weil die Einwohner tapferen Widerſtand leiſte— 

ten. Als nun Doge Orſo Nachricht hiewon erhielt, ſchickte 

er feinen Sohn Johann mit einer Flotte den Gradenjern 

zu Hilfe. Allein die Feinde warteten Sohanns Ankunft 

nicht ab, jondern wandten um und verheerten auf der 

Heimfahrt die Stadt Comacchio“. Dandolo fügt bei, furz 

darauf jet Orſo's Sohn Johann von den Venetern aus 

Dankbarfeit für die geleifteten Dienfte zum Mitdogen er- 

wählt worden. 

Gejchreeft durch die jteigende Macht Venedigs hatten 

die Südſlaven in der legten Zeit Frieden gehalten, d. h. 

wider Bürger des Seelands feinen Naub mehr verübt. 

Dagegen fuhren jie fort, andere Nachbarn zu plündern. 

Aber auch dieß duldete?) der Doge Orſo Participazzo nicht 

mehr: „die Slaven waren in Iſtrien gelandet und verheer- 

ten die Städte Omago, Cittanuova, Cervere, Nopiguo ?). 

Als dieß der Doge erfuhr, jegelte er mit 30 Schiffen hin— 

über, griff die Räuber an und jchlug fie jo, daß nur we— 

nige entfamen. Alles den dortigen Kirchen geraubte Eigen- 

thum gab er denjelben zurück, die gefangenen Dalmatiner 

1) Muratori XII., 186. 

2) Ibid. und Bert VII., 20. 

3) Alle vier liegen der Reihe nach in der Richtung von Nor- 

den nad Süden auf der Weftfüfte Jftriens. ⸗ 
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aber ließ er frei, weil zwijchen Benetern und Jenen eine Ueber— 

einfunft des Inhalts bejtand, gegemjeitig Niemand der Freiheit 

zu berauben. Gleichwohl glaubten jich die Dalmatiner durch 

das Einjchreiten des Dogen verletst, und brachen den früs 

her abgefchloffeuen Frieden; doch ward verjelbe, nach dem 

furz darauf erfolgten Tode des Slavenherzogs Domagoi 

ernenert, wobei aber der Doge ausprüdlich die Croaten 

der Narenta, als die hartnädigiten Feinde der Veneter, 

ausnahm. Gegen diefe entjendete Orſo ein Heer, das fie 

züchtigte“. 

Iſtrien war damals, wie ich unten zeigen werde, 

noch immer zwiſchen den Franken und Venetern, oder wenn 

man jo will, zwiſchen ven Patriarchenſtühlen Aqnileja und 

Grado jtrittig. Gleichwohl ift nicht anzunehmen, daß im 
Augenblide des Einfall der Slaven die obgenannten 

Städte, welche von den Räubern geplündert wurden, dem 

Dogen gehorchten, denn wäre dieß der Fall gemwejen, fo 

würde Orſo ficherlih die Gefangenen nicht freigelaffen, 

jondern wegen Vertragsbruchs zur Rechenjchaft gezogen 

haben. Wenn gleihwohl Drjo die trier wie Schub 

befohlene behandelte, jo gejchah dieß offenbar, um die gute 

Meinung des Yandes zu gewinnen, und dadurch die künf- 

tige Herrihaft Benetiens über die Halbinjel vorzubereiten, 

was wirflich den nächjtfolgenden Dogen gelungen it. 

Im Februar 882 hielt der deutjche Carolinger Carl 

der Dide, welder, im Frühling 881 von Papft Jo— 

hann VII. zum Kaifer gekrönt, als der lette feines Stam— 

mes — obmohl nur auf furze Zeit — die Einheit des 

fränkiſchen Weltreichs heritellte, Hof zu Ravenna '). Yaut 

) Böhmer, Regest. Carol. Nro. 936 ff. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 13 
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dem Zeugniffe Dandolo’8 erneuerte eben derjelbe am ge- 

nannten Ort die alten zwijchen den Venetern und ven be- 

nachbarten Inſaſſen des italifchen Reichs beſtehenden Ver— 

träge auf weitere drei Yahre und bejtimmte weiter, daR 

hinfort beide, Veneter und die Italiener der Seefüfte, ge- 

meinjchaftlich Anfälle ſlaviſcher Räuber abwehren follten. 

Das heißt, meines Crachtens, der Garolinger, der fo 

wenig als feine lombardijchen Unterthanen iiber eine See- 

macht verfügte, erfannte durch die That an, dag nur Ve— 

nedig die Mittel bejite, die Slaven im Zaume zu halten, 

und übertrug die Bertheidigung der italiihen Oſtküſte dem 

Dogen des Seelande. 

Unverkennbar ift, daß Dandolo obige Nachricht einer 

Urkunde entnahm, aber wenn Orſo's Name wirflih in 

derjelben jtand, folgt, daß der Doge, deſſen Tod Dandolo 

in's Jahre 881 verjett, erſt ein Jahr ſpäter geftorben 

jein fan, 

Bis gegen das Ende der Verwaltung Orſo's hin 

findet fich weder bei dem Chroniften Johann, noch in 

Dandolo's Werfe eine Andeutung, daß der byzantiniſche 

Hof Verkehr mit dem Dogen pflog. Jetzt erſt, nachdem 

Orſo durch feine Waffenthaten Feinden und Freunden 

Schreden oder Achtung abgenöthigt hatte, Fam ihm der 

Baſileus mit Gunftbezeugungen entgegen. Dandolo be- 

richtet '): „der griechische Kaifer Baſilius überjchiefte dem 

Dogen die Bejtallung zum Protoſpatarius und reiche Ge— 

ſchenke. Dankbar für - diefe Ehre erwiderte fie Orſo 

durch die Gabe von zwölf großen Gloden. Im Griechen- 
(and waren nämlich bis dahin Gloden unbekannt, umd jet 

!) Muratori XII, 157, vergl. mit Berg VIL, 21. 
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erſt famen fie in Gebrauch." Das fcheint im letzten Jahre 

Orſo's gefchehen zu fein. Unter feinen Söhnen, die dem 

Bater auf dem herzoglichen Stuhle folgten, werden gar 

feine Beziehungen zwifchen dem griechifchen Hofe und Ve— 

netien erwähnt, während nach ihmen die alten freundjchaft- 

lichen Verhältniſſe wiederhergeftellt erjcheinen. Was folgt 

nun aus dieſen Thatjachen? meines Erachtens dieß, daß 

Oro im Anfange feines Ducats mit den Griechen ge— 

brochen hatte, weil er fein Gejchlecht durch fie verlegt 

glaubte. Unfere oben entwicelte Darftellung, laut welcher 

Doge Johann PBarticipazzo, Orſo's Stammfippe, von dem 

Bafileus aufgeopfert worden war, wird demnach durch 

den Erfolg bejtätigt. 

Auch Werke des Friedens unternahm Orfo. Dandolo 

jagt ): „der Doge errichtete einen Palaft in der Stadt 

Herackana, aus welcher jeine Vorfahren jtammten, des— 

gleichen traf er Anftalt, daß auf Rialto Sümpfe troden- 

gelegt und neue Häuſer auf der Ditjeite erbaut wurden, 

" auch vereinigte er die Inſel Dorſoduro mit Stadt-Venedig. 

Seit alter Zeit herrichten Zwiftigfeiten zwifchen den Vene— 

tern und denen von Friaul. Orſo legte viejelben durch 

Abſchluß eines Vertrags bei, welcher folgende Bejtimmuns 

gen enthielt: Patriarch Walpert von Aquileja veripricht, 

den Erzſtuhl von Grado nicht mehr zu beläftigen, noch 

die Nechte desjelben anzutaften. Andererfeits macht fich 

Doge Oro für die Dauer feines Lebens verbindlich, den 

Friaulern freien Gebrauch des Hafens Pilus zu gejtatten, 

wogegen er ausbedingt, daß jene ihn als Dogen anerfennen, 

den Handel der Veneter bezüglich des Cinfaufs, wie des 

!) Muratori XII., 188. 
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Verkaufs von Waaren nicht gegen das Herfommen bejchagen, 
daß fie ferner die vier Kaufhallen, welche der Doge auf 

dem Marftplage von Aquileja bejitt, als fein Eigenthum 

jhüßen, auch von den Handelsgejchäften, welche Orſo auf 

eigene Rechnung macht, feine Zölle erheben.” 

Abermal fieht man, daß Dandolo, was er bezüglich 

des Vertrags jagt, aus einem Aktenſtücke jchöpfte. Laut 

einer andern Urfunde ') ift die fragliche Uebereinfunft im 

Jahre 880 abgejchlojfen worden. Orſo Barticipazzo hat 

demnach Handel getrieben, nachdem er ſchon 16 Jahre 

lang Doge von Venedig war, und wußte die Sache fo 

einzurichten, daß er da und dort feinen Zoll bezahlte, 

während die übrigen Beneter ihre Waaren verjtenern 

mußten. Obgleich der Vertrag von 880 den Stuhl von 

Grado gegen Angriffe von Aguileja jicher jtellte, iſt erſte— 

rem feineswegs Iſtrien zurückgegeben worden. Bielmehr 

find Beweife °) vorhanden, daß Walpert von Aguileja 

nicht nur über Iſtrien, jondern jogar über das ferne 

Dalmatien Metropolitanhoheit übte. Aus Ehrſucht hatte 

er nämlich mit dem Konjtantinopolitaner Photius gemeine 

Sache gegen Papſt Johann VIII. gemacht, und als Lohn 

für Ddiefen Verrath waren ihm von dem Baſileus die 

Kirchen Dalmatiend untergeordnet worden. 

Noch iſt übrig, daß ich über eine merkwürdige firch- 

liche Verwicklung berichte, welche unter dem Ducate Orſo's 
eintrat. Derjelbe geriet mit dem Patriarchen Peter von 

Grado in emen Streit, welcher wie ein Borfpiel des 

Kampfes zwifchen Gregor VO. und Heinrich IV. von 

') Bernardus de Rubeis, Monum. eccles. Aquilej. ©. 449. 

2) Ibid. ©. 451. 
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Deutjchland ich geftaltete. Mehrfach habe ich Gelegenheit 

gehabt, zur zeigen, daß von den Anfängen des venetifchen 

Gemeinwefens an daſelbſt der Grundſatz herrſchte, den 

Clerus zur Stellung von Staatsdienern herabzudrücken; 

die Biſchöfe des Seelauds, meiſt Söhne oder Vettern der 

herrſchenden kaufmänniſchen Geſchlechter, boten hiezu willig 

die Hand. Aber unter Orſo gelangte ein großer Mann, 

einer von den Geweihten, auf den Stuhl von Grado, der 

ſich nicht mißbrauchen ließ. Leider ſchlüpft Andreas Dan— 

dolo mit wenigen Worten über die Sache weg, welche 

ſeinem perſönlichen Geſchmacke widerſtrebte. Denn der— 

ſelbe war ſo ganz Venetianer, daß er die Unterdrückung 

der Cleriſei in der Ordnung fand, und in dieſem einen 

Punkte — ſonſt iſt er grundgeſcheidt — wie ein Byzan— 

tiner oder wie ein Berliner von Heute urtheilte. 

Ich will zwei Beiſpiele geben. Ehe er die oben 

angeführte Urkunde mittheilte, kraft welcher die Dogen, 

Angelo und Juſtinian Participazzo, 819 dem Patriarchen 

von Grado die Aufſicht über das Kloſter S. Hilarius 

entzogen, ſchickk er mit wahrem Behagen folgende Worte) 

voran: „aus nachfolgendem Pergamente kann man auf's 

Deutlichſte erſehen, daß dem Dogen von Venetien (und 

nicht dem Patriarchen oder dem Papſte) die Gerichtsbar— 

keit über den Clerus des Landes zuſteht.“ Ja wohl! die 

Patriarchen und Biſchöfe Venetiens mußten tanzen, wie 

ihnen Anfangs der Doge und fpäter die Siguoria auf- 

jpielte; aber die Welt kennt auch die Folgen davon, näm— 

lich daß die Republik Venedig, die einft jo groß war, wie 

1) Muratori XIl., 165: privilegium, per quod ducalis ju- 

risdictio super clericos evidentissime probatur. 
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ein ausgebrannter Krater endete. "Ein jolcher Untergang 

blüht allen Denen, welche den Gegenjat zwijchen geijtlicher 

ans wettficher Gewalt, der zum Heile der Welt_beitehen 

muß, freventlicher oder liederlicher Weije vernichten. Fer— 

ner vergißt fih Dandolo jo weit, daß er die Fabel von 

der Püpjtin Johanna, die während eines firchlichen Um— 

zugs auf der Straße geboren haben joll, eines der bos— 

baftejten, aber auch der dümmſten Mährlein, welche je 

Feinde der chriftlichen Kirche ausheckten, in feine Chronif 

aufnahm '). 
Ausführlihere Nachrichten, als Dandolo, gibt Chro- 

niit Johann. Sonſt bejiten wir noch mehrere Aften aus 

der römischen Kanzlei, die fich auf jenen Streit beziehen. 

Patriarch Vitalis war 873 gejtorben ?), num wurde ein 

Mann ohne Ahnen, Namens Petrus, der aber die Achtung 

Aller genoß, zum Nachfolger gewählt, „Diakon Peter,‘ 

jagt ?) der Chronijt, „führte ein heiliges Yeben, auch ver— 

jtand er die Grammatik jehr gut.“ Mean glaube nicht, 

daß legterer Sat ein müßiger fei. In der zweiten Hälfte 

des neunten und im der eriten des zehnten Jahrhunderts 

gejchah es, daß beim Klerus die jchmähliche Unwiſſenheit 

des Yateinifchen einriß, welche namentlich in den italieni- 

ichen Chronifen und Urkunden jener Zeit jo widerlich her- 

vortritt. Allerdings fällt der fragliche Flecken großen Theils 

dem Mangel an Mitteln der Bildung zur Laſt, allein wer 

wahren Beruf zum Clerifer hat, wird jtet8 im Stande 

jein, durch eigene Anjtrengung die fehlenden Hilfsmittel 

!) Muratori XII, ©. 179. 

2) Berk VIL, 47. 
3) Ibid. 19. 
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zu erjegen und wäre es auch mur durch jtetes Yejen des 

Breviers. Geiftliche, welche feine gehörige Kenntniß des 

Latein beſitzen, erregen ein jchlimmes Vorurtheil wider ihre 

Tugend. 

Der Chronist fährt fort: „als Peter merfte, daß 

man ihn zum Patriarchen machen wollte, entfloh ev nach 

dem Feitlande Italiens hinüber, und ward mir durch die 

dringendſten Bitten vermocht, daß er zurücfehrte und die 

Würde annahm." Bald gerieth ev mit dem Dogen Orjo 

in Streit, und warum? „Im Kloſter von Altins lebte ein 

Abt, Dominicus, der früher als bloßer Mönch, weil ihn 

eine firchliche Strafe wegen Unfenfchheit traf, ſich felbit 

entmannt hatte, und nach Spoleto entflohben war. Im der 

griechischen Kirche, der unveinen und knechtiſchen, kam gegen 

das neunte umd zehnte Jahrhundert der Gebrauch in 

Schwung, daß man Knaben, welche für den geiftlichen 

Beruf bejtimmt waren, vorher verfehnitt. Die Bulle des 

Fluchs, welche Cardinal Humbert und Genoſſen, als Le- 

gaten des PBapites Yeo IX., Samſtag, den 16. Juli 1054, 

auf den Hauptaltav der Sophienfirche niederlegten, ent— 

hält ') unter Anderem den Vorwurf, daß die Griechen 

Himmlinge zum Bisthum befördern. Der Greuel muß 
alfo häufig und verbreitet gewejen jein. Bekanntlich duldet 

ihn die lateiniſche Kirche nicht, denn nach ihrer Yehre und 

Praris joll die Keufchheit des Glerifers nicht ein todtes 

Werk des Mefjers, fondern eine That freier Tugend fein. 

Der venetianifche Adel dagegen betrachtete die Sache 

mit byzantinischen Augen. Obgleich landflüchtig und ein 

Verſchnittener, wurde Dominieus — offenbar durch Fami- 

N 

ı) Gfrörer, 8. ©. III., 321. 
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lieneiufluß zum Abt von Altino erhoben, und als durch 

den Tod des Biſchofs Senator, von Torcello der dortige 

Stuhl erledigt worden war, ‚wollte ihn Doge Orjo gar 

zum Nachfolger einjegen. Aber Patriarch Peter widerſprach 

und verweigerte die Weihe. Hier mit diefem Punkte wer: 

den die Nachrichten, welche Chroniſt Johann mittheilt, 

lüdenbaft. Er jagt ') blos: „als der edle Patriarch den 

Abt wegen Ungehorfams bannte, verlor er die Gunſt der 

Dogen und entwich nach Iſtrien.“ Weiter unten berichtet 

er dann: „aus Grade fehrte der Herr Patriarch - nach 

Rialto (Stadt-Venedig) zurüd, und weilte dort ein ganzes 

Jahr. Da er aber feinen Frieden vom Dogen in Betreff 

des Erwählten von Torcello erlangen konnte, entfloh er, 

aufer Standes verjett, längeren Widerjtand zu -Teijten, 

heimlich aus Venetien nah Rom zu Papſt Johann VIIL, 

der ihm Schuß gewährte und den Flüchtling ein Yahr 

lang bei ſich behielt.“ 

Das ſieht jo aus, als habe der Patriarch fortwäh- 

vend mit dem Dogen unterhandelt. Allein aus den römt- 

ſchen Urkunden, von denen jogleih die Rede fein wird, 

erhellt evitlich, daß es zum fürmlichen Bruche zwijchen dem 

Dogen und dem Patriarchen Fam, zweitens, daß mehrere 

Biſchöfe der Inſeln ihre Pflichten gegen die Kirche jo weit 

vergaßen, um mit dem Dogen gemeine Sache wider ihr 

geiftliches Haupt zu machen, drittens, daß Orſo den Er- 

wählten ohne Nückjicht auf den Widerſpruch Peters ein- 

fette, und zuletzt Gewalt wider den Patriarchen brauchte, 

und vwiertens, daß ſich Peter durch Flucht nach Nom weis 

teren Mifhandlungen entzog. Papſt Sohann VIH. hat zu 

i) Ber VII, 19. 
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Ende des Jahres 876 und im Laufe des folgenden — 

ohne Frage zu der Zeit, da Peter als Flüchtling zu Nom 

verweilte — in feiner: Sache eine Reihe Bullen erlafjen : 

erftlich eine an den Dogen Orſo unter dem 24. November 

876 gerichtete '), worin er denſelben aufforderte, die 

Biſchöfe des Seelands zu einer auf dem 13. Februar 

künftigen Jahres nach Nom anberaumten Synode abzıt- 

ihiken, damit unter ihrer Mitwirkung die Sache des 

Patriarchen Peter bereinigt werden möge. Zugleich ge— 

ftattete er, daß Biſchof Felir von Malamocco, welcher 

frank jei, einen Stellvertreter aborone, Peter von Jeſolo 

dagegen, der den Auftrag einer Gejandtjchaft nach Con— 

jtantinopel empfangen babe, ſolle perſönlich ſich einfinden, 

wenn er nicht anders bereits nach dem Oſten abgereist ſei. 

In einem zweiten Schreiben) kündigt Johann VIII. 

den Biſchöfen Felix von Malamocco und Peter von Jeſolo, 

welche ſich wider ihren Patriarchen aufgelehnt und, obgleich 

wiederholt nach Rom vorgeladen, Feine Folge geleijtet 

hatten, für jo lange die Kirchengemeinfchaft auf, bis fie 

gehorchen würden. Der Bapit fügt bei, unverweigerlich 

müſſen jie auf dem nach Nom ausgejchriebenen Concil im 

Februar 877 entweder perjönlich ericheinen oder Bevoll- 

mächtigte jchiefen. In einem dritten Schreiben ?), Das, wie 

das vorhergehende, unter dem 1. December 876 ausge- 

fertigt ift, fordert er unter Androhung des großen Kirchen- 

banns num zum dritten Mal Dominieus, der fih da einen 

Erwählten von Torcello nenne, wor die fünftige Synode 

1) Jaffe, Regest. Nro. 2296. 

2) Ibid. Nro. 2297. 
3) Ibid. Nro. 2298. 
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nah Rom. In einem vierten Schreiben '), von demſelben 

Tage, erhebt er Vorwürfe gegen deu Dogen Orſo, weil 

er, feinem gegebenen DVerjprechen zuwider, Dominieus von 

Torcello, der fich einen Erwählten nenne, nicht nach Nom 

gejchieft habe; zugleich findigt ev an, daß Dominicus, jo 

wie die Bifchöfe Peter von Jeſolo und Felir von Mala- 

mocco unter Androhung des Bauns vor die nächte Sy— 

node geladen feien. In einem fünften Briefe?) zeigt er 

ebendasjelbe den Bijchöfen Dominicus von Dlivolo und 

Leo von Caorle an, und erjucht fie, während der Abweſen— 

heit der Vorgeladenen ihr Amt zu verjehen. 

Aus unbefannten Gründen fam, wie es jcheint, die 

ausgeſchriebene römische Synode gar nicht zu Stande, denn 

unter dem 27. Mai des folgenden Jahres (877) richtete 

der Papſt an den Dogen Orfo ein Schreiben ?), worin er 

ihm Vorwürfe wegen Ungehorfams und jchlechter Behand- 

lung der vömifchen Yegaten macht und zugleich die Auffor— 

derung ergehen läßt, der Doge felbit und ſämmtliche Bi— 

ſchöfe Venetiens follen auf den 24. Juni des laufenden 

Sahres in der Stadt Ravenna zu einer italieniihen Sy— 

node unverweigerlich erjcheinen. Johann VIH. fügte weiter 

den Sat bei: „feineswegs ift es unjere Abficht, Venetiens 

Biſchöfe zu Grunde zu richten, fondern vielmehr der Unord— 

nung, welche in eurer Provinz. herrjcht, zu jteuern und die 

zwijchen den dortigen Bilchöfen und ihrem Haupte, dem 

Patriarchen, objchwebenden Streitigkeiten gemäß dem kano— 

nischen Rechte beizulegen". Wie es im folchen Fällen zu 

1) Jaffe, Regest. Nro. 2299. 

2) Ibid. Nro. 2300. 

3) Ibid. Nro. 2350. 

| 
j 
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gejchehen pflegt, hatten die Feinde der Kirche ausgefprengt, 

daß der Bapjt die bejtehenne Ordnung dev Dinge umftür- 

zen wolle. Durch ein weiteres Schreiben ') vom gleichen 

Tage ermahnt Johann VIII. die Biſchöfe von Jeſolo und 

Malamocco, fih in Ravenna auf den 24. Juni einzufinden. 

Wegen dringender Gejchäfte, die den Papſt nach dem 
Süden zu reifen nöthigten, mußte die anberaumte Synode 

auf den 22. Juli verfchoben werden. in fechstes Schrei- 

ben?) Sohanns VII. vom. 19. Juli 877 liegt vor, worin 

er Solches dem Herzoge Venetiens anzeigt, und ihn erfucht, 

ſammt den Bijchöfen des Seelandes zu fommen. Dieje 

Synode wurde wirklich gehalten. Ueber das, was Dort 

vorging, berichtet °) Chronift Johann, wie folgt: „mit dem 

Gradenfer Patriarchen Peter reiste Papſt Johann VII. von 

Kom nah Ravenna, wo fich 70 italianische Kivchenhäupter 

zu einem Concile verfammelten. Auch die Bijchöfe Peter 

von Jeſolo, Yeo von Caorle und mehrere Erwählte Vene- 

tiens waren vorgeladen, damit der’ zwifchen dem Dogen Orfo 

und dem Patriarchen ausgebrochene Streit gejchlichtet werde. 

Da jedoch die beiden Biſchöfe fammt den Ermwählten zu 

ſpät umd erjt nachdem die Gefchäfte beendigt waren, in Ra— 

venna eintrafen, verhängte der Papſt den Bann über fie, 

nahm venjelben aber in Kurzem auf Bitten des Dogen 

wieder zurück“. 

Mam fieht: jeit Ausbruch des Kivchenitreits, d. h. 

jeit 3—4 Sahren, hatte der Patriarch feine Weihen mehr 
ertheilt, darum gab e8 in Venetien mehrere Erwählte, denen 

1) Jaffe, Regest. Nro. 2331. 

2) Ibid. Nro. 2337. 

3) Berg VII, 20. 
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die firchliche Einſegnung fehlte. Ferner muß der Doge 

gedroht haben, daß er, wenn der Papjt nicht machgebe, die 

Bisthümer feines Yandes unter den Hofjtuhl zu Conſtanti— 
nopel jtellen werde, demm nur wenn man dieß worausfeßt, 

wird das DBerfahren Johanns VII. begreiflich: er durfte 

nicht mit unbeugſamer Entjchloffenheit auf dem guten Nechte 

der Kirche beftehen, weil jonjt Venetien für Nom verloren 

war. Erinnern wir ums, daß Photins um diefelbe Zeit 

den Patriarchen Walpert von Aquileja verführt hatte. An 

gutem Willen, das gleiche Spiel in Venetien zu treiben, 

hat es ihm Sicherlich nicht gemangelt. 

Don Ravenna fehrte der Papſt nach Rom zurüd, der 

Patriarch Peter dagegen blieb einige Zeit in Pavia, dann ging 

er nach Treviſo, wo ihn der dortige Biſchof Yando — ſo 

berichtet ') Chronift. Johann — mit größter Ehrfurcht em— 

Pfing. Von Trevifo aus wurden die Verhandlungen mit 

dem Dogen fortgefegt; endlich Fam folgender Vertrag zu 

Stande: „jo lange Peter lebt, empfängt Dominiens von 

Torcello feine Weihen, darf aber im bifchöflichen Palaſte 

wohnen und die Nenten des Stuhles beziehen; zweitens, 

Patriarch Peter ertheilt drei Erwählten die Weihen." Der 

- Patriarch kehrte nun nach Venetien zurüd, war etliche 

Tage zu Gafte bei dem Dogen Orſo, weihte dann in Grado 

die Grwählten von Olivolo, Malamocco und Cittanuova, 

kam noch einmal nach Stadt Venedig und ftard dort jchnell 

weg. Leiſe deutet der Chronift an, daß Peter vergiftet 

worden ift. „Seine reine Seele", jagt er, „itieg empor 

zu des Himmels Höhen, die Kirche von Grado hat er 
4 Jahre und 6 Monate regiert; er war hochgewachien, 

1) Bert VII, 20 unten ff. 
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ſchön von Antlit, erreichte aber nur ein Alter von 40 Jah: 
ven.“ Johann will jagen, alle Kechtichaffenen hätten ihn 

als einen Heiligen und als einen Märtyrer verehrt. 

Und Beides mit Recht: Patriarch Peter von Grado 
hinterließ ein Denkmal, das ihm eine Stelle unter den 

Wohlthätern des menſchlichen Gefchlechtes fichert. Dandolo 

ihreibt ): „Da die Kaufleute Venetiens zu jener. Zeit, 
ſchmutzigen Gewinnes wegen, von Seeräubern und andern 

Spitbuben Sklaven auffauften und über die See verführten, 

beſchloſſen die beiden Herzoge Venetiens zur Ehre Gottes ?), 

in Gemeinjchaft mit dem Clerus und dem Bolfe des See- 

landes, den Greuel abzufchaffen: Handel und Ausfuhr von 

Sklaven wurde unter Androhung jehwerer Strafen ver: 

boten”. Die Veröffentlichung des Gejetes füllt laut dem 

eigenen Eingejtändniffe Dandolo's in die Zeit, da Patriarch 

Peter den Erzituhl von Grado einnahm. Ferner fanır der 

venetianiſche Gejchichtjchreiber nicht bergen, daf die Beweg- 

gründe, welche das Verbot erziwangen, - veligiöfer Natur 

waren, d. h. aus dem Chriftenthum jtammten, noch auch, daß 

der Clerus mitwirfte. Dennoch jtellt er die Sache jo dar, 

als jet die Verordnung von den beiden Dogen ausgegangen. 

Allein jolhe Gedanken wachjen nicht im Gehirne von 

Dogen wie Orfo, jondern fie find die Frucht heiliger Män— 

ner, wie Patriarch Peter. Zehn Yahre und mehr hatte 

Orſo dem verruchten Handel ruhig zugejehen, der vor ſei— 

nen Augen betrieben ward; feine Vorgänger und. viele jei- 

ner Nachfolger duldeten ebendenjelben, nahmen vielleicht jelbit 

!) Muratori XII., 156. 

2) Pie decreverunt. 
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daran Theil und jett joll diefer Orſo, der in der Perjon 

Peters von Grado die Kirche jchändlich unterdrüdte, auf 

einmal Geſetze erlajfen, welche darauf berechnet jind, die 

Würde menjchlicher Natur, das Ebenbild Gottes auch in 

den Unglücdlichiten und Aermſten zu achten: credat Judaeus 

Apella, non ego! Hiezu fommt noch, daß, ale im Jahre 

960 das Gejes gegen Verſchiffung von Sklaven erneuert 

ward, die Mitwirfung des damaligen Patriarchen Bonus 

jehr .ftarf hervortritt. Nachdem der Doge Widerjpänjtigen 

eine Strafe von fünf Pfund Gold angedroht hatte, ver- 

fügte *) der ebengenannte Bonus: „Sklavenhändler jellen 

von der Gemeinjchaft der Gläubigen ausgejchloffen und ver— 

flucht jein immerdar, auch nie ein gottesdienjtliches Ge— 

bäude betreten dürfen". Ebenſo wird das Geſetz Orſo's 

gelautet haben. 

Ich weiß wohl, was Dandolo verleitet hat, die 

Wahrheit in einer jo wichtigen Sache zu verhüllen. Sonſt 

ein hochgefinnter ‚und wohlvdenfender Mann, war er vom 

Wirbel bis zur Zehe angefüllt mit dem venetianijchen 

Staatsgeifte, der alle Ehre, alle Gewalt für den Herzog 

und den Rath in Anfpruch nahın, der die Kirche zur Magd 

dev herrſchenden Gejchlechter erniedrigt wiſſen wollte, der 

endlich einem tugendhaften Prälaten, wie Peter von Grade, 

welcher die Gebote des Erlöſers höher achtete, als die 

Satungen Orſo's, jogar den Ruhm einer chriftlichen That 

mißgönnte. Anderer Seit erwäge man, wie groß die Ehr- 

furcht gemwejen fein muß, welche Patriarch Peter genoß, 

daß er mitten im Kirchenftreite und in einem Handelsſtaate, 

wo Alles Geld zu machen erpicht war, einen Zweig des 

=) Fontes rerum austriac. XII., 22. 
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Handels zu Ächten vermochte, der von jeher umermeßlichen 

Gewinn abwarf. | 
Nach Peters Tode fette Orſo durch, daß jein eigener 

Sohn Victor zum Patriarchen erwählt ward. Am Tage 

der Wahl mußte derjelbe einen Eid ablegen, daß ev den— 

jenigen, welchen dev Doge vorjchlage, ohne Weiteres zum 

Biichofe von Torcello weihen werde. Der Doge nannte 

den Himmling Domintcus. Der neue Patriarch "ertheilte 

die Weihe, fprach aber, laut dem Zeugniffe ') des Chronijten 

Sohanı, zu dem Geweihten: „Wehe dir, daß du die Ehre 

erziwangeft, die div fraft des Geſetzes der Kirche nicht ge— 

bührt; wenn du nicht Buße thuft, wirſt du am jüngjten 

Tage Rechenſchaft geben müſſen“. Selbjt der eigene Sohn 

Ihämte fich über die Forderung des herzoglichen Vaters. 

Im Mebrigen erjieht man aus Dandolo’s Darftellung ?), 

daß es Leute gab, welche nicht gerne eingejtanden, Patriarch 

Victor fei ein eheleiblicher Sohn des Dogen Orſo gewefen. 

Natürlich ! in Yindern, wo man das Bisthum als Verjor- 

gungsanftalt fir nachgeborne Söhne des Patriciats, und 

zwar allen Anjcheine nach vorzugsweife für ſolche Söhne, 

deren DBerjtandesfräfte zu gedeihlichem Betrieb von Han— 

delsgejchäften nicht auszuveichen erachtet werden —, ich jage, 

in Yändern, wo man das Bisthum jo behandelt, gedeiht 

die Kirche nicht. Aber wenn man auch gleich die Sache 

übt, will man doch nicht, daß die Welt e8 erfahre umd 
davon rede. 

1) Bert VIL, 21. 

2) Muratori XII., 1857 u. 188. 
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Der Doge Johann II. Participnzzo und der Staatsvertrag 
von 883 mit Katjer Carl dem Dicken. 

Doge Orſo ftarb im Jahre 881 (oder 882), außer 

dem Patriarchen Victor vier Söhne, Johann, Baduarius, Orfo 

und Peter hinterlaffend, von denen drei der Reihe nach 

Dogen geworden find. Mit Ausnahme eines einzigen Falls 

wird feine Waffenthat derjelben gemeldet, obgleich es, wie 

jih unten ergeben wird, an Anläffen zum Krieg nicht fehlte; 

auch ſonſt find Anzeigen vorhanden, daß Orſo's Söhne 

nevvenfchwache, zum Siechthum geneigte Herren waren. 

Faſt jcheint es, als habe fich in dem Gefchlechte der Par— 

ticipazzo jehr frühe etwas wie Merowingerthum, wie vachi- 

tiihe Anlage ausgebildet. Zunächſt übernahm Johann, 

ſchon jeit etlichen Jahren Mitdoge des Baters, die Ber- 

waltung DBenetiens olleim. Cine feiner erſten Handlungen 

war, daß er die Macht des Staates dazu anwandte, feinem 

Bruder Baduarius eime ftattliche Verſorgung auf Koiten 

des Stuhles Petri zu verichaffen. Dandolo erzählt): 

„Doge Johann jchicte feinen Bruder Baduarius nach Nom, 

damit er dort vom Papfte Johann VII. das Comitat 

Comacchio erbitte. Da aber der Graf von Comacchio, 

Marinus, Solches erfuhr, ftellte ev Bewaffnete auf, welche 

den DBeneter, da er aus Nom zurückkam, überfielen, gefan- 

gen nahmen und ihm eines der Deine entzwei jchlugen. 

Marinus gab den Gefangenen nicht eher frei, bis dieſer 

einen Eid jchwur, daß er für das erlittene Unrecht Feine 

1) Muratori XII. 188 unten ff. 
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Rache nehmen werde. Hierauf fehrte Baduarius nach Ve— 

nedig zurück, und ftarb bald darauf an feinen Wunden. 

Der Doge Johann aber führte eine Flotte nach Comacchio, 

nahın die Stadt, feste daſelbſt Richter im eigenen Namen 

ein, und verheerte die Güter der Ravennaten, welche ge— 

meine Sache mit Marinus gemacht hatten“. 

Ich habe an einem andern Orte!) gezeigt, daß um 

jene Zeit der römifche Adel, die Gewaltjtreiche der Herzoge 

von Spoleto benügend, ſich in den Kirchenftaat zu theilen 

begann. Auf gleiche Weife wird wohl auch jener Marinus 

zum Befite von Comacchio gelangt fein. Da e8 dem 

Papſte Johann VIII. an der nöthigen Macht gebrach, um 

den Räubern das Handwerk zu legen, jcheint ev es für das 

Klügjte erachtet zu haben, Comacchio dem Bruder des 

venetiſchen Dogen, defjen Freundjchaft immerhin etwas werth 

war, gegen Bedingungen zu überlaffen. Daher die Wuth 

des Marinus und die Mißhandlung, welche er über Ba— 

duarius verhängte. Indeſſen blieben, wie wir unten jehen 

werden, die Veneter nicht lange im ruhigen Bejite von 

Comacchio. 

Ferner ſchloß Doge Johann mit dem deutſchen Caro— 

linger Kaiſer Carl dem Dicken unter dem 13. Mai 883 

zu Mantua eine wichtige Uebereinkunft. Dieſelbe iſt in 

Form einer bon dem Carolinger ausgeftellten Schut- 

urfunde ?) abgefaßt. Sie lautet ihrem wefentlichen In— 

halte nach jo: „im Namen der heiligen und untheilbaren 

Dreieinigfeit, Wir, Carl, von Gottes Gnaden Kaifer. 

!) Gfrörer, Gregor VI. 8. V. ©. 141 fi. 

2) Böhmer, Regest. Carol. Nro. 957, oder Muratori XII., 

159 ff. 

Gfrörer, Byzantinifhe Gejhichten. 14 
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Sedermänniglich fei hiemit fund gethan, daß Johann, Doge 

von Venetien, und durch Gejandte die Bitte vorgetragen 

hat, Wir möchten ihm für die Güter, welche er ſowohl 

drüben in Venetien, als auch diesſeits im Gebiete 

unferes Neichs erworben hat, einen Schußbrief der Art 

ausstellen, daß er felbit, jowie der Patriarch von Grade, 

auch die Bischöfe und das Volk der Infeln all ihr Eigen- 

thum gemäß dem von unjerm Ahne Carl (dem Großen) 

mit den Griechen (810) eingegangenen Vertrag ruhig und 

ungeſtört bejigen dürfen.“ 

„Wir haben dieſer Bitte entſprochen und verordnen 

wie folgt: kein Inſaſſe unſeres Reichs unterſtehe ſich, die 

beſagten Herzogen jenſeits oder diesſeits gehörigen Güter 

anzutaſten. Der Handel der Veneter ſoll in unſerem 

ganzen Reiche frei und nur den allgemeinen Zöllen und 

Weggeldern unterworfen ſein. Ueberdieß bewilligen wir 

aus beſonderer Gewogenheit, daß der Herzog ſelbſt, ſowie 

auch deſſen Erben gar keine Zölle entrichten, ſondern überall 

abgabenfrei ihre Geſchäfte verrichten mögen. Demgemäß 

wage es Niemand die Güter, Gebiete, Orte, Häuſer, 

Kirchen, welche Eigenthum des beſagten Herzogs ſo wohl 

drüben in Venetien, als auch diesſeits im Bereiche unſeres 

Reiches ſind, zu beläſtigen, zu mindern, zu beunruhigen, 

ſondern mit völliger Sicherheit ſollen der Herzog, der 

Patriarch, die Biſchöfe, das Volk der Inſeln alles Erwor— 

bene beſitzen und verwalten. Desgleichen wollen Wir dem 

Patriarchen von Grado, den übrigen Biſchöfen, auch den 

Klöſtern des Seelands, in Klagſachen auf Verjährung das 

Recht der Kirche von Ravenna ertheilt wiſſen. Endlich 

verfügen wir, daß jeder Veneter, der diesſeits in unſerem 

Reiche, ſei es wo es wolle, angeſiedelt iſt, unter der 
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Gerichtsbarkeit des Dogen ftehe, und daß Niemand ich 

erfühne, einen Solchen gegen die Yadungen und Urtheile 

des Dogen zu fchüten.“ 
Statt letteren Satzes findet fich in einer anderen 

Baffung ) der nämlichen Urkunde folgender eingefügt: „va 

es ein Greuel ijt, wenn man irgend Jemand hilft, ven 

Lehensherrn aus der Welt zu Schaffen, oder ihm Vorſchub 

leiftet, einen Herzog feines Stuhles zu berauben, jo ver- 

ordnen Wir aus Liebe zu Gott: jeder Inſaſſe umnferes 

Reichs, der fich mit einem diesfeits wohnenden Veneter zu 

ſolchen Anfchlägen verbindet, ſoll des Landes verwieſen; 

jolche aber, welche der Mitſchuld überführt find, jollen um 

100 Pfund Goldes, zahlbar zur Hälfte an unjere Faifer- 

liche Kammer, zur Hälfte an befagten Dogen, gebüßt 

werden.“ 

Aus den klaren Worten des Aftenjtüces erhellt: 

Doge Johann Participazzo, Orſo's Sohn, hat nicht bios 

etwa die Güter, welche er oder feine Unterthanen diesjeits 

auf fränkischen Boden im italienischen Neiche bejaßen, ſon— 

dern auch fein in Venetien gelegenes Eigenthum, kurz, feine 

ganze Habe unter den Schuß des abendländiſchen Kaiſers, 

Carls des Dicken, gejtellt. Das heißt ohme Frage, der 

Doge Venetiens erkannte den Franken als feinen Gebieter 

an, und nahm das Seeland von der Kaiferfrone zu Yehen. 

Hiefür bedang er jedoch theils für ich jelber, theils für 

die Veneter im Allgemeinen wejentliche Vortheile aus, 

nämlich erjtens, Erneuerung des Staatsvertrags von 810, 

welcher alles in Francien gelegene Bermögen der Veneter 

jicheritellte, zweitens, vollkommene Zolffreiheit für vie 

) Muratori XII, 159, Note a. 

14* 
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Handelsgefchäfte, welche der Doge betrieb, und Ermäßigung 

der Zölle für andere venetische Kaufherren, drittens, das 

Zugeftändniß, daß die furzen VBerjährungsfriiten der Yan- 

gobardifa auf die diesjeits gelegenen Bejitungen der geift- 

lichen Anftalten DBenetiens nicht angewendet -werden dürf— 

ten, jondern daß vielmehr die Beſtimmungen der in Ra- 

venna eingeführten Romana zu ihren Gunjten galten; 

endlich viertens, Faijerliche Anerkennung uneingeſchränkter 

Gerichtsbarfeit des Dogen über alle diesſeits anſäſſigen 

Beneter. 

Sicherlih hat Johann Participazzo das meiſte Ge— 

wicht auf letteren Punkt gelegt. Jene zweite Faſſung ge- 

jteht nadt und umverblümt die wahre Abficht des vierten 

Artikels, ja, nach meinem Dafürhalten, der Uebereinfunft 

von 883 ein. Weil die im fränfifchen Neich angefievelten 

Veneter unaufbörlich unter dem Schuge und umter thätiger 

Mitwirkung der Garolinger Verſchwörungen gegen die 

Herrichaft oder gar gegen das Yeben der Dogen anzettel- 

ten, glaubte fich Johann Participazzo gegen die von diejer 

Seite her drohende Gefahr nur dann gefichert, wenn ihm 

ein fränfischer Kaiſer freiwillig und vertragsmäßig die Ge— 

richtsbarfeit iiber die Ausgewanderten zufpreche. Carl der 

Dicke aber, der durch eine Reihe von Verbrechen die Ein- 

heit der Monarchie Carls des Großen hergeftellt hatte, 

gewährte die Forderung um den Preis, daß dev Doge ihm, 

als Oberlehensherrn Venetiens, Huldigung leiſte. Der dicke 

Carl konnte ſeitdem mit einigem Rechte ſich rühmen, über 

das Seeland größere Macht errungen zu haben, als dieß 

je ſeinem Ahn, dem großen Carl, gelungen. Darf man 

aber jene zweite Faſſung als echt betrachten? Gewiß! auch 

die erſte Faſſung enthält Sätze, welche unverkennbar aus 
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dem Hintergedanfen gefloffen find, den nur die zweite auf- 

dedt. Letztere ijt daher eine nothwendige Ergänzung der 

Uebereinfunft mit Carl dem Diden. 

Auch heute jagt man bei Veröffentlichung von Staats- 

verträgen nicht alles, was im Geheimen vorgeht, vor der 

Welt aus, jondern man faßt jogenannte geheime Artikel 

ab, welche nur zur Kenntniß weniger Vertrauten gelangen, 

während die fir den großen Haufen beftimmten im den 

Zeitungen zum Gemeingut gemacht werden. Im Mittel- 

alter hielt man es ebenjo, nur mit einigen Aenderungen 

der Form. Die Fafjung, welche Muratori im die Note 

jeiner Ausgabe der Chronik Dandolo’8 verwiejen hat, ift, 

jage ich, der geheimen nur fir den Dogen bejtimmten, 

Abjehrift entnommen. 

Schon in Orſo's Tagen haben wir gefunden, daß 

das Haus der Participazzo wenig mit dem byzantinischen 

Hofe, dejto mehr mit dem fränfifchen verkehrte. Orſo's 

Sohn. Johann, brach ganz das Verhältniß mit erjterem 

ab, und ging auf Seiten des diden Karls über; vermuth- 

lich, weil ihn der Schuh jtürfer auf diefer, als auf jener 

Seite drüdte, oder vielleicht auch, weil die Handelsgejchäfte, 

welche er perjönlich betrieb, das abendländifche Neich umd 

nicht den griechiichen DOften zum Ausgangspunkt hatten. 

Die Huldigung, welche er dem dicken Carl leiftete, war an 

jih allerdings eim bevenflicher Schritt, brachte doch für 

die nächjte Zukunft der Unabhängigkeit Venetiens feinen 

Nachtheil, weil die Macht des Garolingers, wie der Er- 

folg bewies, auf lauter Schein beruhte. Allein eine andere 

Klippe drohte in der Nähe. Diejelben Mittel, über welche 
der fränfiiche Hof verfügte, um in feinem Gebiete anſäſſige 

Veneter gegen den Dogen aufzuhegen, befaß auch ver 
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Bafileus: Laufende von Benetern wohnten im Oſten, hatten 

dort Kaufhöfe oder fonftiges Eigenthbum. Sobald nun ein 

Doge ſich mit der griechischen Negierung überwarf, konnte 

der Baſileus den im feinem Neiche anſäſſigen Kaufleuten 

des Seelandes rumdheraus erklären: forget, daß euer Doge 

andere Saiten aufzieht, oder euer Eigenthum, eure Han— 

delsfreiheit ijt dahin. Diefer Hebel ijt wirklich gegen Jo— 

hann Participazzo in Bewegung gejetst worden. 

Dandolo und Chronift Johann berichten ) weiter: 

„da der Doge Johann in eine Krankheit verfiel, ernannte 

er mit Einwilligung des Volks feinen jüngiten Bruder 

Peter zum Nachfolger. Darauf, nachdem er wieder geſund 

geworden, behielt ev denſelben als Mitdogen bei. Allein 

Peter ſtarb in Kurzem und ward neben dem zweiten 

Bruder, Baduarius, begraben, der nur ein Alter von 

25 Jahren erreicht hatte. Später jedoch, da das Siech- 

thum Johanns anhielt, und da Orſo es verfchmähte, Mit- 

doge zu fein, willigte Johann, ſelbſt gewahrend, daß er jein 

Amt nicht länger behaupten könne, in die Erhebung eines 

Andern ein. Alſo ward den 17. April 887 Peter Can— 

diano und zwar im defjen eigener Wohnung vom Volke 

zum Dogen erforen. Nach der Wahl verfügte ſich Peter 

Candiano in den Dogenpalaft; willig übergab Johann 

dem neuen Herzog den Stab (das Scepter), des Schwert 

und den Stuhl, verließ den Palaft und bezog fein eigenes 
Haus.“. 

„Sofort ſchickte Peter Candiano eine Flotte gegen 

die Slaven der Narenta aus. Als jedoch dieſelbe nichts 

) Muratori XII., 191, und Pertz VII., 21 unten ff. 
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ausvichtete, fuhr er ſelbſt mit 12 Kriegsjchiffen ') hinüber, 

errang einige Vortheile, ward aber den 18. September in 

einem Gefechte mit den Räubern ſammt fieben andern 

Benetern erichlagen. Wie die Nachricht hievon nach Ve- 

netien gelangte, erjuchte das Volk Johann Participazzo, 

obgleich ev noch immer fiech war, das Dogat wieder zu 

übernehmen, damit bei der im Staate herrſchenden Par- 

teiung eine zwiefpaltige Wahl vermieden werde. Johann 

wilfigte ein und fehrte in den Dogenpalaft zurück. Indeſſen, 

da man in Denetien erfuhr, daß Kaiſer Carl der Dide 

von den deutfchen Reichsſtänden abgeſetzt worden fei, for- 

derte Doge Johann, nachdem er das Amt zum zweiten 

Male 6 Monate und 13 Tage befleivet hatte, während 

welcher Zeit auch die Stimmung in Venetien ruhiger ge- 

worden war, das Bolf auf, einen Andern zu wählen und 

trat ab.” So die Chroniften. 

Wiederholt bat fih uns die Erfahrung bewährt, daß 

die griechifche Partei in Venetien, fo oft Dogen mit Byzanz 

brachen, die Einfegung von Mitdogen erzwang, wozu in 

der Regel minderjährige Mitglieder des herrſchenden Hauſes 

gewählt wurden. Eben dasjelbe iſt auch hier gejchehen. 

Die Berichterjtatter jagen ausdrücklich, daß der zuerjt dem 

Dogen aufgenöthigte Bruder, Peter, der jüngſte unter den 

Söhnen des alten Orjo gewejen fei. Da nun der zweit- 

ältejte Bruder, Baduarius, im Jahre 882, da er jtarb, 

nur 25 Jahre zählte, fo folgt, daß Peter, als der Jüngſte, 

um 885 ein Unmiündiger gewefen fein muß. Andere. d.h. 

Byzantiniſch-Geſinnte, konnten alfo füglich im feinem Namen 

) Cum duodeeim bellicis navibus, fagt Dandoloe. Das 

werden wohl Chelandien gemwejen fein. 
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Einfluß auf die Negierung üben. Aber das Mittel half 

nur kurze Zeit, weil Peter, ſei es auf natürliche oder auf 

fünftliche Weiſe, jchnell wegjtarb. Nım mußte Johann den 

andern noch übrigen Bruder Orſo zum Mitregenten an- 

nehmen. Aber da derjelbe fich, wie e8 ſcheint, weigerte 

ven Parteien Venetiens wider das eigene Haus als Werk 

zeug zu dienen, ward Johann genöthigt, eine neue Wahl 

anzuordnen und abzırtreten. 

Alſo bejtieg den herzoglichen Stuhl Peter, Sproffe 

des Gejchlechts Candiano, welches Dandolo unter den— 

jenigen aufführt '), Die gegen Ende des achten Jahrhunderts 

aus den byzantinischen Feuerheerde Heracliana nach Olivolo— 

Rialto überfievelten. Nach dem gewaltfamen Tode Peters 

gelangte Johann noch einmal zur Gewalt, aber nur mit 

Mühe umd unter fichtlihem Widerftreben Vieler. Was 

Dandolo von der Nothwendigfeit jagt, bei der herrfchenden 

Parteiung eine zwiejpaltige Wahl zu meiden, war meines 

Erachtens der Vorwand, mit welchem Johanns Anhänger 

jeine Wiedereinjegung befchönigten; ihre wahre Abficht ging 

dahin, daß der Participazzo Doge bleiben ſolle. Als aber 

die ‚Nachricht in Venedig einlief, daß Kaifer Carl der 

Dide, dem Johann die Huldigung geleiftet hatte, und der 

jein Schutherr war, geftürzt worden fei, mußte der Doge 

für immer weichen. 

Dadurch, daß Dandolo die Abjegung Carls des 

Dicken herbeizieht, dadurch ferner, daß er unumwunden 

eingefteht, die Wahl Peter Candiano’s fer nicht im Dogen- 

palaft, jondern in der Wohnung des letteren erfolgt, 

deutet er klugen Leſern feine eigentliche Meinung vom 

1) Muratori XIlI., 156. 
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Zufammenhang der Sache an. Die übrigen Nedensarten 

dagegen, betreffend ven freien hochherzigen Entſchluß Jo— 

hanns, blos jeines Siechthums wegen, die Gewalt mit 

Brüdern zu theilen, oder diefelbe jogar einem politifchen 

Gegner zu überlaffen, find eitel Wind, welchen ev aus 

Nückicht auf den Ruf der guten alten Zeit machen zu 

müſſen glaubte. 

Die neue Dogenwahl ward im Frühling 888 vor— 

genommen und erlangte ') die Zuftimmung aller Barteien: 

jie fiel auf den bisherigen Tribunen Peter. Derjelbe war ?) 

ein Sohn des Tribuns Dominieus und der -Agnella, einer 

Nichte des im Jahre 864 erjchlagenen Dogen Peter Tran— 

donico, und gehörte folglich wenigjtens miütterlicher Seits 

einem Gejchlechte an, das in früheren Zeiten die Dogen- 

würde befleidet hatte. Es gab damals nach meinem Dafür: 

halten in Venetien zwei verſchiedene Arten von Tribunen, 

erjtlich die jährlich wechjelnden, welche die Verfaffung von 

809 dem Dogen an die Seite geftellt hat, um der pein- 

lihen und bürgerlichen Gerechtigfeitspflege vorzujtehen ; 

zweitens, örtliche, die eine bejtimmte Stadt oder Inſel 

verwalteten und, wie e8 jcheint, nicht wechjelten. Zu let- 

terer Claſſe gehörten die, in früheren Jahren mehrfach er- 

wähnten ?), Tribunen von Malamocco oder Torcello, des- 

gleichen Peter Aurius, der um I60 als Tribun von Bu— 

riniano vorkommt *). Da, wenn Tribune der zweiten Art 

gemeint find, gewöhnlich ver Ort beigefügt wird, und da 

) Dandolo fagt Muratori XH., 192 unten: dux conco!- 

diter factus est. 

2) Berk VII, 22 Mitte. 

3) Siehe oben ©. 35 ff. 

4) Muratori XII., 206. 
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dieß weder bei dem neuen Dogen Peter, noch bei feinem 

Bater Dominicus gejchieht, halte ich es für wahrjcheinlich, 

daß Vater und Sohn Staatstribunen, nicht örtliche waren. 

Auch lag es in der Natur der Verhältuiſſe, daß das allge- 

meine Iribunat zur höchjten Würde des Staates den Weg 

bahnte. 

Die Erhebung des Tribunen jchlug, obgleih ihm 

auch die Fränkiſch-Geſinnten ihre Stimme gegeben hatten, 

zum Bortheil der byzantinifchen Partei aus. Unmittelbar, 

nachdem er die Wahl gemeldet, fährt Dandolo fort: 

„Baſileus Yeo (dev Philofoph) ernannte den neuen Dogen 

zum Oberjchwertträger des Djftreichs." Natürlich! die 

Byzantiniſch-Geſinnten wollten nicht für Nichts die Parti- 

cipazzo gejtürzt haben. Peter mußte zu ihnen halten, 

obwohl er jich hütete, die italienische Partei zu verfolgen, 

denn Dandolo bezeichnet ') feine Regierung als eine wohl— 

wollende, friedliche, verfühnende. Mehr als dreiundzwanzig 

Sahre, von 888 bis 911, hat er ven herzoglichen Stuhl 

behauptet, während auf dem italienischen Feftlande drüben 

trojtloje Berwirrung herrfchte, indem dort evjt der deutjche 

Sarolinger Arnulf, dann die italienischen Schatten-Kaifer 

oder Könige Wide, Berengar I., Yambert einander ablösten 

und bevrängten. Dandolo unterläßt es nicht, dieß gehörig 

hervorzuheben. „Erbärmlich,“ jagt?) er, „war die Regie: 

rung Italiens, bis auf Dtto’s I. (des Sachſen) Zeiten 

herab, beitellt.“ 

') Muratori XII., 198. 

2) Ab hoc tempore usque ad Ottonem confuse regnatum 

est. Muratori XII.. 19. 
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Rückſtoß der byzantinischen Partei. Angriff der Ungarn, 

Kirchliche Zuſtände. 

Zur Zeit da Wido, der den 21. Februar 891 zu 

Kom die Kaiferfrone empfangen hatte, in Pavia Hof hielt, 

erichienen daſelbſt Gefandte des Dogen Peter, welche um 

Erneuerung des Ffarolingischen Vertrags von 810 baten: 

ihr Gefuch wurde ohne Anftand durch Urkunde ') vom 20. 

Juni 891 gewährt. Das wilde Volk der Magyaren war 
furz vor dem erjten Sturze Johanns Partieipazzo in Panno— 

nien eingebrochen. Mit ſtaatsmänniſchem Scharfblic kom— 

mende Folgen diefes Creigniffes vorausjehend, begann Doge 

Peter Stadt-Benedig zu befeftigen. Dandolo jagt?): „Der 

Doge errichtete 897 eine Dauer von der Einmündung des 

Canals, der an der Burg vorbeifloß, bis zur Kirche der 

heiligen Maria von Subenico, auch 309 er quer über den 

Canal von dem Anfang der Mauer bis zur Kirche zum heiligen 

Gregor eine jchwere eiferne Kette, welche es jedem Schiffe 

unmöglich machte, wider den Willen des Herzogs in die 

Stadt einzulaufen." 

Die Mafregel ward durch den Erfolg gerechtfertigt. 

Nachdem die Ungarn ſchon in früheren Jahren wiederholt 

Italien bedrängt hatten, überſchwemmten fie das Land 906 

aufs Neue, verheerten oder verbrannten die Städte Trevifo, 

Padua, Brescia, Pavia, Mailand, überhaupt die lombar- 

dische Ebene bis zum Bernhardsberg, wandten dann nach 

) Muratori XII. 193, u. Böhmer, Regest. Carol. Nro. 1273. 

2) Ibid. ©. 194. 
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dem adriatiichen Meere um, jetten auf jelbjtgemachten, mit 

Thierhäuten überzogenen Kähnen nach den wenetifchen In— 

jeln über, zerjtörten die Orte Citta nuova, Jeſolo, Fine, 

Chiozza, Capodargine. Allein als fie am Peter und Paul- 

fejte (29. Juni 906) auch Malamocco und Rialto angriffen, 

erging es ihnen, wie 96 Jahre früher dem Sohne Carls 

de8 Großen, Pipin. Doge Peter brachte ven Barbaren 

eine Niederlage bei U). 

Vielleicht hängen mit dem damaligen Naubzuge dev 

Ungarn die jchon früher erwähnten Mafregeln zuſammen, 

welche der Doge bezüglich der Inſeln Chivzza traf. Dan— 

dolo jagt”): Doge Peter vegelte die Markungen von Klein— 

und Groß-Chiozza nen, und ebenfo vie Dienjte (und Ab- 

gaben), welche fie dem Dogen zu leiften hatten. Ging die 

Ertheilung des Freibriefs an die Bewohner der beiden In— 

jeln dem Ginfall der Ungarn, wie Dandolo anzudeuten 

jcheint, voran, jo wird er bewilligt worden fein, um zu 

bewirfen, daß das Infelvolf in dem vorausgejehenen Kampf 

fih tapfer für das Gemeinwefen und den Dogen fchlage. 

Sit fie erſt jpäter erfolgt, jo liegt auf der Hand, daß durch 

die von den Barbaren angerichteten Verwüſtungen das 

Bedürfniß, die Gränzen neu zu ordnen, fühlbar werden 

mußte. Indeſſen berechtigen fpätere Ereigniffe, von welchen 

unten die Nede fein wird, zu der Borausfegung, daß Doge 

Peter durch die VBerfaffung, welche er den Infeln Groß— 

und Klein-Chiozza verlieh, zu den Einwohnern derjelben in 

ein eigenthümliches Verhältniß trat, das die Eiferjucht 

jeines Nachfolgers erregte. 

1) Muratori XII, 197, und Perg VIL, 22. 

2) Ibid. ©. 19. 
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Noch iſt nöthig, daß wir die firchlichen Zuſtände des 

Seelands während der Verwaltung des Dogen Peter in’s 

Auge faffen. Nach dem räthjelhaften Tode des Patriarchen 

Petrus, war, wie ich früher gejagt habe, im Fahre 878 

Victor, Sohn des Dogen Orſo I. Participazzo, zum Me— 

tropoliten in Grado eimgejett worden. Victor regierte ') 

jeine Kirche um etliche Tage weniger als 18 Jahre: er 

starb alfo 896. Auf ihn folgte Patriarch Gregor, welcher, 

laut der einſtimmigen Ausfage?) Dandolo's und des Chro- 

nijten Johann, ein Stiefbruder feines Vorgängers Victor 

war. Daraus muß man den Schluß ziehen, daß Gregor’s 

Mutter, als Witwe des alten Dogen Orfo PBarticipazzo, 

eine zweite Ehe mit Gregor Andreadi — denn fo hieß der 

Bater des neuen Patriarchen — eingegangen hat. Da 

aber weiter Orſo Participazzo erſt 881 jtarb, jo kann der 

nachmalige Patriarch frühejtens im Jahre 882 geboren 

worden ſein, folglich iſt ſonnenklar, daR ebenderjelbe als 

ein l4jähriger Knabe ven Stuhl von Grado beitiegen hat. 

Das Nämliche gilt aber auch von Gregor's Stiefbruder 

und Vorgänger Victor. Denn da feine Mutter im Jahre 

881 beim Tode ihres erſten Gemahls Orſo noch jung ges 

nug war, um eine neue Ehe zu jchliefen und Kinder zu 

zeugen, folgt, daß Victor, der wie ich ſagte 878 Patriarch 

wurde, damals höchjtens 10 bis 12 Jahre zählte. 

Patriarch Gregor nahm den Stuhl von Grado mur 

1 Jahr 6 Monate 22 Tage ein. Der Tod oder die 

Abſetzung des Knaben füllt alfo in’s Jahr 897, höch- 

jtens 898. Auf ihn folgte Vitalis IT, ein Sohn?) des 

1) Bert VIL, 47 und Muratori XII., 187. 

2) Muratori XI., 194 und Berg VIL, 21. 

3) Ibid. 194 unten ff., vergl. mit 198. 
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Participazzo Johaunetto mit dem Beinamen Paurecta, zu- 

gleich ohne Zweifel ein naher Anverwandter des Partici- 

pazzo Oro II., der aleichfall8 den Beinamen Paurecta 

führte, und 912 nach dem Tode des Dogen Peter des 

Tribunen Herzog von Benetien wurde. Man fieht daher, 
dag die Participazzi troß den neulichen Unfällen, welche ihr 

Haus betroffen hatten, die höchjten geijtlichen Würden des 

Seelandes den Ihrigen zuzumwenden wuhten. Bitalis II. 

behauptete das Patriarchat nur 3 Jahre und etliche Mo— 

nate, aljo bis gegen 900. Dann folgte auf ihn Patriarch 

Dominicus, eheleiblicher Sohn!) des damaligen Dogen 

Peters des Tribuns, der nahezu 8 Jahre, alſo bis 908 

Patriarch blieb. Jetzt bejtieg den Stuhl von Grado Lau— 
rentius aus dem Gejchlechte der Maſtalici?), deren ehr- 

füchtige Beftrebungen wir früher kennen lernten. Laurentius 

verwaltete das Patriarchat etwas weniger als 13 Jahre 

und erſt nach ihm kommen Patriarchen von längerer Amts— 

dauer zum Vorſchein. 

Klar ift: nicht nur ſaßen wiederholt unmündige Kna— 

ben auf dem Stuhle zu Grado, jondern man muß auch 

noch dem ſchnellen Wechjel der meiſten Patriarchen erklären. 

Zwei Annahmen bieten jich dar: Mord, oder gewaltfame 

Abjegung. Für lettere jpricht die Thatjache, daß Dandolo 

und Chronift Johann, während fie ſonſt in der Kegel ans 

geben, wo die Patriarchen begraben worden feien, dieſe 

Demerfung bei einigen unterlaffen. Die Partetung der 

größeren venetifchen Gejchlechter, welche das bürgerliche 

Leben erjchütterte, fpiegelte ſich auch in den firchlichen Zu— 

1!) Muratori XII., 195. 

2) Ibid. ©. 197. 
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ftänden ab. Ein Haus fuchte dem amdern dadurch den 

Borrang abzugewinnen, daß es, im Guten oder mit Ge- 
walt, nachgeborne Söhne auf erledigte Bisthimer, nament— 

lich auf den Stuhl von Grado erhob. Greuliche Dinge 

müfjen aus diefem Anlaß vorgegangen fein, Dinge, auf 

welche die Chroniften den Schleier deckten, und welche Dan- 

dolo kaum da und dort durch einzelne Andeutungen aufzu- 

hellen wagt. 

Sollte num nichts von dem Feuer, das der Märtyrer 

Petrus entzimdete, unter dev Afche fortgeglüht haben? Ge- 

wiß hinterließ ev geiftigen Samen. Dandolo erzählt ): 

„(um 910) bejtieg den Stuhl von Olivolo Dominicus, 
gebürtig aus Malamocco, ein Sohn des Barbarus Maurus, 

und behauptete das Bisthum 5 Jahre und 6 Monate. 

Die Sage geht, daß er dem Dogen Peter, dem Patriarchen 

Laurentius und den andern Bifchöfen des Seelands zu 

Trotz eingejeßt worden it“. Das wird eine verborgene 

katholiſche Partei erzwungen haben, welche aus der Ueber- 

zeugung heraus handelte, daß die hriftliche Neligion nicht 

dazu auf Erden gejtiftet worden jei, um die nachgebornen 

Söhne einer habfüchtigen, vuchlofen Gelvariftofratie mit 

Bisthimern auszuftatten umd fehändlichen Parteikämpfen 

als Werkzeug zu dienen. Nicht am Wenigjten bejtärft mich 

in der eben ausgefprochenen Vermuthung der jeltfame Nach- 

folger, ven Dominieus, Mauro's Sohn erhielt. 

Dandolo fährt?) fort: „(um’s Jahr 915 unter dem 

Dogen Orſo II., Participazzo, der auf Peter den Tribun 

!) Muratori XII., 197 unten. 

2) Ibid. 198. 
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folgte) wurde Bifchof von Olivolo (Stadt-VBenedig) ein 
zweiter Dominicus, gebürtig aus Venedig, ein Sohn des 

Peter Ortiano. Gemeinfam hatte der Clerus nnd das 

Volk feine Erhebung gefordert, obwohl Dominicus ſelbſt, 

nur widerjtrebend dus Bisthun annahm. Derſelbe war 

in den h. Schriften wohl bewandert, aber werheivathet, beſaß 

ein Weib und Kinder, die mit ihm, jedoch die Keufchheit 

bewahrend, im bifchöflichen Palaſte lebten. 18 Jahre und 

7 Monate behauptete er feinen Stuhl, dann dankte er ab 

und pilgerte nach Jeruſalem“. Weil der erjte Dominicus 

für römische Kivchenzucht und für die Grundfüte der fatho- 

lichen Lehre geeifert hatte, ift e8 meines Crachtens ge— 

ſchehen, daß die venetifche Ariftofratie denjelben vertrieb und 

an feiner Statt einen verheiratheten Laien einfegte. Sie 

wollte dadurch zeigen, daß, wenn es nach ihrem Kopfe gehe, 

in Venetien die fatholifche Kirche nicht auffommen, fondern 

byzantinifches Wefen blühen und gedeihen jolle. 

Dandolo füllt zum Schluffe ein Gefammturtheil über 

die Verwaltung des Dogen Peter, das jo lautet: „mehrere 

(ältere wenetifche Chroniften) jchreiben, Peter fei ein harter 

und ungerechter Negent gewejen, und darum vom Wolfe 

umgebracht worden. Allein dieß ift ein doppelter Irrthum, 

wie unzweifelhaft aus gleichzeitigen Denfmalen erhellt. 

Peter war ein weiſer, gütiger, friedfertiger Fürſt und ftarb 

eines natürlichen Todes, nachdem er das Dukat 23 Yahre 

und ebenfoviele Tage verwaltet hatte”. Mean erjieht hier— 

aus, daß vor Andreas Dandolo, außer dem Chroniften 

Sohann, den jener zuweilen anführt, noch andere, deren 

Arbeiten nicht mehr vorhanden find, die Gejchichte Venedig! 

befchrieben, ſowie daß Dandolo felbjt fein Werf meiſt aus 

Urkunden jchöpfte. 
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Befonders glaubwürdig find die Angaben über die 

Dauer der Ducate, für welche ihm offenbar alte Verzeich- 

niffe als Quelle dienten. Nun führt die Beftimmung der 

Sahre und Tage des Dogen Peter auf ein merkwürdiges 

Ergebniß. Wie ich früher gezeigt habe, wurde Doge Peter 

Candiano I. nach nur fünfmonatlicher Verwaltung, den 

18. September 887, von den Slaven der Narenta erfchlagen. 

Seitdem übernahm Johann Participazzo das Ducat zum 

zweitenmale und führte es 6 Monate 13 Tage. Daraus 

ergibt ih, daß Johauns Nachfolger, Peter der Tribun, 

Anfangs April 888 ‚erhoben wurde. Da num ebenberfelbe 

das Ducat bis zu feinem Tode im Ganzen 23 Yahre und 

23 Tage behauptete, jo muß er nothiwendig im April, ſpä— 

tejtens Anfangs Mai 911 gejtorben fein. Gleichwohl fand 

die Einfegung eines neuen Dogen laut dev Ausfage Dan- 

dolo’8 erſt im Jahre 912 ftatt, aljo folgt, daß Venetien 

gegen 8 Monate ohne Haupt war, mit andern Worten, 

daß ein kleines Zwifchenreich eingetreten ift. 

Dandolo jagt ): „nach dem Tode Peters ward im Jahre 

912 Orſo II. PBarticipazzo als Doge beftätigt". Zum 

erſtenmale braucht er hier wieder nach langer Unterbrechung 

Ausdrücde, wie die, welche er mit fehr gutem Grunde anf 

die weneiifchen Gewalthaber des 8. Jahrhunderts anmwanbte. 

Wer foll Orſo bejtätigt haben? fonnenflar kann es nur der 

byzantinische Hof geweſen fein. War dem aber fo, dann 

begreift man ſehr gut, daß über den Umtrieben, welche die 

größeren venetischen Gefchlechter zu Conftantinopel machten, 

um einem der Ihrigen das Ducat zu verfchaffen, und über 

der endlichen Befchlußnahme des Baſileus zum mindejten 

1) Muratori XII. 198. Ursus laudatur dux anno Domini. 912. 

Gfrörer, Byzantiniſche Gefhichten. 15 
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8—I Monate verlaufen mußten. Was Dandolo weiter 

berichtet, läßt gar feinen Zweifel darüber zur, daß die eben 

entiwidelte Vermuthung hiſtoriſche Wahrheit tft. 

Die älteren Dogen aus dem Haufe Participazzo 

hatten zuletst, wie früher gezeigt worden, mit dem griecht- 

chen Hofe gebrochen, aber der neue machte es nicht ebenjo, 
fondern jchlug einen entgegengefetten Weg ein. Dandolo 

fährt fort: „Kaum war Orſo Barticipazzo, der den Bei- 

namen PBaurecta führte, zum Dogen gemacht, als er feinen 

Sohn Peter nah Conftantinopel ſchickte. Der Baſileus 
empfing denjelben jehr gut, ernannte ihn zum Protoſpa— 

tarius, bejchenfte ihn reichlich und erlaubte ihm dann nach 

Haufe zurüczufehren". Solche Reiſen venetianijcher Dogen- 

ſöhne nach Byzanz werden, wie wir wiſſen, häufig erwähnt, 

aber mit Ausnahme eines einzigen Falls jchweigen die 

Duellen davon, wie lange der Aufenthalt in der Haupt- 

ſtadt des Dftens dauerte. Dandolo erzählt '), der Nach— 

folger Orſo's Participazzo, Peter Candiano II., der den 

berzoglichen Stuhl von 932 bis 939 — alſo fieben Jahre 

— einnahm, habe gleich nach. feinem Antritt einen feiner 

Söhne an den griechifchen Hof abgeordnet. Auch Chromift 

Sohann berichtet?) dieß, fügt aber zugleich bei, daß der 
Vater nach der Nückfunft des Sohnes mur noch fünf Jahre 

lebte. Demmach bat der Aufenthalt des lettern in Byzanz 

zwei volle Jahre gedauert. Man fieht aljo: die jungen 

Herren reisten nicht etwa bloßer Förmlichkeiten wegen umd 

um Glückwünſche darzubringen an den Hof, jondern um 

i) Muratori XII., 201. 

2) Perg VII, 23. 
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als Geißeln der Treue ihrer Väter zu — und in die 

Schule genommen zu werden. 

Auf der Rückkehr von Sonftantinopel fiel Peter, der 

Sohn des Dogen Oro I. Participazzo, in die Hände jla- 

viſcher Seeräuber, die ihn ausplünderten und zulegt an den 

König der Bulgaren, Simeon, der ein Feind des Vaters 

gewefen zu ſein jcheint, ablieferten. Nur mit Mühe gelang 

es dem alten Dogen, feinen Sohn freizufaufen. Die Quel- 

len über die Gejchichte Orſo's IL. find dürftig; Chroniſt 

Johann geht mit wenigen Linien über ihn weg, und auch Dan— 

polo kennt nur drei politiihe Handlungen, die Orjo I. 

vornahm, obgleih er 20 Jahre lang Doge war. Der 

Burgunder Rudolf hatte im Jahre 922 die Krone Italiens 

erlangt. Als er nach dem Neujahr 924 Hof zu Pabia 

hielt, evjchienen vor ihm als Botjchafter des Dogen Orfo II. 

Participazzo der Bilchof Dominicus von Malamocco und 

der Laie Stephan GCaloprini, Sproße eines der älteften 

venetianiſchen Gejchlechter, um die gewöhnliche Erneuerung 

des carolingijchen Vertrags von 810 bittend. 

Was fie begehrten, ward durch Urkunde) vom 28. 

Vebruar 924 bewilligt. Dandolo fügt?) bei: „da die 

Gefandten nachwiefen, daß Venetiens Herzoge feit alter 

Zeit Münzen jchlugen, erkannte König Rudolf anch dieſes 

Recht an“. In der That reichen venetifche Münzen er— 
weislich bis in's 9. Yahrhundert hinauf. Zwei Denare 

find befannt ®), der erſte mit dem Bilde des Kaifers Lothar J. 

auf der einen, und der Infchrift Venecia auf der andern 

!) Böhmer, Regest. Carol. Nro. 1493. 

2) Muratori XIL, 200. 

3) Lebret, Geſchichte Benedigs J., 213. 
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Seite, der zweite trägt das Bild des Kaifers Ludwig II. 

(der ein Sohn Yothars I. und Enfel Yudwigs des From— 
men war) und auf der SKtehrjeite die mämliche Inschrift. 

Ueberdieß habe ich oben) gezeigt, daß feit dem Anfange 
des neuen Säculums eigene Münzmeiſter (monetarii) in 
Venetien erwähnt werden. 

Nachdem König Rudolf durch den Provenzalen Hugo 

verdrängt worden war, bewarb jich der Doge auch bei dem 

neuen Herrin Italiens um Bejtätigung der alten Verträge 

und erhielt fie durch Urkunde?) vom 26. Februar 927. 

Weiter berichtet Dandolo, daß Orſo Participazzo längere 

Zeit die Einwohner der Inſeln Chiozza plagte, aber zulett 

fih ihnen gnädig erwies. Geine Worte °) lauten: „über 

das gewöhnliche Maß hinaus bedrückte Doge Orſo die von 

Chiozza, allein als er inne ward, daß denjelben von jenem 

Vorgänger (Peter dem Tribun) ein Sreibrief verlichen wor— 

den fei, ftand er nicht nur von der Verfolgung ab, fondern 

ernenerte auch mit Einwilligung des Volks den Freibrief.” 

Der Grund, den Dandolo für die Sinnesäinderung Orſo's 

anführt, hat fein Mark, denn undenkbar ift es, daß dem 

Dogen das, was fein Borgänger für Chiozza that, unbe- 

kaunt blieb, oder zum Mindeſten, daß die von Chiozza nicht 

jelbft dem Herzoge, wenn er anders nichts davon wußte, - 

das Pergament Peters gleich Anfangs vorgehalten haben 

follten. Ich fage furz meine Meinung: um Anhang auf | 

Chiozza zu gewinnen, oder deutjch gefprochen, um je nach 

Umständen über die Fäuſte und Meſſer der Inſulaner ver= \ 

1) ©. 154. 

2) Böhmer, a. a. D. Nr. 1378 und Muratori XII, 200 

unten ff. 
3) Muratori XII, 199. 
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fügen zu können, hatte Doge Peter der Tribun denfelben 

' befondere Nechte verliehen — ihre Steuern oder Frohn- 

dienſte gemildert — denn Chiozza war allem Alnfcheine 

nach gleich Poveglia, wo die Yeibwächter des Dogen Peters 

Trandonico angefiedelt wurden ), ein Unterthanenland. 
Diefes Verhältniß nun erregte die Eiferfucht des Partici- 

pazzo, und darum bedrängte ev die Inſulaner jo lange, 

bis fie die dem Tribun Peter zugejagten Dienfte ihm zu 

leijten verhießen, d. h. bis fie von dem Haufe Peters, der 

mit den Trandonico verwandt war, zu dem jeintgen abfielen. 

In das Ducat Orſo's I. Participazzo fällt enplich 

noch die Einſetzung des verheirateten Yaien Dominieus zum 

Biſchofe von Dliwolo Venedig. Der Doge faın, als er 

zu dieſem Gewaltjtreiche die Hand reichte, das, was man 

fromm nennt, nicht gewejen fein. Allein ev wurde es jpäter. 

Dandolo jagt”): „nach vollendetem 20. Jahre herzoglicher 

DBerwaltung und nachdem er ſelbſt das Greijenalter erreicht 

hatte, ging Orſo II. Participazzo der Welt entfagend in's 

Klojter und ftarb als Mönch.“ Das war das erjte DBei- 

jpiel, daß ein Doge von Venedig die Kutte wählte. Trübe 

Erfahrungen, fruchtlofe Kämpfe mit politischen Gegnern 

werden zu dieſem Entjchluffe das Ihrige beigetragen haben. 

Ich vermuthe überdieß, daß mit dem Rücktritt des Dogen 

auch die Abdankung des verheirateten Biſchofs zuſammen— 

hängt, der laut dem früher angeführten Zeugniffe Dandolo’s 

plöglih den bifchöflichen Palaſt verließ, das Amt aufgab 

und — offenbar zur Buße für begangene Miſſethat — nach 

Jerufalem pilgerte. 

1) Siebe oben ©. 186. 

2) Muratori XII., 201. 



230 Neunzehntes Kapitel. 

Vorgänger des verheirateten war jener andere 

Dominieus gewejen, der dem damaligen Dogen Peter zu 

Trotz den Stuhl von Venedig bejtieg, aber nur fünf Jahre 

ſechs Monate behauptete und laut deutlichen Anzeigen für 

römiſches Recht und römische Zucht geeifert hat. Ange— 

nommen — was fich jehr gut mit Dandolo's Ausjagen 

verträgt — der ältere Dominiens ſei zu Anfang des 

Jahres 909 erhoben worden, fo fällt fein Tod oder jeine 

Abſetzung in's Jahr 914; da ferner der verheiratete Do- 

minicus, welcher unmittelbar auf den Andern folgte, acht- 

zehn Jahre fieben Monate im Amte war, fo ergibt fich, 

daß der lettere um diejelbe Zeit, va Doge Orſo U. Par- 

ticipazzo in's Kloſter ging, die Wallfahrt nach Jeruſalem 

angetreten haben muß. Wer wird zweifeln, daß bie katho— 

liſche Partei, welche erweislich in Venetien bejtand, jenen 

von wirklicher Neue zeugenden Entjchluß des alten Dogen 

raſch bemütte, um die Schmach des einem verheirateten 

Patien übertragenen Episfopats auszutilgen. 

Nachdem der alte Orſo Participazzo fich zum Mönche 

hatte jcheeren laffen, wurde Peter Candiano II., Sohn des 

gleichnamigen Baters, den die Slaven der Narenta am 

18. December 887 evjchlugen, im Jahre 932 zum Dogen 

erhoben. Da der Vater ſchon 45 Jahre vor der Ein- 

jegung des Sohnes umgefommen war, folgt, daß dieſer 

damals zum Mindejten gegen 50 Yahre zählte, denn der 

Bater jelber hatte ein Alter von 45 Jahren erreicht '), 
und kann folglich bei jeinem Tode nicht wohl ganz uns 

mündige Kinder hinterlaffen haben. Gleich nach gejchehener 

) Muratori XII., 192. 
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Wahl ſchickte ) der neue Doge feinen gleichnamigen Sohn 
nach Gonjtantinopel, der dort zum Protofpatarins ernannt 

und ſonſt vom Baſileus geehrt ward. Die Gejandtjchaft 

beweist, daß der byzantiniche Hof die Erwählung Peters II. 

Candiano gebilligt hatte; die Reife des Sohnes aber ift _ 

diefelbe, von welcher ich oben zeigte, daß die Abmwejenheit 

volle zwei Jahre dauerte. 

Zwanzigſtes Kapitel. 

Der Doge Peter II. Candiano. Iſtrien. 

Kriegerifch waren die Anfänge dev Verwaltung Pe— 

tev8 II. Candiano. „Der neue Doge," jagt?) Dandolo, 

„hat viel für jein Yand gethan; denn nicht zufrieden mit 

dem Gebiete, das er antraf, dehnte er die Herrjchaft der 

Beneter über die benachbarten Völker aus, indem er die 

einen mit Gewalt unterjochte, andern Conſuln feiner 

Wahl gab, andere nöthigte, Bündniffe mit Venetien zu 

ichliegen." Auch Urkunden, von denen jogleich die Rede 

jein wird, befräftigen die Ausſage des Geichichtichreibere. 

Peter Candiano wandte jeine Waffen zuerjt gegen die Ein- 

wohner von Comacchio. Dandolo führt ?) fort: „da die 

von Comacchio etliche Veneter gefangen genommen hatten, 

lief der Doge mit einem Heere wider fie aus, nahm und 

verbrannte die Stadt, erichlug die meijten Einwohner, vie 

!) Muratori, XII., 201. 

2) Ibid. a. a. ©. 

3) Ibid. ©. 202. 
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übrigen führte ev als Gefangene nach Venetien ab und 

gab fie erjt wieder frei, als fie einen Eid leifteten, daß 

fie für alle Zukunft ihm geborchen und feinen Befehlen 

untertban jein wollten.“ Die Worte Dandolo's lauten 

unverfennbar jo, als habe Peter II. Candiano die einft 

päpftliche Stadt nicht für Venedig, ſondern für fein eigenes 

Haus erobert. Im Uebrigen erjieht man, daß die Comac- 

chienfer, die, wie ich früher ) zeigte, jchon um 882 dem 

Dogen Johann Participazzo II. Unterwerfung angeloben 

mußten, in der Zwifchenzeit wieder abgefallen waren. 

Die zweite Eroberung machte der Doge in Yitrien, 

jofern ev — und zwar in Form eines Bündniſſes — die 

Stadt Juſtinopolis (Capo d'gſtria) gewann. Dandolo 

ſchreibt: „Aldebert, der Statthalter, Johann, der Schöffe, 

auch Faragarius, Vogt der gefammten Gemeinde von 

Suftinopolis, fetten einen Akt auf, kraft deſſen fie ihre 

Stadt zinspflichtig erklärten, angelobend, daß fie jedes 

Jahr hundert Eimer Weins (an die vwenetifche Kammer) 

entrichten, fo wie auch die Veneter im ihrem ganzen Ge— 

biete ſchützen und vertheidigen würden.” Die betreffende 

Urkunde ?) ift jelbft auf uns gefommen, und lautet ihrem 

wejentlichen Inhalte nach .jo: „Im Namen Jeſu Chriftt, 

im jechsten Jahre der Negierung unferes Herrn, des durch- 

lauchtigiten Königs Hugo (des Provenzalen) von Ytalten, 

Römer-Zinszahl 5, den 14. Januar, verhandelt im der 

Stadt Juſtinopolis.“ Die Kennzeichen der Zeit, das jechete 

Jahr, Hugo, Nömer - Zinszahl 5 und der 14. Januar, 

1) Oben ©. 208—209. . 

2) Fontes rerum Austriac., zweite Abtheilung XIL, a. 

6, 
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ſtimmen einträchtig zufammen, fie weifen auf den 14. Ja— 

nuar 932 hin. . 

„Da ‚hr! Herr Peter, faiferlicher Protofpatar und 

glorreicher Herzog der Veneter, auch Sohn weiland des 

Herzogs Peter Candiano I., Euch ſtets gnädig gegen ung 

erwiejen habt, alfo daß Wir alle ohne Gefahr und mit 

vollem Schuß durch Euer Gebiet wandeln konnten, hätten 

Wir Schon früher unfern Danf an den Tag legen follen, 

doch es umterblieb bisher durch unſere eigene Fahrläffig- 

feit. Jetzt aber haben Wir uns entjchloffen, das Ber- 

jäumte nachzuholen, und zwar nicht aus Zwang von irgend 

einev Seite, jondern freiwillig und mit freudigem Herzen. 

Demnach verpflichten Wir, Aldebert, Statthalter, Johann, 

Schöffe, Faragar, Fürſprecher (advocatus) der Gemeinde, 

Andreas, Schöffe, Peter, Schöffe, Dominicus, Schöffe“ — 

felgen num noch 14 andere Genannte, aber ohne Bezeich- 

nung eines bejtimmten Amtes — „wir Alle verpflichten 

ung mit Einwilligung unferes ganzen Volkes an Euch, jo 

lange Ihr lebet, der Ehre wegen, alljährlich zur Zeit 

der Weinleje hundert Eimer (amphoras) guten Weines zu 

entrichten. Sollten Wir je, jo lange Ihr lebet, diefer 

Derpflichtung nicht machfommten, fo erfennen Wir uns 

Ichuldig, das Doppelte abzuliefern. Desgleichen geloben 

Wir, Ener Volk (im Umfange unferes Gebiets) jtets gegen 
jede Ungebühr zu jchüten und zu vertheidigen, auch jede 

andere Verbindlichkeit, die Wir oder unfer Volk gegen Euch 

oder die Eurigen eingegangen haben follten — im Falle die 

Eurigen Euch die Detreibung übertragen — pünktlich zu 

erfüllen. Für jede Bernachläffigung der letzten Punfte, 

übernehmen Wir eine Buße von 5 Pfunden Goldes.“ 

Folgen hinter der Urfumde noch die Unterjchriften von 58 
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angejehenen Einwohnern von Yuftinopolis, doch ohne daß 

ihnen irgend ein Amtstitel gegeben wäre. Sie werben, 

denfe ich — mit den im Texte jelbit genannten 20 — 

zufammen den großen Rath von Capo d'dſtria gebildet 

haben. 

Die Urkunde ift im Namen des italienischen Königs 

Hugo ausgejtellt. Capo v’Ijtria, jowie die ganze Halb- 

infel, von der die Stadt ihren fpäteren Namen empfing '), 

hat demnach den Provenzalen als Herrn anerfannt, aber 
freilich nur dem Namen nach; denn ſonſt hätten die Unter- 

zeichner bei Abfafjung eines ſolchen Vertrags vor Allem 

die Erlaubniß oder Zuftimmung des Königs beibringen 

müffen, wovon fich feine Spur findet. Zwar, dem Scheine 

nach, befagt die Urkunde nichts weiter, als daß Die Ge— 

meinde Capo d'dſtria fich der Verpflichtung unterziehe, 

jährlich hundert Eimer Wein nach Venetien abzuliefern — 

was heute noch jedes Handlungshaus gegen die Gemeinde- 

behörden eines benachbarten Yandes ohne Treubruh an 

dem eigenen politiichen Gebieter übernehmen fünnte —; in 

Wahrheit aber enthält das Pergament einen Akt der Anz 

erfennung venetifcher Hoheit; denn einmal unterwerfen ſich 

die Einwohner der Stadt für gewifje Fälle feſt bejtimmten 

Bußen, über welche zu erfennen offenbar den venetijchen 

Gerichten zuftand, für's Zweite geloben fie, die Perjonen 

und das Eigenthum von Venetien in dem Bereiche ihres 

ganzen Gebiets — und zwar ohne Vorbehalt gerichtlicher 

Berfolgung, die im Namen des italtenifchen Königs ver— 

1) Man vergleihe die Urfunde vom Sabre 745. Fontes 

rerum Austriac. II. Abth. XU. a. ©. 105. Justinopolis quod 

dieitur caput Istriae. 
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hängt werden mochte — zu ſchützen. Wer fieht nicht, daß 

Doge Peter Candiano II. den Schein mied, als habe er 

dem Namenfünige Italiens eine Stadt entzogen, in der 

That aber Capo döſtria feiner Herrichaft unterwarf. 

Zweimal wird im Text mit Haven Worten hervor— 

gehoben '), daß die Verpflichtung der Capo d’Sftrianer, den 

Wein zu liefern, nur auf die Yebenszeit des Dogen dauern 

folfe. Sonnenklar ift: Peter Candiano hat die Stadt 

nicht für das Gemeinweſen der Veneter, jondern fir fich 

oder fein Haus erworben, wodurch zugleich die oben aus— 

gefprochene Vermuthung bezüglih Comacchio's  bejtätigt 

wird. Wenn anders der Doge den Vertrag nicht in der 

Art erneuerte, daß er auch für kommende Zeiten galt — 

eine Verlängerung, weiche durchzufegen dem Dogen kaum 

ihwer fallen konnte — jo waren die Capo d’Fftrianer 

nach Peters II. Tode nicht mehr verbunden, den Wein 

zu liefern, noch die andern Artifel zu erfüllen. Wollte 

daher das Volk Venetiens eine längere Dauer des Ber: 

trags — umd daß es dieß wollte, lag in der Natur der 

Berhältniffe — dann mußte e8 Anftalt treffen, dem Sohne 

des Dogen die Nachfolge zu fichern; denn in dieſem Falle 

ließ fich nicht zweifeln, daß der Vater Alles aufbieten 

werde, um die Capo d’Iftrianer zur Berlängerung zu be- 

wegen. Ich will jagen: fichtlich hat Peter Candiano ſowohl 

die Eroberung Comacchio's, als den mit Capo d’Iitria 

abgejchlofjenen Bertrag, als Schraube benütt, welche vie 

Erblichfeit des Ducats in feiner Familie erzwingen follte. 

!) Promittimus nos vobis, usque dum in hoc seculo vixe- 

ritis, donare vini boni, und weiter unten: si diebus vitae vestrae 

vinum vobis non dederimus, duplum vobis dare promittimus 
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Endlich erfahren wir aus der Urkunde, daß Peter 

Candiano jchon im Januar 952 nicht nur Doge war, fon- 

dern auch den Titel eines kaiſerlich-byzantiniſchen Proto- 

Ipatarius führte. Letzterer ijt ihm, allem Anfcheine nach, 

zu gleicher Zeit verlichen worden, da ihm der Baſileus 

das Dogat bejtätigte. Wahrlich, der griechifche Hof muß 

auf die Abdanfung Orſo Participazzo’s und feinen Eintritt 

in's Klojter, jowie auf die Erhebung Peters Candiano LI. 

jtärfer eingewirft haben, ale die jcehweigjamen Chroniften 

eingejtehen. 

Nahın aber Hugo, König won Italien, den Vertrag des 

Dogen mit der Gemeinde Capo d’Fjtria ruhig hin, oder gab es 

jonjt Niemand in Iſtrien, Der des Königs Necht vertrat? Aller- 

dings erfolgte ein Gegenſtoß, aber ein wirkungslojer. Dandolo 

fährt ') fort: „da Winther, Markgraf von Iſtrien, ungewohnte 

Steuern von Venetern eintrieb, da er weiter die Hinterjaffen, 

welche die venetiſchen Gutsherren gehörigen iſtriſchen Lände— 

reien bebauten, zu harten Frohndienſten anbielt, und den 

Venetern überhaupt bei gerichtlichen Klagen Gerechtigkeit 

verweigerte: ergriff Doge Peter Candiano gegen ihn und 

feine Untergebenen ein geeignetes Mittel: er verbot nämlich 

jeden ferneren Handel zwijchen Iſtrien und Venetien, alfo 

daß Fein Iſtrier mit Venetien, und umgefehrt fein Vene— 

ter mit Iſtrien verkehren durfte. Die Folge davon war, 

daß Markgraf Winther ſammt allen Iſtriern die Vermitt— 

lung des Patriarchen von Grade, Marinus, anvief. Auf 

die Vorjtellungen des Patriarchen nahm der Doge das 

Berbot zurüd, wogegen die Iſtrier Bürgjchaft leijten mußten, 

erjtens, daß fie Perjonen und Eigenthum ver DBeneter 

i) Muratori XII., 202. 
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hüten, zweitens, Feine ungevechte Steuer mehr erheben, 

und drittens, im Falle der König von Italien irgend welche 

Maßregeln gegen Venetien anordne, den Dogen davon in 

Kenntniß jegen, und ihn die Möglichkeit verjchaffen wür— 
den, jedem Schaden vorzubengen.“ 

Der Handel Benetiens war zu folcher Bedentung 

emporgejtiegen, daß Iſtrien ohne freien Verfehr mit dem 

Seeland gar nicht mehr bejtehen konnte. Das Volk jenfeits 

lebte großen Theils von dem DBerdienft, den ihm die 

reichen SKaufherren und Gutsbefißer Venetiens zufließen 

liegen. Die Euge Maßregel des Dogen bewirkte daher, 

daß der Marfgraf drüben, um jelbjt fein bedrohtes Ein- 

fommen zu vetten, zu Kreuze froh. Die Urkunde, auf die 

jih Dandolo bezieht '), iſt gleichfalls auf uns gefommen und 

noch belehrender, als die vorerwähnte. Sch theile abermals 

den wejentlichen Inhalt mit. 

„Im Namen unjers Erlöfers, Jeſu Chrifti, im fieben- 

ten Jahre der Regierung des durchlauchtigften Königs 

Hugo, dem zweiten dev Mitherrjchaft feines Sohnes Lothar, 

Nömer - Zinszahl 6, den 12. März, verhandelt zu Rialto.“ 

Auch diefe Kennzeichen der Zeit jtimmen genau zufammen, 

und weifen auf den 12. März 9353 hin. 

„Wir, Winther, Markgraf, und die uns Untergebenen 

befennen, daß wir die in den Gieten von Pola und ganz 

Iſtrien gelegenen Befitthümer des Patriarchats Grade, 
des Dogenpalaftes, ſowie der übrigen venetifchen Stühle, 

vielfach beeinträchtigt, Schuldpoften, welche Iſtrier Vene— 

tern bezahlen follten, zurücgehalten, Handhabung der Ge- 

rechtigfeit verweigert, Venetern ungebührliche Auflagen abge: 

1) Fontes rerum Austriac. a. a. O. ©. 11ff. 
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fordert, Schiffe vderjelben beraubt, Matrofen ermordet 

haben, woraus denn bedenflicher Streit und Blutvergießen 

entjprang. Wegen jolchen Unvechts, das Wir verübten, 

ließ dann der glovreiche Herzog Herr Peter (Candiano) ein 

Verbot ausgehen, das allen Verkehr zwiſchen Venetern und 

Iſtriern und umgefehrt unterfagte." 

„Da uns diefe Anordnung ſchwer betraf, haben Wir 

uns bittweife an den Herrn Patriarchen von Grade, Ma— 
rinus, gewandt, daß es ihm gefallen möge, bei dem durch— 

lauchtigjten Dogen VBermittlung zu unſern Gunften einzu: 

legen, was derjelbe denn auch glücklicher Weije zu Wege 

brachte.“ 

„Demgemäß geloben ich, Marfgraf Winther, und ich, 

Johann, Biſchof von Pola, für uns jelbjt und im Namen 

dev andern Biſchöfe Iſtriens und des gefammten Bolfes, 

wie folgt: 1. werden wir won heute an die Güter, welche 

das Patriarchat Grade, oder der Dogenpalaft, oder bie 

übrigen Bisthümer des Seelands, oder überhaupt andere 

Veneter im ganzen Bereiche Pola’s und Ftriens inne haben, 

nie betreten oder antajten, jondern bejagtes Eigenthum joll 

ftet8 von Uns und den Unſrigen geachtet und geſchützt 

werden; auch erfennen Wir Euch das Recht zu, jene 

Güter und deren HDinterfaffen durch Eure eigenen Beamten . 

zu verwalten; 2. vweriprechen wir zu Beitreibung alfer 

Schuldpoſten, welche Veneter an trier zu fordern haben, 

gerichtliche Hilfe zu leisten; 3. alle ungebührlichen Abgaben, 

die in letter Zeit erhoben wurden, find abgethan, und nur 

die Zölle und Weggelder, welche kraft alten Herkommens 

beſtehen, dürfen von jeglicher Perjon gefordert werden; 

4. machen wir ms verbindlich, daß nie ein iftrifches Schiff 

zum Dienjte wider venetiiche verwendet werde, oder eurer 
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Seemacht Schaden zufüge, jondern wir werden mit Euch 

ſtets in Frieden leben, und ung gegen Veneter jo benehmen, 

wie das Geſetz und die Gerechtigkeit worjchreibt; 5. im 
Falle der König irgend etwas befiehlt, was den Venetern 

Nachtheil bringen mag, geloben wir, jobald als möglich, 

Euch davon Nachricht zu geben, damit die, denen Schaden 

droht, ungefährdet in die Heimath zurückehren können.“ 

„Alle diefe Verpflichtungen übernehmen Wir nicht nur 

für uns jelbjt, jondern auch fir unjere Nachfolger und Fünftige 

Erben. Sollten aber je durch unſere Schuld und Gewalt 

Güter des Patriarchats von Grado, oder des Dogenpalaftes, 

oder der übrigen venetifchen Bisthiimer, oder irgend eines 

Anderen Eurer Getreuen bejchädigt werden, jo möge uns 

die Nache des allmächtigen Gottes und feiner Heiligen 

treffen, und überdieß erklären wir uns dann. verbunden, 

fir uns und unfere Erben eine Buße von 100 Pfund 

lauteren ') Goldes an Euren Dogenpalaft zu bezahlen, 

von welcher die eine Hälfte den Bejchädigten, die andere 

der italiſchen Königskrone gehören fol." 

Die Urkunde iſt umnterfchrieben won dem iftrifchen 

Markgrafen Winther, von zwei Biichöfen und überdieß von 

16 angejehenen Einwohnern der iftriichen Orte Pola, Citta— 

Nuova, Pirano, Capo »’Iftria, Mugla und Trieft. Noch 

wird bejtimmt, daß fieben genannte Bürger von Pola, worunter 

ein Tribun, zwei von Citta-Nuova, beide Verwandte des 

dortigen Bijchofs Firminus, vier von Pirano, worunter ein 

Schöffe, vier von Capo dv’Iftria, unter welchen der Statt- 

‚halter Aldebert, zwei von Mugla, drei von Trieft, unter 

) Wörtlich: auri fulvi (gelben Goldes). . 
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welchen abermal ein Statthalter, den in der Urkunde ent- 

haltenen Vertrag beſchwören müffen. 

Während in den Unterfchriften des Textes von der 

Stadt Yuftinopolis die Rede ift, wird ebendiefelbe im bei- 

gefügten Berzeichniß derer, welche ſchwören mußten, Caprä 

genannt. Sie trug allerdings beide Namen !); da e8 aber 

in Italien mehrere Caprä gab, unterjchied man das ijtrifche 

durch das Beiwort caprae d’Istria; und aus diefem Aus— 
drude entjtand dann durch die gewöhnliche Abjchleifung 

harter Worte die heutige Form Capo »’Iftria. Die iftrijchen 

Städte Pola, Pirano, Citta-Nuova find im vorliegender 

Ueberfiht der Gefchichte Venedigs mehrfach erwähnt und 

beſtimmt worden). Hier fommt noch hinzu Tergeite, das 

heutige Trieft, und der Hafenort Mugla, der jest Muggia 

heißt, und in dev Mitte zwifchen Trieſt und Capo d’Sjtria liegt. 

Ueber die Urkunde vom 14. Januar 932 war zu 

Capo »’Iftria verhandelt worden, die Ausfertigung der zweiten, 

von 12. März 953, dagegen fand in Rialto jtatt. Mark— 

graf Winther ſammt den Andern, die mit ihm unterzeichne- 

ten, hatten die Neife nach Benedig antreten müffen. Den 

natürlich! dem Dogen lag nicht wenig daran, dieſen Iſtriern 

jeine Macht eimzutränfen. Und wahrlih, das hat er 

in reichlihem Maße bewerkitelligt. Zwar übernahmen die 

Iſtrier nicht, wie Capo d’dftria’8 Bürgerjchaft im vorigen 

Jahre gethan, eine jährliche Abgabe; aber dafür haben 

fie erjtlih auf das Necht verzichtet, ferner irgend welche 

neue Steuern von Venetern zu erheben, die in Iſtrien Eigen- 

') Dan vergl. Rubeis, Monum. Aquilej. ©. 397 u. 461 ff., 

der das Nichtige gejehen bat. 

2) Dben Kap. 9 u. 12. 
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thum bejaßen oder dorthin handelten; fie jtellten, zweitens, 

durch das Zugeſtändniß, alle venetiſchen Schuldpoften unver- 

weigerlich beizutreiben, die iftrijchen Gerichte unter die Auf- 

jicht des Dogen. Wenn ein Veneter eine Forderung an 

einen ‚trier machte, jo wandte er fich zumächit am das be- 

treffende iſtriſche Gericht, fand er dort Schwierigkeiten, jo 

juchte er Hülfe beim Dogen und dann Tiefen unfehlbar 

Schreiben aus dem Dogenpalajt nach Iſtrien, welche deu 

dortigen Richtern Füre machten. Sie räumten, drittens, 

den Venetern die Befugniß ein, auf iſtriſchem Boden nach 

Gutdünfen Beamte als Verwalter der diesfeitigen Eigen- 

thümern gehörigen Yandgüter anzujtellen; fie bewilligten, 

viertens, ebendenjelben vollfommen freie Gerichtsbarfeit im 

Umkreiſe der genannten Befitungen; fein iſtriſcher Magiſtrat 

durfte diejelben mehr betreten. 

Doch das ift ſoviel als nichts im Vergleiche mit drei 
weiteren Vortheilen, welche der Doge durch den Bertrag 

vom März 933 errang. Die Fitrier verzichteten fünften 

auf Das Necht des Kriegs gegenüber den Venetern; dem 

Vertrage gemäß durfte fein iftrifches Schiff mehr gegen das 

Seeland auslaufen. Indem fie, jechstens, fich für gewifle 

Fälle verbindlich machten, die ungeheure Buße von 100 

Pfund Goldes zu bezahlen, erkannten fie die oberjte Hoheit 

des Dogen und feiner Gerichte über Iſtrien an; denn von 

num an jtand einzig den Gerichten Venetiens die Entjchei- 

dung darüber zu, wann und warum die im Vertrag bezeich- 

nete Stwafe eintreten müſſe. Endlich, fiebentens — und 

das war das ftärffte — haben fie durch die Zuficherung, 

daß umvermweilt dem Dogen Anzeige gejchehen jolle, wenn 

irgend etwas Feindfeliges von Seiten des italienischen Hofes 

gegen Venetien im Werfe fei, die förmliche Verpflichtung 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 16 



242 Zwanzigſtes Kapitel. 

eingegangen, ihren politiichen Gebieter, ven König Italiens, 

zu verrathen. Denn wer einem Nachbar, der zugleich, wie 

bier, Feind ift, die Geheimniffe des eigenen Yandesheren 

offenbart, der gilt und galt von jeher als Hochverräther. 

Der Doge wuhte jehr wohl, was ev that, indem er 

den fraglichen Artikel in den Vertrag einfügte; die Beftim- 

mung, daß die Hälfte der Strafjumme der italienifchen 

Krone zufallen jolle, hat offenbar den Zwed, die Pille zu 

verfügen. Aber im Grunde enthält fie eine neue Be— 

ſchimpfuug des italienischen Hofes von damals. Der Hin— 

tergedanfe Tiegt nämlich zu Grunde, daß wer mit einent 

Sade voll Geld nach Pavia fomme, Alles dajelbjt unge- 

jtraft durchſetzen, jelbit die Krone des Königs zerfegen fünne. 

Summa Summarum der Vertrag vom März 933 ift beim 

Lichte bejehen eine Akte, Eraft deren fih Iſtrien, gebunden 

an Händen und Füßen, dem Dogen unterwarf, und nichts 

wurde darin geſchont als der Schein, oder wenn man 

will, der Name des durchlauchtigiten Königs Hugo von 

Italien. 
Die beiden Urkunden vom Januar 932 und vom 

März 933 geben zugleich Aufſchluß über die Mittel, Durch 
welche es dem Dogen gelang, ohne Schwertjtreich folche 

Fortſchritte in Sftrien zu machen. Man erjicht aus ihnen, 

daß nicht bloß das Patriarhat von Grade, jondern daß 

auch die übrigen Bisthümer des Seelands bedeutendes 

Grumdeigenthum im den verjchiedenen Iheilen der Halb- 

injel bejaßen. Der Anfang diefer Ermwerbungen wird in 

den Zeiten gemacht worden jein, da Grade die Firchliche 

Hoheit über Iſtrien übte. Aber jeitvem hatten die Veneter 

nicht ermangelt, weiter auf dem gelegten Grunde fortzu- 

bauen. Als große Beſitzer in Iſtrien erjcheinen außer den 
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Stühlen VBenetiens der Dogenpalaft und ferner einzelne 

venetijche Paten, welche mit dem Worte Getreue des Her- 
3098 bezeichnet werden. Weit gutem Fuge ift der Ausdrud 

palatium dueis gewählt; die fraglichen Ländereien gehörten 

nicht dem oder jenem Dogen perjönlich, jondern dem herzog- 

lihen Stuhle, fie waren Kammergüter des Dogats, gerade 

wie e8 in andern germanifchen Reichen Kroneigenthum gab, 

das beim Erlöſchen einer Dynaſtie auf die nächjtfolgende 

überging. 

Zwar hatte Peter Candiano II., wie oben gezeigt 

worden, jowohl bei Eroberung Comacchio's, als bei Abſchluß 

des Vertrags mit Capo v’Itria den Verſuch gemacht, vie 

erlangten Vortheile an feine eigene Perjon zu knüpfen. 

Aber die iſtriſche Mebereinfunft beweist, daß er von dieſem 

Gedanken abging: denn die Iſtrier werden ja nicht bloß 

für ſich ſelbſt, ſondern auch für ihre Nachfolger und fernen 

Erben, alſo für immer verpflichtet, den zweiten Vertrag 

zu halten. Beim Schweigen der Quellen kann man nicht 

entjcheiden, ob Beter Candiano II. freiwillig oder gezwun— 

gen die DVerlingerung ausbedang. Sch glaube Yetteres 

und bin überzeugt, daß es in Venetien an Stimmen nicht 

gefehlt haben wird, welche die betreffende Beftimmung des 

eriten Vertrags laut tadelten, und den Dogen nöthigten, 

bei Abjchluß des zweiten nicht einzig für fich, ſondern zu— 

gleich für den Staat zu forgen. 

Sei dem, wie ihm wolle, gewiß ift, daß mit dent 

Augenblide, da das Patriarchat von Grado, die Stühle 

des Seelands, der Dogenpalaft und einzelne reiche Beneter 

alle jene Güter in Iſtrien erworben hatten, oder um in 

neuerer Weiſe zu reden, nachdem eine Mafje wenetianifchen 

Geldes auf iftriihem Grund und Boden angelegt war, die 

16* 
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Halbinfel ſich thatfüchlich jo gut als in der Gewalt des 
Dogen befand. 

Denn jene» Befiger regierten nicht etwa bloß Durch 

ihre Verwalter eine gute Anzahl gutshöriger Bauern, fon- 

dern fie erhielten zugleich Gelegenheit, mit angejehenen Ein- 

gebornen verjchiedenartigen Gejchäftsverfehr anzufnüpfen, 

durch Handels- und Gewerbsunternehmungen den mittleren 

und niedern Claſſen Verdienſt zur verichaffen, emdlich die 

iſtriſchen Beamten zu bejtechen oder ſonſt zu gewinnen: 

furz durch die Schwerkraft des Befites, des Reichthums 

war das Land von ihnen abhängig geworden. Daß die 

Sache fih in Wahrheit jo verhielt, erhellt aus dev Wir- 

fung der von dem Dogen angeordneten Handelsiperre. 

Kaum dauerte fie ein Jahr, fo vannten Markgraf Winther 

und Genojjen nach Grade, die Vermittlung des Patriar- 

chen auzurufen, und baten um ſchön Wetter. Ein Uebel 

hatte fie betroffen, das im Mittelalter eben jo tief empfun— 

den ward, als heute noch: der Geldumlauf jtodte 

durch's ganze Land! 

Endlich werfen die beiden Urkunden noch Licht auf 

die innern Zuſtände Iſtriens. Wie ich an einem andern 

Orte ') dargethan habe, berichtet Dandolo, daß Kaiſer Lud— 

wig der Fromme um 820 auf Bitten des Gradenſer Pa— 

triarchen Fortunatus, der damals aus triftigen Gründen 

Partei auf der Halbinſel machte, den Iſtriern das Recht 

verlieh, geiſtliche und weltliche Vorſteher, Biſchöfe, Aebte, 

Landeshauptmänner?), Statthalter, Tribunen, Amtleute frei 

zu wählen. Der von den zwei obigen Verträgen bezeugte 

) Oben ©. 124—125. 

2) Wörtlich: rectores. 
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Erfolg bürgt dafür, daß die Ausſage Dandolo’s wahr ift, 

und zugleich, dag die Anordnung des Carolingers überreiche 

Früchte trug. Cine Maffe von Beamten und Bolfsobrig- 

feiten fommt in Iſtrien zum Borjchein: erſtlich taucht ein 

Markgraf als Vorjtand der gefammten Provinz auf, wel- 

her nicht ohne Zuthun des Volks erhoben worden jein 

fann. Denn er handelt wie ein Mann, dev thun muf, 

was.die Menge will, und ſteckt freiwillig oder gezwungen 

feinen Hals in die Schlinge, welche die Iſtrier, jeine Unter- 

gebenen, auf den Winf des Dogen zubereitet haben. 

Für's Zweite fanden wir in Capo d’Iftria einen Beam— 

ten Alvebert, welcher loco positus, Statthalter genannt 

wird und allem Anfcheine nach im Auftrage des Mark: 

grafen die Stadt regierte, außer ihm 4 namentlich aufge: 

führte Schöffen oder Stadtrichter, dann einen, welcher den 

Titel Fürjprecher des ganzen Volfs führt, und meines Er- 

achtens das Wohl der niederen Claſſen im Stadtrathe ver: 

trat, endlich eimen zahlreichen Rath. Zu Pola wird ein 

Tribun, zu Pirano ein Schöffe, zu Trieft ein Statthalter 

(loeo positus) wie in Capo d’Iitria erwähnt. Auch in den 

fünf andern Städten muß es einen Rath gegeben haben; 

denn die namentlich aufgeführten Einwohner, die neben den 

obigen Beamten den Bertrag vom März 933 bejchworen, 

fünnen faum etwas anderes als Mitglieder der betveffen- 

ven Stadträthe gewejen fein, 

er Uebergang von rohem Vaſallendruck zur Selbit- 

— iſt ſtets gefährlich, faſt unfehlbares Verderben 

aber bringt er dann, wenn Fremde ſich einmiſchen, und, 

wie e8 in Iſtrien durch Fortunatus geſchah, für die Frei- 

heit des Nachbars zu jorgen vorgeben, während fie in 

der That unter prächtigen Worten Garben für die eigenen 
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Scheunen ſammeln. Die reichen in der Halbinſel anſäßi— 

gen Veneter hatten offenbar Mittel gefunden, Parteiung 

unter den Eingebornen zu jtiften, Zwietracht auszufüen, 

denn aus dem Vertrage vom Januar 932 erhellt ja, daß 

obgleich das Band marfgräflicher Herrfchaft ganz Iſtrien 

umfchlang, die Stadt Yuftinopolis ſich von dem übrigen 

trennte, und vereinzelt mit dem Dogen unterhandelte. Das 

erregte zwar Anfangs den Zorn der andern, und fie väch- 

ten. fich laut der Urkunde durch Angriffe auf venetische 

Schiffer, wahrjcheinlih wohl auch durch Verfolgung der 
Capo d'Iſtriauer, aber in Kurzem ahmten fie das Beijpiel der 

letstern nach, und zwangen ihren Markgrafen, gleichfalls mit 

dem Dogen abzufchließen, wobei jicherlich aberınal die vene- 

tianischen Gutsherren ihre Hände im Spiel hatten. 
Noch ein weiterer Punkt muß beachtet werden. Den 

Eifer, mit welchem Peter Candiano H. die Herrichaft Ve- 

netiens nach Außen erweiterte, rühmend jagt Dandolo, 

dieſer Doge habe bei einigen Nachbarn Confuln eingejeßt. 

Sollte ſich dieß nicht auch auf Iſtrien beziehen. Ich denke 

ja. Conful ijt ein Ausdruck, der, wie ich an einem andern 

Drte!) gezeigt habe, feit dem 10. und 11. Jahrhundert 

für das fonjt übliche Wort comes oder Graf gebraucht 

wird. Vierzig Jahre nach Abjchluß der Uebereinfunft vom 

Januar 932 erjcheint?) in der Stadt Capo d’Iftria, neben 

einem loco positus oder Statthalter ein Graf, Sighard, 

der den erſten Vertrag erneuerte und folglich zum VBortheile 

des Seelands wirkte. - Kaum kann man zweifeln, daß der⸗ 

ſelbe nicht ohne Zuthun des Dogen eingeſetzt worden war. 

1) Gfrörer, Gregor VII. B. V. ©. 169, 175. 

2) Fontes rerum Austriac. XII, a. S. 31ff. 
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Natürlich die vertragsmäßige Zuficherung, daß die Iſtrier 

hinfort den Dogen von etwaigen Anschlägen des italifchen Königs 

unterrichten, und fein Schiff wider das Seeland ausrüjten 

würden, gemügte den Venetianern noch nicht — e8 waren 

ja bloße Worte —; um ficher zu gehen, mußten fie dafür 

jorgen, daß die anfehnlichiten Aemter drüben in die Hände 

von Männern geviethen, die von ihnen abhingen, durch ihre 

Gunſt erhoben wurden, durch ihren Zorn in das Nichts zus 

rücjanfen. Die Veneter liebten halbe Maßregeln nicht. 

Nicht zu leugnen ift, durch die Dinge, welche Doge 

Peter ‚Candiano in den Jahren 932 und 933, den zwei 

erſten feiner Amtsführung, verrichtete, verdiente er das Lob, 

das ihm Dandolo jpendet. Allein mit dem Jahre 933 iſt Peter 

Candiano's Wirkſamkeit wie abgefchnitten, obgleich er bis 

939 lebte und Doge blieb: gar nichts mehr weiß Dandolo 

von weiteren Thaten deffelben zu erzählen. Nun erinnere 

man jich, daß, laut der Ausjage des Chroniften Johann, 

‚der gleichnamige Sohn des Dogen, welcher unmittelbar 

nach dem Negierungsantritt des Vaters in die Hauptitadt 

des Oſtens gejchieft worden war, zwei Jahre dafelbjt blieb, 

dann heimfehrte, und daß feit der Rückkunft des Sohnes 

Peter Candiano noch weitere 5 Jahre regierte. Daraus 

folgt jonnenflar, daß der Sohn gegen Anfang des Jahres 

954 wieder nach DBenedig fan, zweitens, daß mit der 

Abwejenheit des Sohnes die TIhätigfeit, und hinmwiederum, 

daß mit der Zurüctunft ebendefjelben die Unthättgfeit des 

Baters zufammenfällt. Sieht dieß nicht fo aus, als ſeien 

zugleich mit dem rückfehrenden Sohne Weifungen aus Con— 

jtantinopel angelangt, welche die Eroberungsluft des Vaters 

dämpften, ihn zum Stillfisen nöthigten. In der That, ein 

Doge, der jo fühn um fich griff, wie Peter Candiano II., 
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fonnte dem byzantiniſchen Hofe nicht gefallen. Zur wei- 

teven Stüße der eben ausgefprochenen Vermuthung dient 

die Ihatjache, daß nach dem Tode Peter Candiano's nicht: 

jein Sohn, ſondern der Sproße eines andern Gejchlechts 

den herzoglichen Thron DVenetiens bejtieg. 

Dandolo jagt‘): „nachdem Peter Candiano volle 7 

Jahre regiert hatte, geſegnete ev das Zeitliche. Drauf im 

Jahre Chriftt 939 wurde der Beſchluß gefaht?), Peter 

Badoarius zum Dogen zu erheben.“ Gewiß gejchah es 

abjichtlich, daR Dandolo den Ausdruck „Erwählen“ ver- 

meidend, von einem Bejchluffe fpricht, der den neuen Dogen 

zeugte. Der Gejchichtichreiber deutet damit verdeckt auf 

die Einwirkung des Bafileus hin. 

Einundzwanzigſtes Kapitel. 
Verhältniß zu den Schattenkönigen Italiens. Anfänge, 

ſtändiſcher Verfaſſung. Urjprung des großen NRathes. 

Bon 809 bis 836 find lauter Participazzo (Angelo, 

Juſtinian, Johann T.) Dogen gewejen. Im Jahre 837 

gelangte das Dogat zuerjt an einen, der fein Participazzo 

war, an Peter Trandonico. Allein beim nächſten Wechjel 

fiel die Wide bis 887 an die Barticipazzo zurück, jedoch 

jo, daR zwifchenhinein ein Sproße andern Gejchlechts — 

Peter Candiano — obwohl nur auf etliche Monate Doge 

ward. Nun Fam Peter der Tribun empor, der, wie ich 

früher zeigte, von mütterlicher Seite vem Haufe Trandonico 

!) Muratori XII., 203. 

2) Petrus Badoario dux decernitur. 
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angehörte. Nachdem derſelbe 23 Jahre gemwaltet hatte, 

war es wieder ein Participazzo (Orfo IL), der den Her: 
zogituhl beſtieg. Indeß hatten die Candiani, trot der fur- 

zen Herrichaft ihres Stammfippen Peter I., jelches Anjehen 

gewonnen, daß nach dem Tode Orſo's II. Partieipazzo 
abermals ein Mitglied ihres Haufes, Peter Candiano II., 

in den Dogenpalaft einzog. 

Das Dogat wechjelte im 9. und im erjten Drittel 

des 10. Fahrhunderts zwifchen wenigen Familien. Meiſt 

blieben die Participazzi oben, zweimal gewann das Haus 

Trandonico den Vorrang, ſank jedoch dann wieder zurüd; 

allein mehr und mehr zeigte es jich, daß das Gejchlecht ver 

Candiani im Zuge war, die Participazzi niederzuringen. 

Sleihwohl glänzte nach dem Tode des zweiten Candiano 

noch einmal, aber auch das letztemal, das Geſtirn der 

Participazzi auf: der neue im Jahre 939 erhobene Doge 

gehörte diefem Haufe au. Dandolo jagt"): „Peter Bado— 

ario war ein Sohn des Dogen Orſo II. (Participazzo) und 

verjelbe, der auf der Rückreiſe aus Conftantinopel (um 

915) den Südflaven in die Hände fiel, von ihnen an den 

Bulgarenkönig ausgeliefert, aber jpäter von feinem Vater 

freigefauft wurde." Dandolo fügt bei: man erjehe bievans, 

dak die Badoarii, nur dem Namen nach von den Partici- 

pazzt verſchieden, eines Gejchlechtes mit den letterem jeien. 

Früher habe ich gezeigt, daß Doge Orſo Participazzo II. 

außer andern Kindern einen Sohn Badvarius hinterliek, 

der im 25. Lebensjahre an den zu Comacchio empfangenen 

Wunden jtarb. Bon diefem jtammt vielleicht der badoa- 

riiche Seitenzweig des Haufes Porticcwann ab. Veler von Fade 
Ana te Felas lR mazı Her we IR RE „er ar, 

) Muratori XII, 203. ar ich Ye femte.- TR run au 

BE Is Ale, Hess Bi en ei —— F ger: as 

ot ke — es Be an (he Bose Lt Here 
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Bon Thaten Peters Badoario berichtet Dandolo fo 

wenig etwas als Chronift Johann. Erſterer jagt bloß: 

„nachdem Peter Badoario 3 Jahre lang Doge gewefen, 

Ichloß er feine Tage in Frieden." Damm führt er fort: 

„hierauf im Jahre des "Herrin 942 wurde Beter Can— 

diano III. zum Herzoge beftellt ). Derjelbe war der Sohn 

des zweiten, der Enfel des erjten gleichnamigen Dogen, 

und hat feine hohe Würde theil® durch die Verdienjte feiner 

Borfahren, theils durch eigene Tüchtigfeit erlangt." 

Der eine wie der andere Chronift bemerft weder vor 

Peter Badvario, noch von Peter Candiano III., daß dieje 

nach ihrem Negierungsantritt Söhne oder jonjt Angehörige 

an den griechifchen Hof geſchickt hätten. Vielleicht ift Sol- 

ches gar nicht vom Bafileus gefordert worden, denn beide 

Dogen waren, wie wir wifjen, in ‚früheren Jahren als 

Gefandte oder Geifeln ihrer Väter zu Conftantinopel ge— 

wejen und hatten dort den Titel faiferlicher Schwertträger 

erlangt. Jedenfalls darf man aus Unterlaffung dev Ge— 

jandtichaft nicht den Schluß ziehen, daß das alte Verhält- 

niß Denetiens zum Bafileus unterbrochen worden fet. 

Unten wird fich ergeben, daß das Gegentheil der Fall war. 

Eine der eriten Mafregelu des neuen Dogen betraf 

firchliche Angelegenheiten. Dandolo jagt”): „noch immer 

herrſchte Streit zwijchen den Erzjtühlen von Grado umd 

Aquileja, ward aber jest unter Vermittlung des Graden- 

jers Marinus beigelegt. Yupus, der damalige Patriarch 

von Agquileja, gelobte, die Grenzen Venetiens und des Hoch- 

) Muratori XII., 203: Petrus Candiano tertius dux sta- 

tuitur. Bon diefem Ausdrud gilt dasjelbe, was ich oben zu de- 

cernitur bemerfte. 

2) Ibid. ©. 204. 
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jtiftes Grado nicht mehr zu beläjtigen und überhaupt alle 

Beneter fo zu behandeln und ihnen die Rechte zu gewähren, 

wie Solches die (älteren) Verträge vorjchrieben". Die 

Vertragsurkunde ), auf welche Dandolo hinweist, ijt noch 

vorhanden. und unter dem 15. März 944 ausgefertigt. 

Patriarch Lupo verfpricht darin dem Dogen Peter (Can- 

dDiano) von Venedig: „weder in eigener Perjon, noch durch 

mir untergebene Diener werde ich je Gewalt gegen eure 

Stadt Grado üben.“ 

Bier Jahre ſpäter — 948 — fam es zum Striege 

zwifchen Benetien und den Slaven der Narenta. Dans 

dolo jchreibt ?): „unter dem Befehle Orſo's Badoario und 

Peters Ruſolo jandte der Doge 34 Schiffe von der Ge 

italt, welche man in Venetien Gombaria nennt, wider die 

Slaven der Narenta. Da diefelben umnverichteter Dinge 

zurückkehrten, vüftete dev Doge eine andere Flotte aus, 

welche zu Wege brachte, daß die Slaven einwilligen muß— 

ten, die alten (wider Seeraub gerichteten) Verträge zu 

erneuern”. Das Wort Gembaria jtammt?) aus dem 

Griechiſchen (zoußspea) und bezeichnet eine größere Art 

von Kriegsfchiffen, wie ich vermuthe, mit breitem Bauche 

oder umnterem Naume. Sonst jtellten fich die Dogen Ve— 

netiens jelbjt am die Spige von Seezügen, während hier 

Peter Candiano zweimal den Befehl Andern überläßt. 

Das deutet meines Crachtens darauf hin, daß ihm die 

Hände gebunden waren. Wir werden im Folgenden wei- 

teren Spuren deſſelben Verhältniffes begegnen. 

) Im Auszuge bei Rubeis, Monum. eccles. Aquilej. ©. 466. 
2) Muratori XII., 204. 

3) Ducange sub voce cumba. 
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Im Jahre 946 hatte König Hugo der Provenzale 
aus Italien weichen müfjen '), dem Namen nach ging die 

Krone an feinen Sohn Lothar über, in Wahrheit aber be- 

ja Die Gewalt Berengar von Ivrea, der übermächtig ge- 

wordene Bafalle. Bekannt ift, daß der arme- Lothar in 

einer Urfunde vom 11. Juni 948 den Soreer feinen Mit- 

vegenten, oder wörtlich „den höchiten Theilhaber umjeres 

Reiches“ nannte. Nun um diejelbe Zeit, da Solches vor— 

ging, Schloß der Doge Peter Candiano III. mit. Berengar 

eine Uebereinfunft, im welcher ver letztere fich als König 

Italiens gebahrte. Durch Urkunde?) vom 7. Mai 948 

erneuerte Berengar den alten farolingischen Vertrag von 

810, 309, laut dem Berichte Dandolo’s °), ferner eine neue 

Grenzlinie zwijchen den Gebieten Venetiens und der näch- 
jten zum italiſchen Neiche gehörigen Städte des Fejtlandes, 

und bewilligte endlich, daß die Veneter hinfort nur den 

40. Pfenning (des Werths der Waaren, die fie nach Ita— 

lien eimführten) entrichten jollten. 

Das Eine war meines Erachtens ein Zuwachs des 

venetiſchen Gebiets auf dem Feſtlande, das Andere eine 

Zollerleichterung, die Berengar dem Inſelſtaate gewährte. 

Wiſſen wir ja, daß der Ivreer damals nach allen Seiten 

Partei machte, oder Anhang gegen den rechtmäßigen König 

Italiens, Yothar, zu gewinnen juchte; die Freundſchaft der 

Denetianer wog daher für ihn wohl ein Opfer auf. Im— 

merhin jteht feit, daß Peter III. Candiano bei der Unter- 

handlung mit Berengar nah andern Grundfäßen verfuhr, 

1) Gfrörer, Gregor VII. B. V. ©. 217—219. 
2) Pertz, Archiv III., 579. 

3) Muratori XII., 204. 
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als. fein Vorgänger Johann II. Participazzo in dem Ver— 

trage gethan, den er 883 mit Kaifer Carl dem Dicken jchloß. 

Durch letteren war bejtimmt worden, daß der Doge von 

den Waaren, mit denen ev auf eigene Rechnung handelte, 

gar nichts zu bezahlen habe. Die Urkunde vom 7. Mai 948 

dagegen ſchweigt von einer folchen Bevorzugung des Staats- 

oberhaupts, und hat nur den allgemeinen Nuten der Ve— 

neter im Auge. Meines Erachtens folgt hieraus, daß um 

jene Zeit eine Macht im Seelande aufgefommen war, 

welche den Dogen hinderte, gleich eigenmütig zu vechnen, wie 

Johann Participazzo. 
Hat nun der Ivreer bei jenem Anlaffe nicht bejondere 

Bedingungen gemacht, durch welche er für den eigenen Vor- 

theil jorgte. Der Erfolg wird zeigen, daß er sich jelber 

feineswegs vergaß. Dandolo erzählt ') weiter: „won drei 

Söhnen, welche Doge Peter Candiano IH. beſaß, war der 

eine mit dem Bisthum Torcello bedacht, ven andern, welcher 

den gleichen Namen führte, wie der Bater, nahm er auf Ver- 

langen des Bolfs zum Mitregenten an." Sonderbarer Weiſe 

bemerft?) auch Chronift Johann, dag der Doge drei Söhne 

hatte, beobachtet aber über den zweiten und dritten gänz— 

liches Stilffehweigen, indem er nur den Mitregenten Peter IV. 

aufführt, während Dandolo doch wenigitens jo viel jagt, 

daß der zweite Bifchof von Torcello gewejen jei. Aber 

wo blieb der dritte? faſt follte man vermuthen, daß er 

gar nicht in Venedig, fondern etwa als Gefandter oder 

Geißel feines Vaters zu Conjtantinopel weilte. 

!) Muratori XII., 205. 

3) Perg VII, 24. 
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Dandolo fährt fort: „der zum Mitregenten befür- 

derte Sohn bereitete dem Vater großes Herzleid. Die 

Warnungen desjelben verjchmähend, erhob er fich wider 

ihn und trieb den Ungehorfam fo weit, daß eines Tags 

auf dem Marktplage von Rialto die Anhänger beider 

Parteien zum Kampfe bereit einander gegenüberftanden. 

Doch erklärte fich die überwiegende Mehrzahl des Volks 
für den alten und halbkranken Bater und beichloß, den 

ruchlofen Sohn zu tödten; dieß wäre auch gejchehen, hätte 

nicht der alte Doge für das Leben des jungen gebeten, 

um aber die Menge zu beruhigen, werbannte ihn der Doge 

aus dem Yande. Hierauf traten alle Bifchöfe, der niedere 

Glerus und die Gemeinde einträchtig zufammen, und 

jchwuren einen Eid, daß fie nie mehr weder bei Yebzeiten 

des Vaters, noch nach jeinem Tode den verbannten Sohn 

als Dogen anerfennen würden.” Alſo zwei Stände, Clerus 

und Volk, ſprechen plötzlich als politiiche Gewalten bei 

einer ſehr wichtigen Stauntsfrage mit, jo etwas war feit 

langer, langer Zeit in Venetien nicht mehr vorgefommen. 

Deutlich ftellt fih heraus, daß im Seeland ähnliche Dinge 

vorgingen, wie zur nämlichen Zeit zu Nom, oder achtzig 

Jahre jpäter in Yombardiens Hauptſtadt, da dort die 

Pataria zu feimen begann. Das Uebrige wird unten Far 

werden. 

Sehen wir uns zunächſt nach dem VBerbannten um. 

Einftimmig berichten ') Dandolo und Chronijt Johann: 

„mit zwei Geiftlichen und zwölfen feiner eigenen Diener 

floh der junge Doge zum Markgrafen Wido, einem Sohne 

des Königs Derengar von Italien. Diejer empfing ihn 

!) Muratori XII., 205 und Pers VIL, 24 unten ff. 
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jehr gut, und ftellte ihn feinem Vater, dem Könige, vor, 

der den Flüchtling gleichfalls ehrenvoll behandelte. Später 

begleitete der junge Doge den Marfgrafen auf dem Feld— 
zuge gegen Spoleto und Camerino. Nachdem diejer Krieg 

beendigt war, erhielt Peter Candiano IV. von dem Könige 

Italiens Erlaubniß (und die nöthigen Mittel), Nahe an 

den Venetern zu nehmen. Zu ſolchem Zwede rüjtete er 

zu Ravenna jechs Kriegsfchiffe aus, mit welchen er fieben 

venetiiche Kauffahrer, die nach Fano bejtimmt umd mit 

vielen Waaren befrachtet, eben im Hafen von Primaro 

(am der füdlichen Po-Mündung) lagen, überfiel und nahm.“ 

Warum ift der junge Doge am den Hof Berengars 

entflohen, warum Hut er von ebendemjelben bereitwillige 

Hilfe zu einem Krieg wider das eigene Vaterland erlangt? 

Offenbar deßhalb, weil Peter Candiano IV. längſt in Ver— 

bindung mit dem Haufe von Ivrea ſtand. Wiederholt 

haben wir gefunden, daß die Einſetzung von Mitdogen fajt 

unfehlbar Parteizweden diente. Das war auch neulich der 

Fall gewejen, als Peter Candiano IV. neben dem Vater 

Antheil an der höchiten Gewalt erhielt: er ift dem alten 

Dogen — wider defjen Willen und zwar durch den Einfluß 

des italienischen Hofes — aufgenöthigt worden. Weil die 

Sache ſich jo verhielt, geichah es, daß der Sohn alsbald 

gegen den Bater Ränke anzettelte, und fich jo weit ver— 

gaß, felbjt einen Bürgerkrieg zu entzünden. Zugleich wird 

jest ar, warum König- Berengar die Hand bot, mitteljt 

des Vertrags vom Mai 948 den Venetianern anscheinend 

überaus wichtige Vortheile einzuräumen. Er hat dieß um 

einen Preis gethan, der jebt an's Tageslicht fam und 

darin bejtand, daß er dem vuchlojen, ehrjüchtigen Sohne 

des Dogen den Weg zur Mitherrjchaft bahnte. König 
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Berengar vechnete nämlich, durch) die Entzweiung, die ev 

im Schooße des herzoglichen Hauſes anjtiftete, das reiche 

und feemächtige Nachbarland zu zevrütten, und dadurch 
Schritt vor Schritt feiner Hoheit zu unterwerfen. 

Allein bei der Bewegung, die damals Venetien er— 

fcehütterte, wirkte, außer dem alten Dogen, der das Be— 

jtehende vertheidigte, und außer dem italienischen Hofe, der 

fich des Sohnes als Werfzeuges bediente, um den Bater zu 

unterjochen, noch ein dritter Hebel, und zwar ein einhei- 

mifcher, mit, der damals zuerit eine bedeutende Macht 

entfaltete. Thatſachen, welche ich theils ſchon angeführt 

habe, theils unten beibringen werde, laſſen feinen Zweifel 

darüber zu, daß ein großer und ficherlich der geachtetite 

Theil des Volfes politiiche Nechte begehrte. Eben dieſe 

Beneter müffen, als e8 zum Bruche zwijchen Vater und 

Sohn fam, Bartei für erjteren ergriffen haben. Denn 

wir erfahren ja, daß Clerus und Gemeinde fich gegen den 

jungen Dogen erhob, und eidlich gelobte, nie mehr den— 

jelben anzuerfennen. Demnach hat die Partei, von der 

die Rede ift, unverfennbar in der Vorausfegung gehandelt, 

daß es ihr weit eher gelingen werde, von dem Vater, als 

von dem Sohne Bewilligung der erjtrebten Befugniſſe zu 

erlangen. Gleichwohl fann fie auch mit dem Vater nicht 

völlig zufrieden gewejen fein. Denn als nachher der Sohn 

andere Saiten aufzog, d. h. als er, wie fich unten ergeben 

wird, Alles, was die dritte Partei forderte, bereitwillig 

zugeftand, gejchah, was Dandolo im nächiten Abjchnitte 

erzählt: Clerus und Gemeinde fiel, des geleiteten Schwures 
vergeffend, vom alten Dogen ab, vief den Verbannten 

unter allgemeinem Jubel zurüd, und erhob ihm auf den 

herzoglichen Stuhl. 
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Peter Candiano II. ift nicht als Doge, noch im 

Jahre 959 gejtorben, jondern er hat die eigene Abſetzung 

überlebt, und verfchied erjt nach Anfang Juni 960, zu 

einer Zeit, da fein undankbarer Sohn im Seeland eine 

neue Verfaſſung eingeführt hatte. Zwar fuchen die Chro- 

nifen all dieß zu verhüllen. Jener Johann ſchreibt '): 

„nach fiebzehnjährigevr Verwaltung Benetiens jtarb der 

alte Doge Beter Candiano.“ Da derjelbe, laut Dandolo's 

Zeugniß, 942 die Regierung antrat, müßte fein Tod in's 

Sahr 959 fallen. Weiter fügt Chroniſt Johann den Sat 
bei: „es wird gemeldet ?), daß Peter Candiano III. nach 

Austreibung jeines Sohnes nur noch zwei Monate und 

vierzehn Tage lebte." Mit dem Worte Austreibung meint 

er ohne Zweifel die Flucht des jungen Dogen an den Hof 

Berengars. 
Uebereinftimmend mit Johann meldet auch Dandolo, 

daß Peter Candiano III. nach fiebzehnjähriger Verwaltung 

— alſo 959 — mit Tod abging; weiter macht ev die— 

jelbe Bemerfung, wie der ältere Chronift, aber er gibt 

dem ganzen Sat durch Aenderung eined Wortes einen 

andern Sinn. Dandolo jchreibt °) nämlich: „gemeldet wird, 

daß Peter Candiano, nah der Erwählung feines 

Sohnes, nur noch zwei Monate vierzehn Tage lebte." 

Alle andern Ausprücde find gleich, nur ftaft ejectio braucht 

Dandolo das Wort creatio. Die VBermuthung liegt nahe, 

Dandolo habe in der Chronik Johanns, die er weislich 

1) Berk VII, 25. 

| ?) Fertur post filii ejeetionem non plus quam duo- 

bus mensibus et XIV. diebus vixisse. 

3) Muratori XII., 206 oben: Fertur post filii creationem 

| non plus etc. 

Gfrörer, Byzantiniihe Geſchichten. Wi 



258 Einundzwanzigftes Kapitel. 

benütte '), jtatt ejectio, electio gelefen, und durch das 

deutlichere creatio verbejjern wollen. Allein dem ijt nicht 

jo, fondern Dandolo hat Recht. Aus einer Urkunde, welche 

ich umten anführen werde, erhellt jonnenflar, dag ver alte 

Peter Candiano — obgleich nicht mehr als wirklicher Herzog 

— mindejtens zwei Monate vierzehn Tage nach der Er- 

wählung des Sohnes, oder was hiemit gleichbedeutend, 

nah Ablauf des in venetijher Weiſe berechneten 

Jahres 959 noch lebte. 
Die Sache jtellt fich jo heraus: beide, Dandolo und 

Chroniſt Johann, fanden in einer gemeinfamen Quelle, 

nämlich in einem alten Dogen-Berzeichniffe, die oben mit- 

getheilte Bemerkung. Dandolo behielt fie aus Achtung 

vor dem Buchjtaben der Urkunden unverändert bei, obgleich 

fie zu jeiner übrigen Darjtellung nicht paßte. Johann 

dagegen änderte, von der Anficht ausgehend, daß das 

Wort creatio durch Verwechslung von ejectio und electio 
in den Text gekommen jein müfje, den Ausdruck ab, indem 

er, jtatt creatio, ejectio jchreibt. Johann fonnte nämlich die 

Möglichkeit nicht begreifen, daß Peter Candiano IV. feit 

dem Ausgange des Jahres 959 als alleiniger Doge ge- 

amtet haben jollte, während doch jein Water noch Tebte. 

Mit dem Dogat des vierten Peter Candiano be- 

ginnt eine neue Entwicklung der venetiſchen Berhältniffe, 

und zwar nicht blos darum, weil jtändifche Formen auf- 

famen, welche bis dahin nicht befannt waren, jfondern auch 

deßhalb, weil von nun an eine fremde Großmacht, die 

der ſächſiſchen und der jalifchen Kaijer, jtarf und immer 

ı) Man vergl. Muratori XIl., 215, Mitte, mit Per VIL, 

27 gegen oben. 
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ftärfer in die Gefchife des Seelands eingriff. Eben rüſtete 

ſich in Deutjchland drüben der vothe Löwe Dtto, die Kaiſer— 

frone in Nom zu holen. An einem natürlichen Ruhepunkte 

angefommen, breche ich hier ab, um in mehreren bejonderen 

Abjichnitten Die Gejchichte Venetiens vollends bis gegen 

Ende des 11. Jahrhunderts herabzuführen. 

Zweiundzwanzigſtes Kapitel. 

Venedig zur Zeit Kaifer Otto’s I. Das Dognat. 

„Auf 300 Schiffen,“ fo erzählen ') Dandolo und 
Chroniſt Johaun einftimmig, „fuhren die Veneter, Clerus 

und Volk, nach Ravenna hinüber, wo Peter Candiano 

weilte, holten, des vor einiger Zeit geſchworenen Eids ver— 

geſſend, den Verbannten ab, brachten ihn im Triumph 

nach Stadt-Venedig zurück, und ſetzten ihn wieder zum 

Dogen ein, indem ſie ihm feierlich huldigten.“ Alſo nicht 

etwa der Pöbel, der öfter heute ſich für Dinge oder Per— 

ſonen erhitzt, die er geſtern verfluchte, ſondern alle Stände, 

namentlich der Clerus und die Großhändler des Seelands, 

welche zu rechnen verjtanden und wußten, was fie thaten, 

haben zur Wiedereinjegung des Verbannten mitgewirkt. 

Sonnenklar folgt hieraus, daß ungewöhnliche Triebfedern 

im Spiele waren. Dieje Vorausjegung ift, jage ich, un— 

abweislich, obgleich nicht eine einzige der älteren Chroniken 

Haren Wein einjchenft, und obgleich ſämmtliche neuere 

Bearbeiter der Gejchichte Venedigs gedanfenlos über die 

1) Muratori XII, 206 und Berk VIL, 25. 
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Lücke mweggleiteten, welche Unfenntnig oder abfichtliches 

Schweigen der ältern Berichterjtatter unausgefüllt ge— 

laſſen hatte. 

Ohne Frage übte die venetifche Bürgerjchaft bis in 

die ültejten Zeiten zurück gewifje politische Nechte, denn 

bis gegen Ende des fiebenten Jahrhunderts find die Tri- 
bunen, welche das Seeland verwalteten, und von 697 an 

find die Dogen oder Herzoge wejentlich durch Volfswahl 

gezeugt worden. Cine Ausnahme machte vielleicht nur die 

kurze Herrichaft der Kriegsoberſten, welche, allem Anfcheine 

nach, der Baſileus ohne Umſchweif einjeßte. Mochte der 

byzantinifche Hof mittelit dev Abhängigkeit, in welcher der 

venetische Handelsjtand, der Adel des Seelandes, durch Hoff- 
nung auf Gewinn und durch Surcht vor hohen Zöllen oder 

andere Verfehrsbeichränfungen gehalten wurde, noch fo jtark 

auf die Dogenmwahlen eimwirfen, immerhin konnte er die 

Erhebung dieſes und jenes mißliebigen Bewerber verhin- 

dern, aber nicht durchjegen, daß Einer, den Niemand zum 

Haupt des Gemeinwejens haben wollte, den Herzogsjtuhl 

bejteigen mochte _ Denn jonjt müßte man jagen, daß Alles 

Lug und Trug jei, was Dandolo und Chronift Johann 

berichten, eine findifche Annahme, die theils durch die ans 

erfannte QTüchtigfeit beider, theils durch die jchlagende 

Uebereinftimmung vieler fränkischen, römischen, byzanti— 

nischen Zeugniſſe ausgejchloffen wird. 

Diejes Wahlrecht der Bürgerfchaft bildete einen nicht 

zu verachtenden Damm gegen willfirliche Gelüjte der 

Dogen. Da jeder Herzog voraus wußte, daß fein Nach- 

folger, jo gut als er, gewählt werden würde, da ferner 

jeder vermöge der Geſetze menjchlicher Natur winfchte, 

eine fo anjehnliche Würde, wie das Dogat, einem der 
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eigenen Söhne binterlaffen zu können, jo mußten Venetiens 

politijche Oberhäupter, damit letteres möglich werde, ihr 

Amt jo zu verwalten jich bejtreben, daß ſie die Viebe 

oder Achtung der Einwohner bewahrten oder erlangten. 

Abgejehen hievon bot die Gejchichte Venetiens mehrere 

Beijpiele von Dogen dar, welche einen gewaltiamen Tod 

fanden, oder den Thron mit der Klofterzelfe vertaufchten : 

Anlaß genug fich vor allzujtraffer Anziehung der Zügel 

des Negiments zu hüten. Im Allgemeinen kann man 

jagen, dar monarchiſches Uebermaß da, wo Wahlrechte, 

wie in Venetien, bejtehen, nicht gedeiht. 

Zweitens hatte die Berfaffung von 809 durch Ein- 

jegung der beiden Staatstribunen die vichterlihe Gewalt 

von der vollziehenden getrennt und dadurch eine zweite 

Schranfe gegen ungeordnete Herrichjucht der Dogen aufge: 

' führt; auch kann, wie früher nachgewiefen worden, fein 

Zweifel jein, daß die Staatstribunen bis zu den Zeiten 

Peters Candiano IV. herab fortbeitanden. Es fehlte alſo 

den Venetern feineswegs an etlichen guten re 

gemäßigter Freiheit. 

Sleihwohl iſt vollfommen gewiß, daß DVenetiens 
Dogen, einmal auf den herzoglichen Stuhl erhoben, in 

ihrer Amtsführung — wenn auch die oben entwidelten 

Rückſichten auf ihr eigenes und ihrer Kinder Wohl ihnen 

ein gemefjenes Betragen vworjchrieben — doch feineswegs 

an die Zujtimmung anderer jelbjtitändiger politiſcher Ge— 

walten gebunden waren. Sie regierten vielmehr das an 

nach ihrem eigenen Gutdünken. Daß die Suche fi | 

verhielt, faun man überzeugend darthun. Erſtlich it we 

venetische Dogat urjprünglich feine dem deutjchen Herzog- 

thum gleichartige Anjtalt, jondern ein byzantinifches Amt 
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gewejen. Die vom griechifchen Baſileus eingefetsten Duces, 

oder Ffaiferlichen Nachfolger, verwalteten die anvertrauten 

Provinzen nach den Weifungen und Befehlen des durch» 

(auchtigiten Hofes und kümmerten fih nichts um die 

Wünſche und Nathichläge der Untergebenen. Für's zweite 

findet fich im allen wenetischen Quellen, die mir zu Geficht 

famen, nicht die leifefte Spur davon, daß dem Dogen bis 

zu den Zeiten Peters Candiano IV. herab je ein Rath 

oder jo etwas zur Seite ftand. 

Drittens haben einzelne Dogen Maßregeln ergriffen, 

welche gar nicht möglich gewejen wären, wenn Andere das 

Necht beſeſſen hätten, in wichtigen Staatsfragen mitzu- 

reden. Ich erinnere daran, daß Doge Orfo I. Partici— 

pazzo in dem früher erwähnten Vertrag, welchen. er mit 

dem Patriarchen Walpert won Aquileja ſchloß, für feine 

eigenen Handelsgejchäfte völlige Zollfreiheit, für die andern 

Beneter nur gemäßigte Abgaben ausbedang, ferner, daß 

Orſo's Sohn und Nachfolger, Doge Johann IT. Partict- 

pazzo, im der Urkunde, die er 883 von Kaifer Carl dem 

Dicken auswirfte, fich jelber abermal völlige Befreiung 

von Zöllen, den andern Benetern dagegen nur Herabjegung 

verfelben zufichern ließ, das war — zumal in einem Hans 

delsftant — ein wahrer Sfandal, und nie würden die 

übrigen Kaufherren Benetiens, hätte fie der Doge um ihre 

Einwilligung befragen müffen, zu jo etwas ihre Zuſtimmung 

gegeben haben. 

Endlich bürgen für den oben ausgefprochenen Sat 

gewiffe ziemlich häufige Beifpiele der Einfegung von Mit- 

dogen. So oft in Venetien jelbjt oder auch am byzanti— 

nischen Hofe Unzufriedenheit über das politifche Benehmen 

des Dogen eine gewiffe Höhe erreichte, half man fich in 
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der Kegel damit, daß dem Staatsoberhaupte ein Bruder, 

ein DBerwandter, ein unmündiger Sohn. zum Mitdogen 

aufgenöthigt wurde. Wären nun VBenetiens Dogen am die 

Zuftimmung einer von Volke gewählten oder auch erblichen 

Nathförperichaft gebunden gewejen, jo hätte man nicht 

nöthig gehabt, zu diefem fo bevenklichen Mittel zu fehreiten. 

Denn dann lag e8 in der Macht des Nathes, dem Herrn 

Durch ein Fräftiges Nein durch den Sinn zu fahren, und 

ihn zum Widerrufe jeder mißliebigen Anordnung zu nöthigen. 

Nur weil e8 an einer folchen Körperichaft fehlte, ift die 

Erhebung von Mitdogen als lettes Heilmittel angewandt 

worden. ‚ 

Wührend dev Verwaltung Peters Candiano III. muß 

die Ueberzengung, daß das Wohl des Yandes eine wejent- 

liche Abänderung der bisherigen Staatsform  erheifche, 

allgemein durchgedrungen fein, denn die, welche auf den 

300 Schiffen nach Ravenna fuhren, um den VBerbamuten 

abzuholen und von Neuem zum Dogen zu wählen, haben 

ihm einen großen Nath, ohne deſſen Einwilligung der 

vierte Candiano nichts Wichtiges mehr vornehmen durfte, 

zur Seite gejett. Che ich den urfumdlichen Beweis führe, 

iſt nöthig, daß ich die Neihenfolge der Patriarchen von 

Grado daritelfe. 
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Berbot des Sclavenhandels I60. Der grofe Nath. 

Auf Dominicus, von dem früher ') die Rede war, 

und der um etliche Tage weniger als acht Jahre amtete, 

demnach 908 jtarb, folgte ?) Laurentius mit 12 Amts— 

jahren I Monaten 24 Tagen — er ſaß alſo bis 921 —, 

auf Laurentius hinwiederum Marinus, welcher den Erz- 

jtuhl 34 Jahre 3 Monate 7 Tage einnahm und alfo 955 

Itarb 9). Nach dem Tode des Marinus wurde der bie- 

berige Bifchof von Yejolo, Bonus, aus dem edlen Ge- 

Ihlechte dev Blancaniko *), das zur denen gehörte, welche 

gegen Ende des achten Jahrhunderts nach Rialto über- 

fiedelten °), zum Patriarchen erhoben. Eben dieſer Patriarch 

Bonus, ein Prälat, der feinem Taufnamen Ehre machte, 

hat allem Anfcheine nach bei dem, was um 960 in Vene- 

tien vorging, eine Hauptrolle gejpielt. 

Zur Sache. Dandolo jehreibt: „der neue Doge ließ 

jowohl wider den Sclavenhandel als wider Beförderung 

gewilfer Briefe nach Conftantinopel ein Verbot ausgehen." 

Ich will feine Worte nicht genauer anführen, denn die 

Urkunde 5) jelber, auf die er jich bezieht, ift auf ung ge— 

fommen. Sie möge veden: „Im Namen des allmächtigen 

ı) Oben S. 199—200. 

2) Muratori XII., 197. Bert VII, 47. 

3) Ibid. ©. 200 und Berg VIL, 47. 

#) Ibid. 206. 

5) Ibid. 156. 

6) Fontes rerum Austriac. XII, 19 ff. 
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Gottes und unferes Seligmachers, Jeſu Chrifti, unter der 

Herrichaft des glorreichjten Bafilens Romanus II., im 

14. Jahre feiner Regierung, Nömer- Zinszahl 3, Juni— 

monat, verhandelt im herzoglichen Palafte auf Rialto.“ 

Die Kennzeichen der Zeit ftimmen zufammen und weijen 

auf den Juni 960 hin. Man bemerfe zumächit, daß das 

Geſetz im Namen des griechiichen Baſileus und unter 

DBeifügung feiner Negierungsjahre ausgefertigt iſt. So 

förmlich, als es überhaupt gejchehen kann, haben demnach 

Venetiens Dogen damals, wie früher, eine gewijje Ober- 

hoheit des oſt-römiſchen Reichs anerkannt. 

Der Text der Urkunde fährt fort: „weil ſeit alter 

Zeit Sclavenhandel in dieſer unſerer Provinz getrieben 

ward, kam wegen ſolcher Sünde viel Unheil über uns. 

Zwar hat der gute Herzog Orſo J. ſammt ſeinem Sohne 

Johann beſagten Greuel verboten, aber durch des Teufels 

Verführung iſt es geſchehen, daß das Verbot nicht beachtet 

ward. Da Wir nun eines Tags, ich, Peter Candianus, 

mit Gottes Hilfe Herzog, mit dem Herzoge Peter 
Candianus und mit dem fürtrefflichen Patriarchen 

Bonus und mit den ehrwürdigen Böſchöfen und mit den 

(Laien)häuptern des Yandes im herzoglichen Palaſte zu— 

jammenfaßen und Rath hielten, haben wir bejehlofjen, daß 

die Verordnung bejagter unſerer Vorgänger nicht mehr 

übertveten, fondern ſtrenge eingehalten werden ſoll.“ 

„Auch ich, der obgemannte, Bonus, durch Gottes 

Gnade Patriarch von Grade, und wir, die übrigen Bi- 

jchöfe des Seelands, haben in gemeinfamer Berathung 

erwogen, daß das Gebot Gottes vworjchreibt: wer andere 

in Gefangenfchaft abführe, der lade die Sclaverei auf fich 
ſelber.“ 



266 Dreiundzwanzigftes Kapitel. 

„Demgemäß haben wir allzumal (Geiftliche und 
Laien) beſchloſſen und verordnen, wie folgt: fein Größerer 

oder Geringerer (fein adeliger oder gemeiner Kaufmann) 

unterjtehe ſich, ſei es im eigener Perfon, jet es durch 

Unterhändler )), Sclaven zu kaufen oder zu verkaufen, 

weil jolhes ein Greuel ift, und weil wir ung der Hoff- 

nung vertröften, daß der Allmächtige, wenn wir den 

Greuel abthun, uns Vergebung unferer Sünden jchenft." 

„Insbeſondere aber gebieten Wir: fein wenetifcher 

Sciffshauptmann darf mit Sclaven von einem der Häfen 

Venetiens, Iſtriens, Dalmatiens oder anderer Orte aus— 

laufen, noch überhaupt einen andern Menfchen, der mit 

Sclapen handelt, jei er Jude oder nicht, an Bord nehmen. 

Desgleichen befehlen Wir: fein Veneter unterjtehe ſich, 

Geld einem Griechen in der Abficht zu geben, daß dieſer 

Sclaven für ihn einfaufe. Auch von Pola aus darf fein 

Beneter Sclayen weder nach Griechenland, noch nad 

andern Orten ausführen; nur drei Fälle find ausgenom— 

men, wenn bisherige Sclaven ausgeführt werden, um ihnen 

die Freiheit zu verjchaffen, zweitens, wenn die Unterlaffung 

der Ausfuhr von Sclaven dem Yande Schaden bringen 

würde, drittens, wenn die Aus- und Einfuhr von Sclaven 

im Dienfte des Dogen gefchieht. Endlich darf fein Vene— 

tev don einem Griechen, der im Herzogthum Benevent 

oder ſonſtwo anſäſſig ift, Geld annehmen, um Sclaven 

nach bejagten Orten zu verladen.” 

„Ein zweites und früher nicht gefauntes Uebel hat 

bei uns eingeriffen: häufig gejchieht es nämlich, daß vene- 

ı) Wörtlid: emptorii. 
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tiſche Unterthanen Briefe, die aus dem Königreich Italien, 

aus Baiern oder aus Sachjen, zuweilen auch aus andern 

Ländern fommen, übernehmen, um fie nach Conjtantinopel 

an den griechifchen Baſileus abzuliefern. Großer Makel 

fällt dadurch auf uns, auf unfer Yand und auf die Schrei- 

ben, die wir zum Wohle Venetiens an den Bafileus abzu— 

ichiefen pflegen.” (Folgt nun ein unverftändlicher, weil ver: 

dorbener Satz, dann heißt e8 weiter): „damit diefem Miß— 

brauche geftenert werde, haben wir bejchloffen, und ge— 

bieten ernjtlich: fein Veneter erfühne fich, fürder Briefe, 

die aus Yombardien, aus Baiern, aus Suchjen, oder aus 

andern Orten kommen, nach Gonftantinopel zu befördern, 

jet e8 an den Bafileus, oder an irgend einen andern 

Griechen. Cine Ausnahme findet nur in Betreff der 

amtlichen Schreiben ftatt, welche, dem Herkommen gemäß, 

vom Dogenpalafte ausgehen.“ 

„Wer diefes unfer Gebot mikachtet, und überführt 

wird, irgend eines der oben verpönten Dinge gethan zu 

haben, der unterliegt einer Buße von fünf Pfund lauteren 

Goldes; fann er diejelbe nicht bezahlen, fo verliert er (je 

nach Umftänden) Yeben oder Glieder, und all’ fein Eigen- 

thum verfällt dem Schate.“ 

„Wir aber, Patriarch Bonus und die andern Bi- 

ichöfe des Seelands, verordnen, wie folgt: Jeder, der eine 

der oben bezeichneten Handlungen begeht, oder dazu hilft 

— es ſei denn, daß Solches im Dienfte des Palaftes ge— 

ſchieht — der ift verflucht, ausgejchloffen von der Gemein- 

ſchaft am Yeibe und Blute des Herrn, fowie vom Eintritt 

in irgend ein Gotteshaus; mit Judas, dem DVerräther 

unſeres Herrn Jeſu Chrifti, wird er ewige Feuerpein im 
der Hölle erleiden.” > Ä 
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Der Urkunde iſt eine lange Reihe Unterjchriften bei- 

gefügt; die evjten acht lauten: ich, Peter, Herzog, ich, 

Bonus, Patriarch von Grade, ich, Petrus, Bifchof von 

Olivolo, ich, Johann, Biſchof von Torcello, ich, Peter, 

Biihof von Heracliana, ich, Laurentius Calpinus, ich, 

Stephan Scalboni, ih, Peter Kandiano, Herzog. 

Folgen num, weitere 61 Unterfchriften, unter letzteren 

finden ſich viele der alten jtädtischen Gejchlechter, die laut 

dent Zeugniſſe Dandolo’8 gegen Ende des achten Yahr- 

hunderts nach Nialto überfievelten, namentlich: drei Bra— 

gadino, zwei Galpino, ein Candiano, ein Gradonico, vier 

Mauroceno (fpäter Meorofini genannt), ein Aurius, zwei 

Albano, ein Caloprino, ein Flaviano, ein Memmo, ein 

Badırario, ein Contareno, zwei Banoaldo, ein Barbadico. 

Neben Peter, der einfach den Titel Herzog empfängt, 

wird zweimal im Text und in den Unterjehriften ein Her- 

309 Peter Candiano aufgeführt. Im Texte folgt dev Name 

des Letzteren unmittelbar hinter dem des vegierenden Her: 

3098, in den Unterfchriften nimmt er den achten Plaß, 

nach dem Herzoge, den 4 Bifchöfen (von Grado, Dlivolo, 

Toreello und Heracliana) und zwei Yaien ein. Unzweifel-. 

haft jcheint mir, daß die Reihenfolge der Unterfchrift als 

ein Beweis des Nanges betrachtet werden muß, der Jedem 

zufam, demgemäß. halte ich, die zwei Laien, Die auf den 

regierenden Herzog, den Patriarchen, die drei Bifchöfe fol- 

gen und dem Herzoge Peter Candiano vorangehen, fir die 

damaligen Staatstribimen, deren es laut der Schilderung 

Dandolo's zwei waren. 

Doge Peter Candiano aber kann nur Peter IIL., und 

Vater des regierenden Herzogs Peter IV. fein. Folglich 

lebte der dritte Peter im Juni 960 noch; aber eigentlicher 
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Herzog war er nicht mehr, wie fich ſowohl aus der Reihe 

der Unterfchriften, als aus dem Beinamen Kandiano ergibt, 

der nicht dem regierenden Herzog — ob er gleich jo gut 

wie jein Vater dem Gefchlechte der Candiano angehörte, 

fondern nur dem Vater ertheilt wird. Der Yeßtere war 

wieder, wozu ihn die Geburt gemacht hatte, ein Privat- 

mann aus dem Haufe Candiano, und erhielt den herzog— 

lichen Titel nur aus Rückſicht auf die früher bekleidete 

Würde, während der Sohn an der Spitze des Gemein- 

wejens ftand und deßhalb einfach, — ohne Beifügung des 

Geſchlechts — Peter, Herzog, genannt wird. Zunächſt 

muß ich eine Schwierigfeit, betreffend die Zeit, löjen. Dau— 

dolo jagt bejtimmt, Peter IV. Candiano fei im Jahre 959 

zum Dogen erwählt worden. Es frägt fich daher, wieder 

venetiſche Gefchichtsfchreiber das Jahr berechnete. Es gab 

im mittelalterlichen Italien zwei Hauptarten ſolcher Berech— 

nung, die beide an die Perſon unferes Erlöſers fich 

fnüpften. An's Licht der Welt iſt der Gottmenfch ge— 

treten im Augenblid, da ihn die feligfte Jungfrau gebar, 

aljo den 25. December,» welchen jchon das alte hetonifche 

Rom als Geburtstag des fiegreichen Sonuengotts feierte. 

Mit diefem nämlichen Tage, auf welchen auch Carl der 

Große von Papft Leo III. zum erſten abendländiſchen Kaifer 

gekrönt ward, beginnen die fränfifchen und deutſchen Chro- 

uifen, ſowie die Urkunden der alten Häupter unferer Nation 

das neue Jahr. Auch in Italien war diefe Rechnung üb— 

lich, doch noch häufiger brauchte man dort eine andere, 

durchdachtere. Fleiſch ift der Yogos geworden nicht deu 

25. December, jondern im Augenblice, da ihn feine gebente- 

deite Mutter empfing. Da num der Gottmenjch nach der. 

einen Hälfte feines Wefens uns in Allem — mit Ausnahme 
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der Sünde — kraft Fatholifcher Lehre gleich war, folgt, 

daß er gleich uns Andern vor der Geburt I Monate im 

Mutterſchooße geruht hat, aljo it das Geheimniß der 

Menſchwerdung 9 Monate vor dem 25. December d. h. 
den 25. März vor fich gegangen. 

Letztere Art der Rechnung, welde Mariä Verkündi— 

gung zum Anhaltspunkte wählt, galt in vielen Orten Ita— 

lieng, namentlich aber in den freien Städten und Nepubli- 

fen. Gewöhnlich nennt man fie die pijanifche, doch nicht 

darum, weil fie vorzugsweife oder gar ausjchlieglich in Pifa 

üblich war, jondern darum, weil die Pifaner fie an aller- 

längften, nämlich bis zum Jahre 1745, aufrecht erhielten '). 

Vergleicht man die piſaniſche mit der heutigen, jo verlief 

nach evjterer das Jahr Chrifti 959, zwifchen dem 25. März 

des ebengenannten, und dem 24. März des folgenden Jah— 

res 960. Angenommen nım, daß Peter Candiano IV. zu 

Ende des Pijaner Jahres 959, aljo etwa den 24. März 

960, Doge geworden ift, angenommen weiter, daß die im 

obiger Urfunde bejchriebene Nathsverfammlung den erjten 

oder zweiten Juni 960 (die Urkunde nennt nur den Mo— 

nat, nicht den Tag) ftattfand, jo ergibt fih, daß Peter 

Candiano wenigitens noch 2 Monate und 14 Tage gelebt 

bat, nachdem er des Ducats entjett, und dagegen fein 

Sohn Peter Candiano IV. zum alleinigen Derzog erhoben 

worden war. Damit find die 2 Monate und 14 Tage 

haarklein erklärt, die der alte Doge nah der Erwäh— 

lung feines Sohnes laut der Quelle, aus welcher Dan- 

dolo jchöpfte, überlebte, zugleich haben wir einen handgreif- 

lichen Beweis für zwei Punkte: erſtlich, daß jene beim erjten 

!) Die Belege: Art de verifier les dates I. Vorſtück ©. IV.b. ff. 
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Aublick, jo ſeltſam Elingende Nachricht, welche Dandolo in 

feine Chronif aufnahm, jehr guten Grund hat, zweitens 

daß dieſe nämliche Quelle das Jahr in Pijaner Weife 

berechnete. 
Zwei Dinge werden durch obige Urkunden als Haupt- 

verbrechen geächtet: erſtens Sclavenhandel und zweitens Ver- 

ſendung auswärtiger Briefe nach Conjtantinopel. Faſſen wir 

zunächit lettere in’s Auge. Als Yänder, aus welchen jolche 

Schreiben famen, find genannt: Yombardien, Baiern, Sach— 

jen. Trotz der verjchiedenen Orte bezieht ſich das Verbot 

auf eine bejtimmte Perjon, nämlich auf den damaligen 

König von Deutjchland Otto J. Diefer hatte") auf feinem 

erjten Marſche nach Italien jtarfen Anhang unter den Yom- 

barden gewonnen, welche das Joch ihres Königs Berengar 

abjhütteln wollten. Die lombardifchen Anhänger Otto's I. 

wechjelten nicht nur mit ihm jelbjt Briefe, fondern jchrieben 

uch, ohne Zweifel in feinem Auftrage, fleißig nach Con— 

ftantinopel. Wiffen ?) wir ja font, daß der deutjche König 

geraume Zeit vor dem Nömerzug von 961 mit dem grie- 

chiſchen Berbindungen unterhielt, die auf das Verderben 

Derengars abzielten. Weiter kamen ſolche Briefe aus 

Baiern; ſehr begreiflich: dortiger Herzog war zwijchen 945 

und 955 Otto's I. jüngerer Bruder Heinrih, auf den 

deſſen gleichnamiger Sohn folgte. Heinrich der ältere aber 

unterjtüßte, fjeit er mit Baiern bedacht worden, eifrigft 

alle ehrgeizigen Plane des Königs, und diente ihm auch 

als Bermittler der Berbindung mit Conjtantinopel. Drit- 

tens kamen jene Briefe aus Sacjen, und zwar werden 

) Gfrörer, Gregor VII. 8. V. ©. 

2) Ibid. ©. 238 ff. 
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die meilten von dort bergefommen fein, denn war nicht 

Sachſen das Stammland, und war nicht die fächjische Stadt 

Magdeburg der Yieblingsaufenthalt Otto’. Endlich fieht 

man, daß zu Venedig, wohin alle diefe Schreiben zuſam— 

menliefen, etwas wie eim fürmlicher Poſtdienſt nach dem 

Diten bejtand, welcher ven Benetern ficherlich ſchwer Geld 
eintrug. 

Durh das fragliche Verbot trat demnach Doge 

Peter Candiano IV. dem deutjchen Könige feindlich in den 

Weg, hinderte defjelben Intriguen; andererjeits wirkte eben- 

derjelbe zu Gunſten des von Otto bedrohten Yombarden- 

fünigs Berengar. Letzteres ijt abermal in der Ordnung; 

denn oben wurde ja gezeigt, Daß der junge Doge ſchon zu 

jeines Vaters Zeiten mit dem lombardifchen Hofe im einer 

Weife zufammenfpielte, die dem alten Dogen das Haar 

gran machte. Es war alfo ein dynaſtiſcher Zwed, um 

dejfenwillen der Doge die Verjendung von Briefjchaften 

nach Conjtantinopel verbot. Aber werden die Veneter 

von der Mafregel ihres Dogen erbaut gewejen jein? Ge— 

wiß nicht! deun erftlich entging ihnen der Gewinn aus der 

koſtbaren Fracht, für's zweite mußten fie fürchten, daß der 

deutſche König im irgend welcher Weife Rache am veneti- 

ſchen Gemeinwejen nehme. 

Wenn in freien Ländern jolcher Schwierigkeiten un— 

erachtet Gejege durchgehen, die, wie bier geſchah, dem 

Nusen eines mächtigen Standes, der Handelsgilde, zumider- 

laufen, jo darf man zum Voraus annehmen, daß der, 

welcher das Gejeß erzwang, dem Gegenpart irgend ein 

Opfer als billigen Erfat bringen mußte. Das Sprichwort 

jagt: eine Hand wäjcht die andere. Das Opfer aber, um 

welches Beter Candiano IV. die Einwilligung derjenigen er- 
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fauft hat, welche in der Rathsverjammlung, die Anfangs 

Suni 960 im Prachtjaale des Palaftes auf Rialto tagte, 

nächjt dem Dogen das erjte Wort führten, nämlich der 

venetifchen Kirchenhäupter, bejtand im dem ernenerten Ver— 

bote des Sclavenhandels. Gepriefen ſei Patriarch Bonus 

von Grade, derjelbe hat das Werk feines glorreichen Vor- 

gängers Peter muthig wieder aufgenommen. 

Noch bemerfe man, daß von dem Verbot ausdrücdlich 

die Briefe ausgenommen find, welche vom Palafte aus- 

gehen. Ein regelmäßiger amtlicher Berfehr fand aljo zwi- 

ihen dem Dogen und dem Baſileus ftatt, das tft feiner der 

letzten Beweije dafür, daß Venetien förmlich die Oberherr- 

lichfeit des oſtrömiſchen Reichs anerkannte. 

Das Geſetz, die Sclaven betreffend, hat zwei wohl 

unterjchiedene Haupttheile. Der erjte jpricht den Grund— 

jaß aus: jeder Handel mit Menfchenfleifch, jei es auf 

eigene, jei e8 auf fremde Rechnung, jteht dem Hochverrath 

gleich und wird mit dem Tode oder folchen Geldftrafen 

gebüßt, die den einzelnen Bürger zu Grunde richten. Der 

zweite enthält das, was man jett Vollzugsverordnung nennt. 

Kein venetiiher Schiffshauptmann darf mit Sclaven, fei 

es für eigene Rechnung, jei es im Auftrage eines Andern, 

der das Fahrzeug gepachtet hat, von irgend einem Hafen 

Venetiens, Dalmatiens, Yitriens auslaufen. Unter den 

Hamdelsjtädten Iſtriens nahm Pola eine der erften Stellen 

ein. Obgleih nun diefer Ort im erjten Sate befaßt ift, 

der den Sclavenhandel in allen Pläten Iſtriens verbietet, 

wird er bejonders aufgeführt. Das beweist, daß es mit 
Pola eine eigene Bewandtniß hatte. Dort befand fich, 

jege ih, die Hauptniederlage des venetiſchen Sclavenhan- 

dels. Warum? defhalb weil Pola der natürliche Stapel- 

Gfrörer, Byzantinifge Geſchichten. 18 
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plat gewiljer Yänder war, die hart au Iſtrien gremzten 

und bei Weitem die meiſte feile Waare auf die großen 

Märkte des Sclavenhandels lieferten: ich meine Ungarn 

und die Krainer Marfe. Wiſſen wir ja, daß der Chalife 

von Cordova eine Yeibwache von mehreren Taufend Mann 

bejaß '), die aus ungarifchen Sclaven bejtand. Dieſe Uns 

glücklichen haben meines Grachtens den Weg über. Bola 

gemacht und die dortigen Sclavenzwinger fennen gelernt. 

Sodann gejtattet der betreffende Abjcehnitt Ausnahmen 

von der allgemeinen im erſten Sat ausgefprochenen Regel. 

Die Verjihiffung von Sclaven aus dem Hafen- von Pola 

ijt gejtattet, wenn jie den Zwed hat, Sclaven der Freiheit 

theilhaftig zu machen. Sch verjtehe dieß jo: auf allen 

chrijtlichen Küjtenländern des Mittelmeeres wurde damals 

von Saracenen Menjchenraub getrieben; hatten nun die 

Räuber einen Gefangenen gemacht, der veiche Verwandte 

bejaß, jo jchleppten ſie ihm nach der Niederlage zu Pola 

und liegen zugleich den Angehörigen durch Mäkler die 

Nachricht ertheilen: euer Vater, Sohn, Bruder u. j. w. 

ijt in unferer Gewalt zu Pola, zahlet die und die Summe, 

oder das traurigſte Schiefal jteht dem Gefangenen bevor. 

Üenn nun die Verwandten wirklich rechtſchaffen waren, jo 

juchten fie das Geld aufzubringen und eilten dann nach 

Venedig und verjprachen den Mäklern die verlangte Summe, 

falls der Gefangene umverlegt ihnen ausgeliefert würde. 

Das Geld jelbjt gaben fie venfelben nicht mit, um etwa 

den Gefangenen in Pola auszulöfen, denn da die Mükler 

ſelbſt ſchlechte Menjchen und Helfershelfer der Seeräuber 

waren, durfte man ihnen nicht trauen. Die Mäkler aber 

!) ©frörer, Gregor VI. B. V. ©. 



Berbot des Sclavenhandels 960. 275 

reiften fofort nah Pola, erhielten auf ihre Bürgschaft den 

Gefangenen und fehrten mit ihm nach Benedig zurück. Als 

Sclaven famen die Gefangenen zu Venedig und blieben 

Sclaven bis zu dem Augenblid, da das ausbedungene Geld 

bezahlt wurde. Eine folhe Berjchiffung von Sclaven nun 

erlaubte das Geſetz. 

Zweitens galt die nämliche Verſchiffung dann für 

gejtattet, wenn aus Unterlafjung des Sclavenhandels Ge— 

fahr für das venetiſche Gemeinweſen zu entjtehen drohte. 

Abſichtlich drückt fich der Text jehr dunkel aus, weil offenes 

Eingeſtändniß der Wahrheit einen fchändlichen Greuel auf- 

gededt hätte. Meines Crachtens laſſen die betreffenden 

Worte feine andere Deutung zu, als die, daß es fich um 

Verträge handelte, Fraft welcher fich- gewiffe Veneter ver- 

bindlich gemacht hatten, eine bejtimmte Anzahl von Sclaven 

nicht an Privatleute, ſondern an fremde Mächte abzuliefern. 

Privatmänner fonnten das venetiſche Gemeinwefen nicht 

beſchädigen, aber die Chalifen von Kordova und die Sul- 

tane von Magreb oder Afrifa fonnten ed. Falls die Ve— 

neter den bejtehenden Vieferungsverträgen nicht nachfamen, 

fojtete e8 jene unbejchränften Herren ein Wort, den vene- 

tiihen Handel in ihren Gebieten zu vernichten, oder zu 

bewirfen, daß einheimifche Kaper Jagd auf venetische Kauf: 

fahrer machten. Kurz, unbedingte Abjchaffung diefer Art 

von Sclavenhandel hätte allerdings gefährlich für Venedig 

werden fünnen, weßhalb es auch ohne Zweifel gejchehen ift, 

dag der Patriarch von Grado ein Auge zudrüdte. 

Endlich drittens erklärte das Geſetz die Berschiffung 
von Sclaven für geftattet, wenn fie im Dienjte des Pala- 

ſtes oder des Dogen geſchah. Wozu bedurfte aber der 

Doge Sclaven? ohne Zweifel zu Ergänzung des Heeres 

18* 
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und der Flotte. Schon früher find wir auf Beweife ge- 

jtoßen, daß die bewaffnete Macht des Seelandes vorzugs- 

weife aus erfauften Sclaven bejtand. Nur die Anführer 

werden geborne Bürger aus Venetien gewejen fein. Die / 

Maſſe der gemeinen Streiter dagegen hat fchon im 9. und 

10. Sahrhundert Ungarn und Slavonien geliefert. Das 

Geſetz vom Juni 960 gibt einen neuen Beleg biefür. 
Endlich bejtimmt ein meiterer Artifel, daß venetifche 

Rheder auch nicht für Srachtgeld Sclaven aus ungenannten 

Häfen nach dem Herzogthun DBenevent verführen dürfen. 

Nach meinem Dafürhalten hat der betreffende Sat folgen- 

den Sinn: nahm man das Wort Beneventaner Herzog: 

thum ') im weitejter Bedeutung, jo begriff es auch Stapt 

und Gebiet von Bari, wo jtets griechifche Landvögte, 

namentlich jeit der Mitte des 10. Jahrhunderts die Kata— 

pane Italiens, oder die byzantinischen Oberjtatthalter jagen. 

Nach zwei Seiten hin, von Saracenen und Südlangobar- 

den, bedrängt, konnten diefe Beamten ihre Gewalt ohne 

ein stehendes Heer nicht behaupten. Ergänzt aber wurde 

daffelbe von der griechifchen Negierung auf gleiche Weife, 

wie es die faracenifchen Sultane mit ihren Yeibmwachen 

machten, d. h. durch angefaufte handfejte Sclaven. Zu 

diefem Behufe ſchloß der Bafileus mit chrijtlichen oder 

jüdifchen Händlern, die im griechiichen Neiche drüben ange— 

jeffen, folglih won ihm abhängig waren, Verträge über 

Lieferung von fo und ſoviel Sclaven, die nach dem griechi- 

jchen Theile Benevents, oder nach der Statthalterichaft 

Bari gefhafft und dort bezahlt werden follten, aljo daß 

befagten Händlern die Verpflichtung oblag, die Sclaven 

) Den Beweis: Gfrörer, Gregor VII. B. V. ©. 15, 46—77. 
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nicht blos anzuſchaffen, ſondern auch dieſelben aus dem 

Oſten nach Italien hinüber zu befördern. Da nun vene— 

tiſche Schiffe größerer Sicherheit auf dem Mittelmeer ge— 

noſſen, als byzantiniſche — weil dieſe Flagge keine Achtung, 

noch Furcht einflößte, wohl aber jene — ſo mietheten die 

Händler häufig venetiſche Kauffahrer, um den Nachwuchs 

von Menſchenfleiſch aus den Häfen des Oſtreichs nach den 

Kaſernen von Bari abzuliefern. Auch dieſe Art von Rhe— 

derei wurde jetzt, weil ſie enge mit dem Sclavenhandel 

zuſammenhing, durch das Geſetz vom Juni 960 verboten. 

Ich komme an die Eingangsworte der Urkunde und 

an die Unterſchriften. Jene beſchreiben deutlich eine Raths— 

verſammlung, auf welcher der Doge mit Vertretern des 

Seelands über Erlaſſung eines wichtigen Geſetzes unter— 

handelte. Die beigefügten Unterſchriften beweiſen, daß die 

einberufenen Stimmführer des Volks, Venetiens älteſte 

Stände, ihre Einwilligung gegeben hatten. Der Doge war 

alſo um Mit-Sommer 960 nicht mehr das, was ſeine Vor— 

gänger erweislich geweſen ſind, nämlich weder unumſchränk— 

ter Herr, noch auch kaiſerlich-griechiſcher Statthalter, ſondern 

er mußte in allen wichtigen Fällen die Zuſtimmung der 

angeſehenſten Männer des Seelandes einholen. Wann 

iſt nun die neue Verfaſſung eingeführt worden? ohne Zweifel 

in dem Augenblick, da der alte Peter Candiano abtreten 

mußte, und der junge den herzoglichen Stuhl beſtieg: ſie 

war der Preis, um welchen das venetiſche Volk, des Schwu— 

res vom vorigen Jahre vergeſſend, den Verbannten zurück— 

rief und an des Vaters Statt zum Dogen erhob. Daraus 

folgt aber, daß der alte Peter Candiano ſo gut als der 

junge früher, d. h. vor der Verbannung des letzteren, die 

ihm angeſonnene Neuerung zurückgewieſen haben muß, denn 
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jonft hätten ihn die Veneter ficherlich nicht aufgeopfert. 

Ob wohl der griechifche Baſileus das, was in Benetien 

vorging, bilfigte! Möglich wäre e8 immerhin. Vielleicht 

jah der Byzantiner in den Schranfen, welche dev Willfür 

des Dogen geſteckt wurden, nichts weiter al8 eine Verrin— 

gerung der Macht defjelben, die ihm — freilich aus Grün— 

den, die mit dem Wohle Venetiens nichts zu ſchaffen hat- 

ten — erwünſcht fcheinen mochte. Meines Erachtens hatte 

der „göttliche Herrfcher und Welterhalter, der im Schloife 

zu Conjtantinopel thronte, von den wohlthätigen Folgen der 

Freiheit, oder von dem Keim politiicher Größe, welchen 

eine vernünftige Berfaffung in den Schooß der Stauten 

legt, jo wenig einen Begriff, als heut zu Tage der Schah 

von Perfien oder der „himmliſche“ Sohn des Neiches der 

Mitte, das am Oſtrande Afiens liegt, den Geijt der eng- 

lifchen Staatsform zu faſſen vermag. 

Aus der Urfunde ergibt fich ferner, daß der Patriarch 

von Grado und feine Suffragane in der neuen Volksver— 

tretung Venetiens die erjte Stelle eimmahmen. Denn gleich 

binter dem Dogen unterjchreibt der Patriarch, dann die 

Biichöfe, hierauf die beiden Staatstribunen, weiter der Alt- 

doge, und nun erſt folgen Die Namen der Hänpter des 

faufmänmnifchen Adels. Männer, welche die Welt fennen, 

werden aus diefer TIhatfache den Schluß ziehen, daß der 

hohe Elerus vorzugsweife mitgewirkt hat, die neue Einrich— 

tung zu begründen. — Solchen, welche die Rechtmäßigkeit 

diejes Schluffes leugnen, begehre ich den Staar nicht zu 

ftechen. Meines Erachtens erwarb ſich Patriarch Bonus 

durch Die fragliche That ein nicht geringes DVerdienft. Er 

hat dadurch dem böfen Gewächſe des Byzantinismus, das 

jeit mehreren Jahrhunderten theils die griechifchen Baſileis, 
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theils einzelne Dogen in Venetien anzupflanzen fich ab- 

mühten, die Pfahlmurzel abgefchnitten. Noch bemerte man: 

kaum find Venetiens Bifchöfe zum Beſitze eines wichtigen 

Rechtes gelangt, jo bemüten fie daffelbe nicht für den eige- 

nen Vortheil, fondern zum Dienfte Gottes und der Menjch- 
beit; fie ächten den ärgſten Greuel des Alterthums: den 

Sclavenhandel. 
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Verbot der VBerjendung von Waffen und Schiffsbauholz in 

die Länder der Seracenern, 

Hartnäcdige Zweifler könnten einwenden, Venetiens 

Biſchöfe feien zu den Verhandlungen vom Juni 960 nicht 

darum beigezogen worden, weil fie Fraft der nenen Staate- 

einrichtung Vertreter des Volkes waren, fondern deßhalb, 

weil die Frage, welche im jener Rathsverſammlung zur 

Sprache fan, gewiffer Maßen in das Kirchenrecht einjchlug, 

allerdings ift die Kirche nach fatholifcher Yehre die natür- 

liche Bejchügerin der ſchuldlos Unterdrücdten. Gleichwohl 

hat der fragliche Einwurf feinen Grund. Ein zweites Ge— 

jet tft aus den Tagen Peters Candiano IV. auf ung ge- 

fommen, ein Gejeß, das unter ähnlichen Umständen wie 

das obige erlaffen ward, ein Gefeß ferner, welches den 

doppelten Beweis liefert, daß der Doge überhaupt nichts 

Wichtiges ohne Beiziehung des großen Nathes bejchliegen 

fonnte, und zweitens, daß im allen folchen Fällen die Geijt- 

lichkeit das erjte Wort führte. 



280 Bierundzwanzigftes Kapitel. 

Allein ehe ich zu diefem Gegenſtande übergehe, muß 

Rechenſchaft von. einem Wechjel gegeben werden, der bezüg- 

lid einer wichtigen Perfon eingetreten war. Patriarch 

Bonus, der, wie ich oben zeigte, 955 den Stuhl von Grado 
beftieg, nahm ') denfelben 9 Jahre 6 Monate 2 Tage ein; 

er ift folglich 964 oder fpätejtens 965 geftorben. Ihm 

folgte Vitalis aus dem Haufe Barbolano, der aber nur 
1 Jahr und 5 Monate Patriarch blieb). Der Tod — 
oder die Abjegung deſſelben — fällt alfo jpäteftens in das 

Jahr 966. Nun gelangte das Patriarchat an einen andern 

Vitalis, nämlich au den leiblichen Sohn des damaligen 

Dogen Peter Candiano IV., den der Vater, — nach den 

Ausdrüden Dandolo’s zu jchließen ), durch einen Gewalt— 

jtreih erhoben hat. Ferner muß diefer Vitalis damals 

ein blutjunger Menſch gewejen fein. Denn der Vater 

ſchloß um die nämliche Zeit, nachdem er die Mutter des 

Vitalis verjtoßen hatte, eine zweite Che, im welcher er 

abermals Kinder zeugte. Folglich zählte der Doge nicht 

wohl über 50 Jahre, ver Sohn aber fonnte, ald er den 

Stuhl von Grado beitieg, faum das 25. Pebensjahr über— 

jehritten haben, wahrjcheinlich aber war er gleich andern 

Vorgängern aus hoher Sippe nur 14-20 Jahre alt. Sc 

werde unten weiter won dev Erhebung des zweiten Vitalis 

und ihren Urfachen berichten. Hier nur foviel: eben dieſer 

Vitalis war Patriarch, als der Doge wegen jenes zweiten 

Geſetzes mit Venetiens Ständen ıumterhandelte. 

1) Muratori XII., 206 und Bert VIL, 47. 

2) Muratori XII., 209. 

3) Ibid. 210: Hie a patre factus clericus, sua promotione 

nunc patriarcha effectus est. 
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Die betrefjende Urkunde ') lautet ihrem mefentlichen 

Inhalte nach jo: „Im Namen Gottes des Allmächtigen 
und unſeres Seligmachers Jeſu Chrijti, unter der Herr- 

jchaft des großen Bafileus Yohannes, im zweiten Jahre 

feiner Regierung, dem Julimonat, Nömer-Zinszahl 14, ver- 

handelt zu Rialto." Die Kennzeichen der Zeit jtimmen zu- 

jammen und weifen auf den Juli 971 Hin. Nachdem näm— 

lich der byzantinifche Feldherr Johann, mit dem Beinamen 

Zimisces, den Kaiſer Nicephorus Phocas, feinen Gebieter, 

im December 969 ermordet hatte, ſchwang er ſich jelbjt 

auf den Thron des Ditreichs, nahm aber ſofort die Söhne 

des 963 verftorbenen Bafileus Romanus — fie biegen 

Baſil und Conftantin — zu Mitregenten an. Das zweite 

Jahr der Herrichaft Johanns füllt demnach ebenjo wie 

Römer: Zinszahl 14, mit dem Jahre Chrifti 971 zufammen. 

Die Mitregenten Johanns werden unten im Texte erwähnt, 

der aljo fortfährt: 

„Neulich find Faiferliche Botjchafter, ausgefendet von 

Johann, von Bafıl und von Konftantin, den allerhei- 

ligſten Bafileis, bieher bei uns eingetroffen, um Klage 
zu führen über den Handel mit Waffen und Schiffbauholz, 

der von venetiichen Schiffen zu Gunſten der Saracenen 

betrieben wird, und um zu drohen, daß, wenn diejer Ver- 

fehr, der den Heiden Hilfe gegen Chriften leiftet, Länger 

fortgeht, die beiveffenden Schiffe ſammt dev Meannfchaft 

ohne Gnade verbrannt werden follen. Deßhalb hielt nun 

eines Tages Herr Peter, der durchlauchtigite Herzog und 

unfer Gebieter, Rathsverſammlung mit Vitalis, dem aller- 

heiligiten Patriarchen, feinem Sohne, und mit Marinus, 

!) Fontes rerum Austriac. XII., 26 ff. 
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dem ehrmwiürdigiten Biſchofe von Dlivolo, und mit den an— 

dern Suffraganen des Seelands. Auch waren zugegen 

viele aus dem Bolfe, jowohl Vornehme als Mittlere, deß— 
gleichen Geringe. Solcher Gejtalt begannen fie zu erwä— 

gen, wie und im welcher Weiſe der Zorn des Baſileus ge- 

jühnt und dev Mißbrauch abgethan werden möge.“ 

„Und dieweil es gewißlich eine große Sünde ijt, Hei- 

den Gegenſtände zu liefern, mit welchen fie Chriſten beſie— 

gen oder bejchädigen Fünnen, haben wir auf Eingebung der 

göttlihen Barmberzigfeit bejchloffen, wie folgt: wir Alte 

machen uns kraft unferer Unterfchrift im eigenen Namen 

wie in dem unferer Erben verbindlich gegen Euch, Herrn 

Peter, den durchlauchtigiten Herzog und unjern Gebieter, 

jo wie auch gegen Eure Nachfolger: von heute an werden 

wir nicht mehr in Länder der Saracenen zum Verkaufe 

ausführen jegliche Art von Waffen, noh auch Schiff 

bauholz.“ 

„Nicht mehr ausgeführt ſollen werden Waffen, na— 

mentlich Panzer, Schilde, Schwerter, Lanzen, noch irgend 

eine andere Wehr, mit welcher Saracenen einen Chriſten 

beſchädigen könnten. Die Schiffsmannſchaften dürfen nur 

ſolche Waffen mitnehmen, die ſie zu ihrer eigenen Verthei— 

digung gegen Feinde brauchen, und auch dieſe ſollen ſie nie 

und unter keinerlei Umſtänden an Heiden verkaufen.“ 

„Was das Holz betrifft, ſo iſt verboten die Ausfuhr 

von Ulmenſtämmen, von Balken, von Planken, von Rudern, 

von Stangen, von jedem andern Holz, das zum Krieg ge— 

braucht werden mag; geſtattet dagegen, wie bisher, die 

Berichiffung von Brettern aus Ejchen, die aber das Maß 

von fünf Schuhen auf die Yänge, einen halben Fuß auf 

die Breite, nicht überfchreiten dürfen, desgleichen von flei- 
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nerem Kübelgeſchirr, ſowie von Brettern aus Pappelbaum, 

jedoch unter Beobachtung des eben bezeichneten Maßes.“ 

„Nicht minder follen Schiffe, die aus Venetien aus— 

gelaufen find, verbunden fein, auch in andern (als vente: 

tischen) Häfen fein Holz zu laden, das zum Schiffbau 

dient, noch e8 an Saracenen zu verkaufen.“ 

„Wer irgend überführt wird, vorliegendem Gefete 
zuwider, Waffen oder Schiffbauholz an Saracenen geliefert 

zu haben, der iſt jchuldig, an Euch, den Herrn Herzog 

Peter, unferen Gebieter, oder an Eure Nachfolger, eine 

Buße von hundert Pfund lauteren Goldes zur entrichteir; 

hat er aber nicht fo viel Geld, jo trifft ihn Todesitrafe. 

Arch bleibt gegenwärtige Verorduung für alle Zukunft in 

Kraft." 
„Und dieweil, kurz ehe vorgenannte griechiiche Ger 

jandte allhier eintrafen, drei Schiffe in Ladung begriffen 

waren, wovon zwei nach Elmehdia, das dritte nach Tri- 

polis [in Afrifa ')] beitimmt, jo haben Wir in gmädiger 

Rückſicht auf die Armuth der DBefrachter dieſer Schiffe 

gejtattet, daß fie Bretter, Stangen und fleines Kübel— 

gefchirr nach jenen Orten ausführen mögen; bezüglich jedes 

andern Holzes aber fol auch für fie — mit Ausnahme 

dieſes einzigen Falles — das obige Gefeß gelten” u. ſ. w. 

Gleich der Urkunde von I60 trägt auch die von 971 

eine Reihe Unterjchriften. Die erſten acht lauten: ich, 

Vitalis, Patriarch, ich, Marinus, Biſchof von Olivolo, ich, 

Dominicus Mauroceno, ich, Stephan Colaprino, ich, Do— 

minicus Orfeolo, ich, Peter Orfeolo, ich, Peter Bragadino, 

ich, Johann Andreadi. Folgen dann noch weitere 73 Unter: 

) Gfrörer, Gregor VII. 8. IV. ©. 506—517. 
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Ichriften. Bon befannten Gefchlehtern des venetifchen Adels 

find genannt: ein Mauroceno, ein Caloprino, zwei Orſeolo, 

ein Bragadino, ein Andreadi, ein Albino, ein Faledro, zwei 

Barbarico u. ſ. w. Was die Form betrifft, finden zwifchen 

beiven Gejeten weſentliche Unterjchiede jtatt. Während 

im Texte der erjten gejagt wird, daß der Doge mit dem 

Patriarchen, ven Bilhöfen, den Yaienhäuptern der Ge- 

meinde Berathung pflog, jtellt dev Tert der zweiten Ur- 

funde die Sache — offenbar abfichtlih — jo dar, als 

babe Peter Candiano IV. nur den Patriarchen Vitalis, 

jeinen Sohn, ſowie den Biſchof Marinus von Olivolo 

jammt etlichen Suffraganen des Seelands berufen, um mit 

ihnen zu verhandeln, und als feien die übrigen in den 

Unterjchriften Genannten gleichfam nur aus Gnade beige- 

zogen worden, um ihre Anficht vorzutragen. Gemäß den 

Hintergedanfen deſſen, der dieſe Faſſung anordnete, er- 

ſcheinen nur der Patriarch und der Biſchof der Hauptſtadt 

neben dem Dogen als eigentliche Vertreter Venetiens, und 
dieſelbe Ehre wird nicht einmal den andern Suffraganen 

des Seelands eingeräumt, denn obwohl im Allgemeinen 

von ihnen die Rede iſt, find ihre Namen im Terte nicht 

aufgeführt, noch durften fie die Urkunde unterjchreiben. 

Bortrefflih ſtimmen hiemit andere Feinheiten überein. 

Wührend der Doge die Urkunde von 960 gleich allen 

übrigen Anwejenden jelber unterzeichnete, jucht man hinter 

dem Gejet von 971 feine Unterjchrift vergeblih. Warum 

fie fehlt, ſcheint mir unzweifelhaft. Nach feiner eigenen 

Meinung jtand er viel zu hoch, um mit Unterthanen ge— 
meinſame Beichlüffe zu faffen, oder gar Verträge einzu- 

gehen, jondern er gebot als Herr von Venedig. Weiter 

muß man die feltfame Einfleivung des Gejeges beachten. 
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Die Form iſt ſo gewählt, daß ſich die Anweſenden gegen— 

über dem Herzoge ſtets mit Beifügung des Satzes „unſer 

Gebieter“ verpflichten, weder Handel mit Holz noch mit 
Waffen zu treiben, oder im Fall der Uebertretung eine 

Buße von 100 Pfund Goldes an den Palaſt zu entrichten. 

Nach dem Buchſtaben konnte der Doge ſelber ſtraflos ganze 

Wälder von Eichſtämmen und Maſtbäumen, ganze Schiff— 

ladungen von Waffen an die Saracenen abliefern, er war 

zu nichts verbunden, ſondern nur die, welche unterſchrieben, 

ſind es. Sicherlich ging nun ſeine Abſicht nicht dahin, 

auf eigene Rechnung ſich durch den verbotenen Handel zu 

bereichern, aber etwas Anderes wollte er, nämlich jeden 

Anſchein meiden, als ſtelle er ſich mit den übrigen Vene— 

tern auf eine Linie. 

Endlich tritt noch eine weitere Eigenthümlichkeit des 

Geſetzes von 971, verglichen mit dem vom Jahre 960, 

hervor.” Man ſollte meinen, daß Großhandel, wie der, 

deffen Sit Venetien im zehnten Jahrhundert war, ohne 

Buchführung nicht betrieben werden fünne. Dennoh muß 

es in den angejehenjten Häufern Venetiens Viele gegeben 

haben, die nicht zu lejen umd nicht zu fchreiben verjtanden. 

Denn von den 69 Vertretern, welche die Urfunde von 

360 unterjchrieben, zeichneten nur 35 mit der Formel: 

„ch, genannt jo und jo,” während es von den übrigen 

heißt: „Zeichen der Hand des und des." Offenbar fonn- 

ten Yettere nicht fchreiben. Noch ungünftiger aber ift das 

Berhältuig in dem Gejete von 971: von den 81 Per- 

jonen, welche unterjchrieben, zeichnen nur 18 mit ich und 

dem Namen, alle andern ſetzen nur das Handzeichen hin. 

Meines Erachtens fommt dieß daher, weil der durchlauch- 
tigjte Doge Anstalt getroffen hatte, daß nicht etwa blos 
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die Bornehmen, jondern auch viele won den Mittleren und 

wahrjcheinlich noch mehrere von den Geringen zur Unter- 

Ihrift zugelaffen wurden. Denn natürlich unter Yesteren 

wird die Yertigfeit des Schreibens etwas jeltenes gewejen 

fein. Verhält ſich die Sache wirklich jo, dann kann faum 

ein Zweifel jein, daß der Doge das fragliche Kunftjtüd 

in der Abjicht aufgeführt hat, um die jtändifchen Be— 

vathungen gemein und verächtlich zu machen. 

Das Gejeß von 971 beweist unwiderleglich, daß die 

dem Dogen Peter Candiano IV. dur die Vorgänge von 

959 aufgenöthigte Yandeswertretung nach eilfjühriger Dauer 

ihm höchſt Läftig, höchjt widerlich geworden war. Sie 

offen umzuſtoßen, wagte er nicht. Dagegen half er jich 

mit demjelben Mittelchen, zu dem fo viele andere Gemalt- 

baber ohne Muth und Geijt »-greifen, ev wollte fie ums 

gehen, den Schein fortbejtehen lafjen, das Wejen aber ver- 

nichten. Zu folchem Behufe fette er allerlei Hebel in 

Dewegung, um das Recht der Mitberathung. politijcher 

Angelegenheiten auf den Batriarchen von Grade und 

den Biſchof der Hauptſtadt zu bejchränfen: denn natür- 

lich, dieſe fürchtete er nicht, war doch der damalige 

Patriarch jein Leibliher Sohn, und von ihn, wie es 

jcheint, um des angedeuteten Zwedes willen, durch einen 

Gewaltjtveih erhoben, der andere aber muß ein willen- 

loſes Geſchöpf des Dogen gewejen jein. Die Yobjprüche, 

welche Dandolo dem Biſchofe Marinus ertheilt '), jeheinen 

mir unbegrimdet: die Unterjchrift des Gejeges von 971 

zeugt wider ihn. Indeß mißlang der Plan Peters Can⸗ 

diano IV. völlig: die Veneter durchſchauten ſeine Abſichten 

!) Muratori XII, 210. 
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und hatten feine Luft, Sclaven des Hauſes Candiano zu 

werden. Fünf Sahre jpäter brannte fein Palajt Lichterloh 

und ev felbjt fiel von hundert Schwertern durchbohrt. 

Was den fachlichen Inhalt des Geſetzes von 971 

betrifft, jo lernen wir aus ihm zwei neue Gegenjtände 

venetiicher Ausfuhr fir das Morgenland Fennen: Waffen 

und Bauholz. Beide gingen in großen Maffen nach 

den Ländern der Saracenen. As Waffen werden nament- 

lich aufgeführt: Harnifche, Schilde (nämlich eiferne oder 

mit Eifenplatten überzogene), Schwerter, Yanzen ). Ich 
werde an einem andern Orte den Beweis führen, daß die 

Saracenen e8 in der Stahlbereitung — doch mur in dieſer 

— den Franken oder Germanen weit -zuvorthaten, allein 

die in Damascus und in andern Städten Shriens aus 

Draht zufammengejchweißten Klingen hatten einen hohen 

Preis und taugten daher nicht zur Bewaffnung ganzer 

Heere. Wie heute noch der Paſcha von Aegypten und der 

Türkenſultan, haben ſchon im zehnten Jahrhundert jarace- 

nische Chalifen oder Sultane von Magreb und Afrifa den 

großen Haufen ihrer Fußgänger und Neiter mit Säbeln, 

Lanzen, Harnifhen und Schilden ausgerüftet), die aus 

Mittel-Europa kamen. Wo die Gewerfe waren, welche 

diefe Wuaren in großer Menge lieferten, kann ich gleich- 

falls evt jpäter, am geeigneten Drte, darthun. 

Nicht minder bedeutend muß die Ausfuhr von Bau- 

hol; aus Venetien gewejen fein. Vor dem Ende des 

jiebenten chriftlichen Jahrhunderts, im erſten der Hegiva, 

') Dan bemerfe, daß feine Helme aufgeführt find. Der Helm 

taugt nicht zur Kopfbededung im heißen Morgenlande, weil das 

Klima ihn verbietet, und den Turban verlangt. 
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begannen ') die Chalifen, Flotten zu gründen. Aber bie 

heißen Länder, über welche fie herrfchten, lieferten bei 

Weitem nicht genug Bauholz. Das merkten fich die Vene- 

ter und halfen für gute Dinare dem Mangel der Saracenen 

ab. Bon dem Umfang der Ausfuhr zeugen gewiffe Nach- 

wehen, die heute noch fühlbar find. Als ich in Italien 

war, habe ich wiederholt gehört, daß in Bezug auf das 

Forftwefen die alte venetianifche Regierung mehr als forg- 

los gewejen jei. Die Wälder Friauls, Iſtriens, Dalma— 

tiens wurden feit Jahrhunderten ohne alle Schonung abge- 

holst, alſo, daß die durch Feuchtigkeit bedingte Fruchtbar- 

feit diefev baumlos gewordenen Provinzen jchweren Ein- 

trag erlitt. 

Fünfundzwanzigſtes Kapitel. 

Der große Rath. Venetianiſcher Verkehr 959— 976, 

Nah dem Sturze des vierten Candiano ijt die 

Bolfsvertretung nicht nur hergejtellt, ſondern auch erwei— 

tert worden. Doge Memmo, der dritte Nachfolger des 

vorgenannten, verordnete, daß in der Kirche des heiligen 

Georg, die nicht Privateigenthbum Memmo's war, jondern 

zum Stiftungsvermögen oder zur Kapelle des heil. Evan: 

geliiten Marcus, alfo des Dogenpalajtes, gehörte, ein Be— 

nedictinerflofter errichtet werden follte. Da der genannte 

Doge für fich allein vechtlih nicht über das Eigenthum 

ı) Schon im Jahre 717 erſchien eine ſaraceniſche Flotte von 

1800 Segeln auf der Rhede von Conftantinopel. Gfrörer, 8. ©. IIL, 103. 
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des Dogats verfügen zu können glaubte, zog er die Ber: 
tretev des Gemeinwejens bei, welche denn auch, 130 an 

der Zahl, die das neue Klojter betreffende Gründungs— 

urfunde unterzeichneten. Dev Mönch, welcher die Ambro- 
fianifche Handfchrift der Chronif Dandolo’s abgefaßt hat, 

macht ') aus diefem Anlafje folgende Bemerkung an den 

Rand: „meines Erachtens jind die 130, welche mit dem 

Dogen unterjchrieben, der damalige große Rath Benetiens 

geweſen.“ Getroffen, jo war es: der Mönch hat richtiger 

gejehen, als alle die neuern Gelehrten, welche ſich an vie 

Aufgabe machten, Venetiens Gejchichte zu jchreiben. Noch 

muß bemerkt werden, daß auch die lettgenannte Urkunde 

Herrichaft und Kegierungsjahre „der großmächtigiten und 

friepfertigen Baſileis“ Conftantinus und Baſilius aufzählt. 

Es gibt noch einen weitern und zwar einen ſchlagenden 

Beweis dafür, daß mit dem Jahre I60 BVolfsvertretung, 

oder genauer gejprochen politiiche Macht eines großen 

Raths in Venetien ihren Anfang nahm. Bis auf Peter 

Sandiano herab herrichte im Seeland das Syſtem der 

Einjfegung von Mitdogen, aber feit dem Jahre 960 ift 

dasjelbe — mit Ausnahme eines, oder je nachdem man 

rechnet, zweier Fülle, die aber erweislih den Sturz der 

Orſeoli herbeiführten und folglich die Kegel bejtätigen — 

es iſt, jage ich, wie abgejchnitten. - Woher dieſe Erjchei- 

nung? im Angeficht deſſen, was früher dargethan worden, 

fällt -e8 nicht jchwer, den Grund aufzudecken. So lange 
die Dogen unumſchränkt herrſchten, hatten Venetien politische 

Parteihäupter von Zeit zu Zeit die Erhebung von Doppel- 

gängern als letztes Mittel gebraucht, um den und jenen 

) Muratori XII., 217 u. 218 unten, Note 2. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 19 
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Herzog zu nöthigen, daß er von Maßregeln abjtand, welche 

die öffentliche Meinung mißbilligte. Mit dem Augenblice 

aber, da ein großer Rath eingejegt worden, ohne deſſen 

Zuftimmung dev Doge nichts Wichtiges bejchliegen konnte, 

fiel jeder Anlaß weg, nach jener an fich bevenflichen Krücke 
zu greifen: die Mitdogen verichwanden daher für immer. 

Eine Frage drängt fih -auf. Selten oder nie ge- 

ichieht e8, daß politiihe Schöpfungen, wie die des beneti- 

ihen großen Naths, auf einmal und gleichjam über Nacht 

aus der Erde herauswachjen, vielmehr jpielt Nachahmung 

oder fremdes Vorbild eine unglaublich wichtige Rolle in 

der Gejchichte der Völker. Sch will ein DBeijpiel aus dev 
neueren Zeit wählen. Bor 1789 bejtanden nur noch zwei, 

mittelalterliche Berfaffungen monarchifcher Art, die engliſche 

und die des Fleinen Herzogthums Würtemberg, welche letztere, 

weil fie eine jeltene. innere Kraft und Zähigkeit bewährte, 

wohl verdient, neben der englischen genannt zu werden. 

Allein jeit dem genannten Jahre machte, durch Nachahmung 

der franzöfiihen Revolution, das von den Franzojen jelbit 

nachgeahmte, jedoch mit allerlei fremden, aus Büchern 

oder Theorien entnommenen Zuthaten verquickte, englijche 

Borbild die Aundreife vurh Europa von Warjchau, Ber— 

fin — theilweife auch Wien über Hechingen und Sigma- 

ringen bis Yiffabon, Turin, Florenz, Neapel. Im Meittel- 

alter ging es ähnlich zu, wie heute: von Nom wanderte 

die Commune nah Pija, Mailand, Florenz, von da nad 

vielen Städten Germaniens und Galliens. 
Sollten nicht auch die Veneter, als fie I60 die Ein- 

jegung eines großen Raths erzwangen, fremde Muſter be- 

nütt haben? Ich glaube, dieß war allerdings der Yall, 

und weiter geht meine Anficht dahin, daß die Veneter 
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römische Baufteine verwandten. In Rom wuchs als reife 

Frucht eigenlicher, nur dort möglicher Verhältniſſe — ſeit 

dem Ende des neunten Jahrhunderts — ein aus Stadt— 

junfern zufammengejetter Senat, der erſt ven Päpften und 

jpäter auch dem Gefchlechte Alberichs Geſetze vorfchrieb. 

Ferner hat Alberich II. zu Rom als Gegengewicht wider 
die Junker etwas wie eine Demokratie gejchaffen, die im 

Kurzem jo viel Kraft entwicelte, daß fie jelbjt dem Löwen 

Dtto I. zu trogen wagte. Eben diefe römiſche Demokratie 

hatte ihren Höhepunkt zu der Zeit erreicht, als die oben 

bejchriebenen Dinge in Venetien vorgingen. Da nun für 

Kom vorzugsweife das evangelifche Gleichniß von der 

Stadt paßt, die auf hohem Berge fteht und darum 

überall gejehen wird, möthigt meines Erachtens gejunder 

Menjchenverftand zu dem Schlufje — mag er nun Man— 

' dem angenehm oder widerlich jein — daß allerdings 

roömiſche Vorbilder auf die neue politiiche Schöpfung in 

Benetien eingewirft haben. 

Die beiden Urkunden des Dogen Peter Sandiane Hr | iv. 

verbreiten merfwirdiges Licht über den venetiſchen Welt- 

handel von damals. In dieſelbe Zeit — nämlich in's 

Jahr 968 — fällt die gejandtjchaftliche Reiſe, welche 

Biſchof Liutprand über Venedig nah Conſtantinopel an- 

trat. Sein Bericht gibt weiteren Aufſchluß und ergänzt 

gewiſſermaßen die Ausſagen der Urkunden. Faſt der ganze 

Verkehr zwiſchen dem Abendlande und Conſtantinopel muß 

durch venetiſche Schiffe vermittelt worden ſein. Schon 

um 950 hatte Liutprand, damals am Hofe Berengars 

angeſtellt, im Auftrage desſelben eine Botſchaft nach Con— 

ſtantinopel übernommen. Cr ſelbſt erzählt ') aus dieſem 

1) Berg III., 337 unten ff. 

19* 
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Anlafje: „von Pavia fuhr-ich den Po hinunter nach 

Venedig, dort traf ich den griechiichen Kämmerer Salomo, 

einen DBerjchnittenen, der von einer Gejandtichaft nad 

Spanien und Sachſen zurücfehrte. Cbendafelbit war fer- 

ner der überreiche Kaufherr aus Mainz, Liutfred, ange- 

fommen, der im Namen des damaligen deutichen Königs 

Dtto I. Gefchenfe an den griechischen Bafileus überbringen 

jollte, In Gejellichaft jegelten wir den 25. Augujt von 

Venedig ab, und langten den 17. September zu Conjtan- 

tinopel an." Liutprands Schiff brauchte alſo volle 24 Tage, 

was mir eine lange Fahrt zu jein jeheint. 

Als man ihn während jeiner zweiten Anmwejenheit in 

der Hauptjtadt des Oſtens — 968 — jchlecht behandelte, 

drohte er mit ſchneller Abreife, indem er an den Yogotheten 

Leo ein Schreiben richtete, das den Sat enthält ): „ein 

venetifches Handelsichiff Liegt zur Abfahrt bereit, ich be— 

gehre meine Päffe, um auf demjelben heimfehren zu fön- 

nen.” Die Drohung wirkte, man betrug jich minder höh— 

nisch gegen ihn. Zu gutem Ende faufte er eine Anzahl 

fojtbarer Stoffe, namentlich Seidengewänder, die er zum 

Andenken mitnehmen wollte. Aber wie erjtaunte Liutprand, 

als ihm einer der byzantinischen Höflinge erklärte ?): „bei 

uns gibt es zweierlei Waaren: erlaubte und verbotene. 

Du mußt Alles, was du gefauft haft, vorlegen, find er- 

laubte darunter, jo wird man fie mit der Bleimarfe ver- 

jehen, und ungehindert magjt du fie ausführen. Die ver: 

botenen dagegen bleiben hier und du erhältjt den ausge— 

legten Preis zurück. Jene feivenen Gewänder, bie du dir 

) Berg III, 350 Mitte. 

2) Ibid. ©. 359. 
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ausjuchtejt, find wirklich verbotene Waaren; denn wiſſe, 

da wir Griechen alle anderen Nationen weit, weit an 

Reihthum und Weisheit übertreffen, jo ijt es billig, daß 

wir auch den Vorzug prächtiger Gewänder ausschlieklich 

geniegen. Wahrlich, folche ſeidene Stoffe taugen nicht für 

arme Yeute, wie die mit Schaffellen bevedten Sachjen und 

deren König Otto, dein Herr.“ 
Liutprand warf fih in die Brust und entgegnete: 

„was Ihr da von Geweben jaget, auf deren Gebrauch Ihr 

allein ein Recht zu haben vorgebt, tjt eitel Aufichneideret, 

bei uns iſt Seide fo häufig, daß ſelbſt alte Höckerweiber 

und Capuzenträger ſich in jolches Zeug kleiden.“ Der Grieche 

fragte: aber wie fommt Ihr denn dazu? Die Antwort 

des Biſchofs lautete: durch venetiſche und amalfitanifche 

Krämer, welche unſern Ueberfluß an Yebensmitteln auf- 

faufen, und dagegen Seide genug für uns zum Tauſch 

geben." Offenbar find hier griechiihe Windbeutel und ein 

lombardiiher Maulheld aneinander gerathen. Gleihwohl 

halte ich die allgemeinen Verhältniſſe, ‚welche Pintprand 

jchildert, für wahr. So weit wurde die Vergötterung des 

Baſileus im griechifchen Often getrieben, daß der Gedanke, 
den Gebrauch gewiſſer Prachtgewänder ausjchlieklich für 

den byzantinischen Welterhalter und jeine Höflinge zu ge- 

ftatten und demgemäß jede Ausfuhr zu verbieten, nur eine 

folgerichtige Anwendung des anerfannten Grundfages war; 

natürlich führte das Verbot, welches unfinniger Uebermuth 

eingab, zu nichts; es wurde, wie alle Maßregeln der Art, 

durch die Schlauheit und Beſtechungskünſte der venetiani- 

ſchen und amalfitanifchen Zwijchenhändler umgangen. 

Auh der Behauptung ſchenke ih Glauben, daß 

Otto's I. deutihe und italienische Unterthanen die koſt— 
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baren Waaren des Morgenlandes hauptfächlich mit ihrem 

Ueberfchuß an Lebensmitteln, alfo mit Getreide, Pöcelfleifch, 

Talg, rohen Häuten u. vergl. zahlten. Laut mehreren 

Anzeigen ift Venedig ein wichtiger Markt für Korn, 

Schlachtvieh und andere Erzeugniffe des Thierreichs ge— 

wejen. Wie wir unten erjehen werden, werfuchte es Kaijer 

Dtto H. — und zwar nicht ohne Erfolg — das Seeland 
auszuhungern, woraus erhellt, daß auf den Inſeln, wo 

alles vom Handel lebte, weder Aderbau noch Viehzucht 

in irgend größerem Maßſtabe getrieben worden fein fan. 

Denetien war daher gemöthigt, den großen Bedarf ber 

einheimiſchen Bevölkerung und unzähliger Handelsjchiffe 

durh Zufuhren aus den benachbarten Provinzen Italiens 

und des deutſchen Reichs zu deden. Dasfelbe gilt aber 

auch von Conftantinopel. Man weiß '), daß Neu-Rom von 

dem Augenblid der Gründung an bis nah Anfang des 

jiebenten Jahrhunderts hauptfächlih durch die ägyptiſche 

Kornflotte genährt wurde. Allein feit Aegypten in bie 

Hände der Moslemim fiel, mußten die Bafileis in anderer 

Weije für den Unterhalt ihrer Heerde forgen. Es konnte 

daher kaum fehlen, daß abendländifches Getreide und andere 

Lebensmittel von dort nach der Weltjtant am Bosporus 
jtrömten. 

Weiter bemerfe man die Formen byzantiniſcher Zoll- 

gefetgebung, deren Yiutprand gedenkt. Waaren, deren Aus- 

fuhr für erlaubt galt, wurden mit Bleimarken verfehen ?). 

Welch' Fünftliche und großartige Mautheinvichtungen jet 

1) Gfrörer, 8. ©. I., 27. 

?) Wörtlid : plumbea notantur bulla, oder plumbo signan- 

tur, Perg III., 359. 
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dieß in der unermeßlichen Handelsjtadt voraus. Sch bin 

überzeugt, daß manche Gebräuche, die fich im heutigen 

Zollwejen Europa’s erhalten haben, aus Conſtantinopel 

nach dem Abendlande gefommen find. 

Endlich theilt Liutprand noch eine wichtige Nachricht 

über die byzantinifche Yand- und Seemacht mit. „Das 

griechiiche Heer“, jagt ') er, „taugt nichts, die beiten (Land— 

und See-) Dfficiere des Bafileus find geborene Beneter 

und Amalfitaner.” Zum zweitenmal ftellt hier dev Bijchof 

von Gremona Deneter mit Amalfitanern zufjammen. In 

der That jtanden Yestere, wie an paffendem Orte gezeigt 

werden joll, in ähnlichem Verhältniffe zu dem griechiichen 

Reiche, wie die Veneter. 

Sehsundzwanziaftes Kapitel. 

Doge Peter Candiano und Kaiſer Otto I. 

Die Gejege von 960 und 971 beweifen, daß Doge 

Peter Candiano IV. gleich feinen Borgängern und nächiten 

Nachfolgern die Oberhoheit des Bafilens anerfannte. Doch 

iſt 971, verglichen mit den Zuftänden von 960,. eine Er- 

fältung des Verbands mit Gonftantinopel fühlbar. Der 

Baſileus droht ja mit Feuer und Schwert, wenn die Ve— 

neter ferner den Saracenen Waffen und Schiffbauholz zu- 

führen würden. Diefer Wechfel hing enge mit einem ans 

dern zujammen, der die Stellung Benetiens zu zwei Mäch— 

ten des Weſtens betraf. Aus Rücficht auf König Beren- 

!) Perg III. 357 Mitte. 
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gar von Italien hatte Doge Peter Canvdiano IV. 960 dem 

Sachſen Dtto I. zu Troß, der damals die Freundfchaft des 
Bafileus fuchte, Verjendung ſächſiſcher und bairiſcher Schrei: 

ben nach Conjtantinopel verpönt. Im Jahre I71 dagegen 

jtand derſelbe Doge im bejten Einvernehmen mit dem näm— 

lichen Otto, obgleich diejer gänzlich mit dem byzantinijchen 

Hofe zerfallen war. Auch geſchah es hauptjächlich in Folge 

dieſes Einverſtändniſſes mit Otto, dem neuen Kaijer des 

Abendlandes, daß Doge Peter Candiano den Haß der Ve- 

neter auf fich lud, umd daß fein Sturz herbeigeführt ward. 

Die uns wohlbefannte Schlauheit, mit welcher der 

Sacdfe ven Papſt und die Fürſten Italiens umpftridte, hat 

ebenderjelbe in Bewegung gejett, um den Dogen im jein 

eb zu ziehen, was ihm auch gelang. Dandolo jchreibt ): 

„im 6. Jahre feiner Herrjchaft ordnete der Doge den Laien 

Johann Contareno und den Diafon Deneus als feine Bot- 

ichafter an Kaiſer Otto ab, und erwirfte von demſelben 

eine Urkunde, welche ven alten zwijchen Carl dem Großen 

und den Griechen abgejchlofjenen Vertrag erneuerte, laut 

deſſen Klerus und Volk Venetiens ungejtört die Güter, 

welche fie auf dem ttalifchen Feſtlande erworben hatten, 

befiten durften.“ Weiter unten berichtet?) ſodann Dan- 

polo: „im 9. Jahre feines Dogats jandte Peter Can- 

diano IV. gemeinfchaftlih mit dem Patriarchen, den Bi— 

Ihöfen, dem nievern Klerus und dem Volke Venetiens zwei 

Gefandte, nämlich den Paten Johann Contavenus und den 

Diakon Venereus an den Papſt Johann XIII. und an 

den Kaiſer Otto J., die damals beide zu Rom weilten und 

1) Muratori XII, 208. 

2) Ibid. S. 209. 
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eben eine Kivchenverfammlung einberufen hatten. Vor diejer 

Synode wurden die Urkunden des Stuhles Grado verlejen 

und geprüft, dann entjchied die Berfammlung, daß Grade 

für immer ein Patriarchat und Metropole von ganz Vene— 

tien fein jolle. Weiter verlieh der Kaiſer befagtem Patriar- 

bat umd den ihm untergebenen Suffraganbisthümern, be- 

züglih der Verjährung und ungehinderter Gerichtsbarkeit 

über alle Kivchengüter und Hinterſaßen, diefelben Vorrechte, 

wie fie ver Stuhl Betri befitst; auch mit noch andern Freiheiten 

und Zugeftändniffen bevachte er dieſelben.“ 

Nah diefer Stelle beginnt Dandolo einen neuen 

Abſchnitt und führt num fort: „auf den Antrag venetijcher 

Gejandten verfügte Kaiſer Otto I., daß der alte Vertrag 

zwijchen Venetien und den Inſaßen des italiichen Reichs, 

welcher bis dahin von fünf zu fünf Jahren ernenert zu 

werden pflegte, unwiderruflich für alle Zukunft gelten jolle." 

In die Augen fpringt, daß der venetische Gejchicht- 
jchreiber das eben Mitgetheilte aus Urkunden entnahm. 

Dieje find theilweife noch vorhanden. Auf der Rückreiſe 

in die Heimat begriffen, befuchte Kaiſer Dtto I. im Win— 

ter von 964 auf 965 die Stadt Ravenna umd jtellte da= 

jelbjt unter dem 2. December 964 einen Schutsbrief !) aus, 

durch welchen er dem Clerus Venetiend den Befit aller 

im italiſchen Reiche gelegenen Güter bejtätigte. Ohne 

Zweifel iſt die diefelbe Urkunde, auf welche Dandolo in 

dem erjten der oben angeführten Säte hinweist; allein er 

begeht einen Fehler in der Zeitrechnung. Denn da Peter 

Candiano gegen Ende des Piſaner Jahres 959 alleiniger 

!) Pers, Archiv III, 579. Jahrbücher des d. Reichs J. c., 

S. 104. 
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Doge wurde, verlief im December 964 das 5. Jahr feines 

Dogats und nicht das 6., das doch der venetiſche Gejchicht- 
jchreiber nennt. 

Kun iſt zu bemerfen, daß fich derjelbe Verſtoß ſpäter 

wenigjteng einmal, ja allem Anfcheine nach zweimal wieder- 

holt. Dandolo behauptet ') nämlich: Doge Peter Can- 

diano IV. jei im 18. Jahre feiner Herrichaft- ermordet 

worden, woraus nothwendig folgen würde, daß Peters IV. 

Tod in's Jahr Chriſti 977 fiele, während Dandolo doch 

jelber nachher meldet ?), Peter Orſeolo, der Nachfolger Can— 

diano’s, der erſt nach defjen Ermordung erhoben ward, habe 

am 12. Auguft 976 den herzoglichen Stuhl Venetiens be- 

jtiegen. Kein Zweifel kann alſo jein, daß ein Theil der 

Berechnungen, welche Dandolo gibt, der wahren Zeit um 

ein Jahr vorauseilt. Ich erkläre mir dieß jo: unter den 

Dogen-Berzeichniffen, welche er benütte, waren ſolche, die 

zu den Jahren, während deren Peter IV. als alleiniger 

Doge amtete, noch die Monate und Tage — im Ganzen 

ein Sahr — hinzuzählten, da ebenderjelbe Mitdoge feines 

Baters Peter Candiano III. gewejen ift. Vermöge letzte— 

rer Rechnung mußte allerdings die Urkunde vom 2. Decem— 

ber 964 in das 6., und die Umwälzung von 976 in das 

18. Jahr feines Dogats verjett werden. 

Nachdem Peter IV. im 6. Yahre die Bejtätigung 

der italienischen Güter feines Klerus erlangt hatte, ſchickte 

er im 9. Jahre jene Geſaudtſchaft nach Rom, welche Dan- 

dolo im zweiten Abjage jchildert. Auch hier ijt meines 

Erachtens die zweite Berechnung angewendet, jo daß aljo 

!) Muratori XII. 211. 

2) Ibid. ©. 212. 
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die Gefandtichaft in's Jahr 967 fällt. Denn aus völlig 
zuverläffigen Quellen geht hervor: evftlich Kaifer Otto I. 

zog im Spätherbit 966 zum zweitenmale nach Italien '), 

traf im Januar 967 zu Rom ein und hielt dafelbjt mit 

dem Papfte Johann XIII. eine Synode, auf welcher viele 

Biihöfe des Kivchenftaats, des ehemaligen Exarchats und 

Lombardiens erfchienen?). Zweitens, Anfangs Januar des— 
jelben Sahres ftellte Kaifer Otto I. zu Nom eine Urkunde ?) 
aus, welche dem Patriarhat Grado bedeutende Borrechte 

verlieh. Faſt undenkbar ift e8, daß Dandolo etwas an- 

deres, als diefe Synode und diefe Urkunde meint. 

Weiter während der wenetische Geſchichtſchreiber ein- 

fach erzählt, Doge Peter Candiano habe die Beitätigung 

vom 2. December 964 durch zwei Abgeordnete erlangt, 

bemerkt er ausprüdlich, daß die audere Gejandtichaft vom 

Sanuar 967 nicht vom Dogen allein, fondern von ihm in 
Gemeinſchaft mit den Patriarchen, den Bifchöfen, dem 

niederen Clerus und dem Volke, alſo unter Mitwirkung 

der Vertreter des Seelandes, oder des großen Rathes, ab- 

geordnet worden je. Sonnenklar folgt hieraus, daß die 

Botſchafter wichtige Dinge abzumachen hatten. Natürlich! 

die Betätigung eines alten Bertrags, der faſt regelmäßig 

jeit anderthalb Yahrhunderten von fünf zu fünf Jahren 

erneuert zu werben pflegte, war eine bloße Berwaltungs- 

maßregel, die dev Doge für fich allein in's Reine bringen 

fonnte, ohne bejonderer Bollmachten zu bedürfen. Aber 

bezüglich der zweiten Geſandtſchaft handelte es fih um Er: 

) Sfrörer, Gregor VII. 8. V. Kap. 19. 

?) Jafie, Regest. ©. 327 oben, 

») Böhmer, Regest. reg. a Conrado I. Nro. 326. 
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langung eines neuen Vertrags, neuer Verhältniſſe, folglich 

mußte der große Rath beigezogen werden. 

Nicht vergeblich haben des Dogen Gejandte zu Nom 

gearbeitet, fie errangen anjcheinend Rechte von großer 

Bedeutung. Erſtlich erfannte die römische Synode, welcher 

außer dem Papſte auch der Kaifer anwohnte, Grado- als 

Patriarchat und als Metropole VBenetiens an. Das war 

fein geringer Gewinn, denn feit langer, langer Zeit be— 

ſtritten mächtige Nebenbuhler, die Kivchenhäupter von Aqui— 

leja, nicht nur den Patriarchentitel fondern auch die Metro: 

politanvechte des Stuhles Grade. Diefen Gegnern hatte 

die römiſche Synode den Mund gejtopft, und zwar mit 

ausdrücklicher Zuftimmung des Kaifers; denn Otto I. 

ertheilt ja dem Gradenſer Stuhle kraft ver obenerwähnten 

Urkunde vom 2. Januar 967 den Titel Patriarchat. Zwei— 

tens bewilligte — und zwar nicht der Papft, fondern der 
Kaiſer für fih, — dem Patriarchat Grado und den von 

ihm abhängigen Suffraganbisthümern der Infeln diefelben 

Borrechte, welche die römische Kirche genoß, namentlich 

Schub gegen lombardifche Verjährungsfriften und uneinge— 

ihränfte Gerichtsbarfeit über geiftliche Yändereien und 

Hinterjaßen, jo wie noch etliche andere Freiheiten, welche 

Dandolo nicht genauer bezeichnet. 

Und num entjteht die Frage: auf welche Kirchengüter 

bezogen fich lettere vom Kaifer zugeftandenen Rechte? auf 

die diesſeits in Italien gelegenen, oder auf alle, welche 

Benetieng Stühle überhaupt befaßen. Ich fage: nothwen— 

dig auf lettere. Denn erftlich fteht int Texte Fein Wort, 

welches auf die vorausgejegte Beichränfung hinwieſe, wäh— 

vend doch Dandolo, ein Mann von feltenem Scharfjinne, 

wenn die Urkunde, die er vor fich hatte, jo gemeint ge— 
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wejen wäre, jolches anzumerfen ficherlich nicht unterlaffen 

haben würde. Für’s zweite erhellt aus den klaren Worten 

des venetiſchen Gejchichtjchreibers, daß der Doge wegen 

der auf dem Feitlande Italiens gelegenen Güter venetifcher 

Stühle bejondere Unterhandlungen pflog, und zwar geſchah 

jolhes jowohl nach der Gejandtichaft von 967 als vorher. 

Erjt nachdem er über den "Erfolg der Botſchaft Bericht 

erjtattet hat, meldet Dandolo weiter, der auf die feſtlän— 

bischen Kivchengüter bezügliche Vertrag jet einmal für alle 

mal bejtätigt worden, aljo daß eine Erneuerung gar nicht 

mehr nöthig war. Daraus folgt nun, daß die zu Nom 

gejchlojfene Uebereinfunft andere Fragen betraf, die mit 

den fejtländifchen Gütern nichts zu Schaffen hatten. End— 

(ich drittens empfängt dev gewaltjame Sturz Peters Can— 

diano IV. nur dann das gehörige Yicht, wenn man vor— 

ausſetzt, daß die oben entwidelte Deutung dev Worte des 

Gejchichtichreibers die richtige fei. 
Hat aber Dtto I. dort zu Rom den Biichöfen Vene- 

tiens umeingejchränfte Gerichtsbarfeit über alle ihre Güter 

und Schut gegen Chifanen der Berjährung bewilligt, jo 

muß man jagen, daß er eine Sprache führte, wie fie nur 

einem anerfaunten Oberherrn Venetiens zujtand. Und in 

der That war Legteres der Fall. Das Vorbild, welches 

80 Jahre früher Doge Johann II. Participazzo in Geftalt 
des mit Kaifer Carl dem Dicken abgefchloffenen Vertrags ') 

gab, ijt von Peter Candiano IV. nachgeahmt worden, nur 

mit dem Unterfchiede, daß er die faiferlichen Zugeſtändniſſe, 

die jener theilweife für fich jelber ausbedang, nur zu Gun- 

1) Siehe oben ©. 209 ff. 
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jten des venetischen Clerus in Anfpruch nahm. Seine eigene 

Sache in Rom zu vertreten, unterließ Peter Candiano IV. 

wohlmeislich, auch lag fein Grund dazu vor. Denn ſchon 

vorher war eine befondere Webereinkunft zwijchen ihm und 

dem Sachſen Dtto abgemacht worden, und die Botjchaft 

nach Rom hatte blos den Zwed, den wenetifchen Clerus 

in diejelbe Lage hineinzuziehen, in welcher fich der Doge 

jeit längerer Zeit befand. | 

Auf viele Belege find wir geftoßen, daß in Venetien 

jeit alter Zeit hauptjächlich durch Einfluß des Byzantinis— 

mus eine Geijtesrichtung herrichte, welche dem Clerus ab- 

geneigt war, jeine Macht, feine politischen Befugniſſe in 

jeder Weife zu verfümmern fuchte. Das jollte jet anders 

werden: die Urkunde Dtto’8 I. vom Januar 967 eröffnete 

dem Patriarchen von Grado und den Bijchöfen der Infeln 

Ausficht auf eine ebenjo ehrenvolle und unabhängige Stel- 

lung, wie diejenige, deren die Kirchenhäupter des deutſchen 

Reihe und feit Wiederheritellung des Kaiferthums auch 

die Oberitaltens jich erfreuten, aber wohlgemerft, jie eröff- 

nete ihnen dieſe Ausficht nur unter dev einen Bedingung, 

daß fie gemeine Sache mit dem Dogen machten, das heißt: 

gleich ihm den Sacjen Otto als Oberherrn anerkannten, 

und die DVBerpflichtung übernahmen, vrüben im Seeland 

allgemeine Anerkennung diefer Hoheit erzwingen zu helfen. 

Laut dem Zeugniffe Dandolo’8 hatten nicht nur der 

Doge und die Biichöfe, fondern auch das Volk, das heikt 

die Mitglieder des großen Raths, welche dem Yaienjtande 

angehörten, dazu mitgewirkt, daß die Gejandtjchaft nach 
Rom an den Papft und den Kaifer abging. Sollte e8 nun 

auch in der Abficht der Letzteren gelegen jein, daß Kaiſer 

Dtto I. um einen folhen Preis der venetijchen Kirche folche 
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Gnaden bewillige? Nein, ſondern die weltlichen Raths— 
mitglieder ſind theil® durch den Dogen, theils durch die nach 

Rom abgejchieften Botjchafter, welche mit Peter Candiano IV. 

zufammenfpielten, überrumpelt und betrogen worden! Be— 

weis dafür die Thatfache, daR die mächtigen Laien Vene— 

tiens jeitdem wie Männer handelten, die fich durch den 

Dogen jchwer verlegt glaubten, und daß fie nicht eher ruh- 

ten, bis jie blutige Rache an ihm genommen hatten. 

Erſt nah Abſchluß der Berhandlung mit den beiden 

Geſandten, in Folge welcher Otto I. dem venetifchen Clerus 
alle oberwähnten Rechte zufprach, ftellte der Kaifer, laut 

dem Zeugniſſe Dandolo’s, die Urkunde aus, welche den faro- 

fingifhen Vertrag von 810 für immer bejtätigte und künf— 

tige Erneuerungen unnöthig machte. Ob es die nämlichett 

Gefandten waren, welche letsteres Zugejtändniß erhielten, 

und ob dafjelbe zur nämlichen Zeit und am gleichen Ort, 

d.b. zu Rom und im Januar, gemacht worden ift, darüber 

gejtatten die Worte, welche Dandolo gebraucht, feinen bün- 

digen Schluß. Möglicher Weije könnte die zweite Urkunde 

von andern Bevollmächtigten des Dogen erbeten, und an 

einem andern Orte und etliche Jahre jpäter ausgeftelft 

worden fein. Gewiß dagegen ift, daß das, was die zweite 

Urkunde feſtſetzte, als nothwendige Folgerumg aus dem In— 

balte der Uebereinfunft vom Januar 967 fich won jelbit 

ergab. Die Beneter waren durch den Buchftaben der let- 

teren gleich den Italienern des Feſtlands Unterthanen ver 

Kaiſerkrone geworden. Alſo lag dem Kaijer die Pflicht ob, 

ihr Ddiesjeit8 der Yagunen gelegenes Eigenthum jo gut zu 

ſchützen, als das der übrigen Italiener. Folglich würde eine 

weitere Erneuerung des Farolingifchen Vertrags widerſinnig 

gewejen jein. 
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Dffenbar war bei ven Verhandlungen, welche Otto I. 
mit dem Dogen pflog, der Vortheil auf fatferlicher Seite. 

Aber auch Peter Candiano hat fich jelbjt nicht vergejjen. 

Sehen wir jegt, was er herausſchlug. Dandolo möge 

reden !): „unter nichtigen Vorwänden verjtieß Doge Peter 

Candiano IV. jeine Gemahlin Johanna und zwang jie, im 
Klojter zum heiligen Zacharias den Schleier zu nehmen. 

Einen Sohn, welchen er mit ihr erzeugt hatte, machte er 

zum Glerifer und erhob ihn jpäter auf ven PBatriarchenftuhl 

von Grade. Drauf freite der Doge in zweiter Che Wald- 

rada, die Schweiter des Markgrafen Hugo, die ihn eine 

eritaunliche Mienge leibeigener Knechte und Mägde, ſowie 

Landgüter von großer Ausdehnung als Mitgift zubrachte. 

Nunmehr begann Peter Candiano eine Maſſe auswärtiger 

Soldaten anzumwerben, welche die neuen auf dem Fejtlande 

erworbenen Beſitzungen ſchützen ſollten“. 

Dandolo beſtimmt die Zeit der zweiten Heirat des 

Dogen mit der Lombardin Waldrada nicht. Doch ſind 

einige Anhaltspunkte vorhanden, welche uns gejtatten, fie 

annähernd zu berechnen. Aus der Reihenfolge feiner Er— 

zählung jcheint nämlich zu erhellen, daß Peters Can— 

diano IV. zweite Vermählung ungefähr in diejelbe Zeit 

fiel, da er jeinen Sohn erjter Ehe auf den Stuhl von 

Grado erhob. Letzteres geihah aber, wie oben gezeigt wor— 

den, im „Jahre 966. Und hiemit ſtimmt nun eine andere 

Inzicht überein. As Doge Peter im Januar 967 jene 
prächtigen Zugejtändnifje vom Kaifer Otto I. erlangte, oder, 

deutjch gejprochen, als er die Oberhoheit des Sachjen über 

Venetien dort zu Nom feierlich anerfannte, hatte er offen— 

1!) Muratori XII., 209. 
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bar den Preis folcher Fügſamkeit bereits in dev Taſche. 

Diefer Preis beſtand aber, wie fich fogleich ergeben wird, 

in der Hand Waldradens und in dem, was daran hing, 

nämlich in ihrer prächtigen Mitgift. 

Dandolo nennt Waldrada eine Schweiter des Marf- 
grafen Hugo. Wir fennen die ganze Sippichaft. Der 

Bater beider hieß Hubert, war ein natürlicher Sohn weis 

land des italienischen Königs Hugo, und Markgraf von Tuscien 

bis 961 gewejen, da ihn der Sache Otto aus Italien ver- 

bannte ). Ausdrücklich bezeugt Peter Damiani, daß der 

alte Hubert nach feiner Verbannung, alfo allem Anfcheine 

nach während der Zeit, da Doge Peter Waldraden freite, 

mehrere Jahre in Ungarn bei den gefährlichjten Feinden 

des jächjischen Haufes zubrachte. Aber auch Hugo, der 

Bruder Waldradens, muß mit jeinem Bater verbannt wor— 

den jein, denn erſt um 981 taucht er wieder in Italien 

auf. Noch ein anderer Umſtand fommt hinzu: nur aus 

der Berbannung des Vaters und des Bruders, oder mit 

andern Worten, aus der gänzlichen Abwejenheit anderer 

Erben erklärt e8 fih, dat Waldrade dem neuen Gemahl 

ein jo ungeheneres Vermögen zubringen fonnte. 

Dandolo jagt: „Waldrade beſaß unzählige Mägde 

und Knechte, auch Yandgüter von großem Umfange“. Diefe 

Güter aber lagen im italifchen Reiche, das heißt auf einem 
Boden, wo Otto I. als unumfchränfter Herr gebot. Wollte 
daher Doge Peter Candiano IV. die Mitgift Waldradens 

bewahren — und wer wird fo herrliche Befitungen nicht 

um jeden Preis zu behaupteit fuchen — je nun, dann mußte 

1) Gfrörer, Gregor VI. 8. V. ©. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 20 
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er um die Gunft des mächtigen Kaiſers buhlen, mußte 

tanzen, wie man ihm am füchjiihen Hofe aufipielte. 

Hiemit enthüllt fih und der wahre Grund, weßhalb 

ungenannte, aber ficherlich dem Kaifer mwohlbefannte Zwi- 

ichenträger ven Dogen Venetiens verleitet haben, feine recht- 

mäßige Gemahlin Johanna zu verjtoßen und die überreiche 

Pombardin zu freien. Wie früher gezeigt worden, wirft 

Dandolo die Bemerkung bin, die Urſache, warum in Carls 

des Großen Tagen Doge Obelerius es unternahm, Vene— 

tien den Franken zu verrathen, ſei darin zu juchen, weil 

der Doge eine vornehme Franfın geehelicht hatte. Gemau 

am nämlichen Goldfaden gängelte Dtto I. ven Nachfolger 

des Obelerius, überhaupt unterließ es der Sachſe nie, 

Borbilder fränkiſcher Argliit, wo irgend Gelegenheit jich 

bot, treulich nachzuahmen. Mean begreift jett, daß Doge 
Peter Candiano IV., als er dort zu Rom fich umd jein 

Herzogthum dem Sachſen Dtto I. zu eigen gab, etwas ge- 

than bat, was er nah der Heirath mit Waldrada gar 

nicht umgehen konnte. 

Ueberdieß iſt noch eine zweite Schraube angeſetzt 

worden, um den Veneter auf zweckdienlicher Bahn feitzu- 

bannen. Weiter unten meldet ') Dandolo, Waldrada habe 

ihre Che mit Peter Candiano auf die Grundlage des jali- 

ichen Gejetes abgefchlofjen. Sicherlih muß es einen guten 

Grund ‚haben, daß Dandolo, ſelbſt ein Doge, ſelbſt rechts— 
fundig, diefe Suite berührt. Zur Zeit, da er fchrieb, fannte 

man noch die Wirfungen der Salica aus eigener Anſchau— 

ung, jest muß man fie aus dem Altertbümern aufhellen. 

Dandolo will an jener Stelle zunächit erklären, daß umd 

1) Muratori XII, 212 unten. 
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warum Waldrada nach dem gewaltjamen Tode des Man— 

nes ihre volle und unverkürzte Mitgift zurückforderte. Aller- 

dings gehört nach der Saltca Mitgift und Morgengabe ver 

Witme. Aber dasjelbe Gefeg jtellt noch eine andere Nornt 

auf, welche vie ſpäteren Nechtelehrer im die Formel be- 

faßten: in terram salicam ne succedant mulieres, den aber 

bündiger und fchöner der Salica Tochter, die Ripuaria, 

init den Worten ausdrüdt: die Lanze allein erbt Grund 

und Boden, nicht die Kunfel. Da nun Waldrada 

als Tochter Huberts unter den Begriff der Kunfel fiel, jo 

fann es nur mit bejonvderer Erlaubniß des Kaifers Otto 

als oberiten Yehensherren von Italien gejchehen fein, daß 

ebendiejelbe ven Nachlaß ihres Vaters an Yand und Yeuten 

dem Dogen zubringen durfte. 

Bon ſelbſt aber verfteht es fich, nur unter der Be— 

dingung des politiihen Wohlverhaltens, oder der Dinge, 

melde er als thatjächliche Früchte einer jolchen Treue be- 

trachtete, hat Kaiſer Otto I. jene Vergünftigung gewährt. 

Wenn daher der Doge auch nur einen Fingerbreit von ver 

Linie abwih, die ihm insgeheim worgezeichnet worden, jo 

ſtand es dem Kaiſer frei, fich an der lombardiichen Mit- 

gift zu erholen, den Dogen aber vor falifhe Richter zu 

laden, deren Spruch nimmermehr zu feinen Guniten lauten 

konnte — und das Alles von Rechtswegen. Kurz Doge 

' Peter Candiano IV. war feit der Heirat mit der Lom— 
bardin an Händen und Füßen gebunden. 

Viel bat Otto I. von dem Beneter gefordert, aber 
er gewährte ihm und deſſen Sohne, dem Patriarchen Bita- 

lis von Grado, auf der andern Seite ſehr viel, nämlich 

, außer den oben gejchilderten Gnaden, noch gewiſſe andere. 

Bereits iſt die Stelle Dandolo’s angeführt‘ worden, wo es 

20* 
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beißt, daß Peter Candiano, nachdem die Mitgift Waldradens 

in feine Hände gefommen, alsbald anhub, lombardiſche Sol— 
daten zu werben, damit fie die Güter drüben bejchütten. 
Allein dieß war nicht die einzige, noch die wichtigfte Auf- 

gabe der Geworbenen. Denn aus der weiteren Erzählung ') 

Dandolo’s erhellt, daß die Fühnjten und tapferjten dieſer 

Dienftmannen dazu verwendet wurden, den Dogenpalajt auf 

Kialto zu bewachen und Gewalt gegen die zu brauchen, 

welche etwa wider den Willen des Dogen Einlaß begehrten. 

Abgeſehen hievon ließ Peter Candiano feinen Yieblingsnei- 

gungen, die wir fennen, Zaum und Zügel ſchießen. Dan- 

dolo fährt?) fort: „die Sage geht, der Doge fei jo über- 

müthig gewefen, daß er nicht nur die eigenen Unterthanen 

(die Veneter) mit ungewohnter Härte behandelte, jondern 

auch an Auswärtigen blutige Rache nahm: die Einwohner 

von Ferrara hat er unterjocht, das Schloß Oderzo mit 

Teuer verbrannt und noch verjchiedene andere Grauſam— 

feiten an Solchen verübt, die ihm zu widerjtreben wagten.“ 

Insbeſondere war die böfe Laune des Dogen gegen 

die Verfaffung von 959 und ihre älteſte Frucht, den großen 

Kath, gerichtet. Die Quellen geftatten uns, jtufenmweije 

die Schläge zu verfolgen, welche er gegen dieſe Anjtalt 

führte. Laut der Urkunde vom Juni 960 war die neue 

Berfaffung in voller Kraft. Sieben Jahre fpäter, ale es 

fih darum handelte, die Gefandten nach Rom abzuordnen, 

welche dort im Januar 967 mit dem Papſt und Kaifer 

tagten, wirkten zufammen der Herzog, der Patriarch, die 

Biihöfe, der Elerus, endlih das Volk. Nach den alten 

) Muratori XII., 211. 

2) Ibid. 209 unten. 
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venetifhen Staatsformen erjcheint die Gemeinde, d. h. die 

begüterten und vollberechtigten Bürger aus dem Laienſtand, 

wenn von politischen Akten, namentlih von Dogenwahlen 

die Rede it, ſtets im erjter Linie. Die Berfaffung von 

959 hatte allerdings dem Patriarchen und den Biſchöfen — 

den nächjten Rang nach dem Dogen zugewiejen, und das 

war wohlgethan — aber bei obigem Anlaß muß das Bolf 

nicht nur den Bifchöfen, fondern auch dem Clerus, d. h. 

ven Pfarrern, nachitehen, was unverfennbar auf die Abſicht 

hinweist, die ftändischen Rechte der Yaien allmälig zu bejei- 

-tigen. Endlich das Gejeg von 971 führt den Patriarchen 

von Grade, des Dogen eheleiblichen Sohn, neben diejem 

als einzigen vollwichtigen Vertreter des Volks auf, die 

Andern dürfen nur noch aus Gnade mitrathen. 

AT das ging in Venetien drüben vor, während Kai- 

fer Dtto I. in Italien weilte, alſo gewiffer Maßen unter 

feinen Augen. Natürlich, feine eigene Gejchichte beweist, 

daß er ſtändiſches Wejen nicht Tiebte, noch Dinge wie 

KReichsverfammlungen, die den Kaiſer zu warnen, oder ihn gar 

andere Wege weijen zu wollen jich herausnahmen. Als 

Napoleon I. ven Schlag zurüjtete, dev das deutſche Weich 

vollends auseinander fprengte, forderte er den diden Frie- 

derih von Würtemberg auf, mit ihm gemeine Sache zu 

machen. Friederich, der, was er allerdings im Grunde feiner 

Seele jelber wünfchte, lieber auf das Geheif eines Mäch- 
tigern und halb gezwungen thun wollte, ſchützte Bedenflich- 

feiten vor, meinend, daß er erſt feine Landſtände hören 

müſſe. Napoleon eriwiederte: jaget die Elenden zum Teu— 

fel), was fich der dide Friederih, damals noh Kurfürſt 

!) Chassez ces bougres, lauteten jeine Worte. 
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genannt, nicht zweimal jagen ließ. Aehnliche Herzenser- 

giekungen wird, denfe ich, Kaifer Otto I. mit dem Dogen 

Peter Candiano IV. ausgewechjelt haben. Denn wurde 

nieht der Beneter in dem Maße, wie drüben im Seeland 

der Haß gegen ihn jtieg, jtärfer und immer ftärfer an den 

faiferlihen Thron, als jeinen einzigen Rückhalt, gefettet! 

Eines der jtärkiten Zeugniffe des Schredens, ver 

durch ganz Italien vor dev Macht des Löwen Dtto herrichte, 

ijt die Thatſache, daß die Veneter, jo lange er lebte, ge- 

duldig das Joch des Dogen, ſeines Schüglings trugen. 

Auch noch in den erjten Jahren Otto's II. fchwiegen fie. 

Dandolo meldet '), daß der Patriarch Vitalis, des Dogen 
Sohn, mittelft einer Geſandtſchaft, die er nach Deutjchland 

ſchickte, vom jungen Kaifer eine Urfunde erlangte, welche 
ale durh Dtto I. dem Patriarhat im Januar 967 zu 

Rom bewilligten Vorrechte beſtätigte. Das betreffende 

Pergament?) ift noch vorhanden und unter dem 2. April 
974 in Sachſen ausgeftellt. Allein al8 im Sommer 976 

Herzog Heinrich von Baiern, Seitenjproße des Faiferlichen 

Hauſes, und Vater des nachmaligen Kaijers Heinrich II. 

das Banner der Empörung wider Otto U., feinen Better 

aufpflanzte?), da wurde auch in Venetien die Glode über 

Peter Candiano IV. gegofjen. 

Dandolo und Chronift Johann berichten *): „längſt 

verabjicheute das Volk DVenetiens die Gewaltthätigfeit des 

Dogen und Verfhwörungen entjtanden gegen fein Leben. 

Allein weil die Verſchworenen wußten, daß der Palaſt zwar 

!) Muratori XII., 210 unten ff. 

2) Böhmer, Regesta a Conrado rege Nro. 462. 

3) Öfrörer, Gregor VII. 2. L., 574. 

2) Muratori XII., 211 u. 215. Perg VIL, 25. 
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von wenigen, doch jehr guten Soldaten bewacht fei, wagten 

fie ‚einen offenen Angriff nicht. Zuletzt erfannen fie fol- 

gendes Mittel: nahe am Dogenpalaft jtand das Haus 

Peters Orfeolo, eines der Mitverjchwornen. Gegen die Zu— 

fiherung, daR er an Candiano's Stelle zum Dogen erhoben 

werden folle, willigte derjelbe ein, die eigene Wohnung in 

Brand zu teen und von dort aus den Palajt anzuzünden. 

Dem geſchah jo: Pechkränze wurden von Orſeolo's Haufe 

auf Das Dach des Palajtes gefchleudert, das Haus jelbit 

in Flammen gejegt. . 

Bald loderte eine große Feuersbrunſt auf, welche 

den Palaſt, 2 Kirchen jammt der Markuskapelle und noch 

300 andere Wohnungen in Ajche legte. Durch die Gluth- 
hitze genöthigt, feinen Schlupfwinfel zu verlaffen, wollte 

Doge Peter Candiano durch die Halle der Mearkuscapelle 
aus dem bremienden Palafte entrinnen. Allein wie er an 
dem Ausgang erjchien, fand er einen Haufen Veneter, melche 

die Ausgänge bewachten und auf ihn lauerten. Mehrere 

jeiner Stammfippen waren unter denjelben. Wie fait alle 

Tyrannen zeigte jich Candiano im entjcheidenden Augenblide 

feige: er bBettelte um Gnade, um Friftung des Yebens, aber 

vergeblich: hundert Schwerter blitten und jtießen ihn als 

einen Verräther nieder. Auch der unmündige Sohn Peters, 

welchen Candiano in der Che mit Waldrade erzeugt hatte, 

wurde nicht verichont; defgleichen fielen fämmtliche Sol- 

daten des Herzogs als Opfer der Rache. Nur Waldrade, 

die Herzogin, entkam.“ | 
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Der Doge Peter Orjeolo I. Kaiſer Otto II. 

Nah vollbrachter That traten die Veneter den 12. 

Auguft 976 im der Peterskiche zujammen und wählten 

Peter Orjeolo, der damals 48 Jahre zählte), zum Dogen. 

Das Gejchlecht der Orjeoli wird, wie ich da und Dort ge- 

zeigt habe, ziemlich häufig in älteren venetianiihen Denf- 

mälern erwähnt. Die Gejchichte Peters aber, des erſten 

Dogen aus feinem Stamme, ijt lüdenhaft, und zwar mei- 

ned Erachtens darum, weil die Chronijten aus Staatsrüd- 

jichten Vieles verjchwiegen haben. Wer wird zweifeln, daß 

ed eines jeiner erſten Gejchäfte war, die durch den Vor- 

gänger umgejtoßene Berfaffung von 959 wiederherzujtellen. 

Dandolo und Chronijt Johann deuten verjteckt hierauf hin, 

indem ſie jehreiben: „von Anfang jeines Amtes an ver- 

waltete der neue Doge die Angelegenheiten Benetiens dem 

allgemeinen Wohle gemäß und hielt in Allem die Norm 

des Gejetes ein." Auch gegen außen behauptete Peter 

Orſeolo muthig wohlerworbene Nechte des Staats. Der 

neulihe Brand hatte jammt dem Dogenpalafte auch das 

dort befindliche Archiv vernichtet und die Urkunde des im 

Jahre 933 mit der Gemeinde Capo d'dſtria abgejchlojjenen 

Bertrags verzehrt. Außerdem müfjen in der letten Zeit, 

wahrjcheinlich nicht ohne Zuthun Otto's II., der Rache für 

den Sturz Candiano's nehmen wollte, Streitigkeiten zwi— 

ihen den Venetern und den Bewohnern Capo d’Sftria’s 

ausgebrochen fein. Peter Orfeolo ftellte den Frieden her. 

1) Folgt aus der Angabe Muratori XII, 214 gegen unten. 
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„Im zweiten Jahre ſeines Dogats“, fagt!) Dandolo, 

„ſchloß Orfeolo einen neuen Vertrag mit Capo d’Iftria, 
der die objchwebenden Zwiſtigkeiten beilegte.‘ 

Der Text?) des neuen Vertrages ift auf uns ge- 

fommen und lautet im Wefentlichen jo: „im Namen un- 

feres Herrn Jeſu Chrijti, unter der Herrichaft unjeres Ge- 

bieters Dtto II., des durchlauchtigſten Kaifers, im vierten 

Sahre feiner Regierung, den 12. des Monats October, 

Römer-Zinszahl 5, verhandelt zu Capo d'Iſtria.“ Die Kenn- 

zeichen der Zeit jtimmen zufammen und weiſen auf den 

12. October 977 hin. 

„Nachdem Wir alle, ich Graf Sighard und die Ein- 

wohner der. Stadt, jowohl vornehme als mittlere und ge- 

ringe, Berathung gehalten haben mit Euch, dem Herzoge 

der Veneter, Peter Orſeolo, wurde bejchloffen, wie folgt: 

1. der im neulichen Brand verzehrte Vertrag von 933 

wird erneuert und der ausgebrochene Zwijt für alle Zu— 

funft beigelegt; 2. von heute an ift e8 Euch und allen 

Euren Getreuen gejtattet, hieherzufommen und wieder zu 

gehen, auch Handel zu treiben, wie e8 Euch beliebt, und 

Zölle werdet Ihr an uns micht bezahlen, wie Ihr denjel- 

ben auch den Unfrigen in Eurer Stadt erlaffet; 3. die alte 

Abgabe von jährlichen hundert Eimern Wein verpflichten 

wir und unverweigerlich für alle Zukunft zu entrichten, 

auch jeid Ihr berechtigt, zu diefem Zwecke allhier einen 
Verwalter aufzuftellen. Will ein Veneter fich hier an- 
fiedeln, jo hat er fich nach den Gefeten zu richten, die in 

unferem Lande wie bei Euch gelten; 4. follten auch alle 

1) Muratori XII., 213. 

?) Fontes rerum Austriac. XII., I. ©. 31—35. 
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übrigen Städte Iſtriens mit Euch in Fehde gevathen, fo 
werden wir nichtsdejtoweniger die hundert Eimer Wein 

unferer Schuldigfeit gemäß liefern; 5. vefgleichen werden 

wir im nämlichen Falle, d. h. wenn alle andern Städte 

Iſtriens mit Euch Krieg führen, unerjchütterlich treu zu 
Euch halten; 6. auch wenn jolhe Capo d’Sitrianer, die 

auswärts (nicht in hiefiger Stadt). angefiedelt find, von 

Euch abfallen, werden wir nicht mit Euch brechen; 7. wir 

geloben, niemals (unter dem Schirme der uns bewilligten 

Zollfreiheit) Auswärtige (als wären fie unjere Mitbürger) 

in eure Stadt hinüberzufahren, damit fie dort Einkäufe 

machen fünnen; 8. wir werden gegenjeitig Recht geben 

und nehmen, wie e8 das Herkommen vorjchreibt; 9. alle 

obgenannten Artifel werden wir getveulich halten, ohne 
alle Rückſicht aufetwaige Befehledes Kaijere. 

Falls wir jedoh in irgend einem Punkte umferer Ver— 

pflihtung nicht nachfommen jollten, jo erklären wir ung 

ihuldig, eine Buße von 5 Pfund lauteren Goldes an Euch, 

Herr Doge Peter, und an Eure Nachfolger zu zahlen.“ 

Folgen Unterfhriften. Außer dem Grafen Sighard 

und feinem Statthalter Peter haben 2 Schöffen und 29 der 

angejehenften Stabtbürger von Capo d'gſtria, alleın An— 

icheine nach Mitglieder des Raths, unterzeichnet. 

Als der Bertrag von 933 durch vorliegende Ur: 
funde erneuert wurde, that man dem Kaifer Otto 1. die 

Ehre an, ihn Heren und Gebieter von Iſtrien zu nennen. 

Aber wie war er es! nur dem Scheine nach. Die Worte 

im neunten Artifel find zwar dunkel, oder die Wahrheit 

zu jagen, abfichtlich auf Schrauben gejtellt '), aber fie 

’) Sie lauten im Texte: haec cuncta-observare et adimplere 

promittimus absque jussione imperatoris. 
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fönnen kaum einen andern Sinn haben, als den: wir wer- 

den unjer Verſprechen halten, mag der Kaifer befehlen oder 

verbieten, was er will. Indeſſen fett der erneuerte Bertrag 
fichtli) voraus, daß die andern Städte Iſtriens nicht die— 

jelbe Hingebung für Venetien, hegten, wie Capo d'dſtria. 

Vielmehr muß um jene Zeit, wo nicht offene Fehde, jo 

doch Feindichaft zwifchen dem Seeland und den meijten 

Orten Iſtriens geherricht haben, wie denn auch kaum vor- 
her Capo d'Iſtria jelber mit den Benetern zerfallen gewejen war. 

Beides geſchah ficherlih nicht ohne Einwirkung des deut: 
ihen Hofes, der, um an den Venetern für den Sturz Can— 

diano's Race zu nehmen, die Iſtrier wider das Seeland 

aufgereist haben wird. 

Im Uebrigen berechtigen jowohl die eben angedeuteten 

Spuren, als die weitere Thatfache, daß der Doge die Capo 
v’Iitrianer ausfchlieglich durch dargebotene Handelsvortheile 

feſt zu halten jucht, zu einem für die Gefchichte Venetieng 
wichtigen Schluß: jo große Gnaden Kaifer Otto 1. 
auch dem Dogen Peter Candiano IV. auf dem römijchen 

Eoneil von 967 und anderer Orten erwies, fann doch die 

ehemalige Oberhoheit des PatriarchatsS Grado über die 

Stühle Iſtrieus von ihm nicht hergeftellt worden fein; 
denn wäre dieß der Fall geweien, jo würde der Doge weit 

größeren Einfluß in der benachbarten Halbinjel geübt 

haben, als er laut obiger Urkunde wirklich übte. In der 
That jtimmen andere Belege hiemit überein. Auf dem Pa— 

triarchenjtuhle von Aquileja ſaß) zwijchen 963 und dem 

Ausgang des 10. Jahrhunderts Rhodoaldus. Nun bemeifen 

mehrere von Rubeis vorgebrachte Urkunden, daß viejer 

) Rubeis, Monum. eccles. Aquilej. ©. 467 ff. u. 475. 
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Rhodoaldus um 967 die irischen Biichöfe von Barenzo, 

Zrieit, Cittanuova, Pola als jeine Suffragane behandelte, 
und weiter, daß ihm Otto II. um 976 einen in Iſtrien 

gelegenen, bisher nach Capo d'dſtria zinspflichtigen Ort 

jhenfte. Kurz der Aquilejenjer Rhodoald war ohne Frage 
Metropolit von Yitrien und diefe Halbinfel iſt folglich nicht 

durch Otto I., noch durch feinen Nachfolger dem Patriarchat 

Aquileja untergeordnet worden. 

Kehren wir zu dem neuen Dogen Beter Orfeolo 1. 

zurüd. Sowohl Dandolo als Chronift Johann geben fich 

ſichtliche Mühe, ihn als ein Mufter von Frömmigkeit hinzu- 

jtellen. „Bon Kindesbeinen an‘, jehreiben !) jie, „war das 

Beſtreben Orſeolo's einzig darauf gerichtet, Gott zu ge 
fallen, auch das Dogat wies er zurüd, weil ev fürchtete, 

dag die mit diefer hohen Ehre verbundenen Gejchäfte ihn 

am Fortichritt auf der Bahn der Heiligung hemmen 

fönnten. Zulest nahm er das Amt nur auf dringende Bitten 

des Volkes und widerjtrebend an’ ; daun weiter: „Orſeolo 

hatte eine Gemahlin, Felicia genannt, welche diefen Namen 

in Wahrheit. verdient, (denn fie machte ihn zu einem glüd- 

lihen Mann). Nur einen einzigen Sohn zeugten fie in 

jolcher Che, der den Namen des Vaters erhielt und ihm 

an Güte gleih war. Nah der Geburt des Sohnes lebten 

Vater und Mutter nicht mehr ald Mann und Frau, jon- 

dern bewahrten jungfräulihe SKeujchheit.“ Und abermal: 

„Orſeolo begann mit Beiträgen aus jeinem eigenen Ver— 

mögen den verbrannten Dogenpalaft jammt der Marcus— 

Capelle wieder herzuftellen, auch legte er in lettere die 

geretteten Gebeine des Cvangeliften — jedoch heimlich, und 

!) Muratori XII., 212 ff. passim Perg VII, 26. 
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alfo, dag nur Wenige den Ort fannten, nieder.“ Eben der— 

jelbe war ein Vater der Armen, er baute nicht weit vom 

Palafte ein Spital, dasfelbe, welches gegenwärtig, (um 

1340) den Namen „zum heil. Marcus" führt, er beſſerte 

andere Kirchen aus, beſchützte Glerifer und Mönche, jpen- 
dete aus feinem Vermögen 1000 Pfund Silber für die 

Bedürfniffe des Staats und die gleiche Summe zum Un- 

terhalte der Nothleidenden. 

Dieſe Angaben werden theilweije durch andere Zeu— 

gen, oder ſogar durch eigene Befenntniffe der beiden Be— 

richterftatter widerlegt. Yaut- dev Ausfage Peters Damiani 

in der Yebensbejchreibung des hl. Romuald, auf welche fich 
Dandolo bezieht '), hat Drfeolo, ehe er jein Haus zum 

Seuerherd gegen den Palaſt Candians’8 hergab, zur Be— 

dingung gemacht, daß man ihn auf den herzoglichen Stuhl 

erhebe; das Dogat ift ihm folglich nicht aufgenöthigt, ſon— 

dern von ihm gejucht worden. Ferner gejtehen Dandolo 

und Johann, daß Orſeolo einen Schwiegerjohn, folglich 

auch eine Tochter hatte; die Behauptung, daß er nach der 

Geburt des einzigen Sohnes mit der Gemahlin Felicia fo 

lebte, wie jene vorgeben, erjcheint daher als irrig. Hin- 

gegen iſt allerdings wahr, daß Orſeolo in enger Verbin- 

dung mit dem Glerus, und zwar mit dem beiten und 

achtbariten Theile desfelben jtand. Dieſe Freundichaft hat 

ihn gegen Gift und Dolch geſchützt, hat ihm im verziwei- 

felter Yage eine fichere Zufluchtsftätte beveitet; zu Stande 

aber fam fie ohne Zweifel, theils weil Orſeolo von Haus 

aus ein vechtichaffener Mann war, theils weil feine geiftlichen 

1) Muratori XII., 215. 
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Verbündeten eben jo eifrig, wie er, die venetiſche Ver— 

fafjung von 959 aufrecht erhalten wiſſen wollten. 

Furchtbare Gegner traten ihm in ven Weg. Dam 
dolo jagt): „nachdem Orfeolo zum Dogen erhoben wor- 
ven, verließ Patriarch Vitalis Venetien und eilte über vie 

Alpen an dem Hof Otto's II., um Rache zu fordern für 
den Tod feines Vaters. Der Kaifer empfing ihn ſehr gut, 

behielt ihn jedoch längere Zeit bei fih." Da nämlich Otto 
durch die damaligen Unruhen in Deutjchland vollauf be- 

ſchäftigt war, fonnte er augenblidlih nichts für den Pa- 

triarchen thun. Zu gleicher Zeit verflagte Waldrada, die 

Witwe Candiano’s, den neuen Dogen bei der Kaiſerin Adel- 
heid, Otto's II. Mutter, die damals, wie es fcheint, im 

Namen des Sohnes Italien verwaltete. Sich auf ihren 

Ehevertrag berufend, ver, wie ich früher fagte, das falifche 

Geſetz zur Grundlage hatte, muß die Witwe Beſchwerde 
geführt haben, daß Orfeolo ihr in Venedig zurückgelaſſenes 
Vermögen ungerechter Weife vorenthalte. „Wegen diefer 

Sache kam jedoch“ führt Dandolo fort, „Orjeolo mit der 

Kaiferin ins Reine; er erhielt eine Empfangsbejcheinigung 

zugejtellt, welche von der Kaiferin felbjt zu Piacenza unter- 

ſchrieben und beftätigt worden war.“ 

Die Empfangsbejcheinigung, auf welche Dandolo hin- 
meist, ift uoch vorhanden, aber leider weder von einem 

älteren venetifchen Hiftorifer, noh von den neuejten Her- 

ausgebern des venetiſchen Urfundenbuches, in welchem auch 

jonft viele der wichtigjten Actenſtücke fehlen, vollitändig 

veröffentlicht worden. Zum Glüd gibt C. Ant. Marin in 

jeiner Gejchichte des venetianifchen Handels einen Auszug ?), 

1) Muratori XII., 212. 

2) Vol. IL, 175 fi. 
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welcher zur Noth gemügt. Folgendes erhellt aus demſelben: 

Doge Peter Orfeolo hatte einen Bevollmächtigten, Namens 

Domenico Carimano nah Piacenza an das Hoflager der 

verwitweten Kaiferin hinübergeſchickt, um dort wegen Ab- 

findung Waldradens zu unterhandeln. Der Bevollmäch— 

tigte fam glüdlich zum Ziele. Waldrade ftellte einen Schein 

aus, fraft deſſen fie fich im eigenen Namen, wie in dem 

ihres verjtorbenen Sohnes, vollfonmen befriedigt erklärte, 

und auf alle weiteren Anfprüche, die fie vermöge ihres Bei— 

bringens, jei es auf Ländereien, Häufer, gemünztes und 
ungemüngztes Silber, werarbeitetes und unverarbeitetes Gold, 

Kupfer, Blei, Zimm, Eijen, Leinwand, Waffen, Hausgeräthe, 

fur; alle möglichen beweglichen und unbeweglichen Güter 

erheben könne, förmlich verzichtete. 

Ein großer Theil der aufgeführten Habe fcheint 
durch den Brand des Dogenpalaftes vernichtet worden zu 

fein, für allen viefen Verluſt aber hatte Doge Orfeolo 

vollſtäüdigen Erſatz geleiftet. Im welcher Weife brachte er 
nun die nöthigen Summen auf? Auch bierüber gibt der 

Auszug bei Marin erwünſchten Aufſchluß. „Der Doge, die 
Häupter des Landes oder der verfammelte große 
Rath", heißt es weiter, „faßten einmüthig den Beſchluß, 
daß Venetiens Bürger zur Rettung des VBaterlandes aus 

gegenwärtiger Noth die Steuer vem 10. Theil des Ein- 

fommens aufbringen und daß demgemäß jeder, der den beſag— 

‚. ten Zehnten nicht ſchon früher bezahlt habe, ihn jet nach 

dem Beifpiele der Vorgänger entrichten folle ')." 

') Vol. H., 176: decreverunt unanimi consensu pro sal- 

vatione, patriae ut decimas de illorum rebus per unumquemque, 

qui datam non habebat, sicut ita fecerunt anteriores sui, darent. 
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Aus diefen Worten ergibt fich : erftlich, der Zehnte ift ſchon 

früher eingeführt gewejen; zweitens, nicht alle, die jeßt 

jteuerpflichtig waren, hatten ihn bezahlt; drittens, letztere 

mußten ihn nunmehr entrichten. Zumächit fragt es ſich: in 

welche Zeit fällt die erite Einführung des zehnten Pfen- 

nings? nothwendig, behaupte ich, in eine ſolche, die nicht 

um ein volles Menjchenalter der Verhandlung mit Wald- 

rade voranging; denn die meijten derer, die damals lebten 

und das Bürgerrecht genofjen, hatten denfelben jchon ent- 

richtet, und nur die, welche micht jchon früher bezahlt 

hatten, d. h. die jeit 10 bis 20 Jahren angefiedelten Bürger 

werden jest beigezogen. So kann man nur von einer 

ziemlich neuen Steuereinvichtung reden, der gejunde Men— 

ichenverjtand erlaubt daher nicht, die erjte Einführung des 

zehnten Pfennig weiter zurüd, als in das Dogat Peter’s 

Candiano IV., zu verjegen. Und hiemit jtimmt ein bün- 

diges Zeugniß überein. Den Auszügen bei Marin find 

nemlih aus verjelben Handjchrift Eidſchwüre einzelner 

Steuerpflichtigen beigefügt, von denen einer fo lautet: ') 

„Foscaro erflärt, daß er jchon in den Zeiten des Dogen 

Peter Candiano bezahlt hat und beſchwört jeine An— 

gabe.“ 

Damit fällt volles Licht auf die Sache. Wie früher 

gezeigt worden, findet fich vop'dem Dogat Peter’s IV. 
Candiano feine Spur allgemeiner Steueru in Benetien. 

Aber unter ihm trat eine Aenderung ein. Peter Candiano 

hatte fich dazu verjtanden, daß eine. Berfaffung eingeführt, 

daß die politiihe Macht des großen Rathes gegründet 

!) Vol. I., 177: Fuscari datum habuit tempore Petri 

ducis Candiani et postea juravit. \ 
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ward. Meberall find die Bölfer dankbar für jolche Zuge- 

jtändniffe, um den Preis der Freiheit bewilligen fie 

Steuern. Indeffen da die Sache noch neu war, verfuhr 

man, um Unzufriedenheit abzuwenden, bei- erjter Er- 

hebung des zehnten Pfennigs glimpflich : nur die Reichiten und 

Willigjten zahlten unter Peter Candiano. Jetzt aber ging 
der Beſchluß durch, daß alle, die bei der erjten Schatung 

durchgejchlupft, oder erſt in den letten Jahren Bürger ge- 

worden waren, ihre Beiträge leijten jollten. 

Immerhin wurde auch jett eine möglich milde Form 

beliebt; die Pflichtigen durften nach Gutdünken entweder in 

baar Geld oder mit anderen Werthen zahlen.» Jene Bei— 

füge befagen weiter: „Numicani hat bezahlt und ge- 

ihworen, Martin hat bezahlt und geſchworen.“ Die Zah- 

lung erfolgte in beiden Fällen mit baarem Geld. Andere 

deckten ihre Berbindlichfeit anders: „Peter Formoſo hat 

zwanzig Star Yebensmittel und 50 Wannen Kalk gegeben 

und gefchworen, Dominica, die Wittwe des Bonus Galli- 

garo, hat vier Star Yebensmittel und zwei Keſſel gegeben 

und geſchworen“; der Eid galt nämlich als voller Beweis, 

daß der Pilichtige nicht mehr zu zahlen jchuldig fei. Mean 

fieht nun: Volk und großer Rath von Venedig machte die 

Sache des Dogen Peter Orjeolo zur eigenen, denn wahr- 

lich eine Anhänglichfeit, welche die Probe einer Steuer aus— 

halt, iſt micht zu bezweifeln. 

Allein, obgleich die öffentliche Meinung den neuen 

Dogen Fräftig unterſtützte, und obgleich die Kaiferin Adel- 

heid, welche offenbar fich hütete, die Saiten allzufehr zu 

jpannen, den Abſchluß mit Waldrada befördert hatte, 

nüßte doch die Uebereinfunft nichts. Dtto II., der Raiferin 

Sohn, wollte feinen Frieden, und er fand in Venetien 

Gfrörer, Byzantinifhe Befhichten. 9 
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drüben bereitwillige Werkzeuge, welche die Hand dazu 

boten, Orjeolo zu verderben. Dandolo berichtet weiter: „ob- 

gleich der neue Doge eifrig jeinen Pflichten oblag und Venetien 

aufs beſte verwaltete, hörten doch gewifje geheime Gegner, 

diejelben, welche auch dem Patriarchen den Rath zur Reiſe 

nah Deutjchland gegeben hatten, nicht auf, böje Anschläge 

wider ihn zu machen und jannen darauf, ihn zu ermorden. 

In winderbarer Weiſe erfuhr der Bedrohte Alles umd 

ſchwieg.“ Aber bald reichte bloßes Schweigen nicht mehr 

ans: Orſeolo entjchloß fich zu heimlicher Flucht, weil er 

ſonſt unfehlbar durch. Gift oder Dolch gefallen wäre. 
Nachdem Dandolo die Ankunft des Abts Marin von Cuſan 

in Venedig und jeine Berhandlungen mit dem Dogen furz 

gemeldet hat, wirft er die Bemerfung Hin: ') „solches 

jcheint aus geheimen venetiſchen Quellen bezüglich der Le— 

bensgejchichte des Dogen Peter Orſeolo I. zu erhellen;“ 

unmittelbar nachher theilt ev einen langen Auszug aus der 

von Peter Damiani verfaßten Biographie des heiligen 

Romuald mit. 

Was joll das bedeuten? Meines Erachtens jo viel: 

Andreas Dandolo wußte viel mehr über die Gefchichte 

Orſeolo's, als er öffentlich zu jagen fir gut fand, denn 

wäre er mit der Sprache herausgerückt, jo hätte ev Dinge, 

betreffend die damaligen Zuftände VBenetiens, Italiens, ja 

des Abendlandes enthüllen müfjen, welche ein Doge im 

14. Jahrhundert nicht ohne Gefahr fir das eigene Yand ver- 

öffentlichen fonnte. Daeraber gleichwohl die Pflichten des Ge— 

!) Muratori XII., 214: haec Venetorum segregatae scrip- 

turae de hujus ducis vita innuere videntur. 
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jebichtichreibers im Auge hatte, half er fich dadurch, daß 

er ſtatt jelbjt das Wort zu führen, den Biographen Ro— 

muald's reden läßt. Denn diefer Bericht enthält zwar 

allerdings die Wahrheit, aber nicht lauter, ſondern verdünnt 

oder vielmehr in Redensarten eingehüllt, welche jo zuge- 

richtet find, daß der Wiſſende fie verjteht, während weder 

Böswillige Stoff zu Auflagen, noch Einfältige Aergerniß 

daraus jchöpfen mögen. 

Nach der mönchiſchen Darjtellung, welcher Damiani 
und Chronift Johann folgten und die auch Dandolo bei- 

behielt, ift Marin, Abt des Klofters Cuffan, das 250 

Stunden weitwärts von Venetien in den Phrenien lag, 

iwie vom Himmel herabgefallen, oder durch eine unbegreif- 

liche Fügung in der Lagımenftadt erjchienen, um bei der 

— Aller Augen verborgenen Yeiche des Evangeliften Mar— 

cus jeine Andacht zu verrichten, hat dann den Dogen Or— 

jeolo gejprochen und ihm vorgejtellt, daß es für fein zeit: 

liches und ewiges Heil förderlich wäre, wenn er Mönch 

wirde; und erſt als der Doge Geneigtheit verrieth, dem 

Rathe zu folgen, joll der Abt den Einfiedler Marin und 

deſſen damaligen Genoſſen Romuald, welcher nachher als 

Stifter des Kamaldolenfer-Ordens fo große Bedeutung er— 

langte, beigezogen haben. Ich meines Theils denke, die 

Sache werde umgefehrt verlaufen fein. 

Drüben, hart an VBenetiens Yandgränze, im Gebiet 

von Ravenna lebte der Einſiedler Marinus und fein Ge— 

führte Romuald. Sie mußten wegen der Nähe ihres Auf- 

enthaltes wiljen, was im Seeland vorging, und nahmen 

jiherlih warmen Antheil am Schickſal des Dogen Orſeolo, 

den alle rechtſchaffenen Cleriker Liebten, denn auch fie 

waren nicht nur vechtichaffen, ſondern überdieß eutjchlofjene 

21* 
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Streiter für das Neich Gotte8 auf Erden uud fir Bes 

freiung der gefnechteten Kirche. Welche Schmach, wenn Or- 

jeolo, der fein Baterland von einem Tyrannen befreit 

hatte, vettungslos evbitterten Feinden preisgegeben blieb. 

Und nicht nur Schmach würde es gebracht haben, fon- 

dern auch umberechenbaren Schaden; denn die Erfah- 

rung, daß folche, die etwas für das allgemeine Wohl 

wagen, auf Mitgefühl da und dort rechnen dürfen, er- 

muthigt Andere, während das Gegentheil lähmend wirft. 

Die Tugend wird unmöglich, wenn ihr fein Preis winft. 

Ward aber Orfeolo gerettet, jo ließ fich nicht ohne Grund 

erwarten, daß er je nach Umftänden fpäter feinem Vater— 

lande und der Kirche noch wichtige Dienfte leiſten fünne. 

Gewiffe Aeußerungen Damiauni's in der Biographie 

Romualds, von denen umten die Rede fein wird, bevech- 

tigen meines Erachtens zu der Annahme, daß noch eine 

höhere Berechnung im Spiele gewefen fein dürfte. Zwei— 

hundert Jahre vor Peter I. Orſeolo war an den Inſeln 

des Seelands die Herrichjucht Karls des Großen umd jein 

Plan gefcheitert, ein Weltreich, d. h. thatfüchlich eine baby- 

loniſche Verwirrung zu gründen. Nach ver erfreulichen 

Entwidelung, welche das Gemeinwejen drüben in ven leß- 

ten Zeiten genommen, konnten fcharfjichtige Augen voraus- 

ſehen, daß diefer nämliche Staat den Keim im fich trage, 

dereinjt ein Bollwerk der Kirche zu werden. Das See— 

land ſchwebte aber augenblidlih in brennender Gefahr. 

Wenn das Haus der Dttonen, das den heiligen Stuhl zu 

Nom bereits erdrüct hatte, und das unabläßlich auf Er- 

richtung einer Weltmonarchie nach byzantiniſchem Zujchnitt 

hinftvebte, vollends Venetien zu unterjochen vermochte, dann 

war viel verloren. Andererfeits aber hatten die Umſtände 
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Benetiens Zukunft enge mit der Perfönlichfeit Orſeolo's 

verknüpft. Folglich mußten Solche, die es gut mit der 
Zufunft des heiligen Stuhles und Italiens meinten, dar— 

auf bevacht jein, den Dogen zu vetten und den Schlag, 

welchen eben unverkennbar jeine Feinde gegen ihn im 

Schilde führten, zu vereiteln. 
Wer wird zweifeln, dag Marin und Nomuald ge- 

wijje, wenn auch von den dürftigen Quellen nicht nament- 

lich aufgeführte, io doch mächtige und ihnen wohlgeneigte 

Vorgeſetzte hatten, deren Blid über Italien hinausveichte, 

und welche daher wußten, dar Abt Warin vom Berg \/\ 

Cuſſan vorzugsweije geeignet ſei, dem Beneter-Dogen eine 

Zufluchtsitätte zu gewähren, welche zu erreichen Arm und 

Rache der deutjchen Ottonen nicht ſtark genug war. Sch 

bemerfe Eines: laut dem einftimmigen Berichte Dandolo’s 

und des Chrontjten Johann, it Abt Warin von Rom 

gefommen, als er Venedig zuerjt bejuchte und Die Ver: 

bandlungen mit Orſeolo begann — Warin bat nämlich 

nicht eine, fondern zwei Reifen in des Dogen Sache nach 

dem Seeland gemacht, die erſte, um vorzubereiten, die 

zweite, um Hand ans Werk zur legen. — Auch ift klar, 

daß es jenen Obern nicht jchwer fallen konnte, den Netter 

(Warin), jeine Gehilfen (Romuald und Mearinus), ſowie 
den Schüsling (Orſeolo) in Verbindung mit einander zu 

bringen. Noch einmal wiederhole ich: nicht Zufall, fondern 

Ueberlegung und clericaler Eifer hat das zugerüjtet, was 

Anfangs September 978. auf Rialto worging. 

Die nöthigen Berabredungen wurden getroffen, aber 

in tiefiter Verborgenheit. Bon dem Plane mußten nur 

der Doge Orfeolo und zwei, die ſich in gleicher Yage mit 

ihm befanden, d. h. die gleich ihm gevettet werden follten, 
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Johann Gradonico, einer dev Hanptverichworenen ') gegen 

den gejtürzten Candiano, dann Johann Mauroceno, Eidam 

des Dogen, endlich die Gehilfen der Nettung, Abt Warin 

jammt den Einſiedlern Marin und Nomuald. Weder die 

Gemahlin Orfeolo’8, noch jein Sohn Peter Orſeolo II., 

damals 17jährig, noch irgend ein anderer Veneter waren 

in das Geheimmiß eingeweiht. Der Doge befergte feine 
Geſchäfte wie jonft, die Anwesenheit des fatalonischen Abtes 
hatte man durch den Vorwand bemäntelt, daß er demnächit 

in das gelobte Yand jchiffen wolle. 

Dann, nachdem Orſeolo 2 Yahre und 20 Tage das 

Seeland ruhmvoll verwaltet hatte, in der Nacht vom 1. 

auf den 2. September I78, machten fich er und feine Ge- 
führten auf den Weg; Gondeln waren bereit, welche fie 

auf das Feitland in die Nähe des Hilariusflofters hinüber- 

führten, dort ſtanden Roſſe, gefattelt und gezäumt. Die 

Flüchtigen ſchwangen ſich hinauf und jagten davon, jo 

jchnell die Thiere laufen Fonnten?). Am dritten Tage 

waren fie, Mailand meidend, das fie offenbar abfichtlich 

zur Seite liegen ließen, in der Nähe von Bercelli ange 

fommen. Ohne weitere Führlichfeit gelangten fie in dag 

Kloſter Euffan. 
Doge Peter Orfeolo und die beiden andern Veneter 

find dort als Mönche eingetreten. Hart und rauh war 

1) Muratori XII., 215 unten. 

2) Bert VII., 26 unten: occulte de Venetia exierunt, et 

non procul a Sancti Hilarii monasterio equos ascendentes, jam 

detonsis barbis velocissimo cursu viam carpere coeperunt, in 

tantum ut tertia die mediolanensem rurem transeuntes Verge- 

lensem urbem conspicerent. Chronift Johann bat dag, was er be— 

ſchreibt, felbft erlebt, darum ift fein Bericht jo lebendig. 
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die Koſt dafelbjt und groß die Entbehrung. Denn Abt 

Warin hatte ſchon feit Jahren weitverbreiteten Ruf als 

Wiederherſteller mönchifher Zucht gewonnen '), welcher 

gute Auf wohl einer der Gründe gewejen fein wird, warım 

man vorzugsmweife ihn zum Netter des Dogen wählte; 

Bruder Romuald aber, der den Dogen unter feine Yeitung 

genommen, zeigte fich in diefem Punfte umerbittlich. 

Damiani erzählt ?): „eines Tages beflagte fich Peter 

Orſeolo bei Romuald, daR er, von Jugend an, an gutes 

Yeben gewöhnt und von jtattlihem Körperbau, mit dem 

Stüde Schwarzbrod, das man ihm täglich reiche, micht 

bejtehen könne. Gerührt hiedurch, fügt dev Biograph) bei, 

legte ihm Romuald ein Viertel über das gewöhnliche Maß zu.“ 

Noch ein anderer Zug aus jenen Tagen, der wich— 

tiger ift, wird berichtet: „der alte Doge hatte die Freude, 
einen Bejuch des einzigen Sohnes, der aus Venedig her- 

beieilte, zu empfangen. Der Bater jprach, ſei eg daß er 

die Prophetengabe beſaß, jei e8 daß augenblicliche Erleuch— 

tung von Dben fein inneres Auge jchärfte, aljo zu dem 

Sohne: mein Theurer, ich jehe klar im Geifte, du wirft 

einst Doge werden und mit Ruhm dein Vaterland vegie- 

ven. Zwei Dinge lege ich div an das Herz: fei gerecht 

gegen Jedermann, verjtoße nie gegen Venetiens Verfaſſung, 

vor Allem aber ehre die Kirche Chrifti und wahre 
ihre Rechte.“ Hier bricht die ganze Wahrheit durch. 

Nach etlichen Fahren jtarb ?) Doge Peter I. Orſeolo im 

Kloſter Euffan. 

’) Dom Vaissete histoire de Languedoe. (Neue Ausgabe 

Zouloufe 1841.) Vol. IN., 56. 
2) Muratori XII. 216. 

3) Ueber die Zeit vergleiche man: Vaissete a. a. ©. III, 347 ft. 
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Die Gejchichte feiner Flucht ift abfichtlich in Dunkel 

eingehüllt, das wir jett, da der äußere Thatbeſtand vor— 

liegt, zum Theile aufzuhellen vermögen. Erftlich dus Ge- 

heimniß, mit dem fich die Meitwiffenden umgaben, und 

noch mehr die athemloje Eile des Entweichens beweist, 

daß Orſeolo's Gegner eben einen vernichtenden Schlag 

wider ihn im Schilde führten und Anjtalt getroffen hatten, 

ihm die Wege der Rettung abzujchneiven. Das Feſtland 

muß von Spähern der deutſchen Negierung bewacht ge- 

wejen jein, umd auf der Seejeite wird es nicht an ähn— 

lihen Maßregeln gefehlt haben. Zweitens, das Klofter 

Cuſſan it darum zur Zufluchtjtätte des Dogen auserjehen 

worden, weil es jo fern umd jo verborgen lag, daß Otto I. 

troß dem beten Willen des Gegentheils nicht beizufommen 

vermochte. Schutherr von Cuſſan war Graf Dliba von 

Cerdagne und Befalu !), ein wilder und tapferer, aber 

im Herzens Grund vechtichaffener Degen, auf welchen Abt 

Warin und Bruder Romuald jo großen Einfluß übten, 

daß er um 988 als Mönch in's Mutterflofter Monte— 
caffino eintrat ?). Bon dem ließ fich vorausſehen, daß er 

einen Schügling nicht Preis geben werde, wäre es auch 

der abendländiiche Kaifer, der Solches forderte. Man fieht 

daher, Orjeolo befand ſich in guter Hut. 
Drittens, Kirchenleute find es geweſen, welche ven 

Dogen retteten, und zwar jolche, die in der Weiſe Clugnys 

auf Befreiung des beil. Stuhles vom Joche ‚weltlicher Ge- 

walt hinarbeiteten. Ich weiß nicht, und finde nicht, ob 

Bruder Romuald und Abt Warin dem Körper nad 

1) Gfrörer, Gregor VII. B. IV., ©. 316—318. 

2) Vaissete a. a. ©. II, 77 fi. 
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mit dem damaligen Oberabt von Clugny, Majolus, in Ver: 

bindung ftanden, aber daß beide, was die geijtige Richtung 

anbetrifft, den Clugniacenſern beigezählt werden müſſen, 

darüber fann meines Erachtens fein Zweifel fein. Es ijt 

daher feine Romantik, noch Uebertreibung, jondern baare 

Wahrheit, wenn der Sat ausgejprochen wird, feit Peters V. 

Drjeolo Tagen habe Clugnys Geijt auf das Gemeinwejen 

der DVeneter einzuwirfen begonnen, denn ob Romuald eine 

weiße oder ſchwarze Kutte trug, ob er die bejondern Vor— 

ichriften des burgundiſchen Klojters einhielt, oder nicht ein- 

hielt, daran liegt wenig, ein Jünger des heil. Benedictus 

von Nurſia war er jedenfalls, gleich den Clugniacenjern, 

und dazır ein ächter Jünger, der auf dasjelbe Ziel, wie 

lettere, hinavbeitete. Ueberdieß wird, was ich weiter unten 

zu berichten habe, dem eben ausgejprochenen San zu nicht 

geringer Bejtätigung dienen. 
Im Uebrigen wide gewaltig irren, wer wähnte, 

Romuald fei zu der Zeit, da er mit Orfeolo nach Cuſſan 

zog, noch in dem begriffen gewejen, was wir innere 

Entwidlung nennen; er war vielmehr ein fertiger Mann, 

ja, nach gemeiner Weiſe zu reden, faft noch mehr. Denn 

da er den 19. Juni 1027, an feinem Todestage, über 

100 Jahre zählte '), jo folgt, daß er zur Zeit der Reife 
nah Cuſſan, zum mindeften 50 Winter hinter ſich hatte. 

Oft ift es ſchon gejchehen, daß wichtige technijche Erfin- 

dungen von mehreren, die nichts von einander mußten, 

und am verjchievenen Orten gemacht wurden. In der 

geiftigen Welt herricht, wie es feheint, ein ähnliches Ge- 

1) Man vergleiche: Mabillon annal. ord. S. Benedicti IV., 

335 ff. 
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jeß: wenn die Bedürfniſſe der Kirche es erfordern, tauchen 

da und dort Charaktere auf, die wie Romuald in Stalien, 

wie die nachmaligen Aebte Odo und Majolus in Burgund, 

aus immerem Triebe Gleiches erjtreben. Durch folche 

Männer werden die großen Krifen des firchlichen Fort: 
ſchritts herbeigeführt und geleitet; denn hiezu bedarf es 

jener Eifenföpfe, die, nur auf die Stimme der Pflicht 

borchend, vor feiner Schwierigkeit zurücweichen, unverrückt 

auf ihr Ziel losgehen, und durch ihr Handeln die Gejin- 
nung erproben, welche ein englischer Admiral, folgender 

Maßen ausfprah: „Sucht, Furcht? Biegſamkeit, Biegſam— 

feit? jchmähliche Worte, fie haben in meinem Sprachichate 

feine Stelle.“ 

Achtundzwanzigſtes Kapitel. 

Die Dogen Vitalis Candiano und Nenmo, Innere 
NReibungen. Neue Parteibildung. 

Nun zurück nach Rialte! Chronijt Johann jchreibt '): 

„am 2. September 978, da Niemand den Herzog Peter Or- 

jeolo fand, noch jah, herrſchte große Betrübniß in Venedig, 

denn das gemeine Volk liebte ihn jehr, weil er ein Vater 

der Armen war.“ Auch Orſeolo's Feinde müſſen nicht 

wenig verduzt gewejen fein. Bei der neuen Wahl, die 

num ftattfand, errangen fie allerdings den Sieg, aber fei- 

nen vollſtändigen, wie fich joaleich ergeben wird, und jeden- 

falls feinen folchen, den fie erlangt haben würden, wenn 

i) Ber VII, 26 unten. 
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es ihnen gelumgen wäre, einen Aufitand anzuzetteln, Dr: 

jeolo zu ermorden, und in der erjten Wuth das Unterjte 

zu Oberit zu kehren. Wer auf Gewalt gerechnet hat und 

in Gutem zum Ziel fommt, der verliert hinterdrein, denn 

für böſe Anſchläge ift ein voher Ausbruch wunderbar 

förderlich. ; 

Dandolo fagt ): „im Jahre (genauer im September) 

978 wurde zum Dogen ausgerufen Vitalis Candiano, 

ein gütiger und vernünftiger Herr; derjelbe war ein Sohn 

des (959) abgejegten Peter Candiano III. und ein Bruder 
des gleichnamigen vierten Dogen, den die Veneter vor 

zwei Jahren umgebracht hatten.” Alfo wieder ein Gans 

diano, Sproſſe des fürzlich gejtürzten Haufes, auf dem 

herzoglichen Stuhl Venetiens! Was das politijch befagen 

wollte, erhellt aus den nächiten Worten des Geſchicht— 

ichreibers: „als der Patriarch Vitalis, der damals im der 

Berondfer Mark weilte, die Erhebung feines Oheims ver: 

nahm, fehrte ev nach Benetien zurüd. Kurz darauf trat 

er im Auftrage des Dogen, und begleitet von Botjchaftern 

desjelben, eine Reiſe an den deutſchen Hof zu Kaiſer Otto I. 

an, der tiefen Groll gegen die VBeneter wegen Ermordung 

des Dogen Peter Gandiano IV. hegte. Der Patriarch 

erreichte jeine —— Otto II. gewährte den Venetern 

Frieden.“ 

Das Seeland war wieder kaiſerlich geworden, aber 

weder gründlich noch für längere Zeit. Dandolo fährt 

fort: „ſeit er den herzoglichen Stuhl beſtiegen hatte, krän— 

kelte Doge Vitalis, und nachdem ein Jahr und zwei Mo— 
nate ſeines Dogats verfloſſen waren, ließ er ſich in die 

ı) Muratori XII., 217 unten ff. 

% 
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Abtei S. Hilarius bringen, legte das Mönchsgelübve ab, 

und jtarb vier Tage nach jeinem Eintritt in das Klofter." 

Wir haben früher gefunden, dag die Sprofjen des Haufes 

Participazzo, welches gegen ein Jahrhundert das Dogat 

behauptete, in Kurzem faſt auf ähnliche Weife und wohl 

auch aus ähnlichen Gründen, wie die alten Merowingifchen 

Könige, am überfrühem Nachlaß der Natur zu leiden be- 

gannen. Nicht bejjer jcheint e8 den Candiani ergangen 

zu jein. Denn der Beſitz unumſchränkter Gewalt verleitet 

leicht zu einem Uebermaf von Genüffen, und diejes hin- 

wiederum hat Entkräftung dev Gefchlechter zur Folge. 

Immerhin glaube ich, daß das Siechthum des Vitalis, 

verbunden mit jeinev verfühnlichen Geſinnung, welche beide 

Chronijten hervorheben, ein Hauptgrund gewejen ſein dürfte, 

warum DBitalis bei ver legten Wahl durchdrang. Aller: 

dings war jeit der Flucht des Dogen Peter die Partei 

der Orfeoli, welche man auch die der Verfaffung von 959 

nennen darf, gedemüthigt, aber doch iſt kaum anzunehmen, 

daß ſie auf die Wahl vom September 978 gar feinen Einfluß 

übte. Nun erfieht man aus den früher angeführten Staats- 

urkunden, daß das Gejchleht der Candiano ziemlich viele 

Mitglieder zählte, folglich, daR es, außer dem zweiten 
Sohne Peters III. Candiano, noch andere Sprofjen des— 

jelben Gejchlechtes gab. Wenn gleihwohl unter dieſen 

vielen gerade der ſieche und bilfigdenfende Vitalis den 

Vorzug errang, jo wird folches nicht ohne heimliches oder 

offenes Zuthun der Orſeoli ımd ihrer Anhänger gejchehen 

fein. Von dem hatten fie weniger zu fürchten, als von 

einem fenrigen, gefunden und — Race ſchnaubenden. Ein 

weifer Mann wählt, wenn einmal in jaure Aepfel gebifjen 

werden muß, unter zweien Uebeln das Fleinere. 
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Nicht wenig wird die eben ausgeſprochene Ver— 

muthung durch das, was nach dem Tode des Vitalis ge- 

ſchah, unterſtützt. Dandolo berichtet '): „nach dem Rück— 

tritt des Vitalis ward der Tribune Memmo zum Dogen 

erhoben. Diefer Mann bejaß, laut dem Zeugniffe eines 

alten venetiſchen Chroniften, Ueberflug an Glücksgütern, 

aber an Gefchieflichfeit in weltlichen Gefchäften fehlte es 
ihm. Darum erfuhr zu feiner Zeit der alte Ruhm des 

goldenen Venedig ?) merfliche Verdunklung, jintenmalen 

etliche Große des Seelands nicht nur gegen den Dogen 

böfe Dinge anzuzettelm wagten, ſondern auch wider ein- 

ander Partei machten.” Der alte Chromift, auf den fich 

Dandolo beruft, ift derjelbe Johann, deſſen Chronif- im 

fiebenten Bande der Persifchen Sammlung fteht ). Und 

wahrlich, Dandolo hatte echt, jene Worte auszufchreiben, 

denn fie find merkwürdig. 

Was folgt aus dem Sage: Tribun Memmo, der im 

November 979 den herzoglichen Stuhl zu Rialto beitieg, 

war fein befonders begabter Herr? Dieß folgt, wenn auch) 

verdeckt, doch mit völliger Sicherheit daraus, daß Memmo's 

Erhebung eine Ausnahme von der Kegel bildete, alſo daß 

alle andern oder fait alle Dogen Venetiens fich durch 

Geiftesfraft ausgezeichnet haben. Und dafür, daß dem 
wirklih fo war, bürgt der Augenfchein. Woher fam nun 

diefe unzweifelhafte Erſcheinung? Erſtlich daher, weil die 

1) Muratori XII., 218. 

2) Aurea Venetia, gerade wie man im Mittelalter aurea 

Roma fagte. - Welhe Glut von gerechtem Nationalftolze und von 

Liebe zum Baterlande liegt in dem Worte! 

3) Die Stelle felbft: Berg VII, 27 gegen oben. 



334 Adtundzwanzigftes Kapitel. 

eigenthümliche Stellung VBenetiens zu dem Ausland, ins- 

bejondere zu den Höfen von Byzanz und von Aachen, 

welche beide in die Wette und unaufhörlich Einfluß im 

Seeland zu erringen jtrebten, Urjache wurde, daß es fein 

Kinderfpiel, jondern im Gegentheil jehr jchwer war, Ve— 

netien zu vegieven. Wenn je ein Unfähiger mitteljt Ge— 

burt oder mächtigen Patronats zum Dogat gelangte, jo 

erhielt er beim erjten Mißgriff durch die Wucht ver be- 

jtehenden politiſchen Einrichtungen jolche Stöße, daß er 

früher oder jpäter zurücdtreten mußte: kurz, ein Dummkopf 

fonnte den Herzogſtuhl auf Rialto nicht behaupten. 

In gleibem Sinne wirkte der von Anfang an dem 

venetijchen Gemeinwejen eingepflanzte Keim bürgerlicher 

Freiheit. Dieſer Keim ging auf und verichaffte Taujenden 

Spielraum ungehinderter Entwicdlung, wodurch hinwiederum 

gewaltige Kräfte, die in despotifch vegierten Staaten jchlafen, 

entbunden wurden, diefelben Kräfte aber entzündeten im 

Sache der Gewerbe und des Handels einen Wetteifer 
fühner und duxchdachter Unternehmungen, im Staatsleben 

dagegen wohlthätigen Chrgeiz der Einzelnen ſich durch 

Dienſte auszuzeichnen, die jie dem Vaterlande leijteten, 

und daher in der venetiſchen Gejellichaft eine geijtige Rei— 

bung, welche Maffen von praftiichen Ideen gleich eleftri- 

ihen Funken ausjtrahlte. Sit es nicht eine weltbefannte 

Thatjache, daß fein Staat auf der weiten Erde von feinen 

politiichen Werkzeugen, namentlich von den Gejandten, jo 

gut bedient war, als der venetianijche, und daß die in's 

Ausland geſchickten Gejchäftsträger fait ohne Ausnahme 

an die Signorian Berichte erjtatteten, welche man gejchrie- 

bene Vernunft nennen möchte, und welche zu leſen Ver— 

jtändigen hoben Genuß bereitet. So fein war die geiftige 
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Atmosphäre in der Lagunenſtadt, daß felbjt Solche, welche 

unfehlbar unter andern Berhältnifjen ihr Yeben lang mit- 

telmäßige Menſchen geblieben wären, bei längeren Auf- 

enthalte zu Venedig Einficht lernten. 

Wohlan! können in einem Staate, wie der venetijche, 

und über ein Volk, das eine ſolche Schule durchläuft, 

Menſchen herrſchen, die jelbit feinen Wit im Kopfe tragen ? 

Nimmermehr! das läuft wider die Natur. Zugleich empfängt 

biemit eine vielfach durch die Gejchichte beglaubigte Erfah— 

rung das nöthige Yicht, nämlich, daß einfältige und jchlechte 

Regierungen, von eimer faſt umbejieglichen Kraft, dem 

Triebe der Selbjterhaltung, fortgeriffen, unfehlbar dahin 

jtreben, auch ihre Heerden einfältig und jchlecht zu machen. 

Doch verjteht es fich, daß man, wenn dieß auch gejchieht, 

den Schein meidet, und eimen wohlflingenden Aushänge- 

Ihild braucht. Yicht wird genannt, was an fich Finfter, 

Necht oder gar Freiheit, was Tyrannei ift, und als Fort- 

jehritt und Bildung gepriefen, was Polizeifniffen jo ähnlich 

fieht, ald ein Ei dem andern. 

Man hält es im gewijjen Ländern für den Gipfel 
der Staatsfunjt, das Negieren jo bequem als möglich ein- 

zurichten, und glaubt diejes Ziel dadurch amı ficherjten zu 

erreichen, dap man die Verwaltung in eine Mlafchine ver- 

wandelt, welche in Bewegung zu fegen, nur einen Drud 

der Hand, feinen Kopf erfordert. Das Vorbild aber, 

welches jolchen Künſtlern vorſchwebt, ijt offenbar der Be— 

griff eines großen Pumpmwerfs, welches das Geld Aller 

aus den Beuteln der Bürger in die glücjeligite Kaffe des 

Staats hineintreibt. Allein diefe Art von Weisheit führt 

in's Verderben, weil in der Negel um jo befjer regiert 

wird, je ſchwerer e8 it, zu vegieren, und um fo verfehrter, 
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je leichter man das Gejchäft macht. Sch unterlaffe es, die 

Gründe hievon zu entwideln: jie liegen auf der Hand. 

Kehren wir zu Doge Memmo zurück. Geiftesfchwach 

war er feineswens — ſowohl die Yänge, als die Art 

und Weife feiner Amtsführung beweist das Gegentheil — 

jondern nur weniger fähig, als jeine Vorgänger, die andern 

Dogen. Warum hat man ihn gleichwohl erhoben und 

jomit Tauglicheren vorgezogen? ohne Frage deßhalb, weil 

damals die beiden Hauptparteien Venetiens eine folche 

Stellung einnahmen, daß fie fich gegenfeitig die Waage 

hielten. Die Orfeoli und ihr Anhang, vor einem Jahre 

noch gedemüthigt und ſchwach, Hatten jich während der 

funzen Herrihaft des Candiano Vitalis allerdings wieder 

gehoben, aber doch nicht die Vorhand erlangt, fondern ein 

gewiffes Gleichgewicht bejtand zwifchen ihnen und den 
Gegnern. Faſt regelmäßig gejchieht es in folchen Fällen, 
daß bei DVerfaffungen, die auf Wahlen gebaut find, die 

politiiche Gewalt unbedeutenden Menſchen übertragen wird, 

deren Charakter feinen von beiden Theilen Bejorgniffe ein- 

flößt. Jede Partei hofft unter Häuptern der Art, das 

Errungene zu behaupten. Kurz, man muß meined Erach— 

tens — wofür auch der Erfolg bürgt — die Erhebung 

Memmo’s als einen durch die Macht der Umſtände er- 
zwungenen Waffenjtillftand zweier gleich jtarfen Gegner 

betrachten. 

Immerhin neigte der neue Doge im Herzen, wenig- 

ſtens Anfangs, auf die Seite der fränfifchen, oder mit 

dem deutjchen Hofe verbundenen Partei hinüber. Dandolo 

fährt ) fort: „zwifchen den Mauroceni und den Caloprini, 

1) Muratori XIl., 218. 
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zweien der mächtigſten Gefchlechter des Seelands, brad) 

wüthender Streit aus, alfo, daß Stephan Caloprino (das 

- Haupt des Haufes) mit feiner ganzen Sippſchaft und unter 

geheimer Mitwirfung des Dogen den Plan faßte, die 

Manroceni auszurotten; allein letztere entgingen durch 

Gottes Gnade der Gefahr, die über ihren Häuptern 
ichwebte, und nur einer von ihnen, Dominicus Mauroceno, 

wurde auf dem Marktplag von Dlivolo, neben der Kirche 

zum heil. Petrus, erjchlagen.” Die politiihen Wahlfprüche 

ver Manroceni und Caloprini werden wir unten fennen 

lernen. Ein großer Schlag, den diefe gegen jene führen 

wollten, war alfo mißlungen. Ein jolcher Ausgang bringt! 

fait unfehlbar denen Nachtheil, welche etwas Gefährliches 

unternommen und das Bejchlofjene nicht in's Werk zu 

jeen vermocht haben. Dasjelbe geſchah auch hier. 
Das Jahr 980 fam heran, gegen deſſen Ende Kaifer 

Dtto I. mit feiner Gemahlin, der Griechin Theophano, an 

der Spite eines Heeres in Italien erjchien, entjchlojjen, 

nicht nur die ehemalige Gewalt jeines Vaters herzuftellen, 

jondern noch größere Dinge zu vollführen. Er grollte noch 

immer den Venetern wegen Ermordung des Dogen Peter 

Candiano, und hatte — jo berichtet ) Dandolo — die 
Abſicht, die alten Verträge umzuftoßen, und folglich Ge— 

| walt zu brauchen. Bon jelbjt veriteht es fich, daß des 

Herrſchers Zorn nicht gegen alle Veneter, fondern gegen 

\ diejenigen zielte, durch welche Kandiano gejtürzt worden war. 

Allem Anjcheine nach ging feine Abficht dahin, daß letztere 

mit dem Tode bejtraft oder wenigjtend verbannt werden 

1) Muratori XII., 219. 

Gfrörer, Byzantinifhe Geſchichten. 2 
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jollten. Allein Doge Memmo juchte vorzubeugen. Yaut 

dem Zeugniffe Dandolo’s, ſchickte er den Mönch Peter 

Mauroceno, den Tribun Peter Andreadi und einen aus 

dem Gejchlechte der Badoario als feine Bevollmächtigte 

hinüber nach Verona, wo damals der Kaiſer Hof hielt; 
wirklich brachten die Gefandten zu Wege, daß Otto I. 

die alten zwijchen Venetien und den benachbarten Gebieten 

des italichen Reichs bejtehenden Verträge (welche Perjon 

und Eigenthum der Veneter in den betreffenden Gegenden 

gewährleifteten) erneuerte. 

Was hier Dandolo im Einklang mit Chronift Jo— 

hann erzählt, ift am fich vollfommen wahrfcheinlich, zudem ° 

laffen die Namen der Gefandten, die er aufführt, kaum 

einen Zweifel zu, daß obige Nachricht aus einer Urkunde 

entnommen ward. Allein die weiteren Ausfagen Dandolo’s 

und des Chroniſten Johann, dem der erjtere folgt, unter- 

fiegen merklichen Schwierigkeiten. Beide geben erjtlich zu 

verstehen, daß furz darauf der eben abgejchloffene Frieden 

entweder wieder gebrochen, oder wielleicht von Seiten des 

Dogen und des großen Raths gar nicht beftätigt worden 

jei; darüber aber, wie folches zuging, melden fie nichts, 

folglich ift eine wefentliche Lücke in ihrem Bericht. Für's 

Zweite behaupten fie, feitvem habe zwei Jahre lang — 

von 981 bi8 983 — Krieg zwifchen Venetien und Kaiſer 

Dtto II. geherrjcht und erjt nach Otto's II. Tode fei der 

Friede wieder hergeftellt worden. Letzteres iſt aber ein 

bandgreiflicher Yrrthum; denn eine Urkunde, von welcher 

unten die Rede fein wird, beweist, daß Otto II. felber 

im Juni 983, genau ſechs Meonate vor feinem Tode, auf 

dem Beronejer Neichstage fi mit den Venetern ausge— 

ſöhnt bat. \ 
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Ich glaube, man muß die angebeutete Lücke in fol- 
gender Weife ausfüllen: faft undenkbar ift, daß der deutjche 

Kaifer an die Erneuerung der alten farolingifchen Ver— 

träge, welche er jenen drei Gejandten zufagte, nicht ge— 

wife, von demfelben Groll, auf welchen die Chronijten 

wiederholt hinweiſen, eingegebene Bedingungen geknüpft 

haben follte. Diefe Bedingungen aber fünnen von dem 

Dogen, oder vielmehr von dem großen Nathe, nicht be- 

jtätigt worden fein, und weil dem jo war, fam es nun— 

mehr zu offenem Kampfe zwijchen dem SKaifer und dem 

Seelande. Im großen Rathe hatten nämlich, als dort 

über die Frage der Genehmigung des objchwebenden Ver: 

trags verhandelt wurde, die Drfeoli oder überhaupt die, 

welche die Verfaſſung von 959 aufrecht erhalten wiſſen 

wollten, die Stimmenmehrheit erlangt. Daß in der letten 

Zeit Einfluß und Macht der Orfeoli ſtieg, erhellt aus dem 

eigenen Gejtändniffe Dandolo’8. Unter den drei Gejandten, 

welche neulich an das Hoflager Dtto’8 II. abgingen, waren 

ein Badoario und ein Andreado, die Sproffen zweier Ge— 

ichlechter, welche, wie ſpäter erhellen wird, erweislich im 

Bunde mit Stephan, dem Haupte der Caloprini, ftanden; 

aber der dritte, Mönch Peter, gehörte dem, mit den Or: 

jeolt eng verbumdenen Haufe Mauroceni an. Letzteren iſt 

es aljo gelungen, durchzufegen, daß in die Gejandtichaft 

einer aus ihrer Mitte aufgenommen werden mußte, was 
allerdings von jteigendem Einfluffe zeugt. 

Erjt nachdem durch die vereinten Bemühungen der 

Orſeoli und ihrer politichen Freunde die Vorfchläge, welche 

die Gejandten aus Verona überbrachten, verworfen worden 

waren, kann gejchehen jein, was Dandolo und Chronift 

Johann weiter erzählen: nämlich, daß Stephan Caloprino 

22* 
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der ältere, mit feinen Söhnen Peter und Stephan, dem 

jüngeren, fodann Orſo aus dem Haufe Badoario, Domi- 

nicus aus dem ejchlechte der Silvier, Peter, der Tribun 

(ein Andreado), Yohann aus der Sippfchaft Benato, und 

viele andere Mitverfchworene Venedig verliefen und an 

den Hof Otto's I. flohen. Die eben aufgeführten Ge- 
ichlechter gehören ohne Ausnahme zu denen, welche gegen 

Ende des achten Fahrhunderts nad) Rialto überfiedelten '). 

Zwar fagen Dandolo und Chronift Johann einftimmig aus, 

Stephan Caloprino und die Andern jeien entwichen, weil 

fie Wind erhalten hätten, daß die Mauroceni mit Zuſtim— 

mung des Dogen Memmo darauf fünnen, Rache für die 

neulihe Ermordung ihres Stammfippen Domenico zu 

nehmen. Aber fait von jelbit ift klar, daß ehe die Gegner 

daran denken fonnten und die nöthige Macht bejaßen, jo 

etwas zu thun, ein Sieg im großen Rath vorangegangen 

fein mußte. 

Drüben im faiferlichen Yager angefommen, warfen 

die Berfchwornen die Maske wohlmeinender Abfichten, 

welche ſie bisher noch vorhielten, ab. Chroniſt Johann 

jchreibt ): „Stephan Caloprino fprach zum Kaifer: wenn 

Ihr meinen Rathichlägen folgt, will ich bewirfen, daß zur 

Wahrheit wird, was Ihr längſt begehret: Venedig foll 

Ener Eigenthum werden. Ja! Stephan Caloprino,” Führt 

der Chronift weiter fort, „ging noch weiter; ev bot dem 

Kaifer einen jährlichen Tribut von hundert Pfund Goldes, 
falls er ihn mit Waffengewalt zum Dogen Benetiens 

einfegen würde." Der deutſche Kaifer genehmigte die An— 

) Muratori XII., 156. 

2) Berk VII, 28. 
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träge des Caloprino, Handelsiperre wurde angeordnet, Ein- 

führ von Yebensmitteln aus dem italienijchen Feſtland 

nach den Inſeln ſchwer verpönt. Zugleich erging Befehl, 

daß fein Veneter, der jich diesfeits betreten laffe, gejchont 

werden jolle, d. h. das Geſetz erklärte fie vogelfrei. 

Damit Venetien dejto jicherer und jchneller ausge- 

hungert werde, vertheilte der deutjche Herrſcher die rach- 

füchtigen Ausgewanderten auf verjchiedenen Punkten der 

Küfte, um allen Verkehr mit Yebensmitteln zu verhindern. 

Stephan Caloprino wurde mit feinem Sohne Dominicus 

nach Padua beordert, der jüngere Stephan nah Ravenna, 

Orſo Badoario an die Mündung der Etſch, Domenico 

Silvio mit dem Tribun Peter nah Mejtre, Marino Calo- 

prino gleichfalls in diefe Gegend, Johann Benato endlich 

follte die Verbindung mit den Wachtpoften unterhalten. 

Nicht ohne furhtbare Wirkung für Benetien blieben vie 

angeordneten Maßregeln, die Einwohner von Capo d'Argine, 

dem jüdlichjten Punkte dev Injel Chiozza, fielen vom Dogen 

ab, unteriwarfen jich dem Kaiſer und wurden dafür mit 

Belehnung über Yoreo und zwei andere fleine Orte der 

dortigen Küſte begnadigt; der Biſchof Johann von Belluno 

aber brach in die auf dem Feſtlande gelegenen Gebiets- 

theile der venetijchen Stadt Heracliana oder Cittanuova 

ein und nahm viele Befigungen der Veneter weg. Wäh— 

rend der zwei Jahre von 981—983, da dieje Feindjelig- 

feiten fortdauerten, litt das Seeland ſchwer durch Hunger '). 

Klar ift, daß Otto II. die Veneter durch Mangel 

an Zufuhr zur Uebergabe zwingen wollte. Aber nimmer- 

mehr konnte er fie ausbungern, jo lange ihnen unbenom- 

') Berg VII, 28 und Muratori XII., 220. 
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men war, fih aus dem benachbarten Sftrien von Oſten 

her mit Lebensmitteln zu verjorgen. Man muß daher, 

wenn man anders dem deutjchen Herrjcher Einficht zu— 

trauen will, vorausfegen, daß er Schritte gethan habe, 

um den DBenetern auch von der Oſtſeite her die Zufuhren 

abzufchneiden. Und in der That ijt folches gefchehen. Sch 
berühre hiemit eine neue Seite des zwijchen Dtto II. und 
den Venetern objchwebenden Krieges. 

Im Yahre 976 war Doge Peter Candiano IV., 
der Schütling und Bafall des fächjifchen Haufes, umge— 

bracht worden; damit begann Otto's II. Groll wider das 

Seeland. Genau in das nämliche Jahr fällt die Zer— 

theilung des übergroßen Herzogthums Baiern oder bie 

Errichtung eines befonderen Herzogthums Kärnthen '). Ohne 

Zweifel haben verjchievene Triebfedern auf diefe Maßregel 

eingewirkt, namentlich die Abjicht, die mit Baiern belehnte 

Seitenlinie des herrjchenden Haufes, die Heinviche, zu 
itugen, welche den Kaifern über den Kopf zu wachlen 

drohten ; allein einer der beftimmenden Gründe war außerdem 

meines Erachtens das Gefühl der Nothwendigfeit, venetiſchem 

Ehrgeiz und Unabhängigfeitstriebe einen nahen Wächter auf den 

Naden zu fegen. Die Herzoge Baierns fanden zu Haufe 

genug zu thun, weil die Yage ihres Groflehens fie jtets 

in alle deutſche Bewegungen verwidelte. Wollte der fäch- 

fische Hof Venedig insbefondere aufs Korn nehmen, fo 

rieth alltägliche Klugheit, in der Nähe einen hohen Reichs— 

beamten aufzuftellen, deſſen Verhältniffe jo abgewogen wer- 

den mußten, daß fein Wachsthum und Anfehen von der 

Demüthigung VBenetiens abhing. 

1) Gfrörer, Gregor VII. 3. I., 372, 467—469. 
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2 Ganz diefen Weg hat der faiferliche Hof bei Errich— 
tung des Herzogthums Kärnthen eingefchlagen. Schon zur 

Zeit, da Kärnthen noch mit Baiern vereinigt war, umfaßte 

letzteres Herzogthum zugleich die Mark Friaul. Diefe 

Marke trug jedoch ſeit Otto's J. italieniſchen Unterhandlun— 
gen nicht mehr den alten Namen, ſondern man hieß ſie 

jetzt die Mark Verona. Der Fortſetzer Reginos fchreibt ') 

zum Jahre 952: „König Otto J. übergab ſeinem Bruder 

Heinrich J. (der ſeit 948 zugleich Herzog in Baiern war) 
die Mark Verona und Aquileja“, dann wieder zum Jahre?) 
955: „mach dem Tode Heimvich’s I. iſt deſſen gleich- 

namiger Sohn mit dem Herzogthume Baiern und mit der 

Mark (Verona) belehnt worden." Etwas jpäter begimmen 

auch die venetifchen Chronijten, die ſonſt nur den Aus— 

drud Friaul gebrauchten, von einer Mark Verona zu 

iprechen. Dandolo jagt’): „bis zum Jahre 978 weilte der 

widerfpänftige Patriarch Vitalis in der Beronejer Marke. 

Eben dasjelbe Wort wendet?) auch Chronift Johann aus 

gleichem Anlaffe an. Was will nun der Namenswechiel 

bejagen ? dieß,daß der Hauptort und Mittelpunft dev Marke, 

gleihjam ihr Kopf, von Aquileja oder Cividad di Friuli 

nach Verona verpflanzt worden iſt. Warum gejchah aber 

jolches? offenbar im bewußten Gegenfat zu Benetien. 

So lange Grado, Sit des Erzſtuhls, der wichtigite Plat 
des Seelands war, paßte Aquileja oder Friuli recht gut 

zum Wächter; aber feit Nialto oder Stadt-Benedig alle 
anderen Inſeln überjtrahlte, hatten unfere Kaiſer guten 

— Bert 1., 621. 

2) Ibid. 623. 
3) Muratori XII., 217. 

4) Ber Vils bern 
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Grund, daß fie demjenigen ihrer Großbeamten, der dazu 

bejtimmt war, die Veneter im Zaume zu halten, Verona 

zum Hauptquartier anmwiefen. Ich denke: wer heute 

Venedig behaupten will, wird vor Allem dafür forgen, daß 

ev Verona in guter Hut bewahre. 
Faſſen wir einen zweiten Punkt ins Auge. Iſtrien 

hatte im Yaufe des 10. Jahrhunderts zuweilen eigene 

Markgrafen gehabt, wie 5. B. jenen Winther, der in dem 

Veneter DVertrage vom 12. März 933 erwähnt) wird. 
Dagegen jeit dem Augenblide, da Otto II. Kärntben zu 

einem bejonderen Herzogthum geftaltete, ift Iſtrien gleich 

der Veronefer Mark mit erſterem verbunden worden. 

Herman der Lahme führt?) zum Jahre 1035 den Baier 
Adalbero, der jeit 1012 Kärnthen verwaltete’), mit dem 

Titel eines Herzogs von Kärnten und von Vitrien 
auf. Das beweist freilich jtreng genommen nur für das 

Jahr 1035. Allein die Vorgänger Adalberos haben — 
namentlib unter Otto I. und II. — in gleicher 

Weife neben Kärnthen und der Veroneſer Mark Iſtrien 

beſeſſen. 

Chroniſt Johann erzählt“) Folgendes: „nach dem 

Tode des Dogen Memmo gab der Biſchof Johann von 

Belluno, obgleich längſt Friede zwiſchen dem Kaiſerreiche 

und Venetien abgeſchloſſen war, dennoch die 982 den Hera— 

klianern geraubten Ländereien nicht heraus. Auf ſolche 

Weiſe trotzte er aber darum, weil Herzog Heinrich, ge— 

nannt der Zänker und des nachmaligen Kaiſers Heinrich II. 

N) Siebe oben ©. 

2) Bert V., 122. 

3) Ibid. 119. 

4) Ibid. VII., 29 unten. 
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Vater, der jeit 989 zum Herzogtbum Baiern hin auch das 

Groflehen Kärnthen erhalten Hatte '), die Wivderjpänftigfeit 
des Biſchofs insgeheim unterftütte. Doge Peter II. Orjeolo 

(der Nachfolger Memmo's) wartete ruhig ab, bis der 

Herzog die Mark Verona bejuchte, und Flagte nun bei ihm 

wider den Biſchof. As aber auch dieß nichts fruchtete, 

verbot der Doge bei jchwerer Strafe jeden Verkehr der 

Beneter mit der Marf Verona ımd mit der Mark 

Sftrien. Das Mittel fruchtete, denn die Einwohner der 

beiden Marken, die ohne den Geldverdienſt, der ihnen aus 

Venetien erfloß, nicht bejtehen fonnten, bejtürmten den Her- 

zog Heinrich jo lange mit Bejchwerden, bis er nachgab 

und den Biſchof nöthigte, die worenthaltenen Güter aus- 

zuliefern.‘ 

Klar ift alfe: um 989 befand ſich Kärnthen, vie 

Markt Berona und Yitrien im einer und derjelben Hand. 
Wer wird aber zweifeln, daß eben dasjelbe ſchon 8 Jahre 

früher zur Zeit der Pladereien, welche Dtto II. über Ve- 

netten verhängte, der Fall gewejen ift, denn Herzog Hein- 

rich jette ja gewifjermaßen nur die feit 981 eingeleiteten 

Mafregeln fort. Ueberdieß kommt noch ein anderer Grund 

hinzu: als Doge Peter I. Orfeolo den 12. October 977 

den Vertrag mit den Capo v’Iftrianern ernenerte, gejchah 

Solches offenbar in kluger Vorausſicht, daß von dortiger 

Seite her dem. Seeland irgend ein Unheil drohe; denn 

die Capo v’Sftrianer mußten fich ja verbindlich machen, 

jelbjt den faiferlichen Befehlen zu Trotz nichts wider die 

Veneter zu thun. Nun bin ih am Ziele. Stand Iſtrien 

980 unter Fatferlicher Botmäßigfeit und unter Obhut des 

ı) Gfrörer, Gregor VII. B. I, 377 fi. 
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Kärnthner Herzogs, jo leuchtet von felbft ein, daß bie 
angeorbnete Handelsiperre nicht auf die Marf Verona be- 

Ichränft blieb, fondern aucd auf die Landſchaft Yitrien 

ausgedehnt worden fein muß. Nun erklärt es fich, daß und 

warum die VBeneter allerdings zwifchen I81 und 983 Hunger 

litten; denn fie konnten fich jeßt nur noch aus Griechen- 

land mit Korn und Schlachtvieh verforgen, was ficherlich 

theures Brod umd theueres Fleiſch gab. 

Nachdem wir den Umfang der Sperre aller Zur 

fuhren ermittelt haben, ift e8 Zeit, die handelnden Per— 

jonen zu prüfen. Sproſſen der Gejchlechter Caloprino, 

Badoario, Silvio, Andreado, Benato, ſammt mehreren 

anderen Ungenannten waren in das Lager Otto's II. über: 

gegangen. Diefe Menfchen traten dort offen als das auf, 

was fie längft in der Stille gewejen, als Anhänger des 

fränkiſch-deutſchen Hofes. Mit dem geftürzten Candiano zu- 

fammen bildeten fie die eine der beiden Hauptparteien des 

Seelandes, die fränkische, deren Wirkfamfeit man Schritt 

vor Schritt bis in die Zeiten Karl’ des Großen zurüd 

verfolgen kann. 

Diefelben hatten Gegner, mit denen fie eben damals 

auf Leben und Tod kämpften. Kraft des alten, wohlbe: 

fannten Gegenfages muß man diefe Gegner als byzan— 

tiniſch Gefinnte betrachten. Indeſſen war es im leßterer 
Zeit durch bejondere Verwicklungen gejchehen, daß Die 

zweite Partei noch andere Elemente in fi aufnahm. 

Beter I. Orfeolo und die mit ihm verfchwägerten Mauroceni, 

Todfeinde der Caloprini, welche unter deutjchem Schuge 

ein despotifches Negiment einführen wollten, wirkten für 

die Geſetze von 959 oder fir die politischen Rechte der Lan— 

desvertretung umd des großen Raths, fie waren aljo Vor— 
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fämpfer der Freiheit oder der Verfaſſung. Wunderlich ı 

flingt e8 freilich, vaß die Worte Byzanz umd Freiheit hier 

sufammenlaufen; gleichwohl ift die Sache begreiflich: jeder 

vechtichaffene DVeneter, der fein Vaterland Tiebte, mußte 

wünjchen, daß die alte Verbindung mit Byzanz in gutem 

Gange erhalten werde; denn abgejehen von dem Nuten, 

den Tauſende von Mitbürgern aus dem byzantinischen 

Handel zogen, trieben zwei müchtige Gründe nad) der 

angedenteten Seite hin: erftlich brauchte Venetien von dem 

Bafilens nichts zu fürchten, weil er feit geraumer Zeit 

nicht mehr mächtig genug war, um Schreden in den Ya- 

gunen zu verbreiten, zweitens diente ebenderjelbe dem See: 

(ande zu einem trefflichen Schilde wider das abendländijche 

Kaiſerthum, damals den gefährlichiten Gegner Venetiens. 

Das gute Einvernehmen mit Byzanz aufrecht halten, hieß 

daher jo viel, als die Unabhängigfeit des Vaterlandes 

wahren. 

Außer der Liebe zur Freiheit vertrat die byzantiniſche 

Partei noch eine dritte Richtung: fie hatte neben dem 

Wahlipruche „Geſetz“ auch noch die Worte „Achtung für die 

Kirche und deren Rechte” auf ihr Banner gejchrieben. 

Schön und bündig kann man dieß nachweifen. 

Durch den Verrath, welchen die Caloprini und ihre 

Spießgejellen drüben im Lager Otto’8 II. verübten, wurde 

Doge Memmo, der Anfangs, wie wir fahen, die Fränfifch- 

gejinnten begünftigte, mehr und mehr auf die Gegenfeite 

hinübergedrängt. Dandolo jchreibt '): „der Doge gebot, 

die Häufer, welche die Ausgewanderten in Venetien be— 

jaßen, vom Grunde aus zu zerftören, umd ließ auch ihre 

!) Muratori XII., 220. 
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zurücgelafjenen Weiber und Angehörigen verhaften, damit 

fie ihren Männern nicht folgen, noch ihnen Nachrichten 

geben könnten.“ Dasjelbe jagt Chronijt ') Johann, deutet 

jedoch zugleich an, daß diefer Befehl dem Dogen durch vie 

öffentliche Meinung abgepreßt worden jet. 

Um diejelbe Zeit that der Doge — und zwar, wie 

mir jcheint, ebenfalls mehr gezwungen, als freiwillig 

uoch etwas Anderes. Johann Mauroceno, der Eidam des 

Dogen Beter I. Drjeolo, war aus dem Klojter Cuſſan, 

wohin ev vor drei Yahren mit dem Schwiegervater floh 

— während der lettere dort blieb — nach Venetien zu— 

rüdgefehrt. Schon hieraus erhellt, daß um 980 ein ganz 

anderer Wind, als vor etlichen Jahren, im Seeland ging; 

wie hätte ſonſt der Schwiegerjohn Orſeolo's es wagen 

können, ſich öffentlich in Venetien zu zeigen. Und er zeigte 

fich nicht blos ungejcheut, jondern er errang jogar eine 

ſehr wichtige Stellung. Johann Mauroceno dachte nicht 

daran, fein Weib wieder zu nehmen, noch überhaupt als 

Laie zu leben, vielmehr hielt ev jein in Cuſſan abgeleg- 

tes Gelübde, brachte aber zu Wege, daß mitten in Stadt- 

Venedig ein jtattliches Klofter für ihn — und zwar auf 

Koften des Staates — gegründet ward. Den 20. Decem- 
ber 982 ftellte Doge Memmo eine Urkunde ?) aus, fraft 

welcher er die bisher zum Palajtgute gehörige und der 

Dogenfapelle zum heil. Marcus einwerleibte Kirche Sanct 

Georg jammt anfehnlichen Gütern bergab, damit jie im 
ein Benedictinerflofter, unter Yeitung des Abtes Johann 

Mauroceno, umgewandelt werde. 

ı) Bert VIL, 28. 

2) Muratori XII., 218 unten ff. ſammt Note 2. 
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Hundert und dreißig Veneter, nach dem jcharffinnigen 

und wohlgegründeten Urtheil des Abjchreibers, auf das ich 

jchon früher hinwies, Mitglieder des damaligen großen 

Raths, haben die betreffende Handvejte zugleich mit dem 

Dogen unterzeichnet, da über das Palaft- und Staats— 

gut der Doge Fraft der Verfaffung von 959 nicht eimjeitig 

verfügen durfte. Eben diefe Urkunde nun enthält folgenden 

Sat: „ſintemalen befagte Georgsfirche bisher Eigenthum 

der Dogenfapelle, und als folches von jeder fremden geijt- 

lichen Gerichtsbarfeit befreit war, fo verordnen wir, daß 

fie auch für die Zufunft der gleichen Freiheit fich erfvene, 

— nur inſofern, als keinem Biſchof das Recht zuſteht, 

Mittageſſen oder ſonſtige Leiſtungen von ihr zu fordern, 

gleichwohl joll der Bischof von Dlivolo (oder Stadt-Vene— 

dig) allerdings Macht haben, geiftliche Aufficht über be— 

jagtes Klofter zu führen, die Zucht und die Beobachtung 

aller Religionsgebote, welche die ewige Seligfeit bezweden, 

zu überwachen.‘ 

Nicht ohne guten Grund hat Dandolo die angezoge- 

nen Worte in den Text jeiner Chronif aufgenommen, fie 

zeugen abermal von feiner tiefen Einficht. Man vergleiche 

die Urfunde vom 20. December 982 mit der andern vom 

März 819, kraft welcher die Dogen Angelo und Juſtinian 

Participazzo das Klofter S. Hilarius gejtiftet hatten. In 

der letteren wird dem Patriarchen von Grado, fowie dem 

Biſchofe von Dlivolo oder Stadt-VBenedig fürmlich unter: 
jagt, irgend welche Gerichtsbarkeit, ja irgend einen Ein— 

fluß, weſſen Art er auch fein möge, über das fragliche 

Stift zu üben. Vermöge diefer Bejtimmung hing die An— 

ftalt einzig und allein vom Dogen ab. Die zweite Urfunde 

vom December 982 dagegen nimmt zwar deutlich auf die 
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vom März 819 Bezug, hält jedoch nur am dev Beſchrän— 

fung fejt, daß der Biſchof Feine Läftigen Leiſtungen fordern 

dürfe, gejtattet aber andererſeits ebendemjelben ausdrück— 

lih die geiftlihe Dberaufficht über die Mönche. Kraft 

letteven Zugeftändniffe® war der Bilhof das, was ihm 

nach fatholiihen Begriffen zufam, oberjter kirchlicher Vor— 

gejetstev des Kloſters S. Georg, wie des ganzen Spren- 

gels von Dlivolo. Kein Zweifel kann daher fein, daß mit 

dem zurückehrenden Abte Johann Mauroceno ein anderes, 

als das bisher dort übliche Kirchenrecht in Venetien ein- 

zog und im dem menerrichteten Klojter S. Georg eine 

dauernde Wohnitätte erhielt, ein Kirchenrecht, jage ich, das 

der in Cuſſan und auch in Clugny herrichenden Geiſtes— 

richtung entjprach. Desgleichen jteht feſt, daß dieſes Recht 

unter dem Schute der 130, welche neben dem Dogen 

Memmo ihre Namen beigefügt haben, oder des großen 

Raths, eingeführt worden it. 

Man ſieht nun: die beiden großen in Venetien ent- 

ftandenen Parteien verbielten ſich Schon um die Mitte des 

10. Jahrhunderts ebenfo, wie jpäter in Italien die Guelfen 

und Ghibellinen: die byzantinisch-Gefinnten verfochten, neben 

der Unabhängigkeit des Yandes, freie politiiche Einvichtun- 

gen, die Macht eines Senats, dann die Rechte der Kirche, 
die fränfifche Partei dagegen vertrat die Anjprüche der 

faiferlichen Centralgewalt. Uebrigens war abgejehen von 

der Berrätberei, welche Stephan Caloprino und fein An- 

bang beging, Urſprung und Wachsthum der ghibellinifchen 

Partei in Venetien ebenjo naturgemäß oder durch die Um- 

ftände begründet, als das Auffeimen der guelftichen. Größe 

und Zukunft des Inſelſtaats hing davon ab, daß Stabt- 

Venedig Knotenpunkt des Verkehrs zwijchen Oſten und 
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Weiten, alſo zwiſchen dem faracenijchen oder griechijchen 

Morgenland und dem latinifch-germanifchen Occidente wurde 
oder blieb. Folglih trug e8 zum Wohle des Gemein- 
wejens bei, wenn von der Mafje großer Kaufherren die 

drüben" angefiedelt waren, die einen vorzugsweiſe nach den 

Ländern der Franken, die andern nach dem griechiſchen 

Reiche handelten. Im dem Maße aber, wie die Dinge 

dorten dieje natürliche Entwicklung nahmen, konnte die 

Folge nicht ausbleiben, daß die, welche mit dem Wejten 

in Verbindung ftanden, beharrlich von der eigenen Negie- 

rung ſchonende Rücjichten auf die Wünſche und Forderun— 

gen der abendländifchen Kaifer begehrten, während umge— 

fehrt die Träger des byzantinischen Handels für den Ba— 

ſileus das Wort redeten. Denn die Sorge für das Ge— 

deihen der eigenen Gejchäfte nöthigte beide Theile in die- 

jem Sinne zu wirken, da fowohl die abendländifchen Kaifer 

als die Beherrjcher des griechischen Oſtens mit Handels- 

jperren, Einziehung venetifchen Eigeuthums, oder mit andern 

Pladereien drohten, ſobald fie glaubten, daß Die venetifche 

Kegierung ihnen nicht in dem Maße, wie fie verlangten, 

zu Willen lebte. 

Sodann it gewiß, daß das Nebeneinanderbejtehen 

der beiden Parteien, jo unauflöslih auch der Gegenjat 

ihrer Beftrebungen ſchien, wejentlich das jchnelle Fortſchrei— 

ten venetiſcher Größe befördert hat, und zwar einmal, weil 

e3 das Negieren im Seeland ſchwer machte und dadurch 

vie Herrihaft unfühiger Menfchen — die Peit der Staa- 

ten — verhinderte, zweitens, weil e8 die Dogen zwang, 

fe raſch als möglich und mit Anftrengung aller Kräfte 

auf das Ziel loszuftenern, welches allein die Gefährlichkeit 

des Gegenjages gründlich zu befeitigen im Stande war. 
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Unter diefem Ziele verftehe ich eine jolche Steigerung der 

Macht des Seelandes, daß Venetien nicht mehr nöthig 
hatte, um die Gnade weder der abendländijchen noch der 

byzantinischen Herrfcher zu buhlen, jondern beiden Furcht 

einzujagen und nöthigen Falls mit Waffengewalt ungevechte 

Bedrückungen abzutreiben vermochte. In der That hat 

Benetien noch im Laufe des 11. Jahrhunderts die eben 

angedeutete Stufe erjtiegen. Mit den Staaten verhält es 

jih, wie mit einzelnen Menſchen. Wer in feiner Jugend 

nicht ringen und kämpfen mußte, fondern behaglich in den 

Tag hinein lebte, aus dem wird im veifen Jahren Tein 

Mann von Bedeutung. 
Kaifer Otto II. konnte die Handelsſperre gegen das 

Seeland nur bis zum Sommer 983 aufrecht erhalten. Im 

Juni 982 erlitt er die fehwere Niederlage bei Cap Stile, 

wo, wie der Preußen-Apoftel Bruno fagt '), die rothwan— 

gige Blüthe des blonden Germaniens, durch die erdrückende 

Ueberzahl jaracenifcher und griechischer Streiter zuſammen— 

gemäht, in's Grab ſank. Seitdem machte der junge Kaijer 

jene fieberhaften Anftrengungen, die ich an einem andern 

Orte gefchildert habe, um die Scharte auszumwegen, und 
den Kampf wider die Saracenen nach Sicilien hinüber zu 

ipielen. Da die deutfchen Stände, welche feinen Ehrgeiz 

mißbilligten, jeve ausgiebige Hülfe verjagten, wandte er 

fih an die Italiener, um Soldaten und Geld zu erlangen. 

Das kam auch dem Dogen Memmo zu gut. Wie hätte 

Dtto II. zu gleicher Zeit gegen die Saracenen und Grie— 
hen in Calabrien und gegen die Veneter im Norden Ita- 

liens Krieg führen Können; mußte er nicht in letzterem 

ı) Gfrörer, Gregor VII. B. V. ©. 497 -499. 
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Falle fürchten, daß der Doge gemeine Sache mit Byzan— 

tinern und Saracenen wider ihn mache. 

Auf demjelben Keichstage zu Verona, wo er andern 

Stalienern ſehr große Zugeſtändniſſe gewährte '), schloß 

Dtto II. im Sommer 983 Frieden mit Memmo. Der Ber: 

trag ?) ift ausgefertigt unter dem 7. Juni des genannten Jah— 
res und beftimmt, daß die Beneter von nun an, wie früher, 

gemäß den von älteren Kaiſern bewilligten reibriefen, un: 

geftört im ganzen Umfange des Reichs wohnen, Eigenthum 

befigen und Handel treiben dürfen. Von geſtatteter Rück— 

fehr der ausgewanderten Galoprini und Genofjen, jowie 

davon, daß die abgefallenen Orte, 3. B. Capo d'Argine, 

an das Seeland erjtattet werden jollen, - enthält der vor— 

handene Tert nichts, doch dünkt e8 mir wegen jpäterer 

Ereigniſſe wahrjcheinlich, daß beide Fragen in Verona zur 

Sprache famen, jedoh nicht zu wirflichem Abjchluffe ge- 

diehen. Genau jechs Meonate jpäter — den 7. December 

983 — jtarb?) Otto I. zu Rom. 

Seitdem, — fo berichten *) Dandolo und Chronift 

Johann einftimmig — beitürmten die Caloprini und die 

übrigen Ausgewanderten unaufhörlich die alte Kaiferin 

Adelheid — welche auch laut deutſchen Zeugniffen ?) Reichs— 

verwejerin über Oberitalien war — mit Bitten, daß ihnen 

die Rückkehr nach Venedig ausgewirft werden möge, denn 

auch auf dem Feitlande drüben, fügt Chronift Johanm bei, 

waren die Caloprini nicht mehr ficher, weil Jedermann fie 

Y Gfrörer, Gregor VII. 8. V. S, 509. 

2) Bert leg. IL, a 35 ff. 

3) Gfrörer, Gregor VI. B. V. ©. 513. 

#) Muratori XII., 221 und Berg VIL, 28. 

5) ©frörer, Gregor VII. 8. V, ©. 513. 

Girörer, Byzantiniſche Geſchichten. 23 
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als Berrätber verabjcheute. Adelheid konnte dem Andrin- _ 

gen dieſer Menjchen, welche ihr Sohn Kaijer Otto I. 

durch den nmeulichen Vertrag aufgeopfert hatte, nicht wohl 

widerſtehen; jie that ihr Meögliches. Doch erlebte ver 

alte Stephan Caloprino den Ausgang der Sache nicht 

mehr: er jtarb als Verbannter in Yombardien. 

Endlich gejtand Doge Memmo — obwohl wider- 

jtrebend — Die Rückkehr der Andern zu und beſchwor ihnen 

nit 4 Eideshelfern Sicberheit des Yebens und des Eigen- 

tbums. Die Ausgewanderten famen nach Venetien zurüd, 

allein vier war ihr Verderben. Eines Tages — ſo mel 

den die Quellen — da die drei Söhne Stephans Calo— 

prino aus dem Palit in gewohnter Weiſe — offenbar 

von einer Rathsverſammlung kommend — auf einer flei- 

nen Gondel mach Hauſe fuhren, lanerten ihmen vier Mau— 

vocent auf, und erjchlugen alle drei, alje daß das jtrö- 

mende Blut das Waffer des Kanales röthete. Chromift 

Johann jagt, Viele feien der Meinung gewejen, daß Sol- 

ches nicht ohne Mitwiſſen des Dogen geſchah, obgleich 

Memmo öffentlich die Hänte rein wuſch. Das Nachege- 

fühl des Südländers will für Blutſchuld ale Sühne Blut 

jeben. Die Ermordung ver drei Caloprini füllt meines 

Cractens in das Jahr 984 oder 985. 

Bon nun an erwähnen beive Quellen nur noch einen 

Regierungsaft des Dogen Memmo: „im 13. Jahre des 

Dogats“, jehreiben fie, „ſchickte Memmo feinen Sohn Mau— 

ritins nach Gonjtantinopel an die Baſileis Baſilius umd 

Conſtantinus, damit er dajelbit eine hohe Stellung erlau— 

gen möge. Kurz darauf wurde der Doge im Klojter des 

heiligen Zacharias zum Mönche geboren und zwar nicht 

aus freiem Willen, jondern weil das venetiiche Volk jolches 

£ 
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erzwang. Am 6. Tage nach feinem Eintritt jtarb Memmo“. 

Auch dem Sohne Mauritius, der in die Hauptitadt des 

Ditens gejchieft worden war, erging es nicht viel beſſer 

als dem Bater. Denn aus einer Urkunde ') erhellt, das 

er gleichfalls — d. h. nach jeiner Nückfehr aus Conjtan- 

tinopel — Mönch geworden ijt, welcher Standeswechjel 

allem Anjcheine nach nicht minder unfreiwillig war, als der 

jeines Baters. 

Da Chronift Johann und Dandolo einjtimmig aus— 

jagen, Doge Memmo habe im 13. Jahre des Dogats 

jeinen Sohn nah dem Oſten geſchickt und jei bald darauf 

in's Klojter getreten und gejtorben, jo ergibt fich, daß der 

Tod Memmo’s in dafjelbe 13. Jahr des Dogats Fällt. 

Folglih it es ein Irrthum, wenn Chronijt Johann be> 

bauptet, Memmo jei 13 Jahre und 5 Monate lang Doge 

gewejen; jtatt 13 muß 12 gejett werden. Nechnen wir: 

Doge Beter I. Orfeolo floh den 1. September 978 aus 

Venedig, jein Nachfolger Vitalis behauptete den herzoglichen 

Stuhl 1 Jahr 2 Monate, er trat alfo Anfangs November 

979 zurüd. Nun gelangte Memmo an’s Dogat, fein An- 

fang füllt demnach in den Nowember des genannten Jahres, 

mit dem 3. oder 4. November 991 fchloß aljo das 12. ° 

Jahr Memmo’s; zählt man Hinzu noch weitere 5 Monate 
jo fonımt zu Tage, daß Memmo im März 992 und zwar 

fur; vor dem Neujahr der Pijaner-Rechnung durch dei 

näcjten Dogen Beter I. Orſeolo erjeßt worden fein 

dürfte. Alſo iſt es fein Widerſpruch, wenn Dandolo ven 

Antritt des Letztern noch in's Jahr 991 verlegt. Nach 

gemeiner Rechnung ſchrieb man nämlich damals bereits 992, 

t) Auratori XII. 27, Note 1. 

[SS] 
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aber nicht nach pifanifcher, kraft welcher das neue Jahr 

erjt mit dem 25. März beginnt. Wir haben aljo einen 

neuen Beweis, daß die alten Veneter in Piſaner Weife 

zählten. 

Beide Quellen bringen die byzantiniiche Gejandtichaft 

und den Sturz des Dogen in jo enge Verbindung, daß 

man auf die Annahme hingetrieben wird, das eine Ereig— 

niß jei die Urfache des andern gewejen. Warum hat 

Memmo den Sohn nach Conjtantinopel gejendet? Ohne 

Zweifel in der Abficht, daß Mauritius dort vom Baſileus 

zum Nachfolger des Vaters, oder zum künftigen Dogen, be= 

jtellt werde. Das wollten aber die nicht, welche damals 

überwiegenden "Einfluß im Seelande bejaßen; fie antwor- 

teten vielmehr auf die gefandtichaftliche Reife des Sohnes 

mit Abjegung des Vaters. Zugleich gibt diefe Ihatjache 

merkwürdigen Auffhluß über den Stand der Parteien in 

Venetien. 

Doge Memmo, der offenbar Anfangs zu den Fränfiich- 

Gefinnten hinüberneigte, wechjelte zulegt gänzlich die Farbe 

und warf ſich dem Baſileus in die Arme: Bürge dafür die 

Gejandtichaft des Sohnes. Aber. auch die, welche den 
Vater hiefür mit Abjegung beitraften und an feiner Statt 

nunmehr Peter II. Orjeolo erhoben, hatten früher ſtets 

das byzantiniſche Banner aufgeftedt. Das weist abermals 

darauf hin, daß die Byzantiniſch-Geſinnten ſeit einiger Zeit 

nicht mehr blos — wie fie ehemals gethan — den Ein- 

fluß des Bafileus aufrecht erhalten wiffen wollten, fondern 

noch andere Dinge im Schilde führten. In der That ver- 

hält fih die Sache fe: die Häupter der ebengenannten 

Partei waren feit 959 zugleih Bertheidiger ftändijcher 

Rechte, oder politifcher Freiheit geworden, fie bejtanden 

| 
| 
| 
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allerdings noch immer auf Erhaltung guten Einvernehmeng 

mit den Beherrichern des Dftens, aber fie forderten außerdem, 

daß die Einſetzung neuer Dogen nicht von dem guten Wil- 

len der Bafileis, jondern von der Entſcheidung des großen 

Raths abhängen jolle. Und fie hatten Necht, leteres zu 

fordern, denn würden fie e8 nicht gethan haben, jo wäre 

es in Kurzem um die 959 gelegten Keime einer freien 
Verfaſſung gejchehen gewefen. 

Wir werden finden, daß die nämliche Partei auch 

ſpäter nach denfelben Grundfägen verfuhr. Trotz der 

Volksgunſt, welche Beter I. Orfeolo, der nach Entfernung 

Memmo's den herzoglichen Stuhl bejtieg, und deſſen Sohn 

Otto Anfangs genoffen, verlor jener darum die Liebe der Ve— 

neter, diefer jeine Würde, weil fie es verjucht haben, im 

geheimen Einverjtändnig mit dem griechifchen Hofe und dem 

‚ Willen des großen Rathes zu Trotz, das Dogat in ihrer 

Familie erblih zu machen. Häufig geſchah es im mittel- 

‚ alterlichen Italien, daß folche, welche ihre Laufbahn als 

Guelfen begannen, hintendrein, nachdem fie durch Oppo— 

fition zur Gewalt gelangt waren, die Herrichaft in ghibelli- 

niſcher Weiſe ausbenteten, was dann gewöhnlich ihren 

Sturz herbeiführte. Dasjelbe haben die Orfeoli unternont- 

‚ men, erlagen aber auch dem angedeuteten Gejichid. 

Venuundzwanzigftes Kapitel. 

Done Peter II. Orjeolo. Die Goldbulle von 992. 
Berhältnig zum Oftreid). 

Noch vor dem Schluß des Pijaner-FSahres 991, um 

die Mitte März 992 nach fräntischer Berechnung, wurde 
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Peter II. Orſeolo, Sohn des gleichnamigen Vaters, der 

978 nah Cuſſan entfloh und dem Sohne fünftige Größe 

geweiffagt haben ſoll, zum Dogen eingejegt. Als dieß ge- 

ſchah, zählte Peter II. nur 30 Jahre. Er hat mehr für 

Erweiterung der Macht feines WVaterlandes gethan, als 

irgend einer der früheren Herzoge Venetiens. Außer gro- 

gen perjönlichen Eigenjchaften, die ihm nicht abgejprochen 

werden können, trug fehr viel zu diefen Erfolgen die Gunft 

der Umſtände bei. Die Macht der zwei erjten Ottonen, 

deren Ehrſucht der Unabhängigkeit Venetiens jchivere Ge- 

fahren bereitete, war jo gut als gebrochen: auf dem deut— 

ihen Throne ſaß ein verzogener Knabe, während vejjen 

Minderjährigfeit verderbliche Zwietracht im Kaiferreiche 

ausbrach, und welcher, als er endlich die Zügel der Ge- 

walt mit eigener Hand ergriff, vor aller Welt das Geheim- 

niß aufdedte, daß er eher zu allen Möglichen, nur nicht 

zum Herrichen geboren ſei. Von dem brauchte daher Be- 
netien nichts mehr zu fürchten. Auch von Oſten drohte 

feine Gefahr; denn obgleich Baſileus Baſilius ein ausge— 

zeichneter Soldat war, fand er im Morgenland gegen Bul- 

garen und Saracenen jo viel zu thun, daß er nicht daran 

denfen durfte, feine fiegreichen Waffen gegen das adriatiſche 

Meer zu fehren. 
Was unter andern Verhältniffen jehr bevenflich ge— 

wejen wäre, nämlich den beiden Großmächten für Einräu— 

mung von Handelsvortheilen Alles, was jede begehrte, 

zu verheißen und in folcher Weiſe Verpflichtungen einzu— 

gehen, die einander widerjprachen, das fonnte Peter II. 

Orſeolo ungejcheut wagen; er that e8 auch, betrog die einen 

und tie andern, lenkte das Schiff des Staates glüclich 

durch die Klippen hindurch, machte, die Verlegenheiten der 
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Nachbarn klug benutzend, bedeutende Exrwerbungen, vor 

allem aber war er darauf bedacht, den Handel der Veneter 
zu fördern, welcher in der That während feines Dogats zu 

einer früher nicht gefannten Blüthe gedieh. Chroniſt Jo— 

hann jagt ): „mit den italifchen Fürften hielt Doge Peter I. 

Friede, jowie aber einer derjelben won den Venetern Yei- 

tungen verlangte, die durch die bejtehenden Handelöverträge 

nicht gerechtfertigt erjchienen, trat er ihm fühn in den Weg; 

Auswärtigen dagegen, welche jich ihm zu widerjegen wag— 

ten, wies er das Schwert”. 

Ueber die Verwaltung des Dogen Peter IH. Orjeolo 

iſt eine gute Quelle vorhanden: die vielfach erwähnte Chro— 

nit Johanns enthält nämlich eine ausführlide Darftellung 

ſeiner Thaten, welche allem Anfcheine nach ein Zeitgenoife, 

vielleicht Augenzeuge, verfaßt hat. Aber mit dem Jahre 1008 

jchließt die Chronik, und man ift jeitvem auf die Ausfagen 

Dandolo's bejchränft, welcher in wenigen Blättern über 

die Gejchichte des 11. Jahrhunderts wegeilt, und ;war 

meines Erachtens darum, weil ex Vieles zu verjchweigen 

für gut fand. 

Dandolo jagt”): „gleich nach feinem Regierungsan— 

tritt jchiefte der neue Doge Gejandte an die Bafileis von 

Conjtantinopel, Baſil und Conſtantin, und wirkte eine gol— 

dene Bulle aus, kraft welcher den venetiſchen Rhedern m und 

Kaufleuten anjehnliche Freiheiten im Umfange des morgen- 

ländifchen Neiches bewilligt wurden“. Die Urkunde ’) iſt 

jelbjt vorhanden, aber leider in einer barbarifchen Ueber— 

i) Berk VII., 29. 

2) Muratori XII., 223 

3) Fontes rerum Austriac. XIL, 36. ff. 
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jegung, welche ein Menſch gemacht hat, der kaum italienijch 

aber fein Latein verjtand, und doch Yatein zu jchreiben fich 

vermaß. An vielen Stellen fann der Sinn nur errathen 

werden. Die wejentlichen Punkte lauten nach dev Deutung, 

die ich fir die wahrjcheinlichite halte, jo: | 
„Wir Baſil und Conftantin, in Gott getreue Kaifer, 

allen denen, die Gegenwärtiges lefen, unjern Gruß. Der 

Herzog von Venetien und feine Unterthanen haben an Uns 

das Geſuch gerichtet, daß ihnen gejtattet werden möge won 

allen ihren Schiffen, die aus venetifchen oder auch aus 

andern Häfen mit eigenen Waaren hierher kämen, je nur 

2 Goldſchillinge Zoll zu entrichten. Nachforjchungen find 

deßhalb won Uns angeordnet worden, welche ergeben haben, 

daß bisher jedes Schiff mehr als 30 Schillinge bezahlte. 

Gleichwohl bewilligen wir die Bitte in Anbetracht, daß die 
Veneter jeit uvralter Zeit und jeit fie Chriften geworden 

find, die Verpflichtung übernahmen, unſerem Neich in allen 

Kriegsfällen, namentlich wenn Wir einen Angriff auf Yom- 

bardien gut fänden, treue Hilfe mit ihren Schiffen unent- 

geltlih und ohne alle Gegenrechnung zu leijten.“ 

„Wir verordnen daher wie folgt: Schiffe der Ve— 

neter, die aus venetijchen oder anderen Häfen, jedoch mit 

eigenen Waaren bieherfommen, zahlen beim Cinlaufen 

2 Schilfinge (auf jedes Fahrzeug), beim Auslaufen dagegen 

(wenn die eingeführten Waaren gelöjcht und neue zur Aus— 

fuhr hier geladen find) weitere 15 Scillinge, aljo daß die 

ganze Auflage nicht über 17 Schillinge jteigen darf. Den 

Ausfuhrszoll werden Wir von jolchen diesjeitigen Kaufherren, 

mit denen die venetischen Schiffer in Geſchäftsverkehr jtehen, 

und welche lettere Unfjern Behörden zu bezeichnen das 

Recht haben, erheben laſſen. Hat der venetiihe Schiffer 
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angezeigt, daß er zur Abfahrt bereit jei, jo darf er nicht 

über 3 Tage aufgehalten werden; es jei denn, daß die 

Noth das Gegentheil erfordert. Kein venetiicher Schiffer 

unterſtehe jih, die von Uns gewährte Zollermäßigung in 

der Art zu mißbrauchen, dag er Waaren von Amalfitanern, 

Suden oder Südlangobarden aus Bari oder aus andern 

Drten, als wären fie jeine eigenen, bier einführte, jon- 

dern obige Degimitigung gilt nur für Artikel, mit welchen 

Beneter auf eigene Rechnung handeln. Wer gleichwohl 

dieſes Unſer Gebot übertritt, der darf nicht nur die fremde 

Ladung nicht einführen, jondern er verwirft für feine Per- 

jon in Zufunft den Genuß der bewilligten Zollerniedrigung.“ 

„Weiter wollen Wir in Gnaden gewähren, daß hin— 

fort nur Unſer Hofmarichall '), und zwar in Verbindung 

mit dem eigenen Richtern der Veneter, Gerichtsbarkeit über 

venetiſche Schiffer üben, ihre Händel, jei e8 unter fich oder 

mit Andern (nicht VBenetern), ſchlichten, auch das Necht 
haben joll, Schiffe anzuhalten und zu durchjuchen. Keiner 

Unferer niedern Handelsbeamten“ — und nun wird ein 

ganzer Schwarm von Titeln jolcher griechiſchen Bedienſteten 

aufgeführt — „erfühne jich, venetiſche Seeleute oder Schiffe 

anzubalten, zu berühren” over zu durchjuchen.“ 

„Als Gegenleijtung für dieſe Unſere Beweile ver 

Huld find Wir gewärtig, daß die Veneter ihrer Seite 

aufs pünktlichſte die Verpflichtungen erfüllen, die fie Uns 

jeit altev Zeit bezüglich unentgeltliher Kriegshilfe in Yom- 
bardien und anderen Orten ſchuldig find. Alfo gegeben 

unter Beifügung Unferes goldenen Siegels,. Römerzins— 

zahl 5.” 

1) Logotheta de domo, griechiſch: Anyoderns av O!XSLAKV. 
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Die fünfte Indiftion zu Ende des 10. Jahrhunderts 

verlief vom September 991 bis zum September des fol- 

genden Yahres 992; obige Goldbulle fällt daher in den 
März 992 nach gemeiner Nechnung. Da nun, wie oben 

gezeigt worden, Peter II. Orſeolo den herzoglichen Thron 

int gleichen Monate bejtieg, da ferner wenigſtens 3—4 Wo- 

chen nöthig waren, bis feine Gejandten nach Conjtantinopel 

gelangten und die Ausfertigung — wenn er die Sache in 

Anregung gebracht hätte — betreiben fonnten, vermuthe 

ih, daß die Bulle noch auf Anfuchen des vorigen Dogen 

Menmo bewilligt, und nachher den Gejandten Peters fer- 
tig, doch in anderer Abjchrift, eingehändigt worden ift. 

Nicht wenig bejtärkt mich in diefer VBermuthung dev Um— 

ſtand, dag der Text den Namen Orſeolo's nicht erwähnt, 

jondern im Allgemeinen von einem Herzoge der Veneter 

redet. Weil während der Zeit, da die Unterhandlung be— 
treffend den neuen Zollvertrag im Gange war, zu Venedig 

ein Regierungswechjel eintrat, ließ man, denfe ich, den Na— 

men des Dogen weg, und bezeichnete nur das Amt dejjen, 

der an der Spite des feeländifchen Gemeinweſens jtand. 

Aus den an fich allerdings dunklen Worten des vor= 

letsten Abjates ') muß man, glaube ich, den Schluß ziehen, 

daß es im Jahre 992 bereits eigene Nichter der Beneter 

zu Gonjtantinopel gab, und ich finde diefe Deutung um jo 

wahrjcheinlicher, weil Dandolo jagt”), durch vorliegende 

) Fontes rerum Austriac. a. a. D. Seite 38: in super et 

hoc jubemus, ut per solum logothetam, qui tempore illo erit de 

domo, ista navigia de istis Veneticeis et ipsi Venetiei 

serutentur, et pensentur et judicentur, secundum quod ab antiquo 

fuit consuetudo. - 

?2) Muratori XII., 223: dux Petrus Urseolus a Basilio 

et Constantino imperatoribus obtinuit libertates et immunitates. 
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Urkunde fei den Venetern immunitas, d. h. gefreiter Ge— 
richtsftand, bewilligt worden. Der Sinn des Abjates iſt 

demnach folgender: fein niederer griechifcher Zöllner, ſon— 

dern nur der Oberhofmarſchall, und auch diefer mur unter 

Beiziehung der in Conftantinopel angeftellten venetijchen 

Richter, dürfe venetiſche Schiffer in Unterfuchung ziehen, 

ausgebrochene Händel fchlichten. Sicherlich legten die Ve— 

neter großen Werth auf legteres Vorreht. Warum dieß? 

‚Offenbar deßhalb, weil die niederen Beamten der gött- 

lichen Majeſtät von Conftantinopel fat ohne Ausnahme Be— 

trüger waren, bei jedem Anlaß Expreffungen machten, 

raubten und ftahlen, wo und fo gut fie fonnten. Durch 

das Zugeſtändniß, daß nur der Yogothet, und auch er nur 

im Verein mit venetifchen Richtern, Gerichtsbarkeit zu 

üben befugt jei, erlangten die Veneter zwei Vortheile: erit- 

ih mußte ſich der Yogothet doch einigermaßen vor den 

venetifhen Richtern jchämen, wenn er etwa Yujt gehabt 

hätte, gar zu ungeſcheut die Gerechtigkeit zu beugen; für's 

zweite, denfe ich mir, ift der Yogothet alljährlich won Sei— 

ten des venetifchen Staats mit einer erfledlichen Summe 

gejchmiert worden. Würde er num fich grobe Bedrückun— 

gen gegen einzelne DVeneter erlaubt haben, jo mußte er 

fürchten, daß das nächſtemal das Schmiergeld ausbleibe, 

da ihm ja geborene Veneter zur Seite jtanden, die jeden 

ungerechter Weife erprekten Heller nachrechnen konnten. 

Die andern Sätze geben Aufichluß über das byzan— 

tiniſche Zollwejen. Dafjelbe war in wahrhaft barbariicher 

Weife eingerichtet. Der „gottgeliebte, gottgetreue und aller— 

heiligſte“ Bafileus erhob die Mauth nicht won Werthe der 

eingeführten Waaren, jondern er hielt ſich — etiwa wie ein 

Hurone oder Negerfürit es thun würde — an das, mas 
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man ohne Mühe mit Händen greifen fonnte, nämlich an 

den Schiffsförper, bejtimmend, jedes Schiff, das einlauft — 

bezahlt, gleichwiel mit was es befrachtet ijt, jo und jowiel 

Schillinge Zoll. Natürlich hatte das zur Folge, daß die 

Veneter nur große Schiffe für den Handel mit Conjtanti- 

nopel ausrüfteten, und meines Crachteng ward die vene— 

tiihe Rhederei durch obige Vorjehrift mächtig befördert. 

Unbeſchränkte Willkür, nah Herzensiuft alle Welt hudeln 

und jchänden und nach der Kegel dreinfahren zu können: 

„sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas,“ 

— dieſes Recht, das die byzantinischen Baſileis in vollen 

Zügen genofjen, macht die Menſchen unfehlbar dumm; denn 

alles Böſe zerſtört ſich jelbit. 

Der Vertrag unterſcheidet zwiſchen Ankunfts- und 

Abfahrtszöllen und verlangt für letztere faſt den achtfachen 

Betrag der erſteren. Was brachten die Veneter nach Con— 

ſtantinopel? Holz, Eiſen und eiſerne Waaren, Getreide, 

etwa Wollenſtoffe, Sklaven, Rauchfleiſch, u. ſ. w. kurz meiſt 

Gegenſtände, die ſehr viel Raum einnahmen und wenig 

werth waren. Was nahmen ſie dagegen mit? die koſtbar— 

ſten Waaren ver Welt, Gewürze, Seide, nordiſche Pelze, 

Leckereien, Zucker, feines Leder, feine Waffen u. ſ. w. Da— 

her iſt es in der Ordnung, daß der Ausfuhrzoll um das 

achtfache den der Einfuhr überſtieg. Ein venetiſches Schiff 

z. B., das Bauholz oder Ochſen nach Conſtantinopel ge— 

bracht hatte und nun jene theuren Waaren in Rückfracht 

nahm, konnte ſehr gut 15 Schillinge bezahlen, da die Rück— 

ladung das hundert- vielleicht taufendfache der Einfuhr be- 

trug. Den Ausfuhrzoll aber erhob die Negierung des 

gottgeliebten Herrihers nicht von dem venetiſchen Schiffer 
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jelber, jondern von dem griechifchen Kaufherrn, dem der 

Veneter die Rückladung abgenommen hatte. 
Ich denfe, man ift berechtigt, aus letzterer Beſtim— 

mung den Schluß zu ziehen, daß griechifche Häufer in der 

Kegel bei reichen Ladungen den Benetern geborgt haben. 

Letztere vertrieben die fojtbaren Waaren, deren Stapelplat 

Sonftantinopel war, zwar auf eigene Gefahr, aber nicht 

immer mit eigenem Gelde nach den Ländern des Wejteng, 

und fie zahlten ihre conftantinopolitanifchen Gejchäftsfreunde 

erſt, nachdem fie die betreffenden Ladungen verkauft hatten, 

folglich mit erlöftem Gelde. Ein folcher Handel aber fett 

meines Crachtens nothwendig voraus, daß die borgenden 

Hänfer irgendwelche Sicherheit erhielten. Nun biezu, denke 

ich, waren die venetischen Richter zu Conftantinopel gut. 

Diejelben jagten auf ihren Eid aus, der und der Schiffer 

it ein rechter Mann und verdient Vertrauen; zweitens 

jtanden jte dafür ein, daß der Empfänger, wenn er etwa 

wider Erwarten Sprünge machen würde, unfehlbar von der 

venetiichen Gerechtigfeit zu Haufe getroffen werden jolle. 

Gewiß war die Anstellung eigener Richter in Con— 

Itantinopel ein umjchätbares Necht für die Veneter. Aber 

nun jehe man, wie jchlau fie das, was ihr Vortheil vers 

langte, in das griechiſche Gefchäftsleben hineinzufilzen wuß— 

ten. Wenn etwa den Bafileus Yuft angewandelt hätte, 

eines schönen Morgens, die läftigen Veneterrichter, die vor— 

ausfichtlich den griechifchen Behörden häufig mit Bejchwer- 

den in den Ohren lagen, fortzujagen, ja dann lief er Ge— 

fahr, daß alsbald der überaus wichtige Ausfuhrhandel nach 

Benetien ftocte, und hiedurch wäre der gotterleuchtete Ba- 

jileus am empfindlichiten Punkte, nämlich am eigenen Geld— 

beutel — dem unerfättlichen — verwundet worden. Folg— 
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lich ſtanden jene Nichter troß aller Herrſcherlaunen fel- 

ſenfeſt. 

Weiter ertheilt der Vertrag die Zuſicherung, daß 
kein venetiſcher Schiffer, ſo bald er ſeinen Beſchluß der 

Abfahrt angezeigt habe, Länger als höchſtens 3 Tage — 

Nothfälle ausgenommen — aufgehalten werden jolle. Das 

bängt nach meinem Dafürhalten fo zufammen: der Baji- 

leus lebte im immerwährenden Kriege mit den Sarucenen 

und der Streit zwijchen ihnen wurde großen Theils zur 

See geführt. Wenn nun etwa die griechiiche Flotte da 

oder dort eine Niederlage erlitt, jo half ſich der Baſileus 

damit, daß er alle im Dafen von Conftantinopel befind- 

lichen Schiffe und Matroſen — mochten fie einer Nation 

angehören, welcher fie wollten — für den Striegsdienit 

preßte. Es hieß, hinaus in die See, helft uns die Sara- 

cenen — den Erbfeind des chriftlichen Namens, befümpfen. 

Solbem Mißbrauch fuchten nun die Veneter durch jenen 

Artifel vorzubeugen; zugleich aber fieht man, daß der Ba— 

ſileus geſonnen war, jeine Zuſage nicht zu erfüllen; dem 

er bedingt ja Notbfälle aus, während er fich unzwei- 

felhaft Bas Necht vorbehielt, zu bejtinnmen, wann dieje 

Fülle eintreten. 

Yant dem zweiten Abſatze nahmen am griechiſchen 

Handelsverfehr außer den Venetern hauptfächlich drei an- 

dere Nationen Theil, erſtlich Amalfitaner, zweitens Juden, 

drittens VYangobarden von Bari. Cine ältere Urfumde ') 

erwähnt aus ähnlichem Anlaffe im Allgemeinen Yombarden ; 

bier jieht man, daß insbejondere die von Bari gemeint 

find, welche unter Verwaltung des byzantiniſchen Catapan's 

ı) Oben ©. 267. 
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von Italien jtanden. Weder die Amalfitaner noch auch 

die von Bari, obgleich lettere genau genommen dem grie- 

chiſchen Neiche jelber angehörten, genoffen gleiche Vorrechte 

mit den Venetern. Das ift abermal eines der Kenn— 

zeichen barbarifcher und despotifcher Negierungen, daß fie 

ſtets Fremde höher achten als die eigenen Leute. Ohne 

es zu ahnen, gejtehen fie hiedurch felber ein, daß ihr Wal- 

ten die Menjchen, welche das Unglück haben, unter ſolchem 

Scepter geboren zu werden, erniedrigt und nichts als Fluch 

und Unfinn zu Tage fördert. 

Endlich den in hiſtoriſcher Beziehung wichtigſten 

Punkt des ganzen Vertrags bilden die zweimal widerholten 

Sätze, welche auf die alte Verpflichtung der Veneter, dem 

Baſileus Kriegsdienſt mit ihren Schiffen zu leiſten, Bezug 

nehmen. Urkundlich tritt hier das Geheimniß hervor, das 

die älteren venetianiſchen Chroniſten ſorgfältig zu verhüllen 

ſuchen, und das die neueren Bearbeiter der Geſchichte des 

Seelands nicht ahnten, obgleich es — wie ich früher 

zeigte — durch eine Reihe von Thatſachen außer Zweifel 

geſtellt wird. Seit dem Begimm ihres Gemeinweſens — 

oder, wie die Urkunde ſagt, ſeit allgemeiner Einführung 

des Chriſtenthums auf den Laguneninſeln — waren die Ve— 

neter dem Baſileus dienſtpflichtig. Doch betrachtete man 

ſie, meines Erachtens, nicht eigentlich als Unterthanen des 

orientaliſchen Reichs, ſondern vielmehr als ein Anhäugſel 

des byzautiniſchen Kronguts. Denn nicht ohne tiefern 

Grund iſt es, denke ich, geſchehen, daß die Veneter gerade 

unter die Gerichtsbarkeit des Hofmarſchalls geſtellt wurden, 

welcher bekanntlich To 1öıxöv, d. h. der das Privat- und 

Hansvermögen des „allerheiligiten" Baſileus verwaltete. 
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Doge Peter II. Orfeolo und Kaifer Otto III. 

Durfte nun Doge Peter I. Orfeolo, nachdem 

er jolcher Gejtalt die alte Verpflichtung erneuert hatte, 

auf jeden Winf des Baſileus Yombardien, ein Kronland 

des deutjchen Kaifers, anzugreifen, ehrenhafter Weife mit 

eben diefem Kaifer ein Freundſchaftsbündniß anknüpfen? Mit 

Ehren fonnte er Ta Solches nicht thun; aber er that 

e8 doch, vermuthlich, weil er dachte, daß in alle Ewigkeit 
nichts aus jenem Artikel werden würde, nnd zwar jchlug 

Doge Peter am deutſchen Hofe noch größere Vortheile 

heraus, als am byzantinijchen. 

Dandolo fährt ') fort: „auh an König Otto IH. 

Ihidte der Doge Gefandte — nämlich den Diacon Mari— 

nus und den Laien Johann Drfeolo, welche ihr Gejchäft 

aufs beſte bejorgten und ausgezeichneter Gnaden gewür— 

digt wurden; denn Dtto bejtätigte nicht nur die von Ältern 

Kaifern gewahrten Nechte und Freiheiten der Veneter, jon- 

dern er fügte auch neue hinzu. Dandolo theilt jofort die 

Urkunde ?) jelbjt mit, welche den 19. Juli 992, Römer— 

Zinszahl 5 — wie es fcheint zu Mühlhauſen im Elſaß — 

ausgefertigt worden tft. 

Der wefentliche Inhalt ift diefer: erſtlich bekräftigt 

Dtto in vollem Umfange und mit feierlichen Worten den 

Bertrag, welchen fein gleichnamiger Vater Otto II. den 

Benetern 983 auf dem Veronefer Reichstag bewilligt hatte. 

1) Muratori XII., 223. 

2) Böhmer, Regest. Nro. 694. 
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Dann heißt es weiter: alle Güter, welche dev Dogenpalaft, 

das Patriarchat von Grade, die Bisthümer und Klöfter 
des Seelands, überhaupt alle Bürger Venetiens diesfeits 

im ganzen Umfange des Reichs, wo e8 auch jet, inne haben, 

ſollen ungeftört in ihrem Beſitze verbleiben, jolche aber, 

welche jie im Yaufe der letzten 30 Jahre erworben hatten 

(aber die ihmen ſeitdem entriffen worden waren), müſſen 

unverweigerlich an fie zurückgegeben werten. Keinen dies- 

jeitigen hohen oder niedrigen Beamten jteht das Recht zu, 

Gerichtsbarkeit über venetiſche Unterthanen zu üben, die— 

jelben vorzuladen, oder Abgaben von ihrem im Neiche ge- 

(egeuen Eigenthun zu fordern, es gejchehe denn ſolches 

in Anwejenheit der Richter des Dogen. Kerner beftätigen 

Wir den Venetern das Gebiet von Yoreo, jo weit es von 

Salzwaffer (vom Meere) bejpült wird. In allen Orten, 

Städten, Marken, wo die Beneter jeit alter Zeit Waaren- 

verfehr trieben, foll auch fürder ihr Handel frei und un— 

bejchränft jein. Und wenn fie mit diesjeitigen Grafen in 

Rechtshändel gerathen, und jich bereit erklären, Recht zu 

nehmen, die Grafen aber dasjelbe verweigern, jo joll es 

ihnen unbenommen jein, nach dreimaliger gerichtlicher Auf- 

forderung an beſagte Grafen, ſich jelbjt Hecht zu ver— 

ihaffen, aljo dag eine Klage hiegegen nicht jtatthaft üt. 

Angriffe auf diesjeitiges Eigenthum der VBeneter, oder auch 

auf venetiiche Orte, werden ſtreng bejtraft. Lehnt jich ein 

Veneter drüben wider die Herrichaft des Dogen auf und 

entflieht ev mach dem Feſtlande, jo darf ihm diesſeits fein 

Unterjchleif gewährt, jondern ver Flüchtige joll gezwungen 

werden, die Gnade des Dogen anzurufen.“ 

Dreißig Jahre früher hatte der damalige Doge Peter 

Sandiano IV. Hand an die Ausführung des Planes ge— 

Sfrörer, Byzantiniſche Sejhichten. 24 
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fegt, jeine Heimat dem ventjchen Kaiſerthum zur unter— 

werfen, wogegen ibm Otto I. unbejchränfte Gewaltherr- 

jcbaft über die Veneterv und große Befiungen auf ven 

Feſtland in Ausficht jtellte, jpäter aber waren die leßtern 

nach dem Sturze des jehuldigen Dogen auf Befehl Otto’s II. 

eingezogen worden. Jetzt aber ließ jich Peter Orfeolo 1. 

von dem Sohne und Erben desjelben Otto II., von König 

Otto III, die Auslieferung aller diefer Güter zufichern: 

das iſt eine der erjten Spuren, daß der nene Doge auf 

die Bahn jeines Vorgängers Candiano IV. einzulenfen ge- 

dachte. Als eine der Beſitzungen, die in ſolcher Weiſe ar 

Venedig zurücgegeben werden jollten, wird insbejondere 

Yoreo aufgeführt, das, wie ich oben- zeigte, Otto II., zum 

Lohn fir ven Abfall vom Seeland, an die meuterijchen 

Bewohner von Capodargine verjchenft hatte. Klar it, daß 

die Veneter auf die Grimdlage der Urkunde vom 19. Juli 

992 hin auch vie Abtretung von Capodargine verlangen 

fonnten, doch glaube ich aus Gründen, die ich umten zu 

entwideln mir vorbehalte, daß der Doge nicht wor 996, 

md zwar im Folge des von Otto III. angetvetenen evjten 

Nömerzuges zum wirklichen Befite von Capodargine ge- 

langt iſt. 

Sodann bemerfe tan, mit welcher Beharrlichkeit es 

der Doge darauf anlegt, in allen Befitungen, welche Die 

getjtlichen und weltlichen Anftalten des Seelands, der 

Dogenpalajt oder der Staat, das Patriarchat, die Stühle, 
die Klöfter, überhaupt alle veichen venetijchen Bürger 

prüben auf dem Boden des italiichen Reichs erwerben 

oder erworben haben, worerjt die Mitgerichtsbarfeit zu er— 

ringen. "Kein Graf, fein Beamter diesjeits darf ohne Bei- 

ziehung der Richter des Herzogs Veneter vorladen, oder 
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Rechtshändel gegen das hüben gelegene Cigenthum  ver- 

jelben einleiten. Ja, der deutjche König geht jo weit, den 

Benetern Straflojigfeit für einjeitige gewaltthätige Selbjt- 

hilfe zu gewähren, im Falle die diesjeitigen Beamten nach 

dreimaliger Aufforderung ihre Mitwirkung verjagten, oder 

deutſch gefprochen, ſich beharrlich weigerten, das gut zu 

beißen, was die Veneter unter dem Borwande der Ge- 

vechtigfeit begehrten. Fälle der Art müſſen häufig vorge- 

fommen jein, denn es fonnte gar nicht fehlen, daß dies— 

jeitig Grafen gegen die Veneter, welche jährlich einen 

auten Theil ihrer Neichthümer auf den Ankauf feſtländi— 

iher Güter verwandten, tiefen Groll oder Neid — die 
Wirkung üt gleich — fahten und mit ihnen im  jtetem 
Hader lebten. 

Durch beide Mittel hat Doge Peter II. Orſeolo ven 

Erwerb des ausgedehnten Gebiets, das Venedig jeitdem 

auf dem Fejtlande erlangte, jorgjam vorbereitet. Denn der 

Beſitz der Gerichtsbarkeit 309, wenn auch langſam, doch 
unfehlbar das, was wir Yandesheheit nennen, nach ich: 

sch werde auf diefen Punkt unten zurückommen, wo von 

den Verträgen mit den Biichöfen Treviſo's und Ceneda's 
die Rede jein wird. 

Zugleich dienen die betreffenden Stellen der Ottoni— 

ihen Urfunde zu nicht geringer Beftätigung des Sinnes, 

der, wie ich oben gezeigt habe, dem vorletzten Abjage des 

conjtantinopolitanifchen Vertrags beigelegt werden muf. 

Nur wenige Monate verliefen zwijchen der Ausfertigung 

beider Aktenſtücke. Da Doge Peter I. Orfeolo jo große 

Mühe aufwandte, um Gerichtsbarkeit drüben in Ober- 

italien zu erwerben, wird fein Unbefangener zweifeln, daß 

er auch zu Conftantinopel dieſelben Grundſätze befolgte. 

24* 
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Ohnedieß hatten alle Zugeftändniffe, die ev in Griechen- 

land errang, jo lange feinen wahren Werth, als es ihm 

nicht gelang, zum Schuße des venetifchen Handels eigene 

"Richter in Conjtantinopel anzustellen, ſintemalen ſonſt die 

ſprüchwörtliche Spitzbüberei der byzantinifchen Beamten 
alle Mohlthaten dev Verträge zu vereitelit drohte. 

Endlich bewilligte Dtto III. noch durch die Urkunde 

vom Juli 992 die Auslieferung aller politifchen Flücht— 

linge. Daß Doge Beter II. Orſeolo jolches begehrte, it 

jehr begreiflih, denn jeine perſönliche Sicherheit hing 

davon ab; aber, daß der deutſche König dem Dogen will- 

fahrte, darüber muß man jich billig wundern. Der ges 

heime oder vffene Vorſchub, welchen bis dahin die Be- 

herrſcher Italiens den unzufrievenen Parteien des See— 

landes gewährten, war jeit Jahrhunderten eines der fräf- 

tigften Mittel gewejen, allzu großer Ehrjucht der Dogen 

Schranfen zu ſtecken, ihre Fittige je nach Umſtänden zu 

ftugen. Der Schwächling, welcher damals auf dem Throne 

Germaniens ſaß, gab es jorglos aus der Hand! 

Dean sieht, ſehr bedeutend waren die Bortheile, 

welche der Doge durch die Akte vom 19. Juli 992 davon 

trug. Sollte nun Dtto gar feine egenleiftungen aus— 

bedungen haben! In vielen jpäteren Chroniken der Ve— 

ueter findet ') ſich die Ueberlieferung, dag damals Beter I. 

Orſeolo die Bezahlung eines jährlichen Tributs an die 

deutſche Krone, beftehend in einem golddurchwirften Seiden- 

mantel und in einer gewifjen Summe Geldes übernahm. 

In der That theilt auch Chronift Johann, Zeitgenoſſe 

) Den Nachweis der Quellen bei: Yebret, Geſchichte Vene— 

digs I., 254. 
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Beters Orſeolo II., eine Nachricht mit, welche auf dasjelbe 

binansläuft. Er jagt ') nämlich, Otte IH. habe jpäter 

dem Dogen die jährliche Yieferung des feidenen Pracht- 

mantels, ven letterer bis dahin, außer einer Summe von 

50 Pfunden, entrichten mußte, in Gnaden erlaffen. Wie 

ich unten zeigen werde, ijt die Urkunde noch vorhanden, 

kraft welcher Otto — damals bereits Kaifer — die neue 

Sunft gewährte. Diejer Tribut aber kann kaum anders, 

als in Folge der VBerhandlimgen von Mühlhauſen, ver 

‚ erften, welche Doge Orſeolo mit dem — Hofe pflog, 
feſtgeſetzt worden ſein. 

Immerhin, was iſt ein Seidenmantel und jährliche 

fünfzig Pfunde Silbers oder auch Goldes im Vergleiche 

mit den Zugeſtändniſſen, welche der Vertrag von Mühl— 

hanuſen dem Seeland verſchaffte. Sicherlich hat Doge Or— 

ſeolo noch andere Schrauben anwenden müſſen, um obige 

Dinge zu erlangen. Als Otto III. 996 den erſten Römer— 

zug antrat, bewies er gegenüber dem Dogen und deſſen 

Hauſe ein Maß von Huld, das Staunen erregt. Daraus 

folgt, meines Erachtens, daß er ganz von den Orſeoli 

umgarıt war. Nun gab es, wie wir wiſſen, ein ſicheres, 

faſt unfehlbares Mittel, den jungen Fürſten zu gewinnen: 

dasfelbe bejtand darin, daß man auf ſeine närriſchen Ideen 

von Wiederherjtellung des alten Römerreichs einging. Letz— 

teves that ohne Zweifel Doge Orſeolo in reichlichjtem Um- 

fange, beweist doch Alles, was wir von ihm wilfen, daR 

er ein ausgelernter Ränkeſchmied war, der es an präc- 

tigen Worten nie fehlen ließ. 

) Bers VIL, 34 Mitte. 
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Auf einen dritten Hebel deutet die bereits erwähnte 

Urkunde !) Hin, durch welche Otto 998 die fernere Ablie- 

ferung des Palliums erlief. Es heißt darin: „kund und 

zu wiffen jedermänniglich, was Gejtalt Herzog Peter, unjer 

Gevatter,. durch feinen Gefandten, den Diacon Johann, 

die Bitte an Uns richtete, dak wir auf den Mantel md 

die Summen, welche aus diefem Anlaß alljährlich au 

unfere Kämmerer entrichtet zu werden pflegten ?), in 

Gnaden verzichten mögen, was wir auch bewilligt haben." 

Alſo fielen jährlich bei Ablieferung des Mantels reiche 

Geſchenke an die Kämmerer, die Augen und Ohren des 
jungen Fürften, ab; hieraus aber darf man den Schluß 

ziehen, daß ſolches noch viel mehr bei Abſchluß des Ver— 

trages, der den Mantel und die goldene Zuthat erzeugt 

hatte, gefchehen jei. Kurz, als die beiden wenetianijchen 

Botichafter, Herr Dincon Marinus und Herr Johann Or— 
jeolo, zu Mühlhauſen im Juli 992 erichienen, find allen 

Anzeigen nach ihre Reiſeſäcke mit Silber und Gold wohl 

gefüllt gewefen, und beide haben nicht ermangelt, diejes 

Mittel der Ueberredung am gehörigen Orte jpielen zu 

laſſen. Einfältige Fürjten, namentlich ſolche, welche fich 

in den Kopf jegen, unumfchränft zu herrſchen, werden unfehl- 

bar von ihren DVertrauten, den Kammerherren, Kammer— 

dienern und Lakaien, mißbraucht. 

Die Unterhandlungen mit dem vdeutjchen und dem 

byzantiniſchen Hofe waren nicht die einzigen, welche Peter 

Orfeolo im Anfange feines Dogats anfnüpfte; „auch mit 

) C. A. Marin, Storia del commereio dei Venezianill., 121. 

2) Quae camerarii nostri sibi annualiter per censum exi- 

zebant. 
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den Fürjten der Saracenen — d. h. wohl mit den Fati— 

miden Aegyptens, den Abafjiden Shriens, den Haufe von 

Cordova, jowie mit den Sultanen von Magreb und Afrifia 

— schloß ') ev Handelsverträge und gewann die Gunſt 

aller.” „Desgleichen hielt ev" — jo berichten beide Chro- 

nijten weiter — „gute Freundſchaft nit ven Machthabern 

Italiens," d. h. meines Erachtens mit den Biſchöfen und 

Grafen Lombardiens, mit dem Papft, jowie mit den Her: 

zogen von Tuscien, Spoleto-Camerino und Benevent. 

Einige Aktenſtücke, betreffend die Verhandlungen, welche 

Peter II. Orſeolo in letterer Richtung pflog, find auf ums 

gekommen und beweien allzumel, wie unten gezeigt werden 

ſoll, daß der Vortheil auch nach diefer Seite hin den 

Venetern zufiel. 
Die glücklichen Früchte der diplomatischen Ihätigfeit 

des Dogen jchildert Chronift Johann, indem er jchreibt ?): 

„Peter Orjeolo hat nicht etwa blos den ehemaligen Wohl- 

ſtand des Seelands wiederhergeitellt, nein er vermehrte 

die Macht des Gemeinwejens in ſolchem Umfang, daß zu 

jeinev Zeit Venetien alle benachbarten Provinzen weit an 

Herrlichkeit und Neichthum übertraf.“ Nicht ohne Hinter- 

gedanken that der Doge all! dieß: er rechnete, wenn er 

dem venetifchen Handelsftand die Tajchen Fülle, würden vie 

Kaufherren bereitwillig den ehrfüchtigen Plänen, die ex 

für ſich jelber hegte, Vorſchub leiften. Der Enderfolg hat 

jedoch -den Beweis geliefert, daß er jich hierin täufchte. 

Gegen andere Mächte, die ſich weniger fügſam zeig- 

ten, bereitete Peter II. Drjeolo Waffen vor. Beide Chro- 

) Muratori XII. 223 und Berg VII, 29. 

2) Ber VII, 29. 
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nijten melden !): „ver Doge gebot, dag venetijche Schiffer 
ven Süpflaven, welche ven Handel auf dem Adrian bejchag- 

ten, den gewohnten Tribut (für Schuß gegen Sceeraub) 

nicht mehr entrichten jollten.“ Alſo in der legten Zeit — 

ich denfe jeit ven Unruhen, welche dem Sturze Peters 

Candiano IV. vorangingen und folgten — war der Miß— 
brauch eingeriffen, daR die Slaven des adriatiichen Meeres 

von dem venetiichen Handelsſtand einen fürmlichen Tribut, 

als Preis fir Sicherheit der Schifffahrt, erhoben. Begreif— 
licher Weije fonnte und mußte der Doge wiffen, daß die 

Räuber nicht im Guten auf den Gewinn verzichten würden. 

Drjeolo hat jolches nicht nur geahnt, man kann jagen: 

er hat einen offenen Kampf herausgefordert. Die Chronijten 

fahren fort: „da der Ban?) von Croatien aus Groll über 

Entziehung des Zinjes den Venetern allerlei Ungelegen- 

beiten bereitete, ſchickte der Doge 6 wohlgerüjtete Kriegs— 

ſchiffe unter dem Befehl des Badvario Bragadino wider 

Stadt und Inſel Yiffa aus. Der venetifche Anführer er- 

oberte den Ort und machte viele Gefangene weiblichen und 

männlichen Gejchlechts, die er nach Venetien abführte. 

Allein aus diefer That entjprang nur vermehrter Haß ziwi- 

ſchen Benetern und Croaten.“ 

Unten werden wir jehen, daß Doge Drjeolo den 

Krieg liebte und daß e8 ihm Vergnügen beveitete, in eige- 

ner Perjon BVBenetiens Flotte gegen den Feind zu führen. 

Warum hat er nun hier den Befehl einem Andern über- 

geben? Sch denke darum, weil ver große Rath, deſſen 

') Berg VII, 29 und Muratori XIL, 225-1. 226. 

2) Croatarum judex. 
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Willen der Doge damals uoch berückſichtigen mußte, es jo 

haben wollte; die Ariftofratie fürchtete nämlich — und 

nicht mit Unvecht, — daß der Doge, wenn man ihn freie 

Hand laſſe, etwaige Eroberungen micht zum Wohle des 

Staats, jondern für eigene Rechnung machen werde. Auch 

jo erreichte Orſeolo jenen Zwed. Die Streitmacht, welche 

Badoario führte, war viel zu ſchwach, um irgend etwas 

Nachhaltiges nuszurichten. Das Heine Unternehmen konnte 

daher nur die Folge haben, daß fich die Nothwenvdigfeit 

einer großen Ausrüftung hevausjtellte, deren Befehl dem 

Dogen jelbjt zu Theil werden mußte. Meit gutem Fuge 

bemerfen daher die Chronijten, jener Seezug Badoario's 

babe blos dazu gedient, Del in's Feuer des Haſſes zu 

gießen. 

Die Quellen berichten noch von zwei andern Maß— 

regeln des Dogen, die beide in die erſten Zeiten feiner 

Verwaltung fallen, dabei friedlicher Natur, aber wohl durch— 

dacht find: „die Stadt Grado, Metropole von ganz VBene- 

tien, war durch Alter zerfallen. Doge Peter II. Orſeolo 

Itellte jie vom Erdboden an bis hinauf zu den Zinnen 

auf's Beſte wieder ber, umgab fie mit Ringmauern, auch 

erbaute ev für ſich dajelbjt einen Palaft in der Nähe des 

öftlichen Hauptthurmes, deßgleichen jette ev die verſchie— 

denen Kirchen wieder in guten baulichen Stand. . Nicht 

minder ließ ev zur nämlichen Zeit einen Palaſt in Citta- 

nuova oder Heracliana für jich errichten”. Dem evjteren 

Sate fügt Dandolo noch die weitere Nachricht bei: „ale 

der Doge die Kirchen von Grado wiederheritellte, traf er 

Anftalt, dag in der Krypta zum Gvangeliften Markus vie 
dort befindlichen Körper der vier Heiligen Dionyſius, 

Yargus, Hermogenes, Fortimatus, eingejchloffen in vier 
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Schreine, an einen Orte, den außer einigen Wenigen Nie- 

mand kannte, vergraben wurden.‘ 

Die PVerheimlihung der Stelle, wo die Reliquien 

lagen, war ernftlich gemeint, denn weiter unten erzählt ") 

Dandole: „nachdem Patriarh Poppo von Aguileja 1024 

die Stadt Grade großen Theils zerjtört und die Kirchen 

ausgeplündert Hatte, eroberten die Veneter kurze Zeit 

darauf den Ort wieder; jo große Freude fie aber über jol- 

chen Sieg empfanden, ypeinigte jie doch der Gedanfe, daß 

der ruchlofe Poppo auch Die vier heiligen Körper mit fort- 

genommen haben dürfte. Da machte ein alter Mönch, der 

das Amt des Wächters am Dome verjah, die Anzeige, daR 

vor mehr als einem Menjchenalter Doge Peter II. Orſeolo 

Befehl gegeben habe, bejagte Yeiber auf's forgfältigite zu 

verbergen. Nur vier Menſchen feien in das Geheimniß 

eingeweiht worden; ev jelbft jei der einzige noch überlebende 

aus der Zahl der vier Mitwiſſer. Seinen Weijungen ge— 

mäß grub man nach, md entdeckte wirklich die Neliquien.‘ 

Seit mehr als einem Jahrhundert befand jich da— 

mals zu Venedig in der Gapelle des Dogenpalajtes ver 

Körper eines hochgefeierten Zeugen der alten Kirche, der 

bei Yebzeiten nicht etwa blos ein Heiliger, jondern ein Evan— 

gelijt geiwejen war, Niemand aber als der Doge und viel- 

leicht zwei Perſonen kannten den Ort, wo die Gebeine des 

heiligen Markus ruhten; denn Gründe unbeſiegbarer Art, 

von denen ich au einem andern Orte Nechenjchaft gub, 

hatten erzwungen, daß der Schatz den Augen und der Ver— 

ehrung des Volks entzogen werden mußte. Warum hat 

Beter Orſeolo IT. das gleiche Verfahren bezüglich der vier 

i) Muratori XL... 255 unten ff. 
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Heiligen des Gradenjer Stuhles anznbefehlen für aut bes 

funden? Ich denfe, er that jolches, von der Abjicht ge- 

leitet, daß das Patriarchat wenigftens feinen Vorzug vor 

der Dogen-Capelfe genießen jolle. Seine Mafregel verrieth 

— man muß e8 befennen — wenig Freundſchaft fir den 

damaligen Patriarchen, dagegen bewies fie, daß Doge 

Beter I. Orfeolo ein gelehriger Schüler byzantiniſcher 

Staatsweisheit gewejen ilt. 
Auf dem Stuhle von Grado ſaß noch immer jener 

Bitalis, der, wie ich früher gezeigt habe, 966 erhoben, 

volle 50 Jahre — alfo bis gegen 1016 amtete. Vitalis 

war der Sohn des ehemaligen Dogen Peter Candiano IV., 

folglich der Sproffe eines Haufes, das in den Orfeoli Tod» 

feinde haßte. Unter folchen Umſtänden iſt begreiflich, 

daß der neue Doge Peter II. Orſeolo Mißtrauen gegen 

ven Patriarchen hegte. Gleihwohl hat er Grado, deu 

Sitz des Patriarchen, faft neu auferbaut, die Stadt mit 

Kingmanern umgeben und aufs Beſte befeitigt, er hat 

weiter die dortigen Kirchen herrlich geſchmückt, und endlich 

einen Palast aufgeführt, der vorausfichtlich dem Orte zu 

nicht geringer Zierde gereichte. Sieht das nicht aus, wie 

eitel Huld? Ja dem Scheine nach! in Wahrheit aber zog 

die Befejtigung Grado's als unausbleiblihe Folge nach 

ih, das Tebendige Vertheiviger hier eingelagert werden 

mußten, alſo eine Befagung, welche, mochte jie Hein oder 

groß fein, nicht von dem Willen des Patriarchen, jondern 

von dem des Dogen abhing. 

Der gleiche Hintergedanfe lag der Aufführung des her— 

zoglichen Palaftes am nämlichen Orte zu Grunde. Konnte 

man es dem Dogen verargen, wenn er nunmehr länger 

und häufiger als ſonſt zu Grado hauste; wer einen Palaſt 
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baut, der will jein Geld nicht für nichts ausgegeben haben. 

Kurz die reife und wohlberechnete Frucht des bejchriebenen 

Bauweſens war, daß der Doge jett fait ohne Umfchweife 
ven Patriarchen überwachen konnte, daß er ihn in feiner 

Gewalt hatte. In der That mußte Patriarch Vitalis Can- 
diano — wie wir unten jehen werden —, wohl oder übel 

wollend, an dem Triumphwagen des zweiten Orfeolo ziehen. 

Mit dem Palafte zu Deracliana verhielt es fich ähn- 

lich, Die Stadt war, wie wir wiffen, ehevem Feuerheerd 

ver byzantinischen Partei geweſen, und ich denke, es wird 

noch gegen Ende des 10. Jahrhimderts Bewohner genng 

dajelbjt gegeben haben, welche die nämlichen Gefinmungen 

begten. Doge Beter Orſeolo IT. legte ungewöhnliche Theil- 

nahme für den Ort an den Tag. Ich komme zumächit 

auf eime Stelle der DOttonifchen Urkunde vom Juli 992 

zurüd, die ich oben abfichtlich zur Seite lief. Es heißt ') 

darin: „auch wollen und befehlen Wir, daß der Stuhl von 

Herachiana den Zehnten aus dem ganzen Gebiete ziehe, 
das im den Zeiten des Langobardenkönigs Liutprand kraft 

de8 von dem Dogen Pauluzzo und dem Kriegsoberften Mar— 
cellus abgefchloffenen Bertrags ?) zum Weichbilde genannter 

Stadt gejhlagen worden it“. Doge Peter II. Orfeolo 

hatte alſo zu Wege gebracht, daß der deutjche Herricher 

dem dortigen Bisthum veiche Einkünfte aus Yändereien 

zuſprach, die um jene Zeit der Biſchof von Belluno ftrit- 

tig machte. Etliche Jahre fpäter erzeigte derjelbe Doge 

der Gemeinde Heracliana eine neue Gnade, inden ev eimen 

Balaft dort erbaute. Wohin Peter II. Orfeolo ftenerte, 

!) Muratori XII., 224. 

Siebe oben ©. 40, 48. 
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kaun ich erſt unten zeigen, wenn der Zuſammenhang meiner 

Erzählung mich auf die Urkunde vom 7. Januar 999 

hinleitet. 

Bon allen was Peter II. zwijchen 992 und 996 

unternahm, wollte nur Eines längere Zeit nicht recht ge: 

fingen. Obgleich Otto III. in der Urkunde vom Juli 992 

feinen entjchiedenen Willen ausgejprochen hatte, daß die 

entriffenen Orte den Benetern zurücerftattet werden müß— 

ten, troßte dev Biichof Johann von Belluno, oder vielmehr 

deſſen Beichüter, Heinrich der Zänker, Herzog von Baiern 

und Kärnthen, fortwährend wiederholten Befehlen des jun— 

gen Herrichers und gab die Orte nicht heraus. Wie frü- 

her!) gezeigt worden, half jich ver Doge zuletst damit, daß 

er eine Handelsſperre gegen Friaul und Iſtrieu anoronete. 

Diefe Maßregel erzielte den beabjichtigten Erfolg; weil 

ihnen die gewohnten Quellen des VBerdienftes abgejchnitten 

waren, bejtürmten die Bewohner beider Provinzen deir 

Herzog mit Borftellungen. Vermuthlich wirkte noch ein 

anderer Umſtand auf das leiche Ziel bin. Im Jahre 

995 jtarb?) Heinrich der Zänfer, worauf das Herzogthum 

Kärnthen wieder von Baiern getrennt und an den Franken 

Dtto, Bater des nachmaligen Papites Gregor V., verliehen 

ward. Wahrſcheinlich dünkt es mir, daß der Nachfolger 

des Zänfers gelindere Saiten aufzog. Doch kam eine völ— 

(ige Bereinigung des Streits erjt zu Stande, nachdem 

Otto II. 996 die Alpen überjtiegen hatte. 

Früchte hievon treten in den Chroniken hervor. Dan— 

dolo eyzählt ?) : „(un 1001) erſchien der Gaſtalde Beter von 

) ©. 341. 

2) Bert V., 117 unteıt. 

3) Muratori XII, 231 unten. ff., vergl. Yebret, ©. v. B. 1., 248. 
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Capo d'Argine jammt vielen Einwohnern diejes Ortes vor 

dem Dogen und den Nichtern, Gerechtigkeit bezüglich der 

Lehen Loreo, Cervas ımd Savina !) begehrend, welche 

ihnen,. wie er aus vorgelegten Urkunden darthat, durch 

Kaijer Otto II. (zur Zeit ihres Abfall® vom venetiſchen 

Gemeinwejen) überlaffen worden feien. Allein der Doge 

und die Nichter wiejen nicht nur den Gaftalden ab, fon- 

dern gaben ihm auch ihre Ungnade zu erfennen.“ Capo 

d'Argine (oder im Munde des Volks Cavarzere) war aljo 
damals an Venetien zurückgegeben. Allein die Einwohner, 

iwelche während der vorübergehenden Tremmung vom See- 

lande die Erfahrung gemacht hatten, daß Unabhängigfeit 

ſüß jchmede, begehrten Fortdauer ihrer Herrjchaft über Die 

von Otto II. gejchenkten Orte, welche Forderung jedoch der 

Doge aus begreiflichen Gründen unftatthaft fand. Da ein 

Gaſtalde, d. h. ein venetischer Amtmann, in Capo d'Argine 

jaß, muß man, glaube ih, den Schluß ziehen, daß dev 

Drt in einem Unterthanen-VBerhältnig zu Venetien jtand ; 

denn die VBollbürger des Freiftaats gehorchten, wie früher 

gezeigt worden, nicht Amtleuten, jondern dem Rath oder 

jelbjt gewählten Tribumen. Im Uebrigen gejchieht es mei- 

nes Wifjens das erjtemal, daß Dandolo aus obigem An— 

laffe neben dem Dogen Richter erwähnt, welches Wort 

nach meinem Dafürhalten eine bevorzugte Claſſe von Mit- 

gliedern des großen Rathes bezeichnet. Ich werde hierauf 

ſpäter zurücfommen. | 

Noch eine andere ähnliche Nachricht, welche Dandolo 

gleichfalls aus Urkunden mittheilt, verbreitet Yicht über die 

Gebietsvergrößerungen, welche Venetien auf der Seite des 

1) Orte, die in der Nähe von Yoreo lagen. 
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Seitlandes erwarb. ° „Mitglieder der Gemeinde Sacco“, 

jchveibt er, „erjchienen vor dem Dogen und bewieſen aus 

Handveiten, daR fie nur 200 Pfund Yein (Flache) jährlich 

als Uferzoll zu entrichten ſchuldig feien. Auf diefe Ein- 

gabe bin wurde der Beſchluß gefaßt, dag fie auch im Zu- 

funft nicht mehr als die herkömmliche Abgabe zu entrichten 

hätten.“ Hieraus erhellt meines Erachtens, daß die Ge- 

meinde von Succo, welche jeit alter Zeit Erzeugniffe des 

Bodens oder der Yandwirthichaft nach dem Seeland zu 

liefern pflegte, neuerdings unter venetifche Herrjchaft ge- 

vathen war und nun Vorkehr traf, um mit feinen nenen 

Abgaben belaftet zu werden. Die Art und Weije, in der 

jie jih an den Rath von Venerig und den Dogen wand: 

ten, ſcheint nämlich zu beweifen, daR jie den Palaft als 

ihren Grundherrn betrachteten. Yu den mir zugänglichen 

Starten finde ich fein anderes Sacco als Pinve di Sacco 

genannt, das ſüdöſtlich von Padua liegt, und deſſen Dert- 

lichkeit gut zu den Angaben Dandolo's paßt. Auf ven 

Miederungen gegen das adriatiiche Meer hin muß Flache 

gebaut worden jein, und allem Anjcheine nach bejtanden 

Leinwandwebereien in Venetien. 

Im Frühling 996 geſchah es, daß Otto II. an der 

Spitze des Reichsheeres umd der großen geiftlichen und 

weltlichen Vaſallen die Alpen überjchritt. Der Doge ſchickte 

ihm Bevollmächtigte nach ven laufen entgegen '), um ven 

nahenden Herrjcher auf italiſchem Boden zu bewillfomnmen. 

Dtto empfing die Gejandten mit großer Huld und lief 

zugleich den Dogen melden, daß er ihm dem jüngeren feiner 

Söhne, der damals noch nicht gefirmt war, zufenden möchte. 

') Bert VIL, 30. 
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Peter Orſeolo entſprach unverweilt dem Wunjche des deut- 

ihen Königs: der Knabe kam nach Verona herüber ins 
tönigliche Hoflager, dort ward er im Dome gefirmt, bei 

welcher heiligen Handlung Otto IH. von Deutſchland Bathen- 

itelle vertrat; das war ihm noch nicht genug, ev ordnete 

a, daß der Knabe itatt des Namens Peter, den er iu 

der Taufe empfangen, hinfort, ven hohen Pathen zu Ehren, 

Dtto heißen jolle. Dreizehn Jahre jpäter hat der Firmling 

von damals, nach dem Tode jeines älteren Bruders Johan, 

als Nachfolger jeines Baters unter dem Namen Otto den 

herzoglichen Thron Benetiens bejtiegen. 

Nach Auswechjelung jolcher und ähnlicher Höflichkeiten 

ging man zu Gejchäften über; auch auf dieſem Gebiete 

errang der Doge große Bortheile: der Streit mit dem 

Herzogthume Kärnthen und dem Stuhle von Belluno 

wurde zu Gunſten Benetiens entjchievden; alle jeit Jahren 

jtrittigen Yündereien mußte Biſchof Johann, jo ſauer es 

ihm auch ward, herausgeben. Bon Veroua zog König 

Dtto IH. nach der politiichen Hauptſtadt Yombardiens, 

Bavia, und jchiffte von da den Po hinunter nach Raven, 

wo ihn abermals zwei Bevollmüchtigte des Dogen, der 

Diacon Johann und Peter Gradonico, erwarteten. Durch) 

Urkunde ') vom 1. Mai 996 gewährte dajelbjt König 

Dtto III. dem Dogen das Recht, au drei Orten des vene— 

tiſchen Gebietes, nämlich zu St. Michael, genannt 

Quarto, jowie au den Klüffen Piave und Sile, wo es 

ihm gut dünke, Märkte und Häfen zu errichten. S. Mi 
chieli liegt etliche Stunden jüdlih von Treviſo am Sile. 

W 

J 

) Pers, Archiv III. 601. Der Text abgedruckt bei Marin, 
Storia dei Veneziani II. 250. 
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Diefen Ort, fowie den zweiten gleichfalls am Sile, und den 

dritten am Piave gelegenen, erklärte die Urkunde deutlich 

für venetianifches Gebiet, welches demmach auf diejer Seite 

faft bis Treviſo hinaufreichte. Das war ein überaus 

wichtiges Zugeftändniß; überdies erhielt der Doge noch die 

Ermächtigung bezüglich der Märfte. Wäre Peter Orjeolo 

der leibliche Sohn des deutjchen Königs gewejen, er hätte 

faum mehr herausichlagen Fünnen. 

Ih weis das Verfahren Otto's II. nicht anders 

zu erklären, als durch die Vorausſetzung, daß der junge 

Fürft, noch ehe er den Fuß auf italienischen Boden gejekt 

hatte, gänzlich von dem DVeneter umgarnt war, und das 

fann hinwiederum nur auf zwei Wegen, einerjeitS durch 

Eingehen auf die Ideen des Unglüclichen und zweitens 

durch einen Goldregen, gejchehen jein, der in die Taſchen 

jeiner Umgebung, der Kämmerer, jtrömte. Der Doge er- 

mangelte nicht, das Eifen zu ſchmieden, jo lange es heiß 

war. Gejtütt auf die neulich zu Ravenna gemachten Be- 

willigungen, jchloß Peter Orſeolo mit zwei Stühlen in 

Friaul Verträge, bei welchen er abermals den Yöwenantheil 

309. Drei Urfunden kommen in Betracht. Meittelit der 

erſten ) empfing der Doge aus den Händen des Bifchofs 

Sighard von Geneda die Hälfte der an der Lovenza gele- 

genen Burg und des Marftes Settimo auf 29ährigen 

Pacht unter folgenden Bedingungen: jährlich entrichtet dev 

Doge an bejagten Stuhl 60 Pfund Del, aber das Recht 

jteht ihm zu, gegenwärtigen Vertrag nach Abfluß der 29 

Jahre für alle Zufunft zu erneuern; hält der Bifchof die 
Uebereinfunft nicht, jo zahlt er eine Buße von 10 Pfund 

) Marin a. a. D©. IL, 220 ff. 

Gfrörer, Byzantinifhe Geſchichten. 35 
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Goldes (nah heutigem Werthe 20.000 Gulden) an den 

Dogen; brechen die Venetianer ihr Wort, fo müſſen fie 
das nächjtemal jtatt 60 Pfund Del das Doppelte, d. h. 

120 Pfund abliefern. Bei gleicher Verfchuldung trifft dem- 

nah den Bijchof die taufendfahe Strafe von dem, was 

der andere Theil hergeben muß. 

Die zweite Urkunde ') ijt ausgejtellt von Bifchof 

Graufo, dem Nachfolger Sighards, und befagt: „der mit 

Sighard abgejchloffene Vertrag wird erneuert, überdies er- 

hält Doge Peter Orfeolo auf 29jährigen Pacht den dritten 

Theil aller Zölle, welche in dem Marfte Villano erhoben 

werden. Dafür entrichtet er jährlich 60 Pfund Del, darf 

aber weiter eine gewiſſe Maſſe Salz abgabenfrei einführen. 

Auferdem verpflichtet ſich der Biſchof, die venetischen Kauf- 

leute gegen jede Bedrückung zu ſchützen.“ Die auch in 

diefer zweiten Urkunde vorausbejtimmten Bußen für Ueber- 

tretungsfälle find ebenjo ungleich bemefjen, wie in der 

erjten. Der dritte Vertrag ?) endlich ift abgejchlofjen zwi— 

ſchen dem Biſchofe Royo von Trevifo (den auch Chronijt 

Sohann in jeinen Berichte über den erjten Römerzug 
Otto's III. erwähnt ?) und zwijchen Peter II. Orſeolo, 

dem Herzoge von Benetien und Dalmatien. Kraft 

desjelben empfängt der Doge auf 2Yjährige Pacht den 

dritten Theil aller Zölle, weldhe dem Dome zu Treviſo 

gehören, jowie 3 große Kaufhöfe 9. Dafür zahlt er jähr- 

lih 4 Golobyzantiner oder, wenn er es vorzieht, 4 Pfund 

Silber in Venediger Denaren. Außerdem verjpricht der 

1) Marin a. a. D©. II, 221 ff. 

2) Ibid. 223. ff. 

3) Bert VII, 30. 

#) Tres mansiones. 
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Biſchof, vom venetianifchen Salze oder alfen andern Waaren 

nicht mehr als 2", aufs Hundert Werth, von Wein da- 

gegen auf die Schiffslaft nur 4 Denare zu erheben, auch 

ven Venetern ungehinderten Handel und Wandel durch den 

ganzen Umfang des Bisthums zu gejtatten. Jede Ueber- 

tretung büßt dev Biſchof mit 3 Pfund Silber, der Doge 

mit dem doppelten Pacht, d. h. letterer zahlt, wenn er 

einmal die 4 Byzantiner nicht entrichtet hat, noch 4 dazu, 

alfo im Ganzen 8 Pfunde Silber. 

Die Kennzeichen der Zeit jtimmen in dem drei Ur— 

funden nicht vecht zufammen, doch fieht man, daß fie nuch 

der Kaiſerkrönung Otto's III. und vor feinem Tode, aljo 

zwifchen dem 21. Mai 996 und vor dem 24. Jänner 1002, 

ausgejtellt find. Im Einklange hiemit jteht der in dem zweiten 

Aktenſtücke aufgeführte Titel „Derzog von Dalmatien, den 

Peter Orfeolo erjt jeit dem Sommer 998 fich beizulegen 

begann. Ich frage: ift es irgend denkbar, daß ein Menjch 

von gefunden Sinnen freiwillig folche Verträge eingeht, 

wie die waren, zu denen die Bilchöfe von Ceneda und 

Trevifo ihre Hand boten. Ich halte dies für unmöglich 

und bin überzeugt, daß die Prälaten das, was fie thaten, 

gezwungen gethan haben. Kaiſer Otto hatte fie der Be— 

gehrlichkeit des DVeneter Dogen aufgeopfert, um jedoch den 

Schein zu vetten, half man fih mit dem Puppenfpiel von 

Pachtverträgen. Gegen das Berfprechen, dem wiederher- 

gejtellten Römerreihe — nämlich wenn es einmal fertig 

dajtehe — hold und treu zur fein, ließ ſich der Unglückliche, 

den man damals deutichen Kaifer — alles Mögliche 

abſchwatzen. 

Drei Monate nach der —— im Auguſt⸗ 

996, trat Otto III. den Rückzug nach der deutſchen Heimat 

25* 
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an; aber gegen Ausgang des Jahres 997 überjchritt er 

zum zweitenmale die Alpen und weilte ) anfangs Jänner 

998 etlihe Tage zu Pavia. Bon da befchloß er, ven Po 

hinunter zu Schiffe nah Ravenna zu reifen und ließ dem 

Dogen nah Venedig hinüber melden, daß er den Wunfch 

bege, jeinen Pathen, den Sohn desjelben, bei ſich zu Schauen. 

Peter I. Orſeolo rüftete alsbald 3 Practichiffe aus, von 

denen eines ſich durch feine Einrichtung beſonders aus— 

zeichnete. Diefes bejtieg der Knabe, ward in dem Po bin- 

über gerudert, traf mit dem Kaifer zufammen, nahm ihn 

auf fein fchönes Fahrzeug und geleitete ihn nach Ravenna, 

wo er prächtig bejchenft und dann nach Haufe entlafjen 

ward. ?) 

Längſt müffen diejenigen DBeneter, welche an ver 

Berfaffung von 959 hingen, Befürchtungen gehegt haben, 

daß das Spiel, das der Doge mit dem deutjchen Kaifer 

trieb, Abfichten berge, die am Ende wider die Macht des 

Nathes und der Stünde zielten. Nah der Rückkehr des 

Knaben brach der fochende Zorn and Tageslicht hervor, 

woraus meines Crachtens erhellt, daß der kaufmänniſche 

Adel Benetiens Wind von irgend einem Anjchlage des 

Herzogs erhalten hatte. Yicht gibt eine merfwürdige Ur- 

funde 3), welche fo lautet: „Im Jahre des Herın 997 im 

Februarmonat, Römer-Zinszahl 11, verhandelt auf Rialto. 

Dieweil aus Aufläufen, die vor dem Palajt unferes Herrn, 

des Dogen, fich zufammenrotten, ſchon häufig Ummälzungen, 

auh Mord und Todtſchlag entjprungen jind, iſt für nöthig 

) Böhmer, Regest. Nro. 805. 

2) Berg VII, 31. 

3) Marin a. a. O. IL, 167. 
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erachtet worden, gegen folches Uebel Vorkehr zu treffen. 

Demgemäß haben nach gemeinjamer Berathung Wir Richter 

und Wir die Adeligen Venetiens und wir die Leute der 

mittleren Klafjen herab bis zu dem geringjten Bürgern be- 

ihloffen, dem Herrn Peter Orſeolo, Dogen und Gebieter 

über uns alle, fowie auch deſſen Nachfolgern, einen Sicher: 

heitsbrief einzuhändigen, folgenden Inhalts: im unferem 

und unſerer Erben Namen geloben Wir, bejagtem Herzoge 

ſtets mit der gebührenden Ehrfurcht zu begegnen, ihm die 

ſchuldigen Ehren zu erweifen, auch niemald® vor feinem 

Palafte zu Türmen oder aufrührerifches Gejchrei auszu- 

ſtoßen. ) Wer gleichwohl dieſes Gebot übertritt, der muß, 

wenn er des Verbrechens überwiefen ift, 20 Pfund lau— 
teren Goldes an den Palajt zahlen; hat er nicht joviel 

im Vermögen, jo büßt ev mit dem Kopfe.“ Folgen etliche 

und neunzig Unterjchriften. 

Das elfte Fahr der Imdiction, in welche Otto's II. 

Kaiſerthum fällt, verlief zwijchen dem September 997 und 
dem gleichen Monat des nächjten Jahres. Der Februar: 

monat, welcher in der Urkunde aufgeführt wird, gehört 

aljo dem Jahre 998 nach gemeiner Rechnung an, während 

man zu Venedig, wo, wie wir wilfen, das Neujahr mit 

dem 25. März begann, im Februar 998 noch 997 jchrieb. 

1) Wörtlich: promittentes promittimus cum nostris haere- 

dibus, ut cum reverentia et honore, ut decet, ante nostrum 

seniorem et ejus palatio persistere debeamus, nullam ibi sedi- 

tionem aut sturmum excitare aut commovere praesumentes. 

Ueber den Ausdrud sturmus vergl. man Muratori antiq. Ital. I. 

1709, es ftammt aus dem deutihen Worte Sturm, welches bin- 

wiederum von der rabbia tedescha des Mittelalters Zeugniß ab- 

legt. Noch Machiavelli braucht ganz in deutſchem Sinne die Wen- 

dung prendere una citta in stormo. 
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Die Urkunde zählt drei Claffen auf, welde an der Be- 

rathung über das Aufruhrgejeg Theil nahmen: erſtlich die 

Richter, zweitens den Adel, d. h. die Großhändler, drittens 
die mittleren Bürger, ſammt den Kleinen. Aus weiteren 

Aktenſtücken, die ich jpäter mitzutheilen mir worbehalte, 

wird fich ergeben, daß die fogenannten Richter ein Aus- 

ſchuß des großen Rathes oder, genauer gejprochen, der 

Kein des Kleinen Rathes waren, der naturgemäß aus dem 

großen herauswuchs; denn eine Körperichaft von hundert 

oder mehr Köpfen taugt nicht zum Verwalten, jondern ift 

nur aut zur Aufjicht über Beobachtung der Gejete, daher 

faın es, daß überall, wo demokratiſche oder ariltofratijche 

Berfaffungen blühten, Ausichüffe, Heine Räthe, oder wie 

man es nennen mochte, entitanden. 

Die zweite Claffe oder der faufmännifche Adel bildete 

den großen Rath, welcher jeit 959 das Seeland vertrat. 

Allein außer ihr Hatte Doge Orfeolo auch noch die 

Kleinbürger und den Pöbel zu der Berathung beigezogen. 

Das war ungewöhnlich. Nur bei dem Gejege, das Peter IV. 

Candiano 971 zu eimer Zeit erließ, da er erweislich auf 

den Umjturz der Berfaffung von 959 hinarbeitete, jtimmten 

neben den Großen auch die Mittleren und die Kleinen. 

Unabweislich erhellt aus diefer einen Thatjache, daß Peter 

Orſeolo auf die Wege feines dritten Vorgängers zurüd- 
lenete, denn die Ziele beider waren diejelben. Zwiſchen 

Tyrannen und Pöbel findet überdies eine geheime Wahl- 

verwandtjchaft ſtatt und wer mit jolchen Thieren auf die 

Jagd geht, dem mißlingt es jelten, Recht und Freiheit nieder- 

zutreten. — Es geht nicht an, dag in Handelsjtaaten, wo 

nothiwendig der Matroſe dem Rheder und Schiffshauptmann, 

der Yaftträger dem Arbeitgeber gehorchen joll und muß, die 
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Nichtsbefigenden gleiche Befugniffe mit den Reichen haben, 

weil das am Ende zu Greueln führt. Neine Demokratie 

fann nur unter Bauernfchaften oder bei Handmwerkerzünften 

und auch da nur infofern bejtehen, als durch gute Ein- 

richtungen dafür gejorgt ift, daß Neligion und Gottesfurcht 

herrſcht. Wenigitens finde ich, daß das chrijtliche Mittel- 

alter, das im Staatswejen einen nicht alltäglichen Ver— 

jtand erprobte, in der bejchriebenen Weiſe dachte. Freilich 

die Theoretifer von heute, die wiſſen es befjer, die fangen 

den Bau der Freiheit damit an, daß fie die Kirchen ein» 

ichlagen und diejenigen ächten, welche allein der Thrannei 

einen nachhaltigen Niegel vorzujchieben vermögen. 

Böfe Auftritte müffen auf dem S. Marcusplat vor— 

gegangen fein, ehe der Doge und der Rath zu Erlaffung 

obigen Gefetes jchritten. Immerhin erreichte Peter II. 

Orſeolo feinen nächften Zwed, der in einem Eroberungs— 

zuge nach Dalmatien beftand. Ungemein feines Garn tft 

damals gejponnen worden und zwei Großmächte haben 

dabei, durch des Dogen Schlauheit gewonnen, die Rolle 

von Handlangern übernommen. 

Einunddreißigftes Kapitel. 

Peter II. Orjeolo. Herzog von Venetien und Dalmatien 

und eriter Bräutigam der Adria. 

Dandolo fchreibt: ) „Bon den biyzantinifchen Ba- 

ſileis, Conſtantin und Baſilius, aufgefordert, ſchickte der 

) Muratori XII., 226 unten. 
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Doge jeinen älteften Sohn Johann nah Conftantinopel, 

der bald mit Ehrem und reichen Gejchenfen ausgerüjtet, 

wieder in die Heimat fehrte." Unmittelbar nachher beginnt 

ebenderjelbe die Schilderung des Feldzugs nach Dalmatien. 

Das heißt num: beide Ereigniſſe, die griechiiche Gejandt- 
ſchaft umd der dalmatinijche Krieg, hingen zujammen, weil 

der byzantiniſche Hof jeine Einwilligung gegeben hatte, daß 

Dalmatien dem Seeland unterworfen werde, rüjtete der 

Doge eine Flotte aus. Weiter unten geht Dandolo noch 
offener mit der Sprache heraus, indem er jagt: ) mit 

Erlaubniß des Baſileus habe Peter I. Orſeolo Dalmatien 
erobert und mit Zujtimmung ebendesjelben den Titel Herzog 

von Dalmatien fich beigelegt. Doch nicht nur der Beherr- 

scher des Ditens gab feine Einwilligung zu dem, mas im 

Sommer 998 geſchah, ſondern auch der des Abendlandes, 

Kaiſer Otto III., that es. Seit dem dalmatinischen Feld- 

zuge evjcheint der Doge in noch vertrauteren Verfehre mit 

dem deutjchen Hofe als früher; überdies meldet ?) Dandolo 

ausprüdlich, daß König Heinrich II. von Deutjchland un- 

mittelbar nach Otto's II. Tode alle von diefem verliehenen 

Vreibeiten dem Dogen bejtätigt, insbefondere aber den 

Titel Herzog von Dalmatien anerfannt habe. 

Die von beiden Großmächten ertheilte Billigung 

hatte hohen Werth für den Dogen und zwar noch mehr 

bezüglih der innern Angelegenheiten VBenetiens, als in 

Rückſicht auf die Stellung zum Ausland. Faſt alle inner- 

lihen Schwierigfeiten, die dem Dogen entgegentraten, und 

bis dahin eine ungewöhnliche Ausdehnung jeiner Macht 

1) Muratori XII., 227 u. 230. 

2) Ibid. ©. 232 unter. 
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‚verzögerten, gingen von den beiden Hauptparteien des 

Seelandes, von der fränkischen oder deutjchen und von der 

byzantinischen aus. Wenn fie Widerjpruch gegen Borjchläge 

des Dogen erhoben, geſchah e8 regelmäßig auf den Grund 

oder Vorwand hin, daß diefe und jene Mafregel die Un- 

guade der deutſchen oder der byzantiniſchen Herrſcher 

erregen und ſomit Beſchränkungen des venetiſchen Handels 

veranlaſſen könnte. Dieſer Vorwurf fiel nunmehr, nachdem 

beide Mächte ihre Zuſtimmung gegeben, bezüglich Dalma— 

tiens weg; wer jetzt noch den Krieg widerrieth, lud den 

Schein auf ſich, als ſei er der Größe des Vaterlands 

abhold. Daß Peter II. Orſeolo im Sommer 998 die 

ganze Macht Venetiens aufzubieten vermochte, war haupt— 

ſächlich eine Frucht des Beifalls beider Höfe. 

Ebenſo klug hatte Peter II. Orſeolo andere Vor— 

kehrungen getroffen. Einen Vorwand des Angriffs, und 

zwar einen trefflichen, boten die Croaten ſelber. Chroniſt 

Johann jagt: ) „Voll Zorn darüber, daß der Doge 

feinen Unterthanen die Fortbezahlung des Zinſes (für 

Schuß gegen Seeraub) verbot, fehieten die Südſlaven 

eine Gejandtichaft um die andere nach Venedig und for- 

derten ſtürmiſch Geld. Zulegt gab der Doge folgende Er- 

klärung ab: Ihr braucht euch nicht mehr hieher zu bemühen, 
jondern ich werde demnächſt jelber in Eurem Yande er- 

jcheinen und mit Euch Abrechnung halten.“ Wenn auf 

folhe Weije die übelverjtandene Begehrlichfeit der Croaten 

das Schwert des Dogen herausforderte, jo juchten anderer- 

jeitS diejenigen, welche zunächſt durch den väuberifchen 
Nachbar litten, die Unterwerfung ihres Yandes als eine 

1) Bert VII, 30 unten. 
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Gunſt nad. Chronift Johann fährt ") fort: „Im ganz 
Dalmatien gehorchte (vor dem Kriegszuge von 998) mur 
die einzige Stadt Zara dem Scepter der Veneter. Allein 

in der legten Zeit hatten die Fürjten der Narentaner 

und Croaten nicht blos die Zarenfer, jondern auch die 

freien Dalmatiner hart bedrängt, auch erſt neulich 40 an- 

gejehene Bürger gefangen genommen und gefejfelt in ihre 

Berge gejchleppt. Hiedurch in Verzweiflung getrieben, ver— 

anjtalteten die Dalmatiner eine allgemeine Verfammlung, 

auf welcher fie den Beſchluß faßten, für ewige Zeiten ihre 

Unterwerfung dem Dogen anzubieten, wenn er fommen 

und fie gegen die Räuber ſchützen würde. Wirklich ging 
eine Gefandtfchaft mit diefen Anträgen nach Venedig ab.“ 

Die freien Dalmatiner (latinifchen Bluts) waren 
in eine Anzahl Eleiner Gemeinden aufgelöft, welche unter 

ihren Bijchöfen oder unter Laien-Primaten ftanden und 

fih wegen ihrer winzigen Macht, einer Frucht der Zer- 

jplitterung, nicht jelber zu fchüten vermochten. Die Croaten 

und Narentaner ihverjeits, wagten jeit der Züchtigung, 

welche ihnen vor etlichen Jahren Badoario Bragadino bei- 

brachte, zwar nicht mehr offen den venetiſchen Seehandel 

zu beſchatzen; aber fie erholten ſich für den Verlujt des 

Zinfes an den Zarenfern, wie an den übrigen Dalmatinern ; 

denn von der Abneigung unterrichtet, welche der venetifche 

Adel gegen die ehrgeizigen Pläne des Dogen hegte, hofften 

die Häuptlinge des räuberiſchen Volkes, daß die Gejchlechter 

Benetiens Lieber zur Plünderung Dalmatiens fchweigen, 

als jich zu einer großen Seeausrüftung, welche bie Macht 

des Dogen in gefährlicher Weife vermehren müfje, ver— 

1) Ber VIL, 31. 
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ftehen werden. Man fieht, das Heine Unternehmen Ba: 

doario’8 hatte zur Folge gehabt, erjtlih, daß die Wuth 

der Slaven fih gegen die Dalmatiner wandte, zweitens, 

daß dieſe, zwifchen zwei Feuer getrieben, etwas thaten, 

was fie ſonſt nie gethan hätten, nämlich, daß fie freiwillig 

und mit Zuftimmung des byzantinischen Hofes, gegen die 

Bedingung ausgiebigen Schutes fi und ihr Yand dem 

Dogen zu Füßen legten. Alles diente den geheimen Zweden 

Peters Orſeolo und am DQTage liegt, daß die Frucht 

des Feldzugs ſchon halb gepflüdt war, ehe der Doge zu 

Schiffe jtieg. 

Wie er vollends einen dritten jehr mächtigen Stand 
des Seelandes, nämlich die Klerifei gewann, wird aus 

dem. Verlaufe der Erzählung erhellen. 

Große Seerüftungen wurden im Frühlung 998 zu Ve— 

nedig gemacht. Darauf, als Alles in Ordnung war, ers 

öffuete Peter Drfeolo den bevorjtehenden Seezug mit einer 

kirchlichen Feierlichfeit. Donnerjtag den 28. Mai 998 — 

Chriſti Himmelfahrtstag — im fiebenten Jahre feines 

Dogats, verfammelten fich die Gewalten des Seelandes, 

der Doge, die Geijtlichkeit, die Signorie, das Volf, das 

Heer, die Mannfchaft der Flotte in und um den damaligen 

Dom von Dlivolo oder Stadt-Venedig. Der dortige Bischof 

Dominicus, aus dem Gefchlechte der Gradonico '), fang das 

Hohamt; dann ach der Meffe jchritt er auf den Dogen 

zu und übereichte ihm — jo ſchreibt?) Chronift Johann, der 

Augenzeuge — die Fahne des Triumphes. Was joll das 

Wort bedeuten? Dffenbar den Löwen des Evangeliſten 

!) Muratori XII., 225 unten ff. 

2) Bert VII, 31 unten: triumphale vexillum. 
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der bier zum ervjtenmale genannt wird. Sei gegrüßt, o 

Banner des heil. Marcus, Sinnbild der Mleeresherrichaft, 

der Thatkraft und durchdringenden politiichen Verjtandes! 

Dasjelbe ijt geboren, etwas mehr als ein Menjchenalter 

bevor zu Mailand vom Erzbifchofe Heribert das Carrocum 
aufgepflanzt wurde. Kine der freien Städte Italiens hat 

von der andern gelernt. AR 

Nun hieß es: wohl auf ihr Matroſen, die Anker 

gelichtet! Der Doge und das Heer jtieg zu Schiffe; fie 

fuhren noch am jelbigen Tage in nördlicher Richtung nach 

dem Hafen von Jeſolo, wo fie übernachteten. Am andern 

Morgen ging der Zug weiter nach der Inſel Grade. Bei 

Annäherung der Flotte eilte Patriarh Vitalis mit der 

Bevölkerung dem Dogen entgegen und erwies jeinem Fürſten 

— dies ijt der Ausdrud, den Chronift Johann braucht ') — 

„würdige Huldigungen, auch ſchmückte ev die Rechte des 

Dogen mit dem fiegreichen Feldzeichen des heiligen Her- 

magoras." Ich denfe etwas, wie ein mit Reliquien aus- 

gejtatteter Fingerring, oder gleichfalls eine Fahne wird 

gemeint jet. 

Darauf wandte fich die Flotte gegen Süden nach der 

Küfte Iſtriens. Auf der Höhe von Parenzo angefommen, 

ließ der Doge vor einer Fleinen Injel beilegen, welche den 

Eingang des Hafens beherrichte, und wollte dort über- 

nachten, allein der ehrwürdige Bijchof der Stadt, Andreas, 

fam heraus, bezeugte dem Dogen ſolche Ehren und bat 

ihn jo dringend, den Parentiner Dom zum heil. Maurus 

zu bejuchen, daß Peter Orſeolo, umgeben von vielen 

') Bert VIL, 31: digna suo principi obsequia exhibuit 

dexteramque ejus victriei sancti Hermagorae signo condecoravit. 
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Soldaten, nach der Stadt fuhr, dem Gottesdienſte an— 
wohnte, dann aber wieder aufbrah. Am folgenden Tage 

landete die Flotte bei der Inſel zum Andreasfloiter, welche 

unfern der Stadt Pola aus dem Meere aufiteigt. Dafelbjt 

bezog das Heer und der Doge Quartier. Als dieß in 

Pola befannt wurde, ruderten dev Biſchof fammt feinem 

Clerus und den meisten Einwohnern von Pola heran und 

verhberrlihte ven Dogen mitzwiefader Ehre). 

Was iſt der Sinn des letzteren Ausdruds? ohne 

Frage diefer: nicht nur Pola und Parenzo, fondern ganz 

Iſtrien erkannte damals erjtlich die weltliche und zweitens 

die geiftliche Hoheit DVBenetiens an. In der That jteht 

feit, daß die Halbinjel noch im Jahre 998, jedenfalls im 

folgenden, der Metropolitanhoheit des Patriarchats Grado 

und zugleich dem Scepter des Dogen gehorchte, ſodann, 

daß jolches mit Zujtimmung des Kaifers Otto III. und 

des Papſtes Sylveſter II. geſchah. Dandolo erzählt ?): 

„auf den Antrag des Patriarchen Vitalis hat Papſt Syl— 

vejter II. durch eine Bulle die Oberherrlichfeit des Stuhles 

Grade über die Bijchöfe Venetiens und Iſtriens er: 
neuert.“ Die Bulle felbit findet fih in der Sammlung 

von Jaffé nicht verzeichnet und ift, jo jcheint es, nicht 

mehr vorhanden, gleichwohl kann fein Zweifel fein, daß 
Dandolo fie vor fich hatte und benützte. Desgleichen muß 
Dtto IH. eingewilligt haben, daß die Halbinjel nach lan— 

ger Unterbrechung wieder unter den Metropolitanverband 

von Grade zurückehrte; denn jicherlih würde von Syl— 

!) Berg VII, 31: Bertaldus eximius antistes cum clerico- 

rum et civium multitudine festinus advenit, et utroque honore 

eundem ducem glorificavit. 

2) Muratori XII., 231 unten. 
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vejter II. die betreffende Bulle nicht wider den Willen 
des Kaifers erlaffen worden fein. 

Noch ein bejonderer Grund fommt in Betracht. 

Dur Urkunde !) vom 30. Mai 998, zwei Tage, nach- 

dem Doge Peter den dalmatinischen Seezug angetreten 

hatte, jchenfte Otto III. gewiſſe in Iſtrien gelegene Län— 

dereien an Dominicus Candiano, den Sohn eines Vitalis 

Candiano, und allem Anfcheine nach desjelben, der 979 

kurz nach Nievderlegung des Dogats ftarb. Der Bejchenfte 

war demnach ein Better, jedenfalls ein naher Verwandter 

des damaligen Patriarchen von Grade, und feine Beleh- 

aung bing, jo jeheint es mir, mit der neuen Organijation 

der iftriichen Kirche zufammen. Je mehr vornehme Vene— 

tev Lehen oder Eigenthum in der Halbinjel erlangten, 

dejto leichter konnte das Seeland die Firchliche und poli— 

tiihe Hoheit über Sitrien behaupten. 

Außerdem Liegen Thatfachen vor, welche beweijen, 

daß feit 999 das Patriarchat von Aquileja — offenbar 

wegen Entziehung Iſtriens — mit einem Stuhle der Halb- 

injel in langwierige Stveitigfeiten gevieth. Ums Jahr 965, 

zu einer Zeit, da Iſtrien dem Metropolitanverband von 

Aquileja einverleibt war, hatte der damalige Patriarch 

Rhodoald von Aquileja das verarmte iftriiche Bisthum 
Parenzo mit der Pfarrei Rovigno ausgeftattet 2), die bis 

dahin jeinem Erzitifte angehörte. Jedoch um 999 forderte 

der Nachfolger Rhodoalds, Patriarch Johannes, das ge- 

Ichenfte Gut zurüd, und bemächtigte fich desſelben zulett 

!) Muratori, Antiq. Ital. I., 577. 

2) Man vergl. die Urkunde bei Rubeis, Monum. eccles Aquile). 

©. 465 u. 469. 
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mit Gewalt. Allein jett führte Biſchof Andreas von 

Parenzo Bejchwerde bei Papft Sylveſter II., der wirklich 

zu feinen Gunſten entjchied. Meitteljt einer Bulle '), die 

ins Jahr 1000 zu fallen fcheint, Sprach Sylvefter II. die 

jtrittige, von dem Patriarchen Johann angeblich „unvecht- 

mäßiger Weiſe“ bejette Pfarrei dem Bifchofe zu, die Be— 
merkung beifügend, daß der lettere vorher vergeblich die 

Verwendung des Herzogs Heinrich von Baiern (des nach- 

maligen Kaifers Heinrich II.) angerufen habe. Der Her- 
z0g war folglih in Bezug auf die Abtretung Iftriens an 

Grade anderer Meinung gewefen, als Kaifer Otto II. 

und Papſt Sylveſter I. Die Händel wegen Rovigno 

dauerten weitere 10 Jahre. Durch Bulle?) vom März 

1010 verfügte Papſt Sergius III., der dritte Nachfolger 

Sylveſters II., daß Rovigno allerdings dem Biſchof An- 

dreas von Parenzo verbleiben jolle. 

Wer fieht nun nicht, daß der Streit, betreffend ven 

Beſitz von Rovigno, eine natürliche Folge des Abfalls der 
‚trier vom Aquilejer Verbande war, folglich, daß die zu- 

legt angeführten beiden Bullen. für die oben angeführte 

Ausſage Dandolo's Zeugniß ablegen. 

Und nun fällt helles Licht auf das Verfahren des 

Patriarchen Vitalis und auf die Vorgänge in Sftrien. 

Obgleich Doge Peter Orſeolo im Anfange feines Dogats 

unzweifelhaftes Mißtrauen gegen Vitalis an den Tag ge- 

legt hatte, unterſtützte Bitalis dennoch das Unternehmen 

gegen Dalmatien und Sftrien, weil er hiedurch feine eigene 

Sache förderte, denn Fehrten nicht, vom Dogen gewonnen, 

) Jaffe, Regest. pontif. Nro. 3006. 

2) Ibid. Nro. 3030. 



400 Einunddreißigftes Kapitel. 

die iſtriſchen Stühle unter die Hoheit feiner Metropole 

zurüd, und ward diejelbe nicht in dem Umfange herge- 

jtellt, den fie einjt in den Zeiten Carls des Großen und 

des Patriarchen Fortunatus eingenommen hatte! Anderer- 

jeitS bemerfe man, mit welch’ überlegter Mäßigung der 

Doge in Yitrien fich betrug. Sorgfältigit meidet er den 

Schein, als jolle auf den freien Willen der Bewohner 

irgend ein Zwang geübt werden. Die Flotte erjcheint nicht 

vor den biſchöflichen Städten der Küfte, jondern fie legt 

an nahen Inſeln bei, und der Doge betritt die Städte 
entweder gar nicht, oder nur auf ausprücliches Begehren 

der Bilchöfe. Ich ziehe hieraus den Schluß, daß ſowohl 

der Kaifer als Sylveſter II., der zwar damals noch unter 

dem Namen Gerbert zu Ravenna ſaß, aber des Bapit- 

thums jo gut als serfichert war, zur Bedingung gemacht 

hatten, Iſtriens Wiedervereinigung mit Grado nur dann 

gut zu heißen, wenn der Uebertritt völlig ungezwungen 

erfolge. Eine eigentlich freie Wahl jtand doch darum den 

Iſtriern nicht zu: denn jest, da Venetiens Macht einen 
jo großen Aufjhwung nahm, fonnten fie nur dann Sicher- 

heit ihres Handels und Befittes hoffen, wenn fie gemeine 

Sache mit dem Dogen machten. 

Der Meerbufen, der auf der Südoſtſeite Iſtriens 

weit in das Land hineintritt, umjchließt die Inſeln Luſſina, 

Cherjo, mit deren Hauptorte Oſſero, Veglia, Arbe. Nach 

Difero wandte fich, von Pola aus weiter fegelmd, der 

Doge. Chronift Johann fagt '): „die Bewohner der be- 

nachbarten Orte, jowohl Römer als Slaven, ſtrömten in 

Oſſero zufammen und ſchwuren dem Dogen den Eid der 

1) Bert VII., 31 unten ff. 
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Treue. Peter Orſeolo beging dajelbit das Pfingftfeft 

(5. Juni 998) und bot Alfe, die in waffenfühigem Alter 

waren, zum Heeresdienſt auf. Diefelben erjchienen jammt 

und fonders und empfingen Sold." Weiter fuhr der Doge 

nad) Zara, welchen Ort, wie oben gejagt worden, vie 

Beneter jchon früher inne hatten. Auch hier ftrömten die 

geiftlichen und weltlichen Häupter der Umgegend zufammen 

und leifteten den Huldigungseid. „Die Biſchöfe von Arbe 

und Veglia, die fich gleichfalls eingefunden hatten, über- 

nahmen die Verbindlichkeit, hinfort das Kanzelgebet, un— 

mittelbar nach Nennung des byzantiniſchen Bafıleus, für 

den Dogen zu jprechen." Deutlich erhellt aus diefer vom 

Chroniſten Johann mitgetheilten Nachricht, daß dem vene- 

tiihen Seezuge Unterhandlungen mit dem griechischen Hofe 

porangegangen waren, fraft deren ſich der Bafileus einen 

Schein non Oberlehensherrlichfeit über die Dalmatiner vor— 
behalten hatte. 

Südlih von Zara begann das zufammenhängende 

Gebiet der Slaven. Chronift Johann fährt) fort: „da 

der König des Croatenvolfs merfte, Daß der Zug des Do- 

gen eigentlich ihm gelte, aber jich gleichwohl außer Stan- 

des fühlte, einer jo großen Macht zu widerftehen, jchickte 

er Gejandte nach Zara, um die Beneter zu bejünftigen ; 

allein der Doge ließ diejelben gar nicht vor, jondern wies 

fie ungehört zurüd. Kunde war ihm zugefommen, daß 

eben 40 vornehme Narentaner, welche Hanpdelsgejchäfte 

in Apulien gemacht hatten, auf der Rücfahrt in die Hei- 

mat begriffen fein. Der Doge beorderte zehn Schiffe, 

denjelben bei der Inſel Cazza (welche weitlih von Curzola 

fajt mitten im adriatiſchen Meere liegt) aufzulauern; bie 

1) Berk VOL, 32. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 26 
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Deneter, welchen diefer Auftrag zu Theil geworden, führ- 

ten ihn glüdlih aus, bemächtigten fich der Narentaner 

und brachten fie nach der auf der Küſte Dalmatien gele- 

genen Stadt Trau, die ihnen als Punkt angewiejen war, 

wo jie wieder mit der Hauptmacht zuſammenſtoßen ſollten.“ 

Während deſſen war der Doge nach 6tägigem Auf- 

enthalt in Zara, gegen Belgrad, heutzutage Zara-Veecchia 

genannt, etliche Meilen ſüdlich von erjterer Stadt, aufge 

brocden. In der Nähe lag eine Inſel, deren Einwohner 

der Doge auffordern ließ, ſich gutwillig zu unterwerfen. 

Die Aufgeforderten befanden fich zwifchen zwei Feuern: ein 

Haufe Croaten hielt ihren Ort bejegt; draußen aber drohte 

der Doge. Die Injulaner beugten fich vor dent, welchem 

fie die größere Macht zutrauten: im Angefichte der Be— 

ſatzung jchwuren fie den verlangten Eid der Treue. Nun 

fuhr Peter Orſeolo nach der Stadt Trau, wo er fich 

wieder mit der vorangeſchickten Schiffsabtheilung vereinigte. 

Die Stadt jelbjt und die Umgegend huldigte. Außerdem 

erihien zu Trau ein Croatenhäuptling, der die Hülfe des 
Dogen wider jeine eigenen Verwandten anrief. Zwei 

Brüder aus füniglihem Geſchlechte der Südſlaven haderten 

mit einander; der ältere unter ihnen, von dem venetijchen 

Quellen Surigna genannt, war von feinem jüngern Bru- 

der der Herrichaft beraubt worden. Derſelbe bot damals 

dem Dogen jeine Unterwerfung an, und jtellte feinen un- 

miündigen Sohn als Geißel. Der Doge ging auf die an- 

gebotenen Bedingungen ein, nahm dem jungen Croaten mit 

fih, und vermählte ihn jpäter mit einer jeiner Töchter. 

Anftiftung von Parteien unter den Croaten war eines der 

wichtigiten Mittel, ohne deſſen Anwendung Venedig die 

Herrſchaft über Dalmatien nicht behaupten Fonnte. 
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Bon Trau fegelte Peter Orjeolo nach Spalatro, der 

Metropole des Landes; der Erzbifchof und die ganze Be- 
völferung erfannten die Hoheit Benetiens an und huldigten. 

Bereits trug auch der Abfall Surigna’s jchnelle Früchte. 

Der jüngere Bruder deffelben, König der Croaten genannt, 

ſchickte Gejandte nach Spalatro, bat um Auslieferung der 

40 auf Cazza gefangenen Narentaner, wogegen ev ver- 

ſprach, daß fein Volk nie mehr den Raubzoll begehren, 

noch ſonſt venetische Schiffer beläftigen werde. Auf dieſe 

Zuficherung hin, gab der Doge 34 der Gefangenen frei; 

die übrigen 6 aber mußten ihm als Geißel des Worthaltens 

ihrer Yandsleute nach Venedig folgen. 

Nur zwei von den weiter ſüdlich gelegenen Inſeln, 

Curzola umd Leſina, beide, wie e8 jcheint ausschließlich won 

Slaven, unverbefferlihen Seeräubern, bewohnt, wagten 

es, bewaffneten Widerftand zu leiſten; fie wırden im Sturme 

erobert und die auf ihnen befindlichen Raubneſter zerjtört. 

Dbgleich der Doge nicht über die Narenta hinüber vor- 

drang, wirkte ver Schreden vor feinen Waffen bis tief in 

den Süden hinab. Der Erzbichof von Raguſa erſchien 

mit vielen der Seinigen im Yager des Dogen und erfannte 
ihn als Schutsherin an"). 

Im Triumphe fehrte Peter II. Orjeolo nah der 
Heimat zurück; ohne Frage waren feine Erfolge glänzend, 

innerhalb weniger Wochen hatte ev dem Gemeinwejen des 

. Seelands eine wichtige Provinz erworben. Dandolo fagt?): 

„ſeitdem legte ſich Doge Peter mit Einwilligung des grie- 

chiſchen Baſileus und unter Zuftimmung des ganzen Volks, 

1) Berk VIL, 33. 
?) Muratori Script. XII. 227 oben und 230 gegen unten. 

26* 
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den Titel „Herzog von Dalmatien“ bei.” Daß auch der 

deutſche Kaifer denſelben anerfannte, wurde oben gezeigt. 

Die Veneter haben jpäter die Chrjucht des Vaters durch 

Abjegung des Sohnes bejtraft, aber das Verdienſt, das 

Peter Orſeolo durch Dalmatiens Eroberung errungen, ver— 

gaßen fie nie. Wer fennt nicht die weltberühmte Feier— 

lichkeit der Yagumenftadt, die Vermählung des Dogen mit 

dem adriatifchen Meere, die alljährlich bis zum Sturze der 

Republik am Himmelfahrtsfejte, als dem Tage jtattfand, 

an welchem Peter Orjeolo nah Dalmatien abfuhr. Die- 

jelbe ift zum Andenken der That diefes Dogen eingeführt 

worden ): er war ber erite Bräutigam der Adria. 

Alte Zuſätze, welche der ambrofianiichen Handſchrift 

der Chronif Dandolo's beigefügt find, jagen?) aus, damals 

ſeien zuerst vornehme Veneter als Statthalter ?) in die er- 

oberten Städte Dalmatiens gejchiet worden, nämlich nach 
Spalatro Otto Orſeolo (de8 Dogen jüngerer Sohn), nad) 

Trau Domenico Pollane, nad Sico (Sebenico oder einem 
zerftörten Orte in der Nähe*) Johann Cornaro, nach Bel- 

grad oder Zara-Vecchia Vitalis Michieli, nach Zara Ju— 

jtinian Maffei, nach Curzola und den umliegenden kleinern 

Injeln Marinus Memmo. Dieje Einrichtung fann jedoch 

nicht lange bejtanden haben, denn 30—40 Yahre jpäter 

findet man, wie unten gezeigt werden joll, die dalmati- 

ichen Städte unter der Verwaltung eingeborener Primaten. 

Y) Lebret, Geſchichte Venedigs I., 240. 

2) Muratori XH., 229 unten ff. Note **. 

3) Praefecti. 

#) Forbiger, Geographie der Alten II, S41 und Ferrarius, 

Lexicon geogr. ed. Baudrand IH., 192. 
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Peter II. Orjeolo und Kaiſer Otto II. 

Nah der Eroberung Dalmatien, wie vorher, erwies 
Dtto II. dem Dogen diefelbe Gewogenheit, die man faft 
unbegreiflich nennen müßte, wären nicht feine abenteuer- 

lichen Ideen ſattſam bekannt. Im Januar 999 befand fich 

am Faiferlichen Hoflager zu Nom der mehrfach erwähnte 

Diacon Johann als Gejandter Orfeolo’s. Auf Bitte veffel- 

ben ftellte der Kaifer unter dem 7. Januar 999 eine Ur- 

funde ') aus, kraft welcher er das Gebiet der venetifchen 
Stadt Herachana auf der Yandjeite beträchtlich vergrößerte, 

und Alles, was er als neuen Befit zugefügt hatte, dem 

Dogen zu Yehen gab, mit der weiteren Bejtimmung, daf 

der Biſchof von Heracliana den Zehnten aus ſämmtlichen 
aufgeführten Orten beziehen ſolle. Zur genaueren Erör— 

terung der Urkunde find gründliche Kenntniffe der dortigen 

Gegend nöthig, die mir fehlen, dennoch fieht man deutlich, 

daß der Kaifer die Ueberzeugumg hegte, dem Dogen mittelft 

des bewilligten Zugejtändniffes viel gewährt zu haben. 

Es war dieß die dritte Anjtvengung, welche Peter II. 

Orſeolo zu Gunſten der Stadt Heracliana, insbefondere 
des dortigen Bisthums, machte. Warum hat er nun foviel 

für den einen Ort gethban? Meines Erachtens defhalb, 

weil er vechnete, daß die Herackianer, alte Anhänger erb— 

licher Fürjtengewalt, aus Dankbarkeit und etwa, um noch 

mehr in Zukunft zu erlangen, die geheimen Plane, mit 

denen ſich der Doge trug, getreulich unterjtügen werden. 

) Böhmer, Regest. Nro. 830. 
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Ich vermuthe auch, daß ebendiefelben etliche Jahre jpäter 

auf der Volfsverfammlung, welche bei Yebzeiten des Vaters 

Sohann den älteften Sohn Peters I. Orfeolo zum Mit- 
dogen wählte, ihr Beſtes gethan haben. 

Laut dem Zeugniffe ") Dandolo’s gejchah es bei Aus- 

jtellung der Urkunde vom 7. Januar 999, dag Otto II. 

zum erjtenmale den Wunſch ausiprach, feinen theuren Ge— 

vatter, den Dogen der Veneter, perjünlich heimzujuchen. 

Doch jtand es noch mehr als 2 Jahre an, ehe der Einfall 

des unglücklichen Fürſten verwirfliht ward. Otto feierte 

Dftern 1001 (13. April) zu Ravenna. Dort erjchien 

Diacon Johann als Gefandter des Dogen und verabredete 

das Weitere wegen der Reiſe; Peter Orfeolo muß dem 

Kaifer vorgeftellt haben, daß es unumgänglich nöthig 

fei, die Sache in tiefes Geheimniß zu hüllen. Otto ging 

Alles ein. Der Kaifer fündigte öffentlich an, daß er nach 

der Abtei Pompofa, auf der vor der Po-Mündung gelegenen 

Injel gleichen Namens, jich begeben werde, um dort zu 

Wiederheritellung feiner Gejundheit einen Maitranf zu 

brauchen, und fuhr wirflih mit wenigen Begleitern hinüber. 

Drüben angefommen forderte ev von den Mönchen ein 

Gemach, angeblih für dreitägigen Aufenthalt. Aber am 

eriten Abend, nachdem es dunfel geworden, beitieg er mit 

dem Grafen Heinrich aus dem Yuremburger Haufe, einem 

Schwager des nachmaligen Kaifers Heinrich IL., mit Raim— 

bold von Trevifo, mit dem Yeibwächter Teupern, den zwei 

Kümmerern Reinhard und Tammo, dem Caplan Walter 

und dem Cardinal Friederich (dev noch im nämlichen Jahre 

das Erzbisthum Ravenna erlangt hat) ein Schiff, das der 

!) Muratori XII., 231 oben. 
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Beneter Diacon Johann in einer benachbarten Bucht be- 

reit hielt '). 
Die hohe Gejellichaft ward bei ziemlich unruhiger See 

die ganze Nacht und den folgenden Tag hindurch nach 

Stadt-Venedig hinüber gerudert: erſt ſpät Abends erreichte 
Otto II. das unweit des Dogenpalafts gelegene Klofter 
St. Servolo, wo ihn der Doge erwartete: es war jtod- 

finiter und Fadeln wurden abjichtlich nicht angezündet, um 

Aufjehen zu vermeiden; der Kaifer umd der Doge umarm— 

ten einander in der Dunkelheit, ohne fich gegenſeitig zu 

jehen ; dann wies Peter Orſeolo den Gaft in's Zacharias- 

Klofter mit der Bitte, daß er ihn dem nächten Morgen 

frühe vor Tagesanbruch im Dogenpalaft bejuchen möge. 

Dem geichah jo; nachdem Dtto IH. einige Stunden in 

dem Kloſter ausgeruht hatte, begab er fich in den Palait, 

bejchaute die Herrlichfeiten defjelben und ward dann mit 

nur zwei Dienern in den öjtlichen Eckthurm eingejchlofjen. 

Peter Orſeolo II. hatte nämlich Vorſorge getroffen 

die obengenannten Begleiter won dem Kaifer zu trennen, 

— jie waren in einer Wohnung nahe am Palajt unter- 

gebracht worden. Diefelben erjchienen öffentlich und wars 

teten dem Dogen auf, als er des andern Tags aus der 

St. Marcus-Capelle vom Morgengebet zurückkam. Peter 

Orſeolo jtellte ſich, als ob er jegt erſt das Erjcheinen der 

fremden Gäſte, die er als kaiſerliche Gejandte behandelte, 

erfahre, fragte fie nach dem Befinden ihres Gebieters 

und machte ein vergmügtes Geficht, als fie ihm fagten, daß 
jie den Kaifer zu Pompoſa in erfreulichen Wohlfein ver- 

aſſen hätten. Der Doge lud fie zu Gaſte und tafelte 

') Bert VII, 33 ff. 



408 Zweiunddreißigſtes Kapitel. 

mit ihnen öffentlich; den im Thurm verwahrten Kaiſer be— 
juchte er erit fpät Abends, und af mit ihm unter 4 Augen 

zu Nacht. Wie vor 5 Jahren ermangelte Otto III. nicht, 

auch bei dieſer Gelegenheit eines der Kinder des Dogen, 

nämlich eine Tochter, aus der Taufe zu heben, aljo daß 

ihn jest eine doppelte Gevatterjchaft mit dem Hauje ‚der 

Orſeoli verband. 

Abends, am dritten Tage nach der Ankunft in Ve— 

nedig, verabjchiedete ſich Otto III. unter gegenjeitigen Thrä- 

nen und heißen Verficherungen bejtändiger Freumdjchaft von 
dem Dogen, bejtieg, jo heimlich, wie er gefommen war, 

nur don dem Diacon Johann und zwei (offenbar venetifchen) 

Dienern begleitet, ein Schiff, das ihn nach Pompoſa und 

von da weiter nach Ravenna zurücdbrachte. Jene 7 oben- 

genannten Herren hatten vom Kaiſer kurz vor der Abfahrt 

aus Venedig Befehl erhalten, ihm exit am nächſten Tage 

zu folgen. Chronift Johann fügt!) noch eine andere Nach- 

richt bei: „Erjt nachdem der Kaifer wieder in Ravenna 

eingetroffen war, erklärte er öffentlich, daß er im Venedig 

gewejen jei, was allgemeines Staunen erregte. ALS dieß 

drüben im Seeland vuchbar wurde, verfammelte der Doge 

die Stadtgemeinde in feinem Palajt und legte Rechenjchaft 

von dem ab, was zwijchen ihm und Otto III: vorgegangen, 
das Volk aber lobte ebenjojehr das Vertrauen, das der 

Kaiſer dem Dogen bewiejen, als die Klugheit des letzteren.“ 

Hier find Räthſel zu löſen: erſtlich fragt es fich, 
wie mag e8 dem Dogen gelungen fein, Otto IIL zu be- 
ftimmen, daß er feine Einwilligung gab, gleich einem 

Uebelthäter verfleidet und heimlich Venedig zu bejuchen 

1) Ber VII, 34. 
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und ſich dort wie einen Gefangenen behandeln zu lafjen. 

Meine Anficht ift diefe: Zwanzig Yahre früher waren die 
Candiani und zwar deshalb geftürzt worden, weil fie eine 
allzu enge Verbindung mit dem faiferlichen Haufe einge- 

gangen hatten; nicht ohne guten Zug konnte daher Peter II. 

Orſeolo vorſchützen, feine perfünliche Sicherheit jtehe auf 

dem Spiele, wenn er den noch größeren Sohn oder Enfel 

der großen Kaifer Otto I. und Otto II. offen im Dogen- 

palajt empfange, denn unfehlbar würden dann die byzan- 

tinifch-gefinnten Veneter das Volk wider ihn verhegen. 

In der That ift es denkbar, ja vielleicht wahrfchein- 

lich, daß umverhülftes Auftreten des Kaifers in Venedig 

dem Dogen Gefahr gebracht hätte; dennoch war meines 

Erachtens der angegebene Grund des Verſteckſpieles, das 

getrieben ward, nicht der wahre, fondern die eigentliche 

Abſicht Peters Orjeolo zielte dahin, den Beſuch des fremden 

Herrichers jo einzurichten, daß nur er, der Doge, Zutritt 

zu ihm erhielt, über Ohren und Augen Otto’ verfügen 

fonnte, während der Verkehr aller Andern mit ihm aus— 

gejchlofjen blieb. Man erwäge, wie liftig der Doge den 

Kaifer von den fieben Begleitern trennte. Gleich nach der 
Ankunft des Schiffes werden die Sieben in eine Woh- 

nung nahe beim Palafte befördert, Otto III. aber empfängt 

die Weifung, allein nach dem Kloſter des heil. Zacharias 

zu gehen, allein am andern Morgen in dem Palaſte jich 

einzufinden; dort angefommen, muß er mit zwei Dienern in 

den Edthurm wandern und bleibt den ganzen Tag über 

von der übrigen Welt abgejchnitten. Während deſſen er- 

jcheinen die Sieben unter der Masfe von Gejandten öffent- 

lich in DBenedig, werden zur Tafel gezogen und mit eitlen 

Luſtbarkeiten alſo hingehalten, daß fie ihren Herrn nicht, 
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jehen noch jprechen fünnen, und auch noch beim Abjchiede 

weiß der Doge die Sache fo einzufädeln, daß Otto den 

Sieben Befehl geben muß, erſt einen Tag nah ihm ab» 

zuveifen. Veneter, Bertraute des Dogen, der Diacon Johann 

und zwei Andere find es gewejen, die den Kaifer nach 

Ravenna zurücführten. 

Ich bin überzeugt, daß die Sieben zur großen Zahl 

der Verräther gehörten, die den unglücklichen Fürjten, fo 

lange er lebte, in's Berderben gängelten. Aber möchten 

fie auch noch fo fchlecht und füuflich fein, der Doge hegte 

Bedenken, ob fie zu dem Spiele, das er mit dem ganz im 

jeine Hand gegebenen Träumer zu treiben vorhatte, mit- 

helfen werden. Sodann handelte er unverkennbar in der 

Borausjegung, daß er dem jungen Kaifer, jobald derſelbe 

auger Standes fei, den Kath eines Dritten zu hören, 

alles Mögliche vorgaufeln könne. Welches Lügenjpiel wird 
er im Innern des Palajtes aufgeführt, welche Verjicherun- 
gen grenzenlofer Ergebenheit für die Pläne des Kaijers 

und die bevorjtehende Wiederherjtellung des alten Römer— 

reiches wird er verjchwendet haben. Nie ijt ein Fürſt fo 

Ihmählich betrogen worden, wie es damals dem dritten 

Dtto zu Venedig gejchah. 
Zweite Frage: Warum hat der Unglücliche jo viel 

Werth darauf gelegt, den Dogen in eigener Perſon zu 

befuchen? Meines Erachtens bedarf es feines bejondern 

Scharffinnes, um den Grumd zu errathen. Venedig und 

Seemaht waren damals fajt gleichbedeutende Worte. Als 

Kaijer Otto III. Bedacht nahm, alle jene Hofämter, Ge- 
nerale, Staatsminifter, Conſuln und Proconfuln, Präfeften, 

Spatharier, Patricier, Grafen des hohen Palajtes, Logo— 

theten, Kanzleidirektoren u. j. w. zu jchaffen, welche das 
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mwiederhergeftellte Römerreich — wenn es einmal dajtiinde — 

berathen, maßregeln, hofmeijtern und verwalten follten, hatte 

er auch die Errichtung einer Flotte nicht vwergeffen. Der 

Admiral war, wie wir wiffen, ) bereits ernannt. Fehlten 

nur noch die Taue, die Anfer, die Ausrüftung, die Schiffe 
jelber, das nöthige Geld und insbejondere die Matrofen. 

Wohlen, eben um diejfe mangelnden Kleinigfeiten hevbei- 

zufchaffen, hat meines Crachtens Otto III. die Reiſe nach 

Benedig gemacht. Schon früher wird er, denke ich, den 

Dogen wiederholt gemahnt haben, daß Peter Orſeolo 

doh einmal die veriprochene Neichsflotte ſchicken möge, 

aber ftatt der Schiffe waren bisher immer Briefe oder 

Geſandtſchaften mit ſchönen und glaubwinrdigen Entſchul— 

digungen eingelaufen. 

Das jollte jest anders werden. Otto III. zweifelte 

feineswegs, daß der Doge, wenn er nur in eigener Perjon 

mit ihm vede, hingeriffen vom Zauber der Majejtät, diejem 

Zauber, deſſen Wirkungen er, „der Sachſe, Grieche von 

Geburt und Römer durch Macht," jo oft am feiner mäch- 

jten Umgebung erprobte, alle noch etwa vorhandenen 

Schwierigfeiten jchnell bejeitigen werde. Denn was Peter 

Orſeolo's guten Willen betrifft, jo jchien derſelbe gegen 

jeden Verdacht gefichert: hatte er nicht jo oft feine Be— 

reitwilligfeit, Alles für das Römerreich zu thun, hoch und 

heilig betheuert, ja hatte er nicht als Unterpfünder treulichen 

Worthaltens mehrere Schenfungsurfunden, gleichjam als 

Abjchlagszahlung auf die Koſten der Neichsflotte nicht nur 

gefordert, jondern auch richtig erhalten. Wie es aber fam, 

dag Otto gleichwohl aus Venedig wieder abreifte, ohne 

Y Gfrörer, Gregor VII, 8. V. ©. 823. 
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die Neichsflotte mitzunehmen, das kann ich, da ich nicht 

Zeuge der zwijchen dem Kaiſer und dem Dogen gepflogenen 

Zwiegejpräche war, nicht mit genügender Sicherheit erflären; 

aber jehr wahricheinlich dünft e8 mir, daß Peter dem 

Kaifer bewies, immerhin jeien noch ein bis zwei Jahre 

nöthig, um die Flotte gehörig auszurüften, denn das ver- 

ftehe fich won felbit, daß diejelbe der Größe des Kaifers 

und des wiederhergejtellten Römerreiches entjprechen müſſe. 

Auch wird er fein tiefes Bedauern darüber ausgefprochen 

haben, daß die Nothwendigfeit des Incognito ihm das 

Vergnügen vaube, dem Kaifer die Werften zu zeigen, damit 

er mit eigenem Auge ſchaue, wie viele taufend Menſchen 

mit Herrichtung der Schiffe fortwährend bejchäftigt ſeien. 

Dritte Frage: Warum hat Otto III., bald nachdem 

er wieder in Navenna eingetroffen war, das Geheimmiß 

der venetifchen Reiſe ausgeplaudert. Sch denke, das wird 

darum gejchehen fein, weil man ihm dort zu Ravenna 

Flöhe in die Ohren gejett hatte, ob auch die letten Ver— 

fiherungen Peters Orſeolo vollen Glauben verdienen. 

Dtto II. glaubte noch immer an die Aufrichtigfeit des 

venetischen Gevatters, aber um ganz ficher zu gebe, 

machte er den Zwed feiner Reiſe befannt; das follte näm— 

lih den Dogen zum Worthalten antreiben. Nun mußte 

freilih auch Peter Orjeolo drüben auf Rialto reden, aber 

was er den Venetern vorgejagt hat, das erfahren wir 

nicht — denn Chronift Johann jehweigt über diefen Punkt; 

auch ijt Har, daR es Peter nicht ſchwer fallen fonnte, zu 

lügen, denn fein Dritter hatte ja den Unterredungen ge- 

laujcht, die er mit Otto pflog; folglich brauchte der Doge 

nicht zu fürchten, daß er von irgend Jemand widerlegt 

werde. Ein Punkt aber fteht feit, das gute Einvernehmen 
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zwifchen dem Kaifer und dem Dogen dauerte auch mac) 

der Reife bis zum Tode des erfteren fort. Chronift Johann 

ſpricht ) won herrlichen Geſchenken, die beide fich jeitdem 

gegenfeitig zufendeten. Ich ziehe hieraus den Schluß, daß 

die Kämmerer Otto’8 II. — und gewiß nicht zu ihrem 

Schaden — das Mögliche gethan haben, um die günftige 

Stimmung, welche der Kaifer ftets für den Dogen hegte, 

im Gange zu erhalten. 
Neun Monate jpäter befreite der Tod die Welt von 

einem unfähigen Fürften, den Dogen aber von einem läſti— 

gen Mahner. Gleich nach dem Abfcheiden Otto's III. warf 

fich, wie wir wiffen, ?) in Yombardien drüben Ardoin zum 

Gegenfönige auf; bei der Verwirrung, die nunmehr ent 

ftand, ergriff Doge Peter Orjeolo Partei für den neuen 

König Germaniens, Heinrich II. Nicht ohne guten Yohn 

that er Solches. Dandolo weiſt ?) auf die noch vorhandene 
Urkunde bin, *) kraft welcher Heinrich II. unter dem 16. 

November 1002 zu Negensburg alle von früheren Herr- 

ichern bewilfigten Rechte und Freiheiten dem Herzoge von 

Benetien und Dalmatien — diejen Titel gab er ihm — 

bejtätigte. Mochte Peter Orjeolo den veritorbenen Kaijer 
uch jo jhmählich betrogen haben, unter damaligen Um: 

jtänden wog der Beitritt de8 DVenediger Dogen jchwer. 

Mit Zuftimmung desjelben Königs iſt meines Cr: 
achtens auch gejchehen, was beide Chronijten weiter erzählen, 

nämlich, daß der ältefte Sohn des Dogen, Johann genannt 

und damals 18jährig, zum Mitdogen ernannt ward. Dans 

») Berg VII. 34 unten. 
2) Gfrörer, Gregor VII., 8. V. ©. 934. VI., 53. 

3) Muratori XII, 232 unten. 

*) Bert, Archiv IIL, 601. 
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dolo fagt, folches jei durch das Volk und zwar in allge 

meiner Verſammlung bemwerfitelligt worden. Sch halte Dies 

für buchjtäblih wahr — nie und nimmermehr würde der 

große Rath, dem es von Nechtswegen zufam, über jolche 

Fragen zu entjcheiden, die Hand dazu geboten haben, daR 

das, was Peter Orjeolo beabjichtigte, verwirklicht, nämlich, 

daß das Herzogthum im Haufe der Orfeoli erblich gemacht 

werde. Den großen Haufen, dem er viel Geld zu verdienen 

gab und der vor des Dogen Ungnade zitterte, die Boots— 

fnechte, Fiſcher, Vogeljteller von Rialto, Heracliana, Tor— 

cello konnte Orfeolo zu ſolchen Dingen binveißen, nicht 

aber die bejitenden Klaffen. Yettere haben vielmehr jpäter 

ihren Unwillen über die That des Vaters dem Sohne 

eingetränft. 

Daß außer dem deutjchen Hofe auch der griechtjche 

die Einſetzung des Mitdogen gebilligt und überdies zu an- 

dern Dingen, die mit letterer Mafregel enge zujammen- 

hingen, die Hand geboten hat, kann man bündig darthun. 

Doch ift ein Heiner Umweg biezu nöthig. Die Jahrbücher 
von Bari berichten: ') „Im Jahre 1003 ward Bari, Die 
Hauptſtadt des griechifchen Italiens, von einer ſaraceniſchen 

Flotte unter dem Befehle des Alcalden Saphi (Buffuf), 

eines Renegaten, angegriffen. Die Belagerung dauerte vom 

Maimonate bis gegen Ende DOftober; da fam Peter, der 

Doge von Venedig, und befreite unſere Stadt." Auch 

Shronift Johann erwähnt dieſes Ereigniß, jedoch zu einem 

erweislich ?) falfchen Jahre und fügt weiter bei, daß im 

) Pertz Script. V., 53. 

2) Er fagt (Bert VII, 35): im Jahre der Menfchwerdung 

des Erlöfers 1004, dem zehnten des Dogen Peter, jei Johann 

zum Mitdogen erhoben worden, und im nämlichen Sabre habe 



Peter II. Orfeolo und Kaifer Otto ILL. 415 

der belagerten Stadt der kaiſerlich griechiiche Catapan von 

Stalien, Gregorius, weilte, der folglich in Gefahr ſchwebte, 
von den Saracenen gefangen zu werden. Bari felbjt war 

von allen Seiten, folglich auch zu Land umzingelt und 

würde ohne die Hilfe der Veneter verloren geweſen jein. 

Peter Orſeolo fuhr am St. Yorenztag (den 10. Auguft) 

von Venedig ab, erzwang den 6. September den Eingang 

in den Hafen von Bari, fchaffte fogleich eine Maſſe Yebens- 

mittel in die Magazine der Stadt, welche bereits Hunger 

litt, dann theilte er die vorhandenen Streitkräfte. Ein 

Haufe ward auf die Mauern gejtellt, um die Angriffe von 

der Landſeite her abzutreiben, mit der übrigen Mannfchaft 

ruderte der Doge hinaus in die See, fuchte die faracenijche 

Flotte auf, griff fie an, überwand dem Feind in dreitägigen 

Gefechten, bei welchen fleißig mit glühenden Pfeilen "), 

d. h. meines Grachtens mit griechifchem Feuer, gejchofjen 
ward. Als die feindliche Seemacht das Weite gejucht hatte, 
hielten auch die Belagerer auf der Yandfeite nicht mehr 

Stand: alle flohen, auch die, welche ſchon jeit langer Zeit 

fih im Befite der benachbarten Orte befanden. 

Aus letzterem Sate jcheint zu erhellen, daß eine 

Partei unzufrievener Chrijten gemeine Sache mit den Sa- 

vacenen gemacht hatte. Die Yongobarden von Benevent 

Peter Orfeolo die Flotte nah Bari geführt. Das ift ein Wider- 

ſpruch: das zehnte Jahr des Dogen verlief won Mitte März 1002 

bis zum gleichen Tag des folgenden Sahres 1003 und hat mit dem 

Sahre Chriſti 1004 nichts zu ſchaffen. Meines Erachtens ift Sobann 

Anfangs März 1003, im zehnten Jahre feines Baters, Mitdoge ge- 

worden; im folgenden Auguft entiette dann Peter Orfeolo die 

Stadt Bari. 

) Wörtlich: igneis jaculis. 
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fanden nachgerade den byzantiſchen Steuerdrud unerträglich 

und verjuchten es, mit jaracenifcher Hilfe die Griechen aus 

Süditalien zu vertreiben. Wir begegnen bier den erjten 

Keimen dev Bewegung, welche etliche Jahre fpäter jener 

Melos, halb Lombarde, halb Saracene, anfchürte, der, wie 

an einem andern Orte ) gezeigt worden, zulest Normannen 

aus dem Gebiete der untern Seine herbeirief und unfrei- 

williger Stifter des ſüditaliſchen Normannenrveiches ge— 

worden ijt. 

Nicht umfonit bat Doge Peter II. Orjeolo dem 

Baſileus und feinem baufälligen Reiche in Süpitalien den 

wichtigen Dienjt vor Bart geleitet. Dandolo erzählt >): 
„Nach der Rückkehr von dem glorreichen Seezuge ſchickte 

der Doge feine beiden Söhne, Johann den Mitdogen und 

dejjen jüngeren Bruder Otto, in die Hauptjtadt des 

Ditens. Prächtig wurden fie von den beiden Baſileis Ba— 
jilius und Conſtantin empfangen. Ya, Mitdoge Johann 

erhielt eine Nichte der beiden Herrjcher, Maria, die Tochter 

ihrer leiblichen Schweiter und des erlauchten Herrn Ars 

anropolus, zur Gemalin. Herrliche Feſte fanden zur Feier 

der Vermählung ftatt: der Patriarch von Conjtantinopel 

traute die hohen Verlobten in der faijerlichen Capelle, die 

beiden Baſileis aber, Conjtantin und Baſil, legten ihnen 

die Hände auf das Haupt, um fie einzufegnen, auch wurden 

die Neuvermählten mit Kronen geſchmückt. Da Bafileus 

Bafıl eben um jene Zeit im Begriffe jtand, einen Feldzug 

nach dem Lande der Bulgaren anzutreten, erjuchte er den 

Mitdogen Johann, jo lange in Conftantinopel zu bleiben, 

1) Gfrörer, Gregor VIL, B. 1., 606. VI., 124. 

2) Muratori XIL, 253 und Ber VIL., 36. 
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bis er (der Bafileus) zurücfehren würde. So geſchah es 

auch. Nach jiegreicher Beendigung des Kampfes ernannte 

Bafil, wieder in der Hauptitadt angelangt, den Mitdogen 

zum faiferlichen Patricius, feiner Nichte aber, der Gemahlin 

Sohanns, jchenfte er die Reliquien der h. Barbara. Mit folcher 

Ausjtattung fehrte Johann nebſt Gemahlin und Bruder in die 

Heimat zurück, ward mit hoher Freude fowohl von dem 

Bater, Peter Orſeolo, als auch von den Venetern begrüßt 

und legte die mitgebrachten Gebeine ver heil. Barbara in 

die Dogencapelle nieder. Kurz darauf gebar die junge 

Herzogin Maria, die noch in Conjtantinopel ſchwanger 
geworden, ein Söhnlein, das zur Ehre des faiferlichen 

Oheims von Griechenland den Namen Waftl empfing.” 
Einen noch ausführlicheren Bericht als Dandolo gibt 

Chronift Johann von den Vorgängen zu Conftantinopel 

und den dortigen „Hochgeziten“ ") zum Beften. Unnachahmlich 

iſt der Zug, den ich oben aus feiner Darftellung entnahm, 

daß nämlich die beiden Kaifer in Anweſenheit des Patriar- 

hen, dem hohen Brautpaare ihre Hände auf das Haupt 

legten, um fie zu jegnen. Man erjieht daraus etwas, was 

die Griechen jonjt jelten nackt eingejtehen, nämlich, daß im 

öjtlichen Römerreiche der Bafileus eigentlicher Bapft und 

daß der Patriarch nur fein Handlanger war. 

Im Uebrigen macht Chronift Johann folche Luft— 
jprünge, daß man meinen follte, das, was er erzählt, jei 

ein in jchlechtes Yatein überjetter Artifel aus einer heutigen 

Hofzeitung. Wie der Mitdoge fammt feiner hohen Gemahlin 

) Anfang des Nibelungenlieds: 

Uns ift in alten Mähren Wunders vil gefeit 

Bon Helden lobebären, von großer Kuonheit 

Bon Fröuden, Hochgeziten, von Weinen und von Klagen u. ſ. w. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 27 
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aus Conjtantinopel abfährt, vergießen ) die verfammelten 

Verwandten bittere Zähren vor Schmerz über die grau- 

fame Trennung. Und während der Heimmweife legen nicht 

nur die Unterthanen des griechiichen Reichs, die am Wege, 
d. h. längjt der Küſte wohnten, fondern auch die benach— 

barten barbarifchen Nationen eine Ergebenheit an den Tag, 

dergleichen ich in den Zeitungen häufig, aber nie im wirk— 

lichen Leben beobachtet habe. Als aber gar das Paar in 

Venetien anlangt, da leuchtet dorten eine Freude auf, 

„wie fie ſeit Menſchengedenken nie erhört worden ift." Man 

fieht, ver HDofton hatte während der 12 Jahre, jeit Peter 

Orſeolo den herzoglichen Stuhl einnahm, merfliche Yort- 

fchritte in Benetien gemacht. Auch benahm ſich der Doge 

bei diefem Anlaffe wie der Sproße eines uralten Herricher- 

hauſes. Im der Freude feines Herzens über die glückliche 

Vermählung des Sohnes jchenfte er — fo berichtet Johann 

— um dem Allmächtigen jeine Dankbarkeit zu beweifen, 

den Venetern eintaufendundfünfzig Pfunde vollwichtiger 

Denare. „Der Herr ift heute froh gejtimmt, darum Würſte 

und Fidelbogen für das Volk.“ 

Die Gemahlin des jungen Dogen war eine leibliche 
Enfelin des hochjeligen Baſileus Nomanus II., der 963 

an Entkräftung verjchied; eine leibliche Nichte der beiden 

regierenden Bajileis Conftantin und Waſil; eine leibliche 

Nichte endlich der verjtorbenen deutjchen Kaiferin Theophano 

') Berg VII, 36: nam parentum conventus, pernobilem 

puellam regionem ad exteram quasi exulem euntem plorantes, 

non deerant. — Cui Graecorum seu aliarum gentium incolae 

ubique usque ad patriam non Jdenegabant impertiri obsequia. — 

Revera par gaudium nostris finibus emicuisse, nemo nostrorum 

reminiscitur. 
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traurigen Gedächtniffes. Nicht ohne Grund mochte Peter 

Orſeolo wähnen, daß mit einer ſolchen Schnur feine neue 

Dynaſtie fejtgenietet ſei auf lange Zeiten hinaus. Hier ift 

der Ort, den Dogen, nachdem wir ihn bis auf den Gipfel 
feiner Lebenshöhe begleitet haben, feit ins Auge zu faffen. 

Er begann damit, daß er den Kaufherren, dem erſten 

Stande Venetiens, durch die Handelsverträge, die er mit 

faracenifchen Mächten ſchloß, außerordentliche Vortheile 

verichaffte. Das that er aber nicht aus Ruhmliebe, noch 

aus Pflichtgefühl, jondern verborgener Zwede wegen, welche 

ſchon damals einzelne jcharfjichtige Geiſter ahnten. Beweis 

dafür die Nothwendigkeit des Aufruhrgefetes von 998. 

Darauf machte ev durch die Gebietsermweiterungen, die er auf 

dem Feſtlande Italiens erwarb und großentheils der 

Einfalt des deutjchen Kaiſers Otto abgeliftet hat, eine 

Menge Leute, namentlich die Gemeinde Heraclianı und 

den dortigen Bilchof, von fich abhängig. Den Verlegen— 

heiten, welche ihm das dem unglüclichen Sachjen vorge: 

gaufelte Gewebe des Trugs bereiten mochte, entging er 

umverdient durch den Tod Otto's III. Nachdem ihn hierauf 

die Empörung Ardoins, und ihre natürliche Folge, die 

Nothwendigkeit, in der fich Heinrich II. befand, Verbündete 

in Oberitalien zu juchen, vor deutſcher Rache gefichert 

hatte, warf er die Masfe ab; durch allerlei Demagogen- 

fünfte, welche er auf den großen Haufen fpielen ließ, fette er 

durch, daß fein Sohn Johann zum Mitdogen beſtellt wurde. 

Das war der erſte Schritt zur Erblichfeit herzoglicher 

Gewalt, einen ziveiten, der das Werk frönte, zu thun, ge- 

ftattete ihm der jaracenishe Angriff auf Bari. Baſileus 

Wafil, der tapfere Soldat, welcher alle vorhandenen Kräfte 

de8 Reichs auf den Krieg wider die Bulgaren verwenden 

27* 
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mußte, vermochte die Hauptſtadt des byzantinischen Italiens 

nicht zu ſchützen; den alten Verträgen gemäß wandte er 

fih an den Dogen der DBeneter um Hilfe. Wer wird 

glauben, daß Peter II. Orfeolo den geforderten Dienft 

umfonft geleiftet habe! Je nun, mit Händen kann man 

den Preis greifen, den er ausbedang: derſelbe beftand 

darin, daß die griechifche Prinzeſſin dem Mitdogen ihre 

Hand reichen follte. Nicht ohne Grund melden die. Chro- 
niften: unmittelbar nach dem Unternehmen auf Bari jet 
des Dogen Sohn, Johann, nach Conftantinopel zur Hoch- 

zeit abgereist. Bari's Befreiung war die Morgengabe ges 

wejen, welche der Doge der fünftigen Schnur übermachte. 

Und wenn e8 num gelang, das von dem alten Peter 

jo alücdlich begonnene Spiel zwei Menfchenalter ungehin: 

dert fortzufegen, was mußte die Folge davon fein? die, daß 

ein Stüd Byzanz nach Italiens Nordoſtküſte verpflanzt 

ward, die, daß die Verfaſſung von 959 und mit ihr poli- 

tiiche Freiheit ummiederbringlich zu Grunde ging, die, daß 

eine Zukunft voll Ruhms dahin welfte, wie Maienblüthen 

durch Frühlingsfroit, Die, daß jede edle Regung, deren 

venetifche Herzen fähig fein mochten, in unauflöslichen 

Widerjtreit mit einer von Außen aufgedrungenen thranni- 

ichen Gewalt gerieth, die ihr eigenes Dafein nur Durch 

allgemeine Entfittlihung friften konnte. 

Die Veneter wußten, was fie zu thun hatten, obgleich 

der Blitz, längere Zeit durch zufällige Hemmniſſe aufge— 

halten, exit 20 Jahre jpäter einfchlug. Immerhin ift man 

im Stande, bündig nachzumeifen, daß die Erblichfeit des 

Dogats, und noch mehr die bizantinische Heirat des 

Mitdogen, ſchon 1004 bitteren Unmuth in Venetien erregte. 

Chroniſt Johann, der Erfinder obiger Redensarten, treibt 
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die Unverihämtheit jo weit, folgende Worte !) hinzufchrei= 

ben: „daß Doge Peter Orjeolo feinen theuren Sohn Jo— 

hann nach Conjtantinopel ſchickte, um dort eine Gemahlin 

zu holen, geſchah nur deßhalb, weil er durch unabläſſige 

Zumuthungen der biyzantinische Baſileis Waſil und Con— 

ftantin dazu gezwungen worden war." Das tjt eine 

handgreifliche Lüge, erfonnen zu dem Zwed, dem Tadel der 

öffentlichen Meinung abzulenken. Lobredner des Dogen, 

Leute, wie der Chronift und Genofjen, müjjen den Vene— 

tern vorgejagt haben: jchmerzlich berührt es unſern gnä— 

digjten Gebieter, wahrzunehmen, daß die Vermählung 

ſeines Sohnes mit der Prinzeſſin jo wenig Beifall findet. 

Aber wahrlich, er konnte nicht anders handeln; denn hätte 

er die ſehr bejtimmten Anträge aus Conftantinopel zurück— 

gewiejen, jo jtand zu befürchten, daß der volle Zorn des 

Bafileus über Venetien und den Dogen jelber losgebrochen 

fein würde. 

Sehr gut ſtimmt hierzu eine andere Thatjache. Peter 

Damiani erzählt ?): „ein gewiffer Doge von Venedig hatte 

eine Frau aus Conftantinopel geehelicht, welche jo üppig 

und verwöhnt war, daß fie es verjchmähte, jich mit ge- 

meinem Wafjer zu wajchen. Ihre Bevienten mußten den 

Thau des Himmels einfammeln, aus welchem fie ſich Bäder 

bereiten ließ. Auch Speifen genoß fie nicht, wie andere 

Dienjchenfinder mit der Hand, jondern ihre Cumuchen 

') Berg VII., 36 oben: Petrus, famosus dux, sedula petitione 

a Vassylio et Constantino imperatoribus coactus, Johannem 

ducem, suam dilectam prolem, ad regiam urbem, causa conjugii, 

delegavit. 

2) Opusculum 50 de institutione moniali Opp. (ed. Pari 

1642) Vol. III, 340. 
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ſchnitten diefelben erſt in Heine Stüde, dann führte jie 

legtere mit einem gewijfen goldenen Werkzeuge, das zwei 

Zinfen hatte, zum Munde. Die Gemächer ebenderjelben 

dufteten jtetS von den feinjten Wohlgerüchen.” Lebret, 

Berfaffer der Gefchichte von Venedig, ein Menſch von 

überaus knappem Verjtande, der fich aber jelbjt für weije 

und aufgeklärt hielt, fpottet ') über die angebliche Dumm- 

heit Peters Damiani, der den Gebrauch einer goldenen 

Gabel als verdammlich verfchreie. 

Ih bin anderer Meinung: offenbar hat der Abt 

von Fontavella das, mas er vorbringt, aus der venetifchen 

Ueberlieferung gejchöpft, die der griechischen Gemahlin des 

Dogen bitter abhold gewejen fein muß. Auch halte ich 

dieje Abneigung für begründet. Politische Freiheit, wie fie 

in DBenetien bejtand, verlangt einfache Sitten, und bei 

allem Reichthum eine gewiffe Sparfamfeit. Hätten viele 
Benetianerinnen — erſt die Weiber und Töchter der großen 

Kaufherren, dann, wie e8 zu gejchehen pflegt, die mittleren 

und fleineren — das von Maria gegebene Vorbild nach- 

geahmt, jo würde das Seeland nie zu der Höhe von 

Macht aufgejtiegen jein, die es wirklich erreichte. Sonder— 
barer Weiſe erheben auch deutjche Quellen, wie ih an 

einem andern Orte?) gezeigt habe, Bejchwerde darüber, 

daß durch die Griehin Theophano, Mariens Muhme, 

fremder Putz bei uns eingeführt worden ſei. Sollte etwa ein 

Syſtem beiden Erjcheimungen zu Grunde liegen! Immer— 

bin jteht fejt, daß Luxus eines der Reizmittel ijt, mit 

welchen Despotie freie und unvertorbene Völfer zu ködern 

pflegt. 
1) Lebret, B. I. ©. 250. 

2) Gfrörer, Greger VI. 8. V. ©. 554-555. 
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Während Mitdoge Johann in Conftantinopel weilte, 

um fich dort zu vermählen, war der neue König von 

Deutfchland, Heinrich II., zum erftenmale — 1004 — in 

Italien erjchtenen. Peter Orfeolo ſchickte feinen jüngften 

Sohn nach Verona hinüber, um den König zu bewillkomm— 

nen. Die Mummerei von 996 wurde bei diefem Anlaffe 

wiederholt. Heinrich II. ließ den Knaben firmeln und ge— 

nehmigte, daß er hinfort den Namen Heinrich führen 

möge '). Zwei Jahre fpäter — 1006 — erglängte ?) 
durch drei Monate ein helfleuchtender Komet — zum 
Schreden für Viele — am Himmel, auf das Kometen- 
jahr folgten ?) Hungersnoth und Seuchen, welche lettere 

auch in das herzoglihe Haus von Venedig einfchlugen ; 

innerhalb 16 Tagen fanfen die Herzogin Maria und deren 
junger Gemahl in’s Grab. Wären beide länger am Yeben 
geblieben, fo würde vielleicht die Ummwälzung von 1026 

um mehrere Jahre früher ausgebrochen ‚fein. Unverweilt 

erhielt Benetien einen andern Mitdogen, denn Peter Orjeolo 

brachte zu Wege, daß das venetifche Volf feinen jüngeren 

Sohn Dtto, der — 1007 — vierzehn Jahre zählte, zum 

Mitregenten erfor. 

Saft jcheint es, als habe man im Seelande eine 

Zeitlang befürchtet, daß der alte Doge die Berforgung 

jeiner zahlreichen Nachfommenfchaft dem Staate aufzubür- 

den gedenfe. Denn Chronift Johann jtellt es als eine 

rühmliche That hin *), daß Peter Orfeolo, fein Ende 

nahe fühlend, fich entichloß, einem jeden der Kinder einen 

') Berg VII, 35 unten und 37 gegen oben. 
?2) Ibid. I, 61 unten, VII, 36 unten. 

s) Ibid. IV., 18. 

9 Ibid. VII, 37 oben. 
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befondern Theil jeines Vermögens zu vermachen, was be- 

fanntlich die Pflicht aller Väter ift. Der Doge hatte 

nämlich außer dem 1007 vwerjtorbenen Johann vier Söhne 

und eben jo viele Töchter; won erjteren mußten fich zwei, 

von den letzteren drei dem geiltlichen Stande widmen; 
Otto, der: drittgeborne, war, wie ich fagte, jeit 1007 

Mitdoge. Orſo dagegen, der zweitgeborne, und Vitalis, 

der vierte, beftiegen mit der Zeit vwenetifche Stühle, von 

ven jpäteren Schieffalen des fünften und jüngjten Sohnes 

Heinrich weiß man nichts; die drei jüngeren Töchter wur- 

den Aebtiffinnen, und nur die ältejte, Hizela genannt, trat 

in die Che, nämlich mit dem Groatenfürjten Stephan. 

Im Yahre 1008 ftarb Biſchof Valerius von Tor: 
cello; der alte Doge traf alsbald Vorfehr, feinen zwei: 

ten Sohn, Orſo, auf den erledigten Stuhl zu erheben, 

was auch gelang, hauptfächlich, weil — jo verfichert Chro- 

nijt Johann — Clerus und Volk durch ihre Wahlitimmen 

mitwirkten. Theils die Thatſache, daß Peter Orſeolo die 

Mehrzahl feiner Söhne und Töchter im Kirchendienſt 

308, theil® die jchlimmen Folgen, welche hieraus, wie jich 

unten ergeben wird, für das herrſchende Haus entſpran— 

gen, weijen auf verborgene Gedanken hin: meine Anficht ift, 

daß Peter Orſeolo, der Vater, wie Otto, der Sohn umd 

Nachfolger, von Seiten des höheren Clerus Widerjtand 
gegen ihre monarchifchen Pläne befürchteten, und dieſes 

vorausgeſetzte Hemmniß durch Einfchiebung der nächjten 

Anverwandten zu befeitigen verfucht haben. 

Chronift Johann erzählt den Tod Peters Orſeolo 

nicht mehr; feine Aufzeichnungen fchliegen mit dem Jahre 

1008. Dandolo dagegen berichtet ), daß der alte Doge 

1) Muratori XII., 235. 
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1009, nach einem Dogat von 17 Jahren 6 Monaten, das 

Zeitliche gejfeguete. Da er im März 992 Doge geworden 
war, fällt demnach fein Tod in den September 1009. 

Dreiunddreißigftes Kapitel. 

Doge Otto. Kaiſer Heinricd; II. Poppo von Aquileja. 
Kaiſer Konrad I. 

Doge Otto, der Erbe feines Vaters, zählte 16 Jahre, 
als er die Regierung allein übernahm; zwei Jahre jpäter 

vermählte ') er fih mit einer Schwejter des Könige 

Stephan des Heiligen von Ungarn. Dieſe Che verrieth, 

daß Otto ebenſo gut, als Peter Orfeolo, an die dauernde 

Herrichaft feines Haufes über Venetien glaubte. Wer 

Töchter von Königen freit, hofft Nachkommen zu zeugen, 

die das Scepter von Gejchlecht zu Gefchlecht erben. Cine 
Urkunde ?) hat fich erhalten, welche den Anfängen Dtto’8 

angehört., Kraft derjelben bewilligte der junge Doge im 

Berein mit den Nichtern der Stadt und des Volks der 

Veneter den Einwohnern von Civita nuova oder Heracliana 
Befreiung von gewifjen Laſten, mit denen fie bejchwert zu 

fein vorgaben, jowie ungenannte andere Befugniffe und 

Nechte auf Güter, die in der Nähe der Infeln des See- 

landes liegen. Das betraf ohne Zweifel die fejtländijchen 

Erwerbungen, welche Doge Peter Orjeolo durch die früher 

erwähnten Verträge mit Kaifer Otto IH. gemacht und 

1) Muratori XII, 235, vergl. mit Per XL, 239 u. V., 123. 

2) Ibid. 235. Note *. 
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angeblih der Gemeinde Heracliana zugewiejen hatte. Aus 

der Urfunde aber erhellt, daß die Uebergabe in den Tagen 

des älteren Dogen entweder gar nicht, oder doch nicht 

vollftändig erfolgt war: denn jegt erit ſetzte fie ja Dtto 

in's Werf. 

Meines Erachtens hängt die Sache jo zufammen: 

der Bejit jenes Gebiet8 war den Heraclianern von Peter 

Orſeolo nicht wirklich zugewiefen, ſondern nur in Aussicht 

gejtellt worden, ſofern fie mämlich thatfächliche Beweiſe 

ihrer Anhänglichfeit an das herzogliche Haus, nämlich 

durh Mitwirkung zur Wahl eines Mitdogen, geben wür— 

den. Da Letteres wirklich bei der Erhebung Otto's ge- 

ihehen war, blieb e8 dem jungen Dogen überlaffen, die 

Dienjte der getreuen Bürger von Herackiana zu belohnen. 

Nicht wenig wird diefe Anficht durch einen bejondern Um— 

ſtand bekräftigt. Die fragliche Urfunde iſt ausgejtellt 

Nömer-Zinszahl 7, im Märzmonat. Das fiebente Yahr 

der damaligen Indiction verlief vom September 1009 bis 

zum gleichen Monate des folgenden Jahres. Folglich Fällt 

die Urkunde in den März 1010, wenige Monate nach dem 
Tode Peters Orfeolo, und war eine der eriten Regierungs— 

bandlungen des neuen Dogen. „Jedenfalls fieht man: fo 

wohl Dtto, als fein Vater, haben die Gewalt ihres Haus 

jes dadurch zu befejtigen gejucht, daß fie die eine Stadt 

des Seelandes vor den andern begünftigten, politische Vor— 

theile für den Preis beiwiejener Gefügigfeit verfauften, und 

Zwietracht unter den Einwohnern des Seelands ausfäeten. 

Das Nächite, was Dandolo von Thaten des Dogen 

Otto berichtet, ift ein glüclicher Feldzug gegen den Biſchof 
der zwifchen dent Po und der Süpdgrenze des venetiſchen 

Feitlandes gelegenen Stadt Hadria. „Im fiebenten Jahre 

900 : 15: 
/ 

a: 
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des Dogen Otto,“ erzählt ") derjelbe, „wurden die Hadrien— 

fer, welche das venetifche Gebiet angefallen und wider: 

rechtlicher Weije den Ort Loreo weggenommen hatten, von 

den Benetern mit Waffengewalt bezwungen. Der Biichof 

der Stadt, Petrus genannt, mußte mit mehreren vorneh— 

men Laien vor dem Dogen erjcheinen, Abbitte thun, und 

das eidliche Verfprechen ablegen, daß er und die Seinigen 

nie mehr ähnliche Dinge wagen würden.“ 

Der betreffende Friedensvertrag ?) ift noch vorhan— 

den umd ansgejtellt unter dem 7. Juni 1017, Römer— 

Zinszahl 15, im Dogenpalafte zu Venedig. Der Bifchof 
gelobte mit feinem Kirchenvogt, Johann, im eigenen 

Namen und in dem aller feiner Getreuen, fowohl Geijt- 

licher als Yaien, daß er nie mehr auf Loreo Anfprüche 

erheben, noch wegen der Züchtigungen, die er von Seiten 

der Beneter erfahren, felber Rache nehmen, oder bei irgend 

welchem Gerichte Klage einreichen werde. Ich habe oben 
gezeigt, daß die Orfeoli bei Ausbruch der Empörung Ar: 

doing für Heinrich IT. von Deutjchland Partei ergriffen. 

Aller Wahrfcheinlichkeit nach hat Ardoin dieß nicht ver— 

geſſen, jondern dadurch fich an dem herzoglichen Haufe er- 

holt, daß er den Bifchof Peter von Hadria aufmunterte, 

den Venetern Loreo zu entreißen. So lange nun Ardoin 

die angemaßte Gewalt zu behaupten vermochte, mußten 

die Dogen fich gedulden, allein nachdem der Yombarde für 

immer geftürzt, feine Anhänger überall mit Gütereinziehung 

und Verbannung geitraft worden waren, ſchlug — jo jcheint 

e8 — der Doge gegen den Hadrienſer Bifchof los. 

) Muratori XII., 236. ee 
2) Ibid. Antiq. Ital. I., 241 ff. . 9 26 

0% 
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Ich jehe in dem Feldzuge gegen Biſchof Peter eine 

Rückwirkung der völligen Niederlage Ardoins und feiner 

Genofjen; demm dem deutjchen Kaiſer Heinrich II. zu Trog, 

der eben damals die höchjte Höhe der Macht erjtieg, kann 
es kaum gefchehen fein, daß Doge Otto das Schwert zog. 
Doch traute er demfelben nicht ganz; denn die im dem 

Vertrag aufgenommene Bejtimmung, daß Bijchof Peter 

darauf verzichte, irgendwo Recht zu juchen, hat offenbar 

den Zwed, möglichen Klagen beim Faiferlichen Hofgericht 

vorzubeugen. Andere Thatjachen, won denen jpäter die 

Rede jein wird, ſtimmen hiemit überein. 

Auf den Hadrienſer Feldzug folgte ein Krieg wider 
die Croaten. Dandolo fährt ') fort: „der König der Croa— 

ten beläftigte Zara und andere Seejtädte Dalmatiens durch 

tägliche Einfälle. Da die Bedrückten Hilfe in Venedig 

juchten, vüftete Doge Otto im neunten Jahre feines Do- 

gats — d. h., wie fih unten ergeben wird, 1018, denn 

die zwei Jahre, während welcher er mit jeinem Vater 

Doge war, wurden nicht gezählt — eine Flotte aus, fegelte 

nach Dalmatien, jehütte das Yand, trieb die Yeinde zu 

Paaren und befejtigte die Städte in der Treue und im 

Gehorſam. Als er fiegreich heimfehrte, warteten ihm die 

Biihöfe der Inſeln Veglia, Arbe und Offero auf, und - 

überreichten ihm im eigenen Namen, wie in dem des 

Clerus, der Vornehmen und des Volks, eine Handvejte, 

kraft welcher jie für ewige Zeiten an Doge Otto und 

deſſen Nachfolger Tribut zu entrichten gelobten.“ 

Dandolo jagt nicht, wie lange die Räubereien ge— 

dauert haben, welche die Croaten wider die Seeſtädte ver- 

!) Muratori Script. XII., 236. 



Doge Otto. Kaifer Heinrih II. Poppo von Aquileja. 429 

übten, noch wann diefelben begannen. Aber da er ven 

Ausdruck „tägliche Anfälle” braucht, feheint die Annahme 

gerechtfertigt, daß der Unfug fchon mehrere Jahre währte. 

Dann aber folgt, daß der Schreden, welchen Peter II. 

Orſeolo 998 bei Eroberung Dalmatiens den Groaten ein- 

gejagt hatte, längft verraucht war, jowie weiter, daß auch 

die Bermählung der Tochter des Dogen mit dem Häupt- 

Iinge Stephan feine nachhaltigen Früchte trug. Demnach 

muß die Macht VBenetiens zwijchen 1000 und 1017, fei 
e8 durch innere Ziwietracht, fei es durch Uebermacht aus- 

wärtiger Gegner — wahrfjcheinlich durch beide Urjachen 

zugleich — merklich gefunfen fein. Auf dasjelbe Ergebnif 

weist das Verfahren der Bifchöfe obgenannter Inſeln 

bin, welche man mit dem Namen der Quarnerifchen, oder 

der Eilande des Bufens von Duarnero, bezeichnet. Schon 

Peter I. Orfeolo hatte fie 998 unterworfen; aber jett 

erit ift Doge Otto im Stande, fie zu nöthigen, daß fie 

fih zu thatfächlicher Huldigung verftehen. Abermal fieht 

man: ein Stillftand venetiſcher Machtentwicdlung war ein- 

getreten, und erjt dann ging es wieder beffer, als Doge 

Otto durh den Sturz Ardoins freiere Hände auf Seiten 

des Iombardiichen Feitlandes befam. 

Die Zinsverschreibung, welche die Häupter der Quar- 

nerischen Inſeln dem Dogen einhändigten, ift auf uns ges 

fommen ') und im Jahre 1018 ausgeftellt. Biſchof Majus 

von Arbe übernahm die jährliche Yieferung von 10 Pfun- 

den Rohſeide, Martin, Bischof von Offero, verpflichtet fich, 

jährlich 40 Marderfelle zu entrichten, Vitalis, Biſchof 

von Veglia, verſprach 30 Bälge von Füchſen. Seit in 

) Marin, Storia dei Veneziani II., 273. 
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Bafileus Yuftintans I. Tagen ) durch morgenlänpdijche 

Mönche die Zucht der Seidenwiirmer aus Indien nad 
dem byzantiniſchen Weiche ‚verpflanzt worden war, hatte 

diejelbe um's Jahr 1000 bereits jolche Verbreitung erlangt, 

daß die Bewohner der dalmatinifchen Injelm ſich mit ihr 

bejchäftigten. Doc jcheint mir das knappe Gewicht des 
von Arbe gelieferten Seidenzinfes den Schluß zu vecht- 

fertigen, daß nicht jowohl der Bauer im Allgemeinen, ale 

Einzelne — ich denfe vorzugweile Mönche — die Zucht 

der koſtbaren Würmer betrieben. Auch müfjen damals 

gewerbliche Anlagen, um Seide zu zwirnen und zu mweben, 

im Seeland bejtanden haben; denn die bloßen Puppen 

wären jonft für den Dogen faum von Werth gemwejen. 

Die 10 Pfund Seide aus Arbe ftimmen gut zu dem 
Vlahszins, den die Gemeinde won Piove di Sacco ent- 

richtete. 

Unmittelbar nach dem dalmatijchen Feldzuge erwähnt 

Dandolo die Wiederbefegung des Patriarchenjtuhle von 

Grado. Fünfzig Jahre und ſechs Monate joll Vitalis, 
der Sohn des Dogen Peter Candiano IV., denjelben ein- 

genommen haben ?): ev ftarb, wie es jcheint, 1017. Und 

wen erhielt er zum Nachfolger? den Sohn des vorigen 

Dogen, den. Bruder des jetigen, jenen Orſo, den jein 

Vater, um 1009, auf das Bisthum Tovcello befördert 

hatte. Dandolo jagt): „unter Mitwirkung des Volks 

und Clerus ward Orſo auf den Patriarchenftuhl erhoben.“ 

Dbgleih innerhalb weniger Sommer Biſchof und dann 

1) Procopii de bello gothico IV., 17. Opp. editio Bon- 

nensis Il., 546 unten ff. 

2) Muratori XII. 210 und Per VII, 47. 

3) Ibid. ©. 256. 
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Metropolit des ganzen Seelands geworden, kann Orſo 

noch "nicht 30 Jahre gezählt haben. Denn fein ältejter 
Bruder, Mitdoge Johann, der 1007 ftarb, war 1003 

noch nicht volle 18 Jahre alt, folglich hatte Orſo, der 

zweitgeborne, 1009 höchitens 21 Jahre hinter fih. Den 

erledigten Stuhl von ZTorcello aber vergab fofort der 

Doge am den vierten Bruder, an Vitalis, der damals 

etwa 20 Jahre alt fein mochte. Die höchjte geiftliche und 

weltliche Gewalt über das Seeland war umter lauter 
Orſeoli vertheilt. 

Sofort erjtattet )) Dandolo über eine Begebenheit 

Bericht, die feinen eigenen Stammbaum betrifft. „Vene— 

tiiche Seeleute," erzählt er, „vaubten aus einer griechifchen 

Klojterfirche, Die unfern eines Vorgebivgs lag, die Neli- 

quien des heiligen Tharafius und brachten fie nach ihrem 

Schiffe. Eigner und zugleih Hauptmann desfelben war 

ein edler DVBeneter, Namens Domenico Dandolo." — „Von 

diefem Dandolo jtammen im gerader Linie zwei Dogen des 

Seelands ab, nämlich Heinrich Dandolo, der Eroberer 
Conſtantinopels, und ich, Andreas Dandolo, Verfaſſer vor— 

liegender Chronik.“ Weiter fügt er bei, glücklich habe 

ſein Ahnherr die Leiche des Heiligen nach Venedig ge— 

ſchafft und dort in der Kloſterkirche zum heil. Zacharias, 

das damals 200 Nonnen bewohnten, niedergelegt. Nie 

erwähnt der Geſchichtſchreiber Venetiens früher einen 

Dandolo, auch nicht in dem ausführlichen Verzeichniß der 

vielen Geſchlechter, die gegen Ende des achten Jahrhun— 

derts nach Olivolo oder andern Städten überſiedelten. 

Allem Anſcheine nach gehörten die Dandolo dem jüngern 

) Muratori XII., 236 ff. 
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‚Adel des Seelandes an; aber die That Domenico’s muß 

dem Haufe Ruhm verjchafft haben, dreißig Jahre fpäter 

ericheint, wie ich unten zeigen werde, ein Bonus Dandolo 

als Gejandter der Republif: die Laufbahn der größeren 

Aemter hatte für fie begonnen. 

Entjcheidenden Einfluß auf das Schickſal des Dogen 
Dtto übte ein Amtswechjel, der die benachbarte Metro- 

pole Aquileja betraf. Batriarch Johann war dafelbjt ge— 

jtorben, und um 1019 fette!) Kaijer Heinrich II. einen 
deutjchen Clerifer, Namens Wolfgang, verkürzt Boppo ges 

nannt, der bis dahin faiferlicher Kanzler oder Capellan 

gewejen, zum Nachfolger des Berftorbenen ein. Poppo 

gehörte einem vornehmen deutjchen Haufe an, denn der 

Biograph des Biihofs Meinwerf von Paderborn bezeich- 
net ?) den neuen Patriarchen Wolfgang von Aquileja als 

einen Stammfippen Meinwerfs, der felber von mütter- 
licher Seite mit dem ſächſiſchen Kaiferhaufe verwandt ge- 
weien ijt. Kurz nach feiner Erhebung ernenerte Poppo 

en alten Streit mit dem Patriarchate Grade, und zwar 

nicht ohne Vorwiffen des Kaifers Heinrich I. 

Dandolo erzählt 3): entjchloffen, die Kirche und die 

Inſel Grado feiner Hoheit zu unterwerfen, ſchickte Patriarch 
Poppo mit Zuftimmung des Kaiſers eine Gejandtichaft an 

den damaligen Bapft Benedikt VIH., begehrend, daß ihm 

bezüglich der alten Rechte feines Stuhls auf Grado Ge- 
nugthuung gejchehe, und daß Orſo von Grade, den er. 

einen Anmaßer nannte, wor Gericht gejtellt werde. Wirk- 

1) Die Belege bei Rubeis, Monum. eccles. Aquilej. 9.497 ff. 
2) Bert XL, 153 Mitte, wergl. ibid. 108. 

3) Muratori XII., 257 unten. 
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lich erging eine Yadung an Orſo, allein, da derjelbe in 

Erfahrung brachte, daß ihm Poppo unterwegs Nachitellun- 

gen bereite, trat ev die Reife nach Kom nicht an, fondern 

entjchuldigte jich beim Papſte durch Boten, aus Furcht 

vor dem Kaifer nicht erjcheinen zu fünnen. Benedikt VIII. 

fand die Entjchuldigung genügend, und nahm die Yadung 

zurück.“ 

Dieſe Ausſage wird durch andere Zeugniſſe bekräf— 

tigt. Aus den Beſchlüſſen) des römiſchen Concils von 

1027, auf die ich unten zurückkommen werde, erhellt, daß 

Papit Benedift VIIL. den Gradenfer Patriarchen vor Syno— 

den zu Ravenna, Rom, Verona geladen hatte, ohne daß 

Orſo wirklich erjchienen wäre. Auch die Behauptung, der 

Papſt habe zulett die Klage fallen laſſen, verdient Glau— 

ben. Denn laut dem Zeugnifje ’) Marius, eines der beften 

unter den neueren Gejchichtichreibern Benetiens, enthält 

die Treviſaner Sammlung alter venetifcher Urkunden eine 

Bulle, kraft welcher Papſt Benedikt den wider Orfo ein- 

geleiteten Rechtsſtreit zulett niederjchlug und die Vorrechte 

des Patriarchats Grado bejtätigte Eben diefe Bulle war 

ohne Zweifel die Quelle, aus welcher Dandolo obige Nach- 

richt jchöpfte. 

Wie wir wiſſen ?), mußte Papſt Benedikt VIII., von 
einheimischen Gegnern aufs Aeußerjte gedrängt, nach 

Deutjchland fliehen und befand fich zwifchen 1020 und 

1022 in einer Lage, daß er ernftliche Forderungen des 

Kaifers Heinrich II., feiner einzigen Stüte, nicht zurückzu— 

— 

) Rubeis, a. a. O. ©. 513 unten. 

2) Storia dei Veneziani II., 279. 

3) Gfrörer, Gregor VO. 3. VI. ©. 126, 164—170. 

Girörer, Byzantiniſche Geſchichten. 38 
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weijen vermochte. Doch befferte fich feit 1022 feine Stellung 

und nichts hindert, anzunehmen, daß er nach 1022 das, 

was er halb gezwungen gethan, widerrief, mit andern 

Worten, daß er weiteren Verfolgungen wider Orſo Einhalt 

gebot. Andererjeits kann fein Zweifel fein, daß Kaifer Hein— 

rich eine Demüthigung des Haufes der Orfeoli beabfichtigte ; 

in der That verdienten die wiederholten Frevel, welche 

Doge Peter II., Otto's Bater, gegen den vorigen Kaiſer 
Dtto III. verübte, eine empfindliche Strafe und die hohe 

Stufe von Macht, zu welcher Kaifer Heinrich IL. feit 1019, 

dem Zeitpunfte der Erhebung Poppo’s, emporgejtiegen, 

machte e8 ihm leicht, won dem Sohne Genugthuung für Die 

Sehltritte des Vaters zu fordern. 

Adgejehen von Poppo’8 Verhandlungen mit Bene- 

dikt VIII. beweifen auch noch andere Ihatfachen, daß zwi: 

ſchen 1019 und 1024 ein Schlag gegen Venetien im 

Werfe war. Der ficherjte Weg, dem Seelande beizufommen, 

bejtand darin, wenn man den Handel der Veneter ein- 

dämmte; demm um den Preis der Befreiung von jolchen 

Hemmmnifjen gaben fie vorausfichtlih in andern Punkten 

nach. Nun eben diefes Mittel hat Kaifer Heinrich II. ange- 

wendet. Eine Urkunde ") liegt vor, welche jo lautet: „Un- 

terfuchung, betreffend die ſeidenen Gewänder, welche durch 

die Orte Italiens verfatft werden. Sch, Doge Otto, habe 

eine allgemeine Berfammlung der großen Richter unjeres 

Landes, jowie der mittleren und der fleinen veranftaltet. 

Dor derjelben traten Badoario Bragadino, Mauricius 

Mauroceno und Dominicus Florentius Flavanico auf und 

legten Zeugniß ab, daß fie hinfort Feine Seidenzeuge nach 

1) Bert VII, 38, Note *. 
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irgend einen Theile Italiens verführen und verkaufen 

dürften, ausgenommen Pavia, die Martinsmeffe und Olivo.“ 

Meines Erachtens hatte der Doge die Verfammlung 
darum berufen, um amtliche Gewißheit zu erlangen, ob 

gewiffe verbreitete Gerüchte von Bejchränfung des veneti- 

chen Handels wirklich wahr feien. Die Ausfagen dev drei 

Zeugen liegen feinen Zweifel darüber zu; eine Verordnung 

‚war ergangen, welche bejtimmte, vaß venetijche Kaufleute 

binfort feidene Waaren nur noch nach drei Orten Italiens 

vertreiben dürfen. Bon den dreien läßt ſich jedoch nur der 

erjte mit Sicherheit bejtimmen: Pavia, die Hauptjtadt 

Lombardiens, ift gemeint, welche jchen in Karls des Großen 

Tagen von venetijchen Seidenhändlern vorzugsweije befucht 

zu werden pflegte ). Wo die beiden andern, Markt des heil. 

Martinus und Olivo genannt, lagen, weiß ich nicht zu 

jagen; denn am das venetiiche Olivolo ift darum nicht zur 

denfen, weil Niemand weder berechtigt, noch im Stande 

war, den DVenetern freien Verfehr im eigenen Lande zu 

verbieten. Sch halte den Mearft des heil. Martinus und 

Dlivo für ſonſt unbefannte Orte Yombardiens oder Friauls. 

Die nächte Frage it: von wem jene Handelsbe— 

ſchränkung ausging? Sch jage, nur der Herr Italiens, alfo 

der deutjche Kaiſer Heinrich II., kann es gewejen fein, der 

ſie anordnete, und zweitens fcheint es mir faum denkbar, 

daß er die Verordnung zu einer andern Zeit, als zwifchen 

1020 und 1024 erließ, da ganz Italien ihm gehorchte und 

da zugleich noch wegen anderer Dinge Zerwürfniffe zwiſchen 

ihm und den Venetern objchwebten. Geführt aber hat er 

den Streich meines Erachtens darum, weil ev den Dogen 

) Oben ©. 82. 
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von Venetien zwingen wollte, Inſel und Bisthum Grade 

gutwillig an den Erzituhl von Aquileja abzutreten. Dieſer 

Zwed iſt, wie wir unten jehen werden, furz nach Hein- 

richs II. Tod wirklich erreicht worden. Für den Augenblick 

aber gab der Kaiſer nach, weil der Papſt auf Seiten 

DBenetiens trat und weil Heinrich II. Scheue trug, der 

römifchen Kirche zu Trotz, Verwicklungen in Italien zu 

entzünden, die möglicher Weiſe jchlimme Folgen nach fich 

ziehen mochten. 

Beide, der Kaifer und der Papit, ftarben im Laufe 

des Jahres 1024 furz hintereinander; Benedift VIII. ven 

7. April, Heinrich HI. am 13. Juli. Den deutjchen Thron 

beitieg jofort der erjte Salter, Conrad HU. Chrgeizig, wie 

er war, ging er bereitwilliger als fein Vorgänger auf die 

Pläne Poppo’s von Aquileja ein. Die Wirkungen hievon 

ichildert Dandolo: 
„In dem Jahre”, fagt er, ) „da Papſt Benedift VIII. 

jtarb, brach in Venetien verderbliche Zwietracht aus, welche 

joweit gedieh, daR Doge Otto und jein Bruder, der Pa- 

triarh Oro, genöthigt wurden, die Heimat zu verlaffen 

und als Verbannte nach Iſtrien hinüber zu fliehen. Kaum 

war dies gejchehen, als Patriarch Poppo von Aquileja nach 

der Inſel Grado überjette und wie ein Verbündeter des 

Patriarchen Orſo, feines Amtsbruders, fo wie des Dogen, 

der fein Freund fei, aufgenommen zu werden begehrte. Da 

die Einwohner ihm feinen Glauben fchenkten, ließ er durch 

18 der Seinigen einen Eid bejchwören, daß jeine Abjicht 

nur dahin gehe, Grado zu retten. Auf diefen Schwur 

bin zugelaffen, zerſtörte ex etliche Kirchen und Klöſter, that 

1!) Muratori XII., 238. 
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Nonnen Gewalt an, leerte den Schat und zog wieder ab, 

nachdem er eine Bejagung in die ihres Schmudes beraubte 

Stadt geworfen hatte.‘ 

Sp Dindolo. Bei Beurtheilung ſeines Berichtes 

darf man nicht vergeffen, daß es DVeneter, folglich Feinde 

Poppo’s waren, deren Ausfagen er vorausjichtlich benützte. 

Angenommen, der Aquilejer Patriarch habe nichts weiter 

gethban, als daß er etliche der vielen Klöſter Grado's, 

deren mönchifchen Bewohnern er nicht trauen zu Dürfen 

glaubte, nach Aquileja verjegte und deshalb vie drüben 

befindlichen Gebäude jchliegen oder gar zeritören lieh ; 

dag er weiter den Domjchat, der uriprünglich aus Aquileja 

entführt worden war, hinüberjchaffte, daß euplich bei Aus— 

führung diefer Maßregeln einzelnen Nonnen von Seiten 

der Kriegsfuechte, aber ohne Vorwifjen des Patriarchen, 

Gewalt geſchah — denn wer wird glauben, daß der Pa— 

triarch abfichtlich gottgeweihte Yungfrauen der Schändung 

preisgab — erjcheint obige Darjtellung vollfommen be— 

greiflih, obgleich fie in wejentlichen Punkten über die 

Wahrheit hinausgeht. Die Hauptfrage, von der das richtige 

Verſtändniß der Einzelmheiten abhängt, dreht ſich um Er- 

mittlung des Berhältniffes, das einerjeitS zwijchen dem 

Patriarchen Poppo, andererjeits zwijchen dem Dogen und 

deſſen Bruder Orſo ftattfand. 

In Venetien herrichten zwijchen dem Volke und dem 

Haufe der Orſeoli Zerwürfniffe, welche laut dem, was 

aus Dandolo's Chronif entweder bereits mitgetheilt worden 

iſt, oder noch jpäter mitgetheilt werden wird, den Beſitz 

der Stadt und des Stuhles Grado betrafen. Und zwar 

muß die eine der jtreitenden Parteien gefordert haben, daß 

Grade, um des Friedens willen, an das Patriarchat 
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Aguileja oder, wenn man jo will, an das Kaiferreich ab- 

getreten werde, während die andere Partei fich aus allen 

Kräften diefem Borjchlage widerfegte und die Auslieferung 

der Inſel für Yandesverrath erklärte. Nun laffen die ſpä— 

teren Ereigniſſe nicht den geringjten Zweifel darüber zu, 

daß das Volk Benetiens oder vielmehr die den Orſeoli's 

abgeneigte Partei e8 geweſen ift, welche die legtere Mei- 

nung verfocht, alfo Grado um jeden Preis fejtgehalten. 

wiffen wollte; folglih muß man nothgedrungen ven Schluß: 

ziehen, daß Doge Otto umd fein Bruder, der Patriarch 

Orſo, Abtretung beantragt hatten. Wohlan, dieſes Ergebniß 

wird noch durch andere unzweidentige Thatjachen bejtätigt. 

Die Parteiung im Seelande gedieh jo weit, Daß. 

der Doge und der Patriarch genöthigt wurden, die Heimat 

zu verlaffen und im das Ausland an einen Ort, wohin die 

Macht ihrer venetischen Gegner nicht reichte, zu entfliehen. 

Und wohin flohen fie nun? Nach Iſtrien, d. h. in eine 

Provinz, die damals, wie früher ) gezeigt worden, ein 

Anhängjel der Darf Verona und des Derzogthums Kärnthen 

war, demmach unter faiferlich deutfcher Hoheit jtand. Son- 

nenklar erhellt hieraus, daß die Flüchtlinge den Salier 

Conrad als einen Freund, als einen Bejchüter betrachteten, 

folglich, daß fie das von ihm geftellte Berlangen der Ab» 

tretung Grado's, weldes die venetifchen Gegner der 

Orfeoli aufs heftigfte befämpften, gut geheißen hatten; denn 

ſonſt wären fie ficherlich nicht in den Machtbereich Conrads 

geflohen, da fein Menſch von gefunden Sinnen fich frei- 

willig politiichen Feinden in die Hände liefern wird. 

Noch mehr: kurz nachdem die beiden Flüchtlinge im 

deutschen Kaiſerreiche Unterkunft gejucht und gefunden haben, 

1) Oben ©. 315. 



Doge Otto. Kaifer Heinrich IL. Poppo von Aquilei. 439 

jegt Patriarch Poppo mit Heeresmacht aus Aquileja nach 

Grado über, erflärend, daß er als Verbündeter des Dogen 

Dtto und des Patriarchen Orſo komme und als folcher 

behandelt fein wolle. Als die Einwohner Bedenken gegen 

die Wahrheit feiner Ausjage erheben, läßt Poppo 18 Edel» 

leute jchwören, daß allerdings dem fo jei. Kaun man 

nun annehmen, daß es ein Meineid war, den die Achtzehn 
leifteten? Nun und nimmermehr! jage ich, denn wenn 

Poppo eine jo niederträchtige Handlung beging, hätte er 

jih und feinen Stand ven jchwerjten Vorwürfen ausgeſetzt 

und wir würden unfehlbar von Anklagen hören, die gegen 

Poppo erhoben worden wären, wovon fich auch nicht die 

geringite Spur findet. Alfo werden wir abermal auf bie 

Vorausjegung bingetrieben, daR zwijchen Poppo und den 

beiden Orſeoli eine Uebereinfunft bejtand, vermöge deren 

Grato an das Patriarchat Aquileja übergeben werden 

jollte. Auch die Einwohner von Grado theilten diefe Mei— 

nung, denn nachdem die Achtzehn gejchworen haben, ver— 

zichten jie auf jeden weiteren PN FER und übergeben 

den Drt. 

Hiemit füllt ein anderes, ein neues Licht auf die Maß- 

regeln, welche Poppo in Grado traf, Maßregeln, welche 

Andreas Dandolo, hingeriffen won den Geifte feines Volfes, 

jo gehäſſig darftellt. Die fragliche Uebereinfunft hatte be— 

jtimmt, daß Grado zum Patriarchat gefchlagen werden und 

demgemäß daß es aufhören folle, Metropole zu fein. 

Volglih war Poppo in feinem Nechte, als er zu Grado 

Alles wegnahm oder zerjtörte, was mit der bisherigen, 

aber nun jchwindenden Eigenjchaft der Stadt als Metropole 

zujammenhing; ev war im feinem Nechte, al8 er den Dom— 

chat und die Reliquien, die uriprünalich aus Aquileja 
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nach Grado übergefievelt worden waren, dorthin zurück— 

ſchaffte; er war emdlich in feinem echte, als er etliche 

mit dem Gradenſer Patriarchat verbundene Klöfter und 

Erziehungsanftalten nah Aquileja verpflanzte. Die von 

Dandolo berichteten TIhatfachen find, wie man fieht, im 

Wejentlichen vichtig und doch etwas ganz anderes, ale 

das, wofür er fie ausgibt, nämlich nicht werbrecherifche, 

jondern vertragsmäßige Handlungen. Soviel fommt auf den 

Zujammenhang der Dinge an. 

Nach den oben mitgetheilten Säten führt ') Dandolo 

alfo fort: „Nach Einnahme der Stadt Grado fchidte Pa— 

triarch Poppo, Unvecht über Unrecht häufend, Boten an 

den damaligen Papjt Johann XIX. und wirfte von ihm 

eine Bulle aus, welche Kirche und Inſel Grade, der 
Wahrheit zuwider, dem Patriarchate Aquileja zufprach umd 

unter Anderem die Worte ?) enthielt: Diefe Verfügung 
jolfe bejtehen, injoferne Poppo fein Necht auf Beides den 

heil. Canones gemäß nachgewiefen habe." Die Bulle, auf 

welche ſich Dandolo beruft, ift nicht mehr vorhanden, aber 

twir fennen ihren Inhalt aus einer zweiten Entjcheidung ) 

desjelben Papſtes, fraft welcher er erjtere zurücknahm. 

Johann XIX. erzählt im dieſer zweiten Bulle Fol— 
gended: „Das Volf von Venetien hatte fich gegen den 
Herzog des’ Landes und gegen deffen Bruder, den Patriar- 

hen Orſo, verſchworen und beide verjagt, alſo daß fie 

anderswohin fliehen mußten. Gleich darauf überfiel Patriarch 

1!) Muratori XII., 238. 

?®) Hac adjecta conditione: sieut juste et canonice 

sibi pertinere dignoseitur. 

3) Mansı XIX., 493. 
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Poppo die Stadt Grade, behauptete, daß er als Helfer 
des vertriebenen Dogen und feines Bruders Orſo komme, 

und ließ durch 18 Eidehelfer beſchwören, daß feine Abſicht 

nur dahin gehe, bejagte Stadt Grado für den Patriarchen 

Orſo in Verwahrung zu nehmen." Sodann fpricht der 

Papit in Uebereinjtimmung mit Dandolo, der offenbar aus 

der nämlichen Bulle gefchöpft hat, von den Greueln, welche 
Poppo zu Grade verübte, hebt noch insbejondere hervor, 

daß Poppo die im Dome zu Grado befindlichen Heiligen- 

förper fortgenommen babe, wobei jedoch beigefügt wird, 

nicht alle, deren Boppo fich bemächtigen wollte, ſeien wirklich 

in jeine Hände gelangt. 

Nun führt die Bulle weiter jofort: „Nachdem Pa- 

triarch Poppo ſolcher Gejtalt in Grado verfahren war, 

ſchickte er Geſandte an Uns, begehrend, daß Wir ihm den 

Beſitz bejagter Infel bejtätigen jollten. Ich ermangelte nicht, 

den Boten Poppo’s ‚vorzuhalten, daß meines Wiſſens Poppo 

fein Necht auf Grado habe. Allein fie erklärten, daß ihr 
Herr die Inſel nur unter Vorbehalt feines guten Nechtes 

anjpreche, jo fern fie ihm nämlich gemäß den heil. Canones 

gebühre und fofern er jeden Augenblick beweifen könne, 

daß er fie mit gutem Fuge fein Eigentum nenne. Auf 

diefe Angabe hin haben Wir in der Vorausfegung, daß 

der Patriarch von Aquileja den heil. Stuhl nicht belügen 

fünne, noch wolle, unſerem Kanzler Peter Befehl ertheilt, 

eine Bulle mit Einfügung nachjtehenden Satzes auszu— 

fertigen: Auch bejtätigen wir Div den Befit der Hauptfirche 

von Grade fammt Zubehör, ſowie fie Dir, vermöge altere 

Privilegien Deines Stuhles den firchlichen Satungen ge— 

mäß gebührt und fowie Du ſelber Dein Recht auf fie 

jeden Augenblick beweifen zu fünnen behanpteft u. |. mw.“ 
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Der Tusculaner Johann XIX. war, wie wir wiffen, 
ein unwürdiger Papſt und nicht durch die rechte Thüre im 

die Hürde eingegangen. Man konnte deshalb fich zu der 

Annahme verjucht fühlen, Johann XIX. habe die ver- 

hängnißvolle Bulle entweder aus Furcht vor Conrad U. 

oder gar für Geld ausgejtellt, blind gegen die Gefahr, 

daß ein Tag fommen dürfte, wo er fie widerrufen müſſe, 

welcher Tag denn auch wirflih — und zwar ſchon im 

Sahre 1029 fam. Allein dem ift nicht jo. Die fragliche 

Bulle fällt noh ins Jahr 1024 oder fpätejteng in dem 

Anfang 1025, folglich in eine Zeit, da Conrad feine Ge— 
walt wider Petri Stuhl zu verüben vermochte, denn exit 

im Jahre 1026 hat er Italien befucht. Ebenſo wenig glaube 

ih an eine Wirfung des Goldes; denn über diejes Mittel 

verfügten Venetiens Dogen in viel reichliherem Maße, 

als der deutjche König Conrad II., ver laut der ausdrück— 

lichen Ausfage ') glaubwürdiger Zeugen zu Anfang _ jeiner 

Regierung arm war wie Yazarus. Noch ein anderer und 

zwar ein jchlagender Grund fommt hinzu. 

Papſt Johann unterjcheivet in obiger Bulle zweierlei 

Rechte, welche Poppo geltend machte: evjtlich jolche, welche 

auf alten päpitlichen Privilegien des Aquilejenfer Patriarchats 

berubten, und zweitens folche, welche Poppo jelbjt nach- 

weifen zu fünnen behauptete. Erſtere hatten jo viel als 

fein Gewicht, alle Welt wußte, daß das Patriarchat Aquilejs 

alferdings ehemals Eigenthümer der Injel Grado gewejen, 

ja daß dasselbe, nachdem bereits die Spaltung eingetreten, 

im Bejite der Injel durch mehrere Päpite bejtätigt wor— 

den war; aber ebenjo gut wußte alle Welt, daß legteren 

1) Gfrörer, Greger VOL. 8.1. S. 258. VI. 201. 
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zu Gunften Aquileja's erlaffenen Decretalen ebenfo viele, 

ja noch weit mehrere Bullen, welche das Recht Grado's 
anerkannten, entgegenjtanden. Die Gejchichte hatte in diefe 

Frage eingegriffen und ihre Bejchlüffe Liegen ſich nicht mehr 

durch bloße Theorie umſtoßen. 

Dagegen hing Alles davon ab, ob Poppo einen neuen 

von ihm erworbenen Titel vorzeigen fünne oder nicht. 

Rechtlich war der Papſt nur dann befugt, die Wiederver- 

einigung Grado's mit der Metropole Aquileja gut zu 

heißen, wenn Poppo den Beweis lieferte, daß Doge Otto, 

die höchjte Obrigfeit des Seelandes, und daß deſſen Bruder 

der Patriarch Orſo fürmlih und freiwillig auf die Infel 

und ihren Stuhl verzichtet habe: denn volenti non fit in- 

juria. Nun find wir allerdings auf unzweifelhafte Belege 

geſtoßen, daß eine hierauf bezügliche Uebereinfunft zwijchen 

den beiden Orfeoli und dem Patriarchen Poppo abgeſchloſſen 

worden iſt, eben dieſelbe muß auch dem Papſte vorgelegt 

worden jein. Aber diejelbe hatte ven Charakter eines ge— 

heimen Vertrags, weshalb Johaun XIX. feinen öffentlichen 

Gebrauch von ihr, weder in der Bulle vom Jahre 1024, 

noch jelbjt in der von 1029 machen durfte. ‚Denn wäre 

fie veröffentlicht worden, jo hätten ja die beiden Drjeoli 

vor der Welt eingejtehen müfjen, daß fie damit umgingen, 

einen längit dem Seelande angehörigen Gebietstheil preis- 

zugeben, aljo nach gemeinen Begriffen einen Berrath an 

Denetien zu begehen. Noch ein anderer Umſtand nöthigte 

den Papſt, jene an fich jo fonderbaren Klaufeln in die Bulle 

von 1024 aufzunehmen: die fragliche Nebereinfunft nämlicy 

war nicht nur eine geheime, ſondern auch eine bedingte, 

und überdies eine folche, deren Bedingungen, wie der Er— 

folg zeigen wird, nicht in Erfüllung gingen. 
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Dandolo berichtet ') weiter: „ALS die Veneter ge- 

wahrten, daß die Mafregel der Austreibung des Dogen 

Dtto und feined Bruders die erwünjchten Früchte nicht 
trugen, jondern daß fie betrogen feien, viefen fie den Herzog 

und den Patriarchen Orſo zurüd, jtellten beide wieder her, 

und bejchloffen, Grade mit Gewalt zu erobern. Wirklich 
zog der Doge und der Patriarch nach der Inſel und griff 
die Stadt an. Die Wächter aber, die drinnen lagen (Die 

von Poppo eingelagerte Bejatung), wagte feinen Widerjtand, 

jondern übergaben den Ort, worauf Doge Otto Grade 

noch jtärfer als früher befejtigte und die bejchädigten Kirchen, 

jo gut es in der Schnelle ging, wieder in Stand jeßte. 

Die Beneter hatten gefürchtet, daß fie mehrere der in 

Grado vor dem Einfalle Poppo’s aufbewahrten Heiligen- 

Leiber, namentlih die Keliquien des Hermagoras umd 

Fortunatus, nicht mehr vorfinden würden, weil Poppo die- 

jelben fortgenommen babe. Aber zur größten Freunde Aller 

zeigte der Mönch, welcher Dommwächter war, einen geheimen 

Drt, wo die Leichen nicht nur des Hermagoras und For— 

tumat, jondern auch des Felix, des Dionyfius und Yargus 

wohl verwahrt lagen.“ 

Demnach hatte Poppo nicht vermocht, den verborgenen 

Schatz mit fortzunehmen. Allein freilich eine deutſche Nach- 

richt lautet anders. Der Berfafjer der Yebensgejchichte des 

Biihofs Meinwerk von Paderborn erzählt: ?) „Den 3. 
Dftober 1031 empfing Meinwerf mit großen Chrenbezeu- 

gungen die Neliquien des heil. Felix, welche ihm jein 

Berwandter, der Patriarch Poppo von Aquileja, zum Ge— 

!) Muratori XII, 238. 

2) Bert XL, 156 gegen oben. 
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ſchenk gemacht und fegte fie in einer neuerbauten Klojter- 

fivche bei." Bon zweien Dingen muß eines gejchehen fein: 

entweder war der Leib, den Poppo nach Paderborn jchicte, 

nicht der echte oder haben die Veneter jtatt des echten, 

den Poppo wirklich fortfchaffte, einen unechten unterjchoben. 

Nach ven Regeln ver hifterifchen Kritif muß man, glaube 

ich, auf erjteren Fall vathen und zwar darum, weil Papit 

Sohann in der Bulle von 1029, welche volle zwei Jahre 
vor Abführung der angeblichen Neliquien des heil. Felix 

nach Paderborn erlaffen worden ift, zu verjtehen gibt, Poppo 

jet der Reliquien, welche er in den Gewölben des Gra- 

denfer Domes fuchte, nicht habhaft geworden. Allem An— 

icheine nach hatte der jchlaue italienische Mönch, welcher 

den Dom bewachte, den verhaßten deutjchen Prälaten hinters 

Licht geführt, ihm umechte Kostbarkeiten in die Hände 

gejpielt. 
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Die Herrlichkeit der wiederhergeftellten Orſeoli dauerte 

jehr kurze Zeit. Dandolo fährt ) fort: „Zu Venedig jtarb 

der dortige Biſchof Dominicus aus dem Gefchlechte der 

Gradonico. An feiner Statt wurde fofort ein anderer 

Gradonico, Neffe des vorigen und gleich dem Oheim Do- 
menico genannt und nur 18 Jahre alt, zum Nachfolger 

gewählt; aber der Doge verweigerte dem Gewählten die 

Belehnung. Alsbald brach die frühere Zwietracht wieder 

'1) Muratori XII. 239. 
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aus: Verſchworene, an deren Spite Domenico Flavanigo 

ftand, erhoben fich wider den Dogen, jchoren ihm den 

Bart und fchieften ihn als Gefangenen nach Conftantinopel ; 

zugleih ward Patriarh Orſo, des Dogen Bruder, auf 

Verdacht des Hochverrathes hin, aus Grado vertrieben.‘ 

Weiter unten fügt Dandolo bei, folches jet gejchehen im 

Jahre dev Menfchwerdung des Herrn 1026. 

Alfo deshalb, weil der Doge fich weigerte, die Wahl 

eines Biſchofs zu beftätigen, ift eine Umwälzung ausge- 

brochen, welche, wie wir unten jehen werden, für immer 

den ehrfüchtigen Plänen der Orfeoli und ihrer Herrfchaft 

über Venetien ein Ende machte. Warum hat num Doge 

Dtto die Beftätigung der Wahl verweigert? Man darf 
jagen, von der richtigen Beantwortung diefer Frage hänge 

das Verſtändniß der Gejchichte Venetiens im 11. Yahr- 

hundert ab. Meines Grachtens gibt e8 nur eine genügende 

Löſung, nämlich folgende: Dtto handelte jo, weil er den 

Patriarchenftuhl aus Grado nach der Hauptjtadt Venedig 

verlegen, aber auf demfelben feinen Bruder Orſo belaſſen 

wollte. Unmöglich konnte er alſo die Wahl des Gradonico 

gut heißen, denn fonjt hätte er auf ein ſeit Jahren betrie- 

benes Werk. verzichten müſſen. 

Allerdings jagt fein vorhandener Zeuge aus, daß 

die Sache fih jo verhielt, aber aus innern zwingenden 

Gründen ift obiger Sat dennoch gewiß. Man erwäge 

folgende Bunfte: erftlich Liegen die deutlichſten Beweiſe vor, 

daß Otto und Orſo, wenigitens ſeit 1024, damit umgingen, 

Grado an das Patriarchat Aquileja abzutreten. Nun ift 

es aber undenkbar, daß Orſo auf feinen Stuhl verzichtet 

haben follte, ohne eines vollgiltigen Erſatzes verfichert zu 

jein, der nur in einer andern Metropole bejtehen Fonnte. 
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Da jedoch Venetien damals nur eine Metropole, nämlich 

Grado, bejaß, jo beißt dies fo viel, als man muß annehmen, 

daß in die zwifchen ihm, feinem Bruder, dem Dogen, umd 

dem Patriarchen Poppo jchwebenden Verhandlungen ein 

Artikel eingefügt war, welcher bejtimmte, daß nach be- 

vorjtehender Aufhebung der Metropole Grado, eine an— 
dere anderswo errichtet und daß Orſo verfelben zum 

Erjag fir den Erzſtuhl Grado vorgefegt werden jolle. 

Ebendasjelbe folgt zweitens aus einer weiteren Thatjache. 

In allen Urkunden, die fih auf die damaligen Verwick— 

lungen beziehen, ift nur von Vereinigung der Kirche und 

der Inſel Grado mit Aquileja, nicht aber davon die Nede, 

daß auch die übrigen Bisthümer des Seelandes unter die 

firchliche Hoheit des feſtländiſchen Patriarchats geſtellt 

werden jollten. Nach katholiſchem Nechte aber konnten dieſe 

andern venetifchen Bisthiimer nicht ohne Metropolitan: 

verband bleiben, aljo jchloß der Plan, Grado aufzuheben, 

nothwendig die Abficht im fih, daß ftatt der eingehenden 

eine andere Metropole — und zwar ohne Zweifel in der 

Hauptſtadt Venetiens oder auf Nialto — gegründet werde. 

Drittens: jo oft in früheren Zeiten Dogen auftauchen, 

die nach unbeſchränkter Gewalt ftreben, findet man, daß 

diefelben, unzufrieden darüber, die Metropoliten des Landes 

nicht im ihrer mächjten Nähe, gleichjam unter ihrer Fauſt 

zu haben, auf Verlegung des Patriarchats von Grado 

nach Stadt-Venedig, als dem Dogenfite, und Verleihung 

desjelben an Söhne oder nahe Verwandte hinarbeiten. 

Wenn aber je ein früherer Doge, jo wollten die beiden 

Drfeoli, Vater und Sohn, unumſchränkte, erbliche Herren 

über Venetien werden, folglich kann man faum zweifeln, 

daß fie auch Has Mittel gewählt haben, das allein zum 
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erwünjchten Ziele führte; mit anderen Worten, daß es in 

ihrer Abjicht lag, die höchite geiitliche und weltliche Macht 

im Mittelpunfte des Seelandes, durch einen Bund der 

nächiten Verwandten oder durch Erhebung eines Orſeolo 

zum Patriarchen von Venedig, zu vereinigen. Viertens, die 

Venetianer der. Gegenpartei handeln unleugbar in der 

Vorausſetzung, daß die Weigerung des Dogen, den ge- 

wählten Gradonico zu bejtätigen, thatfächlich ſoviel als 

eine Wiederaufnahme der Pläne von 1024 ſei. Wie fie 

damals den Dogen und den Patriarchen vertrieben, jo 

verbannen fie jegt wieder beide aus dem Yande. 

Fünftens, genau dasjelbe gilt vom Berfahren des 

Aguilejer Patriarchen Poppo. Während er nach eriter Ver— 

treibung der Brüder Orfeoli Grade befegte, ließ er durch 

18 Eiveshelfer beſchwören, daß feine Abficht nicht jei, die 

Inſel jchon jet für ſich zu behalten, jondern fie in Verwah- 
rung zu nehmen, damit fie nicht dem aufrührerifchen Ve— 

netern zufalle, jondern dem verbannten Orſo verbleibe. ') 

Obgleich ein Vertrag bejtand, welcher dem Patriarchate 

Aquileja den künftigen Befit der Inſel zuficherte, erfannte 

dennoch Poppo eidlich an, daß er jet noch fein Recht auf 

Grado habe, jondern erſt jpäter nämlich wenn Orfo, 

als Erjat für den verlorenen Erzjtuhl, das nach Venedig 

verlegte Patriarchat erlangt haben werde. Auch nachdem 

die beiden Brüder in die Heimat zurückgekehrt jind und 

fih Grado's wieder bemächtigt haben, hält Poppo den 

) In der Bulle des Papftes Johann XIX. vom Jahre 

1029 beißt es, die Eideshelfer hätten bejchworen, quod (Poppo) ad 

salyam faciendam duci et fratri suo patriarchae civitatem (gra- 

densem) intraret. Mansi XIX., 493. 
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zwifchen ihm und den Brüdern abgejchloffenen Vertrag 

feineswegs für gebrochen, denn nicht nur zieht die Be— 

ſatzung, welche er hineingelegt hatte, ohne Widerftand ab, 

fondern er jelbjt unternimmt ſeitdem nichts Feindliches, 

während er doch von dem Augenblide an, da die Brüder 

zum zweitenmale vertrieben werden und folglih in Die 

Unmöglichfeit verjegt find, die legte Hand an Ausführung 

des zwiſchen ihnen verabredeten Uebereinfommens zu legen, 

augenblicklich, wie ich unten zeigen werde, an Venedig den 

Krieg erklärte. 
Das heißt nun: Poppo glaubte, daß die Brüder, 

obgleich jie zurücigefehrt und jcheinbar mit der Gegenpartet 

ausgejöhnt waren, dennoch nicht ermangeln werden, durch 

Errichtung des Patriarchats Venedig den Vertrag vollends 

in's Werk zu jegen. Und hierin täujchte fich Poppo feines- 

wegs: weder Doge Otto noch Orſo hatten auf den alten 

Plan verzichtet; Bürge dafür die Weigerung des Dogen, 

die Wahl Gradonico's anzuerfennen. Nicht Poppo iſt von 

den Orſeoli getäufcht worden, wohl aber verjuchten dieſe 

e8, die DVenediger zu betrügen; denn unmöglich fann man 

annehmen, daß letztere nicht, ehe „fie die Rückkehr ver 

Brüder gejtatteten, von ihnen die Zuficherung begehrt 

haben, auf die alten Pläne in Betreff Grado's verzichten 

zu wollen. Diejes Wort brachen die Orfeoli, und weil dem 

jo war, antworteten die Venetianer mit einer zweiten und 

dauernden Verbannung der Schuldigen. 

Ihrerſeits hatten allerdings die Anhänger der vene- 

tianiſchen Verfafjung guten Grumd, jo zu handeln. Wenn 

der Plan, über den Doge Otto brütete, gelang, wenn 

Grado preisgegeben und die Metropole nach Rialto verlegt 

ward, würde in Venetien ein Stud Byzantinismus — nämlich 

Gfrörer, Byzantiniihe Geſchichten. 29 
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unter ſaliſchem Schutze — unverſchämter als irgendwo im 

übrigen Abendlande, aufgeführt worden fein; jchranfenlofe 

Dogen hätten dann dort die Gejete niedergetreten, die 

Bürger entwürdigt, die Stühle mit lauter Verwandten, 

Söhnen, Vettern, Brüdern, blinden Werkzeugen der Willkür 

des Familienhauptes, bejett und jtatt einer glovreichen, 

meerbeherrjchenden Republik, wäre ein elendes, durch all- 

feitigen Argwohn zerrüttetes Fürſtenthum aufgefeimt. . An 

der Spitze derer, welche jolches hinderten, jtand Domenico 

Flavanico, Sproße ') eines der edlen Gejchlechter, welche 

gegen Ende des achten Jahrhunderts jih auf Nialto an- 

fiedelten. Dandolo nennt am angeführten Orte unjern 

Domenico zum erſtenmale, aber wir fennen ihn ſchon aus 

der die Einjchränfung des Seidenhandels nach Stalien be= 

treffenden Urkunde. Denn allem Anfcheine nach ijt der 

dort genannte ?) Dominicus Florentius Flabianicus eine 

Perjon mit dem Haupte der die Chrjucht der Orſeoli be- 

fümpfenden Partei. Zum Voraus bemerfe ich, daß Domenico 

fich jpäter ein unjterbliches Verdienſt um jeine Vaterjtadt 

erwarb, indem er die Verfaffung von 959 ausbaute. 

Domenico drängte fich nicht wor; zunächſt wurde 
nicht er, jondern ein Anderer, Petrus Barbolano, auch 

Centranico genannt, zum Dogen erhoben. °) Was in ähn- 

lichen Fällen häufig gejchieht, geſchah auch bier: die neue 

Regierung war ein Verſuch, zu vermitteln, die Parteien 

zu verjühnen. Barbolano wollte es Allen Recht machen und 

verdarb e8 dadurch mit dem Einen und den Andern. Dan- 

1) Muratori XII. 156. Sie beißen bier Flaviani. 

2) Bert VII., 38. 

3) Muratori XII., 239. 
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volo jagt: „Nach Vertreibung des Vorgängers (Otto) 

ward Barbolano zum Herzoge eingefeßt. Da aber Viele 

fein Gefallen an ihm trugen, entjtanden häufige Unruhen.‘ 

Die Partei der Orfeoli war noch immer mächtig und auch 

den Gegnern gemügte der Doge nicht, weil er jene zu jehr 

fchonte. Zu den inneven Zerwürfniſſen fam aber noch aus- 

wärtiger Krieg. Dandolo führt ') fort: „Pochend auf den 

Schub des Kaifers (Conrad II.) zerfette Patriarch Poppo 

von Aquileja die Gebiete der Veneter.“ 

Wir bejiten über die Fehde Venetiend mit dem 

ſaliſchen Hofe genauere Nachrichten, als die find, welche 

der Gejchichtichreiber des Seelandes mittheilt. Zur Zeit, 

da Doge Dtto zum zweitenmale aus Venetien vertrieben 

und nach Conjtantinopel abgeführt ward, ftand Conrad MI. 

mit dem Neichsheere in Yombardien drüben, mußte jedoch, 

wie wir wiſſen, wielfache Kämpfe mit Unzufriedenen aus- 

fechten. 2) Im Frühjahre 1027 rvüdte er auf Rom und 

ward dajelbjt unter dem 26. März von Papſt Johann XIX. 

zum Kaiſer gefrönt. Conrad vergaß bei diefer. Gelegenheit 

Venedig nicht; ohne Zweifel auf fein Betreiben lud der 

Papit den Patriarchen Orſo vor eine römijche Synode, 

die demmächit gehalten werden jollte. Der Geladene fam 

nicht, jchiefte jedoch einen Diacon. Die Synode fand den 

6. April im Lateran jtatt. Patriarch Poppo — fo heißt ?) 

es in den Akten — jtürzte wor die Füße des Papſtes und 

des anmwejenden Kaijers nieder, flehend, daß ihm und feinen 

Erzituhle volle Gerechtigkeit wider Grade und den Anmafer 

!) Confinia Venetorum lacerabat. 

2) Öfrörer, Greger VIL, 8. VI ©. 227—240. 

3) Mansı XIX., 480. 

29* 
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Orſo, der fih fälihlih einen Patriarchen nenne, gejchafft 

werde. Der Beichluß lautete: „Kraft apoftolifcher und 

faiferliher Machtvollfommenheit, jolle Grade in alle 
Zukunft als bifchöflicher Sprengel der Metropole Aquileja 

einverleibt fein.“ 

Allerdings hatte Papft Johann XIX. fchon drei 

Sahre früher mittelſt der oben angeführten Bulle Aehn- 

(iches verfügt, aber als er die erite Entjcheivung gab, 

geſchah solches bedingt und unter Klaufeln, jest aber 
wurde Grade unbedingt aufgeopfert und dies zu einer 

Zeit, da die 1024 gejtellte Bedingung gar nicht mehr er= 

füllt werden fonnte. Nur durch die Vorausjegung eines 

zwingenden faiferlichen Einfluffes läßt es fich erflären, 

daß der Papjt diefen Schritt that. Selbit die Worte ') 

der betreffenden Synodalakten weifen hierauf hin, fie machen 

fein Hehl daraus, daß der Kaifer, ganz ebenſo wie ver 

Papit, die Kirche Benetiens mahregelte. Wäre irgend noch 

ein Zweifel möglich, jo würde er vollends durch die Bulle 
von 1029 niedergejchlagen, fraft welcher Johann XIX., 

den Beſchluß bezüglich der Erniedrigung Grado's — offen- 

bar als einen erzwungenen — zurücknahm und die venetifche 

Metropole in alle ihre alten Nechte wieder einjette. 

In Folge der Vorgänge zu Nom, vielleicht aber auch 

ichon früher — da kaum gezweifelt werden fonnte, daß 

e8 Conrad gelingen müffe, feinen Willen in Rom durchzu— 

jegen, — wird Poppo den Kampf wider Venetien eröffnet 

!) Die bergebörigen Säte (Mansi XIX., 480 unten) lauten: 

reverendissimus igitur papa et piissimus imperator, — Poppo- 

nem patriarcham de Gradensi plebe pastorali virga investientes, 

ex apostolico et imperiali decreto hoc privilegium Aquilejensi 

ecclesiae — scribi jusserunt. 
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haben, von dem Dandolo ſpricht. Die Inſel Grado ſelbſt 

vermochte er nicht zu erobern — vermuthlich weil die 

Schiffe, die er etwa beſitzen mochte, der venetijchen See- 

macht nicht gewachfen waren — erit um 1042 gerieth 

Grado zum zweitenmale durch Ueberrumplung in jeine 

Gewalt, — aber die feſtländiſchen Befigungen der Beneter 

müfjen von ibm hart bejchädigt worden jein, denn dies tjt 

— jo joheint es mir — der Sinn des von Dandolo gebrauchten 

Ausdruds, der Patriarch von Aquileja habe das Gebiet 

ver Veneter zerfetzt. 

Außer dem Aquilejer Patriarchen fiel noch ein zweiter 

Feind, obwohl auf einer andern Seite, Venetien während 

der kurzen Verwaltung Barbolano's an. Dandolo ſchreibt: ) 

„König Andreas von Ungarn beunruhigte unaufhörlich Dal— 

matien und zwang einige der dortigen Städte, ſich ihm zu 

ergeben.“ Der venetiſche Geſchichtſchreiber irrt jedoch be— 

züglich des Namens, den er dem ungariſchen Könige gibt. 

Von 997 bis 1038 ſaß auf Ungarns Thron Stephan und 

erſt im Jahre 1047 wurde Andreas König. Aber ſonſt hat die 

Behauptung des Angriffs ihre Richtigkeit. Das 11. und 12. 
Jahrhundert hindurch lagen Ungarns Beherrſcher mit dem 

venetianiſchen Gemeinweſen in faſt unaufhörlichem Streite, 

deſſen Anfänge in die Regierung Stephans J. hinaufreichen. 

Den Schlüſſel gibt eine Stelle der Biographie Stephans, 
welche jo lautet: ?) „Längſt (d. h. geraume Zeit vor ſeinem 

Tode) hatte ver König den in Venedig gebornen Sohn feiner 

Schweiter (und des Dogen Otto), Petrus genannt, nach 

Ungarn berufen und ihm den Befehl über die ungarische 

!) Muratori XII., 239. 

2) Ber XL, 239. 
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Kriegsmacht anvertraut. Auch empfahl Stephan fterkend 

ebendenjelben zu feinem Nachfolger auf Ungarns Thron.“ 

Vermuthlich hat König Stephan I. den Neffen um 

die Zeit zu fich eingeladen, da der Vater desjelben, Doge 

Dtto, zum zweitenmale aus Benetien verbannt und als 

Gefangener nach Conjtantinopel abgeführt worden ijt. Peter 

beitieg wirklich nach Stephans Tode ven Thron und feitdem 

erhoben Ungarns Könige Anfprüche auf das venetijche Dal- 

matien. Offenbar wollte Petrus ganz im Geiſte des Ge— 

ichlehts der Orfeoli, die von Dogen Peter II. (ſeinem 

Ahn) gemachte Eroberung Dalmatiens nicht als Eigenthum 
der Nepublif Venedig, jondern als ein Erbjtüc feines 

Hauſes betrachtet wilfen. Sit es nun nicht im höchjtem 

Grade wahrjcheinlih, daß unter jolchen Umständen Peter, 

Otto's Sohn, noch in früher Jugend den mütterlichen 

Großvater, um Rache zu nehmen fir Otto's Vertreibung 

— gemäß der von Dandolo, obgleih mit irrigen Zuſätzen 

mitgetheilten Nachricht — zu einem Angriffe auf das venetijche 

Dalmatien gereizt hat? 

In die Enge getrieben durch den doppelten Krieg 

nah Außen und die immerlichen Unruhen, muß Doge Peter 

Barbolano mit den gejtürzten Orjeoli angefnüpft habeır. 

Seit jteht, daß der Patriarch Orſo, der doch ‚zugleich mit 

jeinem Bruder Otto verbannt worden war, in die Heimat 

zurücfehrte und wenigitens feit 1029, vielleicht jchon früher, 

den Erzituhl Grado wieder einnahm, was nicht ohne Ein- 

willigung des regierenden Dogen Barbolano gejchehen jein 

fann. Doch hat Orſo, ehe dies gejchah, fürmlich mit dem 

Patriarchen Poppo, jeinen ehemaligen Verbündeten, ge- 

brochen und durch eimen unzweidentigen Akt Bürgjchaft 

dafür geleiftet, daß er Grade nicht mehr dem Nachbar oder 
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dem jalifchen Hofe preisgeben werde. Beide eben erwähnte 

Punkte find, denke ih), Vorbedingungen der gejtatteten 

Rückkehr gewejen. 

Hauptquelle ift die oben mehrfach erwähnte Bulle 

des Papftes Johann XIX. vom Jahre 1029. Nächſt den 

bereit angeführten Punkten ergeben ') fich aus ihr folgende 

Thatjachen. Kurz nachdem Poppo die Bulle von 1024 er- 

(angt hatte, die ihm den bedingten Beſitz von Grado 
zufprach, trafen zu Rom Gefandte Orſo's ein, welche Be— 

richt über die von Poppo bei Einnahme der Infel verübten 

Greuel erjtatteten und Gerechtigkeit vom h. Vater begehrten. 

Johann XIX. forderte hierauf den Aquilejenfer nach Rom 

vor, um fich zu verantworten; eine gleiche Yadung erging 

an den Patriarchen Orfo. Als der päpftliche Bote, der 
abgeschieft war, dem Aquilejenfer jenen Bejcheid zu über- 

bringen, in Friaul erfchien, empfing ihn Poppo mit Hohn; 

erklärte, daß es ihm unmöglich fei, jetiger Zeit nach Rom 

zu reifen, und erhob dagegen Klagen über Gewalt, die ihm 

jelber gejchehen, da man ihm Grado wieder weggenommen 

babe. Letzterer Sat bemeift, daß die Botjchaft, welche 

Poppo nach Rom lud, erſt zu der Zeit in Aquileja ein- 

traf, da die Veneter fich beveit8 wieder der Inſel be— 

mächtigt hatten. 

Poppo trogte auch ferner inſofern der Vorladung 

des Papites, als er e8 verichmähte, in eigener Perſon nach 

Kom zu gehen. Dagegen fchidte er als Gefandten einen 

Mönch, der jedoch — jo verfichert die Bulle — nichts 

Gegründetes vorzubringen wußte. Andererfeits erſchien 

Patriarch Orſo — ohne Zweifel nach feiner Vertreibung 

) Mansi XIX, 493 ff. 
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aus Venetien — jelber in Nom und betrieb perfönlich 

jeine Sache. Zulest — jo meldet die Bulle weiter — 

‚ward im Yateranpalafte eine Synode verfammelt, welche 

— wie ich umten zeigen werde — zu Gunften Orſo's 
entjchied. Scheinbar berührt die Bulle mit feinem Worte 

Conrads II. Anwejenheit in Rom, oder die unter feiner 

Mitwirkung gefakten Befchlüffe, welche doch unbedingt 
die Einverleibung Grado's in den Metropolitanverband von 
Aquileja angeordnet hatten. Dennoch kann fein Zweifel 

jein, daß fie erjt geraume Zeit nach dem Frühling 1027 

und zwar, wie alle Kritifer annehmen, im Dezember 1029 

erlaffen worden ift; denn das Endurtheil, das fie fällte, 
enthält, wie ich unten zeigen werde, eine, wiewohl veritedte, 

Anjpielung auf das gewaltthätige Eingreifen Conrads I. 

Diejes beredte Stillſchweigen aber läßt meines Erachtens 

nm die eine Deutung zu, daß Johann XIX. die in des 

Kaijers Anweſenheit gefaßten Bejchlüffe als erzwungene, 

folglich als umngiltige, nicht zu Recht beſtehende, behandelte. 

Man mu nämlich wiffen, daß Conrad I. furz nach der 

Kaijerfrönung den Rückmarſch in die Heimat antrat und 
dort gegen andere Widerfacher vollauf zu thun fand. ') Erft 

im Spätjahr 1036 fonnte er einen zweiten Nömerzug an- 

treten. 2) Papſt Johann XIX. war daher in der Lage, 
ohne den Vorwurf der Tollfühnheit, das zu thun, mas 

ihm Ehre und Rückſicht auf die Würde des h. Stuhles 

vorſchrieb, nämlich die Bejchlüffe von 1029 umzuftürzen. 

Das Urtheil, welches die Synode von 1029 fällte, 

lautet int Wefentlichen fo: „Das Patriarchat Grado ift 

1) Gfrörer, Gregor VIL, 8. VI. ©. 242—248. 

2), Ihid. IV. 10. VE27S N: 
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mit Allem, was dazu gehört, für alle Zukunft bejtätigt. 

Niemand unterftehe ſich, ohne Einwilligung Orſo's oder 

feiner Nachfolger, die Wahl irgend eines dem Gradenſer 

Verband einverleibten Suffraganen vorzunehmen. Des— 
gleichen ſoll Alles, was bejagter Patriarch Orfo oder feine 

Nachfolger den heil. Canones gemäß anordnen, von dem 

Biichöfen der mit Grado verbundenen Suffraganftühle, fo 

wie von dem. betreffenden Klerus und Volke pünktlich be- 

obachtet werden.“ Dieje Worte haben einen verborgenen 

Sinn. Zur Metropole von Grado gehörten nicht blos die 

Stühle der eigentlichen Injeln, wie Olivolo oder Stadt- 

Venedig, Torcello, Heracliana, Sejolo, Caorle, jondern 

auch die Bisthimer Iſtriens waren eben verjelben durch 

wiederholte päpitliche Defretalen, namentlich wor nicht gar 

langer Zeit durch eine Bulle ') Sylvejters II., untergeoronet 

worden. Man muß daher annehmen, daß Johann XIX., 

indem er den vollen Befitjtand der Metropole Grado be- 

ftätigte, darunter auch die iſtriſchen Bisthimer begriff. 

Noch deutlicher ergibt fich Dies aus den mächjten 

Sätzen. Päpftliche Verordnungen werden nicht in's Blaue 

hinein erlaſſen, jondern ftets ijt jedes Wort überlegt, mit 

Bedacht abgefaßt. Wenn daher Johann XIX. gebietet, fein 

Menſch jolle fich unterjtehen, ohne Einwilligung Orſo's oder ſei— 

ner Nachfolger, Wahlen von Suffraganbifchöfen vorzunehmen, 

die der Gradenjer Metropole angehören, und weiter, wenn 

er beifügt: was Orſo und feine Nachfolger in canonifcher 

Weiſe vorjchreiben, ſei für alle Suffraganbifchöfe des Ver- 

bandes giltig, jo iſt jonnenflar, daß der Papjt nicht alle 

möglichen Leute der Welt, jondern bejtimmte Perjonen im 

) Siehe oben ©. 21. 32—33. 93—97. 
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Auge hat, welche im Falle waren, Dinge der bejchriebenen 

Art zu begehen. Nun fage ich, nur Poppo von Aquileja 

lag damals mit Grado im Streite, nur von ihm fonnte 

vernünftiger Weife vorausgejett werden, daß er die vom 

Papſte verbotenen Gelüfte hege. Auf ihn müſſen fich daher 

die Verwarnungen obiger Bulle beziehen. Weiter aber ift 

nicht anzunehmen, daß Poppo auf den Gedanken gerieth, 

Biihöfe der Inſeln zu weihen oder für fie Gefete zu 

machen, denn jo weit veichte nicht einmal im Traume fein 

Arm, weil die hölzernen Mauern der Veneter das gute 

Neht von Grado gegen Jedermann vertheidigten, wohl 

aber fonnte er Iſtriens Stühle unterwerfen, denn die lagen 

auf dem Feitlande und ftanden unter politifcher Aufficht 

des vom faiferlichen Hofe abhängigen Kärnthner Herzogs. 

Genau fo verhielt fich die Sache; urkundlich kann 
man nachweisen, daß Patriarch Poppo Metropolitanhoheit 

über ſämmtliche Bisthümer Iſtriens übte. Folglich hatte ev 

oder etwa fein Vorgänger diefelben dem Verbande mit Grado 

entzogen. Die bifchöfliche Kirche von Aemonia oder Citta 

nuova in Iſtrien war verarmt. Nun gab Patriarch Poppo 

ein unweit dev genannten Stadt gelegenes Yandgut her, 

um dem herabgefommenen Stuhle aufzuhelfen, und durch 

Urkumde '), wahrjcheinlih vom Auguft 1038,  bejtätigte 

Kaifer Conrad die Schenkung. Sicherlich hätte Poppo 

feine jolche Großmuth gegen das Bisthum Citta nuova 

geübt, wäre dasſelbe nicht feinem Patriarchat untergeoronet 

gewejen. Doch es bedarf feiner VBermuthungen. Im Yuli 

1031 weihte Poppo eine neu erbaute Kirche. Außer zwei 

') Böhmer, Regest. Nro. 1440, vergl. Rubeis, Monum. 

Aquilej. ©. 509. 
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römischen Cardinälen wohnten fast alle Suffragane des Pa— 

triarchats der Feier bei, und zwar nicht blos die, deren Stühle 

auf dem italischen Feſtland Tagen, wie die Bijchöfe von 

Padua, Briren, Trevifo, Belluno, Feltve, Ceneda, fondern 

auch mehrere iftrische Kivchenhäupter, namentlich die Suffras 

gane von Citta nuova, Pedena, Trieft, Bola ')... Noch 

mehr, auf dem Rand eines alten zu Aquileja aufbewahrten 

Evangelienbuchs jteht der Eid canonifchen Gehorſams ver- 

zeichnet, welchen der Biſchof von Pola, Johann, feinem 

Metropoliten, dem Patriarchen Poppo von Aquileja, lei 

itete ?). 
Nicht der geringite Zweifel fann daher fein: Iſtrien 

war zwijchen 1030 und 1040, vielleicht ſchon früher, im 

firchlicher Hinficht dem Patriarchat von Aquileja unter- 

geordnet, und Grado hatte folglich die geiftliche Hoheit 
über die Halbinjel verloren. Wann ift num letteres ges 

ihehen? Poppo mag immerhin längere Zeit thatjächlich 

im Beſitze gewejen jein, gleichwohl begreift man, daß 

Poppo ſelbſt oder jein politifcher Gebieter, der Salier 

Conrad H., früher oder jpäter daran denfen mußte, dem 

thatjächen Beſitz im rechtlichen, durch päpftliche Anerfen- 

nung des Gejchehenen zu verwandeln. Daher fcheint e8 

gerathen, obige Frage genauer dahin zu bejtimmen: warn 

hat Rom die Hoheit Aquileja’s über Iſtrien entweder 

geradezu gut geheiken oder doch ftillfchweigend anerkannt. 

Sp gejtellt, kann die Frage beantwortet werden. 

Wir mwiffen, im Frühling 1027, da Conrado gekrönt 

ward, waltete der neue Kaifer wie ein unumſchränkter 

!) Die urfundlichen Belege bei Rubeis, a. a. O. ©. 518. 

2) Ibid. ©. 519. 
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Gebieter zu Rom, zwang den Papſt zu Allem, was ihm 

beliebte. Wenn je jonjt, wird e8 damals gejchehen fein, 

dag Conrad auch die Anerfennung des in Iſtrien einge- 

tretenen Befitwechjels dem Tusculaner Johann XIX. ab- 

preßte, und in der That war die der Fall. Wie ich 

jpäter am geeignetem Orte des Näheren zeigen werde, hat 

Johanns XIX. Nachfolger und Neffe, Papſt Benedikt IX., 

im April 1044 eime Bulle ') erlafjen, worin er die ver- 
ſchiedenen Ungerechtigfeiten aufzählt, welche der damals 

bereitS verjtorbene Patriarch Poppo wider die Metropole 

Grado verübte; unter Anderem jpricht er darin von einer 

erichlichenen Akte, durch welche Poppo Nechte über den 

benachbarten Stuhl errang, die ihm nicht gebührten, er 

erklärt deßhalb dieſelben für null und nichtig, und gibt 

weiter jehr deutlich zu veritehen, daß Poppo auf dem näm— 

lihen unlauteren Weg auch die Hoheit über die Stühle 

Srriens erlangt habe. Handgreiflih meinte hiemit Bene- 
dift IX. die Bejchlüffe jener römijchen Synode von 1027, 

fraft welcher „der ehrwürdigſte Papjt und der allerfrömmite 

Kaifer, mit dem Hirtenjtab den Patriarchen Poppo über 

Grado belehnend, aus apoftolifcher und Faiferlicher VBoll- 

macht” die venetiihe Metropole Grado aufgehoben, oder 

deutich geiprochen, kraft welcher ver Salier Conrad den 

Papit Johann XIX. gezwungen hatte, feiner Willkür zu 

fröhnen. 

Blicken wir zurüd: allerdings hat ſchon Johann XIX. 

zwei Jahre nach der That auf diejelben Bejchlüffe von 
1027 angejpielt, indem er verdedt die bei diejer Gelegen- 

beit erzwungene Einverleibung der iftrifhen Stühle in den 

1) Jaffe, Regest. pontif. Nro. 3129. 
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Berband von Aquileja bejtritt. Aber weshalb that er 

folches nicht offen? deßhalb, weil damals nicht mit ge— 

mügender Wahrjcheinlichkeit woraus gejehen werden konnte, 

ob es gelingen werde, Iſtrien wirflich wieder der Metro: 

pole Grado unterzuordnen. Petri Statthalter fchreiten nur 

vorfichtig voran: che fie eine entjcheidende Maßregel er- 

greifen, wollen fie des Erfolgs verfichert fein. Vorerſt 

gebot die Klugheit, nur von ferne und ohne Benachthei- 

fung des päpftlichen Anfehens, für den möglichen Fall des 

Eintretens widriger Umstände, anzudeuten, daß nach der 

Anficht des heiligen Vaters die Befugniſſe, welche fich 

Poppo in Iſtrien angemaßt, nicht zu Nechte bejtinden. 

Als die Sache reif war, legten die Päpſte Benevift IX. 

und noch mehr, wie wir unten jehen werden, Leo IX. 

raſch und entjchloffen die legte Hand an das von Jo— 

hann XIX. leiſe worbereitete Werf. 

Es iſt vielleicht ein Mißgriff gewejen, daß Jo— 

hann XIX. 1024 auf die gemeinfamen VBorjchläge der 

beiden Patriarchen, Oro und Poppo, einging, indefjen 

wiffen wir zu wenig über die Einzelnheiten der damaligen 

Verwicklung, um jelbjt über dieje Frage ein jicheres Ur— 

theil füllen zu können. Weit dagegen jteht, daß eben ders 

jelbe nachdem einmal jener erjte Schritt gejchehen war, 

ohne Wanfen das that, was ihm bei veränderter Sach— 

(age die Pflicht vorſchrieb. Selbſt Privatlenten füllt es 

ſchwer, vollendete Handlungen zu widerrufen, wie viel 

mehr einem Bapite! Johann XIX. aber nahm, fich ſelbſt 

überwindend, die Verfügung von 1024 zurücd, zugleich ans 

deutend, daß er die Beichlüffe, welche die Römiſche Sy— 

node im April 1027 unter dem Einfluß faiferlicher Ge— 

walt gefaßt hatte, als erzwungen, nicht mehr anerfenne. 
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Mag das Privatleben des Tusculaners gerechten Tadel 
verdienen, ala Papſt und nach Außen hat er einem furcht- 

baren Kaijer gegenüber muthig gehandelt! 

Ohne Frage war es ein wichtiger Dienjt, den 

Patriarh Orſo jeinem Vaterlande leiftete, indem er vom 

Paſte Johann XIX. die Bulle vom December 1029 aus- 

wirkte, welche die Wiederheritellung der Rechte des Erz 

ftuhles Grade in vollem Umfange ausſprach. Nebenbei 

hatte dadurch Orſo für immer mit Poppo von Aquileja, 

jeinem ehemaligen Berbündeten, gebrochen: als Todfeinde 

fanden fie ſeitdem einander gegenüber. Damit war ein 

Hauptgrund der Verbannung des Patriarchen weggefallen. 

Er muß 1029 oder vielleicht ſchon früher, da die Ver— 

handlungen mit Johann XIX., betreffend die Metropole 

Grade, begonnen, zurücgerufen worden jein. Denn die Bulle 

vom December 1029 erfennt ihn — und nur ihn — ale 

Patriarchen des Seelands an, eine Entjcheidung, der Peter 

Barbolano, der Doge Benetiens, nicht entgegentreten konnte. 

Auh nah Dandolo's Darftellung erjcheint Orſo zur Zeit, 

da der ebengenannte Doge gejtürzt ward, nicht nur ale 

anmwejend im Venetien, ſondern auch als der mächtigjte 

Mann im Staate. 
Die Rückberufung Orſo's beſſerte die jchlimme Yage 

des Dogen im Wejentlichen nicht. Vielleicht der Patriarch 

jelber, jedenfalls die Partei der Orfeoli, vergaß es ihm 

nicht, daß er zum Sturze Otto's mitgewirkt hatte. Mit 

den Andersgejinnten verdarb er e8 mehr und mehr, ver- 

muthlich, weil fie fanden, daß er viel zu viel für die Or- 

ſeoli thue: das iſt der Weltlauf, der ſich in ähnlichen 

Fällen jtetS wiederholt. Barbolano muß es zulett ver- 

jucht haben, an dem ſaliſchen Hofe eine Stütze zu gewin— 
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nen. Wenigjtens ift ein Kennzeichen vorhanden, welches 

zu dem Schlufje berechtigt, daß jo etwas gejchehen ſei: es 

war fein Verderben. Die Gegner fielen über ihn ber, 

ichoren ihm Haupthaar und Bart, teten ihm im eine 

Mönchsfutte und ſchickten ihm fo zugerichtet als Gefange- 

nen nach Conjtantinopel. Dieß ereignete ſich 1030, nach- 

dem Barbolano den herzoglichen Stuhl volle vier Jahre 

eingenommen hatte. 

Noch einmal erhoben jest die Orfeoli ihr Haupt, 

aber nur vorübergehend, und das legte Mil. „Das vene- 

tische Volk," fagt ') Dandolo, „faßte den Bejchluß, den 

vor vier Jahren geftinzten Otto wieder einzujegen." Da 

derjelbe jedoch in Conjtantinopel als Gefangener weilte, 

wurde einjtweilen fein Bruder, der Patriarch Orſo, zum 

‘ Stellvertreter ernannt. Zugleich ſchickte man Gejandte, 

worunter den zweiten Bruder des Dogen, Biihof Vitalis 

von Torcello, nah der Hauptitadt des Oſtens ab, um 

Otto's Auslieferung und baldige Rückkehr zu betreiben. 

Die Umwälzung war feineswegs eine halbe, etwa auf 

Berjühnung der Parteien berechnete, jondern eine vollfom- 

mene. Denn Dandolo berichtet ?) weiter, daß alsbald 

Domenico Flavanico und die Andern, die wie er dach— 

ten, und für Hauptichuldige der Vertreibung Otto's galten, 

aus Furcht vor Rache ihr Vaterland verließen. Aber ver- 

geblich wartete die herrichende Bartei auf die Ankunft des 

Verbannten. Monat um Monat verftrich, zulett, nachdem 

Patriarh Orſo ein ganzes Jahr und zwei Monate Vene— 

tien löblich und gerecht verwaltet hatte, Tief Nachricht aus 

) Muratori XII., 239. 

2) Ibid. ©. 240. 
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Conjtantinopel ein, daß Otto Orſeolo daſelbſt des Todes 
verblichen jei. 

Dandolo jagt: „obgleich Patriarch Otto nicht eigent- 
licher Doge, fondern blos Stellvertreter feines abwejenden 

Bruders war, haben die alten Veneter dennoch feinen 
Namen — und zwar darum, weil er gerecht vegierte — 

in das DVerzeichnig der Dogen eingetragen."  Abermal 

deutet der Gejchichtjchreiber an, daß diefe amtlich angeleg- 

ten DBerzeichniffe eine feiner Hauptquellen gewejen find. 

Auf die Kunde vom Tode Otto's trat Patriarch Orſo ab, 
und fehrte nach Grado auf feinen Stuhl zurück. Die Gründe, 
warum der verbannte Otto — obgleih er 14 Monate 

Zeit hatte — das angebotene Dogat nicht übernahm oder 

vielmehr nicht übernehmen durfte, find ein Geheimniß, das 

Dandolo nicht zu lüften für gut fand. Ich denfe: die aus- 

gewanderten Häupter der Gegenpartei, Flavanico und Ge- 

nofjen, werden in Conitantinopel ihr Beſtes gethan haben, 

um die Rückkehr Dtto’8 zu hintertreiben, indem fie dem 

Baſileus vorftellten, daß jet Otto jo wenig Vertrauen 

verdiene, als ehemals, und daß feine Wiedereinfegung den 

Snfeljtaat ſchweren Gefahren preisgeben würde. Sch ſpreche 

diefe Bermuthung um jo zuwerfichtlicher aus, weil Dan— 

dolo meldet, daß Flavanico, unmittelbar nach feiner Er— 

bebung zum Dogen, vom Bafileus mit dem Titel eines 

Oberſchwertträgers gejchmüct worden ift. Das jest gute 

und enge Verbindungen in Conjtantinopel voraus. 

Zunächit aber bejtieg nicht Flavanico, jondern ein 

Orſeolo den erledigten Herzogituhl. Dandolo führt fort: 

„unterjtütt von einer feinen Partei, maßte ſich Domenico 

Orſeolo, aus dem Stamme Dtto’s, im Jahre Jeſu Chrifti 

1032 das Dogat an. Allein die große Mehrzahl bilfigte 
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folches nicht" — Dandolo entwicelt jofort einen merf- 
würdigen Grund des allgemeinen Widerwillens, den ich 

unten mittheilen werde — „jondern fie erhoben fich wider 

den Eindringling. Schreden ergriff denfelben: nachdem 

Domenico Orfeolo nur einen einzigen Tag lang das Dogat 

behauptet hatte, entfloh er in's italifche Neich hinüber nach 

Ravenna, wo er bis zu feinem Tode blieb und auch be- 

graben ward.“ 

Unleugbar ift es, Andreas Dandolo hat den über- 

aus. wichtigen Abjchnitt der Gefchichte feiner Vaterſtadt, 

welcher vom Tode Peters Orfeolo II. bis zum Sturze 

Domenico’8 Orſeolo verlief, jtiefmütterlich behandelt. Im 

der Ausgabe Muratori's nimmt der betreffende Theil feiner 

Chronik nicht ganz zwei Blätter ein, und jelbft diefe Blätter 

enthalten meiſt blos gleichzeitige Begebenheiten aus andern 

Ländern, nur wenige Zeilen betreffen Venetien felber. Doch 

hat es ihm, meines Crachtens, nicht an Quellen gefehlt, 

die er nur reden zu laffen brauchte, um den wahren Zu— 

jammenhang der Beränderungen, die damals im Seeland 

vorgingen, in das gehörige Licht zu ftellen. Nicht Mangel 

an Nachrichten, jondern ein anderer Grund legte feiner 

Feder Fefjeln an. Wenn er offen gejagt hätte, was er 

wußte, wäre er genöthigt gewejen, einzugeftehen, daß vie 

Orſeoli unaufhörlich wider die Freiheit des eigenen Yan- 

des fich verſchworen, ja, daß Venetien damals feine fchlim- 

meren Feinde hatte, als feine Dogen, Peter Orfeolo I., 

den Ahn, Otto, den Sohn, und Domenico, den Stammes 

fippen, oder vielleicht Enfel. 

Nach meinem Dafürhalten fchien es ihm unjtatthaft, 

daß er, felbjt ein Doge, folche Dinge wider ehemalige 

Vorgänger im Amte niederichreibe, deßhalb begnügte er 

Gfrödrer, Byzantiniſche Geſchichten. 30 
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fih einen farblofen Auszug der Urkunden zu geben, bie 

ung heute noch zu Gebote jtehen. Gleichwohl hat er die 
Wahrheit nicht eigentlich verborgen, jondern fie in einer 

Weife angedeutet, dag Wiſſende — aber freilih auch nur 

diefe — feine wahre Meinung merfen fonnten, eine Mei— 

nung, durch welche unfere oben entwidelte Anficht vom 

inneren Zufammenhang venetifcher Gejchichte bejtätigt wird. 

Sch habe bereits gejagt, daß Dandolo einen eigen- 

thümlichen Grund angibt, warum die große Mehrzahl der 
Beneter den eingedrungenen Dogen Domenico Orſeolo nad) 

eintägiger Herrichaft vertrieb. Die betreffenden Worte ') 

lauten: „Venetiens Bürger erhoben ſich wider Domenico, 

weil fie die freie Berfaffung, unter der fie geboren waren, 

behaupten, nicht aber Sclaven eines Tyrannen werden 

wollten." Vorerſt ift an fich Elar, daß diejes Urtheil, nur 

dem Scheine nach, auf Domenico, in der That aber auf 

vejfen Vorgänger aus dem gleichen Haufe fich bezieht. 

Nur einen einzigen Tag war Domenico Doge, fein Menjch 

fonnte alfo aus Erfahrung wiffen, daß er die Freiheit 

unterdrüden werde. Vielmehr verjagten ihn die Veneter 

darum, weil fie vorausjegten, daß er, ein echter Orſeolo, 

es gerade jo machen werde, wie jeine Stammfippen Peter I. 

und Otto. 

Folglich bezeugt Andreas Dandolo, mittelbar oder 

verblümt, dag Dichten und Trachten der ebengenannten 

Orſeoli darauf gerichtet war, die Freiheit zu unterdrüden, 

die Veneter in Sclaven, das Dogat in eine Despotie zu 

verwandeln. Nun gab es im Seeland eine Verfaffung, 

!) Muratori XII., 240: Ceteri (Veneti), innatam liberta- 

tem et non tyrannidem Spies in eum (Dominicum Ursio- 

lum) insurgunt. a 
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welche man eingeführt hatte, um herzogliche Willkür ein— 

zubämmen, auch beweifen viele Urkunden, daß dieſe Ver— 

faffung unter den Orfeoli, wenigjtens zum Scheine, fort 

bejtand. Demnach muß man weiter den Schluß ziehen, 

daß die obengenannten Orſeoli Venetiens Berfaffung ge— 

fälſcht, mißbraucht, in's Schlimme verkehrt haben. Endlich 

it gewiß, daß ebenpdiefelben bei dem: Spiel, das fie gegen 

ihr Land trieben, fih auf den Schuß einer auswärtigen 

Großmacht, nämlich des ſaliſchen Hofes, jtügten. Die 
bündigſten Beweiſe liegen biefür vor. 

Als Doge Otto 1024 zum eritenmale verbannt ward, 

juchte er in Iſtrien unter den Fittigen ſaliſcher Macht eine 

Zufluchtftätte, offenbar weil ev vorausjegte, daß er dort 

beveitwillige Helfer und Förderer feiner Zwecke finden werde. 

Desgleichen floh 1032 der vertriebene Domenico nach der 

faiferlichen Stadt Ravenna, wo damals, wie wir wilfen, ') 

ein ehernes Net gegen die Freiheit des Stuhles Petri, 

aber auch gegen Venedig gejchürzt ward. Betrachten wir 

die Kehrjeite: Nach dem zweiten Sturze des Dogen Otto 

ließ man ihn nicht mehr entwifchen, jondern die fiegreiche 

Partei jhidte ihn, zum Mönche gefchoren, als Gefangenen 

nah Gonjtantinopel. Warum? Offenbar deshalb, weil 

Flavanico und feine Freunde die Ueberzeugung hegten, daß 

der Bafileus dem Gefangenen ebenſo gut zürne, als die 

Orſeoli ihm grollten, folglih daß er ihn in guter Huth 
bewahren, an böſen Streichen hindern werde. Was war 

aber der Grund, weshalb die Veneter Solches voraus- 
jegten? Ohne Frage die Thatfache, daß die Orſeoli, indem 
fie, mit den Saltern insgeheim verbunden, wider Venetiens 

Freiheit Ränke fpannen, zugleich das alte Schußverhältnig 

ı) Gfrörer, Gregor VIL, 3. VI, ©. 237—308. 
30* 
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des Seelands zur byzantinischen Kaiferfrone umzuſtoßen 

jtrebten, folglich als Feinde des Bafileus handelten. Der 

Haß gegen die Orfeoli, welchen Flavanico's Partei dem 

Bafileus zutraute, ift ein handgreiflicher Beweis — hand- 

greiflich nämlich für folche, welche etwas won Gefchichte 
verjtehen — daß die genannten Dogen mit den deutjchen 

Kaifern, den matürlihen Gegnern der byzantiniſchen 
Herricher, zufammenbielten. 

Doch niht nur Otto Orſeolo, jondern auch Peter ' 

Barbolano, welcher urfprünglich der Gegendoge des erjteren 

war, iſt von den Venetern nach Conjtantinopel an den Bafileus 

ausgeliefert worden. Daraus folgt meines Erachtens das, 

was ich jchon oben andeutete, nämlich daß Barbolano zulegt 

in dem jchweren Gedränge, das jeine Stellung mehr und 

mehr unhaltbar machte, eine Stüte am jalifchen Hofe 

gefucht, folglich mit der byzantinifch-gejinnten Partei, welche 

zugleich, wie wir wiffen '), die der freien Verfafjung war, 

gebrochen haben muß, denn jonjt hätte jich ficherlich der 

Bafileus ſchön dafür bedankt, wenn die Veneter zutraulich 

genug gewejen wären, beliebige Staatsgefangene, nur weil 

es ihnen jo behagte und ohne Rückſicht auf den eigenen 

Bortheil des griechischen Hofs, nach Conjtantinopel zur 

Aufbewahrung zu jenden. 

Wir find früher auf Belege geſtoßen, daß die Salier, 

namentlich Heinrich III., fih die Ottonen zum Vorbilde 

erforen haben. Doch treten die Thatjachen, welche jolches 

befunden, bezüglich Deutjchlands erjt jpäter hervor. Allein 

aus der Gejchichte des Verfahrens, das Conrad II. gegen- 

über Venetien beobachtete, erhellt, daß ſchon der erjte 

Salier in die Bahnen Otto's I. einlenkte. Peter I. Orjeolo 

') Oben ©. 356. 
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und Otto Orfeolo evjtrebten dasjelbe Ziel, wie vor ihnen 

Peter IV. Candiano und endeten auf gleiche Weife, wie 

diefer. Die einen wie die andern wollten mit Hilfe tes 

deutſchen Kaiferhofes unumſchränkte Herren über Venetien 

werden. Allein der Salier brauchte Anfangs andere Mittel, 

als die ſächſiſchen Kaifer. Dtto I. verlodte den Dogen 

Peter IV. Candiano durch den Köder der Heirat mit der 

reichen Yombardin Waldrade. Conrad II. dagegen begann 

damit, daß er dem Dogen Otto einen Schlag verjette, 

doch nur, um ihm zu erinnern, daß es Zeit fei, jich mit 

dem neuen Beherricher Deutjchlands zu verjtändigen. Der 

Doge begriff ven Winf und ſchloß mit dem deutſchen Hofe den 

Vertrag über Abtretung Grado's ab. Wäre die Sache in's 

Reine gefommen, jo würde Conrad nicht ermangelt haben, 

von Grado aus jeinen Einfluß weiter über Venetien aus- 

zudehnen; andererſeits bot er den Orſeoli als Preis der 

bewiejenen Willfährigfeit allen möglichen Vorſchub, das zu 

bewerfjtelfigen, was Dandolo mit den Worten Verfnechtung 

der DVeneter, Abjchaffung der beſtehenden Geſetze und Frei— 

heit bezeichnet. Von Selbjtjucht geblendet, rannten die 

Drjeoli ins vorgehaltene Ne und dadurch in das eigene 

Derderben. Denn auch wenn die Rache der Veneter jie 

nicht getroffen hätte, würde die won ihnen gegründete 

Dynaſtie unfehlbar erit ein Spielzeug, dann ein Opfer 

jalifcher Arglift geworden jein. Endlich eben deshalb, weil 

die Orjeoli im Bunde mit den Saltern die DVerfafjung 

Benetiens antafteten, ift e8 auch gejchehen, daß die Gegen- 

partei, welche die Freiheit vertheidigte, jih eng an den 

byzantinischen Hof anjchloß. 
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Fünfunddreißigſtes Kapitel. 

Der Doge Flavanico arbeitet am Ausbau der Verfaſſung. 
Neue Organijation des großen NRathes. Anfänge des klei— 
nen Nathes. Die Gewerbe und ihre Gajtalden. Synode 

von 1040. 

Dandolo fchreibt ): „Nach der Flucht Domenico's 

Orſeolo riefen die, welche denfelben vertrieben hatten, den 
(vor einem Jahre) verbannten Flavanico in die Heimat 
zuriick und erhoben ihn auf den herzoglichen Stuhl. Die 

Urheber diefer Wahl fürchteten nämlich, daß Domenico es 
verjuchen dürfte (mit Gewalt) die Wiederherjtellung zu 

erzwingen.” Im den nächſten Worten fügt Dandolo bei: 

„Flavanico wurde vom byzantinifchen Baſileus zum Faiferlich 

griechischen Oberſchwertträger beitellt." Das alte freundliche 

Verhältniß zu Byzanz, durch die ehrgeizigen Pläne der 

Orſeoli feit den legten 20 Jahren unterbrochen, war wieder 

angefnüpft. Die Partei der Orfeoli, noch vor drei Jahren 

jehr ſtark, muß in der legten Zeit herabgefchmolzen fein; 

denn Dandolo jagt ja ausdrücklich, daß verhältnißmäßig 

wenige Veneter die Anmaßung Domenico’8 Orſeolo unter- 

jtüßt hätten, die meisten aber ihm entgegenwirkten. Auch 

der Erfolg entjpricht diefer Angabe. Friedlich verlief die 

Negierung des neuen Dogen, jein Anhang, vorzugsweiſe 

den Kaufmannsjtand, alfo Leute von Einficht und Ver: 

mögen umfaffend, hat offenbar die goldene Regel befolgt, 

Revolutionen erjt dann zu machen, wenn fie veif find. 

Zehn Jahre, vier Monate, zwölf Tage ftand ?) Do- 

menico Ylavanico an der Spite des venetifchen Gemein- 

!) Muratori XI., 240. 

2) Ibid. ©. 242. 
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weſens. Aus diefer ganzen Zeit wird nicht eine einzige 

Kriegsthat, überhaupt feine auf das Ausland bezigliche Re— 
gierungsmaßregel berichtet ; deſto fegensreicher war Flavanico's 

Thätigfeit im Innern. Ich berichte zumächit von demjenigen 

Akt, der feine Regierung für immer verherrlicht hat. „In 

Flavanico’8 Tagen,“ jagt Dandolo, „it das Gefet gegeben 

worden, daß fein Doge hinfort mehr einen Mitvogen an— 

nehmen oder bei Yebzeiten die Wahl eines Nachfolgers 

anordnen, noch dulden dürfe.“ Die Erfahrung, namentlich 

die des legten Menfchenalters, hatte gelehrt, daß Venetien 

feinen geführlicheren Feind habe, als die Ehrſucht jchlechter 

Dogen, die ſtets mit Verfuchen der Einführung erblichen 

Dogats anfingen, um mit Unterdrüdfung der Freiheit zu 

endigen. Gegen dieje Gefahr wurde nunmehr ein eherner 
Riegel vorgefhoben. Das betreffende Geſetz erklärte Vene: 

tien auch grundfäglich oder vechtlich zu dem,- was es that- 

ſächlich, den erjten Anlagen nah, ſchon in Caſſiodors 

Zeiten gewejen war: zu einer Republik mit menarchiicher 

Spite, die aber nach dem Tode eines jeden Dogen durch 

einen bejondern und völlig freien Akt erneuert werden 

mußte. Der Doge nahm Tebenslänglich diejelbe Stellung 

ein, welche im alten Kom für die Dauer eines Jahres 

den beiden Conſuln zufam. 

Die mehrfach genannten Zufäße zur ambrofianifchen 

Handſchrift der Chronik Dandolo’s fügen bei, ) Doge 

Flavanico habe weiter einen Beſchluß des Inhalts durch- 

gejeßt, daß weder ein Mitglied des Haufes der Orſeoli 

noch überhaupt ein Sproße aus dem ganzen Stamm zum 

Dogat befähigt fein, ſodann daß die Orfeoli fammt ung 

1) Muratori XII, 241. Note **. 
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jonders aus dem Seelande verbannt werden follten. Allein 

diefent angeblichen Bejchluffe fehlt e8 an Klarheit und ge- 

funden Menfchenverjtand, umerläßlichen Eigenfchaften eines 

jeden guten Geſetzes. Wenn alle Orjeoli aus Benetien 

fortgejagt wurden, jo hatte man wahrlich nicht nöthig, zu 

verfügen, daß feiner Doge werden dürfe, denn das ergab 

ſich won ſelbſt. Für's zweite widerjtreitet die vorausgeſetzte 

Verbannung ſämmtlicher Orſeoli beglaubigten Thatjachen. 

Patriarch Orſo, obgleich ein Orſeolo, iſt erweislich bis zu 

ſeinem Tode, der um 1045, drei Jahre nach Flavanico's 

Verſcheiden, eintrat, unter hohen Ehren in Venetien ge— 

blieben, ) ebenſo behauptete ?) Orſo's Bruder, Vitalis, 

mindeſtens bis zum Jahre 1040 das Bisthum Torcello. 

Es iſt alſo unwahr, daß alle Orſeoli auf Betreiben Fla— 

vanico's des Landes verwieſen wurden. 

Dennoch will es mir nicht in den Kopf, daß die 

Zuſätze der Handſchrift ganz grundlos ſeien. Ich vermuthe 

vielmehr, daß ſie zwar keine Geſetze, wohl aber Vorſchläge 

zu Geſetzen enthalten, die während Flavanico's Verwaltung 

im großen Rath eingebracht wurden, aber jedenfalls nicht 

ganz dDurchgingen. Die Forderung, alle Orfeoli zu verbannen, 

erhielt feine Mehrheit, ebenjo die andere, den ganzen 

Stamm für alle Zufunft vom Dogat auszufchliegen; wohl 

aber denke ich, werden die Veneter nicht ermangelt haben, 

eine gewiffe Anzahl der ſchuldigſten und unruhigſten Orfeoli 

ihrem flüchtigen Haupte Domenico in die Verbannung nach- 

zuſchicken, denn folches gejchieht überall unter gleichen 

!) Muratori XIl., 242. 

2) Ibid. 241. Mehr hierüber unten. 
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Umjtänden. Der Tert des Zufages unterjcheidet !) zwiſchen 

dem Haufe Orfeoli und dem ganzen Stamme. Yeßterer 

zerfiel nämlich, wie die altwömifchen gentes, in viele Zweige, 

von denen das herrichende Dogenhaus einer war. Doc 

könnte das Wort consortium auch den politifchen Anhang 

des Hauſes bezeichnen. 
Es gibt in der Welt zweierlei Arten von Gefegen: 

erſtlich jolche, welche man — wie es heut zu Tage Brauch 

iſt — gleichjam ſtromweiſe erläßt. Ihre Mutter ift das 

vorübergehende Bedürfniß, oder das laute Gefchrei, oder 

endlich gar die wechjelnde Theorie des Augenblicks, drei 

erbärmliche Mächte; ihre Dauer gleicht dem Xeben der 

Eintagsfliege; heute gibt man fie, um fie morgen zu ver- 

geffen, oder durch Machwerfe ähnlicher Art zu erjegen. 

Diejes Gewächs gedeiht vorzugsweife da, wo eine allmäch- 

tige Schreiber- und Beamtenzunft ihr bleiernes Scepter 

Ihwingt. Zweitens gibt e8 Gejege von Granit, die nicht 

an ſich rütteln laffen, jondern mit unverwüftlicher Yebens- 

kraft fortdauern. Sch führe beifpielsweife an, das moſaiſche 

Recht und das Kirchenrecht. 
Bon letterem Guße war auch das Gejet bezüglich 

der Dogenwahl, welches Domenico Flavanico in feiner Vater— 

jtadt eingeführt hat. Denn Andreas Dandolo fährt unmittel- 

bar nach den oben mitgetheilten Worten alfo fort: „Diejes 

heilſame Defret bejteht heute noch in ungejchwächter Kraft.‘ 

Ja nicht nur bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, da 

Dandolo jchrieb, fondern bis zum legten Hauch der Republif 

Venedig ift es aufrecht geblieben. Woher nun die lange 

) Decretum, ut quis ex domo Urseola amplius dux esse 

non posset, nec aliquis de consortio. 
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Dauer? Daher, weil der Gefetgeber fich nicht darauf be- 

ſchränkt hatte, feinen Willen auf ein Stück Pergament 

hinzufchreiben, fondern weil er Vorſorge traf, daß Wächter 
aufgeftellt wurden, welche nicht ausjtarben und die Beob- 

achtung des Gebots unter allen Umſtänden erzwangen. 

Das fragliche Wächteramt übernahm der große Rath oder 

die Signoria, eine Körperjchaft, welche mehrere Nachfolger 

Flavanico's deshalb, weil fie feine Satung übertreten 

wollten, mit dem Tode bejtraft hat. 

Allein Schon vor Flavanico bejtand, wie früher gezeigt 

worden, ein großer Rath in Venedig, jedoch ohne daß 

derjelbe im Stande gewejen wäre, Pläne, die auf Erblich- 

feit des Dogats abzielten, zu hintertreiben; denn hätte er 

die nöthige Macht gehabt, folches zu hindern, jo würden die 

Dogen Peter II. und Otto nicht vermocht haben, ihre begon- 

nenen Entwürfe beinahe zu vollenden. Da nun die Signoria 

jeit Flavanico's Zeiten wirklich das in’s Werk fette, wozu 

die Kräfte derfelben Körperfchaft in den Tagen der Dogen 

Peter II. und Orfeolo nicht ausreichten, folgt aus beiden 

Thatfachen fonnenflar: evjtlih, daß vor Flavanico der 

große Rath Venetiens noch feine Organifation befaß, die 

ftark genug war, um verderblichen Abfichten der Dogen 

zu widerftehen; zweitens, daß unter Flavanico's Dogat 

der genannte Körper die fragliche Organijation erlangt 

haben muß. f 

Diefe Schlüffe werden durch etliche auf und gefom- 

mene Urfunden beftätigt. Die erſte iſt ausgejtellt im Jahre 

1032 und lautet ') fo: „sch Johann Sagornin, Grob- 

fchmied, und alle meine Verwandten hatten ung eines 

') Berk VII, 37, Note *. 
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Tages zu den Zeiten des Dogen Peter Barbolano verjam- 

melt; da erſchien der Gaftalde des Herzogs und forderte 

von ung in feinem Namen, daß wir im Hofe des Dogens 
palaftes (jo wie er e8 vorſchreibe) Eiſen fchmieden müßten. 

Wir widerfprachen nach unferm beiten Vermögen, erflärend, 

daß wir blos verbunden feien, in unfern eigenen Wohnungen 

fo viel zu jchmieden, als die Bedürfniſſe des Staates 

nöthig machen, im Hofe des Palajtes dagegen mur Das 

Eifen, das uns der Kerfermeifter zutragen würde. Auch 

erhärteten wir diefe unfere Behauptung durch Zeugenaus- 

jagen umd zuletzt wurde uns dev Spruch gefällt, daß wir 

die Nichtigkeit unferer Angaben auf die heiligen vier Evans 
gelien Gottes mit einem Eide befräftigen follten. Gleichwohl 

hat man uns in den Tagen des vorgenannten Dogen, 

unferes Herrn, nicht genöthigt, den Eid wirklich zu ſchwören. 

Jetzt aber haben wir ung an den Herrn Domenico Flavanico, 

den glorreichen Dogen, unfern Gebieter gewendet, da er 

mit feinen Richtern und in Anwefenheit vieler andern 

Getreuen Situng hielt im Palafte, und huben an zu flagen 

über die Gewalt, welche uns von Seiten des Gajtalden 
der Grobjchmiede (unter dem vorigen Dogen) widerfahren 

jei. Der verſammelte Rath urtheilte und entfchied, daß wir 

den Eid ſchwören jollten, der uns unter dem Dogat Peters 

Barbolano auferlegt worden. Wir thaten ſolches. Daranf 

ließ ums. der glorreiche Doge Flavanico, unſer gnädiger 

und lieber Herr, eine Schrift zuftellen, des Inhalts: daß 

wir gar nicht mehr verbunden feien, im Hofe des Palajtes 

Eijen zu ſchmieden, daß zweitens das Joch, welches der 

Gejtalde der Grobſchmiede uns auferlegt hatte, abgethan 
jet, drittens, daß uns blos die Pflicht obliege, in unjeren 

eigenen Wohnungen fo viel zu fehmieden, als uns der 
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Kerfermeifter zutvage, jedoch ganz auf unjere Koſten und 

ohne Entgeld, ſowie alle übrigen Schmiede als Kopfzins 

Arbeit liefern müſſen; viertens, daß wir fonjt frei unfer 

Handwerk treiben mögen, wie es anderen Schmieden 
zuſteht.“ 

Eine Urkunde, wie vorliegende, welche klaren Einblick 

in die Verhältniſſe eines der niederen Gewerbe Venetiens 

vor der Mitte des 11. Jahrhunderts geſtattet, iſt vielleicht 

einzig in ihrer Art. Johann Sagornin war ein Grob— 

ſchmied, aber nicht nur er ſelbſt, ſondern auch ſeine Ver— 

wandten trieben dasſelbe Handwerk. Sieht das nicht aus 

wie eine Kaſteneinrichtung? der Vater, der Sohn, der 

Enkel, die Brüder, die Vettern, erſcheinen als lauter 

Schmiede. Eben dieſelben mußten als Schmiede frohnden 

und zwar in zweierlei Form, erſtlich zu Haus, in ihrer 

eigenen Wohnung; zweitens im Hofe des Dogenpalaſtes. 

Letztere Frohnde galt als die ſchwerere, denn in der Urkunde 

wird nicht geringer Werth darauf gelegt, daß Sagornin 

und Genoſſen von der Nothwendigkeit, im Hofe zu ſchmie— 

den, befreit ſind. Weiter bringt die Urkunde das Schmieden 

im Hofe mit einem Dienſtmann in Verbindung, welcher 

den Namen carcerarius, d. h. Kerkermeiſter, empfängt. 

Was ſoll hierunter verſtanden werden? Der Gedanke 

liegt nahe, gewiſſe Verbrecher, die in irgend einem Kerker 

des Palaſtes oder beim Palaſte gefangen ſaßen, ſeien zu 
öffentlichen Arbeiten verwendet worden und der Kerker— 

meiſter, der fie unter Schloß und Riegel bewahrte, babe 

das Necht gehabt, fir gewiſſe Dienjte, wie 5. B. Zurich- 

tung von Eijen, mit welchen jene nicht fertig werden fonnten, 

gelernte Handwerker, namentlih Schmiede, aufzubieten. 

Allein diefe Erklärung genügt nicht, weil fie zwar bezüglich 
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des Wortlautes zu befriedigen fceheint, aber nicht auf die 

Sache eingeht. Viel zu ausgebildet und vorgejchritten war 

das venetianifche Seewefen — denn von diefen handelt 

e8 fich offenbar — als daß man die nöthigen Arbeiten 

durch die nächft beiten Gefangenen beforgen laſſen fonnte. 

Ich fage kurz meine Meinung. Auf mehrere deutliche 
Spuren ') find wir geftoßen, daß der venetifche Staat eine 

Maſſe öffentlicher Sclaven unterhielt, welche theil® den 
Dienft auf der Kriegsflotte als Ruderer oder auch als 

Soldaten verfahen, theil® zu Ausrüftung und Erbauung 

der Schiffe gebraucht wırden. Von ſelbſt verſteht e8 jich, 

daß zu ficherer Verwahrung diefer Menfchen ausgedehnte 

und abgejchloffene Gebäulichkeiten nöthig waren, die meines 

Erachtens durch Mauern mit dem Palafte zufanmenhingen ; 

fegteres gilt auch von dem, was die Urkunde mit dem 

Ausdrude Hof des Palaftes bezeichnet. Diefer Hof war 

nach meinem Dafürhalten ein Theil defjen, was man ſpäter 

das Arjenal nannte, und gleich dem Sclavenbehälter mit 

der Dogenwohnung durch Mauern verbunden. Der Zwinger, 

in welchen die Sclaven verwahrt wurden, hieß einfach 

Kerfer, ver Aufjeher desfelben carcerarius oder Kerfermeifter, 

auch jtand letzterem die Befugniß zu, für ſchwierige Arbeiten, 

welche die eigentlichen Sclaven aus Mangel an gewerb- 

mäßiger Uebung nicht vollbringen konnten, gelernte Hands» 

werfer, Schmiede, Schloffer, Seiler, Zimmerleute, Schreiner 

aufzubieten. 

Klar jcheint mir, daß die Handwerfer, welche fraft 
Herfommens folche Dienfte leiften mußten, nur um eine 

Stufe über den öffentlichen Sclaven ftanden. Sie wohnten 

1) Oben ©. 205, dann Kapitel 23. 
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zwar in der Stadt und nährten fich, jo gut als es ging, von 

ihrem Gewerbe; aber fie mußten, jobald der Doge es 

verlangte, gleich. den Sclaven, dem Staate unentgeltlich 

frohnden. Kurz, fie befanden fich ungefähr in der nämlichen 

Lage, wie jene Bogeliteller und Fifcher, welche laut Dandolo's 
Zeugnig, ) Doge Orſo Participazzo auf Rivoalto ange- 

fievelt hatte und deren Nachfommen einen jährlichen Zins 

(wahrjcheinlich in Gejtalt von Handarbeiten) an den Palaft 

entrichteten. Die Einen wie die Andern ftammten allem 

Anjcheine nah entweder von freigelaffenen Staatsſclaven 

oder jonjt von armen Yeuten ab, die aus dem benachbarten 

Veitlande nach Venetien eingewandert waren und dort 

feine vollen Bürgerrechte, jondern nur Schuß als Hinter- 

faßen und gegen Zins erlangt hatten. Meines Crachtens 

find in der eben bejchriebenen Weiſe ſämmtliche Handwerke 

Benetiens entjtanden; die venetifchen Vollbürger befaßten 

fih nämlih mit feinem Gejchäfte der Art, fondern fie 

trieben Handel oder große Gewerbe. 

Sagornin und Genoffen behaupten in der Urfunde, 

die Frohnden, welche ihnen zu leijten obliege, feien ur— 

jprünglich gemefjene, genau bejtimmte gewejen. Doge Peter 

Barbolano dagegen forderte ungemefjene. Frage: wann 

famen legtere auf? Beim erjten Anblid jollte man meinen, 

durch Niemand anders, als durch Barbolano felber, fo 

zwar, daß der eben Genannte Dienjte begehrt hätte, die 

von feinen Vorgängern auf dem herzoglichen Stuhle nicht 

begehrt worden wären. Allein diefe Vorausſetzung ift aus 

triftigen Gründen unftatthaft. Nur vier Jahre hat Bar- 

bolano, wie wir wiffen, das Dogat verwaltet, Sagornin 

!) Muratori XI., 188, vergl. oben ©. 
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aber und Genofjen führen gegen die Nechtlichfeit feiner 

Forderung den Beweis mit Zeugen. Num jcheint ed mir 

in der Natur der Dinge zu liegen, daß man bei Sachen, 

wie vorliegende, Zeugen nur dann aufführt, wenn der 

Gegenftand des Streites ein älterer ift, 10, 20 bis 50 Fahre 

zurücveicht. Wäre es Barbolano geweſen, der zuerjt unge- 

mefjene Frohnden forderte, jo würde Sagornin feine Zeugen 

gejtellt, fondern einfach den Gaftalden erklärt haben: der 

Borgänger deines Herrn, Doge Dtto, oder auch dein Herr 

jelbft, hat im erjten, zweiten Jahre feines Dogats ums 

feine Zumuthungen der Art gemacht, folglich ijt jein Be— 

gehren unbegründet. 

Sodann erwäge man: Sagornin, obgleih nur ein 

Grobſchmied und Halbfreier, weift das, was der Gaſtalde 

im Namen des Dogen verlangt, mit einem herzhaften 

Nein! zurüd. So handeln die Kleinen in aller Welt nur 

dann, wenn ihnen durch Püffe, welche die Negierung er- 

litten hat, und durch das Beifpiel von bedeutenden Zuge- 

jtändniffen, welche die Größeren, die Höhergeftellten, die 

Bornehmen erlangten, der Muth gewachjen it, auch ihrer- 

ſeits auf Anerkennung gewiffer Rechte zu bejtehen. Noch 

mehr! Doge Barbolano jchlägt die Einwendungen der 

Grobfchmiede nicht durch einen Meachtipruch nieder, mie 
e8 alle Herren thun, die zu unbejchränfter Gewalt auf- 

jtreben, nein, ev unterhandelt, treibt die Widerfpänitigen 

auf einen Eid, ja läßt zulegt die Sache fallen; lauter 

Kennzeichen einer im Abnehmen begriffenen Herrichaft, die 

einzig zu der Gefchichte des Dogen Otto und feined näch- 

jten Nachfolger paffen. 

Die Orfeoli hatten alle Stränge der Staatsgewalt 

ſtraff angezogen und den Handwerferftand zu ungemejfe- 
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nen Dienften genöthigt; aber 1026 viß der Faden ber 

Geduld, die Tyrannen wurden gejtürzt. Otto's Nachfolger, 

Barbolano, der, wie ich oben aus Dandolo’s Worten nach- 

wies, einen Mittelweg zwijchen Nachgeben und Feithalten 

einfchlug, wollte, wenn er auch den Größeren Manches 
einräumen mußte, die Kleinen nicht erleichtern, Doch zeigte 

er nicht die Entjchloffenheit dev Tyrannei. Das merften 

fih die Stleinen, die Yehre, welche die Umwälzung von 

1026 gab, war auch von ihnen beherzigt worden; fie er— 

widerten auf die Anforderungen des Dogen: wir leijten 

nur das, wozu wir durch das Herfommen verbunden find; 

ehemals waren unſere Frohnden gemeffene, wir bejtehen 

darauf, daß fie es auch in Zufunft wieder fein. Das 

Chemals, welches fie meinten, veichte in die erjten Jahre 

Peters II. Orſeolo, vielleicht in die Zeiten Memmo's hin- 

auf. Weil dem fo war, führten fie den Beweis durch 

Zeugen, d. h. durch alte Leute ihres Gewerbes, welche 

eidlich ausjfagen konnten: vor 30, 40 bis 50 Jahren hat 

man es fo und fo in Venetien gehalten. 

Und nun fomme ich an die Hauptjache: bei den un— 

gemeffenen Frohnden fpielte eine den Handwerkern über- 

aus verhaßte Rolle der Beamte, welcher Gaſtalde beißt. 
Die Urkunde bezeichnet ihn einmal als Gajtalden des 

Dogen, offenbar weil er vom Dogen eingejeßt war und 

in feinen Dienften ftand, und zweimal als Gaſtalden Sa— 

gornins und feiner Sippen, dev Grobjchmiede, und zwar 

letteves offenbar deßhalb, weil er als Vorgeſetzter der 

ganzen Innung zu befehlen hatte. Etwas wie ein Zunft 

meifter, nämlich nicht ein von den Gewerbgenofjen gewähl- 

ter, jondern ein von Oben herab bejtellter, iſt gemeint. 

Wer wird nım glauben, daß nur die Grob- und Anfer- 
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ichmiede in Venetien frohnden mußten und einem Gaftal- 

den untergemrdnet waren. Sicherlich find die Bäcker, die 

Sleifher, die Scuiter, die Riemer, die Schwertfeger, 

Segelweber, Seiler, ebenſo gut als die Schmiede ange— 

halten worden, für das Arjenal, die Flotte, überhaupt für 

den Dienft des Dogen zu arbeiten, und jtanden wie dieje 

unter ihren bejondern Gajtalden, aljo daß es vielleicht 

fünfzig und hundert Gaftalden in Stadt-Venedig gab. 

In dem Amte der Gajtalden aber fahen Grobjchmied 
Sagornin und Genoffen eine jchwere Bürde für ihren 

Stand. Denn evjtlich nennt die Urkunde das Gaſtaldat 

geradezu ein Joh. Zweitens erhellt aus ihren Worten, 

dag Sagornins Sippfchaft ſich zwar bereit erklärte, das 

Eiſen zu ſchmieden, das ihnen der Kerkermeiſter zutrüge, 

aber mit aller Entjchloffenheit Die ungemefjenen Frohnden 

verweigerte, welche der Gaſtalde des Grobſchmiedhandwerks 

zu fordern pflegte. Warum das Cine und das Andere? 

Dffenbar deßhalb, weil im erjteren Fall die Handwerker 

nur die Dienſte zu leiften brauchten, welche wirklich für 

den Bedarf des Arjenals oder des Staats nöthig, und 

überdieß herfömmlich waren, während in anderen Fällen die 

Gajtalden weit mehr verlangten, nämlich folche Gewerbs- 

arbeiten, mit deren Ertrag fie theilweife ven eigenen Sädel 

jpieften. Ohne Frage haben fich die Gaftalden auf Kojten 

der ihnen untergebenen Handwerker bereichert. 

Sie bildeten, wie man fieht, die niederjte Claſſe veneti— 

jeher Beamten. Da man aber weiter im Mittelalter Beamte 

überhaupt, namentlich aber, wie jogleich gezeigt werben ſoll, 

die niederen, gewöhnlich in Venetien Richter, judices, nannte, 

jo it man berechtigt, zu jagen, daß die Gewerbsgaſtalden oder 

Zunftmeijter die unterjten Richter im Seeland waren. 

Gfrörer, Byjantiniihe Geſchichten. 31 
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Ortsgaftalden fommen !) im Venetien ſchon lange 

Zeit vor den Dogen aus dem Haufe Orſeoli ver; wahr- 

icheinlich gilt dieß auch von den Gewerbsgajtalden. Eine 

Yajt für die Handwerfer aber iſt letteres Gaſtaldat ver- 

möge der oben entwidelten Site erjt unter den Orſeoli 

geworden. Sodann lehrt die tägliche Erfahrung, daß große 

Herren, wenn fie, wie bier gejchah, gemeinen Yeuten einen 

Hafen in die Küche jagen, fir fih zum Mindeſten einen 

Elephanten auszubedingen pflegen. Nun jage ich, der 

Elephant, den die Zunftmeifter Venetiens den durchlauch- 

tigiten Dogen Peter Orjeolo I. und Otto liefern mußten, 

bejtand in gewiſſen Dienften, welche fie bemeldeten Herren 

als Volksvertreter oder als Mitglieder des großen Rathes 

leiſteten. 

Als Zeugen ſtelle ich eine zweite Urkunde: es iſt 

dieſelbe, die ich ſchon oben angeführt habe, und welche die 

Beichränfung des venetischen Seidenhandels nach Yombar- 

dien betrifft. Sie beginnt ?) mit den Worten: „ich, Doge 

Dtto, habe zu öffentlicher Rathsſitzung berufen die großen 

Kichter unjeres Landes, die mittleren und die fleinen." 

Unter den fleinen oder kleinſten Nichtern Venetiens ift, 

behaupte ich, Niemand anderer zu veritehen, als die Zunft- 

meiſter, die Gewerbsgaftalden: mit ihrer Hilfe war es 

gejchehen, daß die beiden Orfeoli, Vater und Sohn, Be— 

ſchlüſſe vurchjegten, wie folgende: Johann und ſpäter Otto 

ſolle Mitdoge fein, Johann folle die griechiſche Prinzeſſin 

Maria, Otto dagegen die Tochter des ungariſchen Königs 

1) Oben ©. 382. 
2) Bert VIT., 33: veni ego Otho dux in publico placito 

cum majores judices terrae nostrae, mediocres et minores. 
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Geiſa ehelichen, und andere Dinge mehr, welche fehnur- 
ftrads dem Vortheil des Gemeinweſens zumiderliefen. 

Domenico Flavanico, vielleicht der verdienſtvollſte 

Doge, welhen Venetien je bejaß, ein Mann, der fein 

Baterland wahrhaft liebte, machte dem Unweſen der Ber- 

treterolfe, welche die Schußen und Zunftmeifter jpielten, 

ein Ende. Denn heißt es nicht im obiger Urkunde ): „Ihr, 

Grobſchmiede, Ihr, Schuiter, Bäder, Fleifcher, werdet nicht 

mehr unter dem Joche der Gajtalden jtehen." Weil die 

Dienste, welche fie bis dahin den Orſeoli als Jamänner 

im großen Rathe geleitet hatten, aufbörten, fiel auch der 

Bortheil weg, welcher ihnen won Seiten der Orfeoli auf ' 

Koiten der Gewerbsgenofjen zugejchanzt worden war; es 

erging ihnen wie dem Mohren, welchem der Miethsherr 

eines jchönen Morgens erflärte: Mohr, du haſt deinen 

Lohn empfangen, Mohr, dein Walten ift aus, Mohr, 
fcheer dich zum Henfer. 

Auch andere beglaubigte Thatjachen ſtimmen zu. 

Eine Staatsirfunde ?) vom September 1074 liegt vor, 

welche das Amtseinfommen des WBatriarchats Grado be- 

deutend erhöht. Sie iſt unterjchrieben durch den damaligen 

Dogen Domenico Silvio, dur die Bifchöfe von Stadt- 

Benedig, Torcello, Malamocco, Cittanuova oder Heracliana, 

Sefolo, durch mehrere Aebte, durch eine Reihe angejehener 

Männer von berühmten venetijchen Namen, wie Mauro- 

ceni, Micheli, Orfeoli, Gradenico, Foscaro, Badoarii, 

Polano, Andreadi, endlich durch fünf, welche den Titel 

„Richter“ empfangen. Dffenbar waren erftere Mitglieder 

!) Neque sub jugo gastaldioni fabri permanere debeamus. 

?) Muratori, Antiq. Ital. I. 243 ff. 

31* 



484 Fünfunddreißigftes Kapitel. 

des großen, legtere Keime des kleinen Raths; won mittel 

mäßigen und Ffleinen Kichtern dagegen iſt nirgends mehr 

die Rede. Mittelſt einer zweiten Staatsurfunde !) vom 

Juli 1090 ſchenkt Doge Vitalis Faledro an ein venetisches 

Klojter gewiffe zu Conſtantinopel gelegene Bejitungen. 

Die Schenkung iſt unterzeichnet durch den Dogen jelbit, 

dann durch fünf vornehme Männer, welche fih Richter 

nennen (worunter ein Badvario, ein Orfeolo, ein Maus 

voceno, ein Aurio, ein Gradonico), und weiter durch mehr 

als hundert Andere, die feinen bejondern Titel empfangen. 

Abermal find letztere jichtlich Mitglieder des großen, und 

die fünf erſteren zugleich Mitglieder des fleinen Raths. 

Damit eine Mehrzahl bei Abjtimmungen herausfommen 

mußte, war die Zahl der legtern ungerade. Auch bier 

zeigt fich feine Spur mehr von dem Schulzenregiment der 

Orfeoli. 

Die Verderbniß menjchlicher Natur, die ung allen 

angeborne Selbitjucht, bringt es mit ſich, daß hochgeitellte 

Männer nur böchit jelten die Hand bieten, das Uebermaß 

der Gewalt von Aemtern, welche fie jelbit befleiven, zu 

beichränfen. Und doch kann eine Verfaſſung nicht vecht 

gedeihen, wenn diejenigen, welche die erſte Stelle im Staate 

einnehmen, nicht aufrichtig ihre Kräftigung, namentlich im 

der Zeit des Anfangs, fürdern. Venetien ward das Glüd 

su Theil, daß ein Doge, Domenico Flavanico, jelbit dazu 

half, gewiffe Auswüchſe des Dogats für die Zukunft uns 

möglich zu machen. 

Nächſt Flavanico gebührt das Verdienit der neuen 

Gejete dem höhern venetifchen Clerus. Zu gleicher Zeit 

) Fontes rerum Austriac. XIL, 53 ff. 
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mit der Umgejtaltung des großen Raths wurde nämlich 

eine höchit wichtige Firchliche Reform vorgenommen, welche 

enge mit den politifhen Mafregeln des Dogen zuſammen— 

hing. Dandolo möge ') reden: „im Jahre 1040 trat 

unter Mitwirkung des Dogen eine Synode der Prälateı 

des Seelandes in der Capelle S. Marco zufammen. Die- 

felbe faßte unter anderen den Beſchluß: in Zukunft dürfe 

Niemand vor zurücgelegtem dreißigjtem Yebensjahre zum 

Presbyter, noh vor dem jechsundzwanzigiten Yebensjahre 

zum Diacon geweiht werden. Ausnahmen find mur im 

ſehr dringenden Fällen, und nur mit ausdrüdlicher Ein— 

willigung des Patriarchen gejtattet.“ Die Orſeoli hatten 

die Ausführung ihrer auf den Untergang venetijcher Frei— 

heit gerichteten Pläne damit eingeleitet, daß ſie bartlofe, 

dreizehn- und vierzehmjährige Kuaben aus ihrer eigenen 

Sippſchaft auf den Patriarchenftuhl und auf gewilfe Bis— 

thümer des Seelands erhoben. Natürlich amteten dann 

die Kuaben, die noch gar fein eigenes Urtheil bejaßen, jo 

wie man es ihnen aus dem Dogenpalajt einblies. 

Diejem jehmählichen Mifbrauch ward durch das neue 

Geſetz die Spite abgebrochen; hinfort fonnte Niemand 

mehr vor dem dreißigiten Yebensjahre ein Bisthum erlan- 

gen. Sp energifch wirft nämlich im Clerus der Standes- 

geift, daß ſelbſt jolche, auf welchen ſonſt der Verdacht zwei- 

deutiger Gefinnung ruht, zu hohen Würden gelangt, nicht 

leicht eine verfehrte Bahn einschlagen, fo fern fie nur bei 

reifem Verſtande find. Das beweist die eigene Gejchichte 

des Patriarchen Orſo, der das Geſetz einführen half. 

Früher hatte er, als jechzehn- bis zwanzigjähriger Patriarch, 

1) Muratori XII., 241. 
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unter dem Einfluffe jeines Bruders, des Dogen Otto, Dinge 

gethan, über welche er jicherlich jpäter ſelbſt erröthete; 

jett aber in gejtandenem Mannesalter handelt er nicht 

mehr wie ein Orſeoli, jondern wie ein treuer Knecht 

Gottes und wie ein guter Bürger jeines Yandes. Man 

fann der politiichen ‚Freiheit nicht befjer dienen, als wenn 

man dem Kirchenrechte zum Steg verhilft. 

Schsunddreißiaftes Kapitel. 

Doge Domenico Contareno. Wieder der Streit zwiſchen 
Aguileja und Grade, Papſt Leo IX. Kaiſer Heinrich IH. 

Cardinal Hildebrand. 

Dandolo bejtimmt den Tod Flavanico's jcheinbar 

genau, aber nicht nach dem Kalender. Er jagt): „Doge 

Flavanico jtarb nach einem Dogat von 10 Jahren 4 Mo— 

naten und 12 Tagen” und führt dann fort: „darauf im 

Sahre 1043 ward Domenico Contareno zum Nachfolger 

eingejegt." Das lautet jo, als wäre Flavanico 1043 ges 

itorben. Allein jein Tod fällt ein Jahr früher; auch ſonſt 

begeht Dandelo am gleichen Orte einige erweisliche Vers 

itöße gegen die Zeitfolge. Er behauptet nämlich, im zwei— 

ten Jahre des neuen Dogen habe Patriarch Poppo von 

Aquileja die Injel Grado unverjehens überfallen, Stadt 

und Kirchen angezündet, die Altäre zerichlagen, alles Koſt— 

bare fortgeichleppt, jet aber furz darauf eines jühen Todes 

geftorben. Weiter erzählt der wenetische Gejchichtichreiber: 

„ver neue Doge führte beim Papite Benedift IX. Bes 

) Muratori XII., 242. 
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ihwerde über die von dem verjtorbenen Poppo verübten 

Greuel und wirfte eine Bulle aus, kraft welcher die Rechte 

und Freiheiten des PBatriarchats Grado beftätigt wurden." 

Die angeführten Ihatfachen find richtig, aber ihre 

Zeit war eine andere. Hermann, der Lahme, ein vortrefflich 

unterrichteter Zeitgenoffe, meldet '), daß Patriarch Poppo 

von Aquileja im Yaufe des Jahres 1042, und zwar, wie 

e8 jcheint, gegen Ende desjelben, mit Tod abging. Folglich 

fällt die Ueberrumpelung Grado's, da fie kurz vor dem 

Tode Poppo's gejchah, gleichfalls in das Jahr 1042, und 

nicht, wie Dandolo meint, zwei Jahre jpäter. Nun haben 

wir ſtets die Erfahrung gemacht, daß die alten venetijchen 

Berzeichniffe der Obrigfeiten, nach welchen Dandolo die 

Anfänge der Dogate beftimmt, Glauben verdienen. Ich 
wage daher feine Behauptung, Domenico Contareno jet 

erſt 1043 zur Gewalt gelangt, nicht zu verwerfen, jondern 

nehme lieber au, daß zwijchen dem Tode Flavanicos, der 

1042 ſtarb, und zwijchen der Erhebung Contareno's ein 

Mittelzuftand eintrat, während dejjen das Gemeinmwejen 

Venetiens, vielleicht drei bis vier Monate lang, ohne 

Haupt war, da die bejtehenden Pateien fich über die Wahl 

eines Dogen nicht verjtändigen fonnten. Was ijt am jich 

wahrjcheinlicher, als daß Patriarch Poppo die augenblid- 

liche Verwirrung des Seelands bemüßte, um Grado zu 

überrumpeln. Wäre Flavanico noch am Yeben, oder Con— 

taveno bereits Doge gewejen, jo würde er folches ſchwer— 

lich gewagt haben. 

Gleich nach feiner Erwählung ſchickte Contareno Ge— 

jandte nach Rom ab, um über das DBerfahren des vers 

») Berk V., 194. 
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jtorbenen Feindes zu lagen, allein es ſtand bis zum Früh— 

ling 1044 an, che Benedikt IX. den VBenetern Recht jchaffte. 

Denn theild ging es damals in Rom felbit unruhig zu, 

da Denedift im Januar 1044 aus der Stadt vertrieben 

worden war und erjt im März wieder zurückzukehren ver- 

mochte; theils wird der falifche Hof das Seinige in Rom 

gethan haben, um zu verhindern, daß die Veneter mit 

ihrer Klage wider Poppo und den Erzſtuhl von Aquileja 

durhdrangen. Immerhin entjchted Benedift IX. gemäß 

den von dem Gradenjer Orfo, von dem Dogen Domenico 

Contareno, „Herzog von Venetien und Dalmatien,” ımd 

von dem Volke der Veneter gejtellten Anträgen. Ich habe 

ſchon oben Auszüge aus der betreffenden Bulle") gegeben ; 

jie ijt ausgefertigt im April 1044, erklärt die älteren von 

Poppo erjchlichenen Urkunden fir null und nichtig, be- 

jtätigt Dagegen alle Freiheiten, Nechte und Befigungen, 

welche das Gradenjer Patriarchat theils auf den Inſeln, 

theils diesjeits auf dem italischen Feſtlande, theils jenfeits 

in Iſtrien zu Trieſt, Capo »’Iftria, Pirano, Citta nuova, 

Parenzo, Bola, Caſtel S. Giorgio erworben. 

Nirgends iſt ausdrücklich gejagt, daß die iftriichen 

Bisthümer hinfort unter Firchlicher Hoheit des Gradenjer 

Patriarchats ſtehen jollen, aber folches ergibt jich noth- 

wendig aus den aufgeftellten Vorderſätzen, wiewohl es 

Benedikt feinen nächjten Nachfolgern überließ, wollends die 

legte Schlußfolge zu ziehen. 

Bald nah dem Siege, den er zu Nom über ven 

langjährigen Nebenbuhler Poppo errungen, jtarb Batriarch 

Orſo, aus dem Haufe Orfeoli, wie mir jcheint, um 1045. 

1!) Mansi XIX., 605 unten ff. 
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Dandolo berichtet ): „nach Orſo's Tode ward Domenico 

Bulcano, bisher Capellan des heil. Marcus, zum PBatriar- 

chen erwählt; aber nur fieben Tage behauptete er Würde 

und Yeben, ımd num bejtieg Domenico Marengo den er- 

fedigten Erzftuhl.“ Dem Geiſt der Bejchlüffe des vene- 

tiihen Concils von 1040 zu Troß, jcheint Doge Conta- 

reno verzweifelte Anftrengungen gemacht zu haben, um das 

Patriarchat in der Abhängigkeit vom Herzogsjtuhle zu er- 

halten. Aber fein Schütling, der Hofcapellan Bulcano, 

mußte, vielleicht durch eim Verbrechen bejeitigt, weichen. 

Und nun ftieg ein Bertheidiger der Kirchenfreiheit, ein 

Gregorianer, empor, welcher der römischen Kirche, wie ich 

am gehörigen Orte zeigen werde, außerordentliche Dienſte 

im Morgenlande leiftete. Die Ideen von Clugny hatten 

auch in Venetien gefiegt. 

Dandolo mifcht in feine weitere Erzählung einen 

Zug ein, der Manchem unbedeutend fcheinen Fünnte, der 

aber, meines Crachtens, beweist, daß in Venetien Vater: 

landsliebe, wohl begrümdeter Stolz auf die heimifchen Ein- 

richtungen, mitten ımter den Kämpfen der Parteien einen 

merfwirdigen Auffhwung nahm: „Mauro von Torcello,“ 

jagt?) er, „und deſſen Sohn Bartolomeo famen mit ihren 

Schiffen nah Apulien und erhandelten dort von gewiſſen 

Beneventaner Bürgern, welche Kolojeri hießen, für Geld 

und gute Worte einen Arm des heil. Apoftels Barthole- 

mäus, brachten den Schat nach Venedig, und legten ihn 

gar würdig in der Kirche zum Propheten Jeremias nieder, 

deren hauptjächliche Gründer die Mauri find.“ Wo Ve— 

1) Muratori XII., 242. 

2) Tbid. ©. 243. 
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neter in der weiten Welt berühmte Heiligthümer antrafen, 

juchten fie diefelben an fich zu bringen und jchleppten fie nach 

den Kirchen ihrer Heimat zufammen; bezüglich der Mittel des 

Srwerbes verriethen fie wenig Bedenflichfeiten: „gefunden, 

gejtohlen, geraubt, gekauft“ gleichviel, wenn fie nur zum 

Beige gelangten. Warum verfuhren jie jo, warum legte 

die öffentlihe Meinung jo großen Werth auf die einzelne 

Ihat, warum verzeichneten die Chronijten Namen und 

GSejchlecht der Erwerber ? — darum, weil fie glaubten, daß 

eine wunderbare Kraft von den Reliquien ausjtröme, und 

daß der Himmel ihre Heimat in allen Unternehmungen zu 

Waffer und zu Yand, im Kriege und Frieden jegnen werde. 

Dandolo Fennt nur zwei Kriegsthaten, welche Doge 

Contareno verrichtete. Erjtlich brachte ') derjelbe, nachdem 

Papſt Benedift IX., jowie oben gezeigt worden, gegen 

Aquileja entjchieden hatte, die Inſel Grado wieder in die 

Gewalt der Veneter und beganı die zerjtörte Stadt jammt 

den Kirchen herzuftellen. Zweitens unterwarf er Zara und 

etliche andere Seeplätze Dalmatiens, die zu den Ungarn 

abgefallen waren, mit Waffengewalt. „Der König von 

Ungarn,“ jagt?) Dandolo — nennt aber fäljchlih Salome, 

der doch erit 1064 Ungarns Thron beitieg, während es 

in Wahrheit Beter, Neffe Stephans I. und Sohn des 

Dogen Otto war — „der König von Ungarn hatte in 

der letzten Zeit vielfach Dalmatien beunruhigt, und die 

Bürger von Zara, obgleich fie Anfangs dem Dogen treu 

bleiben wollten, zum Abfalle verleitet. Später aber waren 

im Reiche Ungarn Parteiungen ausgebrochen. Deßhalb 

fuhr nun Doge Gontareno, im zweiten „Jahre eines 

1) Muratori XII., 242. 

2) Ibid. 244. 
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Dogats — alfo 1044 — mit einer Flotte nach Dalmas 

tien, gewann mit Hilfe etlicher Einwohner Zara wieder; 

auch etliche andere Plätze ſchickten, als fie die Anweſenheit 

des Dogen erfuhren, Geſandte und huldigten.‘ 

Die deutſche Gejchichte liefert den Schlüffel zu dieſen 

Begebenheiten. Im Jahre 1044 hatte der Salier Hein: 

vich III. den ungarifchen König Aba auf's Aeußerſte ges 

trieben '); Venetiens Doge nahm den günjtigen Augenblid 

wahr, erſchien in Dalmatien, das vorausfichtlich von une 

garischen Bejatungen entblößt war, und eroberte Zara 

jammt den andern Orten, welche Peter als ihm gebüh— 

vendes Erbe feines Großvaters Peter II. Orfeolo mit der 

Krone Ungarn vereinigt hatte. 

Siebemmdzwanzig Jahre und neun Monate, bis tief 

in das Jahr 1071 Hinein, behauptete Doge Domenico 

Contareno den herzoglichen Stuhl; feine Negierung fällt 

guten Theils mit der welterjchütternden Thätigkeit zuſam— 

men, welche Kardinal Hildebrand zu entwideln begann. 

Das Seeland verdankt eben diefem Cardinal viel, einige 

der beveutendjten Strebepfeiler venetiſcher Verfaffung jind 

nicht ohne jein Zuthun ausgebaut worden. 

Nachdem Kaifer Heinrich III. ven an einem andern 

Orte bejchriebenen Treubruch an Yeo IX. begangen hatte, 

ergriff der Papſt entfchieden für Venetien wider Aquileja 

Partei, das der Salier in der Weife eines byzantinifchen 

Patriarchats dem Stuhle Petri entgegenthürmte. Die 

römische Oſterſpynode von 1053 verfügte, daß Grado in 

alle Zukunft als Haupt und Metropole von Venetien und 

Iſtrien geehrt werden, der Erzjtuhl von Aquileja dagegen 

) Gfrörer, Gregor VOL, B. VI. S. 326—328. I. 504 ff. 
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jih mit den ihm untergebenen Sprengeln des lombardiichen 

Feſtlandes begnügen folle. In einem Aundfchreiben ') theilte 

Yeo IX. die neue Verordnung den Biichöfen Venetiens umd 

‚itriens mit, und bemerfte zugleich, daß Patriarch Gote- 

bald von Aquileja — ein Gejchöpf ?) res Saliers Hein- 

rich III. — dieſe Demüthigung doppelt verdiene, weil er, 

obgleich viermal vor eine römische Synode geladen, weder 

gefommen jei, noch fich entjchuldigt habe, während ver 

Patriarh Domenico von Grado fchon zum fünftenmale, 

jelbjt ohne Ladung, fich einfinde. Ä 

Hat nun Kaifer Heinrich III. diefe Satung des 

Papites zulegt anerkannt? Sa, denn Dandolo jchreibt ?): 

„Durch feine Gefandten, Domenico Silvio und Bono 

Dandolo (einen der Ahnen des Gefchichtjchreibers), wirkte 

Doge Contareno von Kaifer Heinrich IIT. eine Erneuerung 

der alten Verträge aus, welche Heinrichs III. Vater, 

Conrad II., bebarrlich verweigert hatte." Man ſieht, 

Dandolo weilt auf eine Urkunde Hin, welche in die letten 

Jahre des Saliers fällt, — denn gleich nachher erwähnt 

er des Kaifers Tod — welche ich jedoch nur bei Lebret 

verzeichnet finde, der jie ins Jahr 1055 verjegt. ) Sie 

gehört dem Ende feiner Yaufbahn an, da von vielen Seiten 

ichwere Gewitter gegen ihn aufitiegen, welche ihn zur Nach- 

giebigfeit nöthigten. 

Wahrjcheinlich dünkt es mir, dag Cardinal Hildebrand 
bei obiger Berfügung Leo's IX. nicht unbetheiligt geweſen 

iſt. Bejtimmt fann man feine Einwirkung auf andere Dinge 

1) Mansi XIX., 697. 

2) Bert V., 128. 

3) Muratori XII., 245. 

Geſchichte von Venedig J. 
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nachweifen, die während Contareno's Dogat in Benetien 

vorgingen. Papſt geworden, jchrieb ') Gregor VII. ven 

31. Dezember 1074 an Doge Domenico Silvio, Contareno’s 

Nachfolger: „Nicht nur allhier zu Nom iſt es befannt, 

jondern auch viele der Eurigen dorten müfjen es wilfen, 

daß ich ſchon in früheren Jahren große Vorliebe für euer 

Yand und die edle Freiheit, deven Venetiens Volk genießt, 

geheat habe, jowie auch, daß ich mir diefer Gefinnung 

wegen den Haß mächtiger und vornehmer Männer zuzog.“ 

Folgen nun Befchwerden über die ärmliche Ausjtattung des 

Patriarchenftuhles Grado, welche, wenn feine Vorſorge 

getroffen werde, jchlimme Folgen für Chre und Gedeihen 

des Seelandes haben müffe. Der Bapit fügt bei, wie er 

jih wohl erinnere, daß der vorige Patriarch (Domenico 

Marengo) einmal entichloffen geweſen fei, feine Würde 

niederzulegen, weil er geglaubt habe, bei dem ungenügenden 

Einfommen nicht länger mit Ehren bejtehen zu Tünnen. 

Koch einmal berührt Gregor VO. in einem um 

drei Jahre jüngeren Schreiben ?), das unter dem 9. Juni 

1077. ausgeftellt it, die nämliche Saite: „Die ungewöhn— 

liche Yiebe und Gewogenheit, welche Eurem Lande und 

Bolfe der apoftolifche Stuhl won jeher erzeigte, kann Eurent 

Gedächtniſſe nicht entſchwunden fein. Was mich jelbjt be- 

trifft, jo it Gott mein Zeuge, daß ich nicht blos jeit Wir 

Nachfolger des heil. Petrus geworden find, jondern auc) 

viele Jahre vorher, fir Ener Land große Vorliebe hegte 

und Eurem Gemeinwejen Dienjte erwies, die mir jeiner 

Zeit mächtige Männer fehr übel nahmen. Denn nicht etwa 

1) Jaffe, Regest. Nro. 3674. 
’) Ibid. Nro. 3732. 
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blos die Anhünglichkeit, die Ihr ſtets für die allgemeine 

Mutterfivche bethätigt habt, z0g mein Herz zu Euch hin, 

jondern ebenjo viel die Bewunderung fir die Freiheit und 

den echten Geiſt des alten Noms, die bei Euch ungeſchwächt 

fortdanern." Welch” ehrenvolles Zeugniß aus der Feder 

eines jolchen Mannes für das mittelalterliche Venedig! 

Aus einer Urkunde ) vom September 1074 lernt 

man die in dem Schreiben nur angedeuteten Dienjte fennen, 

welche Hildebrand als Kardinal und in den Zeiten des 

Dogen Contareno dem venetijchen Gemeinwejen geleijtet 

bat. Der wejentliche Inhalt lautet: „im Jahre der Menjch- 

werbung unſeres Heilandes Jeſu Chrifti 1074, dem Sep- 

tembermonat, Nömer-Zinszahl 13, verhandelt auf Rialto. 

Da wir eines Tages in unjerem Palajte Situng hielten, 

Wir, Domenico Silvio, durch Gottes Barmherzigkeit Herzog 

von Venetien und Dalmatien, jowie die Biſchöfe, Die 

Aebte, die Richter und viele andere Getreue, fam auch die 

Maßregel zur Sprache, welche unjer Vorgänger, Domenico 

Gontareno, bezüglich der Ausftattung des Patriarchats 

Srado, des geiftlichen Hauptes von ganz Venetien, treffen 

wollte. Bejagter, unjer Vorgänger, hatte nämlich, im Ein— 

Eange mit den übrigen Bischöfen, den Aebten, den Richtern 

und vielen angejehenen Männern des Seelandes, den Be- 

schlug gefaßt, das Patriarchat mit nachjtehenden Einfünften 

auszujtatten: erſtlich mit einem zum Dogat gehörigen 

Zandgut bei Gitta nuova; zweitens mit hundert Eimern 

Mein, welche die Gemeinde von Capo d'dſtria bisher 

jährlih am den Dogenpalajt entrichten mußte; drittens 

mit 100 Pfunden venetiicher Denare aus den Gefällen des 

!) Muratori, Antig. Ital. I., 243. ff. 
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heil. Marcus; desgleihen viertens mit 200 Pfund Dena- 

ven aus den Gefällen des Dogats; — letttere 300 Pfund 

ſollen nur aus Jahreszinſen enthoben, nie aber vom Grund— 

ftof weggenommen werden; — ferner fünftens mit 160 

Pfund Denaren aus ven Gefüllen des Raths ). Weiter 

follen an das Patriarchat abliefern: der Stuhl von Dlivolo 

20 Pfunde Denare jährlich, der Stuhl von Torcello ebenfo 

viel; der Stuhl von Malamoeco eine halbe Fijcherei- 

gevechtigfeit bei dem Orte Faviraga und fünf Laſt Getreide; 

der Stuhl von Jeſolo fieben Yaft Getreide; der Stuhl 

von Citta nuova ſechs Jauchart Ackerland und die Wein- 

gärten von Mugla; der Stuhl Caorle ein Salzwerf, jowie 

dasjelbe in einer älteren Schenkungsurkunde bejchrieben ift; 

die Abtei Santa Trinita zu Brondolo 12 Yaft Getreide; 

das Klofter S. Hilarius 25 Pfund Denare, Das Klofter 

©. Georg 10 Pfund Denare, vie Abtei ©. Felice zu 

Amiani ſechs Yaft Getreide. Alle vorbefchriebenen Renten 

müfjen unverweigerlich je auf den 1. September entrichtet 

werden.“ 

Weiter heißt es in der Urkunde: „Da obiger Beichluß 

unſeres Vorgängers Domenico Contareno aus Nachläffigfeit 

nicht zur Ausführung Fam, jondern aufgegeben ward, haben 

wir alle Obengenannten und am Schluffe vorliegenden Per: 

gaments Unterzeichneten, Doge, Bijchöfe, Aebte, Richter, 

angejehene Männer, ung vereinigt, bei einer Geldftrafe von 

fünf Pfund Goldes, die feſtgeſetzten Renten abzutragen.‘ 

Folgen die Unterjchriften. 

Alſo ſchon in ven Tagen des Dogen Gontareno und 

folglich zu der Zeit, da Hildebrand Petri Stuhl noch nicht 

ı) Wörtlih: ex roga magistratus. 
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beitiegen hatte, fondern als Kardinal wirkte, waren zu Venedig 

Verhandlungen über eine neue Ausjtattung des Patriarchats 

Grado gepflogen worden, jedoch ohne dag die Sache zum 

Ziele gedieh. Sodann erhellt aus den oben mitgetheilten 

Schreiben Gregor's VII, daß er es gewefen ift, der auf 

die Ausjtattung drang, jo wie daß er durch Anregung der 

Sade der Freiheit Benetiens einen ſehr weſentlichen Dienjt 

erwieſen zu haben glaubte. 

Der erjte Eindrud, den die Urkunde vom September 

1074 macht, wird der fein, als ob es ſich won Errichtung 

einer ganz neuen Firchlichen Anstalt handle; und doch be— 

jtand das Patriarchat Grado damals ſchon mehr als 400 

Jahre. Da man für nöthig fand, dasjelbe mit jo bedeu— 

tenden Renten auszurüften, drängt ſich die Annahme auf, 

daß es bis dahin fait mittellos gewefen fei; eben dies jagen 

mit dürren Worten die angeführten Sätze der Bullen 

Gregor's VII. Ferner, obgleich es kaum fehlen konnte, 

daß ein Zuftand der Dinge, welcher den eriten Stuhl 

des Seelandes zu Bettelhaftigfeit herabwürdigte und in die 

Fänge allgemeinen Umwillen erregte, fojtete e8 dennoch un— 

jüglihe Mühe, dem fchreienden Uebel abzuhelfen. Sämmt— 

liche gejegliche Gewalten des Seelandes, der Doge, die 

Bifchöfe, die Aebte, die Richter, die Gemeinde der Boll: 

bürger hatten jich in Contareno's Tagen über eine Aus— 

itattung des Stuhles verjtändigt, dennoch blieb die Sache 

liegen; fie blieb, ſage ich, liegen, obwohl ein Mann zu 

Nom, den die eine Hälfte dev Welt fürchtete, die andere 

wie ein höheres Wejen verehrte — Cardinal Hildebrand 

nämlich — laut feine Stimme für die Nothwenpdigfeit dev 

Maßregel erhob und obwohl er, um diejelbe durchzujegen, 

feinen Haß mächtiger Männer, wie des Beneter Dogen 
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oder des deutjchen Königs und feiner bevorzugten Rathgeber 

ſcheute. 

Aus all dieſem folgt ſonnenklar, daß es ein Grund 

der gewichtigſten Art geweſen ſein muß, der das, was 

Vernunft und Nothwendigkeit forderte, ſtets wieder insge— 

heim zu vereiteln wußte. Wahrlich, man braucht nur einen 

Blick auf die Geſchichte Venetiens vom 8. bis zum 11. 

Jahrhundert zu werfen und das Räthſel löſt ſich: nicht 

nur die Orſeoli, ſondern auch viele ehrſüchtige Dogen vor 

ihnen haben unaufhörlich dahin geſtrebt, den Patriarchen— 

ſtuhl Grado und, ſeit Stadt-Venedig zu hoher Bedeutung 
aufgeſtiegen, auch das Bisthum Olivolo mit Leuten ihrer 

Sippe, mit Söhnen, Brüdern, Vettern zu beſetzen. Sie 

wußten recht gut, warum ſie ſo verfuhren: wenn der 

Patriarch und der Biſchof von Olivolo von ihnen abhingen, 

ihre willenloſen Werkzeuge waren, ſo hatten ſie den veneti— 

ſchen Clerus und mit ihm mehr als die Hälfte des See— 

landes in der Taſche und ungehindert konnten ſie dann den 

Stein des Siſyphus am Berge des Fluchs hinaufwälzen, 

d. h. auf die Erblichkeit des Dogats, auf Verwandlung 

Venetiens in eine Hausdomäne hinarbeiten. 

Als guten Rechnern und gewandten Geſchäftsleuten 

entging den Dogen, welche auf das fragliche Ziel los— 

jteuerten, nicht, daR, wer eigenmütiae Abjichten hege, wohl- 

\ thue, feine Hintergedanfen unter der Hülle vojenfarbener 

Borwände zu verbergen. Das Hauptmittel, das fie in An— 

wendung brachten, beitand darin, daß das Patriarchat 

Grado, jet es zu Ehren evangelifcher Armuth oder angeblich 

um die Bürger zu jchonen, auf ein jehr beichränftes Maß 

von Einfünften erniedrigt blieb. Natürlich! jo lange dieſe 

Einrichtung bejtand, fonnten nur von Haus aus überveiche 

Sjrörer, Byzantiniſche Gefhichten. 32 
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Bewerber, Söhne, Brüder, Vettern von Dogen, daran 

denfen, Patriarchen in Grado zu werden; denn Andere, 

nicht mit Vermögen gejeguete, wären ja, jelbit beim größten 

perjönlichen Verdienſt, Gefahr gelaufen, troß ihres präch- 

tigen Titels zu verhungern. Die Dogenjühne aber ver- 

bungerten nicht, denn wenn fie gefügig thaten, was man 

höheren Orts von ihnen begehrte, jo half ihnen ver vanfbare 

Doge mit feinem UWeberfluffe aus und nie famen fie in 

Gelpverlegenheit. Kurz die Armuth des Patriarbats Grado 
war einer der wichtigiten Hebel, welcher es den Dogen 

möglich machte, auf das, was alle vechtichaffenen Veneter 

als der Uebel ärgites fürrchteten — auf Erblichfeit des 

Dogats — loszuſteuern. 

Allein der Scharfjinn Hildebrands, ven fein vom 

Weibe Geborner zu täufchen vermochte, durchſchaute das 
Gewebe, und da er es unerträglich fand, daß Armuth für- 

der würdigen Männern ein Hinderniß der Verwaltung des 

venetianiſchen Patriarchats jein jolle, da er ferner den 

feiten Entſchluß gefaßt hatte, ſoviel im jeinen Kräften jtand, 

mitzuwirken, daß der Winfel Erve, wo, wie er jelbit jagt, 

und wie es in Wahrheit ver Fall war, altrömiicher Geijt 

und altrömijche Freiheit fortblübte, zu volliter Entfaltung 

eigenthümlicher Kräfte gedeibe, bat er die Dogen Domenico 

Gontareno und Silvio wider deren Willen — denn das 

Verlangen des Papites ging ihnen jauer ein — genöthigt, 

das Patriarchat würdig auszuftitten. Durch Diefe eine 

Maßregel that er mebr für das Gemeinwohl Venetien, 

als Doge Flavanico mit feinen Gejegen zu wirken ver- 

mochte. So lange ein freier, von despotifchen Gelüften der. 

Dogen unabhängiger Patriarch auf Grado faß, blieb die Erb- 

lichkeit des Dogats eine verbotene, eine unmögliche Frucht. 
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Noch andere Mafregeln ähnlicher Art find während 

Contareno's Verwaltung im’s Werf geſetzt worden. Er— 

innern ') wir ung, daß Doge Angelo Participazzo, als er 

819 das Kloſter S. Hilario auf Olivolo gründete, dem 

Patriarchen von Grado alle Gerichtsbarkeit über dasjelbe, 

überhaupt jede Einwirkung entzog, mit andern Worten, 

daß er fich felbit zum Herrn der Abtei aufwarf. Diefer 

Zuftand dauerte im Wefentlichen ;bis zum Jahre 1064 

fort, aber num wurde e8 anders. ine Urkunde ?) vom 

28. Auguft 1064 liegt vor, auf welche auch Dandolo, 

obgleih nur oberflächlich, hinweiſt ). Ihr wejentlicher In— 

halt bejagt: „Verbanvelt den 28. Auguft 1064, Römer— 

Zinszahl 2. Da Ihr, Domenico Contareno, durch Gottes 

Gnade Herzog von Venetien und Dalmatien, auch fatjer- 
licher (griehifher) Feldoberit +) und Ihr Herr Johann, 

Abt. des Klofters zu den h. Hilarius und Benediftus, mich 

Hubert, Ariprands Sohn, gebürtig aus dem Orte Fon— 

tanina zum Kaſtenvogt bejagten Kloſters, welches Eigeıt- 

thum des Dogats ift, beftellt habt; als verjpreche ich, 

Hubert, das Eigenthbum und das gute Necht bejagten 

Stiftes, ohne Gefährde, noh Trug und nach beſtem Wiffen 

und Können zu vertreten, vor den Gerichten des Kaiſers, 

des Dogen, diejes und jenes Markgrafen, Biſchofs, Grafen. 

Als Belohnung für meine Dienfte habt Ihr mir zu Lehen 

angewiejen, nachgenanıte Orte (die jofort beſchrieben wer- 

den und meines Crachtens mit Einöden oder Buſchwald 

bededt waren). Wenn ich auf denſelben Aeder, Wiejen, 

1) Oben ©. 164. 
2) Muratori, Antig. med. aevi V., 295 ff. 

3) Ibid. Seript. XII., 246 unten. 

) Magister militum. 

(30) 
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Gehöfte anlege, jo jollen zwei Drittheil der neuen Ans 

pflanzungen Cigenthum des Klojters jein, das dritte aber 

je mir gehören." Folgen weitere Beitimmungen, laut wel 

chen Hubert mit dem Augenblide aufhört, ferner Vogt zu 

jein, da er die übernommenen Verbindlichfeiten nicht vedlich 

erfüllt. 

Bis dahin hatte die Abtei S. Hilario feinen beſon— 

dern Kaſtenvogt gehabt, jondern fie war unter dev unmit— 

telbaren Aufficht des Dogen gejtanden. Jetzt aber tritt ein 

Dritter zwifchen den Abt und den Dogen hinein. Sp unbedeu— 

tend die Veränderung ſcheint, hat fie gleichwohl den inhalts- 

ichweren Stimm, daß dem Dogen ein ungebührlicher Einfluß 

auf das anfehnlichite Stift des Seelandes entzogen ward. 

Der Doge Venetiens follte hinfort jeine weltlichen Befug- 
niſſe, die herzogliche Würde, das oberite Nichteramt, den 

Dberbefehl über die Streitkräfte zu Waffer und zu Yand 

behalten, aber nicht mehr follte er verdedter Weile Papit 

und Oberabt über die Mönche des Seelandes fein. Beide 

Urkunden, die erjtgenannte von 1074, die ebenerwähnte 

vom Auguſt 1064, jtehen in engem Zufammenhange; die 

eine ſchirmt das oberjte Bisthum Venetiens, die andere 

ſicherte die wichtigjte Abtei des Yandes gegen willfürliche 
Gelüſte des durchlauchtigiten Herzogs. 

Eine dritte Einrichtung, die, wie e8 fcheint, erſt gegen 

Ende der Tage Contareno’s, im Jahre 1071 zum Durch: 
bruche fam, bildete den Schlußitein des neuen Gebäudes. 

Bis zum Ausgang des 9. Jahrhundert tritt in venetiani- 

chen Urkunden noch feine fürmliche Unterjchetdung zwijchen 

Staatsgut und Eigenthum des Dogen hervor. Dagegen 

führt der Capopdijtrianiiche Vertrag ) vom März 933, 

) Oben ©. 237 ff. 
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meines Wiffens zum evjtenmale, Befitungen auf, die dem 

Dogenpalafte und nicht mehr den einzelnen Dogen gehören. 

Der Beariff von Staatseigenthbum war alſo vorhanden. 

Bon einem weiteren bedeutenden Fortjchritt auf der näm— 

lihen Bahn zeigt ') die Urkunde vom September 1074, 

welche die Ausstattung des Gradenſer Patriarchats betrifft. 

Sie weit dem Erzſtuhle 460 Pfund Denare jährlichen 

Einfommens zu, von welchen bezeichnet werden 100 als 

zahlbar aus der Kammer des heil. Marcus, 200 als ge- 

börig zur Roga oder den Gefüllen (des Dogen), endlich 

160 als zu entnehmen aus den Gefällen des Raths. Diefe 

verſchiedenen Abſätze nöthigen nach meinem Dafirhalten 

zu der VBorausjegung, daß im Jahre 1074 verjchievene 

Berrechnungen jowehl über die Einfünfte des heil. Marcus, 

als über die des Dogen, wie des Raths beftanden. Und 

in der That war dies der Fall. 
Die alten Zuſätze zur ambrofianifchen Handjchrift 

| ver Chronik Dandolo’8 jagen ?) aus: „Im Jahre 1071 

fing man an, die Mareusfirche nach dem Plane zu erbauen, 

der ihrer jetzigen Gejtalt zu Grunde liegt, jolches gejchah 

aber nicht unter dem Dogat des Domenico Silvio, fondern 

noch in den Tagen feines Borgängers Contareno; zu der: 

\ jelben Zeit — d. h. unter Contareno — iſt auch zuerft 

| ein proeurator (Berrechner der Einfünfte) des heil. 

') Wörtlich (Muratori, Antig. Ital. I, 245): centum libras 
| denariorum, quae fuerunt de camera S. Marci; alias ducentas 

| libras, quae fuerunt de roga (biev muß meines Erachtens das 
U Wort dueis beigefügt werden), alias libras denariorum centum 

| sexaginta de roga magistratus. Man vergl. übrigens Ducange 

© sub voce roga. 

2) Ibid. XII, 247 unten, Note *. 
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Marcus eingejegt worden. ‘Die Erbauung des im 

Jahre 976 zeritörten Dogenpalaftes und der neuen Marcus— 

firche verjchlang jehr große Summen. Meines Erachtens 

haben num die Freunde der freien Verfaſſung eben vieje 

Ausgaben als Vorwand gebraucht, um die Nothwendigfeit 

einer bejondern Berrechnung darzuthun und Dadurch unver— 

merft dem Dogen den Staatsjüdel aus den Händen zu 
winden; denn um Nichts Geringeres, als um letzteren 

Zwed, handelte es jich bei Einſetzung des genannten Pro- 

curators. Was ehemals -ungetrenntes Gut des Dogen 

und des Staates war, was jeit dem 10. Jahrhundert 

Eigenthum des Palaſtes hieß, das wurde jest Kammer 

des heil. Marcus genannt und begriff die regelmäßigen 

Einfünfte des Gemeinmwejens. Der Procurator verrichtete 

die Gejchäfte, welche in heutigen Staaten dem Schatzkäm— 

merer oder Finanzminiſter zuftehen, dabei hing er nicht 

vom Dogen, fondern vom Nathe und dem Dogen ab, 

mußte beiden Rede jtehen und fonnte vom Rathe nach 

Belieben zur Verantwortung gezogen werden. Die anjchei- 

nend jo einfache Maßregel der Errichtung einer bejondern 

Procuratie des heil. Marcus verjchloß daher dem Dogen 

den einfeitigen Eintritt in die Schatfammer und machte 

als nächte Folge die Erneuerung der Pläne, die Erblichfeit 

des Dogats durchzufegen, jehr jchwer, ja fait unmöglich ; 

denn Solches fonnte mit dem Augenblide faum mehr ge= 

(ingen, da ein anderer als der Doge und überdieß ein 

jolcher, der ihn beauffichtigte und haßte, Säckelmeiſter des 

Staats geworden war. 

Ein und derjelbe Gedanfe liegt den drei großen 

Gejegen der Zeiten Contareno’s, betreffend die Ausjtattung 

des Gradenjer Patriarchats, die Aufitellung eines bejondern 
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Bogts für die Abtei zum heil. Hilarius und endlich die 

Einſetzung des Schakamts von S. Marcus zu Grunde: 

jie müffen im einem Haupte entfprumgen fein. Da nun 

Gregorius VI. felbjt befennt, für die Freiheit Venetiens 

Vieles gethan und gewagt zu haben, da er zweitens un— 

zweifelhaft auf die Ausſtattung des Patriarchats eingewirkt 

hat, hoffe ich feinen Widerſpruch zu finden, wenn ich be= 

haupte, daß auch die Ausführung der beiden andern 

Maßregeln nicht ohne fein Zuthun erfolgt fein dürfte. 

Merkwürdig! Die zwei großartigiten politifchen Baus 

iwerfe des Mittelalters, die engliiche Staatsform, welche 

heute noch bejteht, und die venetianiſche Verfaſſung, welche bis 

zum Schluß des 18. Yahrhundert fortdauerte, hängen uns . 

zertrennlich mit dem Andenken Gregors VII. zujammen. 

Er jprach den Baufegen über beide Gebilde, darum trugen 

jie den Keim nachhaltiger Yebenskraft in fih. Denn was 

Weisheit entwirft, Tugend und Gerechtigfeit ausführt, das 

bat langen Athem. 

Siebenumddreißigftes Kapitel. 
Domenico Silvio als Doge. Angriff der Normannen auf 

Dalmatien, Kampf um Durazzo. 

Doge Contareno ſtarb, wie mir fcheint, erſt nach 

der Mitte des Jahres 1071. Sofort wurde Domenico 

Silvio zum Nachfolger gewählt. Demagogie muß biebet 

im Spiele gewejen jein. Dandolo jagt '): „Noch war 

Contareno nicht begraben, als das gefammte Volk in der 

) Muratori XII., 247. 
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Kirhe des heil. Nikolaus zufammentvat und einmüthig 

Silvio zum Dogen erfor. Hierauf führten fie den Gewählten 

in die Mearcusfapelle, die damals nicht ganz ausgebaut 

war, und festen ihn durch Ueberreichung der Fahne im fein 

Amt ein." Das Yöwenbanner des heil. Marcus kommt 

bier zum zweitenmale zum VBorjchein. So ehrgeizig war 

der nene Doge, daß ihn die biutigen Spuren ver Parti- 
eipazzi, Candiani und Orfeoli nicht ſchreckten. Nicht bios 

Dandolo, jondern auch byzantinifche Quellen ') melven, 

daß Doge Silvio ſich mit einer griechifchen Prinzeſſin, 

Theodora, der Tochter des Bafilens Conſtantin Ducas, 

vermählte; der venetiſche Gejchichtjchreiber fügt bet, dieſe 

Ehe ſei auf Betrieb des jungen griechiichen Kaiſers Michael, 

der 1067 feinem Vater Conjtantin Ducas gefolgt war, zu 

Stande gefommen, auch habe Michael den herzoglichen 

Schwager mit den prächtigen Titel eines Protoproedros 

geſchmückt. Das deutet abermal auf Hintergedanfen der 

Grblichfeit des Dogats hin, die jedoch troß den glänzenden 

Waffenthaten, welche Silvio verrichtete, noch Fläglicher 

mißlangen, als die ähnlichen Entwürfe jeiner Vorgänger. 

Nicht nur gegen Oſten hin, fondern auch in der 

Jichtung nach Italien und dem Abendlande finden fich 

Spuren hochfliegender Pläne des neuen Dogen. AS Zeugen 

jtelle ich etliche Briefe Gregor’s VII, der im zweiten 

Sahre der Verwaltung Silvio's, Petri Stuhl bejtiegen 

hatte. In der Bulle?) vom 9. Juni 1077, deren Anfangs- 

worte oben angeführt wurden, beißt e8 weiter: „Meit nicht 

!) Lebeau, Histoire du bas empire, edit. Saint Mar- 

tin IV., 452. 

2) Jatfe, Regest. Nro. 3732. 
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geringem Schmerze hat uns die Nachricht erfüllt, daß 

Ihr durch Umgang mit Solchen, auf welchen der Kirchen: 

fluch laſtet, Euch jelbit aus der Gemeinfchaft der Gläubigen 

ausjchloget, und Wir haben deshalb einen Legaten an Euch 

abgejchieft, damit er Euch, wenn Ihr anders würdige Buße 

zu thun vorhabt, mit der Kirche verſöhne.“ Dies läßt kaum 

eine andere Deutung zu, als daß Doge Silvio nach den 

Scenen zu Canoffa Partei für den gebannten König 

Heinrich IV. von Deutjchland ergriffen hatte. Trotz der 

päpftlichen Warmungen dauerte die gerügte Verbindung 

noch mehrere Jahre fort und erſt gegen 1081 beſann jich 

Doge Silvio eines bejiern, obgleich ihm der Papſt auch 

jett nicht ganz traute. Unter dem 8. April 1081 jchrieb ') 

Greger VI. an ven Dogen und das Volk der Veneter: 

„Daß Ihr, feit Wir den apoſtoliſchen Stuhl bejtiegen baden, 

nicht die Liebe für ums erwiefet, welche zu erwarten Wir 

uns berechtigt glaubten, bereitete uns vielen Verdruß, um 

jo mehr freut e8 uns, zu vernehmen, wie Ihr endlich an- 

fanget, andere Gefinnungen zu zeigen.“ Folgen ſodann 

Ermahnungen, feine Gemeinschaft mehr mit Gebunnten 

einzugehen, ſammt dem Beifügen, daß der Papit vorjetst 

bedauere, den ausgefprochenen Wunſch des Dogen noch 

nicht erfüllen zu fünnen, daß er aber jpäter, mas möglich 

fei, thun werde. 

Die Berechnung der Bortheile, die dev Doge vom 

jalifchen Hofe erichwingen zu können hoffte, war, jo ſcheint 

es, fehlgefchlagen, ex zog fich deshalb von Heinrich IV. 

zurück und fnüpfte mit dem Papfte an; aber auch nach 

i) Jaffe, Regest. Nro. 3930. 
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diefer Seite hin verlangte er zum Voraus Gegendienite, 

ehe er jelbit etwas leijtete. 

Bald nahmen die politischen Stürme, deren Schau— 

plag damals das griechiiche Reich wurde, ausjchlieglich 

die Aufmerfjamfeit des Dogen in Anſpruch. Nachdem der 

fühne Normannenhäuptling Robert Wizfard das ſüdliche 

Stalien in jeine Gewalt gebracht hatte, warf er jeine 

Augen auf Dalmatien. Dandolo jchreibt '): (um 1075) 
„verheerten Normannen die Grenzen Dalmatien, weshalb 

Doge Silvio eine Flotte wider fie ausrüjtete und jie zur 

Rückkehr zwang. Auch jtellten die Dalmatiner eine Hand» 

vejte aus, fraft welcher jie jich verpflichteten, feinen Nor— 

mannen in ihrem Yande aufzunehmen.“ Der venetifche 

Gejchichtichreiber fett, nach meinen Gefühle, voraus, Robert 

habe Dalmatien erobern wollen. Allein ich glaube, daß er 

fich Hierin täuſcht. Wäre es erntliche, Abjicht Roberts 

gewejen, Dalmatien zu unterwerfen, jo würden die Quellen 

von länger dauernden Kämpfen um diejes Yand zu berichten 

haben. Der wahre Zuſammenhang der Sache fann erjt 

an einem andern Orte entiwidelt werden. 

Seit fteht, daß der Doge unverweilt dem erjten 

Berfuche der apulifchen Normannen, in Dalmatien Fuß zu 

‚faflen, entgegentrat und auch feinen Zweck erreicht hat. 

Die Handveite 2), auf welche Dandolo hinweiſt, it noch 
vorhanden und ausgejtellt unter dem 8. Februar 1075. 

Sie lautet ihrem wejentlihen Inhalte nach jo: „wir alle 

zufammen, ich, Stephan Waliza, Prior (Borjtand) der 

Stadt Spulatro, und ih, Gaudinus, Tribun ebendafelbit 

1) Muratori XII., 248. 

2) Fontes rerum Austriac. XI, AL fi: 
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(folgen mehrere namentlich aufgeführte angejehene Bürger), 

und ich, Vitalis, Prior der Stadt Trau (ſammt mehreren 

andern), desgleichen ich, Candidus, Prior, und Madius 

Sega, Richter der Stadt Zara (abermal mit mehreren 

andern), ebenjo ich, Juſtus Venedicus, Prior von Belgrad 

[Altzara] (mit mehreren andern), geloben eivlich gegen dich, 

den Herrn Domenico Silvio, Dogen von Venetien und 

Dalmatien, auch faiferlichen Protohedros, unfern gnädigen 

Gebieter, daß von heute an für alle Zufunft, weder wir 

jelbft, noch auch unjere Mitbürger, Normannen oder andere 

Fremdlinge in unfer Yand aufnehmen wollen. Wer gleich- 

wohl diefes Verbrechens überführt wird, der büßt mit dem 

Yeben und mit Einziehung jeines ganzen Vermögens, das 

zur Hälfte der herzoglichen Kammer, zur Hälfte der Ge— 

meinde, welcher der Schuldige angehört, zufallen joll, ges 

mäß. dem Ausipruche des zuftändigen Richters und nach 

den Bejtimmungen des römischen Rechts." Außer den 

obgenannten Prioren und Richtern haben das Pergament 

auch der Erzbifchof Yaurentius von Salona (Spalatro), 

jowie die Bifchöfe Forminus von Nona !) und Präſtantius 

von Altzara unterzeichnet. 

Offenbar zielt die Urkunde darauf ab, Einverjtänd- 

niffe, welche die apuliſchen Normannen mit angejehenen 

Dalmatinern angezettelt hatten, für die Zufunft zu er— 

jchweren oder unmöglich zu machen. Nicht Kämpfe, ſon— 

dern politiiche Verabredungen, waren demnach voranges 

gangen. Im Uebrigen fieht man, daß die im Texte er: 

wähnten Städte Spalatro, Trau, Zara, Belgrad, viel 

') Mar vergl. Farlato, Illyrieum sacrum IV., 215. Fälfche 

ih heißt der Ort in dem Abdrud von Tafel a. a. D. Nova. 
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leicht auch Nona, obwohl fie venetijche Hoheit anerkannten, 

doch unter einheimiſchen Obrigfeiten jtanden. Demnach 

fann die von den ambrofianischen Zuſätzen bezeugte Ein— 

richtung !), kraft welcher Doge Peter H. Orſeolo nad 

Eroberung Dalmatiens vornehme VBeneter dort als Amt- 

leute einjette, nicht lange gedauert haben. Merkwürdig 

ift die Vorſchrift, dag die, welche fich des in der Urkunde 

verpönten Verbrechens jchuldig machen würden, nach der 

Nomana gerichtet werden jollen. Seit der zweiten Hälfte 

des 11. Sahrhunderts fommen in vwenetijchen Urkunden 

Yehrer und Kımdige des römiſchen Nechts (juris periti) 

zum Vorſchein?), auch nach den unterworfenen Provinzen 

am Adria wurde die Romana verbreitet. Die Veneter 

hielten hierin gleichen Schritt mit ihren Stammgenojjen 

auf dem Feitland. In dem Mafe wie die italianijche 

Nationalität fich deutſcher und fränkiſcher Fremdherrſchaft 

gegenüber Anerkennung erzwingt, fiegt das nationale Recht 

der Vernunft wider das aufgedrungene der Barbarei. 

Fünf bis jehs Jahre nach Abfaffung obiger Hand- 

vejte veifte in dem Haupte des Normannenherzogs Robert 

Wizfard, der damals auf der Höhe feiner Macht jtand, 

der Gedanke, das byzantiniſche Neich zu vernichten. In 

den Höfen von Otranto, Brindifi und Tarent jammelte 

er eine mächtige Flotte ſammt einem zahlreichen Heere 

und jegte im „Juli 1082?) mit feinem Sohne Boemund 

nach der gegenüberliegenden Küfte von Epirus über. Unter: 

wegs nahm er die Inſel Corfu und landete dann jen- 

1) Oben ©. 376 fi. 

2) Lebret, Geſchichte von Venedig J., 337. 

3) Das Jahr werde ih unten beftimmen. 
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ſeits bet dem alten unfern des acroceraunifchen Vorgebirgs 

gelegenen Hafenort Aulona (von den mittelalterlichen Ita— 

lianern Avalone genannt), der, ohne Widerjtand zu leiten, 

in feine Gewalt gerieth '). Dort theilte er jeine Macht; 

das Heer übergab er feinem Sohne Boemund mit dem 

Befehl, zu Yande nach Durazzo — dem alten Dyrrhachium 

— zu rüden; er felbjt fuhr mit der Flotte eben dahin. 

Auf beiden Seiten zu Yand und zu Waffer follte die Stadt 

belagert werden. Diejelbe war der Nettungsanfer des 

byzantiniichen Neichs, der Knotenpunkt des bevorjtehenden 

Kampfes geworden. Wenn es dem Normannenherzoge ge- 

fang, Durazzo, gleichjam den Brücenfopf der Egnatia oder 

der alten römischen Heerjtraße nach den Morgenlande, zu 

nehmen, jo beſaß er eine Feitung, von wo aus er unge— 

hindert gegen Conſtantinopel vordringen fonnte. 

Nicht lange vor der Anfunft Roberts, im Frühling 

1082, hatte, nach einer Neihe von Umwälzungen, die im 

griechiichen Meorgenlande jtattfanden, Alerius, aus dem 

edlen Haufe der Comnenen, durch Anmaßung den biyzanti- 

niſchen Thron bejtiegen und fofort als einen der eriten 

Akte feiner Regierung, den Oberbefehl zu Durazzo einem 

Berwandten?), Georg Paläologus, übertragen, damit er 

dieje Fejtung und die Küſte Illyriens gegen die nahenden 

Normannen vertheidige. ES fehlte weder dem neuen Baſi— 

feus, noch dem von ihm zu Durazzo bejtellten Dberjten 

an ausgezeichneten Eigenjchaften, aber das griechifche Weich 

war aufs tiefite erjchöpft, dev Staatsſchatz leer, Heer und 

!) Anna Comnena Alexias, edit. Bonnensis J. 10. Dann 

Vers V., 60 unten ff. 

2) Ibid. L, 172. 
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Flotte herabgefjhmolzen '), und überdieß jtürmten im Djten 

Türkenſchwärme gegen den Bosporus heran, während im 

Weiten der Normanne Robert einen vernichtenden Schlag 

vorbereitete. Ich kann von den damaligen Verwicklungen 

des Drients erjt unten an pafjendem Orte im Zujammen- 

bange reden. 

Unter ſolchen Umständen begriff Baſileus Alerius, 

daß der griechiiche Staat, bisher eine Großmacht, nicht 

mehr im Stande fei, fich jelbjt mit eigenen Kräften zu 

ſchützen, ſondern nur durch fremde Hilfe gerettet werden 

fünne. — Er warf feine Augen auf die Veneter, und in 

der That find diefe und mur fie es gewejen, welche die 

Fortdauer des oſtrömiſchen Neichs in damaliger Gefahr 

friiteten. Aber die Veneter pflegten nicht ohne Entgeld 

große Dienjte zu leiften. Die Tochter des Baſileus Alerius 
bat nicht ohne Talent und Wahrbeitsliebe die Gejchichte 

ihres Vaters bejchrieben. Ihr Bericht gejtattet ung ge- 

nauere Einfiht in die Verhandlungen, welche dem drei— 

jährigen Seefrieg zwijchen VBenetern und Normarmen voran- 

gingen, als es jonjt bei ähnlichen Begebenheiten des Mittel- 

alters der Fall ift. Sie jagt): „Baſileus Alerius rief 

ven Beiſtand der Veneter an, indem er ihnen theils jogleich 

bedeutende Vortheile zuficherte, theils noch größere für die 

Zufunft verbieß, wenn fie ihre ganze Seemacht aufböten, 

um Dyrrhachium zu entjegen, und überhaupt den Kampf 

gegen die Normannen auf ihre Schultern nähmen.“ Anna 

Comnena fährt fort: „Alexius fügte weiter bei: im alle 

die Veneter jolcbes thäten, werde er ihnen, möge nun das 

!) Anna Comnena Alexias, edit. Bonnens. L, 170 u. 178. 

2) Ibid. 192. 
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Glück ihre Anjtrengungen begümftigen, oder nicht begünſti— 

gen, durch Goldbulle alle genannten Rechte bewilligen, und 

überdieß jede andere Forderung zugeftehen, die irgend mit 

dem Wohl und Beſtand des oſtrömiſchen Reichs ich ver- 

trüge." Die von Mlerius wirklich ausgeftellte Goldbulle, 

die, wie ich unten zeigen werde, noch vorhanden iſt, be- 

weist, daß Anna die Wahrheit jagt. 

Noch ein anderer Zeuge jtimmt bei, derjelbe Apulier 

Wilhelm, dem wir die beiten Nachrichten über den Unter- 

gang der fiebenhundert Schwaben bei Civitella verdanken. 

Er entwirft ') folgende Schilderung: „zum Kampfe wider 

die Normannen vief der Herricher des Oſtens alte Ver— 

bündete auf, ein überaus tapferes umd im Seefrieg wohl 

erfahrenes Volk, welches die dicht bewohnte Venetia, auf 

die Bitten des Kaiſers horchend, ſchickte, ein Yand, veich 

an Schäten, reih an Männern, gelegen, wo der adria- 

tiiche Bufen am weitejten gegen Norden vorjpringt. Kings 

vom Meere umgeben find die Wohnorte diefes Stammes, 

jelbjt um von einem Haufe zum andern zu gelangen, be- 

darf man der Gomdel. Mitten in den Waffern bauen 

fie, und in der weiten Welt gibt e8 fein Gejchlecht, wel- 
bes zum Kampf auf den Wogen tauglicher wäre.“ u. . w. 

AM ihre Kraft itrengten die Beneter an, eine mäch- 

tige Flotte wurde ausgerüftet, mit welcher der Doge 

Silvio, wie e3 ſcheint, Ende Juli oder im Auguft 1082 

vor Durazzo erihien, es kam fofort zu einem Seetreffen, 

in welchem die Veneter fiegten. Vergeblich fuchte Roberts 

Sohn, Boemund, der ven Befehl über die normänniſche 

Flotte führte, die Gegner zuriidzudrängen. Silvio jchlug 

1) Bert IX., 255 ober. 
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ET ihn und glorreich drang das Banner S. Marcus in den 

entjegten Hafen von Durazzo ein. Drei Zeugen, Comnena, 

Wilhelm, der Apuliev, und Dandolo, befunden den Sieg 

der Veneter; ein vierter Galfred Malaterra, der fichtlich 

zu Gunjten der Normannen fürbt, muß gleichwohl einge- 

jtehen, dag der Doge jeinen Hauptzwed, die Entjegung 

Durazzo’s auf der Seejeite erreicht hat. Dandolo jagt‘) 

‚ einfach: „Doge Silvio lief mit einer jtarfen Flotte aus, 

jtritt mit den Normannen auf dev Höhe von Durazzo, 

trieb ſie in die Flucht, befreite die Stadt von der Ber 

lagerung und verjah jie mit Yebensmitteln." Letztere That— 

jache deutet nach meinem Gefühl darauf hin, daß die Ab- 

jicht des Dogen nicht darauf abzielte; mit der Flotte Linz * 

gere Zeit vor Durazzo zu bleiben, ſondern daß er nad) 

eritrittenem Steg bald wieder umfehrte. 

Anna Comnena?) und Mind Wilhelm?) geben Be 
ichreibungen der glänzenden Erfolge des Dogen zum Beiten, 

die ich übergehe. Yaut der Ausjage*) Galfreds dagegen 

gewannen die Normannen in der Seejchlacht vor Durazzo 

die Ueberhand, und nöthigten die Veneter zu dem Ver— 

iprechen, fich am andern Tage zu ergeben, aber jiehe da! 

letstere hielten ihr Wort nicht, überfielen am folgenden 

Morgen die Gegner, welche, weil fie nichts als Yiebes er- 

warteten, zur Fortſetzung des Kampfes nicht gerüjtet waren, 

brachten ihnen empfindliche Verluſte bei und erzwangen 

zulest die Einfahrt in den Hafen. Ein ſolches Geſchwätz 

verdient feine Widerlegung. Doch erzählt Malaterra etwas, 

) Muratori XII., 248 unten ff. 

2) Edıtio Bonnensis I., 192 ff. 

3) Pers IX., 285. 

) Muratori, Script. Ital. V., 583 b. ff. 
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was der Mittheilung werth it: „aus verborgenen Roh— 

ven,“ jagt ex, „ſchoſſen die Veneter über den Meeresſpiegel 

weg mit griechifchenm Feuer, das ſelbſt durch Waſſer nicht 

gelöfcht werden kann, gegen eines umferer größeren Schiffe 

und jteeften dasjelbe in Brand.” Nachdem wir ſchon früher !) 

auf einen Beleg gejtoßen find, haben wir hier einen zwei— 

tem dafür, daß man byzantinifcherjeits die Veneter in das 

Geheimniß des griechifchen Feuers eingeweiht hatte. Im 

Uebrigen inachen die Worte Malaterra’s auf mich den Ein- 

drud, als ſei diefes Feuer aus einer dem Satz der heuti- 

gen Congrevejchen Rakete ähnlichen Maſſe bejtanden, die 

mit etwas wie Schießpulver aus eifernen Röhren, meijt 

über den Wafjerjpiegel hin — fo daß der Schuß zwijchen 

Wind und Waffer traf — abgefeuert wurde: 
Nachdem der Doge die See vor Durazzo gejünbert 

hatte, war es an Baſileus Alerius, der Stadt auf der 

noch immer bedrohten Yandfeite beizufpringen. So gejchah 

e8 auch. „Mein Bater, der griechifche Kaiſer,“ jchreibt ?) 

Anna Comnena, „vaffte in Conjtantinopel alle verfügbaren 

Streitkräfte, einheimifche und fremde (namentlich auch tür- 

kiſche Söldner), zuſammen und trat dann im Augujtmonat 

KRömer-Zinszahl 4, den March aus der Hauptjtadt nach 

Weiten in der Richtung auf Durazzo an.” Das vierte 

Jahr der Impdiction, von der hier allein die Rede fein 

fann, verlief vom September 1081 bis zum gleichen Mo— 

nat des folgenden Jahres. Folglich hat Baſileus Alexius 

Sonftantinopel im Auguft 1082, furz vor den Schluffe 

des Jahres 1081 nach griechiicher Indictionen-Rechnung, 

) Oben ©. 415. 

ae, tl unten fr. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 33 
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verlajfen, folglich kann Robert den Zug nach Durazzo nicht 

Thon im Juli oder Juni 1081, nach umferer Art zu zählen, 

jondern erſt im entiprechenden Monat des folgenden Jahres 

angetreten haben. Denn jonft müßte man jagen, daß 

Alerius dem Normannenhäuptling, ohne das Geringite 

jelbit zu thun, mehr als ein Jahr vollfommen freie Zeit 

zur Eroberung Durazzo's ließ, was widerfinnigsilt. Freilich 

verjegen die füditalifchen Chronifen ) den Angriff Roberts 

auf Durazzo in den Sommer 1081, aber vdieje ihre An— 

gabe hat fein Gewicht, weil jie nachweisbar den italtenifchen 

oder fränkischen Kalender mit der griechifchen Indictionen— 

rechnung vermijchen, nach welcher die Monate Juni, Juli 

und Auguſt allerdings das letste Viertheil des alten Jahres 

— d.h. in umjerer Weije zu rechnen des Jahres 1081 — 

bildeten. 

Weiter berichtet?) Anna: „Während des Marſches 
wuchs das Heer meines Vaters, denn Zuzug fam von 

verjchtedenen Seiten. Den Befehl über die Beſatzung der 

Hauptjtadt ?) führte Conftantin Opus, über die Macedouen 

Antiochus, über die Theffalier Alexander Cabaſilas; Pri- 

miceriug der um Achrida angefievelten Türken war Tatik, 
ein tapferer und vornehmer Mann, obwohl aus unfreiem 

1) Bert V., 60 ff, und Muratori V., 153 unten ff. 

2) Anna Comnena I., 195 ff. 

’) söneye pẽv Tod av Sbroußirwy Tayparos. Die excu- 

bitae oder excubitarii bildeten urſprünglich, wie der Name beweist, 

die kaiſerliche Leibwache; aber da immer neue Schaaren zum Schutze 

des „heiligen Herrſchers“ und zwar aus Fremden errichtet wurden, 

mußten ſich jene mit einem niederen Rang begnügen. Sie waren 

die Beſatzung der Hauptſtadt, die neuen Schaaren dagegen fliegen 

zu eigentlichen Garden empor. 

u: ei 
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Gefchlecht, denn Tatiks Vater, ein geborner Saracene, iſt 

vor Zeiten zum Kriegsgefangenen gemacht und Sclave 

meines Großvaters, Johanns des Commenen, geworden. 

Weiter jtanden 2800 Manichäer unter dem Befehl der 

Oberſten Xanthas und Kuleon, welche jelbjt der gleichen 

Secte angehörten, Diefe Manichier ſind ein jtreitbares 

Volt, blutdürſtig, vaubgierig, verwegen, unverihämt. Was 

die eigentlichen Yeibwachen des inneren Palaſtes — man 

nennt jie bei uns Vestiarii —, ſowie die fränfifchen Schaa— 

ven betrifft, jo befehligte jene Panucomites, diefe Conſtau— 

tin, Humberts Sohn.“ 

Wir erhalten bier ein Bild der Zufammenfegung 

des byzantiniſchen Heeres. Allein dasjelbe tit nicht voll- 

ftändig, kann jedoch aus jpäteren Bemerkungen der Kaiſers— 

tochter ergänzt werden. Weiter umten jpricht Anna, die 

Schlacht zwijchen Alerius und Robert bejchreibend, von 

heidniſchen Haufen ') in des Baſileus Dienjten, welche Be- 

fehl erhalten hatten, das normännifche Heer zu umgehen 

und im Nlcden anzugreifen, abermal bezeichnet?) jie die 

nämlichen als Barbaren; endlich fiihrt fie noch Türken ?) 

und zwar im eimer Weile auf, daß man faum zweifeln 

fann, biemit ſeien diefelben gemeint, welche Anna zuerft 

Heiden, dann Barbaren namıte. Sch halte fie für Elein- 

aſiatiſche Türken, welche tm des Alexius Solde ftanden. 

Zweitens evjcheint im Heere des Baftleus ein Kroaten- 

häuptling Bodinus*) mit einem Haufen feiner Landsleute, 

!) co — TV OTPATEDILD.. apa Alexias, 

edit. Bonnensis I., 207 unten. 

2) Ibid. 208. 

3) Ihbid. 214 oben. 

#) Ibid. 204 und 214. . 
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die dem Beherrfcher des Oſtens vertragsmäßig zum Kriegs— 

diente verpflichtet waren, folglich ihn als Gebieter aner- 

fannten, aber ihn gleichwohl im Treffen vwerriethen. 

Neben den Beitiariern und den fränfifchen Schaaren 

erwähnt Anna noch eine befondere, aus angeljächfiichen 

Warägern bejtehende Yeibiwache, auf welche Bafileus Alexius 

borzugsweife vertraute. Sie dienten zu Pferde ), ihre 

Hauptwaffe war eine Streitart mit doppelter Schneide, 

oder mit zwei rechts und links über den Stiel hervor- 
vagenden Beilen ?); der Oberjte derfelben wird von Anna 

Nampita genannt ?), worin irgend ein in griechifchem Munde 

verfürzter angelſächſiſcher Name verſteckt zu fein jcheint. 

Sch werde auf diefe Angelfachjen unten zurückkommen. Der 

Anführer der Beitiarier oder Veſtiariten — buchjtäblich 

Kammerdiener oder Kleiderbewahrer — heißt bei Anna 

Panucomites, was meines Erachtens ein aus zwei Worten, 

einem jlavifchen und einem griechifchen oder griechiich- 

lateinischen, zufammengejegter Amtstitel ift; dieſer Oberſte 

war zugleih Pan oder Ban, was auf ſlaviſch Anführer 

bedeutet, und Palaftgraf over comes des griechiichen Kaiſers; 

er und feine Untergebenen gehörten nämlich — jo denfe 

ih mir die Sache — dem Kroaten- oder Südſlaven— 

jtamme an, der Baſileus aber hatte ihm den byzantiniſchen 

Hofdienjt eines comes verliehen. Sp gut ſlavoniſche Yeib- 

wachen den Kalifen von Cordovra, wie den Dogen von 

Venedig umgaben, wird auch der griechiiche Bafileus eine 

ſlaviſche Wache gehabt haben. 

) Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis I., 209. 

2) Ibid. 208 unten. 

3) Ibid. 204 und 208 unten. 
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Noch einige andere Stellen bedürfen der Erläuterung. 

Außer den Vejtiariern, welche, wie ich eben darthat, aus 

ſlaviſchem Blute ſtammten, und außer den angeljächjiichen 

Barägern, werden fränkische Yeibwachen, unter dem Befehle 

Conjtantin’s, Humbertsfohn, aufgeführt. Das Fünnen 

deutjche oder jfandinavifche Normamen jein, denn Schaaren 

beider Nationen dienten, wie jpäter gezeigt werden joll, 

dem Bafileus. Ferner jchildert Anna als bejondern Heeres- 

theil eine Schaar von 2800 Manichäern, deren Raubgier 

und Blutdurjt fie hervorhebt. Nun weiß ) man, daß die 

Manichier grundſätzlich Fein Blut vergojfen, aber das 

Gegentheil gilt von den Paulicianern, einer Heinafintijchen 

Sefte, welche Sahrhunderte lang hartnäckige Kriege wider 

die ojtrömifchen Kaiſer beitand, bis Baſileus Johann 

Zimisces (969976) ihnen laubensfreiheit gewährte 

und fie aus ihrer Heimat, Kleinaſien, als Grenzwächter 

des Neiches gegen Slaven und Bulgaren nach Thracien 

verpflanzte. ?) Eben jolche Paulicianer find unter den 2800 

gemeint, denn an einem andern Orte braucht ?) Anna die 

Worte Paulicianer und Manichäer als gleichbedeutend. 

Fremdlinge, Türken, aus Aſien jtammende Panlicianer, 

dann Slaven und Germanen aller Stämme bildeten, wie 

man jieht, die größere Hälfte des Heeres, das Alexius 

zum Kampfe wider Robert Wizcard führte. Die eigentlichen 

Nationaltiuppen erjcheinen unter drei werjchiedenen Namen 

Exeubitarii, Macedonen und Thefjalier. Diefe Thatjache 

empfängt ihr Licht aus der politijchen Gliederung des oſt— 

1) Gfrörer, K. ©. J., 476. 

2) Ibid. III, 330 ff. 

3) Edit. Bonnensis I., 272 ff. 
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römischen Reichs. Dasjelbe war eingetheilt in Themata, 

ein Begriff, welcher dem Kriegsweſen feinen Urſprung ver= 

dankt und nach der deutlichen Schilderung ) Conſtantins 

des Purpurgebornen theils im Allgemeinen Militärbezirke, 

theils die Standlager derjelben bezeichnete. Die wejtliche 

oder europätiche Hälfte des Staates zählte ?2) im 10. 

Jahrhundert folgende Themata: 1. Thracien, mit der 
Hauptſtadt Conftantinopel; 2. Macedonien, ein neuer geo— 

graphifcher Begriff, den ich erſt jpäter erklären fann; 3. 

Strymon, das Yand um diefen Fluß; 4. Theſſalonich, d.h. 

das alte Macedonien ſammt Theſſalien; 5. Hellas; 6. 

Peloponnes; 7. die Inſel Cephalenien; 8. Nicopolis oder 

Epirus; 9. Durazzo. Folgen noch die Beſitzungen in Ita— 

lien, jammt Sicilien und die Krimm, welche nicht hieher: 

gehören. In obiger Schilderung nun iſt Thracien durch 

die Exeubitores oder die Bejagung Conjtantinopels ver— 

treten; Macedonien nimmt die ihm gebührende Stelle ein; 

weiter ſchließe ich, daß die alten Themata Hellas, Pelopon- 

nes, Gephalenia und vielleicht Epivus im 11. Jahrhundert zu 

einen einzigen, Theſſalien genannten, zufammengezogen waren. 

Durazzo fonnte nicht aufgeführt werden, weil die Beſatzun— 

gen dieſes Thema den von Robert belagerten Hauptort 

vertheidigten. 

Anna Fährt ) fort: „Den 15. Oftober erreichte 

Kaifer Alerius mit feinem Heere die Kirche zum heil. Ni— 
folas, welche nur 4 Stadien von Durazzo entfernt it. 

Die offene Verbindung mit der Stadt wurde fofort her: 

') De thematibus imperii 1., 1. Opp. edit. Bonnens. DIR, 17 

2) Ibid. ©. 44 ff. 

3) Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis I., 203 ff. 
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geſtellt; Alerius bejchied den tapfern Befehlshaber, Georg 

Paläologus, heraus in fein Yager, wo er Kriegsrath hielt. 

Die erfahreniten Häupter des Heeres, namentlih Paläo— 

logus und mehrere andere, worunter der Kroatenoberit 

Bodin, jprachen wider den beabjichtigten Angriff auf Das 

Yager Roberts und erflärten, der Kaiſer jolle dem Feind 

ohne eigentlihe Schlacht unaufhörlich zufegen, ihm die 

Zufuhren zu Yand abjchneiden, während die Flotte dasjelbe 

zuv See thun möge, dann müffen die Normannen in 

Kurzem nothgedrungen von jelbjt umfehren. Allein die 

goldene Jugend, welche Alexius mit fih aus Conftantinopel 

vor Durazzo gebracht hatte, Söhne älterer Baſileis, Pur— 

purgeborne und nicht im Purpur Geborne, außer diejen 

Glückskindern aber noch Nampita, Baunerherr der angel- 

ſächſiſchen Waräger, verlangten eine Schlacht ; fie vermeinten 

nämlich mit ihren vielen Tauſenden leicht wider den vers 

hältnißmäßig Eleinen Haufen der Normannen fertig zu 

werden. Alexius aber horchte auf die Nathichläge der Uns 

vernunft. 

Das war es eben, was Robert Wizcard wünſchte. 

Den 18. Oktober, Römer-Zinszahl 5 '), — auf denſelben 

Tag, da 731 Jahre jpäter die verbündeten Völker des 

Dftens vor Yeipzig gegen den Kaifer des Weſtens, Napo— 

leon I., jchlugen — fam es unweit des Wieeresjtrandes zum 

Treffen. Der Verfaffer vorliegenden Werfes ijt fein Kriegs— 

beritändiger, und will e8 darum nicht verjuchen, aus den 

romantischen Farben, welche Ama aufträgt, echten Karmin 

auszaziehen; der Erfolg, welcher feitjteht, möge gemügen. 

In der Mitte der byzantinischen Linie hielt Alerius, um- 

') Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis I., 208. 
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geben von den angeljüchjiihen Warägern, auf deren jtarfen 

Arm er feine bejte Hoffnung jette. Gegen eben dieje Angel— 

jachjen brach — jedoch nachdem fie durch Kampf mit 

leichter Neiterei ermüdet waren — ein Schlachthaufe, ge- 

bildet aus dem Kerne der Fußknechte Noberts, los; voll 

Kampfeswuth jtürmten die Normannen auf die Stamm- 

feinde ein, brachen ihre Reihen, erſchlugen, was ihr 

Schwert erreichen fonnte, drängten die Uebrigen nach der 

Kirche St. Nikolas; der ganze Raum des Gebäudes, ja 
auch das Dach ward mit Flüchtigen überfüllt und nun 

jchleuderten die Normannen Feuerbrände hinein, welche 

alfe zündeten, dar alle drinnen elend verbrannten. Das 

ganze griechiiche Heer löſte fich auf; Alexius entfloh, jelber 

verwundet, bis nach Achriva, welcher Ort an der großen 

Heerjtraße von Durazzo nach Macedonien und Conjtan- 

tinopel liegt. 

Ein Iateinifcher Zeuge, der Normannen-Abt Galfred 

Dialaterra, jtimmt ') auf's Wort darin mit Anna Comnena 
überein, daß er gleich der Byzantinerin erklärt, die Schlacht 

von Durazzo ſei durch das. Zwiſchenſpiel der Niederlage, 

welche der Normannenhaufe den Warägern beibrachte, ent» 

jchieden worden. Zugleich verdanft man ihm die Nachricht, 

dag die Waräger Angelfachfen waren. Ich berufe mich 

zuwerfichtlich auf das Urtheil von Suchverjtändigen, wenn 

ich behaupte: die Nolfe, welche die Angeljachjen in der 

Schlacht bei Durazzo fpielten, jet voraus, daß die Er— 

richtung diefer Schaar wenigjtens etliche Jahre Vorbereitung 

bedurfte, alſo kann fie nicht erjt durch Baſileus Alexius 

auf die Beine gebracht worden fein. Daraus folgt aber 

weiter, daß die Beherricher des Oſtens ſchon jeit längerer 

!) Muratori V.. 554 a. 
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Zeit einen Angriff der apulifchen Normannen erwarteten. 

Denn das bejte Mittel, lettere gehffhrend in Griechenland 

zu empfangen, bejtand allerdings in Anmwerbung angel 

fächfiicher Söldner. Grimmiger Hat gährte zwiſchen beiven 

Nationen, namentlich jeit Wilhelm der Glorreiche von 

Rouen Britannien erobert und alle Edelleute des angel— 

ſächſiſchen Stammes, die in feine Hände fielen, umerbittlich 

auszurotten begonnen hatte. Zu den Alüchtlingen, welche 

ihm entrannen, gehörten die, welche Handgeld bei dem 

Bafileus nahmen, der fie mit Freuden im feine Kriegs— 

dienjte z0g. Seitdem entlud fich die unverjöhnliche Feind— 

ſchaft beider Völker auch auf den Schlachtfeldern des 

Morgenlandes. Offenbar ift e8 aus blinder Nachgier 

gejchehen, daß der angelſächſiſche Bannerführer im Kriegs- 

rathe wider den gefunden Menjchenverjtand mit den Gold- 

jungen von Conftantinopel für Angriff geftimmt hat. 

Ihrerſeits jtürzten auch Roberts Normannen mit 

gleicher Yeidenjchaft auf die Gehaßten los. Der Erfolg 

war derjelbe, wie jonft überall. Die Söhne des Nordens 

bewahrten ihre alte Umüberwindlichfeit. Sie, deren Ver— 

wandte oder Vorfahren in den letzten Menjchenaltern hundert 

und aber humdertmal den Räücken fliehender Angeljachien 

gejehen, während fait nie das Gegentheil gejchah, fie jelber 

damals ruhmwolle Soldaten der Kirche, ſtreckten bei Durazzo 

die Verlornen, mit der Kivche Fluch Belafteten, welche vom 

alten Uebermuth jett jo wenig als früher abliegen, nieder 

in den Sand. 

Anna Conmena gibt der Kriegstüchtigfeit des Nor- 

mannenjtammes ein fveiwilliges und darum um jo gewichtigeres 

Zeugniß. Im Anfang des Treffens hatten die angeljächjifchen 

Leibwachen mehrere Haufen leichter Reiter und Fußgänger 



522 Siebenundpreißigftes Kapitel. 

Roberts geworfen. Dies erzählend fügt ') Ana bei: „Nicht 

alle waren treffliche Soldaten, jondern etliche flohen nach dem 

Meeresſtrande.“ Nicht alle, alfo doch bei Weitem die meiften; 

Feigheit bildete bei ven Normannen die Ausnahme, während es 

jich mit dem griechifchen Heere umgekehrt verhielt. Im Uebri— 

gen wiſſen wir, daß Nobert nicht blos Soldaten normannifchen 

Bluts, die freiwillig ihren Häuptlinge folgten, jondern 

auch gezwungene Apulier nach Epirus hinübergeführt hat. 

Denn laut Anna Commena’s Zeugniß ?) veranjtaltete Robert 

vor dem griechischen Feldzug durch fein ganzes Gebiet eine 

Aushebung, indem ev unter allgemeinem Wehflagen des 

Landes junge und alte Eingeborne für den Heeres-, vielleicht 

eher für den Flottendienſt, preßte. Borzugsweife jolche mögen 

es gewejen fein, auf welche jich die von Anna hervorgehobene 

Ausnahme bezieht. 

Während des Treffens hielt ?) Bodin feine Kroaten 

außer Schußweite, zumwartend, für wen das Glück entjcheide. 

Wäre Alexius Meifter geblieben, jo hätten dieſe Slaven 

beim legten Akte geholfen. Nachden die Normannen gefiegt 

hatten, zog fich der Kroatenoberit unbeläftigt in feine Heimat 

zurück. So gut als alle andern Stimme, die im Bereiche 

des byzantinischen Reiches wohnten, wollten auch die Süd— 

ſlaven los fein vom Joche des Bajileus. Etwas wie An— 

hänglichfeit an den Thron oder gar Vaterlandsliebe gab 

es dort zu Yande nicht. 

Die Stärke des griechiichen Heeres ſchätzt *) Chronift 

Lupus vor dem Treffen von Durazzo auf 70.000 Mann, 

) Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis I., 210. 

2) Ibid. 68 ff. 

3) Ibid. 214. 

2) BerbıiV.,z6l: —— 
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was mir glaublich fcheint; ein anderer, aber jpäterer Ita— 

liener, Peter von Montecafjino fpricht ') gar von 170.000 

Dann. Das ijt eine handgreifliche Uebertreibung. Dagegen 

möchte ich die Angabe eben desjelben nicht werwerfen, daß 

Robert Wizcard im Ganzen mit 15.000 Mann nach 

Griechenland übergejett ei. 

Auf Befehl des Alerius hatte der tapfere Verthei- 

diger Durazzo's, Georg Paläologus, mit dem Kern der 

Beſatzung Theil an dem legten Treffen genommen; wegen 

der Niederlage fonnte er nicht mehr zurückkehren, jondern 

mußte dem fliehenden Bafileus folgen). Von Achriva 

aus übertrug Alerius die Bewachung der Burg von Dur 

razzo den daſelbſt angeſiedelten Venetern und Amalfitas 

nern, zum Befehlhaber der untern oder Hafenſtadt beſtellte 

er einen Albaneſen. Laut dem Zeugniffe ?) Anna's waren 

beide Flotten, die venetiſche und die griechiiche, während 

der Schlacht noch zugegen gewejen, aber nachher fehrte *) 

die eine und die andere in die Heimat zurück, weil vie 
Zeit der Stürme nahte und die Schiffe damals im Win— 

ter die See nicht zu halten pflegten. Unter jolchen Um— 

ſtänden fonnte die Stadt nicht mehr in die Yänge gegen 

Robert behauptet werden, der die Belagerung fortjegte. 

In der That fiel Duvazzo, jedoch nicht durch Ges 
walt, jondern durch Verrath. Mit auffallender Behutſam— 

feit jchlüpft Anna Comnena über die heiflichte Sache weg. 

* „Da die in Durazzo angefiedelten Amalfituner und Vene: 

) Berg VII., 758 unten. 

2) Anna a. a. ©. 221. 

3) Ibid. 210. 

9 Ibid. 223. 
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ter,“ ſchreibt die Kaifertochter '), „gewahrten, daß jie mach 

dem Verlujte der großen Schlacht und nach dem Abzuge 

der Fotten nicht mehr länger dem Normannenherzoge wider- 

jtehen könnten, hielten jie Zujammenfünfte, um fich zu be- 

rathen; zuletst bejchlofjen fie, auf den Vorjchlag eines Amal- 

fitaners, die Thore zu öffnen, was denn auch gejchah.“ 

Anders lautet der Bericht?) des Apuliers Wilhelm: „ven 

Befehl im Schlofje führte der VBeneter Domenico, wie die 

Sage geht, Sohn eines (frühern) Dogen, der den jetigen 

haßte, weil er nicht gleich Andern zu den Berathungen ge- 

zogen wurde (d.h. wie es jcheint, von dem großen Nathe jeiner 

Baterjtadt ausgefchloffen worden war). Diejfer Domenico 

knüpfte heimlich Unterhandlungen mit dem Feinde draußen 

an, und da Herzog Robert die Zuficherung ertheilte, daß 

er ihm eine feiner Nichten zur Gemahlin geben werde, 

öffnete der DVenetianer den Normannen bei Nacht das 

Schloß. Als am andern Morgen der Berrath fund ward, 

wollten die Veneter der unteren Stadt diejelbe verthei- 

digen, wurden aber übermannt, worauf die meijten Vene— 

ter auf ihren Schiffen entflohen, während etliche, worunter 

auch der Sohn des (damaligen) Dogen, in Gefangenjchaft 

geriethen. Herzog Nobert hat nachher fein Verſprechen 

gegen Domenico erfüllt.‘ 

Nah den Regeln der Kritif muß man diejes Zeug- 

nik als vollwichtig gelten laffen, denn Galfred Malaterra, 

der nichts von Wilhelm wußte, erzählt?) genau dasjelbe, 

doch ohne beizufügen, Domenico fei eines Dogen Sohn 

!) Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis I. 223 ff. 

2) Bert VII, 2385 ff. 

3) Muratori, Script. V., 584 b. ff. 
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gewejen, wogegen er jeinerjeitS bemerkt, daß der Verräther 

außer der Hand der Nichte Roberts auch noch eine ent- 

iprechende Zugabe an Geld und Gut ausbedang, ſowie 

daf die Veneter der untern Stadt diefelbe noch drei Tage, 

wiewohl vergeblich, zu behaupten fi abmühten. Warum 

mildert nun die byzantiniſche Schriftitellerin jo fichtlich die 

Schuld der Uebergabe Durazzo’s und warum jchiebt jie 

das Wenige, was davon übrig bleibt, auf einen Amalfi— 

taner und nicht auf den wahrhaften Urheber, den Veneter 

Domenico? vielleicht darum, weil fie Bedenken trug, durch 

ein offenes Gejtändnig das Chrgefühl der Veneter zu 

fränfen, von deren Hilfe, zu der Zeit, da fie ihr Wert 

verfaßte, der Bejtand des byzantiniſchen Reichs fait eben 

jo gut abhing, als während der Jahre 1082— 1085. 

Zunächjt liegt mir ob, die Zeit der Schlacht von 

Durazjo, wie der Uebergabe der Stadt zu bejtimmen. Wie 

oben gezeigt worden, 309, laut der Ausjage Anna's, Bafi- 

leus Alerius im Auguſt der vierten Indiction won Con— 

ftantinopel ab, und erjchien ven 15. October der folgenden 

Indiction fünf in der Nähe Durazzo's; das Treffen ſelbſt 

wurde drei Tage jpäter, nämlich den 18. October geliefert. 

Da zwijchen. dem Abmarſch und der Ankunft nicht wohl 

mehr als höchjtens zwei Monate verlaufen fein können, jo 

ergibt ich jchon aus dieſem einen Umjtande, daß vom 

Auguſt bis zum October die Imdiction gewechjelt haben 

muß. Das ift auch font befannt '): die conjtantinopoli- 

tanifche Imdiction begann mit dem eviten September, fer- 

ner die fünfte Indiction verlief zwifchen dem erſten Sep— 

!) Art. de verifier les dates I., Borftüda. ©. XI. und 

Ibid. Borftüd b. ©. 22. 
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tember 1082 und dem gleichen Tage des nächiten Jahres 

1083. Die Schlaht von Durazzo füllt alfo auf ven 

18. October 1082. 

Wohlan, genau dasjelbe bezeugt der namenloje Chro- 

niit von Dart, welcher jagt), das Treffen habe 1082 am 

Tage Yucas, des Evangeliſten, ftattgefunden. Das Feſt 

des Evangelijten aber ward im der lateinijchen Kirche den 

18. October begangen >). Weiter meldet ) der nämliche 

Chronift, daß die Uebergabe Durazzo’s den 21. Februar, 

aljo vier Monate nach der Niederlage des Baſileus Alerius 

vor ſich ging; ſodann verjett ebenderjelbe den Fall Du- 

razzo's im eim umd dasjelbe Jahr mit der Schlacht, woraus 

jonnenflar erhellt, daß der 18. October 1082 umd der 

21. Februar des folgenden Jahres 1083 nach feiner Art 

zu zählen einem und demjelben Jahre angehören, das heißt 

mit andern Worten: der namenlofe Chronift von Bari 

braucht die griechifche Indictionen-Rechnung, nach welcher 

Römer-Zinszahl 5 zwiſchen dem 1. September 1082 und 

dem gleichen Tage 1083 ablief. Dasfelbe gilt endlich 

drittens auch von Yupus, welcher gleichfalls das Treffen 

bei Durazzo und die Uebergabe des Orts, welche im 

Februar 1083 geſchah, in ein und dasſelbe Jahr verlegt. 

Die jcheinbaren Abweichungen der Zeugen gehen demmach 

bet näherer Prüfung harmonisch zufammen und Anna 

Comnena's Zeitbejtimmungen find bejtätigt. 

Nachdem der Normanne Robert das Heer des Alerius, 

das einzige, welches damals der oſtrömiſche Staat beſaß, 

!) Muratori, Script. V., 154 a. 

2) Art. de verifier les dates I., Borftüde. ©. 73. 

3) A. a. O. 154a., vergl. mit Per IX., 289, Note 25. 
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auseinander geworfen und Durazzo, den Schlüffel der 

Straße nach Konftantinopel, in feine Gewalt gebracht hatte, 

folfte man erwarten, daß er nunmehr ohne Zögern auf 

die Hauptſtadt des Oſtreichs losgerüct jein werde. Aber 

das Gegentheil geſchah; ftatt vorwärts zu jchreiten, kehrte 

der normannifche Herzog im feine apulifche Heimat zurück, 

während er nur feinen Sohn, jedoch mit mäßiger Macht, 

in Griechenland jtehen lief. Anna Comnena löst diejes 

Räthſel. Sie erzählt), daß Bafileus Alerius gleich nach 

jeiner Erhebung Unterhandlungen mit dem deutjchen Könige 

Heinrih IV. anfnüpfte, und ihn aufforderte, den Herzog 

von Apulien, der mit Papſt Gregor VII, dem Yeinde 

des Saliers, verbindet war, anzugreifen; fie theilt ferner 

ein höchſt merfwürdiges Schreiben ihres Vaters am den 

Salier mit, aus welchem erhellt, daß Alexius große 

Summen an den deutjchen König ausbezahlt hat, umd 

noch größere für die Zukunft veriprach, wenn Heinrich un— 

geſäumt in Süplangobardien, d. h. in Apulien einfallen 

würde; fie. meldet?) endlich, das Baſileus Alerius nach der 

unglüklihen Schlacht von Durazzo eine neue Geſandtſchaft 

an den deutjchen König abfertigte, um ihn dringend an 

Erfüllung feines Berjprechens zu mahnen. 

Ich werde fpäter am pafiendem Orte auf das 

Schreiben des griechifchen Herrjchers zurückkommen, bier 

nur foviel: die Verhandlungen des Alerius mit dem deut- 

Ihen König blieben nicht ohne Frucht, zumal weil eigeite 

Leidenschaft ven Salier zu dem antrieb, was der Byzan— 

tiner begehrte. Unmöglich aber konnte er nach Apulien 

1) Edit. Bonnensis J. 173 ff. 

2) Ibid. 231. 
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pordringen, ohne vorher feinen Rücken durch die Einnahme 

Noms, das Heinrichs Hauptgegner, Papſt Gregor, muthig 

vertheidigte, gedeckt zu haben. In der That war er jchon 

1082 zweimal vor Nom gerüdt, das erjtemal im Früh— 

ling, das zweitemal im December, alſo diejes letzteremal 

nach der Schlacht vor Durazzo, Doch ohne jet wie früher 
etwas auszurichten. Allein jeit Anfang des Jahres 1083 

bedrängte er den Papſt auf's äußerſte und nahm endlich 

zu Pfingiten 1083 die Yeojtadt ein. Mean fieht daher, 

daß Nobert Wiccard guten Grund hatte, einen Schlag 

von diefer Seite her zu befürchten. 

Achtunddreißigſtes Kapitel. 

Fortſetzung des Krieges. Seeſchlacht bei Corfu. 

Kun jprangen aber um diejelbe Zeit noch andere 

Deinen wider Robert und zwar au noch geführlicheren 

Orten. Wie wir wiffen, hatte jeit Einwanderung der 

Kormannen in Apulien nicht etwa ein Häuptling der- 

jelben die dortige Herrichaft gegründet, ſondern mehrere 

wirkten zufammen, von denen jeder feine Selbſtſtändigkeit 

behaupten wollte. Allerdings war es jeit Jahren dem 

fühnen Robert gelungen, zu einer weit höhern Macht als 

die Andern, emporzufteigen, aber bittere Eiferfucht erfüllte 

deßhalb die Ueberholten, und Roberts Feinde ermangelten 

nicht, Del in's Feuer zu gießen. Ich laſſe abermal zuerjt 

Anna Commena reden. Ar derjelben Stelle, wo jie von 

dem Schreiben handelt, das Alerius an den deutjchen 
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König erließ, berichtet ') fie weiter: „um dem Herzog 

Robert ein Feuer in feinem Rücken zu entzünden, ließ ſich 

der Kaiſer, mein Vater, .in Unterhandlungen mit Herman, 

einem vornehmen Herrn, jowie mit dem Erzbijchof von 

Capua und faſt allen Großen Apuliens ein; durch große 

Geſchenke und noch größere Verſprechungen veizte ev die— 

jelben zum Kriege gegen Nobert; einige jchrieben zurüd, 

daß fie bereits mit Robert gebrochen hätten, andere ver- 

hießen, das Nämliche zu thun, wenn fie noch mehr Geld 

empfangen würden.‘ 

Wer der hier genannte Hermann gewejen, erfahren 

wir durch Wilhelm, den Apulier, welcher jchreibt ?): „Her: 

zog Robert vernahm (da er noch in Epirus jtand), daß 

fih in Apulien drüben die Fejtung Cannä gegen ihn empört 

habe. Gebieter diefer Stadt war Hermann, Sohn einer 

Mutter, welche in zweiter Che mit Humfred einen andern 

Sohn (dev folglich Hermanns Stiefbruder war) Namens 

Abagelard, gebar." anni ift dev durch die Niederlage 

der alten Römer berühmte apulifhe Ort am Aufidus 

(heut zu Tage Ofanto), der im früheren Mittelalter noch) 

jtand ®), aber jpäter zerjtört ward, aljo daß heut zu Tage 

faum mehr eine Spur fich vorfindet. Auch Hermanns 

Stiefbruder erhob fich gegen Robert. Denn Chronift Yupus 

berichtet *), daß Bagelard (eine andere Form des Namens 

Abalgard), den er zum Jahre 1079 als einen Sohn Hum— 

fveds bezeichnet, 1085 nach Konjtantinopel abgegangen fei, 

um Hilfe von Bafıleus Alerins zu erbitten. Meines Er— 

!) Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis ]., 175. 

2) Ber IX., 289. 

3) Muratori Seript. X., Borftüd 297. 

9) Pertz, Seript. V., 60 u. 61. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 34 
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achtens wird in dem Schreiben des Alerius am Heinrich IV. 

der nämliche Stiefbruver erwähnt, wo es heikt'), ſobald 
der deutſche König nach Apulien vwordringe, werde ihm 

Bagelard im Auftrage des Baſileus 216,000 Schillinge 
ausbezahlen. 

Einige der übrigen Großen, welche mit dent Beherr- 

cher. des Dftens zujfammenfpielten, führt Galfrer Mala- 

terra auf. Derjelbe erzählt): „während der Abmwefenheit 

des Herzogs verjchworen fich mehrere vornehme Norman— 

ven Apuliens wider ihn, und nahmen verjchiedene Orte 

weg, welche Robert gehörten." Als jolche Verfchworene 

nennt er im Folgenden Galfred, Herrn von Converſano 

[unweit Bari’), und ven Fürſten Jordan von Capua, 

welcher ein naher Verwandter Noberts war. Man ſieht 

daher, wenn der Herzog länger in Epirus drüben blieb, 

drohte feine mit fo vieler Mühe und Blutihuld gegrün- 

dete Herrichaft über Apulien zuſammenzuſtürzen. 

Laut dem Zeugniffe +) Anna's verfammelte Robert 

im Pager vor Durazzo die Häupter des Heeres umd hielt 

eine Anrede au fie, im welcher er ungefähr Folgendes 

ſprach: Ihr wiffet, daß ich meinem älteren Sohn Roger, 

als ich nach Griechenland zog, die Verwaltung Apuliens 

übertragen habe. Derjelbe ift jest von Außen ſchwer be= 

droht, denn Heinrich, der König der Deutſchen, rückt mit 

üiberlegener Macht gegen ihn heran. Sch werde ihm zu 

Hilfe ziehen und deßhalb Epirus verlaſſen; aber mein 

jüngerer Sohn, Boemund, den ich zum Erben aller dies— 

1) Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis L, 175. 

2) Muratori, Script. V., 5856 b. 

3) Muratori X., Borftitd, 297. 

) Anna Comnena a. a. DO. I, 251 unten fi. 
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jeit eroberten Orte bejtimmt habe, bleibt mit einem Theile 

des Heeres bier und ſoll das glovreich begonnene Werf 

fortjegen. Anna fährt fort, Robert habe fich hierauf an 

feinen Sohn Boemund gewendet, ihn ermahnt, die Grafen, 

welche ihm der Wille des Vaters zumeije, gut zu behan- 

deln, und das Schwert mit gleichem Nachdruck, wie bis- 

ber gejchehen, wider ven Baſileus zu führen. 

Nicht Lange nach der Uebergabe Durazzo's, etwa 

im März, fpäteftens im April 1083, muß es gefchehen 
fein, daß Robert nach Apulien zurückkehrte; denn der unbe— 

fannte Chroniſt von Bart, dem auch, obwohl in gewiſſem 

Sinne ich ſelbſt widerfprechend, Lupus beiftimmt '), be- 

richtet ?), daß Robert noch im Mai 1082 Cannä belagerte, 

und im Juni erftirmte. Auch die andern Gegner, Jordau 

von Capua und Galfred von Converfano, wurden im Laufe 

des nämlichen Jahres zu Paaren getrieben ?). Dann fan- 

melte der Herzog ein großes Heer aus eimheimifchen und 

fremden Söldnern, um dem Papfte Gregorius, der von 

Heinrich IV. und neuerdings auch von einem Gegenpapfte 

hart bedrängt war, zu Hilfe zur ziehen. Im Frühling 1084 

rüdte er mit jeinen Schaaren vor Nom, auf die Kunde 

von jeinem Anmarjche verließ Heinrich IV. die Stadt, 

aber die Römer, von den neuen Kaifer gewonnen, leifteten 

den Normannen hartmädigen Wiverftand. Nobert ftiek 

zwei der Thore ein, hielt ven 29. Mat 1084 feinen Ein- 

zug, und nahm an den abgeneigten Cinwohnern blutige 

Race für das, was fie wider reger VII. verbrochen 

I) Berb, V.,. 61. 

2) Muratori, Seript. V., 154. 

°) Die Bemeisftellen find oben angegeben. 
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hatten. Bald aber verließ er Nom wieder, da er ver- 

nahm, daß Kaiſer Heinrich IV., genöthigt durch die jchlimme 

Wendung, welche feine Angelegenheiten in Deutjchland ge 

nommen, über die Alpen zurücgefehrt jei. Urkundlich er— 

icheint ') der Salier jeit dem October 1084 zu Mainz und 

in andern Städten des deutjchen Keiche. 

Bon diefer Seite her brauchte der alte Löwe Kobert 

nichts mehr zu fürchten, aber auch nicht von neuen Em— 

pörungen in Süpditalien, denn die ihm aufjäfjigen apuliſchen 

Kormannen waren gründlich gedemüthigt. In der That 

veranitaltete *) jofort der Herzog zum Zwecke der Erneue- 

vung des griechifchen Kriegs, aber in größerem Maßſtabe 

als früher, Rüftungen, die ſchon im September beendigt 

waren; denn noch im October ?) desjelben Jahres fuhr er 

mit einer jehr bedeutenden Flotte aus dem Hafen von 

Brindifi nach Griechenland ab. 

Ehe wirihm folgen, müffen wir ung nach feinem in Illy— 

rien zurüdgelajfenen Sohne Boemund umfehen. Anna Comnena 

berichtet *), daß Boemund oder deſſen Hauptleute nach der 

Abfahrt des Herzogs mehrere Städte Illyriens, nament- 

ih Achriva (das alte Lychnis) und Kaftorin’), welche 
entweder wie die eritere an der Straße von Durazzo nach 

Sonjtantinopel, oder wie die zweite ſüdlich derjelben ges 

legen find, eimmahmen. Dann jchwenkte Boemund gegen 

Süden ab und eroberte den Ort Ioannina, der heute noch 

) Böhmer, Regest. Nro. 1911 ff. 

2) Bert V., 61. 

3) Muratori V., 154. 

*) Anna Comnena, Alexias, edit. Bonnensis ]., 242. 

5) Man vergl. Ferrarius, Lexicon geogr. ed. Baudrand. 

Paris 1670. S. 171. 
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ven gleichen Namen trägt. Nachdem dieß geſchehen, er- 

ſchien Baſileus Alerius, der beim Abzuge Roberts in die 

Hauptjtadt feines Reichs ſich begeben hatte, mit allen ver: 

fügbaren Truppen, im Angeficht des normannijchen Heeres, 

und zwar geſchah dieß ’) im Yaufe des Mat 1083. Cs 

fam num zu mehreren Gefechten, in welchen die Griechen 

regelmäßig unterlagen. Weiter drang Boemund im öſt— 

licher Richtung nah Theſſalien vor, nahm die dort ge- 

legenen Orte Trikala und Gibiscus, und rückte dann vor 

Lariffa, die Hauptjtadt der Provinz. Boemund begann 

eine vegelmäßige Belagerung, die nicht weniger als ſechs 

Monate — meines Erachtens bis in das Jahr 1084 hinein 
— währte?). Drimmen führte den Befehl Yeo Kephalas, 

ein tapferer Mann, der von einem Beamten des Haufes 

der Commenen abjtammte. Die Noth ftieg in der Stadt 

höher und höher, Yeo Kephalas fand Mittel, durch Die 

Belagerer hindurch, an den Kaifer einen Boten abzufchiden, 

der die ſchleunigſte Hilfe begehrte, weil ſonſt Alles ver- 

loren ſei. 

Endlich traf Alexius in der Nähe der belagerten 

Stadt ein, aber die Griechen fühlten ſolchen Schrecken 

vor den Normannen, daß der Baſileus keinen offenen 

Kampf wagte. Liſt ſollte helfen: Alexius theilte ſeine 

Streitkräfte, beauftragte einen der beſten Oberſten des 

Heeres, mit der Hauptmaſſe das feindliche Lager anzugrei— 

fen, und dann nach kurzem Kampfe in der Art zu fliehen, 

daß der Feind verleitet werde, die Fliehenden hitzig zu 

verfolgen. Damit Boemund glaube, daß es der Baſileus 

1) Anna Comnena a. a. O. L., 237. 

2) Ibid. 244. 
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jelber jei, welcher den Angriff mache, wurde der Anführer 

des zum Vorrüden bejtimmten Haufens mit allen Zeichen 

der Faiferlichen Winde umgeben. Während deſſen bezog 

Alerius mit auserlefenen Soldaten eine forgfältig verbor— 

gene Stellung jeitwärts von Yariffa, bereit auf das Yager 

der Normannen loszuftürzen, jobald Boemund auf die Ver— 

folgung der Fliehenden evpicht, weit genug fich entfernt 

haben würde. Der Plan wurde ausgeführt und gelang. 

Im Rüden Boemunds befetste Alerius-das von dem größten 

Theile der Normannen verlaffene Yager und machte die 

wenige Mannjchaft nieder, die zur Bewachung zurückge— 

blieben war. Boemund jammelte zwar feine Leute wieder, 

aber die Entjegung Lariſſa's fonnte ev nicht mehr rück— 

gängig machen. Zulett jchaffte fich Alexius die Norman 

nen dadurch vom Halfe, daß er geheime Verbindungen mit 

einzelnen der apulifchen Grafen anfnüpfte, und fie durch 

große Verſprechungen verleitete, auf einmal Boemund um 

Ausbezahlung des rücjtändigen Soldes, der feit mehreren 

Jahren nicht gereicht worden, zu Drängen. 

Das Mittel wirkte; ungejtüm forderten die Ver— 

ichworenen, und durch ihr Beiſpiel angejtect, auch Andere 

den Sold. Boemund hatte fein Geld, eine allgemeine 
Dieuterei drohte; jo mußte er thun, was die Unzufriede- 

nen begehrten, nämlich nach der Küſte des adriatifchen 

Meeres umfehren. Er jelbjt ging nach Aulona, im Innern 
blieb nur Caſtoria bejegt, wo Boemund den normannifchen 

Ritter Briennius, der den nächjten Rang nach ihm hatte, 

ale Befehlshaber zurück ließ). Anna Comnena jagt?) : 

) Anna Comnena a. a. O. L, 256. 

2) Ibid. 250. 
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Brienniug war ein Yateiner vornehmen Gejchlehts und 

mit dem Titel Connetable (comes stabuli, fie jelbjt jehreibt 

xovocadkos) geſchmückt. Ich denke derjelbe gehörte dem 

Haufe Brionne in der Normandie an, und hatte von Herz 

zog Robert das Hofamt eines Connetables erlangt. Che 

Anna den verftellten Angriff auf das Yager vor Yarifja 

ichildert, welcher die Entjegung der Stadt herbeiführte, 

jagt fie: mein Vater beſchloß, Yift anzuwenden, denn die 

Erfahrung hatte ihn gelehrt, daß mit Gewalt gegen die 

Lateiner nichts auszurichten fei. Regelmäßig brauchten die 

Byzantiner in folchen Fällen krumme Wege, namentlich 

aber den goldbeladenen Ejel Philipps, des Macedonen, all- 

täglich. Die Byzantinerin erzählt ') weiter, ſchon vor dem 

Marih auf Yariffa hätten drei normanniſche Grafen eine 

Verſchwörung wider Boemund angezettelt, die jedoch ent- 

deeft worden fei. Das hat ficherlich abermals griechifches Geld 

gethan, denn obgleich fie fonft den Zuſammenhang der 

Sache verhülft, gejteht Anna doch unummwunden ein, daß 

einer der Schuldigen, dem es gelang, vor der bevorjtehen- 

den Verhaftung zu entwijchen, an den Hof des Alerius floh. 

Ein glänzender Beweis für die Glaubwürdigfeit 

Anna's ift Die Uebereinſtimmung des lateinischen Zeugen 

Wilhelm, des Apuliers, welcher über den Feldzug Boe- 

munds im Wejentlichen dasjelbe berichtet ?), was auch 

jene erzählt. Abgejehen davon, daß die Griechin ausführ- 

lichere Nachrichten mittheilt, weichen beide nur in zwei an 

jih unbedeutenden Punkten von einander ab, evftlich ver— 

ſchweigt der Apulier die ungeſtüme Forderung des Soldes, 

) Anna Comnena a. a. O. I., 243. 

2) Berk IX., 290 ff. — 
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welche Boemund zum Rückzuge zwang, und erklärt lettern 

duch Mangel an Yebensmitteln. Er jagt nämlich: „da 

Aleriud das Yager der Normannen eingenommen hatte, 

waren auch die dort aufgehäuften VBorräthe in feine Ge- 

walt gerathen, aus der weithin verheerten Umgegend aber 

vermochte Boemund jein Heer nicht mehr zu verſorgen.“ 

Im Uebrigen ift es begreiflich, daß der Apulier, welcher 

jein Werf Roberts Sohn und’ Erben, Roger, gewidmet 

hat, Bevenfen trug, von einer Verrätherei normanniicher 

Grafen zu reden. Als Erſatz für fein Schweigen in dieſem 

einen Punkte bringt ev Etwas vor, was geeignet ift, dei 

March Boemunds auf Yariffa zu erklären, „Der junge 

Herzog," ſchreibt Wilhelm, „belagerte ven Ort, weil er 

wußte, daß Yariffa eine veiche Stadt jei, und daß über- 

dieß faiferlihe Schäte (d. h. eine große Kaffe) dort auf- 

gehäuft Lagen." 

Ohne Mitwirkung feines Vaters durfte Boemund 

nicht daran denken, Gonftantinopel zu erobern; alfo mußte 

das eigentliche Endziel des griechifchen Feldzugs für Die 

Zeit der Rückkehr Noberts aufgejpart werden. Wohl aber 

fonnte Boemund mit den bejchränften Streitkräften, Die 

ihm der Vater zurückgelaſſen hatte, es verfuchen, die Der 

beſetzten Meeresküſte am nächſten gelegenen Provinzen des 

oſtrömiſchen Reichs in ſeine Gewalt zu bringen. Provin— 

zen aber werden am beſten dadurch unterjocht, wenn man 

die Hauptorte derſelben erobert. Nun bezeichnet der Apulier 

Lariſſa als einen reichen Ort, und fügt überdieß bei, daß 

kaiſerliche Schätze dort verwahrt wurden. Aus dem erſteren 

Punkt ergibt ſich, daß Lariſſa zu den Städten gehörte, 

welche Regierungen vorzugsweiſe zu Mittelpunkten der Ver— 

waltung auszuwählen pflegen; aus dem zweiten erhellt mit 
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Sicherheit, daß in Pariffa die Steuern großer Bezirke, 
vielleicht Provinzen, zufammenftrömten, folglich, daß es 

wirffih im politifcher und finanzieller Hinfiht eine Pro- 
vinzialhauptitadt war. Im folchen Pläten aber lagen bei 

den Byzantinern gewöhnlich Truppenförper, mit andern 

Worten, fie hatten ihre ftehenden Befatungen, welche über 

die Sicherheit der Provinz wacten. Daß dieß im ver 

That von Yariffa gilt, erfieht man aus dem jechamonat- 

lichen Wivderftand, welchen die Stadt dem ganzen Heere 

Boemunds leistete; fie muß nicht nur wohl befejtigt, 

fondern auch mit einer ftarfen Beſatzung verwahrt ge- 

wejen jet. 

Sp werden wir denn von einer andern Seite her 

auf denjelben Schluß getrieben, den die von Anna bezeugte ') ' 

Eintheilung der byzantinischen Streitmacht in ein thracifches 

oder conjtantinopolitanifches, eim macedoniſches und ein 

thejjaliiches Heer uns aufnöthigte. Die Themata Hellas, 

Pelopoues, Cephalenien, welche in den Tagen Conftantins 

des Pırpurgebornen noch bejondere Körper bildeten, er— 

jcheinen gegen Ende des 11. Yahrhunderts mit TIheffalien 

verbunden und Yariffa war der militärische und politifche 

Mittelpunkt einer großen Provinz geworden. 

An zwei Orten meldet ?) Anna, Boemund ſei, nach- 

dem er von dem verunglücten thejfaliichen Zuge zu Aulona 

angefommen — was allem Anjcheine nach im Frühling 

1084 gejchah — hinüber nach Apulien gefchifft, um feinen 

Vater zu fchleuniger Erneuerung des Krieges gegen Alerius 

anzutreiben. Wie ich ſchon früher bemerkte, waren die 

) Oben ©. 518. 
2) Opp. L. 236 und 280 ff. 
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Rüftungen Roberts im Herbite 1084 beendigt; in den 

Häfen der Südoſtküſte Italiens jtanden, laut dem Zeug— 

nifje ') Wilhelms des Apuliers, hundert und zwanzig be- 

waffnete — alfo eigentliche Kriegsfchiffe — und eine un- 

bejtimmte Anzahl von Frachtfahrern, beladen mit Roffen, 

Kriegszeug, Mundvorräthen in Bereitichaft. Die Abfahrt 

erfolgte, gemäß der ausdrüdlichen Angabe ?) des namen- 

(ofen Chroniften von Bari, im Oftober 1084, womit auch 

die Ausjagen ?) des Apuliers übereinjtimmen. Heer und 

Flotte der Normannen landete an der epirotiichen Küſte 

zwijchen Aulona und Buthrotum (dem heutigen Butrinto 

gegenüber der Inſel Korfu), wo auch die Vereinigung mit 

den Trümmern des im vorigen Jahre von Boemund be— 

jehligten Heerhaufens jtattfand. *) 

In größerer Gefahr als je jchwebte das oſtrömiſche 

Keih: denn hatte Mlerius im vorigen Jahre nur mit 

äußerſter Anftrengung fich der ſchwachen, weil getrennten, 

Streitkräfte Boemunds zu erwehren vermocht, jo fonnte er 

jest nimmermehr der gefammten Macht der Normannen 

des Südens widerftehen. Man erwäge wohl, fein deutjcher 

Kaifer Heinrich IV. jtand damals mehr in Mittelitalien, 

der neulich durch feinen Marſch gegem die Grenzen Bene— 

vents den Herzog Nobert zur Rückkehr nah Apulien 
genöthigt hatte, auch auf feine Empörung unzufriedener 

normannischer Barone in letterem Yande durfte Alerius 

mehr vechnen; den gefährlichiten der innern Gegner, 

') Berg IX., 293. 
?) Muratori, Script. V., 154 a., der abermal bei dieſer Gelegen— 

beit fichtlich die griechiiche Indictionenrehnung zu Grunde legt. 

3) Bert IX., 293 unten ff. 

3) Anna Comnena I., 282 unten und Pertz IX., 293. 
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feinen Neffen Iordan von Capua, hatte Robert vor der 

zweiten Abfahrt nach Epirus gründlih zur Ordnung ge 

bracht.) 
Kurz, nach menſchlicher Berechnung war Alexius und 

das glänzende, aber innerlich durch und durch faule Reich von 

Conſtantinopolis verloren, wenn nicht ein fremder Beſchützer 

dem Sinkenden die Hand reichte. Woher anders aber konnte 

dieſe Hilfe fommen, als von Venedig! Zum Glück für 
Alerius mußte das Gemeinwejen des Seelandes, fortge— 

riffen von dem jtärfjten der Triebe, dem der Selbiterhaltung, 

alles daran jeten, um zu verhindern, daß dev Normanne 

Robert fein Vorhaben vollbringe, denn wenn Apulien und 

Griechenland in eine und dieſelbe Hand gerieth, jo eut- 

ichlüpfte den Venetern nicht etwa blos der Handel mit 

dem Oſtreiche, jeit Jahrhunderten die wichtigjte Quelle 

ihrer Neichthümer, jondern fie liefen auch Gefahr, gänzlich 

vom Mittelmeere ausgejchloffen zu werden. Wer Diesfeits 

Brindifi, Otranto, jenjeits Aulona, Corfu und Butrinto 

bejitt, der hat gleichjam die Schlüffel zur Einfahrt aus 

dem adriatifchen Buſen nach dem Mittelmeer in der Taſche 

und nur mit feiner Einwilligung können Schiffe aus jenem 

in diejes gelangen. Neben einem normannifchen Küftenreiche, 

das Epirus, Hellas, Thefialien, Macedonien, Thracien 

mit Apulien vereinigte, würde eine Seemacht eriten Ranges, 

welche zu werden die Veneter damals im beiten Zuge 

waren, nun und nimmermehr in den Lagunen aufgefonmen 

fein, denn die Normannen, kühn als Soldaten zu Wafjer 

und zu Yand, zugleich faſt von demſelben Handelsgeiſte 

wie die Veneter erfüllt, hätten unfehlbar die Pulsadern 

') Bert IX, 292 unten ff. 
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der Macht und der Neichthümer Venetiens abgejchnitten. 

Alſo Kampf auf Yeben und Tod. 

Die früher erzählte Ausrüftung, welche Durazzo im 

Sommer 1082 gegen den Angriff Roberts deckte, war der 

erite Akt des venetischen Krieges gewejen. Auf ihn folgte 

ein zweiter, von dem Anna Comnena nichts weiß, ven 

dagegen Wilhelm der Apulier ſchildert ): „nachdem die 

Normannen Durazzo (im Febr. 1083) eingenommen hatten, 

jegelte die venetische Flotte zum zweitenmale nach der 

untern Stadt. Niemand hinderte fie am Einlaufen in den 

Hafen, aber fie fanden den Ort fat leer; denn Mangel und 

Elend hatte die Einwohner genöthigt, anderswo Unterfom- 

men zu juchen, im der Burg dagegen lag eine von Boe— 

mund hineingeworfene Bejatung. Da die Veneter jahen, 

dar ſie dieſelbe nicht leicht nehmen konnten, blieben jte nur 

fünfzehn Tage in Unterdurazzo und jcehifften dann weiter, 

auf die Nachricht hin, daß der Sohn des Herzogs dem— 

nächjt zurückkommen werde. Schon neigte fih der Winter 

zu Ende und Frühlingslüfte wehten wieder, als die Veneter 

nach Gorfu fuhren, wo fie auch die griechifche Flotte an- 

trafen. Nach einiger Zeit bejchlofjen fie, in die Heimat 

zurüczufehren, da die Ankunft des Herzogs Nobert ich 

jtet8 verzögerte.‘ 

Das heißt nun: im Herbite 1083, da Boemund im 

innern Ihefjalien jtand und Yariffa belagerte, erjchien die 

venetifche Flotte zu Durazzo, fand jedoch den Ort entvöl- 

fert und nur auf der Burg eine normannijche Bejatung, 

die aber zu ſtark war, als daß der venetijche Anführer 

hoffen fonnte, das Schloß mit feinen Seelenten zu nehnten. 

1) Bert IX., 292. 
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Auf die Kunde, daß Boemund ſich nicht länger in Thejja- 

lien halten fünne — denn Alerius hatte indeß das belagerte 

Yariffa eutſetzt — und demnächſt den Rückzug nach der 

Seefüjte antreten werde, jchifften Die Veneter weiter, blieben 

den Winter über in See und eroberten um den Anfang 

des Frühlings 1084, gemeinschaftlich mit dem griechifchen 

Admiral, der von jeinem Gebieter Alexius angewiejen war, 

das Unternehmen der Veneter zu unterjtügen, die Inſel 

Corfu. Bon einer Eroberung müſſen nämlich die Worte 

des Apuliers verjtanden werden. Alle Quellen jtimmen, 

wie ich früher zeigte, darin überein, daß Nobert bei der 

eriten UWeberfahrt, im Sommer 1082, Corfu in feine 

Gewalt gebracht hatte, jet aber waren dort die Venetianer 

im Bunde mit den Griechen Meifter; folglich lag zwifchen 

dem jetigen Zuftand und dem früheren, jeit dem Yuli 

1082 eingetretenen, nothwendig eine Waffenthat, welche 

den Bejit geändert hatte. Abgejehen von dieſen logiſchen 

Gründen jagt Anna mit dürren Worten ?): Corfu fei von 

Kobert abgefallen und in die Hände feiner Gegner gerathen, 

was denn laut obigem Zeugniß des Apuliers im Februar 

oder März 1084 gejchehen ift. 

Die Abficht, welche dem Schlage gegen Corfu zu 

Grunde lag, zielte dahin, dem Herzog Robert, deſſen zweite 

Fahrt nah Griechenland man erwartete, den freien Pak 

zu verrammeln. Da jedoch die Ankunft des Herzogs fich 
von Monat zu Monat verzögerte — eine Verzögerung, 

welche auch Boemund bejtimmte, nach Italien hinüber zu 

jeinem DBater zu eilen — fehrte die venetianische Flotte in 

die Yagumen zurüd. Allein jobald Alerius erfuhr, daß die 

') Opp. 1., 253 oben. 
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Rüſtungen Roberts ihrer Vollendung nahen, erließ er, laut 

dem Zeugniffe ') Anna’s, dringende Mahnfchreiben am die 

Beneter, mit ihrer ganzen Macht zu Hilfe zu eilen; dieſe 

ſäumten auch nicht, ehe Robert die Küfte von Epivus er- 
reichte, war die venetijche Flotte auf ihrem Poften erjchie- 

nen, d. h. hatte fie Korfu bejet. 

Die Regeln des Kriegs nöthigten den Normannen, 

exit Gorfu zu nehmen, ehe er den Rumpf zu Yande gegen 

Alerius eröffnete; denn wenn er die venetifche Flotte un— 

befiegt in feinem Rücken ließ, hätte er den unverzeihlichen 

Fehler begangen, jeine Verbindung mit der Heimat preis- 

zugeben. Alfo fuhr Robert aus dem Yager an der Küfte 

zwifchen Aulona und Butrinto, wo er gelandet, mit der 

ganzen Seemacht, begleitet von jeinen Söhnen Roger und 

Boemund,. hinüber nach Korfu. Dort fam es, laut der Aus- 

jnge Anna’s ?), zu zwei Seetreffen, in welchen die Veneter, 

denen ich abermal die byzantiniſche Flotte angejchloffen 

hatte, objiegten. Wilhelm der Apulier unterjcheidet zwar 

beive Treffen nicht, die nur durch einen Zmwijchenraum 

von drei Tagen von einander getrennt waren, aber er ge- 

jteht ?) ehrlich ein, daß die Normannen unterlagen. 

Anna fährt *) fort: „voll Freude über die errun- 

genen Vortheile ſandten die Veneter Schnellfegler nach der 

Stadt Venedig, um dort die Siege zu melden, verjäumten 

aber aus Uebermuth oder Fahrläſſigkeit, die Gegner weiter zu 

verfolgen. Allein Robert erhielt durch einen Veneter, Na- 

1) Opp. I, 283. 

2) Opp. I, 283. ff. 

3) Verb IX,, 294. 

*) Opp. I, 284. 
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mens Peter Contareno, der zu ihm überging, Nachricht 

von der Saumpfeligfeit des Feindes und rüſtete ſich zu 

einem dritten verzweifelten Kampfe.“ Wir jtoßen bier auf 

eine zweite Spur von PBarteiungen, die unter den Ve— 

netern gegen den Dogen berrjchten. Aus dem Namen des 

Verräthers jcheint zu erhellen, daß er entweder ein naher 

Verwandter oder gar ein Sohn des Dogen Domenico 

Gontareno war, der unmittelbar vor Silvio- den berjog- 

lihen Stuhl VBenetiend eingenommen hatte. 

Die dritte Schlacht, auf welche Anna in obigen 

Worten hinweist, endigte mit eimer fürchterlichen Nieder- 

lage der Veneter. „As der Herzog mit jeiner Flotte 

herannahte“, berichtet Anna weiter, „schloß der venetifche 

Anführer feine Schiffe mit ſtarken Tauen alſo aneinander, 

daß die fleinen in der Mitte, die großen auf den Flügeln 

ftanden, und fuhr fo, das bildend, was man im der 

Kunftijprache einen Mleerhafen ’) nennt, dem Feind ent- 

gegen." Thucydides ſchildert befanntlich in jeiner Geſchichte 

des pelopommefiichen Kriegs eine athenijche Kampfes weiſe 

zur See, welche Arzrmiss hieß und darin beſtand, daß 

Schnelfjegler die Yinie der Feinde durchbrachen, einzelne 

Schiffe von einander trennten und fie vereinzelt vernich- 

teten. Diefer Gebrauch muß fortgedauert haben. In dem 

Ausdrucke nun, welhen Anna gebraucht, glaube ich ein 

Gegenmittel des Diefplus zu erfennen, welches darauf be- 

rechnet war, das Durchbrechen unmöglich - zu machen. Zu 

diefem Zwede ſchloß man, meines Grachtens, die Schiffe 

durch ſtarke Taue, verjteht fich jo, daß gleichwohl für das 

Spiel der Ruder freier Raum blieb, aneinander. Die 

1) Wörtlih T6v Asyöpevov meAayokumnEvo. 
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ganze Yinie der in jelcher Weife verbundenen Schiffe glich 

einem Halbzirfel, deſſen Mitte die Fleinen, deſſen Enden 

und Stützpunkte die größeren Schiffe bildeten. Diejer 

Geſtalt verdankt, jo jcheint eg mir, auch der Kunſtausdruck 

feinen Urjprung. Vom Meer aus betrachtet, erfcheint 

jeder Hafen wie ein Halbfveis, ein jolcher war auch die 

bejchriebene Linie, aber ein Hafen nicht des Yandes, jon- 

dern mitten auf der See, darum reAayokın!v. 

Die beiden Flotten geriethen jofort aneinander und 

ein mörderiſches Gefecht entipann ſich. Die Griechen, jagt 

der Apulier, entflohen, allein die Veneter hielten uner- 

jhütterlih Stand, jedoch nicht mit Glück. Von ihren 

größten Schiffen wurden fieben in den Grund gebohrt 

und janfen mit der Mannfchaft unter, zwei enterte ver 

Feind’). Den Bertheidigern der fleineren Fahrzeuge in 

der Mitte erging es, laut der Schilderung Anna's, nicht 

bejjer und die Veneter hatten vor Beginn des Kampfes 

allen Balaft und die VBorräthe aus letteren herausgenom— 

men, um die Bewegung zu erleichtern; während des Ge- 

fechts drängten jich die Soldaten auf die eine dem Feind 

zugefehrte Vorderſeite, um ihre Pflicht zu thun. Dadurch 

geihah es, daß die Borderjeite von dem Gewichte der 

Mannſchaft nievergedrüdt ins Waffer fich ſenkte, während 

das hintere Ende hoch emporragte. Zuletzt jchlugen alle 

um und die Mannjchaft ftürzte ins Meer. Nicht weniger 

als 13.000 Beneter feien auf ſolche Weife, behauptet ?) 

Anna, umgefommen. 

') Berk VII, 294. 
2) Opp. I, 285. 
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Die Zahl derer, welche lebend in die Hände der 

Normannen fielen, bejtimmt Wilhelm der Apulier auf 

2700. Anna gibt feine Zahl an, bejtätigt aber die That- 

jache, daß Diele im Gefangenjchaft geriethen, und fügt 

weiter bei, Herzog Nobert habe gegen manche Gefan- 

genen mit jehmählicher Graufamfeit gewüthet, den einen 

die Augen ausreißen, andern die Nafe abjchneiden, wieder 

andern Arme oder Beine verjtümmeln laſſen. Meines Er— 

achtens verlette es den Stolz des Normannen, daß Ve— 

neter, daß folglich Italiener ebenfo tapfer fochten, als man 

es nur an den fühnften Söhnen des Nordens gewohnt 

war. Roberts Barbarei ift daher ein ehrenvolles Zeugnif 

für die Tüchtigfeit der Soldaten und Matroſen des See- 

Yandes. Wie es im ähnlichen Fällen gewöhnlich zu ge- 

ſchehen pflegt, weichen auch hier die Quellen bezüglich der 

Zahlen auseinander; während Anna Commena von 13.000 

Todten jpricht, welche die Veneter verloren, ſchweigt Wil- 

helm über die Zahl der Gefallenen, erwähnt aber 2700 

Gefangene. Ein dritter Chronift, Lupus, ſchätzt die Ve— 

neter, die am jenem Tage erjchlagen wurden, auf mehr 

als taufend. In einem Punkte dagegen, nämlich im der 

Zahl der großen"Schiffe, welche die Veneter in den Kampf 

führten, find drei Zeugen nahezu einig. 

Wie ſchon bemerkt worden, jagt Wilhelm der Apulter, 

fieben der großen Schiffe feien in Grund gebohrt, zwei 

geentert worden; es waren ihrer alfo im Gan— 

zen neun. Lupus jpricht ) von fünf, welche genommen, 

’ don zwei, welche verjenft worden ſeien, aljo von jieben. 

Eine dritte Quelle, und zwar eine venetifche, und zugleich 

Berk .V, 61. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. 35 
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eine folche, welche unzweifelhaft aus Urkunden gejchöpft 

bat, ſtimmt aufs Wort mit dem Apulier überein. Die 

Zufäge zur ambrofianischen Handjchrift der Chronif Dan- 

dolo's enthalten ') die Bemerkung: in alten Pergamenten 

jteht zu lefen, daß die Veneter zur Zeit des Dogen Silvio 

dem Baſileus Alerius auf feine Bitte eine Flotte von 36 Laſt— 

ichiffen, 14 Drei-Ruderern und 9 Galeoten zu Hilfe wider 

den Normannen Robert gejchiet haben. Offenbar find dieſe 

Galeoten die neun großen Schiffe des Apuliers. Die Form 

Galeota ift das Augmentativ von Galea, welches ein 
Kriegsſchiff bezeichnet. Die Galeoten waren nach der 

Beichreibung?) eines Schriftitellerg ang den jpäteren Zeiten des 

Mittelalters hochbordige Oxlogichiffe mit Gerüften um die 

Maſtbäume, won welchen herab Bogenſchützen, Schleuderer 

(oder auch mit griechifchem Feuer bewaffnete Stüdmeifter) 

den Feind bejchojien. 

Noch muß ich die Zeit der für die Veneter jo un— 

glücklichen Seejchlacht bei Korfu bejtimmen. Wilhelm der 

Apulier jagt:?) als Herzog Robert fich zur zweiten Ab- 

fahrt nach Epirus anfchiete, war es Herbſt. Galfred 

Malaterra verſetzt ) eben dieſelbe mit dem Apulter zu— 

ſammenſtimmend in den September 1084. Weiter be— 

richtet Wilhelm, daß Robert nach der Ueberfahrt faſt zwei 

Monate wegen widriger Winde auf der Küſte zwiſchen 

Aulona und Butrinto ſtill liegen mußte, ehe die See— 

—— um Corfu begannen. Demnach fällt die Schlacht 

!) Muratori, Script. Ital. XII., 249, Note *. 

2) Du Cange sub voce Galea. Neue Ausgabe von Didot. 

111., 462, dritte Spalte. 

3) Berk IX; 293. 

) Muratori, Script. Ital. V., 589, a. 
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in den November 1084, und genau eben diejen Monat 

nennt ") ein fpäterer Zeuge, dev jedoch in der Regel gute 

Quellen benügte, nämlich Erzbiſchof Nomuald von Salerne. 

Hiezu kommt noch, daß laut Wilhelms Ausfage?) erſt nach 

der Schlacht die rauhe Winterzeit anhub, was abermal 

auf den November hinweist. Der ungenannte Chronijt von 

Bari dagegen behauptet, nicht im November, jondern erſt 

im Januar 1085 (nach unferer Weife zu zählen) habe 

Herzog Robert die Veneter vor Corfu befiegt. Allein jeine 

vereinzelte Ausjage fann meines Erachtens gegen die Ein- 

jtimmigfeit jo vieler andern achtungswerthen Zeugen nicht 

bejtehen. 

Neununddreißigſtes Kapitel. 

Doge Faledro. Benedig rettet das Oſtreich. Dank des 
Kaiſers. Die Goldbulle von 1082. 

Der Eindrud, den die Kunde von den Vorgängen 

bei Corfu im Venetien hervorbrachte, muß ein erjchüttern- 

der gewejen fein. Wie viele Väter und Mütter wird es 

gegeben haben, die den Verluſt von Söhnen, wie viele 

Witwen, die den Tod von Männern beflagten! Die all- 

gemeine Berzweiflung entlud ſich vernichtend über dem 

Haupte des Dogen Silvio. Dandolo jchreibt ’): „wegen 
des Verluſtes der gegen Robert ausgeſchickten Flotte ent- 

1) Muratori, Seript. Ital. VII., 175. 

) Ber& VII, 294, unten. 

3) Muratori, XIL, 249. 
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brannte der Zorn der Veneter wider den Dogen, aljo daß 

derjelbe abgejett ward, nachdem er zwölf Jahre den herzog- 

lichen Stuhl Benetiens eingenommen hatte.“ Ueber die früheren 

Greigniffe des dreijährigen Seefrieges theilt Dandolo ſonſt 

nur verworrene und ungenügende Nachrichten mit; aber 

die Kataftrophe jteht vollfommen feſt; jene Zuſätze des am- 

brojianifchen Coder melden !) unter Anderem, daß Doge 

Silvio als Mönch, folglih nachdem ev in ein Kloſter ver- 

ftoßen worden war, eine Kirche auf Rialto wiederher- 

jtellte. - 

Rechnen wir! Nach Dandolo’s Angabe hat Silvio 

im Jahre Chrifti 1071 das Dogat angetreten. Da das 

Venetianer Jahr, wie wir wifjen, mit dem 25. März beganır, 

kann die Erhebung Silvio's vecht gut Anfangs: März 

1072 (mach unferer Rechnung) erfolgt fein. Zwölf Sabre 

rund verwaltete er das Dogat; Dandolo fügt, nicht wie 

er ſonſt häufig tut, überzählige Monate bei; aber nichts 

hindert anzunehmen, daß Silvio bis zum November oder 

December 1084 ſaß, und daß fein Sturz unmittelbar nad) 

Ankunft der Kunde von dem unglücdlichen Ausgang ver 

Seeſchlacht erfolgte. Dandolo's Worten wiederfährt dur 

dieſe Vorausjegungen feine Gewalt. 

Wie oben gezeigt worden, jpricht Anna Comnena 

von Fehlern, welche die DBeneter, d. h. deren Anführer 

nach den jiegreichen Kämpfen, die der unglüdlichen See- 

Ichlacht vorangingen, aus Uebermuth oder Fahrläſſigkeit 

begaugen hätten. Sch glaube, man it berechtigt, hieraus 

den Schluß zu ziehen, daß die öffentliche Meinung in Ve— 

netien das große Unglüd, das den Staat traf, einem 

i) Muratori. XII. 250, unten Note **. 
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hervorragenden Manne, nämlich dem Dogen Schuld gab, 

und ihn dafiir verantwortlich machte. Meines Erachtens 

hat Silvio der Schlacht nicht angewohnt, jondern ift, als 

fie geliefert wide, zu Venedig gewejen. Weiter wage ich 

die Vermuthung auszusprechen, daß Silvio einer von 

denen war, die laut dev Ausſage Anna's auf Schnelfjeglern 

nach Venedig eilten, um dort die erfochtenen Vortheile 

zu verfünden. Denn man erwäge wohl: während bie 

Namen Roberts ımd jeiner Söhne in den Gefechten um 
Corfu jtets erwähnt werden, führt auch nicht eine einzige 

Quelle ven Namen Silvio's auf, jondern nur im Allge- 

meinen ift von einer Niederlage der Veneter die Rede. 

Hätte fih damals Silvio auf der Flotte befunden, jo 

würde ev jicherlih im irgend einem der Berichte ge— 

nannt jein. 

Dat längit eine Partei ihm entgegenwirkte, davon 

haben wir mehrere Spuren entdedt. Yett, da während 

der Abwejenheit und, nach der Meinung Bieler, wegen 

derjelben und alſo durch fein Berjchulden der Staat eine 

Flotte und viele Mitbürger verloren, wurden alle älteren 

Vorwürfe und gewiß auch die ehrgeizige Heirat mit der 

griechiſchen Prinzefjin aufgefriicht. Silvio mußte fallen, 

das Meijte aber trug zu jeinem Sturze derjenige bei, 

welcher jein Nachfolger wurde. Dandolo jagt '): „Vitalis 

Faledro, der im Jahre 1084 ven herzoglichen Stuhl be— 

itieg, hatte durch Verjprechungen und Gejchenfe die Aus— 

treibung Silvio's durchgeſetzt.“ 

Der neue Doge begann damit, daß er gleich ſeinem 

Vorgänger ein Bündniß mit Baſileus Alexius ſchloß, und 

) Muratori, XII., 249 unten. 
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eine zweite Flotte gegen Nobert Wizkard führte. Dan— 

dolo fährt ') fort: „auf Bitte des Bajileus Tief Faledro 

wider Robert aus, ward aber mit den Griechen vereint 

durch die Normannen bei Safinum gejchlagen." Das muß 

nothwendig zwifchen dem December 10854 und dem Juli 

des folgenden Jahres gejchehen fein; denn in eben ge: 

nannten Monate ftarb Nobert auf der Inſel Cephalenien 

und über den December 1084 fanı die Erhebung Fale- 

dro's nicht wohl hinausgerückt erden. Was den Ort 

der Niederlage Faledro’s betrifft, fo meint Dandolo ohne 

Zweifel die Heine, unweit Aulona gelegene Felſeninſel 

Saſeno, die Schon im Altertfum als Seeräuberneft berüch- 

tigt war?). Und bier tritt gewifjermafjen der Apulier 

Wilhelm als Zeuge neben ihm ein, denn laut des leßteren 

Darjtellung ?) bezog Nobert Wizfard nach der fiegreichen 

Seejchlacht bei Corfu mit feinen Schiffen und dem Yand- 

heere Quartiere zwifchen Aulona und dem Orte Dric, 
alfo unfern der Inſel Saſeno, welche Dandolo nennt. 

Wenn je der Kampf zwiichen den VBenetianern erneuert 

ward, muß es in dortiger Gegend zum Schlagen gekom— 

men fein. 

Sonderbarer Weife Spricht!) Wilhelm von Unfällen, 

welche das nmormannifche Heer, während es dort lagerte, 
durch verheerende Seuchen erlitt; doch son Kämpfen mit 

Denetern jagt er fein Wort. Sein Stillichweigen wird 

!) Muratori, XII., 251 oben. 

2) Forbiger alte Geographie, III. S52, . Ferrarius, Lexic. 

1I. 164, a unten. 

3) Bert IX., 294 unten, ff. 

*) Pertz IX., 295. 
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zwar durch den Chronijten Yupus ergänzt, welcher zu ver- 

jtehen “gibt '), daß Robert nach der Schlacht von Corfu, 

und im Yaufe des Jahres 1085 (nach unferer Rechnung), 

abermal glücklich gegen die Veneter focht. Immerhin aber 

zeugen ſowohl er, als auch Dandolo von einer Niederlage 

der Deneter und wiſſen nichts von Vortheilen, welche 

eben diejelben über die Normannen errangen. Cine dritte 

Duelle dagegen, die Byzantinerin Anna Commena, jagt 

aus, daß die Veneter nach dem Verlufte der Seejchlacht 

von Corfu nicht nur den Krieg wider Nobert erneuerten, 

fondern auch, daß jie den emdlichen Sieg davon getragen 

und das ovjtrömische Neih vom Untergange gevettet 

haben. 

Die Kaiferstochter fchreibt ?): „nach der Schlacht bei 

Corfu jandte Robert an die Beneter Botjchaft des Inhalts: 

Jeder, der einen im normanniſche Gefangenjchaft gefallenen 

Verwandten auslöjen wolle, möge frei und ohne Gefahr 

fommen und unterhandeln. Allein die Veneter antwor- 

teten: wijje Herzog Nobert, wenn du auch vor unfern 

Augen unjere Weiber und Kinder umzubringen gelüfteit, 

würden wir doch von dem Bunde mit dem Baſileus nicht 

ablafjen, jondern mit äußerſter Anftrengung fortfahren, 

das ojtrömiiche Reich zu vertheidigen. In der That 

rüjteten fie furz darauf eine neue Flotte aus, fuhren nach 

Butrinto, griffen die Seemacht Roberts an und brachien , 

ihr eine Nieverlage bei." Weiter erzählt Anna, daß 

Herzog Robert, durch den neuen Schlag nicht erjchüttert, 

feinen Sohn Roger nach der Inſel Cephalenien hinüber— 

') Bert V., 61, unten, de vietis Veneticis. 

2) Opp. I., 285, unten ff. 



592 Neumunddreißigites Kapitel. 

ſchickte um den gleichnamigen Hauptort derſelben zu er— 

obern, und daß zuletzt Robert felber überſetzte, aber von 

einem Fieber ergriffen ward, an welchem er im Juli 

1085, zwei Monate nach Papjt Gregor VIL., jtarb. 

Immerhin will ich glauben, daß die Veneter, nach 

oder vor dem Siege, den Anna erwähnt, eine oder 

mehrere Schlappen erlitten, auf die Dandolo und Yırpus hin- 

weifen; dennoch jteht feit, daR das ganze normanniſche 

Unternehmen und zwar hauptfächlich in Folge der jeltenen 

Ausdauer, welche die VBeneter entwidelten, zuleßt wie eine 

Seifenblafe, im Nichts zerrann. Auch Wilhelm der Apulier 

erwähnt die Belagerung Cephaleniens. Aus den Zeug- 

niffen beider Schriftiteller erhellt daher jonnenklar, daß 

nach erfolgter Eroberung Corfu's durch die Normannen 

Sephalenien zu einem Hauptwaffenplate der Griechen einge- 

richtet worden war. Wie kann man aber eine Inſel vertheidigen 

ohne Schiffe! Folglich ſtand fortwährend eine Flotte wider 

die Normannen Roberts in See. Das kann aber wahrlich 

nur der Yöwe von ©. Marco gewejen jein, denn ohne die 

Beneter vermochten die Byzantiner wider die Normannen 

zu Waſſer jo viel als Nichte. 

Endlich kommt noch eine weitere Thatjache und zwar 

eine entjcheidende in Betracht. Auch nach der Darjtellung 

Wilhelm's des Apuliers, der als erjter Zeuge geachtet zu 

“werden verdient, hat Robert Wizard, laut dem Be— 

richt der Byzantinerin Anna, während des zweiten 

Zugs gegen Epivus fo gut als faft gar feine Yort- 

jchritte gemacht. Vom October 1084, da er anlangte, 

bis zum Juli 1085 blieb er auf der Küſte zwijchen 

Aulona und Butrinto. hängen, ohne daß er das 

Schwert gegen Alerius gezogen oder jonjt irgend etwas 
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auf der Yanpfeite unternommen hätte. Das fam daher, 

weil die Venetianer nach dem Verluſt der Schlacht vor 

Corfu, theils muthig die See gegen ihn hielten, theils auf 

Gephalenien einen neuen Waffenplak, an jich fir die Nor- 

mannen fo gefährlich als Corfu, anlegten. Ohne fich die 

Beneter vom Halfe gejchafft zu haben, durfte er jeine 

Waffen nicht wider Conftantinopel, das eigentliche Ziel 

des neuen Zuges, fehren, denn fonjt wäre unfehlbar jeine 

Berbindung mit Süditalien, woher ev Zuwachs an Truppen 

und Vorräthe zog, durch die Veneter abgefchnitten worden, 

was das ganze Unternehmen in die Luft gejtellt hätte. 

Gleichwohl fühlte ſich Nobert zu ſchwach, um die Veneter 

aus dem adriatifchen Meere zu vertreiben; deßhalb gejchah 

e8 nun, daß er zwifchen dem October 1084 und dem 

Juli 1085 feinen Schritt vorwärts fan. 

Unverfennbar hat Nobert damals die Erfahrung ge— 

macht, daß er, um das griechifche Neich zu jtürzen, mit 

einem Sturm auf Stadt-DVenedig hätte begimmen müſſen. 

Aber das würde ihm voraussichtlich nicht wohl - befommen 

jein, denn die DVBenetianer waren feine — Bhzantiner, 

jondern ein tapferes Volk. Außerdem fallen noch die Dinge 

in's Gewicht, die unmittelbar nach Roberts Tode auf 

Gephalenien vorgingen. Kaum hatte der Herzog ausge- 

baucht, als, laut der Ausjage ) des Apuliers Wilhelm, 

panifcher Schreden das auf Cephalenien lagernde Heer 

ergriff. Sie ftürzten auf ihre Schiffe los und flohen nach 

Stalien hinüber. Das fann nur die Angjt wor einer vene- 

tischen Flotte, welche in See war, gewirkt haben. Ebenſo 

) Berts IX., 297 ff. 
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jcehnell gingen die Eroberungen auf dem epivotiichen Feſt— 

lande verloren, namentlich die Burg von Durazzo. 

Anna Commena meldet’): „Als der griechiſche Ba— 

fileus, mein Vater, Kımde vom jchnellen Tode Robert's 

erhielt, athimete er auf, als wäre er von einer Centnerlaſt 

befreit, und wandte ſofort feine Aufmerfjamfeit Durazzo 

zu. Bon ihm aufgefordert, erliegen gewijfe damals in 

Conſtantinopel anweſende VBeneter an ihre in Durazzo an- 

gejiedelten Yandsleute, jowie an die dortigen Amalfitaner 

Schreiben, worin fie diejelben aufforderten, die Stadt au 
den Bafileus zu übergeben; auch Alerius ließ es feiner- 

jeits nicht an Verfprechungen fehlen. In der Stadt ward 

eine Verſchwörung angezettelt, welche gelang. Die Ver— 

jhworenen machten den nieder, welcher (1082) ven Kath 

gegeben hatte, Durazzo den Normannen in die Hände zu 

jpielen, erjtiegen die Burg und lieferten fie an Alexius 

aus.‘ 

Dan fieht nun, umwiverlegliche Thatſachen zeugen 

für die Wahrheit der Ausjagen der byzantinijchen Kaiſers— 

tochter und gegen den Bericht Dandolo’s, laut dejjen 

Darftellung Doge Vitalis Faledro jo gut als fein Vor- 

gänger Silvio nur unglüdlic) gegen den Normannen ge- 

fochten haben joll. Aber warum verbirgt er den. wahren 

Hergang, der doch ehrenvoll für fein Baterland war? 

Ich getraue mir das Näthjel zu löſen. Ueberall, wo in 

früheren Zeiten davon die Nede ift, daß DBenetien den 

Griechen Kriegshilfe leitete, fügt Dandolo irgend ein 
Wörtchen bei, welches zu erfenmen gibt, daß er Dienite 

der Art migbilligte. Erfüllt von dem Geijte feines Ahn— 

ı) Opp. I., 289 ff. 
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bern Heinrich Dandolo, welcher Conjtantinopel eroberte, 

hielt er e8 für Unfinn, dem griechiichen Weich, einer ver- 

lornen Macht, beizufpringen, die doch nie auf eigenen Füßen 

ſtehen könne und früher oder jpäter untergehen müſſe. Aus 

demjelben Grund verwarf er, meines Erachtens, auch das 

Bündniß, das die Dogen Silvio und Faledro mit Alerius 

geſchloſſen hatten, und ließ ſich hinreißen, gering von ihren 

Wuffenthaten zu reden. 

Begreiflich ift, daß erlauchte Veneter, denen ein Ur- 

theil zuftand, im 13. und 14. Jahrhundert alfo von By— 

zanz dachten. Dennoch glaube ich in vorliegender Schrift 

dargethan zu haben, daß das Urtheil Dandolo's nicht auf 

den Zeitraum vom 6. bis gegen Ende des 11. Jahrhun— 

derts paßt, jondern daß im Gegentheil die byzantiniſche 

Amme, mochte fie an fich noch fo erbärmlich fein, dem 

venetianiichen Gemeinwejen während jeiner Kindheit jehr 

eripriegliche Dienſte leijtete. Mit dem Zeitalter Gregors VII. 

in die Jahre männlicher Kraft getreten, jchleuderte Venedig 

die Wiege weg, wurde jtatt eines Schützlings erſt Bejchüter, 

bald, durch Undank erbittert, Todfeind des griechifchen 

Ditreichs. Das entipricht Alles dem gewöhnlichen Weltlauf. 

Und nun nachdem durch forgfältige Prüfung der 

Quellen feſte Ergebniffe gewonnen worden, find wir im 

Stande, eine wichtige Schlußfolge zu ziehen. Frage: wer 

hat in den Jahren 1082—1085, zum Zeit, da dem byzan— 

tinischen Neiche eine größere Gefahr drohte, als je feit 

ven Tagen Conſtantin's I., den wanfenden Thron des 

Bafileus vor Umsturz bewahrt? Niemand anderer als 

Venedig! Mag man fih noch jo jehr gegen die nackte 

Wahrheit jträuben, heraus muß das Befenntnif, daß die 

byzantiniſche Monarchie, noch immer eine Weltmacht, welche 
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große Streden in zwei Erotheilen, in Aſien und Europa, 
beſaß, durch eine einzige Stadt, deren Gebiet ſich urſprüng— 

lich über wenige und wüſte Inſeln erſtreckte, vom Unter- 

gange — worden iſt. 

Diejenigen ſelber, deren Stolz durch Anerkennung 

des unverhüllten Thatbeſtandes eine kaum zu verſchmerzende 

Wunde erhielt — Baſileus Alexius und ſeine Rathgeber — 

haben der Wahrheit die Ehre gegeben, verſteht ſich, weil 

ſie nicht anders konnten. Anna Comnena erwähnt !) die 

Goldbulle, welche damals ihr Vater zu Gunſten der Ve— 

neter ausſtellte, und beſchreibt in kurzen Umriſſen ihren 

weſentlichen Inhalt. Glücklicher Weiſe iſt die Urkunde?) 

ſelbſt auf uns gekommen, obwohl nur in einer ungenügen— 

den lateiniſchen Ueberſetzung. 

Ausgeſtellt iſt ſie im Mai der Weltſchöpfung 6590, 

nach byzantiniſcher Rechnung, welche Friſt mit dem Jahre 

1082 abendländiſcher Aera zuſammenfällt; da jedoch im 

Texte fein venetiſcher Doge, weder Silvio noch deſſen 

Nachfolger Faledro, namentlich aufgeführt iſt, ſcheint mir 

die Vermuthung begründet, daß ſie um etwas über zwei 

Jahre in den Anfang des normanniſchen Kriegs zurück— 

datirt und erſt zur Zeit, da Venetien feinen Dogen hatte, 

d. h. nach dem Sturze Silvio's und vor Erhebung Fa— 

ledro’8 ausgefertigt worden jein dürfte. Damals handelte 

e8 jich darum, die Veneter zu einer zweiten Ausrüjtung 

zu bewegen, und wenn je jonjt, durfte zur angezeigten 

Frist Bafileus Alexius feine Opfer ſcheuen, weil er ſonſt 

unfehlbar verloren war. Hiezu fommt noch, daß Anna 

!) Opp. I., 286 ff. 

2) Fontes rer. austriac. XII., a. ©. 50 ff. 
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Comnena erſt nach Ausrüjtung der zweiten Flotte, folglich 

erit gegen Ende des Jahres 1084 die Goldbulle er- 

wähnt. 

Sie beginnt mit dem Eingeftändniß, daß die Vene— 

ter dem griechifchen SKaiferreich unermeßliche Dienjte ge- 

Yeijtet hätten. Zum Yohne für diefelben bewilligt der Ba— 

fileus folgende aufßerordentlihe Gnaden: erſtlich, jährlich 

werden 20 Pfund Gold auf fichere Gefälle in Conſtan— 

tinopel angewiejen, welche die Veneter nach eigenem Er— 

mejjen unter die Kirchen ihres Yandes vertheilen mögen. 

Zweitens: der Doge erhält für fich und feine Nachfolger 

die Würde eines Protoſebaſtos jammt einer entiprechenden 

Bejoldung. Dieje Würde wies ihm den nächſten Rang 

nach dem Baſileus jelbit an. Drittens: der Patriarch von 

Grado wird fir ſich und feine Nachfolger mit dem 

Titel eines Hhpertimus (reverendissimus) geſchmückt, jammt 

einer Rente von 20 Pfund Goldes. Viertens: die 

St. Mareusfirhe auf Rialto erlangt das Recht, von allen 

Waarenmagazinen, welche jolhe Amalfitaner, die unter 

Gerichtsbarkeit des Patricius der Hauptſtadt jtehen, ei 

es in Conjtantinopel, jei es im übrigen Romanien, innehaben, 

jährlich einen Pachtjchilling von je drei Byzantinern zu 

erheben. Deßgleichen erhält eben dieſelbe zum Geſchenk 

alle Buden, die an gewiſſen genau bejtimmten Plätzen der 

griechijchen Hauptſtadt (auf deren Oertlichkeit ich nicht 

eingehen kann) aufgerichtet find. Folgen noch einige an— 

dere Bergabungen an geiſtliche Anstalten Venetiens. Die- 

jelben betreffen Orte, die theils im Conſtantinopel, theils 

zu Durazzo gelegen find. 

Das die Bewilligungen, welche Baſileus Alerius 

einzelnen bevorzugten Ständen oder Perfonen des See- 



558 Neununddreißigftes Kapitel. 

lands, dem Dogen, dem Patriarchen, der Geiitlichfeit ber 

jtimmter Kirchen gewährte. Nun bemerfe man: wenn 

ſonſt in früheren Zeiten griechifche Baſileis den Venetern 
Gnaden erwiejen, geſchah Solches ſtets zu Gunften des 

Dogen, der ganzen Gemeinde, oder insbejondere des vene- 

tiichen Adels, d. h. der Hanvelsgilde. Hier aber, im 

vorliegenden Falle, jtrömen neben dem Dogen Bortheile 

über Vortheile auf den Patriarchen und den Glerus 

herab. Das waren Früchte der veränderten Verfaſſung, 

oder wenn man jo will, des Einfluſſes, den Gregor’s VI. 

überlegener Geift auf die öffentlichen Berhältniffe Vene— 

tiens geübt hatte. Der Baſileus fühlt, daß der ariechiiche 

Thron hinfort nur mit Hilfe der Veneter bejtehen fann, 

aber zugleich entgeht ihm auch nicht, daß es zu jolchem 

Zwede nicht mehr genügt, wenn er den Dogen in feinen Kreis 

zieht, jondern er begreift die Nothwendigfeit, auch den Pa— 

triarchen von Grade zu gewinnen. Denn diejer Patriarch iſt 

der zweitmächtigite Mann im Seelande, von dejjen Bei- 

ſtand hinfort die Fortdauer des Dftreichs abhängt. 

Noch ein anderer Punkt muß in’s Auge gefaßt wer- 

den, der die Veneter in einem andern minder günjtigen 

Yichte erjcheinen läßt. Die Renten, welche die Goldbulle 

dem Patriarchen und den Kirchen des Lagunenſtaates ver- 

leiht, fliegen autentheil® aus den Taſchen der Amalfitaner, 

eines kleinen italienischen Volks, das ſo oft in morgen— 

ländijchen Urkunden neben den Venetern genannt wird, 

und nächit ihnen große Vorrechte dajelbit genof. Die be— 

treffenden Textesworte beweifen, daß die Veneter Schritte 

gethan haben, um Läftige Nebenbuhler auszuftechen. Das 

war eine Wirkung kaufmänniſcher Eiferfucht, einer Leiden— 
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ichaft, welche nicht eher ruht, bis der letzte Mitbewerber 

weichen muß. k 

Folgen nun die Vortheile, welche Alexius dem vene- 

tifchen Handelsjtand eimräumte: diefelben find unerhört, 

ih wenigſtens fenne fein ähnliches Beifpiel in dev Ge— 

ichichte. Der Tert der Goldbulle fährt fort: „frei mögen 

die Veneter Handel treiben mit allen möglichen Waaren, 

faufend und verfaufend, in jedem Theile unſeres Reiches, 

ohne den gerinaften Zoll oder irgend welche Abgaben, 

wie ihr Name lauten möge, zu entrichten." Nicht zufrieden 

mit diefer allgemeinen Beſtimmung führt die Urkunde eine 

Reihe ver wichtigiten Handelsjtädte des Oftens auf, in welchen 

den Venetern zolffreier Berfehr gejtattet jein joll. Die 

Namen find folgende: Großlaodicen, Antiochta, Mamiftra, 

Arana, Tarjus, Attalia. Sofort beginnt eine zweite Linie: 

Strovilus, Chios, Theologen, Phofa. Kommt die dritte 

Linie: Durazzo, Aulona, Coripho oder Korfu, Bondiza 

(das heutige Woniza), Methone, Coron, Nauplia, Corinth, 

Thebä, Athen, Euripus, Demetrias, Tejjalonich, Chryſopolis, 

Peritheorion, Abydos, Rodoſto, Adrianopel, Apron, Heraclen, 

Selembria, endlich Conjtantinopel, welches die Byzantiner mit 

dem Namen der Weltjtadt (Megalopolis) ſchmückten. 

Diefe Zufammenftellung, die ich der leichteren Ueber- 

jicht wegen, doch ohne das Geringite am Texte zu ändern, 

in drei -Öruppen oder Yinien eingetheilt habe, iſt wohl 

überlegt und entjpricht der Natur. Die erjte Linie be— 

ginnt im Winkel Syriens gegen Kleinafien Hin mit Yao- 

dicen. Befanntlih gab es drei Städte diefeg Namens, 

eine an der ſyriſchen Küjte, eine am Libanon, eine in 

Kleinafien am Lycusfluſſe. Nicht nur der Beiname „die 

große”, jondern ebenfojehr die Ordnung der nächjten ge- 
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nannten Plätze beweist, daß Yaodicen am Meere gemeint 

ift. Zieht man vom hier eine Linie längs der Meeres— 
füjte, doch jo, daß einige bedeutende Punkte bis 3—4 

Meilen in's Innere berührt werden, nach der Südweſtpitze 

Kleinafiens hin, jo folgen die Orte genau im der vom 

Texte bejtimmten Reihe: Antiohia am Orontes, nördlich 

von da, etwas im Innern Giliciens NMamiftra '), dann 

gegen Wejten Adana, weiter am Meere Tarjus, die 

Heimat des Apoſtels Paulus, endlich Attalia am pamphy— 

liſchen Meerbuſen, der heute noch nach der gleichen Stadt 

Golf von Adalia heißt. 
Nun begimmt die zweite Neihe, welche dis Brücke 

nach Europa hinüber bildet. Diejelbe umfaßt zwei In— 

jeln, und eben jo viele Städte der kleinaſiatiſchen Weſt— 

füjte. Der Name Strovilus (srpößnros in byzantinijcher 

Weife Strowilus ausgefprochen) kommt bei den alten 

Griechen und Römern meines Wiffens nicht vor, wohl 

aber bei den Bhzantinern des Mittelalters. Die alte 

Provinz Carien hieß damals Thema der Cibyrräoten. Nun 

zu eben diefem Thema rechnet?) Conftantin dev Pırrpur- 

geborne Die Dertlichkeit, „welche, wie er jagt, „heutzu- 

tage Strovilus genannt wird." Auch die Fortjeger ?) der 

Chronik des Theophanes, jowie Cedrenus ) erwähnen fie 

wiederholt. Sodann erhellt aus einer dritten Stelle ’) 
der Fortjeger, daß Strovilus eine Injel war. Das Wort 

!) Siebe Ferrarius, Lexicon. geogr. 
2) Opp. editio bonnens. III., 36 unter. 

3) Theophanes, Continuat. edit. bonnens. ©. 367, 705, 830. 

*) Cedreni opp. edit. bonnens. II., 262. 

5) A. 0. 0. ©. 388. 
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bedeutet Pinienzapfen und ausdrüdlich bemerken die Zeugen, 

das Eiland jei wegen feiner Gejtalt jo genannt worden. 

Welche von den auf der Küſte Cariens gelegenen Inſeln 

gemeint jei, iſt jchwer zu jagen: ich möchte auf Telos oder 

Carpathus vathen. 

Schwieriger ift die Erflävung von Theologen. Doch 

getraue ich’ mir das Wort mit Hilfe byzantinijcher Chro— 

nifen zu entziffern. Sankt Yohannes, der Yieblingsfchüler 

des Herrn und Berfafjer ver Apofalypje, erhielt befanntlich vor— 

zugsweife den Namen des Theologen. Num zu feiner Ehre er- 

hob jich bei Ephejus, wo er jo lange geweilt het, unweit 

dem Hafen, der zugleich ein vielbeſuchter Meßplatz war, 

ein Tempel, der jammt dem Plage TIheologon hieß. Dieß 

erhellt 3. B. aus folgender Stelle!) der Chronif des 

Theophanes: „im Jahre Chrijti 787 reiſte Bafileus Con- 

ſtantin V. nach Ephejus, verrichtete feine Andacht im 

(Tempel des) Theologen und ließ von den Mauthein— 

fünften des dortigen Marktes, welche jährlih 100 Pfund 

Goldes betrugen, zu Ehren des heiligen Apoftels und 

Evangeliſten Johannes eine gewiſſe Summe nad.“ 

Die Inſel Chios kennt Jedermann. Phocia endlich 

ijt dev vielgenannte Ort auf der Küfte Kleinafiens. 

Die dritte Yinie nimmt zum Ausgangspunft die byzan— 

tinifche Nordweſtgrenze am adriatifchen Meerbufen. In natur- 

!) Theophanis Chronographia, ed. lassen. Bonnae. 

1839: Vol. L, 728. Der Text lautet: 6 Paoıkeds rarziday eis 
"Epsoov nal ed£dnevoc Eis Tv VEoAdyoy, TO MOMELKRLOV 

(die Mauth) 78° Tavmypplon Exarov Arpoy ypusls Öv, 

Erobpıoey npds Yepareiav says ANooTöAg.Kal zdayjeitste‘ 

"loavve. s 

Gfrörer, Byzantinifhe Geſchichten. 36 
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gemäßer Ordnung reihen ſich aneinander Durazzo, Aulona, 

Corfu, Woniza (am jegigen Meerbuſen von Arta), Methone au 

der mejjenifchen Küſte (das heutige Modon), dann Coron, 

Nauplia, beide ſchon mit den neugriechiichen Namen, weiter 

Gorinth, Thebä, Athen; dann Chalcis oder das heutige 

Negropont auf Euböa. Euripus hieß nämlich im Mittel- 

alter nicht blos die Meerenge, welche Euböa vom Feſt— 

lande trennt, jondern auch der Hauptort des Eilands !). 

Weiter wird genannt Demetrias auf Thejjaliens Küſte, 

dann Chryſopolis unweit den Mündungen des Strymon 

in Macedonien; der alte griechiihe Name lautete Amphi— 

polis >); jodann in Thracien, abjeits der Küjte, die Stadt 

Peritheorion, vermutblich wegen der schönen Ausficht jo genannt, 

ein biichöflicher Sit, der unter dem Batriarchenjtuhle von Con- 

jtantinopel jtand ?); Abydos auf der aſiatiſchen Seite des 

Hellespont, heute eines der Dardanellenjchlöffer, Rodoſto, 

Heraclea und Selembria au der Propontis, ferner im 

Innern Apri oder Apron, dann noch weiter ab von der 

Küſte das heute noch blühende Adrianopel; zulett die 

Großſtadt des Oſtreichs, das heutige Iſtambul. 

Warum werden außer den Städten der Süpfüjte 

Kleinajiens und Phocäa jammt Epheſus feine andern tm 

Weiten gelegenen Hanvelspläge, namentlich nicht Smyrna, 

Magneſia, Prußa aufgeführt? Ih denke darum nicht, 

weil die Türken von Rum oder die Gründer des eben 

1) Siehe Ferrarius sub voce Euripus, man vergleiche auch 

den byzantiniſchen Text bei Constantinus porphyrogen. ed Bonnens, 

Vol. III, 281 b. "Enßorx 7) vv Eöpixon. 

2) Opp. II, 281, e oben. "Aupinoiıs 7) vöv Ypnasnokıo. 
3) Ferrarius sub voce peritheorion. 

x 

— — — — 
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im erjten Aufſchwung begriffenen Reiches Ikonium jchon 

den größten Theil des weitlichen Kleinafiens bejegt hatten. 

Die ſyriſchen Hauptftädte Antiochien und Laodicea dagegen, 

ſowie die oben erwähnten Handelsorte Giliciens und Pam— 

phyliens gingen erſt jeit 1085 an die Türkenſtämme ver- 

foren ). Im Texte der Goldbulle des Baſileus Alexius 

folgen nach den eben aufgeführten etliche weitere Sätze, 

welche vorjchreiben, daß fein griechiicher Beamter, möge 

fein Titel lauten wie er wolle, e8 wagen dürfe, irgend 

eine Aufficht oder ein Necht über Veneter zu üben — 

welche im griechifchen Reich angefiedelt feien oder Handel 

treiben. Den Sinn der betreffenden Bejtimmmmgen ihres 

Baters drüdt Anna Commena kurz und. bindig mit den 

Worten?) aus: „die VBeneter follen gefreit fein von jeder 

griechiichen Hoheit." Die Kaufleute des Seelandes fannten 

das byzantiniſche Beamtenvolk. Hätten fie nur Zollfreiheit 

ausbedungen, jo wären fie von der Schlla in die Cha- 

rybdis gerathen, d. h. fie würden von den Staatsdienern 

des Baſileus mit Schreibereten, Gejetesitellen, gerichtlichen 

Forderungen, Proceſſen und Sporteln geplagt worden ſein. 

Darum griffen fie durch und verlangten völlige Entlgitung 

nicht nur von Zöllen und Abgaben, jondern auch von jeder 

griechiichen Gerichtsbarfeit. Die Goldbulle vom Jahre 992 

hatte dem faiferlich griechischen Oberhofmarichall 5 Aoyodern< 

ray ormzanay noch den oberiten Gerichtsbann über die 

Benetianer belaffen ?); jetst hörte auch dieſe Gewalt auf 

!) Mai vergl. Lebeau, Hist. du bas empire, ed. Saint- 

Martin XV., 184 ff. 
2) Opp. I, 237 &w zasng eivar Popaints E£solas. 

3) Siehe oben ©. 361. 

36* 
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und von feinen bisherigen Befugniſſen, betreffend die 

Kaufherren des Seelands, blieb ihm nichts als die Auf- 

gabe, diejenigen Griechen um jchweres Geld, zu ftrafen, - 
welche fich gegen die den Venetern neuerdings bewilligten 

Rechte auflehnen würden '). 

Seit 1084 erjtand, wie man fieht, mitten auf grie- 

chiſchem Boden ein von dem Baſileus unabhängiges vene- 

tiiches Gerichtswefen, und jchon im genannten Jahre muß der 

erite venetiſche Oberbailo in Conjtantinopel eingejett wor= 

den fein. Nun ſage ich, das, was jett geſchah, wäre ein 

geradezu unmögliher Sprung gewejen, hätten nicht 

Mittelzuftinde, die in Folge der Goldbullen des Baſileus 

Baſilius von 991 eintraten, den Uebergang vorbereitet. 

Die Thatjache der völligen Befreiung von jedem griechijchen 

Gerichtsbann zwingt, jo viel ich die Welt ferne, zu der 

Annahme, daß beveitS vwenetifche Untergerichte im Orient 

bejtanden. Die klaren Bejtimmungen der Goldbulle von 
1084 liefern daher einen bündigen Beweis dafür, daß Die 

von mir an einem andern Orte?) entwickelte Deutung des 

Vertrags von. 991 ihre Nichtigkeit hat. 

Den Schluß des Tertes bilden Strafandrohungen 

gegen alle Griechen, welche jich je unterjtehen würden, 

die Bejtimmungen der Goldbulle von 1084 anzutajften. 

Baſileus Alexius ſah alfo entſchloſſenen Widerjtand vor— 

aus, und das iſt wahrlich in der Ordnung: die neue 

Bulle muß den einheimifchen Handelsjtand zu Grunde ge- 

') a.a.0.©. 54:Si vero quis contemserit torsitan quid eorum, 

quae in hoc chrysobullio disposita sunt, irremissibiliter exigetur 

a secreto T@Y OLXELAA@Y auri libras decem. 

2) Siebe oben. ö 
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richtet haben, denn unmöglich konnten fürder die griecht- 

schen Kaufleute, welche mit Steuern überbürdet waren, 

gleihen Schritt mit den Venetern halten, vie lediglich 

gar nichts zahlten. Wie man eine Citrone zum Zwecke 

der PBunjchbereitung preßt, jo beuteten ſeitdem Venetien's 

Kaufherren die Geldfräfte des byzantinischen Neiches aus. 

Alerius braucht von ihmen in dem Texte der Bulle den 

Ausdruck): „die Veneter, jehr getreue Knechte meines 

Reiches“, er hätte ohne Zweifel beſſer gethan, das Wort 

SodAos auf einen Andern anzuwenden. Auch kamen die 

Byzantiner jeit dem Ende des 11. Jahrhunderts nie mehr 

auf eigene Füße zu ftehen, nur Die gegenfeitige Handels— 

eiferfucht der Benetianer, Genuejfen und Pijaner, hat dem 

erbärmlichen Staate am Bosporus das Daſein gefriitet, 

zulegt al8 das innere Siechthum bis zum Nachlajfe der 

Natur gediehen war, famen die Türfen. aus Kleinafien 

herbei und machten den Kehrab. 

Ich greife nochmal auf einen oben ausgejprochenen Sat 

zurück. Welche Erſcheinung, ein Monarch, der den Titel 

König der Könige führt, der in zwei Welttheilen gebietet, 

der endlich noch immer über jehr beträchtliche Finanzkräfte 

verfügt, gibt nothgedrungen, um eine Flotte zu erlangen, 

die ihn wider eine Handvoll normannifcher Abenteurer 

ſchützt, ſih und fein Land der Bürgerſchaft einer Stadt 

zu eigen, welche, obgleich ihre unmittelbaren Beſitzungen 

wenige Quadratmeilen umfaſſen, durch eigene Kraft vie 

erjte Seemacht jener Zeit gegründet hat. Sp weit war 

es gefommen, daß der byzantiniſche Koloß um die Hilfe 

1) ©. 54 recti duli imperii mei Venetici. 
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des winzigen Seelands bettelu, jie um ungeheure Opfer 

erfaufen mußte. Das find die natürlichen unausbleiblichen 

Früchte despotifcher Negierungsforn. Ueber die Art und 

Weiſe, in welcher byzantinifche Tyrannei diefe Wirkungen 

hervorbrachte, behalte ich mir vor, an geeignetem Orte das 

Nöthige zu fügen. 

Hier nur fo viel: das altrömifche Weltreich, eine 

Macht, vergleichen die Erde feine zweite jah, war urjprüg- 

(ich durch die Tugend der Bauernſöhne gegründet worden, 

deren Wiege ein Kleiner Bezirk rund um die ewige Stadt 

gewejen iſt; nachdem eben dasſelbe jich in eine unbe- 

ſchränkte willfürliche Alleinherrjchaft verwandelt hatte, ges 

nügten zulett die Menjchen- und Geldkräfte dreier Welt- 

theile nicht mehr, um den wanfenden Thron der Cäſaren 

fejtzuhalten. Aehnlich war der Ausgang von Byzanz, nur 

noch jchmählicher, weil es nicht durch abendländifche Gegner, 

denen zu unterliegen feine Schande bringt, fondern durch 

Drientalen fiel. 

Und nun die Kehrſeite. Hätte es Venetien vermocht, 

das byzantinifche Weich in den Jahren 1082—1085 zu 

retten, wenn e8 den Candiani, den Orfeoli, den Particis 

pazzi gelang, den Lagunenſtaat zu einem erblichen Fürjten- 

thum zu erniedrigen. Nimmermehr, jondern die veiche 

Saat innern jelbftthätigen Lebens, welchem die freie Ver— 

faffung ungehinderte Entwicklung eröffnete, wäre im vor— 

ausgefetten Fall als das Opfer der Ehrſucht einer Fa— 

milie evdrüct, oder mittelft greulicher einheimifcher Kämpfe 

aufgerieben worden. Gepriefen jei Papjt Gregor VIL, 

daß er, unbefümmert um die Mißgunſt gewiffer Mächtigen, 

jo viel an ihm war, that, den Keim altrömiſchen Weſens, das 
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im Seeland zum Vorſchein fam, zur Reife zu fürdern, 

und den edlen Bau venetiicher Freiheit vollenden zu 

helfen! 

Dierzigftes Kapitel. 

Wirkung des Vorbildes VBenedigs auf andere Städte, 

Amalfi, Piſa, Genua. 

Ich habe die Geſchichte Venetiens von ihren An— 

fängen bis zu der Zeit, da Gregorius VII. ſtarb, herab— 

geführt. Noch iſt übrig, daß ich als Anhang nachweiſe, 

wie und in welchem Grade das venetiſche Vorbild auf die 

nahen und entfernteren Umgebungen einwirkte. Nachdem 

das griechiſche Exarchat in die Gewalt erſt der Longobar— 

den, dann der Franken gefallen und von den Karolingern 

an die Päpſte abgegeben worden war, erſcheint zunächſt Sicilien 

als Hauptſitz byzantiniſcher Statthalter, welche die Ober— 

aufſicht über die dem Baſileus gebliebenen Provinzen Süd— 

italiens führten. Dort hauſten hohe Beamte, welche mit 

den Titeln Patricier, Herzoge, Strategen, Exarchen u. ſ. w. 

geſchmückt waren ). Erſt gegen Ende des 9. Jahrhunderts, 

genau jeit 869, da die afrikaniſchen Saracenen längſt fejten 

Boden in Sicilien gefaßt hatten, tauchen zu Bari, im 

ſüditaliſchen Longobardien, byzantiniſche Obervögte auf, 

welche Aufangs Patricier oder Strategen, zuletzt Catapane 

hießen. 

) Man vergleiche die urkundliche und ſorgfältige Zuſammen— 

ſtelung der Belege bei Aless. di Meo, Annali di Napoli XI., 427. 
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Gleich PVenetien lag Bari am adriatichen Meer | 
bujen; das Nämliche gilt von den Städten Brindift umd 

Dtranto, die ſchon im Altertum durch Handel und Schiff- 

fahrt ſich auszeichneten. Gleichwohl hat weder Bart noch 

Brindiſi oder Otranto irgend in etwas das von Venetien 

gegebene Vorbild nachgeahmt, obwohl fie unter verjelben 

byzantinischen Hoheit jtanden, der auch das Seeland an— 

fänglich geborchte. Das kam, meines Erachtens, daher, 

weil in der Nähe des Orts, wo ein Catapan, dev Fleine 

Doppelgänger des großen griechifchen Bafileus, jein Wejen 

trieb, Fein frifches Gras, fein aus eigener Kraft treibendes 

politifches Gewächs gedeihen fonnte. Wäre Ravenna Sit 

des byzantinischen Exarchats geblieben, jo würde, denfe ich, 

jelbit aus Venetien nichts geworden fein. 

Anders verhält es fich mit der entgegengejeisten Küſte 

Italiens, mit der wejtlichen oder am tyrrheniſchen Meer 
gelegenen, wohin die Fauſt der Catapane und Patricter 

entweder gar nicht oder nicht mit gehörigem Nachdruck 

reichte. Hier erjtand auf der fünlichen Abdachung Des 

DVorgebirges, das den Buſen von Salerno gegen Norden 

einschließt, am Ende des 6. Jahrhunderts eine Stadt, ge 

nannt Amalfi. Die alten Römer kannten fie noch nicht, 

zum erjtenmale wird fie in den Briefen des Papſtes 

Gregorius I. erwähnt). Das Yand ringsum, Salerno, 
Neapel, erkannte feit dem Sturze oſtgothiſcher Macht 

byzantiniſche Hoheit au, aber diefelbe war in jener Ge- 

gend theils durch die Südlongobarden von Benevent und 
Capua, theils jpäter durch die Saracenen bejtritten; die 

griechiichen Gewalthaber mußten daher leife auftreten, die 

i) Aless. di Meo, Annali di Napoli, I., 196. 
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geneigte Gefinnung der Einwohner zu gewinnen fuchen, jonjt 

entjchlüpfte die umfichere Herrjchaft ihren Händen. Kurz, 

ähnliche Verhältniſſe, wie in Venetien, bildeten fich an 
jenem Winfel des Meeerbufens von Salerno aus, umd 

fiehe, der Erfolg war fajt derjelbe. 

Muratori hat eine Chronif Amalfi's veröffentlicht, ') 

welche vom Jahre Chrifti bis 1294 veicht. Desgleichen 

gibt ?) der unbekannte Mönch von Salerno eine Urgefchichte 

der Nachbarjtadt zum Bejten. Beide Arbeiten find, na— 

mentlich was die Zeit vor 850 betrifft, von ſehr zweifel- 

haftem Werth; doch erfieht man aus ihnen, daß die Bür- 

ger von Amalfi um die Mitte des 9. Jahrhunderts eine 

Stadtverfaffung aufzurichten begannen, kraft welcher Ober- 

beamte, bald je zwei zu gleicher Zeit, bald einer — die— 

jelben werden Grafen, Präfecten, magistri militum, Dogen 

genannt — das Gemeinwejen, und zwar nicht ohne Zu- 

thun der angejehenjten Einwohner, leiteten. Ueber ven 

wahren Urjprung diefer Erſcheinung geben, meines Er— 

achtens, zwei übereinjtimmende Zeugniſſe faſt gleichzeitiger 

Schriftjteller Aufſchluß. Diacon Johann, der in der zweiten 

Hälfte des 9. Yahrhunderts eine Gefchichte der Bijchöfe 

von Neapel verfaßt hat, erzählt?) unter Anderem : „zur 

Zeit, da Michael (dev Trunfenbold) den Thron von Con- 
ftantinopel einnahım (842—867), huben die ficilifchen Sa- 

racenen an, die Küjten Italiens zu vwerheeren, aber auf 

Gott vertrauend, rückten Conjul Sergius von Neapel, jo- 

wie die Bürger von Amalfi, von Gaeta, von Sorrent 

!) Antiquit. Italiae I., 207 ff. 

2) Bert III, 511 ff. | 
3) Muratori, Script. I., b, ©. 315, zweite Spalte. 
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mit ihren Schiffen den Heiden entgegen, und fehlugen dem 

Feind wiederholt." Der Diacon fügt bei, daß furz darauf, 

als ein Fränfisches, vom Kaiſer Yothar I., Ludwig's Sohne, 

anfgebotenes Heer die Saracenen aus Nom zurüctrieb, die 

nämlichen obgenannten Bürgerfchaften einen weiteren See- 

jieg über die Flüchtigen evrangen. 

Die hier erwähnte Begebenheit gab bekanntlich Anz 

(aß, daß Papſt Yen IV., welcher von 847—855 Petri 

Statthalter war, die Yeosjtadt gründete, d. h. ven alten 

Peterspom jammt Umgegend mit ftarfen Mauern vers 

wahrte '). Der Gejchichtjchreiber eben diejes Papftes be— 

richtet?) nun: „als das verruchte DVolf der Saracenen 

in Leo's IV. Tagen Nom angriff, erwedte Gott die Her- 

zen der Bürgerichaften von Neapolis, Amalfi und Gaeta, 

daß jie mit einer mächtigen Flotte dem Statthalter Petri 

zu Hilfe nach Oſtia fuhren" u. ſ. w. 

Das Anftirmen der Saracenen, das zunächſt den 

byzantiniſchen Bafileus als Gebieter des ſüdlichen Italiens 

betraf, nöthigte ihn, geeignete Vorjorge zu treffen. Da er 

num jelber feine ausreichende Seemacht beſaß, um feine 

Heerde zu vertheidigen, jo mußte er das Wächteramt auf 

dem tyrrhenifchen Meere Anvdern übertragen. Aber Nie— 

mand jtürzt jich für gehaßte Herren gutwillig in Todes— 

gefahr, hier half nm das eine Mittel, daß Michael der 

Trunfenbold fih entſchloß, fkampfbereiten Bürgerjchaften 

jüditalifcher Städte politische Zugejtäindniffe zu machen. 

In jolcher Weife hat denn byzantiniſcher Schreden vor 

dem blanfen Eijen der Moslemim von Magreb den eriten 

1) Siehe Gfrörer, Gregor VII, B. V., ©. 153. 

2) Muratori, Script. Ital. III., a, 257. 
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Grund zur Freiheit und ſelbſtſtändigen Macht Amalfi's 

gelegt. Daß die Amalfitaner den Byzantinern große 

Dienſte geleiftet haben, und zwar Dienjte, denen die Stadt 

auch ihre politiche Verfaſſung verdankte, erhellt noch aus 

einem andern Umſtande: beweifen nicht viele der Urkun— 

den, die ich oben zum Gejchichte Venetiens beibrachte, daß 

die Amalfitaner fait gleiche Vorrechte mit dem Volke des 

Seelandes im Umfreife des Oftrömifchen Reiches genofjen. 

Allein nicht fir nichts find ihnen dieſe Vortheile bewil- 

(igt worden, fondern als Lohn der Waffenthaten, die fie 

im Auftrage des Baſileus, freilich nebenbei zum eigenen 

Wohl, wider die Saracenen verrichtet haben. 

Schnell und vielleicht eine Zeitlang in noch größeren 

Berhältniffen, als dies bezüglich Venetiens der Fall war, 

blühte Seemacht und Neichthum der Amalfitaner troß 

itetev innerer NReibungen und Parteikämpfe auf. Der ums 

vergleichliche Apulier Wilhelm, der uns nie verläßt, wo 

es jih um Schilderung allgemeiner Zuſtände handelt, ent— 

wirft) folgendes Bild von Amalfi: „dieſe Stadt ift über- 

veih an Schätzen und angefüllt mit Voll. Die Häufer 

itrogen von Silber, von Goldftoffen, von feidenen Ge— | 

wändern, und Seeleute wohnen dajelbit, welche durch 

Wind und Wetter fih Bahn auf der Salzfluth zu brechen 
verjtehen. Die Waaren aus Alerandria in . Aegypten 

wie aus des Antiochus-Stadt am Orontes jtrömen ar 

Amalfi’s Geftade zufammen. Keinen Hafen in Arabien, 

in Yibyen, in Afrika, im Siculer-Lande gibt es, den der 

Amalfitaner nicht bejuchte. Durch die weite Welt find fie 

befannt, als unermüdlich, jegliches Erzeugniß ein= oder 

)) Bert IX., 275. 
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auszuführen.“ Wilhelm der Apulter blühte gegen Ende 

des 11. Yahrhunderts, zwei bis vritthalb Menjchenalter 

nach ihm verfaßte ein anderer Wilhelm, Erzbiſchof von 

Tyrus, eine bewunderungswürdige Gejchichte der Kreuzzüge. 

Derjelbe jagt): (Yange vor den Zeiten Godfrieds von 
Bonillon, als noch fein Chrift an Eroberung des heiligen 

Landes dachte) „trieben die Amalfitaner gemwinnveichen 

Handel nach dem Morgenland, indem fie dajelbjt Waaren 

aus dem Occident einführten, welche bis dahin der Orient 

faum gefannt hatte.“ 

Gleich dem Apulier hebt auch der lateinifche Erz— 

bifchof von Tyrus hervor, daß die Amalfitaner nicht etwa 

blos Erzeugniffe des Oftens und Südens aus der Levante 

nah Europa brachten, jondern eben jo gut europätjche 

Waaren dahin ausführten. Von welcher Art waren nun 

legtere? Einen Hauptjtapel-Artifel lernen wir durch den 

Sicilier Hugo Falkhand, jüngeren Zeitgenofjen des Tyriers, 

fennen. Die Stadt Palermo bejchreibend, jagt”) dieſer 

Hugo: „unfern dem Hafen fteht eine won lauter Amalfi- 

tanern bewohnte Straße, wo Stoffe aller Art von ver- 

ſchiedener Farbe und verjchiedenen Preifen, theil® aus 

Seide, theild aus galliiher Wolle gewoben, zum 

Berfaufe angeboten werden." Wie aus deutjchen und fran- 

zöfifchen Chronifen des 11. Yahrhunderts erhellt), hieß 

damals das linfe Aheinufer (Lotharingien), insbeſondere der 
gewerbreiche Niederrhein vorzugsweiſe Gallien. Die Wollen- 

) Bongarsius, Gesta Dei per Francos I., 954 gegen oben. 

2) Muratori, Script. Ital. VIL, 257 Mitte: vestes diversi 

coloris ae pretii, tam sericae quam de gallico contextae vellere. 

3) Siebe Gfrörer, Greger VIL, 8. IL, ©. 23—S0. 
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tücher, welche Amalfi's Kaufleute in Sicilien, Aegypten, 

Nordafrifa und Syrien vertrieben, find gleichen Urſprungs 

mit den Stoffen, welche der Mönch von St. Gallen durch 

den Ausdruck „frieſiſche Gewänder“ bezeichnet '); und die 

von letterem bezeugte Vorliebe für dieſe Gewebe hatte 

vom 9. bis zum 12. Sahrhundert im Meorgenlande nicht 

abgenommen. 

Bon den Normannen bedrängt, mußte fih Amalfi 

im legten Drittheil des 11. Yahrhunderts wiederholt an 

Robert Wizfard ergeben?) und offenbar hat das neue 

Joch hart gedrüct, denn 1096 empörten fich die Amalft- 

taner wider Roger, Roberts Sohn, behaupteten einige 

Jahre ihre Freiheit, wurden aber ſeit 1100 abermal un- 

terworfen und erfuhren eine fchlimmere Behandlung. Doch 

noch empfindlichere Schläge als der Normannen Fauft 

brachte dent kleinen Staate die Hamdelseiferfucht der Pi- 

ſaner bei. Zweimal hintereinander 1135 und 1137 er- 

ſtürmten und plünderten diefe Amalfi, das fich ſeitdem 

nicht mehr erhelte, jondern allmählig zu dem herabitieg, 

was e8 noch heute ift, zu einer Kleinen Yandjtadt. 

Kein Zweifel kann fein, daß venetiſches Beifpiel auf 

die Amalfitaner eingewirft hat, wie denn in dev Goldbulle 

von 1084 handgreifliche Eiferfucht der jeeländischen Kauf— 

herren wider die Nebenbuhler aus Amalfi hervortritt. Ve— 

netia war die Erjtgeborne unter den freien Seemächten 

Italiens, von ihr haben die andern gelernt. Hinwiederum 

entzündete allem Anfcheine nach Amalfi's Vorbild die Nach- 

) Oben ©. 83. ©. 

2) Die Belegftellen nachgewiejen bei di Meo, Annali di Na- 

poli XIL, 5 
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eiferung zweier andern Städte, Die gleichfalls an der 

Küſte des tyrrheniſchen Meeres, aber weiter oben, lagen. 

Piſa's politiiche Rolle beginnt zum Mindeſten 300 

Jahre nach den Anfängen Benetiens, 150 Jahre nach den eriten 

Seefümpfen der Amalfitaner. Wie friiher gezeigt") worden, 

fochten Piſaner 1004 zu Yand gegen Yucca, kurz darauf 

huben fie an, eine Seemacht zu entwidelr. Der Arnofluf 

durchichnitt ehemals, wie hente noch, Die Stadt. In der 

?ebensgejchichte der heiligen Bona, welche 1208 jtarb, 

heißt?) e8: „fie jet geboren zu Pifa, am Fluße Arno, 

in der Pfarrei zum heiligen Martinus." Aber der Fluß 

hatte damals einen andern Yauf als jest. Eine Urfunde *) vom 

Jahre 1017 gibt zu verjtehen, daß der Pilaner Hafen bei 

Livorno lag. Diejes Livorno war damals ein Schloß, 

das die Großgräfin Mathildis durch Schenkung *) von 

1103 an die Domkirche von Piſa vergabte. Gewiß iſt 

es und wahrfcheinlich, daR das heutige Livorno an 

einem ganz andern Orte erbaut ward, als wo früher das 

gleichnamige Schloß fich erhob. Folglich ſtrömte der Arno 

ehemals in ſüdweſtlicher Nichtung von Piſa nach Yivorno 

zu, während er jet faſt im geradem Lauf weſtlich von 

Pija mündet. Auch muß er damals ein tieferes Bett ge- 

habt haben, denn heutzutage fünnen feine größeren Schiffe 

mehr vom Meere aus nach Pia hinauffahren. 

Glorreiche Waffenthaten gegen die Saracenen haben 

die erjten größeren HDandelsunternehmungen der Pifaner 

1) Gfrörer, Gregor VII. 8. V. ©. 91. 

2) Muratori, antiq. Ital. II., 885. 

3) Ibid. III, 1074 portus pisanus prope Livornae. 

*) Fiorentini, Memorie di Matilda II., (Urfundenband) ©. 193. 
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ausgezeichnet, neben der Schreibfeder führten fie mit 

gleichem Gejchik das Schwert. Daß fie unter die Herr- 

Schaft des Markgrafen Herzogs Bonifacius und feiner un— 

vergleichlichen Tochter Mathilda geriethen, ſchadete der 

Entwicklung des pifanifchen Gemeinwejens wenig oder 

nichts, denn Mathildens Joch war fanft ımd gerecht. In— 

deſſen benütten fie, wie ich ſpäter zeigen werde, Hein- 

rich's IV. Anwejenheit in Italien, und die Verlegenheiten, 

in welchen er jich befand, um Vorrechte von ihm zu erlan— 

gen, welche die Hoheit des Mathildiſchen Haufes über die Stadt 

zum bloßen Scheine herabdrüdten. Um 1080 hatte Piſa eine 

hohe Stufe von Neichthbum und von Macht ervitiegen, 

Kaufleute aller Nationen und aller Farben prängten 

fihb am Hafen und in den Straßen. Dauzo, Capellan und 

Geſchichtſchreiber der Großgräfin Mathildis, befuchte öfter 

mit feiner Gebieterin die lürmende Stadt, aber Die maje- 

ftätifche Stille im Schloſſe Canoſſa behagte ihm  beffer, 

als das Piſaner Gewimmel, und auch den Theergeruch 

konnte er nicht leiden. Am Schluffe feines Yobgevdichts 

findet ') fich folgende merfwirdige Stelle: „die Gebeine 

meiner edlen Gebieterin haben zu Piſa ihre Ruheſtätte 

gefunden, aber wahrlich‘ Canofja, die Gruft ihrer Abnen, 

wäre würdiger, die theuren Reſte zu befiten. Kommt du 

nach Pija, jo fieheft vu dort die Ungethüme) des Meeres, 

die Stadt ftrott von ſchmutzigen Heiden, Türken, Afrt- 

fanern, Perjern und jelbjt ver nußfarbige Chaldäer treibt 

fih am Ufer umher. Canoſſa dagegen iſt rein von folcher 

1) Muratori, Script. Ital. V., 364. 

2) Qui pergit Pisas, videt illie monstra marina. 
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Gemeinheit, noch befledt durch Umgang mit Ungläubigen, 

welchen Gewinnfucht jene Stadt öffnete.“ 

Die Anfänge der Freiheit Genun’s, der Königin 

Yiguriens und unter den italienischen Seemächten dem 

Alter nach der vierten, find mit ſeltſamem Dunkel bededt. 

Genua bejitt feine Chronik, älter als die, welche Caffaro, 

mehrmals Konjul feiner Vaterſtadt, um die Mitte 

des 12. Jahrhnnderts verfaßte. Caffaro beginnt ') 

mit dem erjten Kreuzzuge, gleich als wäre Gemua 

vor 1096 nicht geweſen und erſt damals zur Welt ge- 

fommen, und doc erhellt aus jeinen eigenen Aufzeichnungen, 

dag die Stadt um 1100 als ein fertiges glorreiches Ge— 

meinwejen daſtand und jogleih aus Anlaß der Fahrten 

nach dem gelobten Yande den ihr gebührenden Rang 

unter dein jeefahrenden Nationen des Jahrhunderts ein— 

nahm. Bedeutende Entwidlungen müſſen denmach voran— 

gegangen jein. Allein die allgemeinen Chroniken Italiens, 

Germaniens, Galliens fchweigen, fie erwähnen faum da 

und dort Genua’s Namen. Auch die einheimifchen Archive 

gewähren feinen Aufjchluß, ſei es, weil fie elend verwahr- 

(ost jind, weil man es dort noch heute liebt, einfültige 

Geheimnißthuerei zu treiben. 

Einiges Licht gibt jedoch, wie jhon an andern Orten 

gezeigt worden), die älteſte Pijaner Chronif. Diejelbe be- 

richtet ?) zum Jahr 1016 „vereinigt mit den Piſanern 

nahmen die Genuejer das Ciland Sardinien‘ ; zum Jahre 

1017: „die Genueſen gerietben mit den Pifanern über 

den Bejis Sardiniens in Streit, wollten diefe verdrängen, 

!) Muratori, Script. VI. 247 ff. 

2) Gfrörer, Greger VOL, 8. VI. ©. 109 fi. 

3) Muratori, Script. VI., 167 ff. 
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wurden aber von ihnen bejiegt und aus der Inſel ver- 

trieben." Zum Jahre 1021: „nachdem der faracenijche 

Emir Mugehid auf Sardinien feiten Fuß gefaßt hatte, 

befämpften ihn Piſaner und Genuefen gemeinjhaftlich, ges 

wannen einen Sieg und erbeuteten den Schat des Saracenen, 

die Inſel behielten hierauf die Piſaner, überliegen dagegen 

den Schat au die Genueſen“; zum Jahre 1070: „ein 

heftiger Kampf entſpann ſich zwijchen Pifanern und Ge— 

nueſen;“ zum Jahre 1078: „abermals geriethen Pijaner 

und Genuejen in Fehde, und fügten fich gegenfeitig großen 

Schaden zu. Allein zehn Sahre jpäter, 1088, verſöhnten fie 

fich, schloffen einen Bund, fuhren gemeinschaftlich nach 

Afrika, eroberten dort zwei große Städte, Elmedia und 

Zuila, und machten unermekliche Beute,“ 

Alſo im Yanfe des 11. Jahrhunderts haben die Ge- 

nueſen wiederholt nicht nur glücklich gegen die Saracenen 

gekämpft, ſondern auch Seefriege wider die Pijaner geführt. 

Klingt das beim Stillſchweigen aller andern abendländijchen 

Quellen nicht fast unglaublih ? O nein! ein orientalijcher 

Zeuge erften Rangs, der große faracenifche Gefchichticheiber 

Ibn Chaldun, ftimmt auf's Wort bei, indem er meldet): 

„im Sahre der Hegiva 480 rüfteten die Chrijten von 

Genua eine Flotte von 300 Segeln, benannt mit 30.000 

Streitern, wider El-Mediah ans. Nachden das Heer gelandet 

hatte, bejette e8 die Stadt El-Mediah, ſammt dem nahge- 

fegenen Zuila; alles ward rein ausgeplündert, zulett aber 

gaben die Chriften Stadt und Yand an den dortigen Emir 

Temim, Moez Sohn, zurüd.” Die Orte find die gleichen, 

) Histoire des Berberes, traduite par le baren de Slane 

II., 24. 

Gfrörer, Byzantiniſche Geſchichten. al 
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nur ſchreibt der Piſaner Chroniſt ſeiner Mundart gemäß 

ſtatt Elmediah Almadia, ſtatt Zuila Sibilia. Auch die 

Zeit trifft zu, das Jahr der Hegira 480 verlief vom 

Sommer 1087 zum Sommer 1088. Beide Quellen 

ſchildern alſo ſonnenklar eine und dieſelbe Begebenheit. 

Welche Ehre für den unbekannten Chroniſten von Piſa 

und noch mehr Ehre für den ſaraceniſchen Hiſtoriker! Die— 

ſer ſchrieb faſt 400 Jahre nach jenem und keiner kannte 

den andern; dennoch bezeugen beide dasſelbe, weil eine 

Kraft, welche ewiglich beſtehet, die Wahrheit, fie leitete, 

Im Mebrigen find die Nachrichten des Saracenen 

veichhaltiger, al® die des Italieners; wir erfahren aus 

ihnen evjtlich, dag die gemeinjame Flotte, welche Elmediah 

angriff, 300 Segel zählte; zweiteng, daß fie mit 30,000 See- 

Yenten und Soldaten — 100 Köpfe auf das Schiff — 

bemannt war. Noch ein dritter Punkt wird klar: Ibn 

Chaldun nennt als Ausrüfter der Flotte blos die Genuefen, 

nicht auch die Pifaner, warum gedenft er nur jener? 

offenbar weil die Ueberlieferung, aus der er fchöpfte, die 

Genueſen für noch mächtiger hielt, als die Pijaner, und 

deßhalb nach dem Grundſatze verfuhr a parte potiori fit 

denominatio totius. Nicht. der leiſeſte Zweifel kann aljo 

fein, im Jahre des Herrn 1088 haben die Städte Pifa 

und Genua, jede für fich, doch gemeinjchaftlich, Seeaus— 

rüftungen gemacht, die an Bedeutung und Kraftaufwand 

derjenigen nicht nachitanden, welche Venetien ſechs Jahre 

früher wider den Normannenherzog von Apulien ‚aufge 

bracht hatte. 

Wann begann nun Genua's politiſche Nolle, die im 

Sahre Chrifti 1088 folchen Friegerifchen Glanz entfultete. 

Man kennt, wie friiher gezeigt worden, den Geburtstag 
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der Freiheit und Macht Genua’s: e8 war ver 18. Juli 

des Jahres der Gnade 958, der gejeguete Tag, an wel- 

chem die Könige von Italien, Berengar II. und Adalbert, 

ein Vorbild der Gejeggebung aufjtellend, das nachher ver 

Sachſe Otto I. eifrig und zum Heile des Abendlandes be- 

folgt hat, die Genua betreffende Urkunde !) unterzeichneten, 

fraft welcher alles Eigenthum und herkömmliche Recht der 

Bürger betätigt und — was die Hauptjache — das Ver- 

bot ausgejprochen ward, daß fein Graf, Markgraf, Herzog 

ſich unterjtehen jolle, befagte Stadt zu betreten. Seitdem 

gab es feine Obrigkeit mehr innerhalb der Mauern Ge- 

nua's, als den Biſchof; von dem aber galt der Spruch 

des Evangeliums: mein Joch tft janft, und meine Yajt ift 

leicht. Weil dem jo war, gedieh Genua's Bürgerjchaft 

zu jchneller und veicher Blüthe. 

Man kann einen jchönen Beweis führen, daß Ge- 

nua's Freiheit allerdings mit ter Urkunde vom 18. Juli 

958 begann. Etliche Meilen wejtwärts von der Königin 

Liguriens entfernt liegt gleichfalls an der Meeresküfte ver 

Ort Savona, ein anfehnlicher Biſchofsſitz Aus Genua's 

Beifpiel muß Savona's Bürgerſchaft die Yehre abgezogen 

haben, daß eine Stadt nicht in die Höhe fommen möge, 

jo lange ein geftrenger Markgraf, ein jolcher, wie ihn bis 

358 auch Genua auf dent Naden fiten hatte, in ihr nach 

Gutdünken Schalten und walten dürfe. Darum entflammte 

fie der Gedanfe, es ebenſo zu machen, wie die Genuefen, 

das heißt fich den Markgrafen Aldebert — wie mir jcheint 

ein Sprößling aus dem Haufe Eſte — der herfümm- 

lihe Nechte über Savona übte, nah Möglichkeit, jedoch 

in gejetlicher Weije, vom Halfe zu jchaffen. Es gelang, 

y Gfrvrer, Gregor VIL, 8. V., ©. 400. 

37* 
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wahrjcheinlich durch einen Berg von Gold, den die von 

Savona zum Opfer brachten, daß ihr Markgraf 1071 
folgende Handvejte ') ausitellte: 

„Kund und zu wiſſen jedermänniglich, insbejondere 

aber unſern Getreuen von Savona, jo wohl denen, die 

jetst leben, «ls denen, welche in Zufunft das Yicht der 

Welt erblicken werden: ich, Aldebert, Markgraf, veripreche, 

gelobe, verheiße, daß ich won heute an in Savona nicht 
eindringen will mit Gewalt, mit Liſt, oder in anderer 

Weife — ein allgemeines Gericht werde ich dafelbit nur 

einmal im Jahre halten und nie länger als höchſtens drei 

Tage; vorfommende Kechtsjtreitigfeiten werde ich entjcheiden 

durch den Mund zweier Bürger von Savona, weldhe dann 

zu richten haben nach dem jtädtiichen Gewohnheitsrecht. 

Sollte ich je dieſe meine eingegangene Verpflichtung brechen, 

jo erkläre ich mich jchuldig, eine Buße von 100 Pfund 

lauteren Goldes (100,000 Gulden) zu entrichten, zahlbar 

zur einen Hälfte an die fünigliche Kammer (Heinrichs IV.), 
zur andern Hälfte an die Gemeinde Savona.“ Wahrlich, 

Markgraf Aldebert muß in feiner geringen Geldflemme 

gejtecft jein, als er dieſes Pergament unterjchrieb. 

Ohne Frage haben die Bürger von Savona, welche 

bejagten Aldebert zu Ausjtellung der Urkunde vermochten, 

im Glauben gehandelt, daß es einer Stadt Segen bringe, 

wenn man dem marfgraflihen Walten jo enge Grenzen 

jege, als irgend möglich. Nimmermehr aber wären jie 

auf diefen Gedanfen verfallen, hätte nicht die Gejchichte 

de8 benachbarten Genua triftige Beweiſe geliefert, daß 

allerdings obige Borausjegung wohl begründet fei. 

1) Guichenon, bibliotheca sebusiana, cent 1., 76. Opp. IV. b., 

©. 46 ff. ? 
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Alſo zwiſchen 960 und 1100 gab es in Gemun fei- 

nen Grafen, Markgrafen, Herzog oder Dogen, und nur 

der Biſchof beſaß dort, Fraft der Ottonifchen Gefetsgebung, 

obrigfeitliche Gewalt. Wer hat nun im Yaufe des eilften 

Sahrhimderts jene Flotten gegen die Saracenen von Magreb 

und Andalus ausgerüftet, jene Fehden mit den Bijanern 

bejtanden, etwa der Biſchof von Genua, unterjtütt durch 

die Fäuſte der Bürgerjchaft? Mit nichten, jondern Handels— 

gejellichaften thaten all’ dieß. Bündige Belege hiefür liefert 

Gaffaro’s Chronif. Die Eingangsworte, voll Vaterlandsliebe 

und hoher Gefinnung, lauten ): „Wer zum eigenen From— 

men, oder zum Beſten Anderer die Gejchichte der Ver— 

gangenheit jeit der Zeit umferer Fahrt nach Cäſarea (in 

Syrien) erforjchen will, der leſe worliegendes Buch aus 

Caffaro’s Hand, und er wird die Wahrheit erfahren. Deun 

Gaffaro, der feit dem genannten Seezuge mehrmals Conjul 

war, auch andere Conſulen fannte und die Namen der 

Handelnden, den Wechjel der Perſonen, der Confulate, der 

Handelsgejellichaften ?), jowie die Siege (welche unjer Volt 

erjtritt) und die Veränderungen im Münzweſen fich wohl 

eingeprägt hat, zeichnete nachher Alles auf, und wies feine 

Schrift den Conſulen damaliger Zeit, Tancleri, Rubaldo 

Biſaccia und Anfald Spinola, jowie dem verfammelten 

Rathe vor. Die Confulen aber gaben, nachdem jie die 

Meinung des Nathes vernommen, dem Staatsfchreiber 

Wilhelm Colomba (wohl einem Ahnherrn des Entdeders 

der neuen Welt) Befehl, das Werf Caffaro’s abzujchrei- 

ben, und die Abjchrift niederzulegen im das gemeine 

!) Muratori, Seript. ital. VI., 247. 

2) Compagniarum. 
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Arhiv der Stadt, damit insfünftig alle Bürger von 

Genua Gelegenheit haben möchten, die Thaten ihres Volks 
fennen zu lernen." Das iſt gedacht, wie der Athener 

Thuchdides, des Olorus Sohn, dachte, als er fich anfchiekte 

fein unſterbliches Buch über die Gejchichte des pelopon- 

neſiſchen Krieges zu jchreiben. 

Nach den Eingangsworten folgt der Sat: „kurz 

vor dem Zug nach Cäſarea ward gegründet eine Com— 

pagnie auf drei Jahre mit ſechs Conſulen. Die Namen 

der legteren find Amico Brusco, Mauro v. Platealonga, 

Wide von Ruſſico, Pagan v. Volta, Anfald ». Brarile, 

Bonusmat von Medolico, welche das Conſulat jowohl für 

das Gerichtöwejen als für die Verwaltung bejorgten.“ 

Zum Verſtändniß letterer Worte bemerfe ich, daß das 

Sonjulat dem Wirfungsfreis nach ein doppeltes war, das 

eine für das Gerichtswefen !), das andere für die Ber: 

waltung oder die Gemeindeangelegenheiten ?). Zumeilen 

wählte man bejondere Konfulen für beide Zweige. Der 

Chronist fährt fort: „mach 18monatlicher Dauer bejagter 

Sompagnie lief die Flotte den 1. Auguft 1100 gen Cä— 

farea aus.” Hieraus ergibt fich, daß die Compagnie acht- 

zehn Monate vor dem 1. August 1100, alfo dem 1. Fe— 

bruar 1099 — im Jahre da Gottfried v. Bonillon und 

die übrigen Kreuzfahrer Serufalem erjtürmten — gegrün- 

det worden ift. Und wirklich verhält fich die Sache jo: 

denn weiter unten meldet?) Caffaro: „Anfangs Februar 

1102 — alfo genau nach Ablauf der eriten — trat eine 

) Consules de placitis. 

2) Consules de communi. 

3) Muratori, Script. Ital. VI. ©. 253. 

— a — — 
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neue Compagnie auf vier Jahre mit vier Conſulen zuſam— 

men. Auf dieje folgten abermal vierjührige Compagnien. 

Seit dem Jahre 1122 dagegen wurden nur einjährige Con— 

julen erwählt N), ſeit 1033 gejonderte für das Gerichtöwefen 

und gejonderte für die Gemeindeverwaltung. — 

Eine abermalige Aenderung trat?) 1130 und noch 

mehr 1134 ein: die einjährige Dauer des Confulats blieb, 

auch die Abjonderung bezüglich des Gejchäftsfreifes, aber 

neben drei Confulen der Gemeinde fommen 14, beziehungs- 

weiſe acht des Gerichtswejens zum Vorſchein, nämlich je 

zwei für die jieben, und 1134 je einer für die acht Com— 

pagnien, welche zu Genua bejtanden; und zwar lafjen die 

Ausdrüde Caffaro's faum einen Zweifel darüber zu, daß 

die acht Compagnien von 1154 mit den damals vorhan— 

denen acht Stadttheilen Palazzolo, Platealonga, Ma— 

hagnana, Sau Lorenzo, Portanuova, Borgo, Surilia und 

Porta zufammenfielen. Meines Erachtens ift man nicht 

berechtigt, das Wort compaenia hier in einem andern 

Sinne zu nehmen, als früher. Folglich gab es ftatt der 

einen Compagnie, welche 1099 gegründet ward, feit 1194 

acht Genofjenjchaften, welche den vorhandenen Stabtquar- 

tieren entiprachen. 

Wie foll man ſich nun die Sache denfen? ein genueſi— 

ihes Stapdtgejeg vom Jahre 1143’), auf welches feit- 

dem die Eonfulen der Verwaltung vereidet zu werden pfleg- 

ten, gewährt das nöthige Yicht. Aus demjelben erhellt: 

nicht alfe Einwohner von Genua traten in eine Compagnie 

) Muratori, Script. Ital. VI., 255 ff. 

2) Ibid. 259. 

3) Historiae patriae monum. leges. S. 241. seq. 
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ein, jendern nur jolche, welche zu den Schiffsrüſtungen 

beitragen fonnten, das heißt Geld im Säckel hatten, oder 

reich waren. In der Kanzleifprache nannte man diejelben 

cives utiles, d. h. Befitende '). Aber auch der bloße Be— 

fi befühigte noch nicht zur Aufnahme, jondern es mußte 

binzufommen, dag ein Neuling das Vertrauen der bereits 

eingetretenen älteren Mitglieder der Gejellihaft genoß. 

Diejes Vertrauen ward durch die Einladung zum Beitritt 
fimdgegeben. Wer feine Cinladung erhielt, durfte jich 

nicht melden. Ausgejchlojfen waren weiter Diejenigen, 

welche wegen anderweitigen Verpflichtungen, zum Beijpiel 

wegen eines Yehensverhältuiffes zu auswärtigen oder ein- 

heimischen Senioren, den Genojjeneid mit gutem Gewifjen 

weder zu jchwören noch zu halten wermochten, zweitens, 

alle Bejiglojen ?), folglich der große Haufe, drittens Cleri- 

fev. Doch lag den Häuptern der Compagnien die Ver- 

bindlichfeit ob, Armen und Glerifern, ſowie auch allen 

Nichtgeladenen, die im Bereiche der acht Quartiere wohn- 

ten, Rechtsihus zu gewähren. Verſagt dagegen wurde 

letstever denen, welche, obgleich geladen, den Eintritt ver- 

weigert hatten. Die Compagnien übten nämlich ein ver- 

decttes Zwangsrecht gegen Widerftrebende aus. 

Und nun vergegenwärtige man ich Verhältniſſe und 

Stimmung der Stadt Genua im Jahre 1099. Die Nach- 

richt läuft ein: „Das glorreiche Heer der Kreuzfahrer hat 

die Saracenen gejchlagen, ijt eingerüct in das gelobte Land; 

Jeruſalem wird und muß fallen, und, o der Schmad, 

) In der Kunſtſprache qui specialiter et nominatim voca- 

tus fuerit intrare in nostram compagniam. 

2) Wörtlich minores. 
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wir Genueſen haben feinen Theil an dem edlen Werk, 
bei dem nicht nur ewiger Ruhm vor Gott und den Men— 

ſchen, ſondern auch umermefliches Geld verdient werden 

mag." Wenn heut zu Tage jo etwas gejchähe, würde 

das halbe Yand zufammenfchreien: Negierung, erhebe ein 

Anlehen auf das Staatshauptbuch bei Rothſchild und 

Söhnen! Minifter dev Finanzen und Minifter des Kriegs! 

rüftet ein Heer, eine Flotte aus! Aber damals gab es in 

Genua feine Rothſchilde, feine Anlehen, feinen Staatsfüdel, 

und jogar auch feine Minifter. 

Dennoch wußten die veichen Bürger der Stadt Rath 

zu jchaffen: nämlich fie machten es, wie man es heut zu 

Tage mit Anlegung von Eifenbahnen macht, ſie bildeten 

eine Handelsgeſellſchaft, ſchoſſen Geld zufammen, vüjteten 

Schiffe aus, nahmen Soldaten und Ruderer in Dienft, 

und zwar alles die mit dem Borbehalt, daß jeder nach 

dem Verhältniſſe feiner Einlage Theil au dem gehofften 

Gewinn, d.h. an der Ktriegsbeute, erhalte. Auch die Sol- 
daten, Ruderer, Schiffshauptleute wurden zum Theil auf 

letztere angewieſen. Caffaro erzählt ') zum Jahre 1101: 

„von der Beute jchied man je den 15. Grojchen aus 

für die Galeeren, dann empfingen der Gonful umd Die 

Schiffshauptleute ihren Antheil, der fett genug war ?). 

Zuletzt kam's an die Soldaten, fie erhielten auf den Kopf 

je 48 Schillinge und 2 Pfund Pfeffer.“ Abermal ?) 

zum Jahre 1136, dem 15. unter. ven einjährigen Conſu— 

laten: „die Genuejen fegelten mit einer Flotte von 12 Ga- 

1) Muratori, VI., 253 oben. 

?2) Ibid.: et honor consulis et nauclerorum magnus fuit. 

3), Ibid. 259. 
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leeren nah Bugia (in Nordafrika), enterten ein großes 

und veichbeladenee Schiff, nahmen auch viele Saracenen 

gefangen, brachten dann die Beute nach Genua, wo fie 

vertheilt ward, alfo daß auf jede Galeere ein Gewinn von 

10 Pfund (Goldes) fan.“ 

Schon vor 1099 muß ein großer Rath in Genua 
bejtanden haben; denn kaum iſt denkbar, daß eine Stadt, 

welche im Yaufe des 11. Yahrhunderts wiederholt Krieg, 

führte, feine geregelte Berwaltung beſaß. Auch Confulen 

waren meines Erachtens jchon früher eingejett, denn in 

Piſa, wo ähnliche Verhältniffe obwalteten, werden folche 

bereits zum Jahre 1017 erwähnt). Als mun im Jahre 

1099 die Handelsgefellfchaft zu Stande kam, welche Caf- 

faro im Eingange feiner Chronik erwähnt, traten offenbar 

die angejehenjten und reichſten Einwohner Genua’s der— 

jelben bei. Yaut Caffaro's Zeugniffe ?) vüftete fie zur Fahrt 

nach Cäſarea eine Flotte won nicht weniger als 28 Galee- 

ven und 6 Yaftichiffen aus, was zu der Annahme berech- 

tigt, daß große Summen zufammengejchoffen worden find. 

Die Gründer derfelben Compagnie aber, die als Die. veich- 

ſten Bürger der Stadt jchon früher überwiegenden Einfluß 

auf die Gemeindeangelegenheiten übten — fraft innerer 

Nothwendigfeit gebietet in Handelspläßen ſtets der Beſitz, 

das Geld — brachten zugleich — jo denke ich mir bie 

Sache zu Wege, daß für die Zeit der neuen Geſell— 

ſchaft, oder für die Jahre 1099 bis 1102, folche zu Obrig— 

feiten des Gemeinweſens beitellt wurden, welche das Unter- 

nehmen nach Syrien begünftigten und wohl auch jelbjt 

Mitglieder der Compagnie waren. 

) Muratori, Seript. VI., 167 Mitte. 

2) Ibid. ©. 251. 

— — —— — — 
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Keineswegs darf man nämlich die jechs Confulen der 

Sabre 1099—1102 als bloße Berwaltungsbehörden der 

Sompagnie, fondern man muß jie als Obrigfeiten der 

Stadt betrachten. Auch machten nur einer oder der andere 

diefer Confulen, vielleicht gar feiner, den Zug nach Cäſarea 

mit. Denn Caffaro fagt, die genueſiſche Heeresabtheilung, 

welche 1101 Cäſarea erjtürmte, fei von dem Conſul Wil 

beim Caputmalli befehligt worden. Diejer Wilhelm aber 

wird nicht unter den Namen der ſechs Confulen aufgeführt, 

folglih ift Earv, daß das von der Compagnie errichtete 

Heer einen Dberjten hatte, der nicht dem Collegium der 

ſechs Confulen angehörte, und weiter, daß letstere gewählt 

waren, nicht um das Kriegsunternehmen in Paläftina zu 

leiten, fondern um — allerdings im Sinne der Compagnie 

— die Stadt Gemua zu verwalten. 
Bon 1099 bis 1102 erwähnt Gaffaro nur eine 

Compagnie, ebenjo in den nächjten fünf vierjährigen Perioden 

bis 1122, oder mach genuefischer Berechnung bis 1021. 

Denn Genua zählte gleich Piſa — wie deutlich aus Caf- 

faro’8 Chronik zu erſehen ift — nicht den 25. December, 

jondern erjt den 25. März als Anfang des neuen Jahres. 

Depgleichen geihah es bis 1122, daß die Stadtobrigfeiten 

oder die Confulen jedesmal durch den Einfluß der beſtehen— 

den Compagnie gewählt wurden. Aber mit dem Jahre 

1122 tritt eine Aenderung ein, jtatt drei- oder vierjähriger 

Compagnien mit einer wechjelnden Anzahl von Konfulen, 

fommen jett einjährige Confulate auf, und zwar jo, daß 

die Zahl der Conſulen für jedes Jahr eine Neigung zum 

Steigen verräth. Sodann fpricht Caffaro mit dem Jahre 
1122, da das erjte einjährige Confulat beftellt ward, nicht 

mehr von Errichtung einer neuen oder einer andern Com— 
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pagnie, jondern begnügt fich einfach, die Confulen des Jah— 

res zu nennen, jo zwar, daß er von 1122 an die weiteren 

Jahre als erjtes, zweites, drittes Confulat u. ſ. w. auf- 

zählt. Gleichwohl haben die Compagnien nicht aufgehört, 

jondern im Gegentheil fommen, während e8 von 1099 bis 

1102, dann bis 1106, dann bis 1110, bis 1114, bis 

1115, bis 1122 je nur eine gab, erweislich im Jahre 

1130 jieben '), im Jahre 1134 aber, entfprechend ven 

acht -Stadtvierteln, jogar acht Compagnien nebeneinander 

zum Vorſchein. 

Wie iſt das zu erflären? ohne Zweifel jo: zu An— 

fang des Kreuzzugs von 1099 hatten die veichften und 

angejehenften Männer jene erjte von Caffaro erwähnte 

Compagnie gegründet; der Gründer waren e8, jedoch mit 

der Bevölkerung der ganzen Stadt verglichen, nur wenige 

gewejen. Allen da das Unternehmen von 1099 hoben 

Gewinn brachte, drängten fich alle, die irgend etwas be— 

jaßen, Einlagen zu machen, und Theil an dem fetten Ge— 

Ihäft zu nehmen. So wırde in Kurzem, um in heutiger 

Weiſe zu reden, die halbe Bürgerjichaft Aktionär, und man 

mußte, um Ordnung in den wechjelnden Betrieb zu brin- 

gen, die Compagnien theilen, was denn zur Folge hatte, 

daß zuletzt jo viele daftunden, als es Stadttheile gab. 

Auch die Berfürzung der Conſulate hing mit dem 

glücklichen Gejchäftsgang zufammen. Im Verlaufe der 

fetten vierjährigen Compagnie won 1118 bis 1122 wur- 

den große Dinge ausgeführt 2). Genua hatte dem Krieg 

an Pia erflärt, mit einer Flotte von 80 Galeeren, 

i) Muratori, ‚VI., 258. 

2) Ibid. 254. 
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35 Raten ), 28 Golaben >), 4 großen Yajtjchiffen, welche 

Kriegszeug trugen, ferner mit einem Heere von 22,000 Be— 
waffneten, worunter 5000 Geharnifchte, fuhren die Genue- 

fen nach dem Hafen von Pia, erzwangen einen ihnen 

überaus günftigen Bertrag, nahmen auch font viele Plüße 

weg umd machten umnermeßliche Beute. Wer hätte bei 

jolcher Entwicklung der Dinge nicht gewinjcht, ein genue— 

fiicher Conful zu werden. Nun bejtand der einzige Weg, 

jolches zu ermöglichen, darin, daß man die Dauer der 

Conſulate verfürzte, die Zahl der Confulen vermehrte. Im 

Jahre 1150, dem neunten der einjährigen Confulate, gab 

es in Genua drei Sonjulen der Gemeinde und vierzehn für 

die Gerichte. Handgreiflih it die Zahl der Conſulen 

darum in jo auffallender Weife vermehrt worden, um den 

Ehrgeiz möglichit Vieler befriedigen zu können. 

Dafür nun, daß das Vereinswejen, oder der Trieb, 

Handels-Compagnien zu gründen, es geweſen ijt, was der 

Stadt Genua eine neue Berfaffung gab, nämlich diejenige, 

welche fich zwijchen 1099 und 1050 ausgebildet bat, da— 

für, ſage ich, liefert das oben erwähnte Stadtgejeß von 

1143 bündige Beweije. Ein Artikel lautet’): „wer in jolche 

Verbindlichfeiten (durch Yehendienft) verjtricdt iſt, daß er 

den Compagnieneid nicht mit gutem Gewiſſen zu leijten 

vermag, kann nicht Conful werden." Folglich waren nur 

y Muratori VI, 254. Gatti mit Schnäbeln ausgerüftete 

Schiffe, deren jedes 100 Ruderer zählte; man vergl. Ducange sub 
voce Gattus. 

2) Ebenjo sub voce Golabus. 
3) Historiae patr. monumenta leges J., 241 ff. $. 56: et 

si tenetur aliguo sacramento, quo non possit omnibus Januen- 

sibus illis, qui fuerint de compagnia, complere — ac sacramen- 

tum compagniae non facere: — consul non erit. 
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Mitglieder der Compagnie befähigt, die böhern Aemter 

der Stadt zur beffeiden. Sodann mußten ') jih die Con- 

julen verpflichten, nicht nur den Mitgliedern der Compagnie, 

oder der Compagnien, jondern auch denen, die außerhalb 

derjelben jtanden, d. h. jolchen, die nicht zum Eintritt ein- 

geladen waren, oder die nicht das nöthige Vermögen be- 

jagen, oder die dem geijtlichen Stande angehörten, endlich 

dem gemeinen Volke gleichen Rechtsſchutz zu gemähren. 

Daraus ergibt fich, daß die aus den Compagnien hevvor- 

gegangenen Confulen an die Stelle von älteren Obrigfeiten 

getreten waren, welchen es nicht vermöge ihres Amtes zu— 

fam, alle Einwohner, ohne Unterjchied des Standes, gleich- 

mäßig zu jehügen. Nur eine, und zwar jehr belehrenpe, 

Ausnahme wurde gemacht. Der 13. Abſchnitt?) desjelben 

Geſetzes lautet: „gegen ſolche Genuejen dagegen, welche 

zum Beitritt eingeladen wurden und innerhalb 40 Tage 

nach erfolgter Yadung doch nicht beitraten, erachten wir 

uns zu nichts verpflichtet, wir werden weder ihre Perjon 

ihügen, noch ihre Klagen annehmen." Sonſt hatte die 

Obrigfeit genueſiſche Bürger, che ihnen Schuß der Gefete 

bewilligt ward, nicht evjt befragt, ob diejelben Mitglied 

einer Compagnie ſeien oder nicht, jondern ein jeder bejaß 

ein Geburtsrecht auf dieſen Schuß; jett aber ift es anders, 

') Historiae patr. Monumenta leges I.. 241 ff. S. 10: si 

aliquis — in homine nostrae compagniae homieidium fecerit vel 

in illis, qui non fuerint vocati, vel quos cognoverimus non 

esse utiles — vel in clerico, sive in minori, qui habitant in 

nostra compagnia, homicidam illum exiliabimus bona fide. 

2) Ibid. $. 13: si quis Januensis ab aliquo et nobis — 

vocatus — fuerit intrare in nostram compagniam, et infra 40 

dies, postquam fuerit vocatus, non introierit: non illi debiti 

erimus et personam ejus et lamentationes ejus — non recipiemus, 
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und zwar darum anders, weil eine neue aus den Com— 

pagnien herporgegangene Verfaſſung bejteht, welche alle 

diejenigen, jo den Beitritt verweigern, als Geſetzloſe be- 

handelt. 

Man fieht nun, derſelbe kaufmänniſche Vereinstrieb, 

der jeit dem niederländijchen Befreiungskrieg in Holland. 

und England erftaunliche Dinge hervorbrachte, Flotten aus- 

vüjtete, Kriege führte, weitentfernte Colonien ſchuf, das 

ojtindische Weich gründete, derſelbe Trieb ferner, der ſeit 

1848 auch in Deutjchland fih Bahn bricht, hat ſchon zu 

Ende des 11. Jahrhunderts in Italien Wunder gewirkt, 

eine große Seemacht gefchaffen und mehr als man glaubt 

zur Eroberung des heil. Yandes beigetragen. Allein feine 

Kraftäußerungen veichen noch weiter zurück. Auch die 

Unternehmungen, welche die Genueſen im Yaufe des eilften 

Sahrhunderts auf Sardinien, auf der Küfte Nordafrifa’s 

und gegen die Piſaner machten, waren nach meinem Da- 

fürhalten das Werf ähnlicher Gejellihaften, Die durch ge- 

meinfame Beiträge und auf verhältnigmäßigen Antheil am 

Gewinn hin — Mittel zu den nöthigen Ausrüjtnngen 

lieferten. Wie würde auch ſonſt das erforderliche Geld 

zujammen gekommen jein? Ueberdieß vervdient bervor- 

gehoben zu werden, daß Caffaro, der doch, wie ich jchon 

oben jagte, die einjährigen Conſulate von 1122 an ale 

erſtes, zweites drittes u. ſ. w. herzählt, bezüglich der vor- 

angegangenen ſechs drei- oder vierjährigen Compagnien 

auch nicht von eimer einzigen eine Ordnungszahl braucht, 

genau geiprochen, nie jagt, eine derſelben ſei die erite, 

zweite, dritte u. ſ. w. geweſen. Damit gibt er leife zu 

veritehen, dag ſchon vor 1099 Compagnien in Genua be- 

ſtanden haben. 
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Das Nämliche gilt, meines Erachtens, von der Ent- 

wicklung amalfitanifcher und piſaniſcher Seemacht: durch 

Sompagnien, Töchter des Vereingeiftes, ift, meines Erach— 

ten®, die eine wie die andere gegründet und großgezogen 

worden. Indeſſen bewirkte eim befonderer Umſtand, daß 

die Pijaner, die gleich den Genueſen am erjten Kreuzzuge 

Theil nahmen, dort eine andere Wolle fpielten, als ihre 

nördlichen Nachbarn. Sie hatten eine Flotte won 120 Se- 

geln nach dem gelobten Yande ausgerüftet "); auf derjelben 

befand jich als oberiter Befehlshaber ver jtädtifchen Streit- 

fräfte zu Waffer und zu Yand Biſchof Dagobert von Pifa, 

der nachher zum erſten Lateinischen Patriarchen von Jeru— 

jalem erwählt wurde; die Anweſenheit dieſes Brälaten, 

der in Wahrheit Piſa's höchſte obrigfeitliche Perfon war, 

brachte zu Wege, daß die Theilnahme der Pifaner nicht 

wie das Werf berechnender Klugheit einer faufmännifchen 

Sejellihaft, jonderu als eine Sache der gefanunten Gemeinde 

erjchien. 

Sch bin ferner überzeugt, daß das Vereinsweſen 

auch auf die innern Zuftände VBenetiens, und zwar fchon 

in Zeiten, da man weder zu Pifa noch zu Genua an Er— 

richtung größerer Compagnien dachte, bedeutenden Einfluß 

geübt hat. Nur konnte es dort nicht jo ungejcheut und 

frei jich entwiceln, wie jpäter in Genua, und zwar aus 

dem Grunde nicht, weil an der Spite des venetifchen 

Handelsftaats etwas wie ein Fürft, der Doge, ftand, während 

es eimen folchen weder in Pifa noch in Genua gab. Auch 

jonjt begründet die Stellung des Dogen einen wejentlichen 

Unterfchied zwijchen der Entfaltung des adriatischen Seelandes 

) Muratori, Script. VI., 169. 



Wirkung des PVorbildes PVenedigs auf andere Städte 595 

und den politifchen Zuftänden der beiden größern Handels- 

mächte an der tyrrhenifchen Küfte. Vergleicht man den 

venetifhen Stant mit einer Uhr, fo iſt klar, daß dev 

Doge die Rolle der Unruhe vertritt, hauptjächlich an feinen 

Ehrgeize fchiebt fich die Bewegung des Seelandes fort, 
ev will glänzen, eine Stelle unter den Fürſten des Jahr— 

hunderts einnehmen, er wiünjcht, daß die Welt von ihm 

vede. Kaufleute dagegen, wie die Pijaner und die Genuefen, 

juchen in der Regel feinen Glanz, fondern baaren Gewinn. 

Auch treiben fie ihr Weſen am Tiebjten im Berborgenen. 

Daher fam e8 denn, daß allgemeine Chronifen des 

Feſtlandes da und dort von venetifchen Dingen fprechen, nie 

oder fajt nie von Genua und Piſa, obgleich beide Städte, 

ſchon im 11. Jahrhundert großartige Unternehmungen 

ausführten; daher fam es ferner, daß Venetien jchon gegen 

Schluß des 10. Yahrhunderts, einen eigenen Chroniften 

in dev Perſon des Diacons Johann groß zog, jowie daß 

in dortigen Archiven ſich eine Maſſe öffentlicher Urkunden 

anjammelte, welche e8 dem Dogen Andreas Dandolo mög— 
lich machte, eine wohl zujammenhängende und beglaubigte 

Geſchichte feiner Heimat zu ſchreiben, die bis in's 7. Jahr— 

hundert zurücreicht. Pija und Genua dagegen erhielten erſt 

im 12. Sahrhundert ihre eigenen Chronijten, nachdem der 

Feuerjtrom des erjten Kreuzzuges beide Städte in die all- 

gemeine Schwingung der Zeit hineingeriffen hatte. 

Sp wie letteres geſchah, offenbarte jich eine wilde 

Eiferfucht zwifchen den drei italienischen Seemächten. Dan- 

dolo erzählt ), daR ſchon im erſten Kreuzzuge die Pifaner, 

wie fie die wenetische Flotte erblicten, alsbald das faiferliche 

) Muratori, XII., 256. 

Sirörer, Byzantiniſche Geſchichten. os (de) 

- 
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Banner, d. h. dem jalifchen Reichsadler aufpflanzten und 

einen Kampf herausforderten, der ihnen jedoch, laut Dan- 

dolo's Verficherung, übel befam. Ebenſo juchten fpäter 

Gennejen Händel mit den Kaufleuten des Seelands. Kurz 
Pifaner und Genuejen haben Venetiens Volk wie einen 

erjtgebornen, bevorzugten und darum bitter beneiveten 

Bruder behandelt, den fie bei jeder Gelegenheit auszu— 

jtechen die fejte Abficht hegten, und am Tage ift: lange 

vor dem erſten Kreuzzuge, vielleicht jchon im 10. Jahr— 

hundert, jedenfalls im Laufe des 11., find die Augen von 

Pifanern und Genuejen auf Venetien gerichtet gewejen; 

noch früher gilt dieß, wie oben gezeigt worden, von dem 

Amalfitanern. Allen zufammen bat die wachjende Macht 

des Seelands unmittelbar oder mittelbar zum Sporn 

gedient. 

Schließlich will ich noch zeigen, daß Venedig jehr frühe 

auch auf die Entwiclung des deutſchen Handels einwirfte. Bon 

den Herzogthümern des alten Reiche lagen dem Seeland 

am nächjten Schwaben, Alamannien und Baiern, letteres 

uamentlich zu der Zeit, da Kärnten noch mit ihm ver- 

einigt war. Was erjteres betrifft, jo hat man die älteſten 

Pläte, wo eigentlicher Handel getrieben ward, am Boden- 

jee zu ſuchen. Orte, wie Conjtanz, Zürich, Rorſchach, 

kommen in Betracht; Eßlingen, Ulm, Augsburg erlangten 

erjt nach der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ge- 

werbliche Bedeutung. Herner in der Nähe des Bodenjees 

erhob fih das berühmte Stift St. Gallen, dejjen Mönche 

fleifig Bücher auch über hiſtoriſche Stoffe jehrieben. Doch 

wählten fie nur die Schiejale ihres eigenen Klojters und 

etwa des benachbarten Adels, der fie bald bevrängte, bald 

ihnen Wohlthaten erwies, und außerdem die Thaten der 
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Könige zum Gegenftand ihrer Aufzeichnungen. Von Han- 

del und bürgerlichen Gewerben dagegen zu veven, lag 

ihnen fern, und wenn fie gleichwohl jolche Stoffe berühr— 

ten, jo gejchah es nur, weil das, was fie im diejer Nich- 

tung vorbrachten, weltfundig war. 

Wohlan! der St. Galler Mönch Ekkehard erwähnt !) 

in der Gejchichte feines Klofters, zum Jahre I17, als eine 

alltägliche Erſcheinung deutjche, d. h. ſchwäbiſche Kaufleute, 

die aus Italien — wo fie offenbar Waaren zu holen pflegten 

—- in die Heimat zurüdfehrten. Eine Urkunde?) vom Jahre 

947, gleichfalls aus St. Gallen jtammend, bejchreibt 

Rorſchach als einen Markt, wohlgelegen für die, welche 

nach Italien veijen (in Gejichäftsangelegenheiten) oder nach 

Rom (um Eirchliher Zwede willen) pilgern. Cine andere 

St. Galler Urkunde?) vom Yahre 1022 führt eine Reihe 

Kaufleute, die in Conſtanz angeſeſſen waren, namentlich 

auf: fie biegen Ecco (Ekkhard), Chomuli, Wovelt, Abelt, 

Engejo, Jegenhard. Schon fommen bier die in Schwaben 

beliebten Verfleinerungsformen bei Namen vor. Wölfle, 

Abele, Kummerle u. j. w. Unter deutſchen Urfunden aus 

den Zeiten vor dem 12. uud 13. Jahrhundert finden fich 

weniger die auf Fragen des Hanveld eingehen, noch 

weniger, welche einzelne Kaufleute namhaft machen; und 

wenn bier auf einmal ſechs Gonftanzer geuannt werden, 

jo berechtigt jolches zu dem Schluß, daß der Handel da= 

jelbjt geblüht haben müſſe. 

’) Bert IL, 88 gegen unten: mercatores ab Italia re- 

deuntes. 

2) Neugart cod. diplom. Alamaniae I., 393 mercatus ad 

Italiam proficis centibus vel pergentibus commodus. 

3) Ibid. II. 25 oben Wr. 320. 

35 * 
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Freilich jagt nun das Pergament von 1022 nicht, 

daß die Gonjtanzer gerade nach Italien oder gar nach 

Benedig DVerfehr trieben. Aber dieß liegt in der Natur der 

Sache. Leinwand ift die große Stapelmaare geweſen, 

welche Deutjchland zuerjt im Mittelalter veich machte. Die 

Fugger haben zu Wege gebracht, daß Augsburg ſeit dem 

14. Jahrhundert Mittelpunkt des Linnenhandels wurde, 

vorher aber war der Hauptjit desjelben Conjtanz, und 

über Venedig gelangten die Gewebe unter dem Namen 

Yino di Coſtanza in den Welthandel. Nun kann man 

faum zweifeln, daß hiezu jchon im 10. und 11. Jahrhun— 

dert der Anfang gemacht worden ift. Defgleichen ſprechen 

die beiden andern mitgetheilten Belegitellen nur im All— 

gemeinen won Verkehr zwifchen Schwaben und Italien, Ve— 

nedig erwähnen fie wicht; dennoch darf man vorzugsweiſe 

an diefe Stadt denken, da. fie, laut amderweitigen Nach- 

richten, vom 8. bis zum 11. Sahrhundert bei weiten als 

der wichtigite, ja fait als der einzige Stapelplat für Aus— 

und Einfuhr orientalifcher und abendländifcher Waaren in 

Italien erjcheint. 
Wenden wir uns nach Baiern. Regensburg war wie 

die politifhe Hauptſtadt jo auch der anjehnlichite Handels- 

platz Ddiefes Herzogtums. Mean fennt die dortigen Ver— 

hältniffe um die Mitte des 11. Jahrhunderts ziemlich 

genau, denn ein von eimem unbefannten Mönch an den 

Abt Neginwart, der feit 1042 dem berühmten Klofter 

St. Emmeran vorjtand '), gerichtete Schreiben 2) entwirft ein 

) Ders I., 94 b 

2) Abgedrudt bei Gemeiner über den Urjprung der Stadt 

Regensburg. 1817. ©. 78 fi. 
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Bild des damaligen Negensburg. Das Ganze bejtand aus 

drei vereinigten Quartieren: der urjprünglichen Königsſtadt 

(deren Mittelpunkt das alte Palatium war), der Pfaffen- 

jtadt (pagus clericorum) mit dem Biſchofshof und dem 

Stifte St. Emmeran, endlich drittens der Neuftadt, urbs 

nova, auch pagus mercatorum, Kaufmannsjtabt, genannt. 

Nur wenige Gewerbsleute wohnten in dev Altjtadt zerjtreut, 

die Maſſe derjelben war in der Neuftadt zufanmengedrängt. 

Hier gab es Straßen, welche beveutjame Namen trugen: 

eine bieß Judengaſſe ad Judaeos, eine andere Krämer— 

gaffe (ad institas), eine dritte Yateinergaffe inter latinos. 

Was ſoll legterer Ausdruck bedeuten? Der Heraus- 

geber des Schreibens, aus dem ich fchöpfe, iſt auf den 

Gedanken gerathen, im Regensburg habe fich aus den 

Zeiten der alten Römer ber eine vomanifche Gemeinde 

unter dem Namen Yatiner erhalten, und won dieſen Re— 

gensburger Yateinern ſtamme Berfaffung und bürgerliche 

Sreiheit jowohl Negensburgs als anderer deutjchen Neichs- 

jtädte ab. So verfehrt der Einfall ift, ermangelten andere 

deutſche Schriftjteller, unter welchen ſogar berühmte Na— 

men, wie Eichhorn, nicht, dem Borgänger nachzujchreiben, 

denn wahrlich gejunder Menſchenverſtand gehört in der 

papiernen Welt Germaniend zu dem jeltenen Gaben. Ic 

meines Theils glaube, die Bewohner der Lateinergaſſe find 

Lombarden und insbefondere Venetianer gewejen, die ich 

erweislich jeit dem 9. Jahrhundert in Regensburg ange- 

fiedelt und dort Factoreien gegründet hatten. 

Eine Regensburger Urkunde ') liegt vor, deven Alter 

nicht genau beftimmt werden kann, die aber jpätejtens ins 

1) 8. Pez thesaurus anecdotorum noyissimus. I. c. 

©. 229, cap. 44. 
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10. Jahrhundert fällt. Kraft derjelben fchenft Dtbert, 

Gaftalde aus Yangobardien, an das Emmeranskloſter, 

zwei Häuſer fammt Garten, mehrere Delbäume, danır 

Neben, Matten und Aderland. Die gejchenften Güter 
lagen offenbar jenfeit8 der Alpen, denn in der Gegend 

von Regensburg wuchſen damals jo wenig Dliven als heut- 

zutage. Die Schenkung felber erfolgte in Anweſenheit vieler 

Zeugen, worunter fünf, welche deutfchen Blutes gewefen zu 

jein jcheinen, die amdern aber, mamentlich Florinus, 

Manulfus und Balerius, werden als „gebürtig aus Ro— 

manien” bezeichnet. Sch denke, diefes Pergament beweist 

zur Genüge, daß Yangobarden, Nomanier und ficherlich 

auch Venetianer zu Regensburg wohl befannt waren und 

dort Gejchäfte trieben. | | 

Aber nicht nur nach Baieru und Schwaben, jondern 

auch nach dem ſächſiſchen Slavenlande, dem Elbegebiet, brach 

fih der Ruf venetianifchen Welthandels und wohl auch 

die Wertbichätung ihrer Waaren Bahn. Thietmar, der 

Merſeburger Bifchof, jchreibt ): „im Jahre 1017 Titten 

vier große venetifche, mit werjchiedenen Specereien befrach- 

tete Kauffahrer Schiffbruch, bei uns aber in Deutjchland, 

wo jelten Friede herricht, blieb Alles ruhig." Thietmar 

berichtet fonft nur über Kriegsfachen, Thaten der Kaifer 

und Fürften, oder firchliche Angelegenheiten; Handel und 

Wandel bekümmerte ihn nicht; auch gab es zu feiner Zeit 

weder Posten und Eifenbahnen, noch Zeitungen, welche, um 

ihre Leſer zu unterhalten, Mord- und Unglücsgejchichten 

aus den fünf Weltheilen zufammentragen. Da der Merſe— 

burger Biſchof gleichwohl es für geeignet evachtete, den 

) Bert III, S60 Mitte. 
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Untergang von vier Schiffen im feine Chronik aufzuneh- 

men, folgt hieraus, nady meinem Dafürhalten, daß die all- 

gemeine Aufmerffamfeit auf Venedig, als die wichtigfte 

Handelsjtadt des Abendlandes, gerichtet war, und daß es 

wohl jelbjt in Merſeburg nicht an Waaren fehlte, die den 

Weg aus den Yagunen in das Stromgebiet der Elbe ge— 

funden hatten. 

Kun zu den füdlichen Nachbarn der DBeneter, den 

Kroaten. 
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